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VORWORT ZUR SAMMLUNG DER SATZUNGEN,
VERORDNUNGEN UND RICHTLINIEN

Esist fiir mich als Landesfeuerwehrkommandant erfreulich, dass es gemeinsam mit dem Gesetzgeber,
dem Land Karnten, in Abstimmung mit dem Karntner Gemeindebund und dem Stadtebund, vor allem
aber unter Einbindung samtlicher Feuerwehren Karntens gelungen ist, das Karntner Feuerwehr-
gesetz zu Uberarbeiten und neu zu erlassen. Damit konnten die Rahmenbedingungen optimiert, die
Karntner Feuerwehren als das Ruickgrat des Karntner Zivil- und Katastrophenschutzes positioniert,
die Attraktivitat des Karntner Feuerwehrwesens auf allen Ebenen ausgebaut, Mehrwerte fiir die
einzelnen Mitglieder generiert und die Jugend verstarkt angesprochen werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren blieben als Einrichtungen der Gemeinden erhalten, jedoch konnte fiir
den Bereich der Mittelbeschaffung eine Teilrechtsfahigkeit ermoglicht werden. Ganzlich neu ist der
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan (GAP Karnten), der nunmehr die Grundlage fiir die Gewahrung
von Forderungen im Zuge von Fahrzeug- und Geratebeschaffungen darstellt. Ebenso ist die Einheit-
lichkeit, insbesondere im duReren Erscheinungsbild der Fahrzeuge, der Ausriistungsgegenstande
und der Bekleidung, abgebildet.

Ganz wesentlich ist, dass die Selbstverwaltung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes (KLFV),
unter Aufsicht der Karntner Landesregierung, weiterhin gegeben ist und die Landesfeuerwehrschule
als zentrale Schnitt- und Koordinationsstelle fiir Bildungs- und Forschungsaktivitaten als Anstalt des
KLFV weiterhin bestehen bleibt. Hinzu kommt die Brandverhiitungsstelle, die ebenfalls als Anstalt des
KLFV eingerichtet und zusatzlich zum Sachverstandigendienst mit den Aufgaben der Brandursachen-
ermittlung und der Fithrung der Brandschadenstatistik betraut wurde.

Auf Basis des neuen Karntner Feuerwehrgesetzes wurden sowohl die Satzung der Karntner Feuer-
wehren als auch die Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes und samtliche Verordnungen
und Richtlinien uberarbeitet und den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst.
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Vorwort

Als Landesfeuerwehrkommandant freue ich mich, lhnen in Abstimmung mit dem Karntner Gemeinde-
bund und dem Stadtebund - nach einstimmiger Beschlussfassung im Landesfeuerwehrausschuss und
nach erfolgter Genehmigung durch das Land Kérnten als Aufsichtsbehdrde - die nunmehr vorliegende
Sammlung der Satzungen, Verordnungen und Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
in zeitgemafRem Layout zur Verfligung stellen zu kdnnen.

Wir haben uns bemiiht, diese Arbeitsunterlage bzw. Entscheidungshilfe flir die Feuerwehrfunktionare
und Verantwortungstrager der Karntner Feuerwehren lbersichtlich zu gliedern und praxisnahe, vor
allem aber verstandlich und leicht lesbar zu gestalten.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Arbeitsgruppe Recht, insbesondere bei den Rechtsberatern
des KLFV, sehr herzlich fiir die Erarbeitung dieser umfangreichen Unterlage und das tiberaus groRe
Engagement.

Es ist mir auch ein besonderes Anliegen, mich bei den Entscheidungstragern der Politik auf allen

Ebenen, dem Karntner Gemeindebund, dem Stadtebund sowie bei den involvierten Fachabteilungen
des Amtes der Karntner Landesregierung herzlichst zu bedanken.

Klagenfurt am Wérthersee, im Janner 2022

Ing. Rudolf Robin
Landesfeuerwehrkommandant

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 0.3



0 | Sammlung der Satzungen, Verordnungen und Richtlinien

INHALT

Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021)

1.1 Erlduterungen zum Entwurf des Karntner Feuerwehrgesetzes 2021

2 Satzung der Freiwilligen Feuerwehren & Betriebsfeuerwehren Karntens
2.1 Auflistung der bestehenden Feuerwehrabschnitte in Karnten

2.2 Auflistung der bestehenden Stiitzpunktfeuerwehren in Karnten

3 Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes

3.1 Haushaltsordnung

311 Anweisungsrecht

3.2 Hilfsschatz-Bestimmungen

321 Anhang A

3.3 Aufbauorganisation der Organe

34 Organe des KLFV

3.5 Aufbauorganisation der Katastrophenhilfszlige

4 Wahlordnung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes

4.1 Musterformular Wahlbewerbung

4.2 Musterformular Wahlvorschlag

4.3 Musterstimmzettel

5 Dienstgradordnung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
5.1 Dienstgradtafel

6 Bekleidungsvorschrift des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
6.1 Anlage 1 - Erganzende Vorschrift zur Einsatzbekleidung K1 Ausfiihrung Karnten
6.2 Anlage 2 - Erganzende Vorschrift zur textilen Schutzbekleidung Ausfiihrung Karnten
7 Richtlinie Feuerwehrjugend

Seite 0.4 Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



8.1
8.2
8.3

9.1
9.2

10

10.1

10.2

11

12

121

13

14

Inhalt

Richtlinie iiber den Wasserdienst in Karnten
Anhang 1 - Bootstypen

Anhang 2 - Mindestausristung je Bootstype

Richtlinie Tauchen

Normausriistungsverordnung
Standortplan TLFA 5000 / Trupp 1:2
Standortplan Hubrettungsgerate

Richtlinie zur Durchfiihrung und zum Ablauf der
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung Karnten
Erlduterungen zur Richtlinie zur Durchfiihrung und zum Ablauf der
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung (GAP Karnten)
Datenerhebungsformular

Richtlinie fiir die Forderung von Fahrzeugen und Geratschaften
durch den Karntner Landesfeuerwehrverband

Verordnung liber die Einrichtung sowie

die Kommando- und Fiihrungsstruktur der KAT-Ziige
Richtlinie zur Verordnung (iber die Einrichtung sowie die Kommando-
und Fuhrungsstruktur der KAT-Zlge

Richtlinie iiber die Einrichtung sowie die Kommando- und Fiihrungsstruktur
der Waldbrandunterstiitzungselemente und des Feuerwehrflugdienstes

im Land Karnten

Richtlinie Abhaltung von Festlichkeiten und Veranstaltungen

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 0.5



0 | Sammlung der Satzungen, Verordnungen und Richtlinien

ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AFK Abschnittsfeuerwehrkommandant

AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

BFK Bezirksfeuerwehrkommandant

BFKDO Bezirksfeuerwehrkommando

FJLA Feuerwehrjugendleistungsabzeichen

GAP Karnten Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung Kérnten
GFK Gemeindefeuerwehrkommandant

HH-Konten Haushaltskonten

K-FWG 2021 Karntner Feuerwehrgesetz 2021
KAT-HILFSZUG Katastrophenhilfszug

KDT Orts- u. Betriebsfeuerwehrkommandant

KDTSTV Orts- u. Betriebsfeuerwehrkommandantstellvertreter
KFJBA Karntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen

KLFV Karntner Landesfeuerwehrverband

LAWZ Landesalarm- und Warnzentrale

LFK Landesfeuerwehrkommandant

LFKDO Landesfeuerwehrkommando

LFV Landesfeuerwehrverband

OBFV Osterreichischer Bundesfeuerwehrverband

UHPS-Anlagen Ultra High Pressure System (Hochstdruckloschsystem)
VRV Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung
ZGTRP Zugtrupp

Seite 0.6 Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



KARNTNER
FEUERWEHRGESETZ
2021

(K-FWG 2021)

KARNTNER LANDESFEUERWEHRVERBAND

Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021)
LGBL. 32/2021



1 | Kérntner Feuerwehrgesetz 2021

32. Gesetz vom 18. Marz 2021, iiber das Feuerwehrwesen in Karnten

(Karntner Feuerwehrgesetz 2021 - K-FWG 2021)

Der Landtag von Karnten hat beschlossen:
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1. Abschnitt Allgemeines

1. Abschnitt Allgemeines

EF]  Aufgaben der Feuerwehren
(1) Der Feuerwehr obliegen insbesondere

1. die Bekdmpfung und Verhiitung von Branden,

2. die Abwehrsonstiger Gefahren fiir die Allgemeinheit, einzelne Personen, Tiere, Sachen oder
Umwelt,
die Abwehr sonstiger Gefahren ortlicher oder tiberortlicher Natur,
die Mitwirkung im Rahmen von Katastropheneinsatzen,
MaRnahmen zur technischen Hilfeleistung nach Mafigabe des Abs. 3,
die Sicherstellung ihrer Schlagkraft,
die Pflege und Erhaltung von Tradition und Gemeinschaft,

© N o 0w

die Mitwirkung bei MalRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, die der Einsatzvor-
bereitung der Feuerwehr dienen.
(2) Die Feuerwehr ist berechtigt, auch auflerhalb des Landes
1. an Ubungen und Leistungswettbewerben teilzunehmen,
2. Uber Anforderung Katastrophenbhilfsdienst zu leisten oder
3. freiwillige Hilfe im Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Gemeinden und
Feuerwehren mit der MaRgabe zu leisten, dass der Brandschutz in der Gemeinde nicht
gefahrdet sein darf.
(3) Die Feuerwehr darf Malnahmen zur technischen Hilfeleistung nur durchfiihren,
1. wenndiese nichtin gleicher Weise von dazu befugten Gewerbetreibenden erbracht werden
kénnen, oder
2. wenn und insoweit diese im Rahmen von Einsatzen zur Beseitigung von Gefahren, Miss-
standen oder Behinderungen erforderlich sind.
(4) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nicht fiir
1. dieVerhltung von Waldbranden und
2. die Kostentragung
a) im Rahmen der Katastrophenbhilfe im Sinne des Karntner Katastrophenhilfegesetzes
und
b)  fiir Leistungswettbewerbe im Sinne des Abs. 2 Z 1 und freiwillige Hilfeleistungen im
Sinne des Abs. 27 3.
E£F]  Einteilung
Feuerwehren im Sinne dieses Gesetzes sind die Ortsfeuerwehren als Freiwillige Feuerwehren, die
Berufsfeuerwehren und die Betriebsfeuerwehren.

] Aufgaben der Gemeinde
(1) Jede Gemeinde, in der keine Berufsfeuerwehr besteht, hat fiir die Bildung einer leistungsfahigen
und den ortlichen Verhaltnissen entsprechend ausgeriisteten Freiwilligen Feuerwehr zu sorgen.
(2) InGemeinden,in denen eine Berufsfeuerwehr besteht, ist neben dieser auch eine Freiwillige Feuer-
wehr aufzustellen, wenn die Berufsfeuerwehr nach den 6rtlichen Verhaltnissen einer Erganzung
bedarf.

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 18.03.2021 Seite 1.5
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(3)

Vorhandene Betriebsfeuerwehren bleiben bei der Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr unbe-
rucksichtigt.

Besteht in einer Gemeinde keine Berufsfeuerwehr, keine Betriebsfeuerwehr, der gemaf} § 17
Aufgaben libertragen sind, und keine Freiwillige Feuerwehr und kommt die Bildung einer Frei-
willigen Feuerwehr im Sinne des zweiten Abschnittes nicht zustande, so hat der Gemeinderat
fiir den Brandschutz anderweitig Vorsorge zu treffen.

2. Abschnitt Feuerwehren

1. UNTERABSCHNITT FREIWILLIGE FEUERWEHR

(§4] Bildung und Auflésung

(1)

Die Freiwillige Feuerwehr wird nach Aufruf des Blrgermeisters durch den freiwilligen Beitritt
von geeigneten Gemeindemitgliedern gebildet. Gemeindemitglieder, bei denen Tatsachen vor-
liegen, die einen Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich machen wiirden, sind
zum Feuerwehrdienst nicht geeignet.

Haben mindestens 20 geeignete Gemeindemitglieder ihre Bereitschaft erklart, eine Freiwillige
Feuerwehr zu bilden, der sie als Mitglied angehoren wollen, so hat der Biirgermeister zu ver-
anlassen, dass nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ein Ortsfeuerwehrkommandant und
sein Stellvertreter (§ 59) gewahlt werden; nach erfolgter Wahl hat er die Eintragung in das Feuer-
wehrbuch (§ 33 Abs. 2) zu veranlassen.

Gehoren einer Freiwilligen Feuerwehr Gber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr nicht min-
destens 20 aktive Mitglieder an oder kommt die Freiwillige Feuerwehr den ihr nach diesem Gesetz
obliegenden Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 1 nicht oder nicht ordnungsgemal nach, so kann
der Gemeinderat die Auflosung der Freiwilligen Feuerwehr (der Ortsfeuerwehr) mit Bescheid
verfligen, wenn zu erwarten ist, dass diese Feuerwehr ihre Aufgaben langfristig nicht wird erfillen
konnen. Der Biirgermeister hat die Ldschung der Eintragung im Feuerwehrbuch zu veranlassen.
Auf begriindeten Antrag des Ortsfeuerwehrausschusses kann die Frist des Abs. 3 erster Fall vom
Gemeinderat um ein weiteres Jahr verldngert werden, wenn zu erwarten ist, dass die erforder-
liche Mitgliederzahl wieder erreicht werden kann.

[ oOrganisation der Freiwilligen Feuerwehr

Seite 1.6

(1)

(2)

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde. Die Freiwillige Feuerwehr und ihre
Organe sind Hilfsorgane des Blirgermeisters. § 79 Abs. 1 der Karntner Allgemeinen Gemeinde-
ordnung gilt sinngemal.

Der Gemeinderat hat den Einsatzbereich einer Freiwilligen Feuerwehrinnerhalb des Gemeinde-
gebietes (Pflichtbereich gemal § 23 Abs. 1) festzulegen. Dabei ist auf die Interessen des Brand-
schutzes in der Gemeinde Bedacht zu nehmen.

Die Freiwilligen Feuerwehren werden mitihrer Eintragung in das Feuerwehrbuch Mitglieder des
Karntner Landesfeuerwehrverbandes. In dem Umfang, der zur Begriindung der Mitgliedschaft
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2. Abschnitt Feuerwehren

in dieser Korperschaft 6ffentlichen Rechts und zur Wahrnehmung der nach diesem Gesetz aus
dieser Mitgliedschaft flieRenden Rechte und Pflichten erforderlich ist, sowie zur Erhebung von
Rechtmitteln gegen Bescheide gemal § 4 Abs. 3 kommt den Freiwilligen Feuerwehren Rechts-
personlichkeit zu.

Jede Freiwillige Feuerwehr ist berechtigt, insbesondere zu Zwecken der Kameradschaftspflege,
selbststandig eine Kameradschaftskasse zu fiihren. In dem Umfang, der zur Wahrung der fiir
die Kassafiihrung notwendigen Rechte und Pflichten erforderlich ist, sowie zur Durchfihrung
von Veranstaltungen und Sammlungen fiir diesen Zweck kommt den Freiwilligen Feuerwehren
Rechtspersonlichkeit zu.

(§6] Organe der Freiwilligen Feuerwehr

(1)

(2)
(3)

Die Organe der Freiwilligen Feuerwehr sind der Ortsfeuerwehrkommandant, sein Stellvertreter
und der Ortsfeuerwehrausschuss.

Die Freiwillige Feuerwehr wird vom Ortsfeuerwehrkommandanten geleitet.

Dem Ortsfeuerwehrkommandanten obliegen insbesondere:

1. die Sorge fiur die Einsatzbereitschaft, Schlagkraft und das einheitliche Erscheinungsbild
(§ 46) der Ortsfeuerwehr,

die Bestellung der erforderlichen Beauftragten als Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses,
die Aufnahme von Feuerwehrmitgliedern,

die Beforderung von Feuerwehrmitgliedern (§ 45 Abs. 2),

ok W

der Ausschluss von Feuerwehrmitgliedern (§ 10 Abs. 2) im Einvernehmen mit dem Orts-

feuerwehrausschuss,

6. die Ausbildung und Schulung der Feuerwehrmitglieder, einschlieBlich der Ausbildungs-
planung,

7. UberWunsch eines aktiven Mitgliedes, das das 55. Lebensjahr vollendet hat, die Uberstellung
in die Gruppe der Mitglieder der Reserve sowie die Uberstellung eines Mitgliedes der Reserve
in die Gruppe der nicht aktiven Mitglieder, wenn die Bereitschaft oder die korperliche oder
geistige Fahigkeit zur Erbringung von Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes nicht
mehr gegeben sind,

8. dieBildungeiner Feuerwehrjugendgruppe (§ 9) im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehr-
ausschuss und

9. die Entsendung von aktiven Mitgliedern in die Katastrophenhilfsziige.

Der Ortsfeuerwehrausschuss besteht aus dem Ortsfeuerwehrkommandanten, seinem Stellver-

treter, den Zugskommandanten, den Gruppenkommandanten und den Beauftragten fiir einzelne

Sachbereiche. § 39 Abs. 1 bis 3 gilt sinngemal.

Dem Ortsfeuerwehrausschuss obliegt neben den in Abs. 3 Z 5 und 8 angefiihrten Aufgaben die

Beratung des Ortsfeuerwehrkommandanten.

Der Ortsfeuerwehrkommandant wird im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter

vertreten. Dies giltin gleicher Weise bis zur Durchfiihrung der Nachwahlim Falle eines vorzeitigen

Ausscheidens. Die Bestimmungen liber den Ortsfeuerwehrkommandanten gelten fiir die Dauer

der Vertretung fiir den Stellvertreter sinngemal.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

(1)

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (iben ihre Tatigkeit freiwillig und ehrenamtlich aus.
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(2)

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind aktive Mitglieder, nicht aktive Mitglieder, Mitglieder
der Reserve, Mitglieder auf Probe und Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen.

Die erstmalige Mitgliedschaft und eine auf eine Mitgliedschaft in einer Feuerwehrjugendgruppe
folgende Mitgliedschaft beginnen mit der Aufnahme auf Probe. Das Mitglied auf Probe wird nach
Ablauf eines Jahres zum aktiven Mitglied der Feuerwehr, wenn es die in der Verordnung nach
§ 45 Abs. 1 fiir Probemitglieder vorgesehene Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. War ein
Bewerber um eine Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr bereits aktives Mitglied in einer
Betriebs-, Berufs- oder Freiwilligen Feuerwehr, so sind im Falle einer Aufnahme die erfolgte Aus-
bildung und Vordienstzeiten anzurechnen; in diesen Fallen beginnt die Mitgliedschaft in einer
Freiwilligen Feuerwehr mit der Aufnahme als aktives Mitglied. Mitglieder der Reserve sind nicht
aktive Mitglieder, die bereit und in der Lage sind, ihrer korperlichen und geistigen Eignung ent-
sprechende Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes zu erbringen.

Der Ortsfeuerwehrkommandant hat ein Verzeichnis der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr,
getrennt nach aktiven Mitgliedern, nicht aktiven Mitgliedern, Mitgliedern der Reserve, Mitgliedern
auf Probe und Mitgliedern in einer Feuerwehrjugendgruppe sowie Mitgliedern, deren Mitglied-
schaft ruht, zu fiihren. Dieses Verzeichnis kann auch elektronisch gefiihrt werden. Dieses Ver-
zeichnis ist bis Marz jeden Jahres sowie vor der Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten dem
Landesfeuerwehrkommandanten und dem Biirgermeister im Wege der elektronischen Daten-
Ubertragung zu Gbermitteln.

EX]  Voraussetzungen der Mitgliedschaft

Seite 1.8

(1)

(2)

Die Aufnahme zur Mitgliedschaft auf Probe (§ 7 Abs. 3) darf nur erfolgen, wenn der Bewerber

1. diekorperliche und geistige Eignung fiir den Feuerwehrdienst besitzt,

2. -soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt - die Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 erfiillt und

3. das15. Lebensjahr vollendet und das 60. Lebensjahr noch nicht Giberschritten hat.

Die Aufnahme in eine Freiwillige Feuerwehr darf tiber die Voraussetzungen des Abs. 1 und § 7

Abs. 3 hinaus nur erfolgen, wenn der Bewerber

1. inderGemeinde seinen Hauptwohnsitz hat, soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt, und sich
in Osterreich rechtmaRig aufhalt,
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt,

3. nicht durch ein ordentliches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener
strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjahrigen Freiheitsstrafe rechtskraftig verurteilt
worden ist; dieser Ausschluss endet nach fiinf Jahren; die Frist beginnt, sobald die Strafe
vollstrecktist, und mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende MaRnahmen vollzogen
oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verblRt worden,
so beginnt die Frist mit Rechtskraft des Urteils,

4. imFalle seiner Minderjahrigkeit die ausdriickliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
zur Aufnahme vorlegt.

Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen im Falle einer Ver-

urteilung im Sinne des Abs. 2 Z 3 ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen erloschen oder sind

dem Verurteilten alle Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist er auch von der Aufnahme als

Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr nicht ausgeschlossen. Der Ausschluss von der Aufnahme

als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr tritt ferner nicht ein, wenn ein ordentliches Gericht die

Strafe bedingt nachgesehen hat. Ist die bedingte Nachsicht widerrufen, so tritt mit dem Tag der
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Rechtskraft dieses Beschlusses der Ausschluss von der Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen
Feuerwehr ein.

Der Bewerber um die Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr hat den Nachweis
nach Abs. 2 Z 3 bezogen auf Osterreich zu erbringen. Wenn der Bewerber seinen Hauptwohnsitz
wéhrend der letzten fiinf Jahre nicht in Osterreich gehabt hat, hat er diesen auch auf jene Staaten
bezogen zu erbringen, in denen er wahrend dieser fiinf Jahre seinen Hauptwohnsitz gehabt hat.
Gehoren einer Freiwilligen Feuerwehr mindestens 20 Mitglieder an, die ihren Hauptwohnsitz in
der Gemeinde haben, ist bei weiteren Bewerbern Aufnahmevoraussetzung entweder der Wohn-
sitzin der Gemeinde oder in einer angrenzenden Gemeinde.

(§9] Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)

(3)

Den Feuerwehrdienst diirfen nur aktive Mitglieder versehen, die hiezu kérperlich und geistig
geeignet sind. Die aktive Mitgliedschaft in einer Feuerwehr endet jedenfalls mit dem Ablauf des
Jahres, in dem das Mitglied das 65. Lebensjahr vollendet. Mit seiner Zustimmung gilt das Mit-
glied der Feuerwehr danach bis zum Ablauf des Jahres, in dem es das 70. Lebensjahr vollendet,
als Mitglied der Reserve. Jugendliche unter 16 Jahren diirfen zu Einsdtzen nicht herangezogen
werden. Mitglieder auf Probe diirfen zu Einsatzen herangezogen werden, wenn und soweit sie
hiezu bereits ausgebildet worden sind. Mitglieder der Reserve diirfen im Bedarfsfall fiir ihre
korperliche und geistige Eignung entsprechende Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes
herangezogen werden.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die Feuerwehrdienst leisten, sind verpflichtet, im
Dienst die Dienstkleidung (Einsatzbekleidung) gemaR § 26 Abs. 5 und das Dienstgradabzeichen
(8§46 Abs. 1) zu tragen. Das Recht, an in diesem Gesetz vorgesehenen Abstimmungen und Wahlen
teilzunehmen, haben ausschlieBlich aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, das aktive
Wahlrecht zum Ortsfeuerwehrkommandanten haben lberdies auch die Mitglieder der Reserve.
Aktive Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr, die in einem zeitlich beschrankten raumlichen
Naheverhaltnis zu einer anderen Freiwilligen Feuerwehr stehen, kdnnen mit Zustimmung des
Burgermeisters, dessen Hilfsorgan diese Feuerwehr ist, auch bei dieser Feuerwehr Feuerwehr-
dienstim Sinne des § 1 Abs. 1 leisten. Eine Mitgliedschaft zu dieser Feuerwehr wird dadurch nicht
begriindet. Die Zustimmung des Blrgermeisters ist auch der Feuerwehr der Mitgliedschaft zur
Kenntnisnahme zu Gibermitteln. Unbeschadet dessen konnen aktive Mitglieder einer Feuerwehr
auch bei anderen Feuerwehren der Gemeinde Dienst verrichten, wenn dies der Hebung der Ein-
satzbereitschaft dienlich ist.

Gehort ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gleichzeitig einer Betriebsfeuerwehr oder einer
Berufsfeuerwehr an, so geht im Falle des gleichzeitigen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr
und der Betriebsfeuerwehr oder der Berufsfeuerwehr die Zugehdrigkeit zur Betriebsfeuerwehr
oder zur Berufsfeuerwehr vor. Dies gilt fir den Feuerwehrdienst im Sinne des Abs. 3 sinngemaf}
fur die Freiwillige Feuerwehr der Mitgliedschaft.

Die aktiven Mitglieder, die Mitglieder der Reserve und die aufgenommenen Mitglieder auf Probe
der Freiwilligen Feuerwehr genieRen, wenn sie in Ausiibung ihres Dienstes die Dienstkleidung
tragen, den besonderen Schutz, den das Strafgesetzbuch Beamten (§ 74 Abs. 1 Z 4 StGB) einrdumt.

EFL]  Ruhen und Enden der Mitgliedschaft

(1)

Die Mitgliedschaft zur Freiwilligen Feuerwehr ruht wahrend der Dauer eines strafgerichtlichen
Verfahrens, wenn die den Gegenstand des Verfahrens bildende strafbare Handlung mit einer

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 18.03.2021 Seite 1.9



1 | Kérntner Feuerwehrgesetz 2021

Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist, und zwar ab dem Zeitpunkt der Zustellung
der Anklageschrift durch das Strafgericht an das betreffende Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist verpflichtet, den Ortsfeuerwehrkommandanten von
der Einleitung eines derartigen strafgerichtlichen Verfahrens in Kenntnis zu setzen.

Ein Mitglied darf aus der Freiwilligen Feuerwehr nur ausgeschlossen werden, wenn Aus-
schlieRungsgriinde fiir die Aufnahme als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr im Sinne des
§ 8 Abs. 2,3 oder 5 - Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 jedoch nur insoweit, als sie jeweils Voraussetzung flir
die Aufnahme waren - hervorkommen oder sonstige schwerwiegende Griinde, wie etwa eine
schwere Schadigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine
beharrliche Verletzung der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen. Ist aus sonstigen
schwerwiegenden Griinden eine Abberufung gemal § 65 Abs. 2 erfolgt, ist dieses Mitglied aus
der Freiwilligen Feuerwehr auszuschlieRen. Gegen den Bescheid liber den Ausschluss aus der
Freiwilligen Feuerwehr ist die Berufung an den Gemeindevorstand zulassig.

Die Mitgliedschaft zur Freiwilligen Feuerwehr endet mit dem Austritt, mit Rechtskraft der Ent-
scheidung liber den Ausschluss (Abs. 2) oder im Falle einer rechtskréaftigen strafgerichtlichen
Verurteilung, wenn die Zustellung der Anklageschrift gemaf Abs. 1 mit dem Ruhen der Mitglied-
schaft verbunden war. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds einer Feuerwehrjugendgruppe endet
Uberdies mit der Vollendung des 15. Lebensjahres oder mit dem Widerruf der Bewilligung durch
den Gemeinderat (§ 11 Abs. 6).

EFE]  Feuerwehrjugendgruppen

Seite 1.10

(1)

(2)

Eine Freiwillige Feuerwehr darf eine Feuerwehrjugendgruppe fiihren, wenn dies fiir die Sicherung

des Nachwuchses in dieser Freiwilligen Feuerwehr erforderlich ist.

Die Feuerwehrjugendgruppe hat die ausschlieBliche Aufgabe, ihre Mitglieder friihzeitig mit den

Aufgaben der Feuerwehr bekannt zu machen, altersgerecht in Sicherheitsbelangen auszubilden

und ihre persoénlichen und sozialen Kompetenzen zu férdern. Die Feuerwehrjugendgruppe ist

von mindestens zwei aktiven Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr nach Abs. 4 Z 3 gemeinsam
zu leiten.

In die Feuerwehrjugendgruppe diirfen Jugendliche vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 15.

Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie hiefiir kdrperlich und geistig geeignet sind. § 8 Abs.

2 bis 4 gelten in gleicher Weise. Die Landesregierung kann das Mindestalter durch Verordnung

senken, wenn dies zur Erhaltung des Gleichklangs mit den Einrichtungen anderer Bundeslander

erforderlich ist.

Die Fiihrungeiner Feuerwehrjugendgruppe durch eine Freiwillige Feuerwehr bedarf der Bewilligung

des Gemeinderates. Die Bewilligung ist auf Grund eines vom Ortsfeuerwehrkommandanten im

Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss gestellten Antrages zu erteilen, wenn

1. dieVoraussetzungen des Abs. 1 vorliegen;

2. die Feuerwehrjugendgruppe eine entsprechende Zahl von Mitgliedern aufweisen wird,;

3. die Freiwillige Feuerwehr tber die entsprechenden Flihrungskréfte (Abs. 2 zweiter Satz)
verfligt, die zur Fihrung einer Feuerwehrjugendgruppe und zur Ausbildung ihrer Mitglieder
geeignet sind;

4. die Freiwillige Feuerwehr fiir die Fiihrung einer Jugendgruppe entsprechend eingerichtet
und ausgestattet ist.
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Der Gemeinderat hat vor seiner Entscheidung den Landesfeuerwehrkommandanten zu héren.
Der Landesfeuerwehrkommandant hat seine Stellungnahme auch dem zusténdigen Bezirks-
feuerwehrkommandanten zu libermitteln.

Der Gemeinderat hat die Bewilligung zur Fuhrung einer Jugendgruppe durch eine Freiwillige
Feuerwehr zu widerrufen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder wahrend mehr als sechs Monaten
weniger als vier betragt oder wenn die Voraussetzungen nach Abs. 4 Z 1 oder 3 wegfallen.

2. UNTERABSCHNITT BERUFSFEUERWEHREN

EFF]  Bildung und Ausriistung

(1)

(2)

Die Berufsfeuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde und muss zur Besorgung der Aufgaben
nach § 1 Abs. 1 befahigt sein.

Vorhandene Freiwillige Feuerwehren sind bei der Beurteilung der notwendigen Starke einer
Berufsfeuerwehr zu berticksichtigen.

Mitglieder einer Berufsfeuerwehr diirfen nur Bedienstete der Gemeinde sein.

Die Berufsfeuerwehr wird vom Berufsfeuerwehrkommandanten geleitet. Der Berufsfeuerwehr-
kommandant und sein Stellvertreter sind von der Gemeinde zu bestellen.

Bei der Anschaffung von Fahrzeugen und Ausriistungsgegenstanden kann unbeschadet des § 47
Abs. 6 von den Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes aus taktischen, einsatz-
relevanten oder zweckmafigen Notwendigkeiten abgewichen werden.

EFE]  Mitgliedschaft im Kérntner Landesfeuerwehrverband

(1)

(2)

Der Biirgermeister hat die Eintragung der Berufsfeuerwehr in das Feuerwehrbuch zu veranlassen.
§ 7 Abs. 4 gilt sinngemaR.

Mit der Eintragung in das Feuerwehrbuch ist die Berufsfeuerwehr Mitglied des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes. In dem Umfang, der zur Begriindung der Mitgliedschaft in dieser Kérper-
schaft 6ffentlichen Rechts und zur Wahrnehmung der nach diesem Gesetz aus dieser Mitglied-
schaft flieRenden Rechte und Pflichten erforderlich ist, kommt ihr Rechtspersénlichkeit zu.

3. UNTERABSCHNITT BETRIEBSFEUERWEHREN

EFY]  Einrichtung

(1)

(2)

Die Feuerwehr als Einrichtung eines Betriebes ist eine Betriebsfeuerwehr. Der Betriebsfeuerwehr
obliegt die Erfullung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 in dem Betrieb, flir den sie eingerichtet ist.
Betriebe, die wegen der Anordnung und Beschaffenheit von Betriebsgebduden oder wegen der
verwendeten Arbeitsstoffe in erhdhtem MalRe gefahrdet sind, haben zur Verstarkung ihres Schutzes
vor Branden oder sonstigen Gefahren eine Betriebsfeuerwehr aufzustellen. Auf die 6rtlichen und
personlichen Verhaltnisse im Betrieb ist Bedacht zu nehmen. Dariiber hinaus kdnnen Betriebe
nach Anhorung des Landesfeuerwehrkommandanten auch freiwillig eine Betriebsfeuerwehr
einrichten.
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(3)

(4)

(5)

Ob die Voraussetzungen des Abs. 2 erster Satz zur Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr gegeben
sind, hat der Burgermeister nach Anhoérung des Arbeitsinspektorates, der nach der Gewerbe-
ordnung 1994 fiir die Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung zustandigen Behorde, eines
Sachverstandigen fiir Brandsicherheit und der Wirtschaftskammer Karnten auf Antrag des
Landesfeuerwehrkommandanten oder von Amts wegen mit Bescheid zu bestimmen. Wird der
Bescheid von Amts wegen erlassen, ist auch der Landesfeuerwehrkommandant zu héren. In
diesem Bescheid sind unter Bedachtnahme auf die Art und GroRe des Betriebes und der mog-
lichen Gefahren eine Mindestmitgliederzahl und die Mindestausriistung einer Betriebsfeuerwehr
festzulegen. Die Ausbildung und Weiterbildung der Mitglieder der Betriebsfeuerwehr hat nach
den Bestimmungen des § 45 Abs. 1 zu erfolgen.

Verfiligt ein nach Abs. 3 zur Errichtung einer Betriebsfeuerwehr verpflichteter Betrieb liber keine
standigin ausreichender Zahl anwesende Belegschaft und kann der Betrieb dem Biirgermeister
auch keine Vereinbarung tGber die Bildung einer Betriebsfeuerwehr gemeinsam mit anderen, im
raumlichen Naheverhaltnis gelegenen gleichartigen Betrieben nachweisen, so hat der Buirger-
meister den Betrieb mit Bescheid von der Verpflichtung zur Errichtung einer Betriebsfeuerwehr zu
befreien. Wurde eine Entscheidung liber die Befreiung erlassen, hat der Betrieb der Gemeinde fiir
den ausschlieflich oder iberwiegend von der Gemeinde zu gewahrleistenden Brandschutz einen
angemessenen Beitrag zu leisten. Uber die Hohe der Beitragsleistung fiir den von der Gemeinde
zu leistenden Brandschutz kann eine Vereinbarung getroffen werden. Kommt eine Vereinbarung
binnen drei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung tiber die Befreiung nicht zustande, hat die
Gemeinde die Hohe der Beitragsleistung mit Bescheid festzusetzen. Die Beitragsleistung darf nicht
hoher sein als der Aufwand, der einem Betrieb, der eine Betriebsfeuerwehr aufgestellt hat, durch
die Aufstellung, Erhaltung und Ausriistung einer eigenen Betriebsfeuerwehr erwachsen wiirde.
Zu diesen Kosten zahlen nicht Kosten, die aus der Entlohnung von Dienstnehmern erwachsen.
Durch die Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr werden die Aufgaben und Befugnisse der Frei-
willigen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehren nicht beriihrt.

EFE  oOrganisation der Betriebsfeuerwehr

Seite 1.12

(1)

Die Betriebsfeuerwehr ist durch die Heranziehung von zum Feuerwehrdienst geeigneten
Angehdrigen des Betriebes zu bilden. Die Mitgliedschaft in einer Betriebsfeuerwehr erlischt
jedenfalls mit dem Ausscheiden aus dem Betrieb.

Die Betriebsfeuerwehr ist vom Betriebsinhaber mit einer der Art des Betriebes entsprechenden
Ausriistung zu versehen. Sie ist dem Betriebsinhaber unterstellt und handelt bei der Erfillung
ihrer Aufgaben als dessen Organ.

Die Betriebsfeuerwehr muss, wenn dies aus Griinden der Brandbekampfung oder sonstigen
Gefahrenabwehr erforderlich ist, auch auRerhalb der Betriebszeiten in kiirzester Zeit einsatzfahig
sein.

In Betrieben mit mehr als 50 Dienstnehmern und in brandgefahrdeten Betrieben ist unabhangig
davon, ob eine Betriebsfeuerwehr besteht, durch den Betriebsinhaber ein geeigneter Brandschutz-
beauftragter und sein Stellvertreter zu bestellen, sofern kein Brandschutzbeauftragter nach den
arbeitsnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen bestellt wurde. Der Brandschutzbeauftragte
hat alles vorzukehren, was der Brandverhitung und der Brandbekdmpfung dient.

Ist eine Betriebsfeuerwehr aufgrund einer Entscheidung nach § 14 Abs. 3 einzurichten, so hat
der Betriebsinhaber auf Vorschlag des Betriebsfeuerwehrkommandanten nach Anhérung des
Blirgermeisters eine Brandschutzordnung zu erlassen. In der Betriebsbrandschutzordnung ist
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auf die besonderen Betriebsgefahren hinzuweisen und das richtige Verhalten im Brandfall fest-
zulegen sowie darauf hinzuweisen, welche Vorkehrungen in technischer und organisatorischer
Hinsicht zur Verhiitung und Bekampfung eines Brandes zu treffen sind. lhr Inhalt ist der Gemeinde,
der Bezirksverwaltungsbehorde, der Freiwilligen Feuerwehr und allen in Betracht kommenden
Betriebsangehorigen nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

Der Blrgermeister hat die Eintragung einer nach § 14 Abs. 2 letzter Satz oder Abs. 3 gebildeten
Betriebsfeuerwehr im Feuerwehrbuch zu veranlassen. Betriebsfeuerwehren werden mit ihrer
Eintragung in das Feuerwehrbuch Mitglieder des Karntner Landesfeuerwehrverbandes; in dem
Umfang, der zur Begriindung der Mitgliedschaft in dieser Kérperschaft éffentlichen Rechts und
zur Wahrnehmung der nach diesem Gesetz aus dieser Mitgliedschaft flieRenden Rechte und
Pflichten erforderlich ist, kommt ihnen Rechtspersonlichkeit zu. § 7 Abs. 4 gilt sinngemalR.

EFld Leitung der Betriebsfeuerwehr

(1)
(2)

Die Betriebsfeuerwehr wird vom Betriebsfeuerwehrkommandanten geleitet.

Der Betriebsfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter miissen die Eignung zur Filhrung
einer Feuerwehr besitzen und mit allen Aufgaben der Brandbekdmpfung und Brandverhiitung
und sonstigen Gefahrenabwehr vertraut sein. Der Betriebsfeuerwehrkommandant und sein
Stellvertreter werden durch den Betriebsinhaber bestellt. Die Bestellung des Betriebsfeuerwehr-
kommandanten und seines Stellvertreters bedarf Giberdies der Zustimmung des Landesfeuer-
wehrkommandanten. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die erforderliche Eignung gegeben
ist.

Der Betriebsinhaber hat dafiir zu sorgen, dass dem Betriebsfeuerwehrkommandanten und
seinem Stellvertreter ausreichend Arbeitszeit fiir die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die
erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfiigung stehen.

Der Betriebsfeuerwehrkommandant (sein Stellvertreter) ist vom Betriebsinhaber abzuberufen,
wenn er seine Dienstpflichten vernachlassigt, wenn er insbesondere Feuerwehrmitglieder
mangelhaft ausbildet oder die Pflege und Instandhaltung der Gerate und Ausriistungsgegen-
stande mangelhaft tiberwacht. Die Abberufung des Betriebsfeuerwehrkommandanten und
seines Stellvertreters bedarf {iberdies der Zustimmung des Landesfeuerwehrkommandanten.
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen fiir die Abberufung gegeben sind.
Fur eine Betriebsfeuerwehr mit mehr als zwolf Mitgliedern ist ein Betriebsfeuerwehrausschuss
einzurichten. lhm gehoéren der Betriebsfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter sowie
gegebenenfalls die Zugskommandanten, Gruppenkommandanten sowie die Beauftragten fiir
einzelne Sachbereiche an. Dem Betriebsfeuerwehrausschuss obliegt die Beratung des Betriebs-
feuerwehrkommandanten sowie des Betriebsinhabers in den Angelegenheiten dieses Unter-
abschnitts.

EFEd  Hilfeleistung in der Gemeinde

(1)

Der Blirgermeister kann die in der Gemeinde bestehenden Betriebsfeuerwehren zur Erfiillung
von Aufgaben nach § 1 Abs. 1 und fiir Feuerwehriibungen auRerhalb des Betriebes heranziehen,
wenn und insoweit das schriftliche Einverstandnis des Betriebsinhabers vorliegt.

Wenn und insoweit das schriftliche Einverstandnis des Betriebsinhabers vorliegt, kann der
Gemeinderat die Erfiillung von Aufgaben nach § 1 Abs. 1 in Teilen der Gemeinde einer Betriebs-
feuerwehr dauernd tibertragen. In diesem Fall hat sich die Gemeinde an den allgemeinen Kosten
der Betriebsfeuerwehr fiir die Ausriistung und an den Kosten, die der Betriebsfeuerwehr durch
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(3)

die Hilfeleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 entstehen, im Verhaltnis der Gbertragenen Aufgaben
angemessen zu beteiligen. Uber das angemessene Ausmal der Beteiligung hat die Landes-
regierung mit Bescheid zu entscheiden.

In den Fallen der Abs. 1 und 2 sind die Betriebsfeuerwehr und ihre Organe Hilfsorgane der
Gemeinde. § 5 Abs. 1 letzter Satz gilt in gleicher Weise.

EFE]  Zusammenschluss von Betriebsfeuerwehren
SchlieRen sich mehr als die Halfte der Betriebsfeuerwehren des Landes in einem Betriebsfeuerwehr-

verband (Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 2002) zusammen, so hat ein von den Betriebsfeuerwehr-

kommandanten fir die Dauer des Wahlabschnitts fiir die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten

gewahlter Vertreter der Betriebsfeuerwehren oder dessen Stellvertreter die Stellung eines stimm-
berechtigten Mitgliedes im Landesfeuerwehrausschuss, wenn dies durch das zustandige Organ des
Betriebsfeuerwehrverbandes beschlossen wird.

3. Abschnitt Ubergreifende Aufgaben

EFE]  oOrganisation der Feuerwehr im Gemeindebereich

Seite 1.14

(1)

(2)

Die Organe der Freiwilligen Feuerwehren in einer Gemeinde sind der Gemeindefeuerwehr-
kommandant, sein Stellvertreter und der Gemeindefeuerwehrausschuss.
Die Freiwilligen Feuerwehren in einer Gemeinde unterstehen dem Gemeindefeuerwehr-
kommandanten. § 22 Abs. 3 gilt mit der MaRgabe, dass an die Stelle der Mitglieder die Orts-
feuerwehrkommandanten treten.
Besteht in einer Gemeinde nur eine Freiwillige Feuerwehr, so ist der Ortsfeuerwehrkommandant
auch Gemeindefeuerwehrkommandant. In diesem Falle hat der Ortsfeuerwehrauschuss auch
die Aufgaben des Gemeindefeuerwehrausschusses wahrzunehmen.
Der Gemeindefeuerwehrkommandant hat fiir die Schlagkraft und die Einsatzbereitschaft der
Freiwilligen Feuerwehren zu sorgen, insofern ist er Vorgesetzter der Ortfeuerwehrkommandanten
und ihnen gegeniiber weisungsbefugt. lhm obliegen insbesondere:
1. die Vertretung der Interessen der Freiwilligen Feuerwehren gegeniiber der Gemeinde und
gegeniliber dem Karntner Landesfeuerwehrverband,;
2. die Erteilung von Auskiinften bei Sitzungen des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes
und der Ausschiisse der Gemeinden,;
3. die Einberufung und Leitung der Sitzungen des Gemeindefeuerwehrausschusses;
die Durchfiihrung der Beschlisse des Gemeindefeuerwehrausschusses;
5. die Uberwachung der Instandhaltung der Geréate, Ausriistungsgegenstande und der Ein-
satzbekleidung sowie
6. die Sorge flir das einheitliche Erscheinungsbild (§ 46) der Feuerwehren in der Gemeinde.
Der Gemeindefeuerwehrkommandant und die Ortsfeuerwehrkommandanten gelten als fach-
kundige Personen im Sinne des § 35 Abs. 6 der Karntner Allgemeinen Gemeindeordnung und
der Stadtrechte.
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3. Abschnitt Ubergreifende Aufgaben

Der Gemeindefeuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindefeuerwehrkommandanten,

seinem Stellvertreter und den Ortsfeuerwehrkommandanten sowie ihren Stellvertretern.

§ 39 Abs. 1 bis 3 gilt sinngemal.

Dem Gemeindefeuerwehrausschuss obliegen insbesondere:

1. die Beratung des Gemeindefeuerwehrkommandanten,

2. dieErstellung eines Entwurfes des Voranschlages der Gemeinde Uiber die Ausgaben fiir die
Brandverhitung, fiir Vorkehrungen fiir die Brandbekdampfung sowie zur Abwehr sonstiger
Gefahren ortlicher Natur.

EFI]  stiitzpunktfeuerwehren, Sonderaufgaben

(1)

(3)

(4)

Die Landesregierung hat mit Verordnung Feuerwehren in glinstiger geographischer Lage, die
einen ausreichenden Mannschaftsstand - mindestens jedoch 30 Mitglieder - besitzen, gut aus-
gebildet und ausgeriistet sind und fir den Brandschutz eines gréf3eren Gebietes von Bedeutung
sind, je nach ihrer Bedeutung zu Stutzpunktfeuerwehren erster, zweiter oder dritter Ordnung zu
erklaren.

Beabsichtigt die Landesregierung die Erlassung einer Verordnung nach Abs. 1, so hat sie den
Landesfeuerwehrausschuss aufzufordern, binnen einer angemessen festzusetzenden Frist Vor-
schldge zu erstatten. Macht der Landesfeuerwehrausschuss von diesem Vorschlagsrecht nicht
oder nicht rechtzeitig Gebrauch, so hat die Landesregierung die Verordnung ohne Bedachtnahme
auf die Vorschlage zu erlassen.

Vor der Erlassung der Verordnung nach Abs. 1 sind die betroffenen Gemeinden und der Karntner
Landesfeuerwehrausschuss zu horen.

Den Stiitzpunktfeuerwehren und besonders geeigneten Ortsfeuerwehren kdnnen vom Landes-
feuerwehrausschuss mit Verordnung nach Malgabe der sachlichen Erforderlichkeit Sonderauf-
gaben zugewiesen werden.

EFE]  Katastrophenhilfsziige

(1)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband darf nach MalRgabe der gemaf § 43 Abs. 4 vorhandenen
Mittel und unter Bedachtnahme auf die den Feuerwehren sonst obliegenden Aufgaben aus den
Mannschaften, Einsatzfahrzeugen und Geraten der verbandsangehdrigen Feuerwehren besondere
Einrichtungen fiir den Katastrophenhilfsdienst (Katastrophenhilfszlige) schaffen und aufrecht-
erhalten. Er hat fiir deren einheitliche Ausbildung zu sorgen.

Die Anzahl der Katastrophenhilfsziige darf finf nicht Gberschreiten. Die Einrichtung von
Katastrophenhilfsziigen darf bezirksiibergreifend erfolgen. Sie ist durch Verordnung des Landes-
feuerwehrausschusses so zu regeln, dass eine geographisch gleichméaRige Einsatzmoglichkeit der
Katastrophenbhilfszliige im Land gewahrleistet ist. Die Katastrophenhilfsziige sind dem Landes-
feuerwehrkommandanten unterstellt.

Einsatze der Katastrophenbhilfsziige innerhalb des Landes sind solche im Sinne des Karntner
Katastrophenhilfegesetzes. Die Katastrophenhilfsziige sind dem Einsatzleiterim Sinne des Karnt-
ner Katastrophenhilfegesetzes liber seine Anforderung fiir die Dauer des Einsatzes zur Verfiigung
zu stellen.

Katastrophenhilfsziige kdnnen weiters liber Anforderung des Bundes oder des Landes zur Hilfe-
leistung im Ausland sowie (iber Anforderung des Landes zur Hilfeleistung in einem anderen
Bundesland (Katastrophenhilfsdienst), jeweils gegen Ersatz der Kosten durch die anfordernde
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Stelle, eingesetzt werden, sofern der Einsatz im Hinblick auf die technischen und organisatori-
schen Moglichkeiten und die Bedrohungsszenarien in Karnten selbst moglich ist.

Das Land hat den Gemeinden die durch den Einsatz von Katastrophenhilfsziigen entstandenen
besonderen Kosten zu ersetzen, sofern diese nicht durch Dritte getragen werden. § 28 Abs. 2
letzter Satz ist anzuwenden.

4. Abschnitt Einsatzbereitschaft und Hilfeleistung

[F¥]  Kommandantenfunktionen und Stellvertretung

(1)

Die Kommandantenfunktionen innerhalb einer Feuerwehr sind:

1. derOrtfeuerwehrkommandant bzw. der Betriebsfeuerwehrkommandant, und ihre jeweiligen
Stellvertreter,

2. die Zugskommandanten und

3. die Gruppenkommandanten.

Die Kommandantenfunktionen auf Gberortlicher Ebene sind:

1. derLandesfeuerwehrkommandant,

2. die Bezirksfeuerwehrkommandanten,

3. die Abschnittsfeuerwehrkommandanten und

4. die Gemeindefeuerwehrkommandanten

sowie ihre jeweiligen Stellvertreter.

Bei Verhinderung des Stellvertreters wird der Kommandant durch den jeweils ranghdchsten Kom-

mandanten der nachstniedrigeren Kommandantenfunktion vertreten. Ist keine Kommandanten-

funktion verfuigbar, obliegt die Vertretung dem ranghdchsten aktiven Mitglied der Feuerwehr. Bei

ranggleichen Kommandanten bzw. aktiven Mitgliedern ist zunachst das Dienstalter und dann

das Lebensalter entscheidend.

Der Landesfeuerwehrausschuss kann, wenn dies zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der

Feuerwehren oder zur Klarstellung der Hierarche erforderlich ist, durch Verordnung nahere

Bestimmungen (iber die Stellvertretung gemaf} Abs. 3 und die Ausiibung der Kommandanten-

funktionen bei der Leitung der Einsatze und Ubungen erlassen.

Den Kommandanten und ihren Stellvertretern obliegt neben den in diesem Gesetz den einzel-

nen Kommandofunktionen zugewiesenen Aufgaben auch die Verantwortung fiir die Einhaltung

der sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen

Verordnungen und Richtlinien.

EFE]  Verpflichtung zur Hilfeleistung

Seite 1.16

(1)

(2)

Die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehren haben - unbeschadet der Bestimmungen
der Abs. 2 und 3 - im Gemeindegebiet Hilfe zu leisten (Pflichtbereich).

Der Karntner Landesfeuerwehrverband kann, sofern es die ortlichen Verhéltnisse oder die Art
der Hilfeleistung erfordern, eine VergroRerung des Pflichtbereichs anordnen, wenn der Brand-
schutz der eigenen Gemeinde durch die Entsendung von Feuerwehreinheiten nicht wesentlich
gefahrdet wird. Dies gilt sinngemal fiir jene Betriebsfeuerwehren, denen der Brandschutz in
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(3)

4. Abschnitt Einsatzbereitschaft und Hilfeleistung

Teilen einer Gemeinde dauernd libertragen ist, mit der Maligabe, dass durch die Entsendung
von Feuerwehreinheiten weder der Brandschutz in diesen Gemeindeteilen noch im Betrieb
wesentlich gefdhrdet sein darf.

Uber den Pflichtbereich hinaus sind die Feuerwehren dann zur Hilfeleistung verpflichtet, wenn
ihre Einsatzmittel zur Bewaltigung des Ereignisses erforderlich sind.

EFZ]  Leitung der Einsatzarbeiten

(1)

Die Leitung der Einsatzarbeiten der Feuerwehr (Einsatzleiter) obliegt dem am Einsatzort
anwesenden, nach der Kommandostruktur des § 22 Abs. 1 ranghdchsten aktiven Mitglied der
nach dem Einsatzbereich (§ 5 Abs. 2) zustandigen Feuerwehr als Hilfsorgan des Blrgermeisters
des Einsatzorts. Bis zu einem allfalligen Eintreffen der zustandigen Feuerwehr gilt fiir die Ein-
satzleitung der ersteintreffenden Feuerwehr der erste Satz sinngemal.

In Gemeinden, in denen eine Berufsfeuerwehr besteht, hat der Kommandant der Berufsfeuer-
wehr oder ein von ihm beauftragter Berufsfeuerwehroffizier die Einsatzarbeiten als Hilfsorgan
des Burgermeisters zu leiten, wenn der Einsatz von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen
Feuerwehr gemeinsam durchgefiihrt wird. Die Freiwillige Feuerwehr ist in die Einsatzleitung
einzubeziehen.

Ein am Einsatzort anwesendes nach der Kommandostruktur gemaf § 22 Abs. 1 zustandiges
ranghoheres aktives Mitglied einer Feuerwehr der Gemeinde ist berechtigt, die Leitung der
Einsatzarbeiten als Hilfsorgan des Biirgermeisters zu tibernehmen. Dies gilt sinngemal fir
den zustandigen Gemeindefeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr- oder Bezirksfeuerwehr- oder den
Landesfeuerwehrkommandanten (§ 22 Abs. 2).

Im Falle der Abwehr iberortlicher Gefahren (§ 1 Abs. 1 Z 3) ist der Bezirksfeuerwehrkommandant
als Hilfsorgan der Bezirksverwaltungsbehérde berechtigt, die Leitung der Einsatzarbeiten zu
Ubernehmen; dies gilt sinngemaR fiir den Abschnittsfeuerwehr- und den Landesfeuerwehr-
kommandanten.

Erstreckt sich eine Giberortliche Gefahr (§ 1 Abs. 1 Z 3) Giber mehrere Feuerwehrbezirke, ist der
Landesfeuerwehrkommandant als Hilfsorgan der Landesregierung - bei Waldbranden als Hilfs-
organ des Landeshauptmannes - zur Aufbietung aller Feuerwehren unter Beriicksichtigung des
Brandschutzes in den einzelnen Gemeinden, berechtigt. Die Leitung der Einsatzarbeiten obliegt
dem Landesfeuerwehrkommandanten.

Bei Einsatzen in Betrieben mit Betriebsfeuerwehren obliegt die Leitung der Einsatzarbeiten dem
nach der Kommandostruktur gemal § 22 Abs. 1 ranghdchsten anwesenden aktiven Mitglied
der Betriebsfeuerwehr. Dieses hat gegebenenfalls eine Einsatzleitung gemeinsam mit den nach
Abs. 1 bis 4 in Betracht kommenden Einsatzleitern zu bilden. Bei Einsdtzen in Betrieben ohne
Betriebsfeuerwehr hat sich der nach Abs. 1 bis 4 in Betracht kommende Einsatzleiter mit den
Verantwortlichen des Betriebs zu beraten.

Bei Einsatzen bei Waldbranden hat sich der nach Abs. 1 bis 4 in Betracht kommende Einsatzleiter
mit der Forstbehorde zu beraten. Bei allen Anordnungen ist auf die méglichste Schonung des
vom Brand nicht ergriffenen Waldes Betracht zu nehmen.

Fur die Brandmeldung und -bekampfung, die Aufbietung von Personen und die Inanspruch-
nahme von Sachen zur Gewahrleistung eines wirksamen Einsatzes gelten - soweit es sich nicht
um Katastrophen im Sinne des Karntner Katastrophenhilfegesetzes handelt - die Bestimmungen
der Karntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung.
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EFE  Feuerwehriibungen

(1)

(2)

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft sind die Kommandanten einer Feuerwehr verpflichtet,
geeignete Feuerwehriibungen in entsprechender Anzahl, mindestens jedoch zehn pro Kalender-
jahr, anzuordnen.

Unabhangigvon den Ubungen gemaR Abs. 1 sind in einer Gemeinde, in einem Feuerwehrabschnitt,
einem Feuerwehrbezirk und im Landesbereich vom jeweiligen Kommandanten geeignete Feuer-
wehriibungen in der erforderlichen Anzahl anzuordnen und zu leiten.

EFId  Ausriistung der Feuerwehren

Seite 1.18

(1)

Die Gemeinden haben - unbeschadet der Aufgaben des Karntner Landesfeuerwehrverbandes nach
§ 32 Abs. 3Z 2 - diefiir die Besorgung der Aufgaben einer Freiwilligen Feuerwehr erforderlichen
Gerate, Léschmittel, Einsatzfahrzeuge, Betriebsmittel und sonstigen Ausriistungsgegenstande
zur Verfligung der Feuerwehr zu halten. Diese Verpflichtung gilt auch fiir eine Gemeinde, die eine
Berufsfeuerwehr eingerichtet hat.
Ausristungsgegenstande, deren Erwerb vom Karntner Landesfeuerwehrverband nicht zu fordern
ist, diirfen im Sinne des Abs. 1 von der Gemeinde dann zur Verfligung der Feuerwehr gehalten und
bei Ubungen und Einsitzen verwendet werden, wenn der Landesfeuerwehrausschuss bestatigt,
1. dassdie Verwendung solcher Ausriistungsgegenstande im Hinblick auf die geographische
Lage und Besiedlung im Einsatzbereich zu einer Verbesserung der Einsatzmdglichkeiten
flhrt,
2. dassdie gemeinsame Verwendung solcher Ausristungsgegenstande mit den Ausriistungs-
gegenstanden nach § 47 moglich ist und
3. dass das gemeinsame Vorgehen von Feuerwehren bei Einsatzen durch die Verwendung
solcher Ausrustungsgegenstande nicht erschwert oder verhindert wird.
Darliber hinaus hat der Landesfeuerwehrausschuss zu bestatigen, dass eine feuerwehrtechnische
Uberpriifung keine Bedenken ergeben hat. Werden solche Ausriistungsgegenstande zur Ver-
wendung der Feuerwehr gehalten, ist dies dem Landesfeuerwehrkommandanten mitzuteilen.
Die in Abs. 1 angefiihrten Feuerwehren diirfen bei Ubungen und Einsatzen nur Ausristungs-
gegenstande verwenden, die von der Gemeinde zu ihrer Verfiigung gehalten werden.
Fahrzeuge, die nicht dem Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan (§ 47 Abs. 2) entsprechen,
mussen jedenfalls den Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes entsprechen. Der
Landesfeuerwehrverband ist vor der Einleitung des Beschaffungsvorgangs anzuhéren. Vor der
Ubernahme sind die Gemeinden verpflichtet, das Fahrzeug vom Landesfeuerwehrverband dahin-
gehend iberprifen zu lassen, ob es den Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes entspricht.
Der Betriebsinhaber hat die zur Besorgung der Aufgaben der Betriebsfeuerwehr erforderlichen
Gerate, Léschmittel, Einsatzfahrzeuge, Betriebsmittel und sonstigen Ausriistungsgegenstande
zur Verfiigung der Betriebsfeuerwehr zu halten.
Die Gemeinde hat fiir die erforderliche, der Verordnung nach § 46 Abs. 1 entsprechende Dienst-
kleidung einschlieRlich der Einsatzbekleidung von Mitgliedern einer Freiwilligen Feuerwehr oder
einer Berufsfeuerwehr zu sorgen. Soweit in der Verordnung nach § 46 Abs. 1 die Beschaffenheit
oder Eigenschaften der Dienstkleidung einschlieRlich der Einsatzbekleidung durch bestimmte
Materialien oder die Anfiihrung bestimmter Erzeugnisse direkt oder indirekt umschrieben werden,
dirfen - unter Wahrung der Grundsatze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit
- auch Dienstkleidung aus gleichwertigen Materialien oder gleichwertige Erzeugnisse angeschafft
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werden, es sei denn, dass hiedurch das einheitliche Erscheinungsbild der Freiwilligen Feuerwehr
nachhaltig beeintrachtigt wirde.
Die Gemeinden sind verpflichtet, neu angeschaffte Ausriistungsgegenstande einschlielRlich der
Fahrzeuge sowie Dienstkleidung einschlieRlich der Einsatzbekleidung vor ihrer Ubernahme vom
Karntner Landesfeuerwehrverband dahingehend iberpriifen zu lassen, ob sie den Anforderungen
der Ausschreibung entsprechen.

EFil  Geritehduser

(1)

Die Gerate und Einsatzfahrzeuge sind in Geratehdusern (Feuerwehrhausern) oder in Gerateraumen
unterzubringen. Die Pflicht zur Errichtung und Erhaltung der Gerdtehauser oder Gerdterdume
trifft bei Freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren die Gemeinde, bei Betriebsfeuer-
wehren den Betriebsinhaber. Vor der Errichtung von Geratehdusern (Feuerwehrhausern) und
von Gerateraumen ist der Karntner Landesfeuerwehrverband zu horen.

Geratehauser (Gerateraume) missen fir die sie bedienende Feuerwehr rasch und sicher erreich-
bar sein und dirfen nicht widmungswidrig verwendet werden.

5. Abschnitt Kostentragung

EFE]  Kosten fiir die Hilfeleistung

(1)

(2)

Die Hilfeleistung nach § 23 Abs. 1 und 2 hat unentgeltlich zu erfolgen. Kosten fiir den Einsatz von
Hubschraubern oder Flugzeugen sind unter Anwendung des Abs. 2 letzter Satz zu ersetzen.

Im Falle einer Hilfeleistung nach § 23 Abs. 3 sind samtliche durch die Hilfeleistung entstandenen
Kosten von der betroffenen Gemeinde der hilfeleistenden Gemeinde zu ersetzen, wenn die Hilfe-
leistung nicht durch eine Stitzpunktfeuerwehr (§ 20 Abs. 1) oder einer Feuerwehr mit besonderen
Aufgaben gemaR § 20 Abs. 4 erfolgte. Uber die Art und die Hohe der Kosten entscheidet im
Streitfall die Landesregierung unter Ausschluss des Zivilrechtsweges.

Die Kosten gemal Abs. 2, die von der Gemeinde nicht zu ersetzen sind, sind vom Karntner
Landesfeuerwehrverband aus den Mitteln gemaf § 43 Abs. 3 Z 4 zu tragen.

Die Unentgeltlichkeit der Hilfeleistung nach Abs. 1 und die Kostenersatzregelungen des Abs. 2
und 3 schlieRen Anspriiche nach Abs. 5 nicht aus.

Sofern ein Brand oder ein sonstiger Anlass der Hilfeleistung oder eine Erhéhung der Kosten des
Einsatzes auf ein Verschulden zuriickzufiihren ist, bleiben die Anspriiche an den Schuldtragenden
auf Ersatz des entstandenen Schadens unbertihrt.

Das Entgelt fiir von der Feuerwehr erbrachte technische und personliche Leistungen (§ 1 Abs. 3),
fur die die Feuerwehr ihrer Einrichtung nach geeignet ist, unterliegt der freien Vereinbarung.
Von der Freiwilligen Feuerwehr diirfen diese Leistungen nur innerhalb ihres Gemeindegebietes
erbracht werden, es sei denn, dass die ortlich zustandige Feuerwehr zur Erbringung auRerstande
ist.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat eine Tarifordnung fir haufiger anfallende Leistungen
gemal Abs. 6 zu erstellen und Richtsatze fiir die Kostenersatze bei den einzelnen Leistungen im
Einsatz festzulegen und den Feuerwehren bekanntzugeben.
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EFE]  Kosten fiir die Ausriistung und die Geratehiuser

(1)

Die Kosten flir die Beschaffung und Erhaltung der fiir die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufs-
feuerwehren erforderlichen Geratehauser (Gerdterdume) hat die Gemeinde zu tragen. Dies gilt
in gleicher Weise fiir die Dienstkleidung und die im Feuerwehrdienst unbrauchbar gewordene
Bekleidung der Feuerwehrmitglieder von Freiwilligen Feuerwehren und von Berufsfeuerwehren,
wenn diesen eine Dienstkleidung nicht zur Verfligung stand.

Die Kosten fiir die Beschaffung der fiir die Freiwilligen Feuerwehren erforderlichen Ausriistung
haben - unbeschadet der Aufgaben des Karntner Landesfeuerwehrverbandes nach § 32 Abs. 3
Z2 - die Gemeinden zu tragen.

Abs. 1und 2 gelten sinngemaf fiir den Ersatz der in Ausiibung von Einsatzarbeiten unbrauchbar
gewordenen Gerate und sonstigen Ausriistungsgegenstande sowie flir die Wiederinstandsetzung
beschadigter Gerate und sonstiger Ausrustungsgegenstande, wenn diese Kosten nicht vom
Schuldtragenden hereingebracht werden kénnen.

Die Kosten fiir die Beschaffung und Erhaltung der fiir eine Betriebsfeuerwehr erforderlichen
Gerate, Alarmeinrichtungen, Loschwasserversorgungsanlagen, Dienstkleidungen und sonstigen
Ausristungsgegenstande hat der in Betracht kommende Betriebsinhaber zu tragen. Sofern
Betriebsfeuerwehren aufierhalb des Betriebes eingesetzt werden, gelten die Bestimmungen des
Abs. 3 sinngemal.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband kann mit Bescheid mittelbare oder unmittelbare Ver-
ursacher von méglichen Gefahren tiberértlicher Natur zur Beitragsleistung fiir die Anschaffung
von Geraten verpflichten, wenn ganz oder teilweise ein ursachlicher Zusammenhang zwischen
seinen Einrichtungen, Malnahmen oder Unterlassungen und der erforderlichen Bereitstellung
eines Gerates besteht und vom Verursacher kein geeignetes Gerat zur Verfligung der Feuerwehr
gehalten wird. Das AusmaR der Beitragsleistung ist vom Landesfeuerwehrverband unter Aus-
schluss des Zivilrechtsweges entsprechend dem AusmalR des ursachlichen Zusammenhanges
zu bemessen.

EEl]  Kostentragung bei Waldbrinden

Seite 1.20

(1)

(2)

Der Bund hat die Kosten (Abs. 2) fir die Bekampfung von Waldbrénden zu tragen (§ 2 Finanz-
Verfassungsgesetz 1948).

Die Kosten nach Abs. 1 umfassen die fiir die Hilfeleistung bei Waldbranden entstandenen Kosten,
soweit diese gemaRk § 28 von den Gemeinden oder vom Karntner Landesfeuerwehrverband zu
tragen sind.

Der Biirgermeister einer Gemeinde mit einer Stiitzpunktfeuerwehr hat vor der Beschaffung
von Geraten, die ausschlieRlich zur Bekampfung von Waldbranden dienen, unter Anschluss
des Vorschlages des Landesfeuerwehrausschusses tiber die erforderlichen Gerate im Wege des
Landeshauptmannes eine Stellungnahme des fiir die Verhiitung von Waldbranden zustandigen
Bundesministeriums einzuholen.

Der Biirgermeister hat dem Bund die der Gemeinde im Zuge der Bekampfung von Waldbranden
erwachsenden Kosten (Abs. 2) binnen sechs Monaten nach Beendigung der Brandbekdmpfungs-
malinahmen, bei der Anschaffung oder Instandsetzung von Geraten, sonstigen Ausriistungs-
gegenstdnden einschliellich Bekleidung und Feuerwehreinrichtungen binnen sechs Monaten
nach Vorliegen der Rechnung, bekanntzugeben.

Der Bund hat der Gemeinde die Kosten nach Abs. 4 innerhalb von sechs Monaten nach ihrer
Bekanntgabe zu ersetzen.
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6. Abschnitt Karntner Landesfeuerwehrverband

Sofern der Waldbrand auf ein Verschulden zuriickzufiihren ist, bleiben Anspriiche des Bundes
an den Schuldtragenden auf Ersatz des entstandenen Schadens unberihrt.

EEF]  Verdienstentgang

(1)

Den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ist im Fall von Einsatzen auf ihren Antrag durch die
Gemeinde, in welcher der Einsatz erfolgte, ein allfalliger Verdienstentgang zu ersetzen, soweit
dieser nicht vom Bund, dem Land oder den Gemeinden getragen wird. Dies gilt auch fiir die
Angehdrigen einer Betriebsfeuerwehr, wenn sie auRerhalb ihres Betriebes eingesetzt werden.
Die Gemeinden haben fiir die Reisekosten aufzukommen, die durch die Teilnahme von Mitgliedern
der Freiwilligen Feuerwehren an Lehrgangen der Feuerwehr oder an Lehrgangen und Kursen
der Landesfeuerwehrschule entstehen. Fir die Teilnahme an diesen Schulungsveranstaltungen
ist ein Auslagenersatz zu leisten, der pro Tag zwischen mindestens 35 und hochstens 50 Euro
betragen darf.

6. Abschnitt Karntner Landesfeuerwehrverband

1. UNTERABSCHNITT AUFGABEN UND ORGANE

EEF]  Einrichtung und Aufgaben

(1)

(2)
(3)

Zur Koordinierung der Interessen der Feuerwehren wird der Karntner Landesfeuerwehrverband

eingerichtet.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband ist eine Korperschaft 6ffentlichen Rechts.

Dem Kérntner Landesfeuerwehrverband obliegen neben den durch Gesetz ausdrticklich tber-

tragenen Aufgaben

1. die Durchfiihrung von MaRnahmen, die der Einsatzbereitschaft und Leistungsfahigkeit
der verbandsangehdrigen Feuerwehren dienen, sowie die Regelung der Alarmierung der
Feuerwehren und ihrer Kommunikation (zB Funkverkehr);

2. dieForderung der Anschaffung (§ 48 Abs. 2) sowie die Beschaffung von Ausriistungsgegen-
standen von Freiwilligen Feuerwehren, soweit sich die Kostentragung nicht nach § 30 richtet;

3. die Aufsicht Uiber die verbandsangehdérigen Feuerwehren;
die Beratung der Gebietskorperschaften in Angelegenheiten des Feuerwehrwesens;
die Wahrnehmung und Férderung der allgemeinen Interessen der verbandsangehérigen
Feuerwehren;

6. die Evidenthaltung aller verbandsangehdrigen Feuerwehren, deren Mitgliedern und deren
Ausrlistung unter besonderer Berlicksichtigung der Ausriistung fiir besondere Gefahren
sowie die Erstellung von Alarmplanen und Bereichsfolgen;
die Pflege der Kameradschaft;
die Unterstiitzung von verungliickten Mitgliedern (ihrer Hinterbliebenen) sowie von unver-
schuldet in Not geratenen Mitgliedern von verbandsangehorigen Feuerwehren;
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9. die Ehrungvon verdienten Feuerwehrmitgliedern und sonstigen Personen, die sich um die
Feuerwehr verdient gemacht haben;

10. die Pflege der Zusammenarbeit mit anderen fiir das Feuerwehrwesen relevanten Organi-
sationen und Institutionen;

11. die Fiihrung der Landesfeuerwehrschule als Anstalt des Landesfeuerwehrverbandes (§ 49);

12. die Fiihrung einer Brandverhitungsstelle als Anstalt des Landesfeuerwehrverbandes (§ 53);

13. dieAusschreibungvon Ausriistungsgegenstanden, Fahrzeugen und Dienstkleidung einschliel3-
lich der Einsatzbekleidung (§ 26 Abs. 1 und 5) sowie die Vergabe von Auftragen nach dem
Bundesvergabegesetz 2018 im Namen und auf Rechnung der erméachtigenden Gemeinden;

14. die Schaffung besonderer Einrichtungen fiir den Katastrophenhilfsdienst (Katastrophen-
hilfsziige) aus den Mannschaften, Einsatzfahrzeugen und Geraten der verbandsangehdrigen
Feuerwehren (§ 21);

15. die Koordination der Freiwilligen Feuerwehren in den Angelegenheiten des § 1 Abs. 271
und Z 3.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat das Recht zur Fiihrung des Karntner Landeswappens.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband und seine Mitglieder haben das ausschlieRliche Recht

zur Fihrung des in der Anlage festgelegten Feuerwehrkorpsabzeichens.

Die Landesregierung kann im Wege einer Vereinbarung den Kérntner Landesfeuerwehrverband

mit den vom Land wahrzunehmenden Aufgaben der Erhaltung und des Betriebes eines Warn-

und Alarmsystems betrauen, wenn dies im Interesse der ZweckmaRigkeit, Kostenersparnis und

Einfachheit geboten erscheint.

EEE]  Mitgliedschaft, Feuerwehrbuch

(1)

(2)

Die Mitglieder des Kérntner Landesfeuerwehrverbandes sind die Freiwilligen Feuerwehren, die
Berufsfeuerwehren und die Betriebsfeuerwehren.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat ein Feuerwehrbuch liber seine Mitglieder zu fiihren.
Die Mitgliedschaft beim Landesfeuerwehrverband beginnt mit der Eintragung einer Feuerwehr
(Abs. 1) durch den Landesfeuerwehrkommandanten im Feuerwehrbuch.

EEIl  Organisation und Gliederung

(1)
(2)

(3)
(4)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat seinen Sitz in Klagenfurt am Worthersee.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband erfiillt seine Aufgaben in den Gemeinden und liberregional
im Landesgebiet, das in Feuerwehrbezirke und in Feuerwehrabschnitte gegliedert wird.

Die Feuerwehrbezirke umfassen jeweils das Gebiet eines politischen Bezirkes.

Der Landesfeuerwehrausschuss hat durch Verordnung Feuerwehrabschnitte festzulegen. Hiebei
istauch auffeuerwehrtechnische Erfordernisse im Hinblick auf liberdrtliche Interessen Bedacht
zu nehmen. Die Grenzen der Feuerwehrabschnitte diirfen die Grenzen eines Feuerwehrbezirkes
nicht schneiden.

XL Organe des Kirntner Landesfeuerwehrverbandes

Seite 1.22

(1)

Die Organe des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind

1. der Landesfeuerwehrkommandant,

2. der Landesfeuerwehrausschuss,

3. die Bezirksfeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr- und Gemeindefeuerwehrkommandanten sowie
4. die Rechnungspriifer.
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6. Abschnitt Karntner Landesfeuerwehrverband

Die Tatigkeit der Organe des Karntner Landesfeuerwehrverbandes ist ehrenamtlich. Die Bezirks-
feuerwehrkommandanten und der Landesfeuerwehrkommandant haben jedoch Anspruch auf
angemessene Entschadigung fiir den aus ihrer Tatigkeit erwachsenden Aufwand. Die Aufwands-
entschadigung
1. desLlandesfeuerwehrkommandanten betragt 165 vH,
2. der Bezirksfeuerwehrkommandanten

a) der Bezirke Spittal an der Drau und Villach-Land betragt 55,5 vH,

b) der Bezirke Hermagor, Klagenfurt-Land, Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Volkermarkt

und Wolfsberg betragt 48 vH und

c)  derBezirke Klagenfurt und Villach betragt 37,5 vH
des jeweiligen Gehaltes eines Landesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, monatlich und
ohne Sonderzahlungen, fiir die jeweils ranghdchste Funktion.
Ubt der Landesfeuerwehrkommandant wahrend seiner Amtstatigkeit keinen Beruf mit Erwerbs-
absicht aus, geblhren ihm abweichend von der Bestimmung des Abs. 2 Z 1 Beztige in der Hohe
der Beziige eines zweiten und dritten Landtagsprasidenten gemal § 4 Abs. 1 Z 11 Karntner
Beziigegesetz 1997.

EEH  Landesfeuerwehrausschuss

(1)

Der Landesfeuerwehrausschuss besteht aus

1. dem Landesfeuerwehrkommandanten und seinem Stellvertreter,

den Bezirksfeuerwehrkommandanten,

einem von den Berufsfeuerwehrkommandanten entsandten Vertreter,

einem von den Betriebsfeuerwehrkommandanten entsandten Vertreter,

zwei von den Interessenvertretungen der Gemeinden entsandten Vertretern sowie

ok W

dem mit den Angelegenheiten der Feuerwehren und dem mit den Angelegenheiten der

Gemeinden betrauten Mitglied der Landesregierung oder den von ihnen jeweils bestimmten

Vertretern.

Die Mitglieder der Landesregierung haben das Recht, in den Sitzungen zu ihrer Beratung Landes-

bedienstete beizuziehen.

Dem Landesfeuerwehrausschuss obliegen neben den ihm durch Gesetz ausdriicklich tiber-

tragenen Aufgaben

1. dieErlassungvon Verordnungen und Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes;

2. die Erstellung des Voranschlags und des Stellenplans;

3. dieBestellung eines Wirtschaftspriifers zur Erstattung eines Berichts vor der Genehmigung
des Rechnungsabschlusses auf hochstens sechs Jahre und die Genehmigung des Rechnungs-
abschlusses (§ 42 Abs. 3);

4. dieErlassungvon Richtlinien fir die Durchfiihrung der Gefahrenabwehr- und Ausriistungs-
planung sowie fiir die Erstellung des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans und des
Datenerhebungsformulars;

5. die Beschlussfassung liber die Beschaffung und Férderung von Ausriistungsgegenstanden
fir eine Freiwillige Feuerwehr;

6. die Erlassung von Verordnungen uber die Kommando- und Fiihrungsstruktur von

Katastrophenhilfsziigen nach MaRgabe eines effizienten Einsatzes im Katastrophenfall

und des damit im Zusammenhang stehenden Katastrophenmanagements;

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 18.03.2021 Seite 1.23



1 | Kérntner Feuerwehrgesetz 2021

(3)

7. Beschlussfassung liber die interne organisatorische Gliederung des Karntner Landesfeuer-
wehrverbandes;
8.  Erlassungvon Geschaftsordnungen fiir die Fachausschisse, sonstigen Gremien und Arbeits-
gruppen im Bereich des Karntner Landesfeuerwehrverbands und
9. alle sonstigen Aufgaben des Karntner Landesfeuerwehrverbandes, die durch Gesetz nicht
ausdruicklich einem anderen Organ zugewiesen wurden.
Die nach der Tagesordnung des Landesfeuerwehrausschusses als Berichterstatter in Betracht
kommenden Vorsitzenden der Fachausschiisse (Abs. 4) sind den Sitzungen des Landesfeuerwehr-
ausschusses mit beratender Stimme beizuziehen. Der Landesfeuerwehrausschuss hat das Recht,
zu seinen Sitzungen weitere fachkundige Personen zur Erteilung von Auskiinften beizuziehen.
Der Landesfeuerwehrausschuss hat zu seiner Beratung Fachausschiisse zu bilden, die aus fach-
kundigen Feuerwehrangehdrigen zusammenzusetzen sind. Einem Fachausschuss obliegt die Vor-
beratung derihm zugewiesenen Verhandlungsgegenstande und die Erstattung von Vorschlagen
an den Landesfeuerwehrausschuss. Ein Fachausschuss hat das Recht, zu seinen Sitzungen fach-
kundige Personen mit beratender Stimme beizuziehen. Der Landesfeuerwehrkommandant und
die Bezirksfeuerwehrkommandanten haben das Recht, an den Sitzungen der Fachausschiisse
mit beratender Stimme teilzunehmen.

EEfd  Aufgaben der sonstigen Organe des Kirntner Landesfeuerwehrverbandes

Seite 1.24

(1)

Dem Landesfeuerwehrkommandanten obliegen neben Mafinahmen nach §§ 16 Abs. 2 und 4,
24,39 Abs. 2 und 57 dieses Gesetzes und den durch Gesetz sonst ausdriicklich tibertragenen
Aufgaben

die Vertretung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes nach aufien;

die Besorgung der laufenden Geschafte des Karntner Landesfeuerwehrverbandes;

die Einberufung und Leitung von Landesfeuerwehrtagen;

die Einberufung und Leitung des Landesfeuerwehrausschusses;

die Durchfiihrung der Beschliisse des Landesfeuerwehrausschusses;

o vk w N

die Aufsicht Uber die verbandsangehérigen Feuerwehren sowie die Sorge fiir das einheitliche

Erscheinungsbild (§ 46) der verbandsangehdrigen Feuerwehren;

7. dieErstellung eines jahrlichen Tatigkeitsberichts (§ 44).

Den Bezirksfeuerwehrkommandanten obliegen, neben Mafinahmen nach § 24 dieses Gesetzes

und den durch Gesetz sonst ausdriicklich libertragenen Aufgaben

1. die Besorgung der laufenden Geschafte des Feuerwehrbezirks;

2. die Einberufung und Leitung von Bezirksfeuerwehrtagen;

3. dieForderungder Einsatzbereitschaft und Leistungsfahigkeit der bezirksangehdrigen Feuer-
wehren;

4. dieBeratungder Gemeinden bei der Anschaffung von Ausriistungsgegenstanden sowie die
Beratung der Feuerwehren bei der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder und bei
der Koordination der Aus- und Fortbildung durch die Gemeindefeuerwehr-, die Ortsfeuer-
wehr-, die Berufsfeuerwehr- und die Betriebsfeuerwehrkommandanten;

5. die Mitwirkung bei der Aufstellung der Katastrophenhilfsziige (§ 21) sowie

6. dieSorge flir das einheitliche Erscheinungsbild (§ 46) der Feuerwehren im Feuerwehrbezirk.

Den Abschnittsfeuerwehrkommandanten obliegen neben MaRnahmen nach § 24 dieses Gesetzes

und den durch Gesetz sonst ausdriicklich libertragenen Aufgaben die Aufgaben im Sinne des

Abs. 2, sinngemaf’ beschrankt auf den Bereich eines Feuerwehrabschnitts.
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6. Abschnitt Karntner Landesfeuerwehrverband

Zur Beratung der Bezirksfeuerwehr- und der Abschnittsfeuerwehrkommandanten werden Bezirks-
und Abschnittsfeuerwehrausschiisse eingerichtet. Es bestehen
1. die Bezirksfeuerwehrausschisse aus
a) dem Bezirksfeuerwehrkommandanten als Vorsitzendem und seinem Stellvertreter,
b) den Abschnittsfeuerwehrkommandanten und ihren Stellvertretern und
c) den Beauftragten fiir die Sachbereiche im Feuerwehrbezirk;
2. die Abschnittsfeuerwehrausschiisse aus
a) dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten als Vorsitzendem und seinem Stellvertreter,
b) den Gemeindefeuerwehrkommandanten und ihren Stellvertretern und
c) den Beauftragten fiir die Sachbereiche in Feuerwehrabschnitt.
Die Rechnungspriifer haben die Gebarung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes auf ihre
ziffernmaRige Richtigkeit, ZweckmaRigkeit und Sparsamkeit zu priifen und das Ergebnis ihrer
Prifungen dem Landesfeuerwehrausschuss und der Aufsichtsbehdrde mitzuteilen.
Bedienstete des Karntner Landesfeuerwehrverbandes einschlieBlich der in der Landesfeuer-
wehrschule verwendeten Landesbediensteten haben liber Anordnung des Landesfeuerwehr-
kommandanten auch Gerate, die den Freiwilligen Feuerwehren und insbesondere den Stutz-
punktfeuerwehren zur Verfiigung stehen, zu iberprifen.

2. UNTERABSCHNITT ORGANISATION UND FINANZIERUNG

EEL]  sitzungen

(1)

Der Landesfeuerwehrausschuss, die Bezirksfeuerwehr- und die Abschnittsfeuerwehrausschiisse
sind nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jahrlich zu Sitzungen einzuberufen. Eine Sitzung ist
jedenfalls einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel seiner Mitglieder unter Bekanntgabe
der Tagesordnung verlangt. Der Landesfeuerwehrausschuss ist iiberdies einzuberufen, wenn dies
das mitden Angelegenheiten der Feuerwehren betraute Mitglied der Landesregierung zur Abwehr
eines offenkundigen Schadens oder aus vergleichbaren wichtigen Griinden unter Bekanntgabe
von Tagesordnungspunkten verlangt.

Wird gemal Abs. 1 die Einberufung einer Sitzung verlangt, ist diese unverziiglich so einzuberufen,
dass sie innerhalb von einer Woche ab Einlangen des Verlangens stattfinden kann. Nach Abs. 1
bekanntgegebene Tagesordnungspunkte sind jedenfalls in die Tagesordnung aufzunehmen.

EEE]  Beschliisse

(1)

Der Landesfeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn mit dem Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter mehr als die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Zu einem
Beschluss ist mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen erforderlich. Stimmenthaltung gilt
als Ablehnung. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und gibt bei Stimmengleichheit mit seiner
Stimme den Ausschlag.

In dringenden Fallen ist die Beschlussfassung des Landesfeuerwehrausschusses in der Form
zulassig, dass ein Beschlussantrag den Ausschussmitgliedern zur Abgabe ihres Votums tibermittelt
wird. Ein Umlaufbeschluss ist giiltig zustande gekommen, wenn sich mit dem Vorsitzenden mehr
als die Halfte der Ausschussmitglieder fiir den Antrag ausgesprochen hat. Der Vorsitzende ist ver-
pflichtet, Giber einen gefassten Umlaufbeschluss in der nachsten Ausschusssitzung zu berichten.
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(3) Unter Nichtbeachtung der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gefasste Beschliisse haben keine
rechtliche Wirkung.

(4) Verordnungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind - soweit dieses Gesetz nicht anderes
bestimmt - in seiner Feuerwehr-Fachzeitschrift kundzumachen.

EXL]  satzung

(1) Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat durch Verordnung eine Satzung zu erlassen. Die

Satzung hat jedenfalls Bestimmungen zu enthalten tiber

1. die Geschaftsfiihrung des Landesfeuerwehrausschusses und der Fachausschiisse tiber die
ordnungsgemale Einladung und Abwicklung von Sitzungen sowie Regelungen {iber die
Befangenheit von Mitgliedern sowie liber die Abstimmung bei Sitzungen unter sinngemaler
Anwendung der Vorschriften der Karntner Allgemeinen Gemeindeordnung;

2. dieVerwaltung desVermdgens des Karntner Landesfeuerwehrverbandes unter sinngemaler
Anwendung der Haushaltsvorschriften des Landes;

3. die Rechte und Pflichten der Mitglieder des Karntner Landesfeuerwehrverbandes ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes;

4. Unterstutzungsbeitrage, die an verungliickte oder unverschuldet in Not geratene Angehérige
von Feuerwehren, die Mitglieder des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind, zu leisten
sind, unter Bedachtnahme auf die Art des Dienstunfalls und die Folgen des Unfalls unter
Anfiihrung der Voraussetzungen, unter denen Hilfe geleistet wird.

(2) Die Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes bedarf zu ihrer Wirksamkeit der

Genehmigung der Landesregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Satzung den

gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

| Satzung fiir Freiwillige Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat durch Verordnung unter sinngemafier Anwendung der
Bestimmungen des § 40 Abs. 1 eine Satzung fiir die Freiwilligen Feuerwehren und die Betriebsfeuer-
wehren festzulegen. Unter Bedachtnahme auf § 7 sind in den Satzungen néhere Bestimmungen tiber
die vorgesehenen Arten der Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr und in einer Betriebsfeuer-
wehr, weiters Regelungen (iber die Gliederungen in einer Feuerwehr festzulegen. Vor der Erlassung
der Verordnung sind die Landesregierung und die Interessenvertretungen der Gemeinden zu horen.

EX7]  Voranschlag und Rechnungsabschluss

Seite 1.26

(1) DerHaushalt des Karntner Landesfeuerwehrverbandes besteht aus dem Ergebnis-, dem Finan-
zierungs- und dem Vermogenshaushalt. Im Ergebnishaushalt sind Ertrage und Aufwendungen
periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem Ergebnisvoranschlag
und der Ergebnisrechnung zusammen. Im Finanzierungshaushalt sind Einzahlungen und Aus-
zahlungen zu erfassen. Der Finanzierungshaushalt setzt sich aus dem Finanzierungsvoranschlag
und der Finanzierungsrechnung zusammen. Der Vermdgenshaushalt ist zumindest als Vermogens-
rechnung zu fiihren. Diese verzeichnet Bestande und laufende Anderungen des Vermégens,
der Fremdmittel und des Nettovermdgens (Ausgleichsposten). Der Vermégenshaushalt ist in
kurzfristige und langfristige Bestandteile zu untergliedern.

(2) Die vom Karntner Landesfeuerwehrverband fiir die Erfiillung seiner Aufgaben erforderlichen
Ressourcen sind in einem Voranschlag samt Stellenplan festzulegen. Der Voranschlag und der
Stellenplan sind flr jedes Kalenderjahr als Finanzjahr so rechtzeitig zu beschlieRen, dass sie mit
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Beginn des Finanzjahres wirksam werden kdnnen. Dabei sind die Grundsatze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit zu beachten.

Der Rechnungsabschluss ist fiir das vorangegangene Kalenderjahr spatestens bis 30. April des
darauffolgenden Jahres zu beschlieRen. Der Vorlage des Rechnungsabschlusses an den Landes-
feuerwehrausschuss ist ein Bericht eines Wirtschaftspriifers (§ 36 Abs. 2 Z 3) anzuschlieRen.
Ergeben sich aus der Priifung des Rechnungsabschlusses und des Berichtes des Wirtschaftspriifers
keine Beanstandungen, so hat der Landesfeuerwehrausschuss den Rechnungsabschluss zu
beschliefen. Im Falle von Beanstandungen hat der Landesfeuerwehrausschuss die zur Herstellung
eines geordneten Haushaltes erforderlichen MaRnahmen unverziiglich zu beschlief3en.

Der Landesfeuerwehrausschuss hat durch Verordnung nahere Vorschriften tiber die Haushalts-
fuhrung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes, insbesondere lber die Feststellung des
Voranschlags, des Stellenplans und des Rechnungsabschlusses insoweit zu erlassen, als nicht
der Bundesminister fiir Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof gemaf} § 16 Abs 1
des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 eine Regelung tiber die Form und die Gliederung des Vor-
anschlags und des Rechnungsabschlusses trifft. Bei der Erlassung ist, neben den Bestimmungen
dieserVerordnung, insbesondere auf die Bestimmungen dieses Gesetzes sowie auf die Grundsatze
einer sparsamen und zweckmaRigen Haushaltsfiihrung und auf die Vermeidung von Missstanden,
insbesondere im Bereich der Kassenfiihrung, Bedacht zu nehmen.

Der Voranschlag, der Rechnungsabschluss und der Stellenplan sind Gber ihr Verlangen den
Mitgliedern des Landesfeuerwehrausschusses und den Interessenvertretungen der Gemeinden
vom Landesfeuerwehrkommandanten zur Kenntnis zu bringen.

Soweit Osterreich im Rahmen der Europaischen Integration Berichtspflichten - insbesondere im
Zusammenhang mit Haushalten treffen - ist der Karntner Landesfeuerwehrverband verpflichtet,
der Landesregierung die entsprechenden Unterlagen - insbesondere auch Unterlagen, die zur
Erstellung des Rechnungsabschlusses dienen - bis spatestens 30. April zu Gibermitteln.

EXE]  Aufbringung der Mittel

(1)

Die Kosten fiir den im Voranschlag aufscheinenden Aufwand des Kadrntner Landesfeuerwehr-

verbandes flir Aufgaben nach § 32 Abs. 3 Z 8 werden durch Beitrage der verbandsangehdérigen

Feuerwehren nach MaRgabe ihrer Mitgliederzahlen aufgebracht. Die Kosten flir den sonstigen,

im Voranschlag aufscheinenden Aufwand werden aufgebracht durch:

1. Beitrage der Gemeinden fiir die als ihre Hilfsorgane tatigen Freiwilligen Feuerwehren (Abs. 2);

2. einen fur den Verwaltungsaufwand des Karntner Landesfeuerwehrverbandes und fiir die
Forderung der Anschaffung und der Beschaffung von Ausriistungsgegenstanden von Frei-
willigen Feuerwehren zweckgebundenen Beitrag des Landes (Abs. 3);

3. einen Beitrag der Betriebe fiir die verbandsangehdrigen Betriebsfeuerwehren (Abs. 7);
einen Beitrag der Gemeinden fiir die Errichtung, die Ausstattung und die Erhaltung der
Stiitzpunktfeuerwehren (Abs. 5);

5. sonstige Zuwendungen.

Die Hohe des Beitrages der Gemeinden (Abs. 1Z 1) ist von der Landesregierung auf Grund eines

Vorschlages des Karntner Landesfeuerwehrverbandes nach Anhdrung der Interessenvertretungen

der Gemeinden und des Landesfeuerwehrverbandes unter Bedachtnahme auf den nicht nach

Abs. 1Z 2 und 3 gedeckten Aufwand und unter Berlicksichtigung des Beitrages des Landes (Abs. 3)

festzusetzen, wobei der pro Einwohner der Gemeinde zu entrichtende Betrag jahrlich 0,14 Euro,

bei den Stadten Klagenfurt am Worthersee und Villach jahrlich 0,06 Euro, nicht iberschreiten darf.
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Der Landesfeuerwehrverband hat den Gemeinden die Hohe des Jahresbeitrags bis November
des Vorjahres schriftlich bekanntzugeben und die Jahresbeitrage bis spatestens 31. Marz jeden
Jahres vorzuschreiben. Die Gemeinden sind verpflichtet, den Beitrag bis spatestens 30. Juni
jeden Jahres zu entrichten. Fiir die Einwohnerzahl der Gemeinden ist ihre Volkszahl gemaf § 10
Abs. 7 Finanzausgleichsgesetz 2017 malRgebend.
Die Hohe des zweckgebundenen Landesbeitrages (Abs. 1 Z 2) ergibt sich aus
1. einem Betrag, der den Einnahmen des Landes aus der Feuerschutzsteuer entspricht und
2. dem Betrag, der dem Land gemaR § 3 Z 2 des Katastrophenfondsgesetzes 1996 aus dem
Katastrophenfonds zur Verfligung gestellt wird.
Der Teilbetrag des Landesbeitrages, der aus dem Katastrophenfonds stammt, darf nur fiir die
Beschaffung von Einsatzgeraten verwendet werden, die Ausstattungen aufweisen, die entweder
zur Beseitigung derim § 3 Z 1 des Katastrophenfondsgesetzes 1996 genannten Schaden dienen
oder auch zur Beseitigung von Katastrophenschaden im weiteren Sinne geeignet sind.
Die Hohe des Beitrages der Gemeinden fiir die Stltzpunktfeuerwehren (Abs. 1 Z 4) ist von der
Landesregierung aufgrund eines Vorschlages des Karntner Landesfeuerwehrverbandes nach
Anhoérung der Interessenvertretungen der Gemeinden und des Landesfeuerwehrverbandes unter
Bedachtnahme auf die Aufgaben der Stiitzpunktfeuerwehren festzusetzen, wobei der pro Ein-
wohner der Gemeinden zu entrichtende Betrag 0,21 Euro nicht liberschreiten darf. Abs. 2 letzter
bis vorvorletzter Satz gelten sinngemal.
Der Landesbeitrag nach Abs. 3 Z 1 ist dem Karntner Landesfeuerwehrverband vierteljahrlich
in gleichen Teilbetragen zu Gberweisen. Die Uberweisung des Landesbeitrages nach Abs. 3Z 2
erfolgt vierteljahrlich nach MaRgabe der Landeseinnahmen aus dem Katastrophenfonds.
Die Hohe der Beitrage der Betriebe fiir die verbandsangehérigen Betriebsfeuerwehren (Abs. 1
Z3)istvon der Landesregierung aufgrund eines Vorschlages des Karntner Landesfeuerwehrver-
bandes nach Anhorung der Wirtschaftskammer Karnten und des Landesfeuerwehrverbandes
unter Bedachtnahme auf die Zahl der Betriebsangehorigen festzusetzen, wobei ein Hochstbeitrag
von jahrlich 0,14 Euro fiir jeden Betriebsangehdrigen nicht tiberschritten werden darf; liegt der
zu entrichtende Betrag unter 10 Euro, so ist dem Betrieb ein Mindestbeitrag von 10 Euro vorzu-
schreiben. Abs. 2 vorletzter und vorvorletzter Satz gelten sinngemalRR.
Die Landesregierung hat die in den Abs. 2, 5 und 7 festgelegten Hochstbetrdge sowie den in Abs.
7 festgelegten Mindestbeitrag durch Verordnung entsprechend den Anderungen des von der
Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 oder eines jeweils
an seine Stelle tretenden Indexes neu festzusetzen, wenn die Anderung dieses Indexes seit der
letzten Festsetzung mindestens 10 vH betragt; diese Verordnungen sind jeweils mit dem Beginn
des der Indexanderung folgenden Kalenderjahres in Kraft zu setzen.

Tatigkeitsbericht
Der Landesfeuerwehrausschuss hat jahrlich gleichzeitig mit einer Beschlussfassung nach § 42 Abs. 3

einen Tatigkeitsbericht zu beschlieRen. Dieser Bericht ist dem Karntner Landtag im Wege der Landes-

regierung zur Kenntnis zu ibermitteln. In den Bericht sind jedenfalls aufzunehmen:
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1. Angaben iiber die Verwendung des Landesbeitrages;

2. ein Uberblick iber den Stand des Feuerwehrwesens in Karnten und

3. Angaben iiber den Organisations- und Ausriistungsstand und die Tatigkeit der Katastrophen-
hilfsziige.
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3. UNTERABSCHNITT WEITERE AUFGABEN

EXE  Ausbildung und Beférderung

(1)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat nach Anhérung der Landesregierung unter Bedacht-
nahme auf die Gewahrleistung der Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Feuerwehren mit
Verordnung Bestimmungen lber die Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern der Freiwilligen
Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren zu erlassen. Unter denselben Voraussetzungen sind
die fir die Ausiibung einer Funktion in einer Feuerwehr erforderlichen Lehrgange festzulegen.
Unter Bedachtnahme auf die Aufgaben einer Feuerwehrjugendgruppe und das Alter ihrer Mit-
glieder sind die fiir die Ausbildung der Mitglieder einer Feuerwehrjugendgruppe malRgeblichen
Regelungen festzulegen.

In derVerordnung nach Abs. 1 sind auch Richtlinien fiir die Beférderung von aktiven Mitgliedern
einer Freiwilligen Feuerwehr und einer Betriebsfeuerwehr festzulegen. Hiebei ist auf die Aus-
bildung, die Art und Dauer der ausgelibten Tatigkeit sowie auf die bekleidete Funktion in einer
Feuerwehr Bedacht zu nehmen.

EXTd  Dienstkleidung

(1)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat unter Bedachtnahme auf den Verwendungszweck und
das organisatorische Zusammenwirken mit Verordnung Bestimmungen tber die Dienstkleidung
einschlieRlich der Einsatzbekleidung und der Dienstgradabzeichen der Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren sowie der Bediensteten der Landesfeuerwehrschule
zu treffen. Das Anbringen des Karntner Landeswappens auf der Dienstkleidung ist zulassig.

Die Mitglieder der Feuerwehr diirfen im Feuerwehrdienst nur die den Anforderungen des Abs. 1 ent-
sprechende Dienstkleidung tragen. Die bei der Landesfeuerwehrschule verwendeten Bediensteten
einschlieBlich der Landesbediensteten haben im Dienst dem Abs. 1 entsprechende Dienstkleidung
und Dienstgradabzeichen zu tragen.

EXEd  Ausriistung der Freiwilligen Feuerwehren

(1)

Der Landesfeuerwehrausschuss hat durch Verordnung allgemeine Bestimmungen uber die
Mindestausristung (Normausriistung) von Freiwilligen Feuerwehren unter Bedachtnahme auf
ihre Aufgaben als Stiitzpunktfeuerwehren, Feuerwehren mit Sonderaufgaben oder als Ortsfeuer-
wehr festzulegen. Die Beschaffenheit von Ausriistungsgegenstanden, wie die Motorleistung, das
héchstzulassige Gesamtgewicht, die Antriebsarten, das Tankvolumen ua., die Ausrustungsgegen-
stande jedenfalls aufzuweisen haben, ist unter Bedachtnahme auf ihren Verwendungszweck
entsprechend dem Stand der Technik durch den Landesfeuerwehrausschuss festzulegen.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat das Gefahrenpotential innerhalb jeder einzelnen
Gemeinde unter Beiziehung eines Vertreters der betreffenden Gemeinde sowie des Gemeinde-
feuerwehrkommandanten mit Hilfe eines einheitlichen Datenerhebungsformulars zu erheben
und zu bewerten und auf der Grundlage des festgestellten Gefahrdungspotentials und unter
Bedachtnahme auf die Normausriistung (Abs. 1), die geografische Lage, die Zahl der Feuerwehren
im Gemeindegebiet und den Ausristungsstand der Feuerwehren in den benachbarten Gemeinden
ein Ausristungskonzept Giber den Bedarf an Fahrzeugen und Ausriistungsgegenstanden der
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde zu erstellen (Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan).
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(3)

(6)

Der Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans ist der jeweiligen Gemeinde, den
Feuerwehren dieser Gemeinde sowie dem zustdndigen Abschnitts- und Bezirksfeuerwehr-
kommandanten zur Anhérung zu Gbermitteln. Der Karntner Landesfeuerwehrverband ist ver-
pflichtet, sich vor Erlassung des endgiiltigen Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans mitdenim
Rahmen der Anhérung vorgebrachten Einwanden auseinanderzusetzen. Der Gefahrenabwehr-und
Ausristungsplan fiir die jeweilige Gemeinde gilt zehn Jahre. Er ist der Gemeinde und den Feuer-
wehren im Gemeindegebiet zu libermitteln und in der Fachzeitschrift des Landesfeuerwehrver-
bandes kundzumachen.

Der Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan ist auf Antrag der Gemeinde vor Ablauf seiner
Geltungsdauer unter sinngemafer Anwendung des in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Verfahrens
anzupassen, wenn sich dieim Datenerhebungsformular festgestellten Voraussetzungen wesent-
lich andern.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat die Einhaltung des Gefahrenabwehr- und Ausriistungs-
plans fiir die einzelnen Feuerwehren zu tiberpriifen und bei VerstoRRen die gewahrte Forderung
zurlickzufordern. Uber Streitigkeiten zwischen Gemeinden und Landesfeuerwehrverband aus
Ruickforderungen entscheidet die Landesregierung mit Bescheid.

Bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Ausriistungen in den Statutarstadten sind unbeschadet
des § 12 Abs. 5 die Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes einzuhalten.

EXE]  Forderung von Ausriistungsgegenstinden
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(1)

(2)

Der Landesfeuerwehrausschuss hat Richtlinien fiir die Forderung der Anschaffung der Normaus-

ristung von Freiwilligen Feuerwehren (§ 32 Abs. 3 Z 2) zu erlassen.

Die Forderung der Anschaffung von Ausriistungsgegenstanden von Freiwilligen Feuerwehren

(§ 32 Abs. 3 Z 2) hat auf Antrag der Gemeinde zu erfolgen, wenn

1. dieinden Forderungsrichtlinien festgelegten Voraussetzungen erfiillt sind,

2. der Stand der im Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan vorgesehenen Ausriistung nicht
Uberschritten wird und

3. einefeuerwehrtechnische Uberpriifung durch den Landesfeuerwehrausschuss oder durch
eine einschlagige akkreditierte Priif-und Uberwachungsstelle die Eignung der anzukaufenden
Ausriistungsgegenstande oder Fahrzeuge bestatigt.

Der Férderbetrag ist fiir alle in der Verordnung nach § 47 Abs. 1 angeflihrten Ausriistungsgegen-

stande und Fahrzeuge gleicher Art in gleicher Hohe festzusetzen.

In den Foérderungsrichtlinien sind unter Bedachtnahme auf eine moglichst gleichwertige Aus-

riistung aller Freiwilligen Feuerwehren mit gleichen Aufgaben sowie unter Berticksichtigung von

Besonderheiten im Einsatzbereich einzelner Feuerwehren und unter Wahrung der Grundsatze

der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und ZweckmaRigkeit Bestimmungen zu treffen Gber

1. die Beschaffenheit und die grundlegenden Eigenschaften der zu férdernden Ausriistungs-
gegenstande und Fahrzeuge;

2. unter Beriicksichtigung der durchschnittlichen Verwendungsdauer, den Zeitraum, wahrend
dessen der Austausch von Ausrustungsgegenstanden und Fahrzeugen - ausgenommen in
Fallen, in denen einsatzbedingte Schaden die Weiterverwendung unmaéglich oder unwirt-
schaftlich machen wiirden - nicht geférdert wird,;

3. dieVorgangsweise bei der Gewahrung von Férderungen.
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Werden den Statutarstadten pauschale Férderungen gewahrt, sind diese ausschlief3lich fiir die
Beschaffung von Fahrzeugen und Ausriistungsgegenstdnden zu verwenden, die Abs. 2 Z 1 ent-
sprechen.

4. UNTERABSCHNITT LANDESFEUERWEHRSCHULE

EXE]  Allgemeines

(1)

(2)

Die Landesfeuerwehrschule ist eine Anstalt des Karntner Landesfeuerwehrverbandes

1.  zurAusbildung und Fortbildung von Feuerwehrmitgliedern,

2. zurAusbildungvon Personen in Angelegenheiten des Brandschutzes oder des Schutzes vor
Gefahren sowie

3. zur Aufklarung liber die Abwehr von Gefahren értlicher und liberdrtlicher Natur.

Die Landesfeuerwehrschule darf zum Zweck der Weiterentwicklung der Lehr- und Lerninhalte

oder zur Erforschung von Vorgangsweisen und Techniken in den Angelegenheiten des Abs. 1

Kooperationen mit anderen Einrichtungen eingehen.

Die Kosten fiir die Errichtung, Erhaltung und den Betrieb der Landesfeuerwehrschule tragt der

Karntner Landesfeuerwehrverband.

Der Kérntner Landesfeuerwehrverband darf unbewegliches Vermdgen, das mit der Landesfeuer-

wehrschule auf den Karntner Landesfeuerwehrverband Gibergegangen ist, weder verauflern

noch belasten. Rechte Dritter an der Flihrung der Landesfeuerwehrschule diirfen vom Karntner

Landesfeuerwehrverband nicht begriindet werden.

EXE]  Fiihrung der Landesfeuerwehrschule

(1)

(2)

Der Landesfeuerwehrausschuss hat flr die Ausstattung der Landesfeuerwehrschule mit Aus-
ristungsgegenstanden fir die Ausbildung und Fortbildung von Feuerwehrmitgliedern zu sorgen.
Der Landesfeuerwehrkommandant hat eine Diensteinteilung flir diesen Bereich zu treffen.

Der Leiter der Landesfeuerwehrschule und sein Stellvertreter ist auf Vorschlag des Landesfeuer-
wehrkommandanten vom Landesfeuerwehrausschuss zu bestellen.

Zum Leiter der Landesfeuerwehrschule und zu seinem Stellvertreter darf nur eine geeignete
und verlassliche Person bestellt werden, die liber entsprechende fachliche Kenntnisse und tiber
Kenntnisse und Erfahrungen in den Angelegenheiten des Feuerwehrwesens verfiigt.
DerLandesfeuerwehrausschuss hatdie Lehrplanefiir die Grundausbildung, fiir die Kommandanten-
ausbildung und die technische Ausbildung zu erlassen sowie die Grundziige liber den Besuch der
Landesfeuerwehrschule zu treffen. Hiebei ist auf den Zweck der Anstalt, die Gewahrleistung der
fachlichen Voraussetzungen fiir die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Feuerwehren, die
Aufgaben der Feuerwehren nach § 1 Abs. 1 bis 3 sowie auf die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit,
Sparsamkeit und Zweckmafigkeit Bedacht zu nehmen. Die Kundmachung der Lehrpléne hat
durch Auflage zur Einsichtin den Rdumen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes zu erfolgen.

)51 Besuch der Landesfeuerwehrschule

(1)

Die besondere Ausbildung und Fortbildung von Mitgliedern der verbandsangehorigen Feuer-
wehren haben neben der Ausbildung in der Feuerwehr selbst durch den Besuch der Landes-
feuerwehrschule zu erfolgen.
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Die Einberufung von Feuerwehrmitgliedern zum Besuch der Landesfeuerwehrschule erfolgt
durch den Landesfeuerwehrkommandanten.

Der Besuch der Landesfeuerwehrschule gilt als Feuerwehrdienst. Uber den Besuch hat der
Landesfeuerwehrkommandant dem Absolventen eine Bescheinigung auszufolgen.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat fiir die Feuerwehrmitglieder wahrend der Dauer des
Besuchs der Landesfeuerwehrschule eine Haftpflichtversicherung abzuschlieffen, soweit eine
Haftpflichtversicherung nicht anderweitig abgeschlossen wurde.

7] Landesbedienstete

(1)

Der Landesfeuerwehrkommandant ist gegeniiber jenen Landesbediensteten, die bei der Karntner

Landesfeuerwehrschule Dienst verrichten mit der Wahrnehmung séamtlicher Malnahmen des

Dienst- und Besoldungsrechtes betraut. Davon ausgenommen sind:

1. MalRnahmen nach den §§ 6 und 23 bis 35b des Karntner Dienstrechtsgesetzes 1994 -
K-DRG 1994,

2. MaRnahmen nach den §§ 91 bis 95 des K-DRG 1994, hinsichtlich der Verfahren vor den
Leistungsfeststellungskommissionen,

3. Disziplinarangelegenheiten der Landesbeamten, soweit die Zustandigkeit der Disziplinar-

kommission nach dem K-DRG 1994 gegeben ist,

MaRnahmen nach § 79 des Karntner Landesvertragsbedienstetengesetzes 1994,

Versetzungen und Dienstzuteilungen zu Dienststellen des Landes,

die Erlassung von Verordnungen,

N o » ok

Angelegenheiten der Ruhe- und Versorgungsgenisse der Bediensteten.

Hinsichtlich der betrauten Angelegenheiten ist der Landesfeuerwehrkommandant an die Weisung
der Landesregierung gebunden.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband darf keine Bediensteten in ein Dienstverhaltnis zum Land
aufnehmen.

5. UNTERABSCHNITT BRANDVERHUTUNGSSTELLE

]  Organisation und Aufgaben
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(1)

(2)

Die Brandverhutungsstelle ist eine Anstalt des Karntner Landesfeuerwehrverbandes zur Wahr-

nehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes.

Die Brandverhitungsstelle hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Beistellung von Sachverstandigen fiir den vorbeugenden Brandschutz und fiir die
Ermittlung von Brand- und Explosionsursachen;

2. dieBeistellung von Sachverstandigen fiir den vorbeugenden Brandschutz, die den Landes-
und Gemeindebehdrden - ausgenommen fiir Verfahren nach § 24 der Karntner Bauordnung
1996 - zur Verfligung stehen;

3. die Information der Offentlichkeit (iber den vorbeugenden Brandschutz und den vor-
beugenden Katastrophenschutz in Bezug auf Elementarereignisse;

4. Schulung und Information von Personen, die mit Aufgaben der Brandverhiitung und den
Aufgaben gemaR Z 1 befasst sind;
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5. Durchfiihrung und Férderung von Priifungen und Versuchen auf dem Gebiet der Brand-
verhltung und den Aufgaben gemaft Z 1;

6. diefachliche Mitwirkung bei der Erlassung von Vorschriften des Landes und der Gemeinden
in den Bereichen vorbeugender Brandschutz und Feuerpolizei;

7. die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Normen und Regelwerken auf den Gebieten der
Aufgaben gemalt Z 1;

8. die Fiihrung einer Brandschadensstatistik fiir Karnten.

Die Kosten fiir die Errichtung, die Erhaltung und den Betrieb der Brandverhitungsstelle werden

aufgebracht durch

1. einem Beitrag des Karntner Landesfeuerwehrverbandes in der Hohe von 10 vH der dem
Karntner Landesfeuerwehrverband tatsachlich zugekommenen Feuerschutzsteuer;

2. Kostenerséatze fiir die Tatigkeit der Brandverhiitungsstelle;

3. einenjahrlichen Zuschuss der in Karnten tatigen Feuerversicherungsgesellschaften und

4. sonstige Einkiinfte.

Der Leiter der Brandverhitungsstelle und sein Stellvertreter sind auf Vorschlag des Landesfeuer-

wehrkommandanten nach Anhérung des Brandverhiitungsbeirats vom Landesfeuerwehraus-

schuss zu bestellen.

Zum Leiter der Brandverhiitungsstelle (Stellvertreter) darf nur eine verlassliche und fachlich

geeignete Person bestellt werden, die Uber entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen in den

Angelegenheiten des vorbeugenden Brandschutzes und des Feuerpolizeiwesens verfiigt.

] Brandverhiitungsbeirat

(1)

Zur Sicherstellung der effizienten Umsetzung der Aufgaben der Brandverhiitungsstelle und
im Hinblick auf die angemessene Verwendung ihrer Mittel, ist ein Beirat einzurichten (Brand-
verhiitungsbeirat).

Der Brandverhutungsbeirat besteht aus:

1. demmitdenAngelegenheiten des Feuerwehrwesens betrauten Mitglied der Landesregierung
oder einem von ihm bestimmten Vertreter als Vorsitzendem;

dem Landesfeuerwehrkommandanten oder einem von ihm bestimmten Vertreter;

zwei von den Interessenvertretungen der Gemeinden entsandten Vertretern;

drei von den in Karnten tatigen Feuerversicherungsgesellschaften entsandten Vertretern;

o N

einem von der Landespolizeidirektion Karnten entsandten Vertreter, der mit kriminalpolizei-
lichen Aufgaben auf dem Gebiet der Brandermittlung betraut ist;

6. einem Vertreter der fiir die Angelegenheiten des Feuerwehrwesens zustandigen Abteilung

des Amtes der Landesregierung.

Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf - mindestens jedoch zweimal jahrlich - unter
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Der Vorsitzende hat den Beirat weiters innerhalb
von zwei Wochen einzuberufen, wenn dies mindestens zwei seiner Mitglieder unter Vorschlag
einer Tagesordnung verlangen.

Der Beirat ist beschlussfahig, wenn der Vorsitzende (sein Stellvertreter) und wenigstens zwei der
weiteren Mitglieder anwesend sind. Zu einem Beschluss des Beirates ist die einfache Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der
Vorsitzende stimmt zuletzt ab und gibt mit seiner Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag.
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Der Leiter der Brandverhiitungsstelle hat an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.
Die Mitglieder des Beirates konnen zu den Sitzungen weitere fachkundige Personen zur Erteilung
von Auskiinften beiziehen.

Der Beirat kann sich eine Geschaftsordnung mit Regelungen Uber die innere Organisation des
Beirates geben. Die Leitung der Kanzleigeschafte des Brandverhltungsbeirates obliegt der
Brandverhiitungsstelle.

B Kostenersitze

(1)

(2)

Fur die Inanspruchnahme des Sachverstandigendienstes und der sonstigen Leistungen der
Brandverhiitungsstelle ist ein Entgelt zu entrichten.

Soweit es sich um Leistungen als Amtssachverstandige fiir Landes- und Gemeindebehdérden
gemal § 53 Abs. 2 Z2 handelt, haben diese der Brandverhiitungsstelle fiir ihre Inanspruchnahme
das in der Tarifordnung (Abs. 3) festgelegte Entgelt zu entrichten.

Der Brandverhiitungsbeirat hat eine Tarifordnung der Leistungen der Brandverhltungsstelle
und Entgelte fiir diese Leistungen festzulegen und kundzumachen.

7. Abschnitt Wahlen

4 wahlabschnitt
Der Wahlabschnitt fiir die Wahl der Ortsfeuerwehr-, Gemeindefeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr-,

5 57 I
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Bezirksfeuerwehr- und des Landesfeuerwehrkommandanten sowie der Rechnungspriifer entspricht

dem Wahlabschnitt fuir allgemeine Gemeinderatswahlen gemaf § 19 der Karntner Allgemeinen

Gemeindeordnung zuziiglich vier Monate.

Wahlausschreibung, Durchfiihrung der Wahlen

(1)

Die Wahlen der Ortsfeuerwehr-, Gemeindefeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr- und Bezirksfeuer-
wehrkommandanten sowie ihrer Stellvertreter sind vom Landesfeuerwehrkommandanten und
die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten sowie der Rechnungspriifer und ihrer Stell-
vertreter vom Landesfeuerwehrausschuss so auszuschreiben, dass sie nach den allgemeinen
Gemeinderatswahlen und spatestens am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kdnnen.
Die Ausschreibung der Wahlen hat so zu erfolgen, dass die Wahlen in der eingangs angefiihrten
Reihenfolge stattfinden kénnen, wobei flr die ordentliche Wahl des Orts- und Gemeindefeuer-
wehrkommandanten nur der Zeitraum festzulegen ist, in dem die Wahlen stattzufinden haben.
Die Wahlausschreibung fiir die Wahl der Ortsfeuerwehr-, der Gemeindefeuerwehr-, der Ab-
schnittsfeuerwehr- und der Bezirksfeuerwehrkommandanten sowie ihrer Stellvertreter ist von
den Burgermeistern der von der Wahlausschreibung beriihrten Gemeinden durch Anschlag
an der Amtstafel kundzumachen, sobald der Landesfeuerwehrkommandant den Zeitraum fiir
die Ausschreibung bzw. die Wahlausschreibung Gbermittelt hat. Die Kundmachung hat bis
zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen. Die Wahlausschreibung fiir die Wahl des Landesfeuer-
wehrkommandanten und seines Stellvertreters hat jedenfalls in der Kdrntner Landeszeitung zu
erfolgen.
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Die in diesem Abschnitt geregelten Wahlen diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn mehr als die
Hélfte der jeweils Wahlberechtigten anwesend ist. Ist diese Voraussetzung bei Beginn der Wahl
nicht gegeben, darf eine Wahl nach Ablauf einer halben Stunde auch dann durchgefiihrt werden,
wenn mindestens ein Drittel der wahlberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist auch dies nicht
der Fall, ist die Wahl neu auszuschreiben.

EEf]  Funktionsperiode
Die Funktionsperiode eines Ortsfeuerwehr-, Gemeindefeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr-, Bezirks-

feuerwehr- und des Landesfeuerwehrkommandanten und ihrer Stellvertreter dauert vom Zeitpunkt

ihrer Wahl bis zur erfolgten darauffolgenden Wahl.

EEE]  Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr

(1)

Der Ortsfeuerwehrkommandant wird von den aktiven Mitgliedern und den Mitgliedern der Reserve

der Freiwilligen Feuerwehr in einer Mitgliederversammlung fiir die Dauer des Wahlabschnitts

(§ 56) mit mehr als der Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl

gewahlt. Die Wahl ist mit einheitlich gestalteten, von der Gemeinde zur Verfligung gestellten

Stimmzetteln durchzufiihren. Erhalt niemand mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden

Wabhlberechtigten, ist ein zweiter Wahlgang vorzunehmen. Bei diesem Wahlgang sind nur Stimmen

glltig, die fiir eine der beiden Personen abgegeben werden, die im ersten Wahlgang die meisten

Stimmen fiir sich hatten (engere Wahl). Kommen zufolge Stimmengleichheit mehr als zwei Per-

sonen fir die engere Wahl in Betracht, so entscheidet das Los, wer in die engere Wahl kommt.

Im zweiten Wahlgang ist derjenige Bewerber gewahlt, der mehr Stimmen auf sich vereinigt.

Bringt der zweite Wahlgang zufolge Stimmengleichheit kein Ergebnis, so entscheidet das Los.

Das Wahlergebnis ist vom Vorsitzenden der Wahlbehdrde dem Landesfeuerwehrkommandanten

mitzuteilen.

Zum Ortsfeuerwehrkommandanten ist jedes aktive Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr wahlbar,

das am Wahltag

1. das 18. Lebensjahrvollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht iberschritten hat,

2.  mindestens drei Jahre Mitglied einer Feuerwehr war,

3. diefiir die Ausiibung dieser Funktion erforderlichen Lehrgange erfolgreich abgeschlossen
hat,

4. nach § 8 Abs. 2,3 oder 5 - nach Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 jedoch nur insoweit, als sie jeweils
Voraussetzung fir die Aufnahme waren - von der Aufnahme als Mitglied in die Freiwillige
Feuerwehr nicht ausgeschlossen ist,

5. und gegebenenfalls die fiir eine Wiederwahl erforderlichen Folgeausbildungen in dem hiefiir
vorgesehenen Zeitraum erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Bestimmung des Abs. 2 Z 2 ist flr die erstmalige Wahl eines Ortsfeuerwehrkommandanten

nach der Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr nicht anzuwenden.

Fur die Durchfiihrung der Wahl ist eine Wahlbehdrde zu bilden. Diese besteht aus dem Biirger-

meister oder einem von ihm bestellten Vertreter als Vorsitzendem und zwei Mitgliedern der

Freiwilligen Feuerwehr als Beisitzern, die vom Gemeindefeuerwehrausschuss zu bestellen sind.

Fur jeden Beisitzer ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Wahlbehdrde ist

beschlussfahig, wenn der Vorsitzende (Vertreter) und die zwei Beisitzer anwesend sind. Zu einem

Beschluss der Wahlbehérde ist die einfache Mehrheit erforderlich.
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(5)

(6)

Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten sinngemaR fiir die Wahl des Stellvertreters des Orts-
feuerwehrkommandanten. Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr, die gleichzeitig Mitglieder
einer Betriebsfeuerwehr sind, sind darliber hinaus zum Stellvertreter eines Ortsfeuerwehr-
kommandanten nur wahlbar, wenn der gewahlte Ortsfeuerwehrkommandant kein Angehériger
einer Betriebsfeuerwehr ist.

Mit dem Verlust der Wahlbarkeit ist das Ausscheiden aus der Funktion verbunden.

Eld]  Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten

(1)

(3)

Besteht in einer Gemeinde mehr als eine Freiwillige Feuerwehr, so ist der Gemeindefeuerwehr-
kommandant von den Ortsfeuerwehr- und Betriebsfeuerwehrkommandanten sowie ihren Stell-
vertretern aus der Mitte der Ortsfeuerwehrkommandanten fiir die Dauer eines Wahlabschnitts
(§56) in geheimer Wahl mit mehr als der Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten
zu wahlen.

Die Bestimmungen des § 59 Abs. 1,2 und 4 bis 6 gelten sinngemaf; einheitlich gestaltete Stimm-
zettel sind von der Gemeinde zur Verfligung zu stellen.

In den Stadten Klagenfurt am Woérthersee und Villach ist der gewahlte Bezirksfeuerwehr-
kommandant gleichzeitig Gemeindefeuerwehrkommandant.

EXF]  wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten

(1)

Der Abschnittsfeuerwehrkommandant wird von den Ortsfeuerwehrkommandanten und den
Betriebsfeuerwehrkommandanten jener Mitgliedsfeuerwehren des Karntner Landesfeuerwehr-
verbandes, die dem Feuerwehrabschnitt zugehoren, fiir die Dauer des Wahlabschnitts (§ 56) mit
mehr als der Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl gewahlt.
Die Bestimmungen des § 59 Abs. 1, 5 und 6 gelten sinngemaf; einheitlich gestaltete Stimmzettel
sind vom Karntner Landesfeuerwehrverband zur Verfligung zu stellen. § 59 Abs. 2 gilt sinngemaf}
mit der MalRgabe, dass als Abschnittsfeuerwehrkommandant tGberdies nur wahlbar ist, wer
Kommandant einer Feuerwehr des Abschnitts ist oder war.

Fir die Durchfiihrung der Wahl ist eine Wahlbehdrde zu bilden. Diese besteht aus dem Landes-
feuerwehrkommandanten oder einem von ihm bestellten Vertreter als Vorsitzendem und zwei
Beisitzern. Die Beisitzer sind vom Landesfeuerwehrkommandanten aus dem Kreis der Mitglieder
derverbandsangehdrigen Feuerwehren zu bestellen. Fur jeden Beisitzer ist in gleicher Weise ein
Ersatzmitglied zu bestellen. Die Wahlbehorde ist beschlussfahig, wenn der Vorsitzende (Vertreter)
und die zwei Beisitzer anwesend sind. Zu einem Beschluss der Wahlbehorde ist die einfache
Mehrheit erforderlich.

Ist ein Wahlberechtigter Kommandant (Stellvertreter eines Kommandanten) von mehr als einer
Feuerwehr, so hat er dennoch nur eine Stimme. Ist dieser Kommandant verhindert, an der Wahl
teilzunehmen, so tritt sein Stellvertreter in der hochsten Funktion an seine Stelle, und wenn auch
dieser verhindert ist, sein Stellvertreter in der jeweils nachstniedrigeren Funktion.

El7]  Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten

Seite 1.36

(1)

Der Bezirksfeuerwehrkommandant wird von den Ortsfeuerwehrkommandanten und den Betriebs-
feuerwehrkommandanten, die dem Feuerwehrbezirk zugehéren, fiir die Dauer des Wahlabschnitts
(§ 56) mit mehr als der Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl
gewahlt.
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(2) Die Bestimmungen des § 59 Abs. 1, 5 und 6 sowie des § 61 Abs. 3 und 4 gelten sinngemaR; ein-
heitlich gestaltete Stimmzettel sind vom Kéarntner Landesfeuerwehrverband zur Verfligung zu
stellen. § 59 Abs. 2 gilt sinngemal} mit der MaRgabe, dass als Bezirksfeuerwehrkommandant
liberdies nur wahlbar ist, wer mindestens wahrend sechs Jahren Kommandant einer Feuerwehr
war.

ElZE]  wahl des Landesfeuerwehrkommandanten

(1) Der Landesfeuerwehrkommandant wird von den Gemeindefeuerwehrkommandanten, den
Bezirksfeuerwehrkommandanten, den Berufsfeuerwehrkommandanten und dem Vertreter der
Betriebsfeuerwehren (§ 18) fiir die Dauer des Wahlabschnitts (§ 56) mit mehr als der Halfte der
Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl gewahlt.

(2) Die Bestimmungen des § 59 Abs. 1, 5 und 6 sowie des & 61 Abs. 4 gelten sinngemal; einheitlich
gestaltete Stimmzettel sind vom Karntner Landesfeuerwehrverband zur Verfligung zu stellen.
§ 59 Abs. 2 gilt sinngemal mit der MaRgabe, dass als Landesfeuerwehrkommandant tiberdies
nur wahlbar ist, wer mindestens wahrend sechs Jahren Kommandant einer Feuerwehr war.

(3) Fr die Durchfiihrung der Wahl ist von der Landesregierung eine Wahlbehorde zu bilden. Diese
besteht aus einem von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen und mit der Durch-
fihrung von Wahlen vertrauten Bediensteten als Vorsitzendem und zwei weiteren von der Landes-
regierung zu bestellenden rechtskundigen Landesbediensteten als Beisitzern. Fiir jedes Mitglied
der Wahlbehorde ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Wahlbehorde ist
beschlussfahig, wenn der Vorsitzende und die zwei Beisitzer anwesend sind. Zu einem Beschluss
der Wahlbehorde ist die einfache Mehrheit erforderlich.

EXZ]  Wahl der Rechnungspriifer
Die nach § 63 Abs. 1 Wahlberechtigten haben mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
zwei Rechnungspriifer und ihre Stellvertreter zu wahlen. Wahlbar ist jedes aktive Mitglied einer ver-
bandsangehdrigen Feuerwehr, das im Karntner Landesfeuerwehrverband keine Funktion bekleidet,
die ihrem Wesen nach mit der Ausiibung von Kontrollfunktionen unvereinbar ist. Flir die Wahl der
Rechnungspriifer und ihrer Stellvertreter gelten die Bestimmungen des § 59 Abs. 27 1,2 und 4 und
Abs. 6,des § 61 Abs. 4 und des § 63 Abs. 3 sinngemal3.

£l Abberufung, Nachwahlen

(1) Der Landesfeuerwehrkommandant, die Bezirksfeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr-, Gemeinde-
feuerwehr-, Ortsfeuerwehrkommandanten und die Rechnungspriifer sowie die Stellvertreter der
angefiihrten Personen bediirfen des Vertrauens der fir ihre Wahl wahlberechtigten Personen.
Diese Personen kénnen ihnen mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen das Misstrauen aus-
sprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimmberechtigten anwesend ist. Mit der Verkiindigung
des Misstrauensvotums endet die Funktion. Die Bestimmungen der Abs. 3 bis 6 gelten sinngemaR.
Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch die Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, die fiir die Durchfiihrung der Wahl berufen waren, wenn dies von
mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt wird.

(2) Der Landesfeuerwehrkommandant, die Bezirksfeuerwehr- und die Abschnittsfeuerwehr-
kommandanten sind von der Landesregierung - die Gemeindefeuerwehr- und die Ortsfeuer-
wehrkommandanten vom Gemeinderat - abzuberufen, wenn sie die ihnen nach diesem Gesetz
obliegenden Pflichten wiederholt vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt haben. Eine Abberufung
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(6)

hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwerwiegende Griinde, wie etwa eine schwere Schadigung
der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine beharrliche Verletzung
der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen.

Scheidet ein Ortsfeuerwehr-, Gemeindefeuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr-, Bezirksfeuerwehr-,
der Landesfeuerwehrkommandant oder ein Stellvertreter dieser Kommandanten vor Ablauf des
Wahlabschnitts aus seiner Funktion aus, so sind Nachwahlen durchzufiihren. Die Nachwahlen
sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach dem Ausscheiden durchgefiihrt
werden konnen. Fir die Nachwahlen gelten die die jeweiligen Wahlen regelnden Bestimmungen
in gleicher Weise.

Endet innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden (Abs. 3) der Wahlabschnitt, so sind fiir den
verbleibenden Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den
zustandigen Feuerwehrausschuss, der der Kommandantenebene entspricht, durchzufiihren. Bei
dieser Wahl sind - mit Ausnahme der Wahlberechtigten - die Bestimmungen dieses Abschnitts
Uber die Wahl der jeweiligen Kommandantenfunktion anzuwenden. Hinsichtlich des Landes-
feuerwehrkommandanten kommtauch denim § 36 Abs. 1 Z 5 und 6 genannten Mitgliedern kein
Wabhlrecht zu.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art zu erfolgen.

Die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 gelten sinngemaR, wenn ein nach diesem Gesetz gewahlter
Funktionstrager aus seiner Funktion ausscheidet oder diese Funktion endet.

. Wahlordnung

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat in Durchfiihrung der Bestimmungen dieses Abschnittes

mit Verordnung eine Wahlordnung zu erlassen.

8. Abschnitt Schlussbestimmungen

BG4 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
Die der Gemeinde nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben, ausgenommen jene im Rahmen der

Waldbrandbekdampfung und jene im Rahmen der Abwehr und Beseitigung von Gefahren tiberortlicher

Natur, sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.

EXd]  Ubertragener Wirkungsbereich des Kirntner Landesfeuerwehrverbandes
Die dem Kérntner Landesfeuerwehrverband gemalR § 21 Abs. 4,§ 29 Abs. 5,§ 47 Abs. 5und § 52 Abs. 1
obliegenden Aufgaben sind solche des ibertragenen Wirkungsbereiches. In diesen Angelegenheiten

ist der Karntner Landesfeuerwehrverband an die Weisungen der Landesregierung gebunden.

EXFE]  Aufsicht iiber den Kirntner Landesfeuerwehrverband

Seite 1.38

(1)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband untersteht der Aufsicht der Landesregierung.
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(3)

8. Abschnitt Schlussbestimmungen

In Ausiibung dieses Aufsichtsrechtes hat die Landesregierung neben Malknahmen nach § 65

Abs. 2 insbesondere das Recht,

1. darlberzu wachen, dass der Karntner Landesfeuerwehrverband seine Aufgaben erfiillt;

2. Entscheidungen der Organe des Karntner Landesfeuerwehrverbandes aufzuheben, wenn
diese ihren Wirkungsbereich tiberschreiten oder sonst gegen Gesetze verstoRen;

3. sichim Wege des Landesfeuerwehrkommandanten iiber die Angelegenheiten des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes zu unterrichten;

4. bei Verletzung des Gebotes der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit die
zur Abhilfe erforderlichen Malknahmen zu treffen;

5. daruber zu wachen, dass die gesetzlichen Bestimmungen tiber die Wahlbarkeit und die
Durchfiihrung von Wahlen eingehalten werden.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat der Landesregierung den Stellenplan vor der

Beschlussfassung und den Bericht des Wirtschaftsprifers vorzulegen.

Vollziehung
Soweit es sich um die Bekampfung von Waldbranden handelt, ist die Vollziehung dieses Gesetzes

Bundessache.

“J#%  Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)

Die Ortsfeuerwehrkommandanten diirfen zur Fiihrung des Mitgliederverzeichnisses gemaR & 7
Abs. 4 sowie zur Aufrechterhaltung der Einsatzfahigkeit der Freiwilligen Feuerwehr folgende
Daten verarbeiten:

1. Identifikationsdaten, Beruf, Datum der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr, Dienstgrad,
Ausbildungen;

2. Erreichbarkeitsdaten;

Daten Uber die Einsatztauglichkeit der Mitglieder, soweit dies fiir die Einsatzplanung erforder-
lichist; dabei sind angemessene Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltungsinteressen
der Betroffenen zu treffen.

Soweit dies zur Einsatzvorbereitung, Einsatzplanung und Durchfiihrung von Einsatzen erforder-

lich ist, diirfen die Feuerwehren folgende Daten verarbeiten:

1. vonden Eigentiimern oder Verfligungsberechtigten von Grundstiicken, Gebauden oder
sonstigen baulichen Anlagen, die besondere Vorkehrungen erfordern:
Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, Daten liber die betroffenen Grundstiicke,
Gebaude oder baulichen Anlagen;

2. von Personen, die Aufgaben im Rahmen des Brandschutzes oder sonstige spezifische
Aufgaben im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes fiir Betriebe oder bauliche Anlagen, die
besondere Vorkehrungen erfordern, wahrnehmen:

Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten und tatigkeitsbezogene Daten.

Das vom Karntner Landesfeuerwehrverband zur fiihrende Feuerwehrbuch hat folgende Daten

zu enthalten:

1. die Mitglieder des Karntner Feuerwehrverbandes nach Art der Feuerwehr sowie

2. diegemdl § 32 Abs. 3 Z 6 erforderlichen Daten.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband darf Giberdies die fiir die Durchfiihrung von Férderungen

und Beschaffungen fiir sich selbst und die Feuerwehren sowie die fiir die Erstellung des Gefahren-

abwehr- und Ausriistungsplans erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeiten.
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(5)

Sofern der Karntner Landesfeuerwehrverband mit dem Betrieb eines Warn- und Alarmsystems

beauftragt wurde, diirfen die erforderlichen Identifikations- und Erreichbarkeitsdaten von

1. Personen, die von einem Einsatz betroffen sind und

2. Personen, die Meldungen, Anzeigen oder sonstige Mitteilungen, die den Einsatz betreffen
Ubermittelt haben,

verarbeitet werden. Dariiber hinaus diirfen die dafiir erforderlichen Sachdaten, einschlieflich

Kraftfahrzeugkennzeichen, sowie Daten tiber den Ablauf des Einsatzes verarbeitet werden.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband darf dariiber hinaus personenbezogene Daten ver-

arbeiten, soweit dies fiir folgende Zwecke erforderlich ist:

1. zur Sicherstellung der Erreichbarkeit von Bereitschaftsdiensten von Behdrden und Infra-
struktureinrichtungen sowie anderen Rettungsdiensten einschlieflich deren Mitliedern mit
spezifischen Funktionen oder

2. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit und Aufgaben des Karntner Landesfeuer-
wehrverbandes und seiner Anstalten, insbesondere fiir die Wartung, Instandhaltung und
Verwaltung.

Die gemaR Abs. 1 bis 4 ermittelten Daten sind zu l6schen, wenn sie fiir die Erfullung der dort

genannten Aufgaben nicht mehr benétigt werden. Dies ist in den Fallen des

1. Abs.1und 3dasEnden der Mitgliedschaft,

2. Abs.2dasEinstellen der Tatigkeit, die besondere Vorkehrungen erfordert, bzw. eine wesent-
liche Anderung der tatsachlichen Gegebenheiten,

3. Abs.4dieBeendigung des Forderfalls bzw. der Beschaffung oder die Erlassung eines neuen
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans,

4. Abs.5die Beendigung des Einsatzes, soweit diese Daten nicht fiir Zwecke der Sicherheitsver-
waltung oder Strafrechtspflege an die zustandigen Behdrden oder Gerichte zu libermitteln
sind, oder diese Daten fiir Schulungszwecke bendtigt werden; dabei ist Abs. 1 Z 3 letzter
Halbsatz anzuwenden,

5. Abs. 6 die Anderung der Voraussetzungen gemal Abs. 6 Z 1 oder wenn dies zur Aufrecht-
erhaltung der Funktionsfahigkeit oder Aufgabenerfillung nicht mehr erforderlich ist.

]  strafbestimmungen

(1)

Wer

1. unbefugt eine Dienstkleidung oder ein Rangabzeichen einer Feuerwehr oder der Landes-
feuerwehrschule tragt oder

2. dasFeuerwehrkorpsabzeichen (§ 32 Abs. 5) unbefugt fiihrt

begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe

bedrohtist, eine Verwaltungsiibertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehdrde mit Geld-

strafe bis zu 1500 Euro zu bestrafen.

Die Verwendung der und die Kennzeichnung von Fahrzeugen mit den Bezeichnungen ,Freiwillige

Feuerwehr, ,Berufsfeuerwehr® oder ,Betriebsfeuerwehr® fiir Zwecke, die den Bestimmungen

dieses Gesetzes nicht entsprechen, ist verboten. Ubertretungen dieser Bestimmung sind nach

Abs. 1 zu bestrafen.

EXE]  Verweisungen

Seite 1.40

(1)

Soweit in diesem Gesetz auf Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.
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(2)

8. Abschnitt Schlussbestimmungen

Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, beziehen sich diese Verweise auf

die Bundesgesetze in der nachstehend angefiihrten Fassung:

1. Bundesvergabegesetz 2018 - BVergG 2018, BGBI. | Nr. 65/2018, zuletzt geandert durch BGBL. |
Nr.91/2019;

2. Finanzausgleichsgesetz 2017 - FAG 2017, BGBL. | Nr. 106/2016, zuletzt geandert durch das
Bundesgesetz BGBL. | Nr. 29/2021;

3. Finanz-Verfassungsgesetz 1948 - F-VG 1948, BGBI. 45, zuletzt gedndert durch das Bundes-
verfassungsgesetz BGBI. | Nr. 51/2012;

4. Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994, BGBI Nr. 194, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 65/2020;

5. Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996, BGBI. Nr. 201, zuletzt gedandert durch das
Bundesgesetz BGBL. | Nr. 74/2019;

6. Strafgesetzbuch - StGB, BGBI. Nr. 60/1974, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. |
Nr. 148/2020;

7. Vereinsgesetz 2002 - VerG, BGBL. | Nr. 66, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 32/2018.

EXZ]  Ubergangsbestimmungen

(1)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband ist Rechtsnachfolger des Karntner Landesfeuerwehr-
verbandes (§ 15 Karntner Feuerwehrgesetz). Der Landesfeuerwehrkommandant, die Bezirks-
feuerwehrkommandanten, die Abschnittsfeuerwehrkommandanten, die Gemeindefeuerwehr-
kommandanten und die Ortsfeuerwehrkommandanten sowie die Rechnungspriifer, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes diese Funktion austliben, gelten als nach diesem
Gesetz gewahlt.

Der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gebildete Landesfeuerwehrausschuss und
dessen Fachausschiisse gelten als Landesfeuerwehrausschuss und als Fachausschiisse im Sinne
dieses Gesetzes. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gebildete Kommandantschaf-
ten gelten als Gemeinefeuerwehrausschiisse im Sinne dieses Gesetzes.

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Freiwillige Feuerwehren, Berufs-
feuerwehren sowie Betriebsfeuerwehren gelten als nach diesem Gesetz gebildet. Im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende als Brandschutzgruppen gelten als Betriebsfeuer-
wehren im Sinne dieses Gesetzes. Der Burgermeister hatinnerhalb von sechs Monaten nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Eintragung in das Feuerwehrbuch zu veranlassen. Organe der
Freiwilligen Feuerwehren gelten als Organe im Sinne dieses Gesetzes. Die vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes liegende Zeit der Funktionsausiibung ist in den Wahlabschnitt einzurechnen.
Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes sind Mitglieder des Karntner Landesfeuer-
wehrverbandes, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Freiwilligen
Feuerwehren, Berufsfeuerwehren und Betriebsfeuerwehren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes in das Feuerwehrbuch (§ 16 Abs. 2 Kérntner Feuerwehrgesetz) eingetragen sind.
Die derzeit geltende Satzung (§ 22 Kérntner Feuerwehrgesetz), die Satzungen fiir die Freiwilligen
Feuerwehren (§ 23 Karntner Feuerwehrgesetz) und eine Wahlordnung (§ 39 Karntner Feuerwehr-
gesetz) gelten als nach diesem Gesetz erlassen. Sie sind langstens innerhalb eines Jahres nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die geanderten Bestimmungen anzupassen.

Der Landesfeuerwehrausschuss hatinnerhalb von neun Monaten nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes einen Prioritatenplan fir die Erstellung der Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplane
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der einzelnen Gemeinden zu beschlieflen sowie das Datenerhebungsformular festzulegen. Der
Prioritatenplan ist auf der Homepage des Karntner Landesfeuerwehrverbandes zu veroffentlichen.
Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat die Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplane fiir die
Karntner Gemeinden auf Grund dieses Prioritatenplans innerhalb von drei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes abzuschlieRen. Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplane, die vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 75) zwischen dem Karntner Landesfeuerwehrverband und
den Gemeinden vereinbart wurden, gelten fiir die vereinbarte Laufzeit als Gefahrenabwehr- und
Ausruistungsplane im Sinne dieses Gesetzes. Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat eine Liste
der abgeschlossenen Vereinbarungen samt ihren wesentlichen Kennzahlen in der Fachzeitschrift
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes kundzumachen.

Die Betriebsfeuerwehrausschiisse sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes einzurichten. Wurde ein dem Betriebsfeuerwehrausschuss entsprechendes
Beratungsorgan schon vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingerichtet, gilt dieses als Betriebs-
feuerwehrausschuss im Sinne dieses Gesetzes.

EXA Inkrafttreten

Seite 1.42

(1)

(2)

Dieses Gesetz tritt - soweit im § 74 und im Abs. 2 nicht Abweichendes bestimmt wird - an dem
der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

Der 7. Abschnitt dieses Gesetzes (Wahlen) tritt am 1. Janner 2022 in Kraft. Die im Jahre 2021
aufgrund des Endens des Wahlabschnitts gemaf § 29 des Karntner Feuerwehrgesetzes durch-
zufiihrenden Wahlen sind fiir die Dauer des Wahlabschnitts gemafl} § 58 des Karntner Feuer-
wehrgesetzes 2021 nach den Bestimmungen des Karntner Feuerwehrgesetzes und der dazu
erlassenen Durchfiihrungsbestimmungen durchzufiihren. Abweichend von § 35 Abs. 1 Karntner
Feuerwehrgesetz sind in den Stadten Klagenfurt am Worthersee und Villach Bezirksfeuerwehr-
kommandanten zu wahlen, die gleichzeitig Gemeindefeuerwehrkommandanten sind (§ 60 Abs. 3).
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt - soweit im Abs. 2 und im § 74 nicht Abweichendes
bestimmt wird - das Karntner Feuerwehrgesetz, LGBL. Nr. 48/1990, zuletzt geandert durch LGBL.
Nr. 57/2018, auler Kraft.

Der Prasident des Landtages:

Ing. Rohr

Der Landesrat:

Ing. Fellner
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8. Abschnitt Schlussbestimmungen

Anlage (zu § 32 Abs. 5)
Die Farben des Feuerwehrkorpsabzeichens sind Rot-WeiR-Rot; die Umrandung und die Abbildungin
der Mitte des Abzeichens sind goldfarben.
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1.1 | Erlduterungen zum Entwurf des Kérntner Feuerwehrgesetzes 2021

l. Allgemeiner Teil

II Das Karntner Feuerwehrgesetz soll nach 30 Jahren neu erlassen werden. Dazu hat der Karntner
Landesfeuerwehrverband grundsatzlich folgende Wiinsche gedulert:

Seite 1.1.2

| 2

Das Karntner Feuerwehrgesetz soll so formuliert sein, dass dieses von jedem Feuerwehrmitglied
grundsatzlich ohne Erlauterungen verstanden werden kann.

Die Karntner Feuerwehren sehen sich als Riickgrat des Karntner Zivil- und Katastrophenschutzes.
Zur Starkung dieses Riickgrates ist die Attraktivitat des Karntner Feuerwehrwesens auf allen
Ebenen auszubauen und Mehrwerte fir die einzelnen Mitglieder zu generieren; verstarkt ist die
Jugend anzusprechen.

Die Aufgaben der Feuerwehren sollen den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst und in
Teilbereichen konkreter formuliert werden. Hierbei soll auch der Bedeutung der Kameradschaft
sowie der sozialen und gesellschaftlichen Stellung in der Gemeinde Rechnung getragen werden.
Auch die Aufgaben des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sollen an die gednderten
Anforderungen angepasst werden. Dabei soll auch die Bedeutung der Praventionsarbeit und des
Katastrophenschutzmanagements (z. B. Stabsarbeit) einen entsprechenden Platz finden. Weiters
soll die iberregionale Katastrophenbhilfe (,,KAT-Zlige“) starker verankert und sollen auch Strukturen
fir eine internationale Katastrophenhilfeleistung geschaffen werden. Das bewahrte System der
Stutzpunktfeuerwehren soll weiterentwickelt und spezifiziert werden.

Entsprechend den in Osterreich geltenden Rahmenbedingungen steht die behérdliche Einsatz-
leitung fiir Burgermeister/Bezirkshauptleute/Landeshauptmann aulRer Frage. Die Feuerwehren
sehen sich dabei als hochprofessionelle Organisation, die die technische Umsetzung der (iber-
tragenen Aufgabenstellung eigenverantwortlich durchfiihrt.

Die Regelungen, wonach Freiwillige Feuerwehren als Einrichtungen der Gemeinde gelten sollen,
sollen beibehalten werden (keine Vollrechtsfahigkeit). Der Bereich der Teilrechtsfahigkeit sollte
jedoch auf die Bereiche der Mittelbeschaffung (z. B. Durchfiihrung von Veranstaltungen und
Spendensammlungen) erweitert werden.

Die Selbstverwaltung des K-LFV sollte auch weiterhin aufRer Diskussion stehen. Der Karntner
Landesfeuerwehrverband ist auch zukiinftig bestrebt und bereit, sdmtliche in seinen autonomen
Wirkungsbereich fallenden Aufgaben zu erfiillen. Die Aufgabenerfiillung unterliegt der Aufsicht
der Karntner Landesregierung.

Um die Aufwendungen der Gemeinden fiir die Feuerwehren in einem der Risikobewertung ent-
sprechenden Rahmen zu halten, ware derin Abstimmung mit dem Land Karnten und dem Karntner
Gemeindebund entwickelte Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan (GAP) gesetzlich zu verankern.
Die GAP stellt auch den Rahmen fiir die Moglichkeiten fiir die Gewahrung von Férderungen im
Zuge von Fahrzeug- und Geratebeschaffungen dar.

Eine Zielsetzung des neuen K-FWG sollte es sein, die Einheitlichkeit, insbesondere im duReren
Erscheinungsbild, zu wahren. Dies sollte bei Fahrzeugen und Ausrustungsgegenstanden beginnen
und bei der einheitlichen Bekleidung enden.

Die Bildungsbedingungen fiir eine hochprofessionelle Durchfiihrung der Einsatze und Praventions-
arbeit waren auszubauen und zu erweitern. Hierbei ist die Landesfeuerwehrschule eine zentrale
Schnitt- und Koordinationsstelle fiir diese Bildungs- und Forschungsaktivitaten, welche sich
Uber den ,abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz® hinaus auch auf samtliche Bereiche
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. Zu den einzelnen Bestimmungen

des Zivil- und Katastrophenschutzes erstrecken kdnnen. Die bisherige Rechtsform der Landes-
feuerwehrschule als Anstalt des Karntner Landesfeuerwehrverbandes soll bestehen bleiben. Die
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen bzw. universitaren Einrichtungen (z. B. Fachhochschulen)
soll ausgebaut und den zukiinftigen Entwicklungen bedarfsorientiert angepasst werden.

E Es sollen daher im Gesetz folgende Anderungen vorgenommen werden:

» Neugliederung des Gesetzes sowie thematische Neugruppierung von gesetzlichen Bestimmungen,

die aufgrund haufiger Novellierungen untbersichtlich geworden sind;

» Neuregelung der Brandverhiitung als Anstalt des Karntner Landesfeuerwehrverbandes (Brand-
verhitungsstelle);
Moglichkeit eines hauptberuflichen Landesfeuerwehrkommandanten;
Anpassung der Haushaltsvorschriften des Karntner Landesfeuerwehrverbandes an die VRV 2015;
Indexierung der finanziellen Beitrage der Gemeinden;

vV v vy

Konkretisierung der Aufsichtsbestimmungen des Landes gegenliber dem Karntner Landesfeuer-

wehrverband;

» Anderung der Kostentragungsregeln fiir Einsatze sowie die Brandschutzsachverstandigen des
Karntner Landesfeuerwehrverbandes;

> Regelung der Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung.

E’ Die Zustandigkeit des Landesgesetzgebers zur Regelung des Feuerwehrwesens ergibt sich aus Art. 15
Abs. 1 B-VG [Brandverhiitung und Brandbekampfung - ausgenommen fiir Materien wie das Forst-
wesen (VfSlg. 2192/1951) oder Bergwesen (VfSlg. 5629/1967). Zu beachten ist auch die Zusténdigkeit
des Landes im Rahmen der ortlichen Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2 iVm. Art. 118 Abs. 3 Z 3 B-VG)
sowie der eigene Wirkungsbereich der Gemeinden (Art. 118 B-VG).

Il. Zu den einzelnen Bestimmungen

EF]  Aufgaben der Feuerwehren

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 1 K-FWG, erganzt um Aufgaben, die
durch die Feuerwehren schon jetzt wahrgenommen werden: Abwehr von Umweltgefahren, Mitwirkung
bei Katastropheneinsatzen, Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz.

Ein besonderes Anliegen ist dem Kérntner Landesfeuerwehrverband auch die Pflege von Tradition
und Gemeinschaft als gesellschaftliche Aufgabe der Feuerwehr.

Konkretisiert werden die Bestimmungen tGber Malnahmen der technischen Hilfeleistung durch die
Feuerwehren (vgl. dazu auch § 28 Abs. 6 und 7). Hier soll eine Konkurrenz zur gewerblichen Wirt-

schaft ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr solljedoch berechtigt sein, derartige Leistungen dann
zu erbringen, wenn dies zur Beseitigung von Gefahren, Missstdanden oder Behinderungen (z. B. zur
Freimachung einer StralRe nach einem Unfall) erforderlich ist, allerdings nur im unbedingt erforder-
lichen AusmalR.

Hinzuweisen ist darauf, dass sich die Berechtigung zur Durchfiihrung von Ubungen, Leistungswett-
bewerben, Hilfeleistungen im Katastrophenfall oderim Rahmen der Zusammenarbeit von Gemeinden
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und/oder Feuerwehren ,auRerhalb von Karnten“ natirlich sowohl auf das Inland als auch auf das
Ausland bezieht.

§2 Einteilung

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Gesetz.

] Aufgaben der Gemeinden
Abs. 1 bis 3 entsprechen dem geltenden Gesetz. Die Bestimmungen tiber die Einrichtung eines ,zwangs-
weisen“ Brandschutzbediensteten entfallen, da nicht mehr zeitgeman bzw. aufgrund der gesellschaft-
lichen Entwicklung nicht mehr durchsetzbar. Losungen im Sinne des Abs. 4 waren gegebenenfalls
Uberkommunale Einsatzbereiche von Freiwilligen Feuerwehren oder vertragliche Vereinbarungen
mit anderen Gemeinden.

X3 Bildung und Auflésung
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden Gesetz. Die bisherige Verpflichtung zu
einer Auflosung wird zu einer Ermessensentscheidung. Fiir die Auflésung von Feuerwehren wegen
fehlender Mitgliederzahl wird ein einmalig verlangerbarer Beobachtungszeitraum von einem Jahr
eingefiigt. Uberdies soll den Feuerwehren gegen den Auflésungsbescheid ein Beschwerderecht an
das Landesverwaltungsgericht zukommen, da die Auflésung dem Gemeinderat obliegt (§ 5 Abs. 3)
und folglich ein Bescheid ist.

B3 oOrganisation der Freiwilligen Feuerwehren

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden Gesetz.

Auf Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes soll die Rechtspersonlichkeit der Feuerwehren leicht
erweitert werden und zwar auf das Recht zur Erhebung von Rechtsmitteln gegen ihre Auflésung (vgl.
dazu § 4 oben). Die Rechtspersonlichkeit zur Fiihrung einer Kameradschaftskasse soll prazisiert und
den Feuerwehren soll zukiinftig Rechtspersonlichkeit zur Durchfiihrung von Veranstaltungen und
Sammlungen fiir Zwecke der Kameradschaftspflege und Finanzierung zukommen. Damit wiirde die
Verantwortlichkeit der Gemeinden, insbesondere fiir die Feuerwehrfeste, wegfallen.

2. ABSCHNITT - FEUERWEHREN

Die bisherigen Abschnitte 2 bis 4 werden in einem Abschnitt zusammengefasst und thematisch in Unter-
abschnitte gegliedert. Dahinter steht der Gedanke, dass im 2. Abschnitt nur die ,,Grundformationen“
des § 2 geregelt werden und alles, was tiber die Ortsfeuerwehren hinausgeht, im 3. Abschnitt geregelt
wird.

EXd  oOrganisation der Freiwilligen Feuerwehr
Diese Bestimmung entsprichtim Wesentlichen dem § 6 Abs. 1 bis 6 des geltenden Gesetzes. Die Ubri-
gen Absétze dieser Bestimmung werden im 3. Abschnitt geregelt (§ 19). Die Trennung der Regelung
der Organisation der Ortsfeuerwehr und der Organisation in der Gemeinde entspricht auch einer
Anregung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes.
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Die Erganzungen betreffend die Zustandigkeiten des Ortsfeuerwehrkommandanten (Ausbildungs-
planung, Entsendung in Katastrophenhilfsziige und Sorge fiir ein einheitliches Erscheinungsbild)
entsprechen ebenso wie die Uberfiihrung des bisherigen Abs. 3a (Feuerwehrjugendgruppen) in Abs. 3
Z9 und Abs. 5 einem Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes.

Abs. 3Z9 (bisher § 6 Abs. 1 lit. g) enthélt eine Bereinigung eines ,redaktionellen Fehlers“ anlasslich
der Novelle 2016 betreffend die Anhebung des Hochstalters fiir den Feuerwehrdienst.

Die Anderung des § 6 Abs. 6 betrifft eine Anpassung an die neue allgemeine Stellvertretungsregelung
des §22 Abs. 3.

EERAEET]  Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Der bisherige § 8 K-FWG mit seinen derzeit 16 Absatzen wird nach thematischen Gesichtspunkten in vier
Paragraphen gegliedert. Ob damit dem Wunsch des Karntner Landesfeuerwehrverbandes Rechnung
getragen werden kann, den § 8 ganz generell zu vereinfachen und verstandlicher zu formulieren, ist
jedoch zweifelhaft.

X2 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 8 Abs. 1 bis 3 und 10. Letzterer wird um Bestimmungen
ber die elektronische Fiihrung des Mitgliederverzeichnisses und die elektronische Ubermittlung
dieser Daten an den Landesfeuerwehrverband erganzt (vgl. dazu auch § 71 Abs. 1 betreffend die fiir
die Verarbeitung zuldssigen Daten).

EX]  Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 8 Abs. 3a bis 3d. Abs. 1 entspricht
inhaltlich den Anforderungen des ersten Satzes des § 8 Abs. 3.
Im Abs. 5 soll, auf Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes, die 10-km-Grenze fiir die Mitgliedschaft
aus Nachbargemeinden entfallen.

EF]  Rechte und Pflichten der Mitglieder
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 8 Abs. 4, 5 und 7b bis 8.
Die Moglichkeit der formlosen Dienstverrichtung bei einer Freiwilligen Feuerwehr in derselben
Gemeinde entspricht dem Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes und soll die Schaffung von Ein-
satzgruppen in den Gemeinden zur Erhéhung der Tagesbereitschaft ermoglichen.

EET]  Ruhen und Enden der Mitgliedschaft
Diese Bestimmung entspricht dem § 8 Abs. 6 bis 7a des geltenden Gesetzes. Klargestellt wird, dass
der Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr mit Bescheid erfolgt, gegen den im eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde Berufung an den Gemeindevorstand und danach Beschwerde an das Landes-
verwaltungsgericht zuldssig ist.

EFE]  Feuerwehrjugendgruppe
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 8a. Auf Wunsch des Landesfeuer-

wehrverbandes werden die Aufgaben der Jugendfeuerwehrgruppen dahingehend erganzt, dass auch
die personlichen und sozialen Kompetenzen der Jugendlichen geférdert werden sollen. Um eventuell
den Entwicklungen in den anderen Bundesldndern leichter folgen zu kdnnen, wird vorgesehen, dass

Karntner Landesfeuerwehrverband | Regierungsvorlage Janner 2021 Seite 1.1.5



1.1 | Erlduterungen zum Entwurf des Kérntner Feuerwehrgesetzes 2021

die Landesregierung das erforderliche Mindestalter mit Verordnung senken kann. ZweckmaRigerweise
sollte dies auf Vorschlag des Landesfeuerwehrverbandes erfolgen.

Im Abs. 4 Z 2 entfallt die bisherige Mindestanzahl von sieben Mitgliedern. Weil jedoch im Abs. 4 der
Auflésungsgrund beibehalten wird, dass die Jugendgruppe aufzuldsen ist, wenn sie (nunmehr)
dauerhaft weniger als vier betragt, betragt die Mindestanzahl vier Mitglieder.

EFP]  Bildung und Ausriistung (von Berufsfeuerwehren)

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 9 Abs. 1 bis 4. Neu ist Abs. 5 betreffend die Ausriistung,
die sich prinzipiell an der Richtlinie des Landesfeuerwehrverbandes orientieren soll, jedoch mit den
Anforderungen einer Berufsfeuerwehr entsprechenden Abweichungen, sofern sie sachlich erforder-
lich oder zweckmalig sind.

EFE]  Mitgliedschaft im Karntner Landesfeuerwehrverband

5 17 I

Seite 1.1.6

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 10 ergénzt um den bisherigen § 9 Abs. 5.

Errichtung (von Betriebsfeuerwehren)

Der geltende § 11 betrifft die Errichtung von Betriebsfeuerwehren und wird in zwei Paragraphen
unterteilt. Die Brandschutzgruppen werden (wieder) abgeschafft. Damit wird der vor 1990 geltende
Zustand wiederhergestellt (vgl. dazu auch die Ubergangsbestimmung des § 74 Abs. 3).

Der § 14 entspricht § 11 Abs. 1 bis 4 und 9 des geltenden Gesetzes. Auf Anregung des Landesfeuer-
wehrverbandes soll ,,zukiinftig jede betriebliche Brandschutzorganisation, welche {iber einen Brand-
schutzbeauftragten hinausgeht, eine im Feuerwehrbuch einzutragende Betriebsfeuerwehr sein®.
Begriindet wird dies damit, dass der Begriff ,,Brandschutzgruppe® den anderen Feuerwehrgesetzen
fremd sei und sich Brandschutzgruppen in einem gewissen ,rechtlichen Leerraum“ befénden.
Dartiber hinaus soll die Moglichkeit geschaffen werden, eine Betriebsfeuerwehr auch freiwillig ein-
richten zu kdnnen (nach Anhérung des Landesfeuerwehrkommandanten).

Organisation der Betriebsfeuerwehr

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 11 Abs. 5 bis 8 und 10 bis 12 mit der Erganzung, dass
ein Brandschutzbeauftragter nur zu bestellen ist, wenn nach den arbeitnehmerschutzrechtlichen
Vorschriften keiner bestellt ist (was eigentlich nicht der Fall sein diirfte).

Leitung der Betriebsfeuerwehr

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 12, ergénzt um die Verpflichtung des Betriebsinhabers,
dem Betriebsfeuerwehrkommandanten und seinem Stellvertreter ausreichend Zeit, Materialien und
Informationen zur Verfligung zu stellen sowie die Errichtung eines Betriebsfeuerwehrausschusses
analog zum Ortsfeuerwehrausschuss. Beide Erganzungen erfolgen auf Anregung des Landesfeuer-
wehrverbandes. Betriebsfeuerwehrausschiisse sollen in der Praxis bereits bestehen. Hinsichtlich der
Arbeitszeit und der Unterlagen soll eine Gleichstellung mit den Brandschutzbeauftragen nach der
Arbeitsstattenverordnung erfolgen. Aus kompetenzrechtlichen Griinden kann dies nicht, wie in der

Arbeitsstattenverordnung, als Anspruch der Arbeitnehmer ausgestaltet werden.

Hilfeleistung in der Gemeinde
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 13.
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EFE]  Zusammenschluss von Betriebsfeuerwehren
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 14.

3. ABSCHNITT - UBERGREIFENDE AUFGABEN

In diesem neuen Abschnitt werden jene schon bisher bestehenden Aufgaben zusammengefasst, die
Uber den Aufgabenbereich der einzelnen Feuerwehren hinausgehen.

EFE]  oOrganisation der Feuerwehr im Gemeindebereich
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 6 Abs. 7 bis 11.
AufWunsch des Landesfeuerwehrverbandes sollte eine Trennung der Bestimmungen tiber die ,,Orts-
feuerwehren“ und die Organisationen im Gemeindebereich erfolgen. Diesem Gedanken folgend werden
im 2. Abschnitt die ,,Basisorganisation“ und im 3. Abschnitt die tibergreifenden Aufgaben geregelt.
Die bisherige ,Kommandantschaft“ wird auf Anregung des Landesfeuerwehrverbandes in ,Gemeinde-
feuerwehrausschuss“ umbenannt (vgl. auch die Ubergangsbestimmung des § 74 Abs. 1) und um die
Stellvertreter der Ortsfeuerwehrkommandanten erweitert.
Klargestellt wird, dass die Ortsfeuerwehrkommandanten dem Gemeindekommandanten unterstehen,
da dies derzeit nicht klar sein soll. Als neue Aufgabe tragt der Gemeindefeuerwehrkommandant Sorge
fiir ein einheitliches Erscheinungsbild.
Soweit dem Landesfeuerwehrverband vorschwebt, dass die Gemeinden liber Landesgrenzen hinaus
Zustandigkeitsbereiche von Freiwilligen Feuerwehren mit Vereinbarung regeln kénnen sollen, ist darauf
hinzuweisen, dass gemaf Art. 116b Abs. 2 letzter Satz iVm. Art. 116a Abs. 6 B-VG fiir eine derartige
Regelung eine Vereinbarung gemaf’ Art. 15a B-VG der betroffenen Lander notwendig ist.

EFI]  stiitzpunktfeuerwehren, Sonderaufgaben
Die Bestimmungen des Abs. 1 bis 3 entsprechen dem geltenden Gesetz. Auf Anregung des Landesfeuer-
wehrverbandes wird ein Abs. 4, der die Moglichkeit festlegt, einzelnen Feuerwehren mit Verordnung
Sonderaufgaben zuzuweisen, vorgesehen.

EFX]  Katastrophenhilfsziige
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 24. Der Abs. 3 wird dem Abs. 2 zugeschlagen und der
dritte Satz entfallt, da dies nunim § 36 Abs. 2 Z 6 ausdriicklich geregelt ist.

EF¥]  Kommandantenfunktionen und Stellvertretung
Diese (neue) Regelung erfolgt auf Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes:
Die Vertretungsregelungen sind derzeit (iber das Gesetz verstreut (§§ 6 Abs. 6 und 8,38 Abs. 4 und 43
Abs. 1 und 2). Es besteht der Wunsch, die Vertretung der Kommandanten innerhalb der Feuerwehr
einheitlich auszufiihren, weshalb auch die Kommandantenfunktion innerhalb der Feuerwehren im
Gesetz abgebildet werden sollen.
Innerhalb der Funktionsgruppe ist der hhere Dienstgrad entscheidend. Bei mehreren Funktionaren
innerhalb einer Funktionsgruppe und gleichem Dienstgrad ist jenes Mitglied ranghdher, das den
Dienstgrad langer flihrt. Bei gleichzeitiger Verleihung des Dienstgrades geht der an Lebensjahren
altere Funktionar vor.
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Sind alle mit einer Kommandantenfunktion ausgestatteten Mitglieder verhindert, obliegt die Ver-
tretung dem Ranghdchsten aktiven Mitglied. Auch hier wird zunachst auf die Lange der Fliihrung des
Dienstgrades und dann auf die Anzahl der Lebensjahre abgestellt.

Gegenliber dem Begutachtungsentwurf wird die Klarstellung aufgenommen, dass die Kommandanten
fir die Einhaltung der fiir die Feuerwehren geltenden Rechtsvorschriften zu sorgen haben.

EFE]  Verpflichtung zur Hilfeleistung

Diese Bestimmung basiert auf dem geltenden § 42 sowie auf einem Vorschlag des Landesfeuerwehrver-
bandes. Wesentlich erscheint dem Landesfeuerwehrverband der Entfall der bisherigen 10-km-Grenze.
Nach den Vorstellungen des Landesfeuerwehrverbandes sollte der Landesfeuerwehrverband anlass-
bezogen eine VergroRerung des Pflichtbereichs anordnen kdnnen und die Verpflichtung der Stitz-
punktfeuerwehren, im gesamten Landesgebiet Hilfe leisten zu miissen, sollte entfallen.

Zur Ausdehnung zur Hilfeleistungspflicht im Anlassfall wird hier die Meinung vertreten, dass die
Feuerwehren eine Einrichtung der Gemeinde bleiben und der Einsatz der Feuerwehren aufierhalb
der Gemeinde einer ausdriicklichen Regelung bedarf (daher Verordnung).

Im Abs. 3ist nach Ansicht des Landesfeuerwehrverbandes die Alarmierungsform des LAWZ-Leitstel-
lenverbundes abzubilden:

Bei einsatztaktischen Erfordernissen werden die Feuerwehren gemald ihrer Ausriistung auch tiber
den Pflichtbereich hinaus zu Einsatzen alarmiert. Damit entfallt die rechtliche Sonderstellung der
Stitzpunktfeuerwehren.

 Leitung der Einsatzarbeiten

Diese Bestimmung griindet sich auf dem geltenden § 43 und auf einem Formulierungsvorschlag des
Landesfeuerwehrverbandes.

Abs. 1 entspricht dem Vorschlag des Landesfeuerwehrverbandes unter Beriicksichtigung des neuen
§22.

Abs. 2 und 3 entsprechen einem Vorschlag des Landesfeuerwehrverbandes.

Abs. 4 bis 6 entsprechen - mit Anderungen in der Systematik aufgrund des § 22 - im Wesentlichen
dem geltenden Gesetz. Die Vorschlage des Landesfeuerwehrverbandes wurden beriicksichtigt.
Abs. 7 wird entgegen den Intentionen des Landesfeuerwehrverbandes als Sonderbestimmung fiir
Waldbrande beibehalten, wobei nicht wie bisher auf das Forstorgan, sondern auf die Forstbehorde
abgestellt wird.

Abs. 8 enthalt eine Zusammenfassung der bisherigen Abs. 8 und 9.

Feuerwehriibungen
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 44, die Konkretisierungen wurden
vom Landesfeuerwehrverband angeregt.

EFId  Ausriistung der Feuerwehren

Seite 1.1.8

Diese Bestimmung entspricht dem § 45 des geltenden Gesetzes. Abs. 2 (alt) entfallt, weil sich diese
Verpflichtung auch aus Abs. 1 ergibt. Abs. 3 enthalt nun eine Sonderbestimmung fiir die Beschaffung
von Fahrzeugen, die nicht dem GAP entsprechen, nach den Vorstellungen des Landesfeuerwehrver-
bandes: Die Beurteilung der Vereinbarkeit von Ausriistungsgegenstanden mit den Anforderungen an
den Feuerwehrdienst soll nunmehr alleine dem Landesfeuerwehrverband zustehen.

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Regierungsvorlage Janner 2021



. Zu den einzelnen Bestimmungen

Geritehiuser
Diese Bestimmung entspricht dem § 46 des geltenden Gesetzes.

EPX]  Kosten fiir die Hilfeleistung

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 47. Eine Anderung ergibt sich aus
Abs. 3 dahingehend, dass kiinftig der Landesfeuerwehrverband die Kosten der Hilfeleistung fiir Stlitz-
punktfeuerwehren und jener Feuerwehren mit besonderen Aufgaben tragen soll, da diesem auch der
Beitrag fir die Stiitzpunktfeuerwehren zukommt.

Abs. 6 wurde im Hinblick auf die Regelung des & 1 Abs. 3 inhaltlich gekiirzt. Die Feuerwehren sollen
demgemal Leistungen, die auch von der Wirtschaft erbracht werden kénnen, grundsatzlich nicht
erbringen, es sei denn, es besteht dafiir eine besondere Dringlichkeit.

EFE]  Kosten fiir die Ausriistung und Geritehauser
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 48. Lediglich im Abs. 4 entfallt auf
Anregung des Landesfeuerwehrverbandes die Verpflichtung des Tragens der Kosten fiir die Ausbildung
von Mitgliedern einer Betriebsfeuerwehr durch die Betriebe.

EEl]  Kostentragung bei Waldbrinden
Diese Bestimmung bleibt bis auf den Entfall des Abs. 2 zweiter Halbsatz betreffend die Kosten-
tragung flr die Stltzpunktfeuerwehren gleich wie § 49 des geltenden Gesetzes. Vgl. dazu auch die
Erlauterungen zu § 28. Das bisherige Grundprinzip des Abs. 2 wird nun umgekehrt und auf die Kos-
tentragung abgestellt.

EEF]  Verdienstentgang

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 50. Klargestellt wird, dass die
Gemeinde den Verdienstentgang insoweit nicht zu tragen hat, als er vom Bund (Katastrophenhilfe-
fonds) oder vom Land und den Gemeinden nach dienstrechtlichen Vorschriften (oder nach anderen
Vorschriften von anderen) zu tragen ist.

Auf Wunsch des Karntner Landesfeuerwehrverbandes wird festgelegt, dass es sich bei den dort vor-
gesehenen Kostenersatzen um einen Mindestsatz handelt, der aufgrund von Einwanden im Begut-
achtungsverfahren ,gedeckelt” wird. Der bisherige Verweis auf die dienstrechtlichen Vorschriften wird
durch die entsprechenden Eurobetrage ersetzt. Der Gemeinderat kann sich bei der Festsetzung der
konkreten Hohe innerhalb des vorgegebenen Rahmens nach sachlichen Kriterien bewegen.

6. ABSCHNITT - KARNTNER LANDESFEUERWEHRVERBAND
(UND SEINE ,,TRABANTEN¥)

Der 6. Abschnitt betrifft den Karntner Landesfeuerwehrverband und wurde als organisatorische
Vorschrift nach hinten verschoben und neu gegliedert. Die konkrete Ausgestaltung entspricht im
Wesentlichen den Wiinschen des Landesfeuerwehrverbandes, jedoch soll dem Wunsch nach der
Schaffung eines Hauptausschusses als weiteres Organ nicht Rechnung getragen werden, ebenso
werden die Sonderbestimmungen fiir die Satzungen beibehalten.
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Der Abschnitt wird untergliedert in Unterabschnitte betreffend die Aufgaben und Organe, organi-
satorische Vorschriften und Finanzierung, sonstige Aufgaben zur Férderung der Einheitlichkeit des
Feuerwehrwesens in Karnten. Ebenso werden die Anstalten Landesfeuerwehrschule und die neue
Brandverhiitungsstelle in diesem Abschnitt geregelt.

EEF]  Einrichtung und Aufgaben des Kéarntner Landesfeuerwehrverbandes
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 15 und enthalt auch die Aufgaben des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes gemaR § 19 Abs. 1 und 7 des geltenden Gesetzes.
Dabei wurden im Abs. 3 folgende Anderungen vorgenommen:
Z 1: Erganzung durch die Alarmierungsregelungen und die Kommunikation,
Z2:Berichtigung von Verweisungen, die bereits 1990 nicht dem Stand der Gesetzgebung entsprochen
haben,
Z 6: Umformulierung auf Vorschlag des Karntner Landesfeuerwehrverbandes,
Z 10: Umformulierung auf Vorschlag des Karntner Landesfeuerwehrverbandes,
Z 12: die Brandverhitungsstelle soll - wie die Landesfeuerwehrschule - eine Anstalt des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes sein (eigene Finanzierung),
Z 13: Zitatberichtigung (seit 2003 tiberfallig).

EEE]  Mitgliedschaft, Feuerwehrbuch
Diese Bestimmung entspricht dem § 16 des geltenden Gesetzes.

EEIl  Organisation und Gliederung
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 17. Im Abs. 4 wird auf Anregung des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes klargestellt, dass die Feuerwehrabschnitte vom Landesfeuerwehrausschuss als
zusténdiges Organ festgelegt werden (was sich bisher aus § 19 Abs. 3 lit. f ergibt).

XL organe des Kirntner Landesfeuerwehrverbandes
Diese Bestimmung basiert auf dem § 18 Abs. 1 bis 5 des geltenden Gesetzes und regelt die Organisation
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sowie die Entschadigungen fiir die Organe bzw. fiir den Fall
eines hauptberuflichen Landesfeuerwehrkommandanten auch seine Entlohnung.
In der Aufzahlung des Abs. 1 entfallen auf Anregung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes die
s~Kommandantschaften, nunmehr ,Gemeindefeuerwehrausschiisse®, die ein Organ der Freiwilligen
Feuerwehren auf Gemeindeebene sein sollen. Allerdings kommt nunmehr auch den Betriebsfeuer-
wehren das Wahlrecht zu.
Weiters soll klargestellt werden, dass die Basis der Entschadigung das monatliche Gehalt ohne Sonder-
zahlungen ist, sowie, dass bei Doppelfunktionen nur die héhere Entschadigung gebihrt.
Abs. 3 betrifft auch eine Regelung fiir den Fall eines hauptberuflichen Landesfeuerwehrkommandanten.
Die Regelungselbst orientiert sich an der K-AGO, die Hohe des Gehalts nach dem Kérntner Bezligegesetz

1997 an der Hohe des Bezuges eines zweiten oder dritten Landtagsprasidenten.

Fur eine allfallige Karenzierungsregelung fiir Landes- und Gemeindebedienstete als Landesfeuer-
wehrkommandanten ware in den dienstrechtlichen Vorschriften Vorsorge zu treffen.
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. Zu den einzelnen Bestimmungen

EEld  Landesfeuerwehrausschuss
Diese Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen den §§ 18 Abs. 2 bis4 und 19 Abs. 3 des geltenden
Gesetzes. Die Aufgaben des Abs. 2 wurden erganzt um
» die Verpflichtung, einen Stellenplan zu erstellen,
» ahnlich dem § 270a UGB iVm. Art. 17 der Verordnung (EG) 537/2014, die Verpflichtung den Wirt-
schaftspriifer langstens alle sechs Jahre zu wechseln,

» die Verpflichtung, fiir Zwecke des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans die entsprechenden
Dokumente vorzubereiten,

» die Erlassung von Verordnungen fiir Katastrophenhilfsziigen, die dem derzeitigen § 24a Abs. 3
entstammt,

» die Beschlussfassung liber die organisatorische Gliederung des Landesfeuerwehrverbandes, die
- genauso wie die Geschaftsordnung fiir Fachausschiisse und Arbeitsgruppen des Landesfeuer-
wehrverbandes - aus dem Vorschlag des Karntner Landesfeuerwehrverbandes betreffend die
Zustandigkeiten eines neu zu schaffenden Hauptausschusses stammt. Diese Regelungen sollten
ohnehin dem obersten Organ vorbehalten bleiben.

Hingegen wird die Verpflichtung zur Erstellung eines Tatigkeitsberichtes dem Landesfeuerwehr-

kommandanten ibertragen.

EEfd  Aufgaben der sonstigen Organe des Kirntner Landesfeuerwehrverbandes
Diese Bestimmung entspricht § 19 Abs. 2, 4 bis 6 und 8 des geltenden Gesetzes. Die Aufgaben des
Landesfeuerwehrkommandanten entsprechen im Wesentlichen dem geltenden Aufgabenkreis. Die
Erstellung des Tatigkeitsberichtes und die Sorge fiir ein einheitliches Erscheinungsbild kommen als
neue Aufgaben hinzu, hingegen wird die Evidenthaltung der Mitglieder der Feuerwehren eine all-
gemeine Aufgabe des Landesfeuerwehrverbandes.
Bei den Bezirksfeuerwehrkommandanten kommen als weitere Aufgaben die Mitwirkung bei der
Aufstellung der Katastrophenbhilfsziige sowie die Sorge fiir ein einheitliches Erscheinungsbild dazu
(Abs.2Z5).
Neu sind die Abschnittsfeuerwehr- und die Bezirksfeuerwehrausschiisse zur Beratung der jeweiligen
Kommandanten (und fiir deren vereinfachte Nachwahl).
Zu Abs. 6 ist noch auf die spezielle Uberpriifungspflicht im Rahmen des Gefahrenabwehr- und Aus-
ristungsplanes gemal § 49 Abs. 5 hinzuweisen.

EEL]  sitzungen

Diese Bestimmung entspricht dem § 19a des geltenden Gesetzes.

EEE]  Beschliisse

Diese Bestimmung entspricht § 20 des geltenden Gesetzes.
Wie sich aus Abs. 4 ergibt, mochte der Landesfeuerwehrverband den Namen seines Kundmachungs-
organes in Zukunft selbst bestimmen.

EXI]  satzung

Gemal’ dem Vorschlag des Landesfeuerwehrverbandes sollte diese Bestimmung zur Vereinfachung
der Aufgaben entfallen. Da diese Bestimmungen der Zustimmung der Landesregierung bediirfen,
werden sie beibehalten (vgl. § 22 des geltenden Gesetzes).
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EXFY  satzung der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren
Auch diese Bestimmung sollte nach den Vorstellungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
entfallen. Doch soll sie wegen der darin enthaltenen Anhorungsrechte beibehalten werden (§ 23 des
geltenden Gesetzes).

7] Voranschlag und Rechnungsabschluss

Mit diesen Bestimmungen sollen die geltenden Bestimmungen des § 26 Abs. 1 und 11 bis 12 zum einen
an die VRV 2015 und zum anderen an die Bestimmungen betreffend die Statutarstddte angepasst
werden. Des Weiteren besteht der dringende Wunsch, das Personal des Karntner Landesfeuerwehr-
verbandes einem Stellenplan zu unterwerfen.

Weiters ist es erforderlich, den Fristenlauf fiir den Rechnungsabschluss an die Erfordernisse des Oster-
reichischen Stabilitatspakts anzupassen sowie Mitteilungspflichten nach dem Vorbild des Gemeinde-
rechtes einzufiihren, da auch der Karntner Landesfeuerwehrverband dem Land zugerechnet wird.

EXE]  Aufbringung der Mittel
Die Bestimmungen liber die Finanzierung des Landesfeuerwehrverbandes entsprechen - bis auf eine
redaktionelle Anderung - dem § 26 Abs. 2 bis 10 des geltenden Gesetzes.
Die Beitrage der Gemeinden wurden im Einvernehmen mit den Interessensvertretungen der Gemeinden
valorisiert. Der Verbraucherpreisindex 1986 betrug 2019 196,7 Punkte und dlrfte zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Gesetzes 200 Punkte erreichen. Wenn man beriicksichtigt, dass das Gesetz im Mai
1990 in Kraft getreten ist (VP1 1986 betrug damals 109,5 %), istimmer noch von einer Preissteigerung
um rund 90 % seit 1990 auszugehen, was eine Verdoppelung der Sétze rechtfertigt.
Der Mindestbetrag fiir Betriebsfeuerwehren wird auf 10 Euro aufgerundet.
In Anlehnung an das Gesetz Uiber die Transferentflechtung wird vorgesehen, dass der Landesfeuer-
wehrverband die voraussichtliche Hohe der Beitrage bis November des Vorjahres den Gemeinden
schriftlich mitzuteilen hat, damit sie diesen Betrag in den Voranschlagen berticksichtigen kdnnen.

EXTY  Tatigkeitsbericht
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 27. Berlicksichtigt wird, dass der Tatigkeitsbericht
nunmehrvom Landesfeuerausschuss zu beschlieRen ist, weil er vom Landesfeuerwehrkommandanten
zu erstellen ist.

EXYE  Ausbildung und Beférderung
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 24, mit Ausnahme des Abs. 1 erster Satz letzter Halb-
satz iber den Feuerwehrfunk. Diese Bestimmung wurde dem § 32 Abs. 2 Z 1 zugeordnet.

EXId  Dienstkleidung

Abs. 1 entspricht dem geltenden § 25. Zur Wahrung der Einheitlichkeit werden auch die Bediensteten
der Landesfeuerwehrschule berticksichtigt.

Abs. 2 wurde aus systematischen Griinden um den geltenden § 41 Abs. 5 betreffend die Pflichten der
Bediensteten der Landesfeuerwehrschule erganzt. Die urspriingliche Bestimmung wurde auf Wunsch
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes ,,zur Wahrung der Einheitlichkeit“ aufgenommen. Eine
Strafbestimmung (§ 72 Abs. 1 Z 3) flir das beharrliche Verweigern des Tragens der Dienstkleidung ist
aufgrund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens nicht mehr vorgesehen.
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. Zu den einzelnen Bestimmungen

EXEd  Ausriistung der Freiwilligen Feuerwehren
Abs. 1 entsprichtim Wesentlichen dem geltenden § 25a, wobei die geografischen Verhaltnisse in der
Gemeinde hier keine Berticksichtigung mehr finden, weil dies im Rahmen des Gefahrenabwehr- und
Ausrustungsplans erfolgt. Erganzt wird diese Bestimmung um die neuen Feuerwehren mit Sonder-
aufgaben.
Die Abs. 2 bis 5 sind neu und entsprechen dem vom Karntner Landesfeuerwehrverband Gibermittelten
Konzept der Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung (GAP-Karnten). Dieses wurde vom Karntner
Landesfeuerwehrverband, dem Land und dem Gemeindebund gemeinsam entwickelt:
»Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat das Gefahrenpotenzialinnerhalb der Gemeinden gemeinsam
mit der jeweiligen Gemeinde zu erheben und auf Basis des festgestellten Gefahrenpotenzials unter
Bedachtnahme auf die Normausristung, die geografische Lage, die Zahl der Feuerwehren im Gemeinde-
gebiet und den Ausriistungsstand der umliegenden Feuerwehren (Feuerwehren in den benachbarten
Gemeinden) ein Ausriistungskonzept liber den Bedarf an Fahrzeugen und Ausriistungsgegenstanden der
Freiwilligen Feuerwehren der jeweiligen Gemeinde zu erstellen. Die Glltigkeitsdauer des Ausrustungs-
konzepts betragt grundsatzlich 10 Jahre. Im Falle einer gravierenden Anderung des Gefahrenpotenzials
innerhalb der Gemeinde kann jedoch auf Antrag der Gemeinde schon vor Ablauf der Giiltigkeitsdauer
ein neues Ausriistungskonzept erstellt werden.”
Fir die Statutarstadte werden Sonderbestimmungen vorgesehen, weil diese auch eine (Quasi-)
,,Berufsfeuerwehr“ haben.
Der Karntner Landesfeuerwehrverband soll die Einhaltung des GAP kontrollieren. Als Sanktion fiir
einen allfalligen VerstoR gegen den GAP ist die Riickforderung von Férderungen vorgesehen. Im
Streitfall entscheidet die Landesregierung als Aufsichtsbehdrde mit Bescheid. Die Kontrollaufgaben
werden daher gemaf § 68 dem libertragenen Wirkungsbereich des Karntner Landesfeuerwehrver-
bandes zugeordnet.

EXE]  Forderung von Ausriistungsgegenstinden
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 25b, erganzt um die Berlicksichtigung des GAP als
Grundlage fiir die Gewahrung von Férderungen sowie, auf Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes,
um eine Sonderbestimmung fiir die Statutarstadte, die Pauschalférderungen enthalten.

EXE]  Landesfeuerwehrschule
Diese Bestimmung entsprichtim Wesentlichen den geltenden §§ 40 und 51 (betreffend die Kostentra-
gung). Auf Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes wird eine Bestimmung tiber die Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen vorgesehen, was angesichts der ohnehin schon bestehenden Rechtsperson-
lichkeit der Landesfeuerwehrschule an und fir sich tberflissig ist.

EE]  Fiihrung der Landesfeuerwehrschule
Diese Bestimmungen entsprechen dem geltenden § 41. Der Landesfeuerwehrverband hat sich den
Entfall der Genehmigungspflicht der Lehrplane gewiinscht, weil der Landesfeuerwehrreferent ohne-
hin im Landesfeuerwehrausschuss vertreten sei. Der geltende Abs. 5 wurde dem neuen § 46 Abs. 2
zugewiesen.

3] Besuch der Landesfeuerwehrschule
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 41a.
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7] Landesbedienstete
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 41b.

] Organisation und Aufgaben (der Brandverhiitungsstelle)

Der bisher vom Landesfeuerwehrverband vorzuhaltende Sachverstéandigendienst soll nach dem
Vorbild des Burgenlands zu einer Brandverhutungsstelle ausgebaut werden.

In Anlehnung an die Landesfeuerwehrschule wird die Brandverhitungsstelle als Anstalt des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes eingerichtet, denn aufgrund der speziellen Kostentragungsregeln des
Abs. 1 ist sicherzustellen, dass die Brandverhiitungsstelle als eigener Rechnungskreis gefiihrt wird.
Die Aufgaben der Brandverhiitungsstelle orientieren sich an den einschlagigen Bestimmungen des
Burgenlandischen Feuerwehrgesetzes 2019, LGBI. Nr. 100/2019, enthalten jedoch auch einzelne davon

abweichende Aufgaben, die vom Kérntner Landesfeuerwehrverband vorgeschlagen wurden. Aufgrund
der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens soll der Brand- und Explosionsursachenermittlung
sowie der Information der Bevélkerung lGber den vorbeugenden Katastrophenschutz eine starkere
Rolle zukommen.

Die Finanzierung soll teilweise durch den Landesfeuerwehrverband (nach der diesem tatsachlich
zugekommenen Feuerschutzsteuer), die Kostenersatze fir die Tatigkeit und einen freiwilligen jahr-
lichen Zuschuss der in Kérnten tatigen Feuerversicherungsgesellschaften erfolgen, zumal die Errichtung
einer Brandverhutungsstelle auch in ihrem Interesse liegt.

Die Bestellung des Leiters der Brandverhitungsstelle erfolgt analog zur Bestellung des Leiters der
Landesfeuerwehrschule, nach Anhorung des Brandverhiitungsbeirats.

Abs. 3 soll die fachliche Eignung der leitenden Organe sicherstellen.

Bl Brandverhiitungsbeirat
Der Brandverhiitungsstelle soll ein Beirat zur Seite stehen, der von den betroffenen Interessen-
vertretungen beschickt werden soll. Die Verfahrensbestimmungen fiir den Brandverhiitungsbeirat
orientieren sich an den Bestimmungen iber den Naturschutzbeirat. Die Kanzleigeschafte des Beirats
flhrt die BrandverhUltungsstelle.

EEH  Kostenersitze
Diese Bestimmung orientiert sich am § 47a des geltenden Gesetzes.
Abs. 1 sieht in Ausweitung des geltenden Abs. 1 vor, dass fiir samtliche marktrelevanten Leistungen
des Sachverstandigendienstes der Brandverhiitungsstelle ein Entgelt zu entrichten ist.
Fir den Sachverstandigendienst fiir Land und Gemeinden wird weiterhin davon ausgegangen, dass
diese Sachverstandigen dem Land und den Gemeinden Kraft gesetzlicher Anordnung ,,zur Verfligung*
stehen und daher als Amtssachverstandige im Sinne des AVG anzusehen sind. Unbeschadet dessen
wird nach dem Muster Vorarlbergs vorgesehen, dass fir ihre Inanspruchnahme von den Behorden
ein Entgelt an die Brandverhutungsstelle zu entrichten ist, das allerdings nicht an die Antragsteller
weiterverrechnet werden kann, weil es sich um Amtssachverstandige handelt, deren Aufwand - mit
Ausnahme der Kommissionsgebiihren - von der Behorde zu tragen ist.
Der Brandverhitungsbeirat soll eine Tarifordnung als ,,Allgemeine Geschaftsbedingung® fiir die Inan-
spruchnahme der Dienste der Brandverhiitungsstelle festlegen.
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. Zu den einzelnen Bestimmungen

7. ABSCHNITT - WAHLEN

Die Bestimmungen liber Wahlen bleiben - bis auf wenige punktuelle Anderungen, wie etwa die
Festlegung eines Wahlzeitraumes fir die Wahl der Ortsfeuerwehrkommandanten und der Gemeinde-
feuerwehrkommandanten, die neue Regelung der Mehrheitserfordernisse und die Verkniipfung von
Ausbildung und Funktion - gleich.

3 wahlabschnitt

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 29, allerdings soll der Wahlabschnitt der Organe
der Feuerwehren nunmehr mit jenem der allgemeinen Gemeinderatswahlen zusammenfallen. Eine
Abweichung ergibt sich daraus, dass die Organe der Feuerwehren und des Landesfeuerwehrverbands
erstin den ersten drei Monaten nach Konstituierung der Gemeinderate (langstens vier Wochen nach
der Wahl) gewahlt werden sollen, also rund vier Monate spater. Nach einer eventuellen Verldngerung/
Verkiirzung des Wahlabschnitts bei der Umstellung (vgl. die Ubergangsbestimmung des § 75 Abs. 2)
wird der Wahlabschnnitt danach wieder sechs Jahre dauern.

54 wahlausschreibung, Durchfiihrung der Wahlen
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 30, wobei der bisherige Abs. 1 in zwei Absatze unterteilt
wird. Im Abs. 1 wird nun festgelegt, dass fiir die Ortsfeuerwehrkommandanten- und Gemeindefeuer-
wehrkommandantenwahl nur der Zeitraum festgelegt wird, in dem die Wahlen durchzufiihren sind.
Bisher fehlten hier die Rechnungspriifer und ihre Stellvertreter.
Die Festlegung des konkreten Wahltages hat anlasslich der Kundmachung der Wahlausschreibung
gemal Abs. 2 erster Satz durch den Blrgermeister zu erfolgen.

EFf]  Funktionsperiode
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 31.

L] wahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren
Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 32. Dabei wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen:
Fur die Wahl soll nunmehr mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten
erforderlich sein. Der Karntner Landesfeuerwehrverband halt auch Bestimmungen tber das Aussehen
von Stimmzetteln und die Gultigkeit von Stimmen nach dem Muster der §§ 70 und 71 der Karntner

Gemeinderats- und Burgermeisterwahlordnung 2002 fir erforderlich. Um den Gesetzestext nicht zu

Uberfrachten, kdnnte eine Verordnungsermdachtigung fiir den Karntner Landesfeuerwehrverband fir
Bestimmungen im Sinne der §§ 70 und 71 K-GBWO 2002 in Erwagung gezogen werden.

Das Wahlergebnis soll dem Landesfeuerwehrverband vom Wahlleiter mitgeteilt werden.

Die Wahlordnung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sieht vor, dass Kommandanten und Stell-
vertreter nach ihrer Wahl bestimmte Lehrgange und Seminare zu absolvieren haben. Eine Sanktion
fur die Nichterfiillung dieser Verpflichtung ist nicht vorgesehen. Theoretisch kdme lediglich eine
Abberufung infrage. Daher wird der Abschluss der erforderlichen Fortbildungen eine Voraussetzung
fir die Wahlbarkeit. Der Landesfeuerwehrverband halt weitere Bedingungen und Befristungen fiir
die Fortbildung der Kommandanten fiir erforderlich.
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EXdd  wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten

Diese Bestimmung entspricht grundséatzlich dem § 33, jedoch wird auf Wunsch des Landesfeuer-
wehrverbandes auch den Betriebsfeuerwehrkommandanten und ihren Stellvertretern das aktive
Wahlrecht eingerdumt. In den Statutarstadten soll zukiinftig der Bezirksfeuerwehrkommandant der
Gemeindefeuerwehrkommandant sein und nicht mehr umgekehrt, und zwar, weil der Bezirksfeuer-
wehrkommandant kein amtierender Ortsfeuerwehrkommandant sein muss.

. Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 34. Es wird aber nun vorgesehen,
dass Abschnittsfeuerwehrkommandant nur werden kann, wer Kommandant einer Abschnittsfeuer-
wehr ist bzw. war.

. Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 35. Sie gilt nun aus den unter § 60
dargelegten Griinden auch fiir die Statutarstadte.

. Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten

Diese Bestimmung entspricht - bis auf die Mehrheitserfordernisse - dem geltenden § 36.

. Wahl der Rechnungspriifer

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 37.

Bl Abberufung, Neuwahlen

5 67 I

H

Diese Bestimmung entsprichtim Wesentlichen dem geltenden § 38. Analog zur K-AGO wird die Frist fir

den Entfall der Neuausschreibung von sechs Monaten auf ein Jahr verlangert und die Stellvertretung
durch eine ,,vereinfachte“ Nachwahl durch den jeweiligen Feuerwehrausschuss ersetzt werden. Auch
fur die vereinfachte Nachwahl gelten grundsatzlich die Verfahrensbestimmungen fiir die ordentlichen
Wahlen, mit Ausnahme der Teilnahmeberechtigten. Beim Landesfeuerwehrausschuss sind auch die
Vertreter des Landes und der Gemeinden vom Wahlrecht ausgeschlossen, weil dies im Hinblick auf
die Selbstverwaltung geboten erscheint.

. Wahlordnung

Diese Bestimmungen entsprechen dem geltenden § 39.

Eigener Wirkungsbereich
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 52.

Ubertragener Wirkungsbereich des Kirntner Landesfeuerwehrverbandes
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 52a, mit einer Ergdnzung hinsichtlich des § 47 Abs. 5,
betreffend die Riickforderung gewahrter Férderungen.

. Aufsicht iiber den Landesfeuerwehrverband

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden § 28, erganzt um die Verpflichtung zur
Vorlage des Stellenplanes (vor Beschlussfassung) und des Berichtes des Wirtschaftspriifers.
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. Zu den einzelnen Bestimmungen

EX{]  Vollziehung
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden § 53.

J6%  Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Karntner Landesfeuerwehrverband wiinscht sich eine ausreichende Grundlage betreffend die
Verarbeitung personenbezogener Daten.
Im Lichte der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und der Verfassungsbestimmung des § 1

Datenschutzgesetz soll geregelt werden, wer welche Daten verarbeiten darf und wie lange diese auf-

zubewahren sind. Die vorliegende Bestimmung orientiert sich an den umfangreichen Bestimmungen
des Burgenlandischen Feuerwehrgesetzes 2019, am Tiroler Feuerwehrgesetz, das die Datenschutz-

Grundverordnung sehr akribisch umgesetzt hat, sowie an den Bestimmungen des § 305 Karntner
Dienstrechtsgesetz 1994.

Abs. 1 legt in Erganzung zu § 7 Abs. 4 fest, welche Daten fiir das Mitgliederverzeichnis verarbeitet
werden diirfen, wobei zu beachten ist, dass die Daten {iber die Einsatzfahigkeit als Gesundheitsdaten
Daten einer besonderen Kategorie - ehemals sensible Daten - sind, weshalb die Verarbeitung dieser
nochmals beschrankt wird.

Abs. 2 enthalt - nach dem Vorbild des § 33 Abs. 8 der Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998 - Bestimmungen
fur die Verarbeitung einsatzrelevanter Daten.

Abs. 3 betrifft das vom Karntner Landesfeuerwehrverband zu filhrende Feuerwehrbuch und die dafiir
erforderlichen Daten.

Abs. 4 betrifft die Verarbeitung von Daten im Rahmen des Forderwesens und der Beschaffung durch
den Karntner Landesfeuerwehrverband.

Abs. 5 enthalt eine Grundlage fiir die Verarbeitung von Daten im Rahmen des Betriebs der LAWZ bzw.
des LAWZ-Leitstellenverbundes und orientiert sicham § 77 des Burgenlandischen Feuerwehrgesetzes
20109.

Abs. 6 enthalt Bestimmungen fiir die Alarmierung anderer Einsatzorganisationen, Infrastrukturein-

richtungen, wie ASFINAG, KELAG, OBB u. 4., sowie, auf Wunsch des Landesfeuerwehrverbandes, auch
fur die Wartung, Instandhaltung und Verwaltung der eigenen Einrichtungen. Die Aufzeichnung von Ton-
dokumenten und Einsatzprotokollen entspricht einer Verarbeitung von Daten. Soweit der Landesfeuer-
wehrverband eine Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren wiinscht (damit riickwirkende Auswertungen
funktionieren) ist darauf hinzuweisen, dass Statistikfunktionen keine derartig lange Aufbewahrungsfrist
rechtfertigen kdnnen. Dies muss auch mit anonymisierten Daten funktionieren.

Abs. 7 regelt in Ausflihrung der Datenschutz-Grundverordnung, wie lange die Daten aufbewahrt
werden diirfen bzw. wann sie - auRer auf Verlangen - zu |6schen sind, abgestuft nach den oben
genannten Datenkategorien.

Strafbestimmungen
Die Strafbestimmung wird gegeniiber dem § 54 des geltenden Gesetzes dahingehend erganzt, dass die
Bezeichnungen der einzelnen Kategorien der Feuerwehren in Anlehnung an das Karntner Naturschutz-

gesetz 2002 hinsichtlich ihrer Verwendung einem verwaltungsstrafrechtlichen Schutz unterliegen.
Das beharrliche Verweigern des Tragens der Dienstbekleidung soll,im Gegensatz zum Begutachtungs-
entwurf, kein Verwaltungsstrafbestand mehr sein.
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1.1 | Erlduterungen zum Entwurf des Kérntner Feuerwehrgesetzes 2021

EXE]  Verweisungen
Esfinden (regelmaRige/unregelmaRige) Aktualisierungen der Verweisungen auf Bundes- und Landes-
gesetze statt.

EXZ]  Ubergangsbestimmungen
Die Ubergangsbestimmungen orientieren sich am geltenden § 55 und sollen alle erforderlichen
Ubergénge abdecken.
Um alle Zweifel auszuschlieRen, wird festgelegt, dass alle Kommandanten Kommandanten im Sinne
dieses Gesetzes sind, alle Ausschiisse Ausschiisse im Sinne dieses Gesetzes sind und die Funktionen
Funktionen im Sinne dieses Gesetzes sind.
Die Brandschutzgruppen gelten (wieder) als Betriebsfeuerwehren und sind vom Biirgermeister in das
Feuerwehrbuch eintragen zu lassen.
Die bisher erlassenen Durchfiihrungsverordnungen gelten als Verordnung im Sinne dieses Gesetzes
und sind langstens innerhalb eines Jahres an das neue Gesetz anzupassen.
Fur den Gefahrenabwehr- und Ausristungsplan ist vorgesehen, dass der Landesfeuerwehrausschuss
innerhalb von neun Monaten nach dem Inkrafttreten eine Prioritdtenreihung beschlielen und die
erforderlichen (einheitlichen) Datenerhebungsformulare festlegen soll und dann auf der Grundlage
dieser Prioritatenreihung flachendeckend innerhalb von drei Jahren fiir alle Kdrntner Gemeinden ein
GAP erlassen werden soll. Aus Transparenzgriinden soll die Prioritdtenreihung verdffentlicht werden.
Nachdem Landesfeuerwehrverband und einige Gemeinden im Rahmen einer Pilotphase bereits ohne
ausdriickliche gesetzliche Grundlage Vereinbarungen tiber Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplane
abgeschlossen haben, erscheint es zur Vermeidung von zusétzlichem Verwaltungsaufwand zweckmaRig,
diese zu GAP im Sinne dieses Gesetzes zu erklaren. Aus Transparenzgriinden sind der Abschluss der
Vereinbarungen und ihr wesentlicher Inhalt zu verdffentlichen.
Betriebsfeuerwehrausschisse sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes zu bilden. Sollten schon welche bestehen, gelten sie als Betriebsfeuerwehrausschiisse im
Sinne dieses Gesetzes.

ENE Inkrafttreten

Dieses Gesetz kann nicht mehr, wie urspriinglich geplant, rechtzeitig vor der nachsten Gemeinderats-
und Blrgermeisterwahl in Kraft treten. Daher wird vorgesehen, dass die im Jahr 2021 anstehenden
Wahlen nach den bisher geltenden Bestimmungen fiir die Dauer der neu geregelten Funktionsperiode
durchzufiihren sind und der Abschnitt iber die Wahlen daher erst nach deren Abschluss Anfang 2022
in Kraft tritt. Eine Ausnahme sind die Gemeinde-/Bezirksfeuerwehrkommandanten der Statutarstadte.
Diese sollen bereits 2021 als Bezirksfeuerwehrkommandanten gewahlt werden.

Damit tritt das Feuerwehrgesetz 1990 stufenweise auRer Kraft.

Seite 1.1.18 Kérntner Landesfeuerwehrverband | Regierungsvorlage Janner 2021



Il. Finanzielle Auswirkungen

Ill. Finanzielle Auswirkungen

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf sind Mehraufwendungen des Landes allenfalls im Bereich
der Aufsicht Uber den Kadrntner Landesfeuerwehrverband zu erwarten.

Fur die Gemeinden sind jedenfalls Mehraufwendungen durch die Valorisierung der Gemeindebeitrage
zu erwarten. Dariiber hinaus kdnnte der Vollzugsaufwand punktuell steigen, etwa fiir die Mitwirkung
bei der Erstellung des GAP. Dafiir sollten Begehrlichkeiten hinsichtlich der Ausriistung abnehmen.
Fur den Bund sind keine Mehraufwendungen zu erwarten. Allenfalls kdnnten weitere Ersatzpflichten
an die Gemeinden durch den Wegfall der 10-km-Grenze flir den Einsatz bei Waldbranden entstehen.
Dies kann jedoch nur anhand der noch zu erlassenen Verordnung des Landesfeuerwehrausschusses
betreffend die Hilfeleistung der Feuerwehren beurteilt werden.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband hat mit Mehreinnahmen seitens der Gemeinden zu rechnen,
wird aber bei der Finanzierung der Stlitzpunktfeuerwehren vermehrt in die Pflicht genommen.
Seitens der Abteilung 3 - Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz des Amtes der Karntner
Landesregierung wurde zu den finanziellen Auswirkungen des Gesetzesentwurfs mit Schreiben vom
20. Oktober 2020, ZI. 03-ALL-1872/3-2020, folgende vorldufige Stellungnahme abgegeben:

»Die durch den vorliegenden Gesetzesentwurf zu erwartenden Mehraufwendungen des Landes im
Bereich der Aufsicht iiber den Karntner Landesfeuerwehrverband lassen sich nicht genau beziffern,
jedoch sei davon auszugehen, dass der erhdhte Aufwand mit den vorhandenen Personalressourcen in
der Unterabteilung ,Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und Zivildienst’, bewaltigt werden konne
und kein zusatzliches Personal nétig sein wird.

Die fur die Karntner Gemeinden infolge der Valorisierung der Gemeindebeitrage jedenfalls zu
erwartenden Mehraufwendungen stellen sich wie folgt dar: Die Hohe des Beitrages aller Gemeinden
(auRer die Stadte Klagenfurt am Worthersee und Villach) soll von bisher jahrlich 0,07 Euro pro Ein-
wohner auf 0,14 Euro pro Einwohner verdoppelt werden. Die Erhohung des Betrages ist durch die
Valorisierung gemaf VPI 1986 seit dem Jahre 1990 erklarbar.

Die Hohe des Beitrages der Stadte Klagenfurt am Worthersee und Villach soll von bisher jahrlich
0,03 Euro pro Einwohner auf 0,06 Euro pro Einwohner verdoppelt werden. Diese Erh6hung des
Betrages ist ebenfalls durch die Valorisierung gemaf} VP 1986 seit dem Jahre 1990 erklarbar.

Die Hohe des Beitrages aller Gemeinden fiir die Stiitzpunktfeuerwehren wird von bisher jéhrlich
0,11 Euro pro Einwohner auf 0,21 Euro pro Einwohner fast verdoppelt. Die Erhdhung des Betrages ist
durch die Valorisierung gemaR VPI 1986 seit dem Jahre 1990 erklarbar.

Die Hohe der Beitrage fiir verbandsangehdrige Betriebsfeuerwehren wird von bisher jahrlich 0,07 Euro
auf 0,14 Euro pro Betriebsangehdrigen verdoppelt. Auch diese Erhéhung des Betrages ist durch die
Valorisierung gemaR VPI 1986 seit dem Jahre 1990 erklarbar.

Der Mindestbetrag fiir Betriebsfeuerwehren wird von vorher 7,27 Euro auf nunmehr 10,00 Euro pro
Jahr erhoht.

Der allenfalls durch den Wegfall der ,,10-km-Grenze fiir den Einsatz bei Waldbranden* entstehende
finanzielle Mehraufwand fiir den Bund lasst sich derzeit nicht genau beziffern.

Als moglicher Anhaltspunkt kann die Abrechnung der Ersatzpflichten des Bundes fiir die Abwicklung
der Waldbrandbekdmpfung an die Gemeinde Lurnfeld aus den Jahren 2015 und 2016 herangezogen
werden.
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Von den beantragten 111.710,54 Euro sind letztendlich seitens des Bundes 86.647,21 Euro anerkannt
und der Gemeinde Lurnfeld liberwiesen worden, was einer Quote von 77,56 % entspricht. Durch den
Wegfall der ,,10-km-Grenze fiir den Einsatz bei Waldbranden® kénne durchaus mit einer Quote in
Richtung 100%iger Kostentubernahme gerechnet werden.

Die zu erwartenden Mehreinnahmen des Kiarntner Landesfeuerwehrverbandes infolge der
geplanten Erhéhung der Gemeindebeitrage werden sich nach Einschatzung der Unterabteilung
»Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und Zivildienst“ schlieflich auf ca. 90.000,00 Euro pro Jahr
belaufen. Der zu erwartende finanzielle Mehraufwand des Kérntner Landesfeuerwehrverbandes bei
der Finanzierung der Stiitzpunktfeuerwehren lasst sich derzeit noch nicht genau beziffern.”

IV. Unionsrechtliche Auswirkungen

Uber die bisher im Karntner Feuerwehrgesetz bereits enthaltenen UmsetzungsmaRnahmen hinaus
bestehen keine weiteren unionsrechtlichen Vorgaben fiir den vorliegenden Gesetzesentwurf.
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2 | Satzung der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren Karntens

RECHTSGRUNDLAGEN

Gemal} § 41 des Karntner Feuerwehrgesetzes 2021 (K-FWG 2021) hat der Karntner Landesfeuerwehr-
verband (KLFV) durch Verordnung unter sinngemafer Anwendung der Bestimmungen des § 40 Abs. 1

K-FWG 2021 eine Satzung fiir die Freiwilligen Feuerwehren und die Betriebsfeuerwehren festzulegen.
Unter Bedachtnahme auf § 7 K-FWG 2021 sind in der Satzung nahere Bestimmungen uber die vor-
gesehenen Arten der Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr und in einer Betriebsfeuerwehr,
weiters Regelungen tber die Gliederung in einer Feuerwehr festzulegen.

Die Kérntner Landesregierung und die Interessenvertretungen der Karntner Gemeinden wurden vor
Erlassung dieser Verordnung (,Satzung der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren
Karntens“) gehort (§ 41 K-FWG 2021).

1. Abschnitt Allgemeines

BEGRIFFSBESTIMMUNG

Bei den in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form
fiir alle Geschlechter.

FEUERWEHRDIENST

Unter Feuerwehrdienst sind alle Tatigkeiten zu verstehen, die mit den Aufgaben der Feuerwehr in
direktem Zusammenhang stehen. Die Aufgaben der Feuerwehr sind insbesondere die Bekampfung
und die Abwehr jener Gefahren, die der Allgemeinheit, einzelnen Personen, Tieren, Sachen oder der
Umwelt bei Branden und sonstigen Notstanden verschiedenster Art drohen.

RECHTE UND PFLICHTEN

Seite 2.4

Das Feuerwehrmitglied hat die von ihm Gibernommenen Pflichten jederzeit zu erfiillen und alles zu
vermeiden, was das Ansehen, die Wertschatzung und das Vertrauen, das die Bevolkerung in die Feuer-
wehr setzt, schmalern kdnnte. Als gesellschaftliches Vorbild hat das Feuerwehrmitglied anstandiges
Benehmen und hoéfliche Umgangsformen, sowohl gegeniiber der Bevolkerung als auch gegeniiber
seinen Kameraden, an den Tag zu legen.

Kameradschaft und Hilfsbereitschaft sind die Basis fiir ein gedeihliches Miteinander aller Feuerwehr-

mitglieder. Das religiose Bekenntnis und die weltanschauliche Einstellung eines Feuerwehrmitgliedes
haben innerhalb der Feuerwehr stets unangetastet zu bleiben. Wer sich dem Dienst am Nachsten
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2. Abschnitt Freiwillige Feuerwehren

verschreibt, darf nicht fragen, welcher Religion, Ethnie oder Weltanschauung seine Kameraden oder
die Hilfebedurftigen angehdren.

Das Benehmen der Feuerwehrmitglieder untereinander sei zuvorkommend, kameradschaftlich und
verantwortungsbewusst. Gegeniiber allen Mitmenschen sei es stets hilfsbereit.

Angehorige einer Freiwilligen Feuerwehr (aktives Mitglied, Mitglied der Reserve oder Mitglieder auf
Probe) genieRen, wenn sie in Ausiibung ihres Dienstes ihre Dienstkleidung tragen, den besonderen
Schutz, den das Strafgesetzbuch Beamten einraumt.

Angehorige einer Freiwilligen Feuerwehr (aktives Mitglied und Mitglied der Reserve) haben weiters
das Recht, an den gesetzlich vorgesehenen Wahlen teilzunehmen.

Die Feuerwehrmitglieder, die Feuerwehrdienst leisten, sind verpflichtet, die nach der Bekleidungsvor-
schrift vorgeschriebene Bekleidung sowie die der Funktion entsprechenden Dienstgradabzeichen zu
tragen, sofern die Moglichkeit zum Tragen von Dienstgradabzeichen auf dem jeweiligen Bekleidungs-
stiick vorgesehen ist.

Aktive Mitglieder, Mitglieder der Reserve und Mitglieder auf Probe einer Freiwilligen Feuerwehr sind
verpflichtet, an mindestens der Halfte der nach § 25 Abs. 1 K-FWG 2021 vorgeschriebenen Ubungen

(derzeit zehn) - ausgenommen Ubungen fiir Leistungsbewerbe - teilzunehmen.

2. Abschnitt Freiwillige Feuerwehren

FEUERWEHRMITGLIEDER

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren tiben ihre Tatigkeit freiwillig und ehrenamtlich aus. Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr sind aktive Mitglieder, nicht aktive Mitglieder, Mitglieder auf Probe
und Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen.

4.1 Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen

In die Feuerwehrjugendgruppe, sofern eine solche von einer Freiwilligen Feuerwehr gefiihrt wird,
dirfen Jugendliche vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr aufgenommen werden,
wenn sie hierflir kérperlich und geistig geeignet sind und die zusatzlichen Voraussetzungen gemalt § 8
Abs. 2 - 4 K-FWG 2021 erfiillen. Ebenso bedarf es der schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Ver-

treters (siehe auch Punkt 6.1). Die Landesregierung kann das Mindestalter durch Verordnung senken,
wenn dies zur Erhaltung des Gleichklangs mit den Einrichtungen anderer Bundeslander erforderlich ist.

Hinsichtlich der ndheren Regelungen (iber die Feuerwehrjugend wird auf die ,Richtlinie Feuerwehr-
jugend“ verwiesen.
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E¥]  Mitglieder auf Probe

Die erstmalige Mitgliedschaft und eine auf eine Mitgliedschaft in einer Feuerwehrjugendgruppe fol-
gende Mitgliedschaft beginnen mit der Aufnahme auf Probe. Der Zeitraum vom vollendeten 15. Lebens-
jahr bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres dient der Ausbildung und Schulung. Die Heranziehung
zu Einsatzen vor Vollendung des 16. Lebensjahres ist unzulassig. Das Mitglied auf Probe wird nach
Ablauf eines Jahres und erfolgter Angelobung in die Hand des Blirgermeisters oder eines von ihm
bestellten Vertreters zum aktiven Mitglied, wenn es das 16. Lebensjahr vollendet und die fiir Mit-
glieder auf Probe vorgesehene Ausbildung absolviert hat. Mitglieder auf Probe, die das 16. Lebensjahr
bereits vollendet haben, diirfen zu Einsatzen herangezogen werden, sofern sie den erforderlichen
Ubungs- und Ausbildungsstand erreicht haben. Die diesbezlgliche Entscheidung obliegt dem Orts-
feuerwehrkommandanten.

Die Mitgliedschaft auf Probe entfallt, wenn das Feuerwehrmitglied zuvor bereits aktives Mitglied in
einer Freiwilligen Feuerwehr war, oder fiir die Dauer von mindestens einem Jahr Mitglied in einer
Betriebs- oder Berufsfeuerwehr war bzw. ist.

%]  Aktive Mitglieder

Aktiven Feuerwehrdienst konnen Personen versehen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und
zwar bis zum Ablauf jenes Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, sofern sie hierzu korper-
lich und geistig geeignet sind und keine Tatsachen vorliegen, die ihren Ausschluss aus der Feuerwehr
erforderlich machen wiirden (§ 10 Abs. 2 K-FWG 2021).

Aktive Mitglieder sind all jene Feuerwehrmitglieder zwischen dem vollendenten 16. Lebensjahr und
dem Ablauf jenes Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, die nicht der Gruppe der Mitglieder
auf Probe, der Mitglieder der Reserve oder der sonstigen nicht aktiven Mitglieder angehéren.

E¥1  Nicht aktive Mitglieder

4.4.1

Seite 2.6

Zu den nicht aktiven Mitgliedern zahlen Altmitglieder, Mitglieder der Reserve sowie sonstige nicht
aktive Mitglieder. Den nicht aktiven Mitgliedern kommt grundsatzlich kein Wahlrecht zu. Ausgenommen
davon sind die Mitglieder der Reserve, denen das aktive Wahlrecht zukommt. Die nicht aktiven Mit-
glieder behalten jedoch das Recht zum Tragen der Feuerwehruniform mit dem zuletzt innegehabten
Dienstgrad (bis HBM).

Altmitglieder

Die Zugehdorigkeit zur Gruppe der aktiven Mitglieder sowie zur Gruppe der sonstigen nicht aktiven
Mitglieder endet jedenfalls mit Ablauf des Jahres, in dem das Feuerwehrmitglied das 65. Lebens-
jahr vollendet hat. Die Zugehdrigkeit zur Gruppe der Mitglieder der Reserve endet jedenfalls mit
Ablauf des Jahres, in dem das Feuerwehrmitglied das 70. Lebensjahr vollendet hat. Altmitglieder sind
daher einerseits jene Feuerwehrmitglieder, die nach Ablauf des Jahres, in dem sie das 65. Lebens-
jahrvollendet haben, nach eigener Wahl nicht zur Gruppe der Mitglieder der Reserve gehéren (siehe
Punkt 4.4.2), und andererseits jedenfalls alle Feuerwehrmitglieder nach Ablauf des Jahres, in dem
sie das 70. Lebensjahr vollendet haben.

Durch die Uberstellung in die Gruppe der Altmitglieder wird die Feuerwehrdienstzeit nicht unter-
brochen.
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4.4.2

4.4.3

Feuerwehrmitglieder

Mitglieder der Reserve

Mitglieder der Reserve sind nicht aktive Mitglieder, die bereit und in der Lage sind, im Bedarfsfall ihrer
korperlichen und geistigen Eignung entsprechende Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes zu
erbringen.

Die Uberstellung von aktiven Mitgliedern in die Gruppe der Mitglieder der Reserve durch den Orts-
feuerwehrkommandanten kann auf eigenes Ersuchen eines aktiven Mitgliedes friihestens nach
Vollendung des 55. Lebensjahres erfolgen.

Die Ruickiiberstellung von Mitgliedern der Reserve in die Gruppe der aktiven Mitglieder durch den
Ortsfeuerwehrkommandanten kann auf eigenes Ersuchen eines Mitgliedes der Reserve bis zum Ablauf
des Jahres, in dem das Mitglied der Reserve das 65. Lebensjahr vollendet hat, erfolgen, sofern die
korperliche und geistige Eignung zum Feuerwehrdienst als aktives Mitglied gegeben ist.

Mit Ablauf des Jahres, in dem das aktive Mitglied das 65. Lebensjahr vollendet hat, gilt es nach eigener
Wahl entweder als Altmitglied oder als Mitglied der Reserve. Dies gilt auch fiir solche Feuerwehrmit-
glieder, die bereits vor dem Ablauf des Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, auf
eigenes Ersuchen in den Reservestand Uberstellt wurden.

Sollte das aktive Mitglied oder das Mitglied der Reserve nach dem Ablauf des Jahres, in dem es das
65. Lebensjahrvollendet hat, weiterhin bereit und in der Lage sein, im Bedarfsfall seinen kérperlichen
und geistigen Fahigkeiten entsprechende Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes zu erbringen,
gilt es langstens bis zum Ablauf des Jahres, in dem es das 70. Lebensjahr vollendet hat, als Mitglied
der Reserve.

Die Uberstellung eines solchen Mitgliedes der Reserve in die Gruppe der Altmitglieder durch den Orts-
feuerwehrkommandanten vor dem Ablauf des Jahres, in dem es das 70. Lebensjahr vollendet hat,
kann auf eigenes Ersuchen des Feuerwehrmitgliedes jederzeit erfolgen. Danach ist ein Rlickwechseln
in die Gruppe der Mitglieder der Reserve jedoch nicht mehr méglich.

Die schriftliche an den Ortsfeuerwehrkommandanten zu richtende Erklarung (Verbleib als Mitglied
der Reserve) ist bis langstens 31. 12. des Jahres, in dem das Feuerwehrmitglied das 65. Lebensjahr
vollendet hat, abzugeben. Wird eine solche Erklarung bis zum 31. 12. nicht abgegeben, ist das Feuer-
wehrmitglied mit 1. 1. des Folgejahres unwiderruflich in die Gruppe der Altmitglieder zu Uberstellen.

Durch die Uberstellung in die Gruppe der Mitglieder der Reserve wird die Feuerwehrdienstzeit nicht
unterbrochen.

Die Dienstverwendung von Mitgliedern der Reserve ist unabhangig vom (Ehren-)Dienstgrad ,,in der
Loschgruppe eingeteilt”.

Sonstige nicht aktive Mitglieder

Wenn ein Mitglied der Reserve nicht mehr bereit oderin der Lage ist, im Bedarfsfall seiner kdrperlichen
und geistigen Eignung entsprechende Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes zu erbringen,
obliegt dem Ortsfeuerwehrkommandanten die Uberstellung dieses Mitgliedes in die Gruppe der
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sonstigen nicht aktiven Mitglieder bzw. in die Gruppe der Altmitglieder (je nach Alter des Feuerwehr-
mitgliedes).

Aktive Feuerwehrmitglieder, die einerseits korperlich oder geistig nicht mehrin der Lage sind, Feuer-
wehrdienst zu verrichten (arztliche Feststellung), und andererseits noch nicht die Voraussetzungen
fur die Uberstellung in die Gruppe der Altmitglieder erfiillen, sind vom Ortsfeuerwehrkommandanten
ebenfalls in die Gruppe der sonstigen nicht aktiven Mitglieder zu tberstellen.

Durch die Uberstellung in die Gruppe der sonstigen nicht aktiven Mitglieder wird die Feuerwehr-
dienstzeit nicht unterbrochen.

¥  Ehrenmitglieder

Auf Beschluss des Ortsfeuerwehrausschusses kann ein Feuerwehrmitglied zum Ehrenmitglied ernannt
werden. Es behalt das Recht zum Tragen der Feuerwehruniform. Auch Nichtfeuerwehrangehorige
konnen aufgrund besonderer Verdienste zu Ehrenmitgliedern der Feuerwehr ernannt werden, wobei
diese kein Dienstkleid tragen.

GELOBNIS

Ich gelobe, wahrend meiner Dienstzeit in der Freiwilligen Feuerwehr meine Dienstpflichten pilinktlich
und gewissenhaft zu erfiillen sowie den Anordnungen meiner Vorgesetzten Folge zu leisten. In der
Feuerwehr werde ich mich kameradschaftlich und verantwortungsbewusst sowie gegeniiber der
Bevolkerung stets hilfsbereit verhalten.

MITGLIEDSCHAFT

[F]  Aufnahme

Seite 2.8

Die Aufnahme als Mitglied auf Probe darf nur erfolgen, wenn der Bewerber die korperliche und geistige
Eignung fiir den Feuerwehrdienst mitbringt, das 15. Lebensjahr vollendet, das 60. Lebensjahr noch
nicht Gberschritten hat und die zuséatzlichen Voraussetzungen gemaf} § 8 Abs. 2 und 3 K-FWG 2021
erfallt sind.

Die korperliche und geistige Eignung ist durch eine arztliche Untersuchung nachzuweisen (Formular
des KLFV). Dies gilt sowohl fiir die Aufnahme als Mitglied in eine Feuerwehrjugendgruppe als auch fiir
die Aufnahme als Mitglied auf Probe. Die Aufnahme Minderjahriger bedarf jedenfalls der schriftlichen
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

Zusatzlich haben weibliche Bewerber bei ihrer Aufnahme gegeniiber dem Kommandanten zu
bestatigen (Formular des KLFV), dass sie unterwiesen wurden, dass das Mutterschutzgesetz auch
auf werdende Mitterim Feuerwehrdienst anzuwenden ist, und sich zu verpflichten, eine eingetretene
Schwangerschaft unverziiglich dem Kommandanten mitzuteilen.
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Mitgliedschaft

Die Aufnahme von Personen in die Feuerwehr kann vom Kommandanten ohne Angabe von Griinden
abgelehnt werden. Dies gilt auch fir die Ubernahme von Mitgliedern auf Probe in die Gruppe der
aktiven Mitglieder.

Bei erfolgter Ubernahme eines Mitgliedes einer anderen Feuerwehr oder bei der Aufnahme einer
Person, die zuvor bereits aktives Mitglied in einer Feuerwehr war, kann die Ubernahme bzw. Aufnahme
innerhalb eines Jahres vom Kommandanten ohne Angabe von Griinden widerrufen werden. Mit dem
Widerruf scheidet diese Person aus dem Mitgliederstand der Feuerwehr aus.

[¥]  Vordienstzeit
Einem Feuerwehrmitglied sind bei Eintritt in eine Feuerwehr samtliche Dienstzeiten in einer anderen
Freiwilligen Feuerwehr, Betriebs- oder Berufsfeuerwehr als Vordienstzeiten anzurechnen. Dazu zéhlen
auch die Dienstzeiten als Mitglied in einer Feuerwehrjugendgruppe und als Mitglied auf Probe.

[35]  Ruhen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ruht wahrend der Dauer eines strafgerichtlichen
Verfahrens, wenn die den Gegenstand des Verfahrens bildende strafbare Handlung mit einer Mindest-
freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht ist. Das Mitglied ist verpflichtet, den Kommandanten von der
Einleitung eines derartigen Strafverfahrens in Kenntnis zu setzen. Das Ruhen der Mitgliedschaft hat
keine Auswirkung auf die Dienstzeit.

[3Z] Dienstfreistellung
BeiVerhinderung eines Mitgliedes, welche die Dauer von acht Wochen iberschreitet, hat dieses beim
Kommandanten um Dienstfreistellung anzusuchen. Der Kommandant kann eine Dienstfreistellung
in ununterbrochener Dauer bis zu langstens einem Jahr gewahren.

Ist ein Kommandant personlich von einer Dienstfreistellung betroffen, so ist diese von seinem Stell-
vertreter zu gewahren. Im Ubrigen gilt die gesetzliche Stellvertreterregelung.

Abschnitts-, Bezirks- und Landesfunktiondren, die aufgrund ihrer Funktion nicht ausiibend in der
Feuerwehr tatig sein konnen, kann Gber Antrag vom Landesfeuerwehrkommandanten fiir die Dauer
dieser Funktion Dienstfreistellung gewdhrt werden.

[35  Dienstfreistellung/Mutterschutz
Weibliche Mitglieder haben den Kommandanten tiber eine Schwangerschaft unverziiglich in Kenntnis
zu setzen. Sie sind vom Kommandanten flir den Zeitraum von der Meldung der Schwangerschaft bis
zur Wiedererlangung der vollen Einsetzbarkeit dienstfrei zu stellen, dies kann friihestens nach denim
Mutterschutzgesetz festgelegten Fristen erfolgen. Nach der Geburt kann Dienstfreistellung maximal
fiir die Dauer eines Jahres gewahrt werden.

[3{d  Enden der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr endet mit dem Tod oder dem Austritt. Der Austritt
erfolgt durch eine schriftliche Erklarung des Mitgliedes an den Kommandanten, welche unwiderruf-
lichist.
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Weiters endet die Mitgliedschaft mit einer rechtskraftigen strafgerichtlichen Verurteilung, wenn die
Zustellung der Anklageschrift mit dem Ruhen der Mitgliedschaft (Punkt 6.3) verbunden war, sowie
bei Ablehnung der Ubernahme von Mitgliedern auf Probe in die Gruppe der aktiven Mitglieder und
bei Widerruf der Ubernahme eines Mitgliedes einer anderen Feuerwehr oder der Aufnahme einer
Person, die zuvor bereits aktives Mitglied in einer Feuerwehr war (Punkt 6.1).

Die Mitgliedschaft in einer Feuerwehrjugendgruppe endet jedenfalls mit der Vollendung des 15. Lebens-
jahres.

Ferner endet die Mitgliedschaft mit Rechtskraft der Entscheidung tiber den Ausschluss. Ein Mitglied
darfaus der Freiwilligen Feuerwehr nur ausgeschlossen werden, wenn die daflir vorgesehenen Voraus-
setzungen nach § 10 Abs. 2 K-FWG 2021 vorliegen.

6.7 Tatigwerden in einer anderen Freiwilligen Feuerwehr

Aktive Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr (Stammfeuerwehr), die in einem zeitlich beschrénkten
raumlichen Naheverhaltnis zu einer anderen Freiwilligen Feuerwehr (Gastfeuerwehr) aufierhalb der
Gemeinde stehen, kdnnen mit Zustimmung des Burgermeisters, dessen Hilfsorgan diese Feuerwehr ist,
auch bei dieser Feuerwehr Feuerwehrdienstim Sinne des § 1 Abs. 1 K-FWG 2021 leisten. Die Zustimmung

des Biirgermeisters ist auch der Feuerwehr der Mitgliedschaft zur Kenntnisnahme zu ibermitteln.

Unbeschadet dessen kdnnen aktive Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr (Stammfeuerwehr) auch
bei anderen Freiwilligen Feuerwehren (Gastfeuerwehr) in der Gemeinde Dienst verrichten, wenn dies
der Hebung der Einsatzbereitschaft dienlich ist. Eine Zustimmung des Biirgermeisters ist in diesem
Fall nicht erforderlich.

Eine Mitgliedschaft in der Gastfeuerwehr wird dadurch jedenfalls nicht begriindet. Das betroffene
Feuerwehrmitglied ist weiterhin ausschliefilich Mitglied der Stammfeuerwehr. Aus diesem Grund
kann das betroffene Mitglied in der Gastfeuerwehr weder Mitglied des Ortsfeuerwehrausschusses
bzw. Einsatzleiter sein, noch eine Kommandantenfunktion bekleiden.

Bei der Dienstverrichtung in der Gastfeuerwehr ist das betroffene Feuerwehrmitglied, unabhangig
von seinem Dienstgrad in der Stammfeuerwehr, jedenfalls in der Léschgruppe eingeteilt (Dienstver-
wendung). Es tragt die Einsatzbekleidung (griin) samt Dienstgradabzeichen der Stammfeuerwehr. Es
ist berechtigt, an Ubungen der Gastfeuerwehr mitzuwirken und an kameradschaftlichen Aktivitaten
teilzunehmen.

ORTSFEUERWEHRAUSSCHUSS

7.1 Zusammensetzung

Seite 2.10

Die Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses, mit Ausnahme des Ortsfeuerwehrkommandant-
stellvertreters, werden vom Ortsfeuerwehrkommandanten bestellt. Mit Ausnahme der Funktionen
LSchriftfihrer” und ,,Kassier” - diese Funktionen kdnnen auch von Mitgliedern der Reserve ausgelibt
werden - sind ausschlief3lich aktive Mitglieder zu Mitgliedern des Ortsfeuerwehrausschusses zu
bestellen.
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Ortsfeuerwehrausschuss

Die Funktionsdauer beginnt mit der Bestellung und endet auf eigenen Wunsch, durch Enthebung, unter-
bliebene Wiederbestellung oder Wechsel in die Gruppe der nicht aktiven Mitglieder (Ausnahme: ,,Schrift-
fihrer“und ,Kassier). Die Enthebung durch den Kommandanten ist jederzeit und ohne Angabe von Griinden
moglich. Nach durchgefiihrter Wahlim Sinne des 7. Abschnittes des K-FWG 2021 hat der Kommandant die
Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses mit Ausnahme seines Stellvertreters neu oder wieder zu bestellen.

Dazu ist innerhalb von vier Wochen nach der Ortsfeuerwehrkommandantenwahl eine konstituierende
Ortsfeuerwehrausschusssitzung einzuberufen. Der Ortsfeuerwehrkommandant hat dem Gemeindefeuer-
wehrkommandanten innerhalb von zwei Wochen nach der konstituierenden Ausschusssitzung eine Liste
der Ortsfeuerwehrausschussmitglieder mit den jeweiligen Funktionen (Formblatt) zu Gbermitteln.

Jede Anderung der Zusammensetzung des Ortsfeuerwehrausschusses wahrend des Wahlabschnittes
ist ebenfalls innerhalb von zwei Wochen schriftlich an den Gemeindefeuerwehrkommandanten zu
Ubermitteln.

Nach dem Ausscheiden eines Ortsfeuerwehrkommandanten oder seines Stellvertreters nach § 65

Abs. 4 K-FWG 2021 (vereinfachte Nachwahl) ist bis zur Nachwahl eine Anderung der Zusammensetzung

des Ortsfeuerwehrausschusses unzulassig.

Die Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses erfiillen die ihnen libertragenen Aufgaben tber Auf-
trag des Ortsfeuerwehrkommandanten und handeln in Eigenverantwortung nach den gesetzlichen
Bestimmungen, den Verordnungen und Richtlinien sowie den Anweisungen des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes.

Der Ortsfeuerwehrausschuss besteht aus
dem Ortsfeuerwehrkommandanten,
dem Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter,
den Zugskommandanten,

den Gruppenkommandanten,

dem Kameradschaftsfiihrer,

dem Schriftfiihrer,

dem Kassier,

dem Geratewart,

dem Hauptmaschinisten,

dem Funkbeauftragten und

vV V.V vV V. Y V V. vV VYv%vY%

dem Atemschutzbeauftragten.

Der Ortsfeuerwehrkommandant hat ein Mitglied des Ortsfeuerwehrausschusses, welches eine
Kommandantenfunktion nach & 22 Abs. 1 K-FWG 2021 innehat, zum Ausbildungsbeauftragten zu

bestellen oder diese Funktion selbst auszuiiben.

Fir folgende weitere Sachbereiche kdnnen vom Ortsfeuerwehrkommandanten Beauftragte bestellt
werden, die ebenfalls Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses sind:

» Feuerwehrjugend

> Wasserdienst

» Offentlichkeitsarbeit
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7.2

7.2.1

Seite 2.12

Sind weitere Sachbereiche (z. B. feuerwehrmedizinischer Dienst, Seelsorge, Gefahrgut, EDV/IT, MRAS
etc.) in der Feuerwehr eingerichtet, kann der Ortsfeuerwehrkommandant entsprechende Beauftragte
bestellen, die jedoch nicht Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses und somit bei einer verein-
fachten Nachwahl im Sinne des § 65 Abs. 4 K-FWG 2021 auch nicht aktiv wahlberechtigt sind. Fur
solche (weitere) Beauftragte sind mit Ausnahme des Feuerwehrarztes und des Feuerwehrkuraten

keine eigenen Dienstgrade vorgesehen.

Esist moglich, dass von einem Mitglied des Ortsfeuerwehrausschusses mehrere Funktionen ausgelibt
werden (z. B. Gruppenkommandant und Atemschutzbeauftragter; Geratewart und Schriftfiihrer).

Die Sitzungen des Ortsfeuerwehrausschusses sind vom Ortsfeuerwehrkommandanten schriftlich
unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Termin einzuberufen. Elekt-
ronische Werkzeuge kdnnen fiir die Einberufung genutzt werden. Die Einberufung erfolgt nach Bedarf,
mindestens jedoch zweimal pro Kalenderjahr. Uber jede Sitzung ist eine Niederschrift (Protokoll)
aufzunehmen. Sie hat aufer Zeit, Ort und Gegenstand den Wortlaut der gefassten Beschliisse und das
ziffernmaRige Abstimmungsergebnis zu enthalten. Sie ist vom Vorsitzenden und vom Schriftfiihrer
zu unterfertigen.

Der Ortsfeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind. Zu einem Beschluss ist mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen
erforderlich. Der Ortsfeuerwehrkommandant als Vorsitzender stimmt zuletzt ab und gibt bei Stimmen-
gleichheit mit seiner Stimme den Ausschlag. Jedes Mitglied des Ortsfeuerwehrausschusses hat nur
eine Stimme, unabhangig davon, wie viele Funktionen es ausiibt.

Aufgaben

Zu den Aufgaben des Ortsfeuerwehrausschusses zahlen insbesondere:

die Unterstiitzung und Beratung des Ortsfeuerwehrkommandanten,

die Mitwirkung bei der Einsatzvorbereitung einschlieRlich KAT-Dienst,

die Mitwirkung bei der Aus- und Weiterbildung (Ausbildungsplanung),

die Mitwirkung beim Ausschluss von Feuerwehrmitgliedern,

die Mitwirkung bei der Bildung einer Feuerwehrjugendgruppe,

die vereinfachte Nachwahl im Sinne des § 65 Abs. 4 K-FWG 2021,

die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Abwicklung der jahrlichen Jahreshauptversammlung,

die Mitwirkung bei der Pflege und Erhaltung von Tradition und Gemeinschaft,

vV VvV vV vV v vV VY

die Bestellung von zwei aktiven Feuerwehrmitgliedern, die nicht dem Ortsfeuerwehrausschuss
angehoren dirfen, zu Kassaprifern, denen die Uberpriifung der Kameradschaftskasse auf ihre
sachliche und rechnerische Richtigkeit obliegt (Punkt 8.2).

Ortsfeuerwehrkommandant

» Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr,

» die Vertretung der Feuerwehr nach aufen,

» die Sorge fiir die Einsatzbereitschaft, Schlagkraft und das einheitliche Erscheinungsbild der Orts-
feuerwehr,

» die Bestellung der Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses und deren Enthebung,
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7.2.2

7.2.3

7.2.4

Ortsfeuerwehrausschuss

die Ubermittlung der Liste der Ortsfeuerwehrausschussmitglieder an den Gemeindefeuerwehr-
kommandanten (Punkt 7.1),

die Aufnahme von Feuerwehrmitgliedern,

der Ausschluss von Feuerwehrmitgliedern im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss
(einfache Stimmenmehrheit),

die Beférderung von Feuerwehrmitgliedern,

die Ausbildung und Schulung der Feuerwehrmitglieder, einschlieRlich der Ausbildungsplanung,
im Zusammenwirken mit dem Ausbildungsbeauftragten,

iber Wunsch eines aktiven Mitgliedes, das das 55. Lebensjahr vollendet hat, die Uberstellung
in die Gruppe der Mitglieder der Reserve sowie die Uberstellung eines Mitgliedes der Reserve in
die Gruppe der nicht aktiven Mitglieder, wenn die Bereitschaft oder die kérperliche oder geistige
Fahigkeit zur Erbringung von Arbeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes nicht mehr gegeben ist,
die Uberstellung von aktiven Mitgliedern, Mitgliedern der Reserve und sonstigen nicht aktiven
Mitgliedern in die Gruppe der Altmitglieder bei Erreichen der jeweiligen Altersgrenze,

die Bildung einer Feuerwehrjugendgruppe im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss
und die Einholung der Bewilligung des Gemeinderates,

die Entsendung von aktiven Mitgliedern in die Katastrophenhilfsziige,

die Unterweisung von weiblichen Bewerbern hinsichtlich der Bestimmungen des Mutterschutz-
gesetzes (Formblatt des KLFV),

die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen sowie der Verordnungen, Anweisungen und
Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes,

die Einberufung von Jahreshauptversammlungen, Ortsfeuerwehrausschusssitzungen, Dienst-
besprechungen und Ubungen,

die Gebarung der finanziellen Mittel (Kameradschaftskassa) im Einvernehmen mit dem Ortsfeuer-
wehrausschuss,

die Abwicklung des Schriftverkehrs unter Wahrung von Fristen und Einhaltung des Dienstweges
sowie die Fiihrung von Mitgliederverzeichnissen gemeinsam mit dem Schriftfiihrer,

die Uberwachung der Durchfiihrung der angeordneten Tatigkeiten (Dienstaufsicht).

Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter

>
>

Die Vertretung des Ortsfeuerwehrkommandanten im Falle seiner Verhinderung,
die standige Unterstiitzung des Ortsfeuerwehrkommandanten in allen Bereichen.

Zugs- und Gruppenkommandanten

» Die Fuhrung der jeweiligen taktischen Einheiten,

» die Durchfiihrung der angeordneten Gruppen- und Zugsiibungen,

» dieAusbildungund Schulung der Feuerwehrmitglieder im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehr-
kommandanten bzw. dem Ausbildungsbeauftragten.

Kameradschaftsfiihrer

» Die Pflege und Erhaltung von Tradition und Gemeinschaft (Kameradschaft),

» die Erstellung des Jahresberichtes liber die kameradschaftlichen Aktivitaten in der Feuerwehr,

» die Organisation von Veranstaltungen, Festlichkeiten etc.
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7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

Seite 2.14

Schriftfiihrer

» Die Flhrung und Erstellung sdmtlicher Niederschriften (Protokolle) sowie der Ablage (Archiv),

» die Abwicklung des Schriftverkehrs unter Verwendung der vom KLFV aufgelegten Formulare sowie
dessen Verwaltungssoftware im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrkommandanten,

» die Fihrungder Mitgliederverzeichnisse im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehr-kommandanten.

Kassier

» Die Fiihrung und Verwahrung einer allenfalls vorhandenen Kameradschaftskasse,

» die Fiihrung von Aufzeichnungen lber sémtliche Kassaeingénge und -ausgange (Kassabuch).

Gerdtewart

» DieBedachtnahme auf die standige (ganzjahrige) Einsatzbereitschaft aller Feuerwehrgeratschaften
und sonstigen Ausrlstungsgegenstande, wobei Mangel, welche Auswirkungen auf die Einsatz-
bereitschaft haben, sofort dem Ortsfeuerwehrkommandanten zu melden sind,
die Ordnung und Sauberkeit im Feuerwehrhaus,
Vorschlage flr Nach- und Neuanschaffungen,
Sicherstellung der erforderlichen Gerateuberprifungen.

Hauptmaschinist

» Die Gewahrleistung der standigen (ganzjahrigen) Einsatzbereitschaft der technischen Geréte,
insbesondere der Fahrzeuge und Pumpen sowie deren Wartung,

» die Beschaffung der Betriebsmittel (Treibstoffe, Schmiermittel etc.),

> die Weiterbildung der Maschinisten und Kraftfahrer und Durchfiihrung von Ubungen,

» die Flihrung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen,

» die Erstellung des Jahresberichtes tiber den Fuhrpark und die motorbetriebenen Geratschaften
in der Feuerwehr,
die Evidenthaltung der Giltigkeitsdauer der Feuerwehrfihrerscheine,
die Evidenthaltung und Wahrnehmung der Uberpriifungstermine.

Funkbeauftragter
Die Uberpriifung und Wartung aller nachrichtentechnischen Einrichtungen,

» die Weiterbildung der Funker und Durchfiihrung von Ubungen,

» die Erstellung des Jahresberichtes Gber den Funkbetrieb in der Feuerwehr,

» die Fiihrung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen.

Atemschutzbeauftragter

| 2

vV v vy

Die Uberprifung und Wartung der Atemschutzgerate und aller Atemschutzeinrichtungen sowie
deren ordnungsgemaRe Lagerung,

die Evidenthaltung und Wahrnehmung der Uberpriifungstermine,

die Evidenthaltung und Uberwachung der vorgeschriebenen &rztlichen Untersuchungstermine,
die Weiterbildung der Atemschutztrager und Durchfiihrung von Ubungen,

die Erstellung des Jahresberichtes tiber die Tatigkeiten im Atem- und Korperschutzbereich in der
Feuerwehr,

die Fihrung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen.
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7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

Jahreshauptversammlung und Kassaprifung

Ausbildungsbeauftragter

>

Die Durchfiihrung einer vorausschauenden Ausbildungsplanung in der Feuerwehr zur Sicher-
stellung der Schlagkraft,

Unterstlitzung und Begleitung von Feuerwehrmitgliedern in der Ausbildung (Kompetenzent-
wicklung),

Erstellung und Evaluierung von Ausbildungs- und Ubungsplanen in der Feuerwehr,

Anwendung der von der Landesfeuerwehrschule zur Verfligung gestellten Werkzeuge und Wahr-
nehmung der diesbeziiglichen Weiterbildungsveranstaltungen.

Feuerwehrjugendbeauftragter

>

vV v vy

Die Fiihrung der Feuerwehrjugendarbeit in der Feuerwehr in Abstimmung mit dem Ortsfeuer-
wehrkommandanten,

Erstellung und Umsetzung der Jahresplanung fiir die Feuerwehrjugend (inkl. Jahresbericht),
Organisation und Umsetzung der Ausbildung fiir die Feuerwehrjugend,

Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sowie Arbeitssitzungen,

Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zu den Eltern der Mitglieder der Feuerwehrjugend

(Ansprechperson),
Durchfiihrung bzw. Organisation der Offentlichkeitsarbeit im Sinne der Feuerwehrjugend.

Wasserdienstbeauftragter

vV vy

Die Gewahrleistung der stéandigen (ganzjahrigen) Einsatzbereitschaft des Wasserdienstes,

die Aus- und Weiterbildung der Schiffsfiihrer und Taucher und Durchfithrung von Ubungen,

die Erstellung des Jahresberichtes liber die Leistungen des Wasserdienstes in der Feuerwehr,
die Evidenthaltung der Gultigkeitsdauer der Tauchuntersuchungs- und Taucherweiterbildungs-
termine,

die Evidenthaltung und Wahrnehmung der Uberpriifungstermine der Feuerwehrboote (Uber-
prifungstermin beim Amt der Karntner Landesregierung) und Tauchgeratschaften (Flaschen TOV,
Service der Atemregler etc.).

Beauftragter fiir die Offentlichkeitsarbeit

vV v v v VY

Die Erstellung von Einsatzberichten (Text und Fotos),

Betreuung der Presse- und Medienvertreter bei Einsatzen,

Betreuung des Internetauftritts der Ortsfeuerwehr (Homepage, soziale Netzwerke),
Mitarbeit in der Offentlichkeitsarbeit auf Bezirksebene,

Unterstitzung des Ortsfeuerwehrkommandanten im Bereich der Offentlichkeitsarbeit,
Ausarbeitung von feuerwehrspezifischen Themen in der eigenen Feuerwehr.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG UND KASSAPRUFUNG

EEY  Jahreshauptversammlung
Die Freiwilligen Feuerwehren haben jahrlich bis spatestens 31. Marz eine Jahreshauptversammlung

durchzufiihren. Zu dieser Versammlung sind alle Feuerwehrmitglieder, der Gemeindefeuerwehr-

kommandant sowie der Blirgermeister zeitgerecht, spatestens jedoch zwei Wochen vor dem Termin,

schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung vom Ortsfeuerwehrkommandanten einzuladen. Die
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Einladung weiterer Personen, insbesondere aus dem Feuerwehrwesen und dem 6ffentlichen Bereich,
obliegt dem Ortsfeuerwehrkommandanten.

Bei der Jahreshauptversammlung, bei der die Dienstbekleidung (Ausgehuniform) zu tragen ist, wird
dem Blrgermeister oder einem von ihm bestellten Vertreter und den Mitgliedern der Feuerwehr tGiber
die Tatigkeiten des abgelaufenen Kalenderjahres miindlich oder schriftlich (Tatigkeitsbericht) berichtet.

Vorgeschlagener Ablauf:
» Kommandant:
> Begrifung
Feststellung der Beschlussfahigkeit
Gedenkminute fiir verstorbene Feuerwehrmitglieder
Genehmigung des letzten Protokolls

vV vV vV V

Bericht des Kommandanten

Bericht des Kommandantstellvertreters
Berichte der Zugs- und Gruppenkommandanten
Berichte der Beauftragten

Bericht des Kassiers (Kassabericht)

Bericht der Kassapriifer (Entlastungsantrag)
Entlastung des Ortsfeuerwehrausschusses

vV VvV vV v VY

Kommandant:

> Neuaufnahmen

> Angelobung, Beférderungen und Ernennungen
> Ehrungen und Auszeichnungen

Grufworte der Ehrengaste

Schlusswort des Kommandanten

EF]  Kassapriifung
Die Kameradschaftskasse, sofern eine solche von der Freiwilligen Feuerwehr gefiihrt wird (§ 5 Abs. 4

K-FWG 2021), ist von den Kassapriifern (Punkt 7.2) jahrlich, zeitnah zur Jahreshauptversammlung fiir
den Berichtszeitraum, auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prifen.

Die Kassaprufer haben tber das Ergebnis ihrer Priifung in der Jahreshauptversammlung zu berichten
und bei ordnungsgemaRer Kassengebarung die Entlastung des Ortsfeuerwehrausschusses zu
beantragen.

Die Bestellung der Kassapriifer durch den Ortsfeuerwehrausschuss kann jahrlich oder fiir einen
ldngeren Zeitraum, langstens jedoch fiir den jeweils laufenden Wahlabschnitt, erfolgen. Eine Wieder-
bestellung ist zulassig. Scheidet ein Kassapriifer vorzeitig aus, ist innerhalb von vier Wochen eine
Nachbestellung durch den Ortsfeuerwehrausschuss vorzunehmen.
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3. Abschnitt Betriebsfeuerwehren

E ALLGEMEINES

Die Bestimmungen der Verordnungen und Richtlinien des KLFV gelten insbesondere hinsichtlich der
Aus- und Weiterbildung, der Beférderung, der Dienstkleidung einschlielRlich der Einsatzbekleidung
und der Dienstgrade sinngemaR auch fiir Mitglieder einer Betriebsfeuerwehr.

Im Interesse der betrieblichen Sicherheit haben Betriebsfeuerwehren und Brandschutzbeauftragte
im Rahmen ihrer Tatigkeit zur Gewahrleistung einer effizienten Brandverhiitung, Brandbekampfung
und Abwehr sonstiger Gefahren laufenden Kontakt mit den jeweils 6rtlich zustandigen Ortsfeuer-
wehren zu halten, dies insbesondere im Hinblick auf die Durchfiihrung gemeinsamer Ubungen und
Schulungen sowie die koordinierte Einsatzleitung.

m MITGLIEDSCHAFT

Fur die Mitgliedschaft in einer Betriebsfeuerwehr gelten neben den Bestimmungen dieser Satzung die
hierfiir mafigeblichen Rechtsvorschriften, insbesondere jene des Arbeitnehmerschutzes, wie z. B. das
Bundesgesetz liber die Beschaftigung von Kindern und Jugendlichen, das Mutterschutzgesetz etc.

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme in die Betriebsfeuerwehr und erlischt jedenfalls mit
dem Ausscheiden aus dem Betrieb.

Das erste Jahr der Mitgliedschaft in einer Betriebsfeuerwehr (Probezeit) dient grundsatzlich der Aus-
bildung und Schulung. In diesem Zeitraum diirfen Mitglieder zu Einsatzen dann herangezogen werden,
wenn und soweit sie hierzu bereits ausgebildet worden sind. Die diesbeziigliche Entscheidung obliegt
dem Betriebsfeuerwehrkommandanten.

AufVorschlag des Betriebsfeuerwehrkommandanten kdnnen mit Zustimmung des Betriebsinhabers
aus dem Betrieb ausgeschiedene verdienstvolle Mitglieder einer Betriebsfeuerwehr als nicht Aus-
Ubende im Mannschaftstand weitergefiihrt werden. Sie behalten das Recht zum Tragen der Uniform
mit dem zuletzt innegehabten Dienstgrad (bis HBM).

m AUS- UND WEITERBILDUNG

Fur die Aus- und Weiterbildung gelten grundsatzlich die Bestimmungen der diesbeziiglichen Ver-
ordnungen und Richtlinien des KLFV sinngemaR. Die Betriebsfeuerwehrkommandanten haben
entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen Betriebes geeignete Ubungen und Schulungen in
ausreichender Anzahl durchzufiihren.
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BETRIEBSFEUERWEHRAUSSCHUSS

FEFPEY  Zusammensetzung

Fir eine Betriebsfeuerwehr mit mehr als 12 Mitgliedern ist ein Betriebsfeuerwehrausschuss einzu-
richten, und zwar innerhalb von vier Wochen ab Vorliegen der Voraussetzung zu dessen Einrichtung.
Die Mitglieder des Betriebsfeuerwehrausschusses - mit Ausnahme des Betriebsfeuerwehrkomman-
dantstellvertreters, der ebenso wie der Betriebsfeuerwehrkommandant vom Betriebsinhaber mit
Zustimmung des Landesfeuerwehrkommandanten bestellt wird - werden vom Betriebsfeuerwehr-
kommandanten bestellt.

Die Funktionsdauer beginnt mit der Bestellung und endet auf eigenen Wunsch oder durch Enthebung.
Die Enthebung durch den Kommandanten ist jederzeit und ohne Angabe von Griinden moglich.

Den Mitgliedern des Betriebsfeuerwehrausschusses obliegt die Beratung des Betriebsfeuerwehr-
kommandanten sowie des Betriebsinhabers in allen Angelegenheiten der Betriebsfeuerwehr. Die
Mitglieder des Betriebsfeuerwehrausschusses handeln in Eigenverantwortung nach den gesetzlichen
Bestimmungen, den Verordnungen und Richtlinien sowie den Anweisungen des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes.

Der Betriebsfeuerwehrausschuss besteht zumindest aus:
» dem Betriebsfeuerwehrkommandanten,

» dem Betriebsfeuerwehrkommandantstellvertreter,
» den Zugskommandanten und

» den Gruppenkommandanten.

Der Betriebsfeuerwehrkommandant kann weitere Mitglieder des Betriebsfeuerwehrausschusses
bestellen, und zwar

einen Atemschutzbeauftragten,

einen Hauptmaschinisten,

einen Funkbeauftragten,

einen Geratewart,

einen Schriftfihrer und

vV v vV v v Y

einen Kameradschaftsfihrer.

Der Betriebsfeuerwehrkommandant hat ein Mitglied des Betriebsfeuerwehrausschusses, welches
eine Kommandantenfunktion nach § 22 Abs. 1 K-FWG 2021 innehat, zum Ausbildungsbeauftragten

zu bestellen oder diese Funktion selbst auszuliben.

Vom Betriebsfeuerwehrkommandanten sind pro Kalenderjahr zumindest zwei Sitzungen des Betriebs-
feuerwehrausschusses einzuberufen.

EF¥]  Aufgaben

Seite 2.18

Zu den Aufgaben des Betriebsfeuerwehrausschusses zahlen insbesondere:
» die Beratung des Betriebsinhabers,
» die Unterstlitzung und Beratung des Betriebsfeuerwehrkommandanten,
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12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

>

Betriebsfeuerwehrausschuss

die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Abwicklung der jahrlichen Jahreshauptversammlung,
deren Abhaltung der Betriebsfeuerwehr freisteht.

Betriebsfeuerwehrkommandant

>
>

vV v vy

Die Leitung der Betriebsfeuerwehr,

die Vertretung der Betriebsfeuerwehr nach aufen,

die Sorge fir die Einsatzbereitschaft, Schlagkraft und das einheitliche Erscheinungsbild der
Betriebsfeuerwehr,

die Bestellung der Mitglieder des Betriebsfeuerwehrausschusses und deren Enthebung,

die Aufnahme von Feuerwehrmitgliedern in Abstimmung mit dem Betriebsinhaber,

die Beforderung von Feuerwehrmitgliedern,

die Ausbildung und Schulung der Feuerwehrmitglieder, einschlieBlich der Ausbildungsplanung
im Zusammenwirken mit dem Ausbildungsbeauftragten,

die Unterweisung von weiblichen Mitgliedern hinsichtlich der Bestimmungen des Mutterschutz-
gesetzes (Formblatt des KLFV),

die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen sowie der Verordnungen, Anweisungen und
Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes,

die Einberufung von Jahreshauptversammlungen, Betriebsfeuerwehrausschusssitzungen, Dienst-
besprechungen und Ubungen,

die Abwicklung des Schriftverkehrs unter Wahrung von Fristen und Einhaltung des Dienstweges
sowie die Fiihrung von Mitgliederverzeichnissen gemeinsam mit dem Schriftfiihrer,

die Uberwachung der Durchfiihrung derim Zusammenhang mit dem Dienst in der Betriebsfeuer-
wehr angeordneten Tatigkeiten (Dienstaufsicht).

Betriebsfeuerwehrkommandantstellvertreter

>
>

Die Vertretung des Betriebsfeuerwehrkommandanten im Falle seiner Verhinderung,
die standige Unterstiitzung des Betriebsfeuerwehrkommandanten in allen Bereichen.

Zugs- und Gruppenkommandanten

>
>
>

Die Fiihrung der jeweiligen taktischen Einheiten,

die Durchfiihrung der angeordneten Gruppen- und Zugsiibungen,

die Ausbildung und Schulung der Feuerwehrmitglieder im Einvernehmen mit dem Betriebs-
feuerwehrkommandanten bzw. dem Ausbildungsbeauftragten.

Kameradschaftsfiihrer

>
>

Die Pflege und Erhaltung von Tradition und Gemeinschaft (Kameradschaft),
die Erstellung des Jahresberichtes liber die kameradschaftlichen Aktivitaten in der Betriebs-
feuerwehr.

Schriftfiihrer

>
>

Die Flihrung und Erstellung sémtlicher Protokolle sowie der Ablage (Archiv),

die Abwicklung des Schriftverkehrs unter Verwendung der vom KLFV aufgelegten Formulare sowie
dessen Verwaltungssoftware im Einvernehmen mit dem Betriebsfeuerwehrkommandanten,

die Fiihrung der Mitgliederverzeichnisse im Einvernehmen mit dem Betriebsfeuerwehrkomman-
danten.

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 2.19



2 | Satzung der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren Kérntens

12.2.6 Gerdtewart

>

Die Bedachtnahme auf die stédndige (ganzjdhrige) Einsatzbereitschaft aller Feuerwehrgeratschaften
und sonstigen Ausrlstungsgegenstande, wobei Mangel, welche Auswirkungen auf die Einsatz-
bereitschaft haben, sofort dem Betriebsfeuerwehrkommandanten zu melden sind,

die Ordnung und Sauberkeit im Feuerwehrhaus bzw. Geratedepot,

Vorschlage fir Nach- und Neuanschaffungen,

Sicherstellung der erforderlichen Gerateuberprifungen.

12.2.7  Hauptmaschinist

>

vV v vy

Die Gewahrleistung der standigen (ganzjahrigen) Einsatzbereitschaft der technischen Geréte,
insbesondere der Fahrzeuge und Pumpen sowie deren Wartung,

die Beschaffung der Betriebsmittel (Treibstoffe, Schmiermittel etc.),

die Weiterbildung der Maschinisten und Kraftfahrer und Durchfithrung von Ubungen,

die Fiihrung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen,

die Evidenthaltung und Wahrnehmung der Uberpriifungstermine.

12.2.8  Funkbeauftragter

>
>
>

Die Uberprifung und Wartung aller nachrichtentechnischen Einrichtungen,
die Weiterbildung der Funker und Durchfiihrung von Ubungen,
die Fihrung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen.

12.2.9  Atemschutzbeauftragter

| 2

vV v vy

Die Uberprifung und Wartung der Atemschutzgerate und aller Atemschutzeinrichtungen sowie
deren ordnungsgemaRe Lagerung,

die Evidenthaltung und Wahrnehmung der Uberpriifungstermine,

die Evidenthaltung und Uberwachung der vorgeschriebenen &rztlichen Untersuchungstermine,
die Weiterbildung der Atemschutztrager und Durchfiihrung von Ubungen,

die Fihrung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen.

12.2,10 Ausbildungsbeauftragter

| 2

Seite 2.20

Die Durchfiihrung einer vorausschauenden Ausbildungsplanung in der Betriebsfeuerwehr zur
Sicherstellung der Schlagkraft,

Unterstiitzung und Begleitung von Feuerwehrmitgliedern in der Ausbildung (Kompetenz-
entwicklung),

Erstellung und Evaluierung von Ausbildungs- und Ubungsplanen in der Betriebsfeuerwehr,
Anwendung der von der Landesfeuerwehrschule zur Verfligung gestellten Werkzeuge und
Wahrnehmung der diesbeziiglichen Weiterbildungsveranstaltungen.
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4. Abschnitt Gliederung der Feuerwehren

m TAKTISCHE EINHEIT

Eine taktische Einheit ist jedes voll ausgeriistete Feuerwehrfahrzeug, welches den einschlagigen
Normen und Richtlinien entspricht, mit dem erforderlichen Mannschaftsstand.

m LOSCHGRUPPE

Die Loschgruppe ist eine taktische Einheit, die sich aus neun Personen, und zwar dem Gruppen-
kommandanten, dem Maschinisten, dem Melder, dem Angriffs-, dem Wasser- und dem Schlauch-
trupp (taktische Nummern eins bis sechs) einschlieflich voll ausgeriisteten Feuerwehrfahrzeugs,
zusammensetzt.

E TANKLOSCHGRUPPE

Die Tankloschgruppe ist eine taktische Einheit, die sich aus sieben Personen, und zwar dem Gruppen-
kommandanten, dem Maschinisten, dem Melder, dem Angriffs- und dem Wassertrupp (taktische
Nummern eins bis vier) einschlieRlich voll ausgeriisteten Tankléschfahrzeugs, zusammensetzt.

m TECHNISCHE GRUPPE

Die technische Gruppe ist eine taktische Einheit, die sich aus neun Personen, und zwar dem Gruppen-
kommandanten, dem Maschinisten, dem Melder, dem Rettungs-, dem Sicherungs- und dem Gerate-
trupp (taktische Nummern eins bis sechs) einschlief3lich voll ausgeriisteten Feuerwehrfahrzeugs,
zusammensetzt.

ANZAHL DER LOSCHGRUPPEN

» Bei Ortsfeuerwehren mindestens zwei Ldschgruppen (Fahrzeugstand laut Gefahrenabwehr- und
Ausriustungsplan);

» bei Stutzpunktfeuerwehren der Rangordnung Il sowie bei Ortsfeuerwehren mit besonderen
Aufgaben mindestens drei Loschgruppen (Fahrzeugstand laut Gefahrenabwehr- und Ausriistungs-
plan);

» bei Stutzpunktfeuerwehren der Rangordnung Il mindestens drei Loschgruppen (Fahrzeugstand
laut Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan);

» bei Stlitzpunktfeuerwehren der Rangordnung | mindestens vier Léschgruppen (Fahrzeugstand
laut Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan).
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GRUPPENKOMMANDANT

Der Gruppenkommandant fiihrt eine Gruppe. Ohne Miteinbeziehung des Kommandanten, seines
Stellvertreters und der Zugskommandanten kann nach dem vorhandenen Mannschaftsstand fiir
jeweils neun Feuerwehrmitglieder (Aktive, Mitglieder auf Probe und Mitglieder der Reserve) ein
Gruppenkommandant vom Kommandanten ernannt werden (Planposten).

LOSCHZUG

Der Loschzug ist eine taktische Einheit, die sich aus zumindest zwei Gruppen zusammensetzt.

ZUGSKOMMANDANT

Der Zugskommandant fiihrt einen Léschzug. Ohne Miteinbeziehung des Kommandanten und seines
Stellvertreters sowie allfalliger weiterer Zugskommandanten kann nach dem vorhandenen Mann-
schaftsstand fiir jeweils achtzehn Feuerwehrmitglieder (Aktive, Mitglieder auf Probe und Mitglieder
der Reserve) ein Zugskommandant vom Kommandanten ernannt werden (Planposten).

ABGESETZTE EINHEITEN

Ist es aufgrund der geografischen Gegebenheiten und der ortlichen Strukturen in der Gemeinde
erforderlich, kann die Gemeinde nach MaRRgabe der Mannschaftsstarke und des Fahrzeugstandes
der Freiwilligen Feuerwehr(en) innerhalb der Gemeinde eine abgesetzte Einheit (Loschgruppe) einer
Ortsfeuerwehr der Gemeinde bilden. Eine solche Loschgruppe bleibt jedoch Teil dieser Ortsfeuer-
wehr und wird auch vom Ortsfeuerwehrkommandanten geleitet.

5. Abschnitt Schlusshestimmung

UBERGANGSBESTIMMUNGEN

Seite 2.22

Als Vordienstzeit im Sinne des Punktes 6.2 dieser Verordnung gelten auch alle Feuerwehrdienstzeiten
(einschlieflich Dienstzeiten als Mitglied in einer Feuerwehrjugendgruppe und als Mitglied auf Probe),
die von einem Feuerwehrmitglied vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erworben wurden.

Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilte Zustimmungen des Biirgermeisters im Sinne des

Punktes 6.7 dieser Verordnung (Tatigwerden in einer anderen Freiwilligen Feuerwehr aufierhalb der
Gemeinde) gelten als nach dieser Verordnung erteilt.
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Inkrafttreten

Die Ortsfeuerwehrausschiisse nach Punkt 7.1 dieser Verordnung sind innerhalb von drei Monaten nach
dem Inkrafttreten dieser Verordnung zu konstituieren und dem Gemeindefeuerwehrkommandanten
istinnerhalb von zwei Wochen nach der konstituierenden Ausschusssitzung eine Liste der Ortsfeuer-

wehrausschussmitglieder mit den jeweiligen Funktionen zu Gbermitteln.

E INKRAFTTRETEN

Diese Verordnung (,,Satzung der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren Karntens®)
tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021)
folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Satzung der Frei-

willigen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren vom 25.05.2005 (Punkte 1 bis 9 und Punkt 14 der

Verordnungen & Richtlinien der Karntner Feuerwehren 2005) - soweit im Punkt 22 nicht Abweichendes

bestimmt wird - auer Kraft.
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Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Flir den Landesfeuerwehrausschuss:

Der Vorsitzende:

I

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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2.1 | Auflistung der bestehenden Feuerwehrabschnitte in Karnten

INHALT

11
1.2
1.3
14
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Rechtsgrundlagen

Feuerwehrabschnitte

Politischer Bezirk Hermagor (01)
Politischer Bezirk Spittal an der Drau (02)
Politischer Bezirk Villach-Stadt (03)
Politischer Bezirk Villach-Land (04)
Politischer Bezirk Klagenfurt-Stadt (05)
Politischer Bezirk Klagenfurt-Land (06)
Politischer Bezirk Feldkirchen (07)
Politischer Bezirk St. Veit an der Glan (08)
Politischer Bezirk Volkermarkt (09)
Politischer Bezirk Wolfsberg (10)

RECHTSGRUNDLAGEN

Seite 2.1.2

§ 17 Abs. 4 K-FWG 1990
§ 34 Abs. 4 K-FWG 2021
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Feuerwehrabschnitte

FEUERWEHRABSCHNITTE

Die Feuerwehrabschnitte wurden wie folgt festgelegt:

EEY  Politischer Bezirk Hermagor (01)

Feuerwehrabschnitt Oberes Gailtal (0101)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Dellach » Kotschach-Mauthen
» Kirchbach » Lesachtal

Feuerwehrabschnitt Unteres Gailtal (0102)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

> Gitschtal > St. Stefan im Gailtal
» Hermagor-Pressegger See

E¥]  Politischer Bezirk Spittal an der Drau (02)

Feuerwehrabschnitt Oberes Drautal (0201)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Bergim Drautal » Kleblach-Lind
» Dellach im Drautal » Oberdrauburg
» Greifenburg » Steinfeld

» Irschen » WeiRensee

Feuerwehrabschnitt Oberes Mélltal (0202)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Grolikirchheim » Rangersdorf
» Heiligenblut am GroRglockner » Stall
» Mértschach » Winklern

Feuerwehrabschnitt Unteres Mélltal (0203)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Flattach » Obervellach
» Mallnitz » Reifleck
» Muihldorf

Feuerwehrabschnitt Lieser-Maltatal (0204)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Gmiund in Karnten » Rennweg am Katschberg
» Kremsin Karnten » Trebesing
> Malta

Feuerwehrabschnitt Millstatt-Radenthein (0205)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Bad Kleinkirchheim » Radenthein
> Millstatt
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Feuerwehrabschnitt Spittal-Lurnfeld (0206)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Baldramsdorf » Sachsenburg
» Lendorf » Seeboden
» Lurnfeld » Spittal an der Drau

Politischer Bezirk Villach-Stadt (03)
Diesem politischen Bezirk sind die Feuerwehren der Stadt Villach zugeordnet.

Politischer Bezirk Villach-Land (04)
Feuerwehrabschnitt Dreilanderecke (0401)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Arnoldstein » Finkenstein am Faaker See
» BadBleiberg » Hohenthurn
» Feistritz an der Gail » Notsch im Gailtal

Feuerwehrabschnitt Worther See-West (0402)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Rosegg » Velden am Worther See
» St. Jakob im Rosental » Wernberg

Feuerwehrabschnitt Gegendtal (0403)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

> Afritzam See » Feld am See

» Arriach » Treffen am Ossiacher See

Feuerwehrabschnitt Unteres Drautal (0404)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Ferndorf » Stockenboi
» Fresach > Weillenstein
» Paternion

Politischer Bezirk Klagenfurt-Stadt (05)
Diesem politischen Bezirk sind die Feuerwehren der Landeshauptstadt Klagenfurt am Worthersee
zugeordnet.

Politischer Bezirk Klagenfurt-Land (06)
Feuerwehrabschnitt Rosental (0601)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Feistritzim Rosental » Maria Rain

» Ferlach » St. Margareten im Rosental
» Kottmannsdorf > Zell

» Ludmannsdorf
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Feuerwehrabschnitte

Feuerwehrabschnitt Grafenstein (0602)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Ebenthalin Karnten » Maria Saal
» Grafenstein » Poggersdorf
» Magdalensberg

Feuerwehrabschnitt Worther See (0603)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

Krumpendorf am Worthersee » Portschach am Worther See
» Keutschach am See » Schiefling am Worthersee
» Maria Worth » Techelsberg am Worther See
» Moosburg

1.7 Politischer Bezirk Feldkirchen (07)
Feuerwehrabschnitt Feldkirchen-Ossiacher See (0701)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Feldkirchen in Karnten » St.Urban
> Glanegg » Steindorf am Ossiacher See
» Ossiach

Feuerwehrabschnitt Oberes Gurktal (0702)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Albeck » Reichenau
» Gnesau » Steuerberg
» Himmelberg

F]  Politischer Bezirk St. Veit an der Glan (08)
Feuerwehrabschnitt Glantal (0801)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden
» Frauenstein » St. Georgen am Langsee
» Liebenfels » St.VeitanderGlan

Feuerwehrabschnitt Gortschitztal (0802)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Briickl » Httenberg
» Eberstein » Klein St. Paul

Feuerwehrabschnitt Krappfeld-Metnitztal (0803)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

Althofen » Metnitz
» Friesach » Micheldorf
> Guttaring » Mélbling
» Kappel am Krappfeld
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Feuerwehrabschnitt Gurktal (0804)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Deutsch-Griffen » Strallburg
» Glodnitz » Weitensfeld im Gurktal
> Gurk

F¥]  Politischer Bezirk Vélkermarkt (09)
Feuerwehrabschnitt Jauntal (0901)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Eberndorf » Globasnitz
» Eisenkappel-Vellach » St. Kanzian am Klopeiner See
> Gallizien » Sittersdorf

Feuerwehrabschnitt Bleiburg (0902)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden
> Bleiburg » Neuhaus
» Feistritz ob Bleiburg

Feuerwehrabschnitt Volkermarkt-Wallersberg (0903)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden

» Diex » Ruden

> Griffen » Volkermarkt

EET]  Politischer Bezirk Wolfsberg (10)
Feuerwehrabschnitt Oberes Lavanttal (1001)
Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden
» Bad St. Leonhard im Lavanttal » Reichenfels
» Preitenegg

Feuerwehrabschnitt Mittleres Lavanttal (1002)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden
» Frantschach-St. Gertraud

» Wolfsberg

Feuerwehrabschnitt Unteres Lavanttal (1003)

Diesem Abschnitt sind zugeordnet die Feuerwehren der Gemeinden
Lavamiind

St. Andra

St. Georgen im Lavanttal

v Vv

St. Paul im Lavanttal

v
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Rechtsgrundlagen 2

Stiitzpunktfeuerwehren
Rangordnung |
Rangordnung Il

A w w W

Rangordnung Il

. Randordnung |
A Rangordnung i

® Rangordnunglll

RECHTSGRUNDLAGEN

> § 7Abs.1K-FWG 1990
» §20Abs. 1 K-FWG 2021

Seite 2.2.2
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STUTZPUNKTFEUERWEHREN

Stltzpunktfeuerwehren

Die Stlitzpunktfeuerwehren wurden durch die Karntner Landesregierung jeweils mit Verordnung wie

folgt festgelegt:
Rangordnung

Politischer Bezirk
Hermagor

Spittal an der Drau
Villach-Stadt
Villach-Land
Klagenfurt-Stadt
Klagenfurt-Land
Feldkirchen

St. Veit an der Glan
Volkermarkt

Wolfsberg

Rangordnung i

Politischer Bezirk

Hermagor

Spittal an der Drau

Villach-Land

Klagenfurt-Land

Gemeinde

Hermagor-Presseger See
Spittal an der Drau

Villach

Arnoldstein

Klagenfurt am Worthersee
Ferlach

Feldkirchen in Karnten

St. Veit an der Glan
Volkermarkt

Wolfsberg

Gemeinde

Kotschach-Mauthen
Gmind in Karnten
Greifenburg

Obervellach

Radenthein

Winklern

Finkenstein am Faaker See
Paternion

Treffen am Ossiacher See
Velden am Wérther See
Grafenstein

Krumpendorf am Worthersee
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Ortsfeuerwehr
Hermagor

Spittal an der Drau
Hauptfeuerwache
Arnoldstein
Berufsfeuerwehr
Ferlach
Feldkirchen

St. Veit an der Glan
Volkermarkt

Wolfsberg

Ortsfeuerwehr

Kotschach-Mauthen
Gmind in Karnten
Greifenburg
Obervellach
Radenthein
Winklern
Godersdorf
Feistritz/Drau
Treffen

Velden am Wérther See
Grafenstein

Krumpendorf
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Politischer Bezirk

St. Veit an der Glan

Volkermarkt

Wolfsberg

Rangordnung il

Politischer Bezirk

Spittal an der Drau

Villach-Land

Klagenfurt-Land

Feldkirchen

St. Veit an der Glan

Volkermarkt

Wolfsberg

Gemeinde

Althofen

Bruckl

Friesach

Bleiburg

Eberndorf

Griffen

Bad St. Leonhard i. Lav.
Lavamiind

St. Andra

Gemeinde

Heiligenblut am GroRglockner
Lurnfeld

Oberdrauburg

Seeboden

Ferndorf

Notsch im Gailtal

St. Jakob im Rosental
Wernberg

Feistritz im Rosental
Portschach am Worther See
Himmelberg

Reichenau

Steindorf am Ossiacher See
Huttenberg

Strallburg

Weitensfeld im Gurktal
Eisenkappel-Vellach

Ruden

St. Kanzian a. Klopeiner See

St. Paul im Lavanttal

Ortsfeuerwehr

Althofen
Bruckl
Friesach
Bleiburg
Eberndorf
Griffen
Bad St. Leonhard i. Lav.
Lavamiind

St. Andra

Ortsfeuerwehr

Heiligenblut
Mollbriicke
Oberdrauburg
Seeboden

Ferndorf

Notsch

St. Jakob im Rosental
Wernberg

Feistritz im Rosental

Portschach am Worther See

Himmelberg
Patergassen
Bodensdorf-Tschéran
Huttenberg
Strallburg
Weitensfeld

Bad Eisenkappel
Ruden

Peratschitzen

St. Paul im Lavanttal
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RECHTSGRUNDLAGEN

Seite 3.4

Gemal} § 40 Abs. 1 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) hat der Karntner Landesfeuerwehr-
verband (KLFV) eine Satzung mittels Verordnung zu erlassen. Diese hat jedenfalls Bestimmungen zu

enthalten lber:

(1) die Geschaftsfliihrung des Landesfeuerwehrausschusses und der Fachausschiisse lber die
ordnungsgemafie Einladung und Abwicklung von Sitzungen sowie Regelungen liber die Befangen-
heit von Mitgliedern sowie tiber die Abstimmung bei Sitzungen unter sinngemaler Anwendung
der Vorschriften der Karntner Allgemeinen Gemeindeordnung;

(2) die Verwaltung des Vermdgens des Karntner Landesfeuerwehrverbandes unter sinngemafer
Anwendung der Haushaltsvorschriften des Landes;

(3) die Rechte und Pflichten der Mitglieder des Kérntner Landesfeuerwehrverbandes entsprechend
den Bestimmungen des K-FWG 2021;

(4) Unterstltzungsbeitrage, die an verungliickte oder unverschuldet in Not geratene Angehorige
von Feuerwehren, die Mitglieder des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind, zu leisten sind,
unter Bedachtnahme auf die Art des Dienstunfalls und die Folgen des Unfalls unter Anfiihrung
der Voraussetzungen, unter denen Hilfe geleistet wird.

Bei den in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewéhlte Form,
aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.

Die Karntner Landesregierung hat diese Satzung genehmigt (§ 40 Abs. 2 K-FWG 2021).
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1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

EF]  Kérntner Landesfeuerwehrverband
Der Karntner Landesfeuerwehrverband ist eine Kérperschaft 6ffentlichen Rechtes, der samtliche
Freiwilligen, Betriebs- und Berufsfeuerwehrenim Lande Karnten angehoren. Er fiihrt die Bezeichnung
»Karntner Landesfeuerwehrverband“ (KLFV) und hat seinen Sitz in Klagenfurt; ihm kommt Rechts-
personlichkeit zu.

Der Karntner Landesfeuerwehrverband und seine Mitglieder haben das ausschlieBliche Recht zur
Fihrung des Feuerwehrkorpsabzeichens.

E£F]  Ehrenmitgliedschaft
Personen, die sich um das Feuerwehrwesen besondere Verdienste erworben haben, kann durch
den Landesfeuerwehrausschuss die Ehrenmitgliedschaft des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
verliehen werden.

Die Ehrenmitgliedschaft darf nur wegen eines den Interessen des Landesfeuerwehrverbandes abtrag-
lichen Verhaltens vom Landesfeuerwehrausschuss durch einen mit Zweidrittelstimmenmehrheit
gefassten Beschluss aberkannt werden.

2. Abschnitt Organisation

§ 3] Organe

Die Organe des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind der Landesfeuerwehrkommandant,
der Landesfeuerwehrausschuss, die Bezirksfeuerwehrkommandanten, die Abschnittsfeuerwehr-
kommandanten, die Gemeindefeuerwehrkommandanten und die Rechnungspriifer.

Das beschlussfassende Organ des Kérntner Landesfeuerwehrverbandes ist der Landesfeuerwehraus-
schuss. Der Landesfeuerwehrausschuss besteht aus dem Landesfeuerwehrkommandanten, seinem
Stellvertreter, den Bezirksfeuerwehrkommandanten, einem von den Berufsfeuerwehrkommandanten
entsandten Vertreter, einem von den Betriebsfeuerwehrkommandanten entsandten Vertreter, zwei
von den Interessensvertretungen der Gemeinden entsandten Vertreter sowie weiters dem mit den
Angelegenheiten der Feuerwehren und dem mit den Angelegenheiten der Gemeinden betrauten
Mitglied der Landesregierung oder den von ihnen jeweils bestimmten Vertretern.

(§4] Gliederung

Der Karntner Landesfeuerwehrverband erfiillt seine Aufgaben in den Gemeinden und lberregional
im Landesgebiet, das mittels Verordnung in Feuerwehrbezirke und in Feuerwehrabschnitte gegliedert
wird. Die Feuerwehrbezirke umfassen jeweils das Gebiet eines politischen Bezirkes.
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(§5] Fachausschiisse

Zur Beratung des Landesfeuerwehrausschusses hat dieser Fachausschiisse zu bilden. Die Koordination
der Tatigkeiten der Fachausschisse obliegt dem Hauptausschuss, welcher als Fachausschuss ein-
gerichtet wird. Die Mitglieder des Hauptausschusses sind der Landesfeuerwehrkommandant, der
Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter, die Bezirksfeuerwehrkommandanten, ein Vertreter der
Betriebsfeuerwehren sowie ein Vertreter der Berufsfeuerwehren.

Der Vorsitzende des Hauptausschusses ist der Landesfeuerwehrkommandant, bei dessen Verhinderung
sein Stellvertreter. Der Hauptausschuss koordiniert samtliche Aufgaben, die nicht durch das K-FWG
dem Landesfeuerwehrausschuss dezidiert Gibertragen sind. Den weiteren Fachausschiissen werden
Verhandlungsgegenstande durch den Landesfeuerwehrkommandanten zugewiesen.

Der Landesfeuerwehrkommandant hat ein fachkundiges Feuerwehrmitglied mit der Leitung des
jeweiligen Fachausschusses zu betrauen (Vorsitzender des Fachausschusses). Davon ausgenommen
ist der Hauptausschuss. Fachkundige Feuerwehrmitglieder werden durch den Landesfeuerwehr-
kommandanten in den Fachausschuss berufen.

Der Landesfeuerwehrkommandant kann Fachausschiissen zur Bearbeitung facheinschlagiger Themen-
bereiche Unterausschiisse bzw. Arbeitsgruppen zuordnen.

Unterausschlisse werden von einem vom Landesfeuerwehrkommandanten zu bestellenden fach-
kundigen Feuerwehrmitglied als Vorsitzendem (Landesbeauftragter) gefiihrt. Arbeitsgruppen werden
von einem vom Landesfeuerwehrkommandanten zu bestellenden fachkundigen Feuerwehrmitglied
gefiihrt (Arbeitsgruppenleiter).

Fachkundige Feuerwehrmitglieder werden durch den Landesfeuerwehrkommandanten in einen
Unterausschuss oder eine Arbeitsgruppe berufen.

Die vom Landesfeuerwehrkommandanten in die Unterausschiisse berufenen Vertreter der Feuer-
wehrbezirke sind die Beauftragten fiir die Sachbereiche im Feuerwehrbezirk im Sinne des § 37 Abs. 4
Z 1 lit. c K-FWG 2021.

I3 stabsstellen

Seite 3.6

Der Landesfeuerwehrkommandant kann fachkundige Feuerwehrmitglieder mit der Wahrnehmung
besonderer organisatorischer oder fachlicher Aufgabenstellungen betrauen (Stabsstelle).

Der Landesfeuerwehrkommandant hat ein fachkundiges Feuerwehrmitglied mit der Leitung der
jeweiligen Stabsstelle zu betrauen (Leiter der Stabsstelle).
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3. Abschnitt Landesfeuerwehrausschuss

Allgemeines
Der Landesfeuerwehrausschuss beschlieRtin allen Angelegenheiten des Landesfeuerwehrverbandes,

soweit die Erledigung nicht gesetzlich dem Landesfeuerwehrkommandanten obliegt.

Die Mitglieder des Landesfeuerwehrausschusses haben den Landesfeuerwehrkommandanten bei

der Durchfiihrung seiner Aufgaben zu unterstitzen.

EX]  sitzungen

(1)

Die Sitzungen des Landesfeuerwehrausschusses werden vom Landesfeuerwehrkommandanten
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Sitzungstag
einberufen. Elektronische Werkzeuge kdnnen fiir die Einberufung genutzt werden. Die Einberufung
erfolgt nach Bedarf, mindestens zweimal im Kalenderjahr. Eine Sitzung des Landesfeuerwehraus-
schusses mussinnerhalb von zwei Wochen einberufen werden, wenn dies mindestens die Halfte
der Mitglieder schriftlich unter Angabe der gewlinschten Tagesordnung verlangt. Ferner muss
der Landesfeuerwehrausschuss innerhalb von zwei Wochen einberufen werden, wenn dies die
Landesregierung verlangt. Der Tag und Ort wird vom Landesfeuerwehrkommandanten bestimmt.
Die Vorsitzenden der Fachausschiisse und die Leiter der Stabsstellen sind den Sitzungen des
Landesfeuerwehrausschusses mit beratender Stimme beizuziehen. Dariliber hinaus kdnnen
den Sitzungen weitere fachkundige Personen zur Erteilung von Auskiinften beigezogen werden.
Der Landesfeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn mit dem Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter mehr als die Halfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Zu einem
Beschlussist mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen erforderlich. Der Vorsitzende stimmt
zuletzt ab und gibt bei Stimmengleichheit mit seiner Stimme den Ausschlag.

In dringenden Fallen ist die Beschlussfassung des Landesfeuerwehrausschusses in der Form
zulassig, dass ein Beschlussantrag den Ausschussmitgliedern zur Abgabe ihres Votums libermittelt
wird. Ein Umlaufbeschluss ist giiltig zustande gekommen, wenn sich mit dem Vorsitzenden mehr
als die Halfte der Ausschussmitglieder fir den Antrag ausgesprochen hat. Der Vorsitzende ist ver-
pflichtet, liber einen gefassten Umlaufbeschluss in der ndchsten Ausschusssitzung zu berichten.
In Ausnahmefallen konnen die Sitzungen des Landesfeuerwehrausschusses auch in Form einer
Videokonferenz abgehalten werden oder einzelne Mitglieder {iber ein derartiges Medium teil-
nehmen. Abs. 2 gilt dabei sinngemalR.

Unter Nichtbeachtung der Bestimmungen der Abs. 2, 3 und 4 gefasste Beschllisse haben keine
rechtliche Wirkung.

Verordnungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind in seiner Feuerwehr-Fachzeitschrift
kundzumachen.
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4. Abschnitt Landesfeuerwehrkommandant

(§9] Rechte und Pflichten

(1) Der Landesfeuerwehrkommandant leitet den Karntner Landesfeuerwehrverband. Er vertritt

diesen nach auRen und flihrt die laufenden Geschafte. Zur Durchfiihrung dieser Aufgaben bedient

er sich der Geschaftsstelle (Landesfeuerwehrkommando).

—_
w N
= =

Der Landesfeuerwehrkommandant ist Vorgesetzter aller verbandsangehdrigen Feuerwehren.
Der Landesfeuerwehrkommandant ist berechtigt, Dienstanweisungen (Durchfiihrungs-

bestimmungen) fiir die Organe des Landesfeuerwehrverbandes sowie fiir die Feuerwehren

Karntens, ausgenommen den Landesfeuerwehrausschuss, zu erlassen. Der Landesfeuerwehr-

kommandant hat dies nach MaRgabe der Dringlichkeit zuvor mit den zusténdigen Gremien (Fach-

ausschisse) zu beraten. Uber dringliche Dienstanweisungen ist in der Folge in den zustandigen

Gremien zu berichten.

(4) DerLandesfeuerwehrkommandant hat die Vorsitzenden der Fachausschisse und deren Mitglieder

sowie die Vorsitzenden der Unterausschisse (Landesbeauftragte) bzw. der Arbeitsgruppen und

deren Mitglieder zu bestellen. Die fiir den jeweiligen Wirkungsbereich zustandigen Organe sind

vorab zu horen bzw. verfligen {iber ein Vorschlagsrecht.

(5) Der Landesfeuerwehrkommandant hat die Kommandanten der Katastrophenhilfsziige und

deren Stellvertreter zu bestellen. Dariiber hinaus hat er die Bewerter fiir die Leistungsbewerbe

und Leistungspriifungen sowie die Ausbilder auf Bezirksebene zu bestellen. Auch hier sind die

fir den jeweiligen Wirkungsbereich zustandigen Organe vorab zu horen bzw. verfligen (iber ein

Vorschlagsrecht.

(6) Der Landesfeuerwehrkommandant hat die Schriftfiihrer der Bezirksfeuerwehrausschiisse,

Beauftragte auf Abschnittsebene und fiir besondere Feuerwehreinsatze spezialisiertes Unter-

stitzungspersonal (Fiihrungs-Fachgruppen) zu bestellen. Die fiir den jeweiligen Wirkungsbereich

zustandigen Organe sind vorab zu hdren bzw. verfiigen Gber ein Vorschlagsrecht.

EFL]  Vertretung

Der Landesfeuerwehrkommandant wird im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter und

bei dessen Verhinderung vom ranghdchsten Bezirksfeuerwehrkommandanten vertreten. Bei gleichem

Rang ist das Dienstgradalter entscheidend. Ist auch das Dienstgradalter gleich, gibt das Lebensalter

den Ausschlag. Die Bestimmungen tiber den Landesfeuerwehrkommandanten gelten fiir die Dauer

der Vertretung fiir seinen Stellvertreter sinngemaR.
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5. Abschnitt Bezirksfeuerwehrausschuss

EFE]  oOrganisation

(1)

Der Bezirksfeuerwehrausschuss (Bezirksfeuerwehrkommando) setzt sich aus dem Bezirksfeuer-
wehrkommandanten, seinem Stellvertreter, den Abschnittsfeuerwehrkommandanten und deren
Stellvertretern sowie den vom Landesfeuerwehrkommandanten in einen Unterausschuss des
Karntner Landesfeuerwehrverbandes berufenen Feuerwehrmitgliedern des Bezirkes (Bezirks-
beauftragte) zusammen.

Der Landesfeuerwehrkommandant kann auf Vorschlag des Bezirksfeuerwehrkommandanten
einen Schriftflihrer zur Verwaltung der Tatigkeiten des Bezirksfeuerwehrausschusses bestellen.
Dem Schriftfiihrer kommt im Bezirksfeuerwehrausschuss kein Stimmrecht zu.

Der Bezirksfeuerwehrkommandant kann weitere sachkundige Feuerwehrmitglieder den Sitzungen
des Bezirksfeuerwehrausschusses beratend beiziehen. Diesen kommt jedoch weder ein Stimm-
recht zu, noch sind eigene Dienstgrade vorgesehen.

EFF]  sitzungen

(1)

(2)

Der Bezirksfeuerwehrausschuss hat den Bezirksfeuerwehrkommandanten zu beraten und zu
unterstitzen.

Die Sitzungen des Bezirksfeuerwehrausschusses werden vom Bezirksfeuerwehrkommandanten
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Sitzungstag
einberufen. Elektronische Werkzeuge kdnnen fiir die Einberufung genutzt werden. Die Einberufung
erfolgt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Kalenderjahr. Der Bezirksfeuerwehraus-
schuss muss innerhalb von zwei Wochen einberufen werden, wenn dies vom Landesfeuer-
wehrkommandanten schriftlich oder von mindestens der Halfte der Mitglieder schriftlich unter
Bekanntgabe der gewlinschten Tagesordnung verlangt wird.

Den Vorsitz in den Sitzungen des Bezirksfeuerwehrausschusses fuhrt der Bezirksfeuerwehr-
kommandant.

Der Bezirksfeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn einschlieRlich des Vorsitzenden mehr
als die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende stimmt mit und gibt bei
gleich vereilten Stimmen mit seiner Stimme den Ausschlag. Der § 8 Abs. 4 gilt sinngemal3.
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6. Abschnitt Bezirksfeuerwehrtag

EFE]  Allgemeines

Die Kommandanten der Freiwilligen und Betriebsfeuerwehren des Bezirkes sind zumindest im Abstand
von zwei Jahren vom Bezirksfeuerwehrkommandanten zum Bezirksfeuerwehrtag einzuberufen. Der
Bezirksfeuerwehrtag dient der Berichterstattung des Bezirksfeuerwehrkommandanten tiber dessen
Tatigkeiten, die Tatigkeiten der bezirksangehorigen Feuerwehren sowie jene des Bezirksfeuerwehr-
ausschusses.

Ein Bezirksfeuerwehrtag muss einberufen werden, wenn dies von mindestens der Halfte der Kom-
mandanten der Freiwilligen und Betriebsfeuerwehren des Bezirkes schriftlich unter Angabe der
gewiinschten Tagesordnung verlangt wird. Der Tagungsort wird vom Bezirksfeuerwehrkommandanten
bestimmt. Die Einladungen zum Bezirksfeuerwehrtag ergehen schriftlich unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungstag durch den Bezirksfeuerwehrkommandanten.

In Stadten mit eigenem Statut bilden den Bezirksfeuerwehrtag der Bezirksfeuerwehrausschuss und
die Feuerwehrkommandanten.

7. Abschnitt Bezirksfeuerwehrkommandant

EFZ]  Allgemeines

Dem Bezirksfeuerwehrkommandanten obliegt die Aufsicht tiber die Freiwilligen- und Betriebsfeuer-
wehren des Feuerwehrbezirkes. Er ist Vorgesetzter der bezirksangehdérigen Freiwilligen- und Betriebs-
feuerwehren. Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben bedient er sich des Bezirksfeuerwehrausschusses
(Bezirksfeuerwehrkommando).

Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist dem Landesfeuerwehrkommandanten unterstellt und hat
an den Aufgabenstellungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes mitzuwirken. Er ist fir die
Umsetzung der Beschliisse des Landesfeuerwehrausschusses sowie der Festlegungen des Haupt-
ausschusses in seinem Feuerwehrbezirk verantwortlich.

EFE Aufgaben

Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist neben den durch das K-FWG ubertragenen Aufgaben
im Besonderen flr die Durchfiihrung von Leistungsbewerben und die Ausbildungsplanung und
-administration zusténdig. Der Bezirksfeuerwehrkommandant kann diese Tatigkeitsfelder delegieren.

EFld  Vertretung

Seite 3.10

Der Bezirksfeuerwehrkommandant wird im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei
dessen Verhinderung vom ranghdchsten Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Feuerwehrbezirkes
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8. Abschnitt Abschnittsfeuerwehrausschuss

vertreten. Bei gleichem Rang ist das Dienstgradalter entscheidend. Ist auch das Dienstgradalter gleich,
gibt das Lebensalter den Ausschlag. Die Bestimmungen tiber den Bezirksfeuerwehrkommandanten
gelten fiir die Dauer der Vertretung fiir seinen Stellvertreter sinngemalR.

8. Abschnitt Abschnittsfeuerwehrausschuss

¥l  organisation

(1) Der Abschnittsfeuerwehrausschuss setzt sich aus dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten,
seinem Stellvertreter, den dem Feuerwehrabschnitt zugeordneten Gemeindefeuerwehr-
kommandanten und deren Stellvertretern sowie den Beauftragten fiir die Sachbereiche im
Feuerwehrabschnitt (Abschnittsbeauftragte) zusammen.

(2) Auf Abschnittsebene werden die Sachbereiche Atem- und Kérperschutz, Feuerwehrjugend,
Offentlichkeitsarbeit, Feuerwehrtechnik und Feuerwehrfunk eingerichtet und sind die Beauf-
tragten vom Landesfeuerwehrkommandanten zu bestellen (§ 9 Abs. 6). Diese Abschnittsbeauf-
tragten sind die Beauftragten flir die Sachbereiche im Feuerwehrabschnitt im Sinne des § 37
Abs. 4 7 2 lit. ¢ K-FWG 2021.

(3) Der Abschnittsfeuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen des Abschnittsfeuerwehraus-
schusses weitere sachkundige Feuerwehrmitglieder beratend beiziehen. Diesen kommt jedoch
weder ein Stimmrecht zu, noch sind eigene Dienstgrade vorgesehen.

EFE]  sitzungen

(1) Der Abschnittsfeuerwehrausschuss hat den Abschnittsfeuerwehrkommandanten zu beraten

und zu unterstltzen.

(2) Die Sitzungen des Abschnittsfeuerwehrausschusses werden vom Abschnittsfeuerwehr-
kommandanten schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor
dem Sitzungstag einberufen. Elektronische Werkzeuge kdnnen fiir die Einberufung genutzt
werden. Die Einberufung erfolgt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Kalenderjahr. Der
Abschnittsfeuerwehrausschuss muss innerhalb von zwei Wochen einberufen werden, wenn dies
vom Landes- oder zustandigen Bezirksfeuerwehrkommandanten schriftlich oder von mindestens
der Halfte der Mitglieder schriftlich unter Bekanntgabe der gewiinschten Tagesordnung verlangt
wird.

(3) Den Vorsitz in den Sitzungen des Abschnittsfeuerwehrausschusses fiihrt der Abschnittsfeuer-
wehrkommandant.

(4) DerAbschnittsfeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn einschlieRlich des Vorsitzenden mehr
als die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende stimmt mit und gibt bei
gleichgeteilten Stimmen mit seiner Stimme den Ausschlag.
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9. Abschnitt Abschnittsfeuerwehrkommandant

EFE]  Allgemeines

Dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten obliegt die Aufsicht Giber die Freiwilligen- und Betriebsfeuer-
wehren des Feuerwehrabschnittes. Er ist Vorgesetzter der abschnittsangehorigen Freiwilligen- und
Betriebsfeuerwehren. Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben bedient er sich des Abschnittsfeuerwehr-
ausschusses.

Der Abschnittsfeuerwehrkommandant ist dem zustandigen Bezirksfeuerwehrkommandanten unter-
stellt und hat an den Aufgabenstellungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes mitzuwirken. Er
ist fiir die Umsetzung der Beschliisse des Landesfeuerwehrausschusses und der Festlegungen des
Hauptausschusses in seinem Feuerwehrabschnitt verantwortlich.

EFI]  Vertretung

Der Abschnittsfeuerwehrkommandant wird im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter
und bei dessen Verhinderung vom ranghdchsten Gemeindefeuerwehrkommandanten des Feuer-
wehrabschnittes vertreten. Bei gleichem Rang ist das Dienstgradalter entscheidend. Ist auch das
Dienstgradalter gleich, gibt das Lebensalter den Ausschlag. Die Bestimmungen uber den Abschnitts-
feuerwehrkommandanten gelten fiir die Dauer der Vertretung fir seinen Stellvertreter sinngemal.

10. Abschnitt Gemeindefeuerwehrausschuss

EPF]  Organisation

Seite 3.12

(1) Der Gemeindefeuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindefeuerwehrkommandanten als
Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und den Ortsfeuerwehrkommandanten sowie ihren Stell-
vertretern.

(2) DerGemeindefeuerwehrkommandant kann fachkundige Feuerwehrmitglieder einer Feuerwehr
der Gemeinde mit der Koordinierung spezieller Themenbereiche betrauen und diese den Sit-
zungen des Gemeindefeuerwehrausschusses beratend beziehen. Diesen Feuerwehrmitgliedern
kommt jedoch weder ein Stimmrecht zu, noch sind eigene Dienstgrade vorgesehen.

(3) DerGemeindefeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn einschliellich des Vorsitzenden mehr
als die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende stimmt mit und gibt bei
gleichgeteilten Stimmen mit seiner Stimme den Ausschlag.

(4) Der Gemeindefeuerwehrausschuss hat den Gemeindefeuerwehrkommandanten zu beraten
und zu unterstiitzen, im Besondern im Entwurf des Voranschlages der Gemeinde (iber die Aus-
gaben hinsichtlich der Aufgabenstellungen der Feuerwehren nach dem K-FWG. In Gemeinden,
in denen nur eine Freiwillige Feuerwehr besteht, hat der Ortsfeuerwehrausschuss die Aufgaben
des Gemeindefeuerwehrausschusses wahrzunehmen.
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EF¥]  sitzungen

(1) DerGemeindefeuerwehrausschuss hat den Gemeindefeuerwehrkommandanten zu beraten und
zu unterstutzen.

(2) Die Sitzungen des Gemeindefeuerwehrausschusses werden vom Gemeindefeuerwehr-
kommandanten schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor
dem Sitzungstag einberufen. Elektronische Werkzeuge kdnnen fiir die Einberufung genutzt
werden. Die Einberufung erfolgt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Kalenderjahr. Der
Gemeindefeuerwehrausschuss muss innerhalb von zwei Wochen einberufen werden, wenn dies
vom Landes- oder zustandigen Bezirks- bzw. Abschnittsfeuerwehrkommandanten schriftlich
oder von mindestens der Hélfte der Mitglieder schriftlich unter Bekanntgabe der gewiinschten
Tagesordnung verlangt wird.

(3) Den Vorsitz in den Sitzungen des Gemeindefeuerwehrausschusses fiihrt der Gemeindefeuer-
wehrkommandant.

(4) DerGemeindefeuerwehrausschuss ist beschlussfahig, wenn einschliefilich des Vorsitzenden mehr
als die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende stimmt mit und gibt bei
gleichgeteilten Stimmen mit seiner Stimme den Ausschlag.

11. Abschnitt Gemeindefeuerwehrkommandant

EFE]  Allgemeines
Dem Gemeindefeuerwehrkommandanten obliegt die Aufsicht Gber die Freiwilligen- und Betriebs-

feuerwehren der Gemeinde. Er ist deren Vorgesetzter. Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben bedient er
sich des Gemeindefeuerwehrausschusses.

Dem Gemeindefeuerwehrkommandanten obliegen neben den durch das K-FWG libertragenen Auf-
gaben insbesondere die Vertretung der Interessen der Freiwilligen Feuerwehren gegeniiber der
Gemeinde und gegentiber den Organen und Einrichtungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes.

EFZ]  Vertretung

Der Gemeindefeuerwehrkommandant wird im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter und
bei dessen Verhinderung vom ranghdchsten Ortsfeuerwehrkommandanten der Gemeinde vertreten.
Bei gleichem Rang ist das Dienstgradalter entscheidend. Ist auch das Dienstgradalter gleich, gibt das
Lebensalter den Ausschlag. Die Bestimmungen liber den Gemeindefeuerwehrkommandanten gelten
fiir die Dauer der Vertretung fiir seinen Stellvertreter sinngemalR.

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 3.13



3 | Satzung des Kérntner Landesfeuerwehrverbandes

12. Abschnitt Allgemeine Geschaftsordnung

EFPE  sitzungen

(1)

Uber jede Sitzung und Tagung ist eine Niederschrift durch den vom Vorsitzenden bestimmten
Schriftfihrer aufzunehmen. Sie hat auRer Zeit, Ort und Gegenstand den Wortlaut der gefassten
Beschliisse und das ziffernmaRige Abstimmungsergebnis zu enthalten. Sie ist vom Vorsitzenden
und vom Schriftfihrer zu unterfertigen.

Ein stimmberechtigtes Mitglied ist befangen und darf an der Beratung und Beschlussfassung
von Verhandlungsgegenstanden in eigener Sache oder in Sachen, bei welchen ein Verwandter
in auf- oder absteigender Linie oder eine im gleichen Grad verschwagerte Person beteiligt ist,
nicht teilnehmen. Dies gilt gleichermalien fiir Verhandlungsgegenstande, bei welchen sonstige
wichtige Griinde (§ 40 K-AGO) vorliegen, die geeignet sind, eine volle Unbefangenheit in Zweifel zu
ziehen. Ob ein wichtiger Befangenheitsgrund vorliegt, entscheidet im Zweifelsfalle der jeweilige
Ausschuss.

Bringt ein stimmberechtigtes Mitglied einen Anderungsantrag zu einer bereits entschiedenen
Sache ein, so hat der Vorsitzende dies in die Tagesordnung mit aufzunehmen, wenn zumindest
zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies wiinschen.

Uber Antrag des Vorsitzenden kdnnen Verhandlungsgegenstande, deren Geheimhaltung im
Interesse des Karntner Landesfeuerwehrverbandes oder der Feuerwehren geboten ist, fiir ver-
traulich erklart werden.

13. Abschnitt Geschaftsstelle
(Landesfeuerwehrkommando)

EFId  Allgemeines

(1)

(2)

(3)
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Die laufenden Geschéfte des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind durch die Geschéftsstelle
(Landesfeuerwehrkommando) zu besorgen. Die Geschéftsstelle hat ein beféhigter Bediensteter
zu leiten (Leiter der Geschaéftsstelle).

Der Leiter der Geschaftsstelle hat insbesondere fiir einen geregelten Geschaftsgang und fiir die
Gesetzmaligkeit, Einfachheit und Sparsamkeit zu sorgen. Dazu zdhlt die Gewahrleistung eines
reibungslosen Ablaufes der Geschafte und die Sorge fiir die zweckentsprechende Beschaftigung
der weiteren Bediensteten der Geschiftsstelle.

Der Landesfeuerwehrkommandant ist Vorgesetzter aller Bediensteten der Geschaftsstelle.
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14. Abschnitt Haushalt

14. Abschnitt Haushalt

EFid  Allgemeines
Die Bestimmungen zur Verwaltung des Vermdgens des Kdrntner Landesfeuerwehrverbandes unter
sinngemalier Anwendung der Haushaltsvorschriften des Landes sind in der im ,Anhang A - Haus-
haltsordnung® ausgefiihrt, der integrierender Bestandteil dieser Satzung ist.

15. Abschnitt Unterstiitzungsbeitrage

EFX]  Allgemeines

Unterstiitzungsbeitrage, die an verungliickte oder unverschuldet in Not geratene Angehdrige von
Feuerwehren, die Mitglieder des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind, zu leisten sind, sind im
»~Anhang B - Hilfsschatzbestimmungen® ausgefiihrt, der integrierender Bestandteil dieser Satzung ist.

16. Abschnitt Schlussbestimmungen

EFE] Inkrafttreten
Diese Verordnung (,,Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes®) tritt an dem der Kundmachung
in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
vom 20.12.1990 auBer Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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ANHANGE

» AnhangA - Haushaltsordnung 2021 (HO 2021)
» Anhang B - Hilfsschatz-Bestimmungen
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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

(§1] Rechtsgrundlagen

(1)

Gemald § 42 Abs. 4 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) hat der Landesfeuerwehraus-
schuss durch Verordnung nahere Vorschriften iber die Haushaltsfiihrung des Karntner Landes-

feuerwehrverbandes, insbesondere tiber die Feststellung des Voranschlages, des Stellenplanes
und des Rechnungsabschlusses insoweit zu erlassen, als nicht der Bundesminister fiir Finanzen
im Einvernehmen mit dem Rechnungshof gemaR § 16 Abs. 1 des Finanz-Verfassungsgesetzes
1948 eine Regelung uber die Form und die Gliederung des Voranschlages und des Rechnungs-
abschlusses trifft. Bei der Erlassung ist, neben den Bestimmungen dieser Verordnung, ins-
besondere auf die Bestimmungen des K-FWG 2021 sowie auf die Grundsatze einer sparsamen
und zweckmaRigen Haushaltsflihrung und auf die Vermeidung von Missstanden, insbesondere
im Bereich der Kassenfiihrung, Bedacht zu nehmen.

Die Bestimmungen der Verordnung des Bundesministeriums fiir Finanzen, mit der Form und
Gliederung derVoranschlage und Rechnungsabschliisse geregelt werden, BGBL. [| Nr. 313/2015,

zuletzt gedndert durch BGBL II Nr. 17/2018 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung
2015 - VRV 2015; nachfolgend: VRV 2015), sind bei der Erstellung und Durchfiihrung des Vor-
anschlages und Rechnungsabschlusses vollinhaltlich anzuwenden. Abweichungen sind in jenen

Fallen zulassig, in denen die Vorgaben der VRV 2015 in Hinblick auf die Beilagen des Voranschlages
nicht sinngemaf auf den Karntner Landesfeuerwehrverband anwendbar sind.

EF]  Geltungsbereich

(1)

(2)

(3)

Die Haushaltsordnung 2021 gilt fiir alle Anstalten und Organisationseinheiten des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes (nachfolgend: Organisationseinheiten).

Die Bestimmungen dieser Haushaltsordnung 2021 gelten nicht fiir die Freiwilligen-, Betriebs- und
Berufsfeuerwehren.

Bei den in der Haushaltsordnung 2021 verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt
die gewahlte Form aus Griinden der besseren Lesbarkeit fiir alle Geschlechter.

] steuerliche Verhiltnisse

(1)

(2)

(3)

Der Karntner Landesfeuerwehrverband unterliegt als Korperschaft 6ffentlichen Rechts in dessen
~Hoheitsbereich“ grundsatzlich weder der Umsatz- noch der Kérperschaftssteuerpflicht.

Fiir die Funk- und die Atemschutzwerkstatte (Ansatze 852000 und 853000) besteht jedoch Umsatz-
steuerpflicht.

Die jeweils geltenden steuerrechtlichen Anzeige-, Erklarungs- und Offenlegungspflichten sind
wahrzunehmen.

EX]  Gebarungsgrundsitze

Seite 3.1.4

(1)

(2)

Die Gebarung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes hat nach den Grundséatzen der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit zu erfolgen.

Der Haushalt ist unter Beachtung des Ziels der Transparenz, Vergleichbarkeit und Nachvollzieh-
barkeit zu fihren und darzustellen.
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(3)

2. Abschnitt: Voranschlag

Der Haushalt hat der Erfillung der Aufgaben des Karntner Landesfeuerwehrverbandes durch
die Ermittlung und Bereitstellung der hiefiir benétigten finanziellen und personellen Ressourcen
unter Beachtung der moglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes zu dienen. Ein ausgeglichener Haushalt ist anzustreben.

2. Abschnitt: Voranschlag

(§5] Grundsitze der Budgetierung

(1)

(9)

Der Voranschlag des Karntner Landesfeuerwehrverbandes ist nach den Grundsatzen der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit so zu planen, dass die standige Erflillung der
Aufgaben gesichert ist.

DerVoranschlag ist die verbindliche Grundlage fiir die Vollziehung aller Mittelaufbringungen und
Mittelverwendungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes.

Im Voranschlag sind samtliche im folgenden Kalenderjahr als Finanzjahr zu erwartenden Mittelauf-
bringungen (Einzahlungen und Ertrage) und zu erwartenden Mittelverwendungen (Auszahlungen
und Aufwendungen) voneinander getrennt und in voller Hohe (brutto) aufzunehmen.

Die Voranschlagswerte sind unter Vorlage entsprechender Unterlagen (Angebote, Kalkulationen
etc.) zu errechnen. Ist dies nicht moglich, sind insbesondere statistische Unterlagen (Vorjahres-
werte) heranzuziehen. Nur in Ausnahmeféllen diirfen die Voranschlagswerte wirklichkeitsnah
geschatzt werden.

Die Voranschlagsbetrage sind in durch 100 teilbare Eurobetrage festzusetzen.

Die Verantwortung fiir die ordnungsgemaRe und zeitgerechte Veranschlagung von Mittelauf-
bringungen und Mittelverwendungen und die damit einhergehende Vorlage von Begriindungen,
Angeboten, Kalkulationen etc., welche in die Zustandigkeit der Organisationseinheiten fallen,
tragt der jeweilige Anweisungsberechtigte.

Der Voranschlag fuir den Teilbereich Férderhaushalt (Gruppe / Ansatz 7..... ) zur Forderung
der Anschaffung von Ausriistungsgegenstanden von Freiwilligen Feuerwehren (§ 32 Abs. 37 2
K-FWG 2021) wird nach Maltgabe der Mittelaufbringung und der Gesamthdhe der Férderungen
vom Karntner Landesfeuerwehrverband erstellt. Aufgrund der im Teilbereich Forderhaushalt jahr-
lich wiederkehrenden Mittelverwendungin anndhernd gleicher Hohe erfolgt die Veranschlagung
ungeachtet des § 7 Abs. 4 VRV 2015 jeweils in voller Hohe.

Alle Mittelaufbringungen des Voranschlages dienen zur Bedeckung der gesamten Mittelver-

wendungen, soweit nicht eine besondere Zweckwidmung (Mittel aus dem Katastrophenfonds,
Mittel aus dem Hilfsschatzfonds etc.) fiir eine einzelne Mittelverwendung besteht.

Durch die Festsetzung von Mittelverwendungen im Voranschlag werden keine Rechte und/oder
Pflichten Dritter begriindet.

(10) Dem Voranschlag sind textliche Erlduterungen anzuschlieRRen.

(11) Diese Bestimmungen gelten fiir Voranschlagsprovisorien und Nachtragsvoranschlage sinngema0.
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(§ 6] Beschluss iiber den Voranschlag

(1)

(2)

(3)

Dem Landesfeuerwehrausschuss obliegt gemaf § 36 Abs. 2 Z 2 K-FWG 2021 die Erstellung des
Voranschlages und des Stellenplanes.

Der Landesfeuerwehrausschuss hat diesen fiir jedes Finanzjahr zu beschlieRen. Der Voranschlag
ist so rechtzeitig zu beschlieRRen, dass er mit Beginn des Finanzjahres wirksam werden kann.
Der Voranschlag ist einschlieflich der textlichen Erlduterungen den (stimmberechtigten) Mit-
gliedern des Landesfeuerwehrausschusses eine Woche vor Beschlussfassung in elektronischer
Form zu Gbermitteln. Auf Verlangen eines Mitgliedes des Landesfeuerwehrausschusses ist diesem
ein Ausdruck des Entwurfes des Voranschlages zu tibermitteln.

Gliederung des Voranschlages

(1)

(2)

Die Gliederung derim Voranschlag zu erfassenden Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen
ist nach funktionellen (Ansatze) und 6konomischen Gesichtspunkten (Posten) vorzunehmen und
richtet sich nach den Bestimmungen der VRV 2015.

Die Gliederung des Voranschlages ist jedenfalls so vorzunehmen, dass eine getrennte Darstellung
und Auswertung des Forderhaushaltes (Gruppe / Ansatz 7..... ) moglich sind.

§8 Bestandteile des Voranschlages

(1)

(2)

Der Voranschlag besteht aus:

1. dem Ergebnisvoranschlag

2. dem Finanzierungsvoranschlag

3. dem Detailnachweis auf Kontenebene

4. dem Stellenplan fiir den Gesamthaushalt

Darlber hinaus sind dem Voranschlag als Bestandteil die Beilagen gemaf § 9 anzufiigen.

§9) Beilagen zum Voranschlag

(1)

Der Voranschlag hat folgende Beilagen zu enthalten:
1. dieUbersicht tiber die Ertrage und Aufwendungen aus dem Ergebnisvoranschlag, gegliedert
in Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen auf erster Ebene fiir den Gesamthaushalt,
2. dieUbersicht tiber die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Finanzierungsvoranschlag,
gegliedert in Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen,
3. einen Nachweis Uber Transferzahlungen von Tragern und an Trager des 6ffentlichen Rechts,
4. einen Nachweis tiber Zufiihrungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und
Haushaltsriicklagen,
einen Nachweis iber Finanzschulden und Schuldendienst,
einen Nachweis Uber haushaltsinterne Vergltungen.

EFL]  sonstige Beilagen zum Voranschlag

(1)

Dem Voranschlag sind ebenfalls anzufligen:

1. Nachweis der Investitionstatigkeit,

2. Ruckstellungsspiegel,

3. Nachweis liber die Leistungen fiir Personal/Finanzierung.

EFE]  Ausnahmen von der Veranschlagung

Seite 3.1.6

(1)

Ein- und Auszahlungen, die nicht endgiiltig fir den Karntner Landesfeuerwehrverband
angenommen werden, sondern an Dritte weiterzuleiten sind, und Auszahlungen, die nicht in
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2. Abschnitt: Voranschlag

Erfillung von Aufgaben des Karntner Landesfeuerwehrverbandes, sondern auf Rechnung eines
Dritten vollzogen werden, sind gemafs § 12 Abs. 1 VRV 2015 nicht zu veranschlagen (nicht vor-

anschlagswirksame Gebarung).

Die nicht voranschlagswirksam verbuchten Ein- und Auszahlungen sind bis zum Ende des laufen-
den Finanzjahres dahingehend auszugleichen, als nur jene Betrage als nicht voranschlagswirksam
ausgewiesen werden, die aus sachlichen und zeitlichen Griinden gerechtfertigt sind. Am Ende
des Finanzjahres offene Salden sind in der Beilage zum Rechnungsabschluss nachzuweisen.

EFP]  Deckungsfihigkeit

(1)

(2)

(3)

Bei Voranschlagsstellen, die gleichartig sind bzw. zwischen denen ein sachlicher und/oder ver-
waltungsmaRiger Zusammenhang besteht, kann durch den Landesfeuerwehrausschuss bestimmt
werden, dass Einsparungen bei einer Voranschlagsstelle ohne besonderes Genehmigungsver-
fahren zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses bei einer anderen Voranschlagsstelle heran-
gezogen werden diirfen.

Die Deckungsfahigkeit kann nurinnerhalb des Sachaufwandes oder innerhalb des Personalauf-
wandes bestimmt werden, nicht aber zwischen Sach- und Personalaufwand.

Im Voranschlag ist festzulegen, welche Voranschlagsstellen (Posten) deckungsféhig sind.

EFE]  Nachtragsvoranschlag

(1)

Wird durch auBerplanmaRige oder iberplanméafige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen
der Voranschlag wesentlich verandert oder droht dadurch eine wesentliche Stérung des Aus-
gleiches des Haushaltes, so hat der Landesfeuerwehrausschuss einen Nachtragsvoranschlag,
welcher die Anderungen des Voranschlages zu enthalten hat, zu beschlieRen.

Der Nachtragsvoranschlag hat alle im Zeitpunkt seiner Erstellung Gberschaubaren Anderungen
der Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen oder deren Zweckbindung zu enthalten.
Nachtragsvoranschlage sind so zu beschliefien, dass sie spatestens am 1. Dezember des laufen-
den Finanzjahres in Kraft treten konnen. Sie diirfen nur fiir das laufende Finanzjahr beschlossen

werden.

EFZ]  Voranschlagsprovisorium

(1)

(3)

Ist zu Beginn des Finanzjahres der Voranschlag noch nicht beschlossen, so diirfen fir dieses
Finanzjahr neben den aufgrund der Gesetze oder aus bestehenden Verpflichtungen des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes falligen Auszahlungen nur jene Auszahlungen geleistet werden, die
bei sparsamster Wirtschaftsflihrung notwendig sind, um die Verwaltung des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes in geordnetem Zustand zu erhalten.

Mittelverwendungen diirfen innerhalb eines Monats ein Zwédlftel der im Voranschlag des Vorjahres
beschlossenen Mittelverwendungen nicht libersteigen, sofern es sich nicht um termingemaR zu
leistende Verpflichtungen handelt.

Mittelaufbringungen sind nach den geltenden Bestimmungen zu beriicksichtigen.

EFE Investitionen

(1)

Eine Investition hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher und finanzieller Hinsicht einheitlichen
Vorgang zur Anschaffung und Herstellung von beweglichen oder unbeweglichen Investitions-
glitern zum Gegenstand. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten umfassen alle sich hierauf
beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehdrigen Leistungen, die in
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der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Investitionen sind einjahrig
oder mehrjahrig.

Ein investives Einzelvorhaben ist gegeben, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir
bewegliche oder unbewegliche Investitionsgulter den Betrag von 100.000,00 Euro Ubersteigen.
Ein investives Einzelvorhaben ist im Nachweis der Investitionstatigkeit einzeln darzustellen.
Der Nachweis der Investitionstatigkeit hat samtliche Mittelaufbringungen und Mittelver-
wendungen flr investive Einzelvorhaben fiir das betreffende Finanzjahr zu enthalten.

Eine sonstige Investition ist gegeben, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir beweg-
liche oder unbewegliche Investitionsgiiter den Betrag von 400,00 Euro libersteigen, aber hdchs-
tens den jeweiligen Betrag fiir investive Einzelvorhaben betragen.

Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen fiir sonstige Investitionen sind im Nachweis
der Investitionstatigkeit mit der Gesamtsumme flir das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

3. Abschnitt: Haushaltsfithrung

EFld  Anweisungsrecht

(1)

(7)

Das Anweisungsrecht umfasst das Recht, liber die im Voranschlag vorgesehenen Mittelauf-
bringungen und Mittelverwendungen nach den Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und ZweckmaRigkeit zu verfigen.

Das Anweisungsrecht besitzt der Landesfeuerwehrkommandant.

Das Anweisungsrecht kann - unbeschadet der Verantwortlichkeit des Landesfeuerwehr-
kommandanten - auf die verantwortlichen Bediensteten der Organisationseinheiten, aus-
genommen Bedienstete, die in der Finanzverwaltung beschaftigt sind, tibertragen werden.

Die Namen der Anweisungsberechtigten sind der Finanzverwaltung bekanntzugeben, ebenso
der Betrag und der sachliche Umfang der Berechtigung (siehe Anhang A).

Im Vertretungsfalle ist ein hierflir befédhigter Bediensteter der fachlich zustandigen Organisations-
einheit mit dem Anweisungsrecht zu betrauen.

Fir die Einhaltung der genehmigten Mittelaufbringungen und vor allem Mittelverwendungen ist
der Anweisungsberechtigte verantwortlich. Erforderlichenfalls ist vor dem Beschaffungsvorgang
mit der Finanzverwaltung das Einvernehmen herzustellen.

Das Anweisungsrecht Uber die festgestellten Ansatze des Voranschlages erlischt grundsatzlich
mit 31.12. des jeweiligen Finanzjahres.

Xl sachliche und rechnerische Priifung

Seite 3.1.8

(1)

Bei der Ubernahme von Lieferungen und/oder Leistungen ist von einem hierflr befahigten
Bediensteten die einwandfreie Durchfiihrung genauestens zu priifen. In sachlicher und rech-
nerischer Hinsicht ist vor allem zu priifen, ob die in Rechnung gestellten Lieferungen und/oder
Leistungen tatsachlich vereinbarungsgemal’ sowie in verrechneter Hohe und verrechnetem
Umfang erbracht wurden. Dasselbe gilt bei allen eine Zahlung auslésenden Belegen (z. B. Neben-
gebiihren).
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(2) Der zustandige Anweisungsberechtigte Gibernimmt durch die Freigabe der Eingangsrechnung
bzw. der sonstigen eine Zahlung auslésenden Belege die Verantwortung fiir die in sachlicher und
rechnerischer Hinsicht erfolgte Uberprifung.

EFE]  Zeichnungsberechtigungen Bankkonten

(1) Zur Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs hat der Landesfeuerwehrkommandant bei
Kreditinstituten die Einrichtung der unbedingt erforderlichen Konten und Sparbiicher zu ver-
anlassen.

(2) Der Landesfeuerwehrkommandant sowie im Vertretungsfall sein Stellvertreter besitzen die
Zeichnungsberechtigung (Einzelverfligung) fiir alle Konten und Sparbiicher des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes.

(3) Umdielaufende Abwicklung des Zahlungsverkehrs zu gewédhrleisten, kann der Landesfeuerwehr-
kommandant dem Finanzverwalter sowie seinem Stellvertreter die Zeichnungsberechtigung fiir
alle Konten und Sparblicher erteilen. Diese kann durch eine zusatzliche Dienstanweisung insofern
eingeschrankt werden, als dass ausschlieflich interne Umbuchungen zwischen allen Konten und
Sparbiichern des Karntner Landesfeuerwehrverbandes vorgenommen werden diirfen.

(4) Unbare Zahlungsvorgéange, welche einen Geldabfluss zur Folge héatten, diirfen ausnahmslos
nur nach Zeichnung durch den Landesfeuerwehrkommandanten und im Vertretungsfalle durch
seinen Stellvertreter erfolgen.

EFE]  Buchfiihrungssystem

(1) DieBuchfiihrung hat chronologisch, systematisch und laufend zu erfolgen. Entsprechende Aus-
wertungen nach zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten sind sicherzustellen. Die Buchflihrung
ist fiir jedes Finanzjahr gesondert zu fiihren und abzuschlieRen.

(2) Die Konten sind so zu flihren, dass
1. die abgeschlossenen und laufenden Verrechnungsvorgange,
2. die offenen Mittelreservierungen und
3. dieverfligharen Mittel

jederzeit ersichtlich sind.

EFI]  Voranschlagsvollzug

(1) Der Voranschlagsvollzug ist die Abwicklung des im Voranschlag abgebildeten Handlungs-
programmes und die dafir vorgesehenen Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen. Die
Durchfuihrung des Voranschlagsvollzuges obliegt den fachlich zustandigen Organisations-
einheiten.

(2) Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen sind nach dem Zeitpunkt ihrer Falligkeit zu
verrechnen.

(3) Die Mittelaufbringungen sind rechtzeitig und vollsténdig einzuheben. Offene Forderungen sind
nach Erreichen ihrer Falligkeit gemaR § 25 zu mahnen.

(4) Alle Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen, soweit sieim abgelaufenen Finanzjahr fallig
waren oder Uber den 31.12. des abgelaufenen Finanzjahres gestundet worden sind, kénnen
bis zu einem jahrlich von der Finanzverwaltung festzulegenden Termin des nachstfolgenden
Finanzjahres zulasten des abgelaufenen Finanzjahres verrechnet werden.
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EFE]  Anschaffungen und Leistungseinkiufe

(1)

(2)

Fiir Anschaffungen, deren Kosten im Einzelnen 3.000,00 Euro Ubersteigen, sind drei vergleichbare
Angebote einzuholen. Ist dies aus nachvollziehbaren Griinden nicht méglich, sind die Kosten
zumindest mit schriftlichen Preisvergleichen (Kataloge, elektronisch etc.) zu dokumentieren.
Grundsatzlichist durch entsprechende Preisvergleiche und -verhandlungen sicherzustellen, dass
die Kosten fiir Anschaffungen und Leistungseinkdufe zumindest mit dem allgemein tiblichen
Preisniveau vergleichbar sind.

EF¥]  Eingangsrechnungen, Priifung

(1)

Alle Eingangsrechnungen sind unmittelbar nach Einlangen durch die Finanzverwaltung im
Buchfiihrungssystem zu erfassen.

Eingangsrechnungen, die direkt in Organisationseinheiten einlangen, sind unverziglich der
Finanzverwaltung weiterzuleiten.

Fir die Administration von elektronischen Eingangsrechnungen ist die E-Mail-Adresse
rechnung@feuerwehr-ktn.at zu verwenden.

Die von der Finanzverwaltung an die fachlich zustandigen Organisationseinheiten weitergeleiteten
Eingangsrechnungen sind von dieser gemaR § 17 sachlich und rechnerisch zu priifen und vom
Anweisungsberechtigten der Organisationseinheit auf der Eingangsrechnung zu bestatigen.
Die fachlich zusténdige Organisationseinheit hat dafiir zu sorgen, dass Auftragsbestatigungen,
Lieferscheine, Arbeitsnachweise etc. - sofern diese Belege auf der Eingangsrechnung angefiihrt
sind - der Eingangsrechnung beigelegt werden.

Lost die Eingangsrechnung durch deren Inhalt eine Vermdgensbuchung und somit eine Auf-
nahme in das Vermogen (Inventar) des Karntner Landesfeuerwehrverbandes aus, sind durch
die Organisationseinheit auf der Rechnung folgende Informationen zu vermerken:

1. Standort des neuen Anlagegutes,

2. Datum der Inbetriebnahme,

3. Vermerk Uber ein eventuell auszuscheidendes Anlagegut,

4. Datum des Ausscheidens.

Sind Originalrechnungen in Verlust geraten (Vorlage einer Rechnungskopie), so hat die fachlich
zustandige Organisationseinheit diesen Umstand auf der Rechnungskopie zu vermerken und
eventuell vorliegende Mahnungen und/oder Saldenbestatigungen beizulegen.

Die Bearbeitung der Eingangsrechnungen hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass ein etwaiger
Skontoabzug in Anspruch genommen werden kann.

Die formelle Priifung - insbesondere auf das Vorhandensein der erforderlichen Rechnungs-
merkmale im Sinne des UStG 1994 - hat durch die Finanzverwaltung zu erfolgen.

(10) Wenn keine Eingangsrechnung vorliegt, kdnnen Auszahlungen aufgrund von Vertragen bzw.

Beschliissen des Landesfeuerwehrausschusses (Forderungen etc.) sowie sonstigen eine Zah-
lung auslésenden Belegen (Nebengebiihren etc.) getatigt werden. Die fachlich zusténdige
Organisationseinheit hat auf die Richtigkeit der Vertrage bzw. Beschliisse zu achten.

(11) Eigenbelege diirfen nurin Ausnahmefallen erstellt werden und muissen zumindest den Empfanger,

Zweck, Betrag, das Datum und die Unterschrift des Ausstellers enthalten.

EFE]  Ausgangsrechnungen, Vorschreibungen

(1)

Seite 3.1.10

Die Organisationseinheiten des Karntner Landesfeuerwehrverbandes, welche Leistungen an
Dritte erbringen, haben die Vorgange (Auftrdge) im Buchfiihrungssystem liickenlos zu erfassen.
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3. Abschnitt: Haushaltsfiihrung

(2) Diese Vorgénge sind von der Organisationseinheit unmittelbar nach Abschluss der Leistungen
zur Verrechnung an die Finanzverwaltung weiterzuleiten.

(3) AufGrundlage dervon den Organisationseinheiten erfassten Vorgange (Auftrage) werden durch
die Finanzverwaltung die Ausgangsrechnungen erstellt.

(4) DieVorschreibung derim K-FWG 2021 angefiihrten Beitrage (Organisationsbeitrag, Stiitzpunktbei-
trag, Hilfsschatzbeitrag etc.) an die Gemeinden und Feuerwehren hat von der Finanzverwaltung
zeitgerecht zu erfolgen.

EFZ]  Filligkeit der Ausgangsrechnungen, Vorschreibungen
Die Ausgangsrechnungen sind - sofern keine zwingenden gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmungen vorgesehen sind - spatestens innerhalb einer entsprechenden Frist (Zahlungsziel)
nach Erstellung der Ausgangsrechnung fallig zu stellen.

EFX  Mahnlauf

Mahnungen von Ausgangsrechnungen und Vorschreibungen sind nach Ablauf der angefiihrten
Zahlungsfrist in wiederkehrenden Zeitabstédnden durchzufiihren.

EFId  Férderhaushalt
(1) GemaR §32Abs.37Z2K-FWG 2021 obliegt dem Karntner Landesfeuerwehrverband die Férderung
der Anschaffung sowie die Beschaffung von Ausriistungsgegenstanden von Freiwilligen Feuer-

wehren.

(2) Die Hohe der Forderungen sowie der Umfang der Forderungen sind im Landesfeuerwehraus-
schuss jahrlich zu beschlief3en.

(3) DerForderhaushaltistim Voranschlag sowie im Rechnungsabschluss des Karntner Landesfeuer-
wehrverbandes getrennt darzustellen (Gruppe / Ansatz 7.....).

(4) Die Auszahlung der Férderung hat nach sachlicher und rechnerischer Priifung - insbesondere
in Hinblick auf die Einhaltung der geltenden Férderrichtlinien und die Hohe der beschlossenen
Forderung - der fachlich zustandigen Organisationseinheit durch die Finanzverwaltung zu erfol-
gen.

EFXd  Ablage, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) DieOriginalbelege (Rechnungen, Auftragsbestatigungen, Lieferscheine etc.) werden in der Finanz-
verwaltung archiviert.

(2) Die Finanzverwaltung hat alle Geschéftsfalle der Verrechnung aufzuzeichnen. Zu den Aufgaben
der Finanzverwaltung zahlen dabei insbesondere:

1. dieVerwahrung der Belege, Blicher und Buchungsprotokolle,

2. die Erstellung der Sachbuchabschliisse,

3. dieErstellung der Unterlagen fiir den Voranschlag und fiir den Rechnungsabschluss,
4. die Bereitstellung von Belegen und Biichern fiir Prifungen.

(3) Alle Belege, Buchungsjournale und Kontoausziige (in Papierform oder elektronisch) sind fiir den
Zeitraum von mindestens zehn Jahren gesichert aufzubewahren. Der Lauf dieser Frist beginnt
mit dem Beschluss Uber den Rechnungsabschluss durch den Landesfeuerwehrausschuss fir
das abgelaufene Finanzjahr. Fiir Belege und Buchungsjournale liber Investitionen beginnt die
Aufbewahrungsfrist mit Ablauf des Finanzjahres, in dem die Verrechnung abgeschlossen wurde.
Dariiber hinaus sind sie noch so lange aufzubewahren, wie sie sich im Vermogen des Karntner

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 3.1.11



3.1 | Haushaltsordnung 2021

Landesfeuerwehrverbandes befinden oder fiir ein anhangiges Verfahren sowie ein Rechtsgeschaft
von Bedeutung sind.

Dauernd gesichert aufzubewahren sind:

1. Rechnungsabschliisse und Voranschlage

2. Belege liber den Erwerb unbeweglicher Sachen

3. Belege uber Rechte an unbeweglichen Sachen

Uber die Ausscheidung und Vernichtung von Belegen, Buchungsjournalen und Kontoausziigen
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind Protokolle zu verfassen, die vom Landesfeuerwehr-
kommandanten und vom Finanzverwalter zu unterschreiben sind.

Liegt ein prifungssicheres digitales Archiv vor, kann die Aufzeichnung und Aufbewahrung auf
diesem Wege erfolgen.

4. Abschnitt: Kassenwesen

EFE]  Aufbau

(1)

(2)

Alle Kassengeschafte sind Uber die Hauptkasse des Karntner Landesfeuerwehrverbandes abzu-
wickeln.

In besonders begriindeten Féllen darf der Landesfeuerwehrkommandant - ausschlief3lich zur
Entgegennahme bestimmter Einzahlungen - Nebenkassen einrichten. Sie sind Teil der Haupt-
kasse und sind mit dieser bei Bedarf, jedenfalls aber monatlich, abzurechnen.

EFX]  Aufgaben des Kassenwesens

(1)

Zu den Aufgaben der mit der Durchfiihrung der Kassengeschéfte betrauten Bediensteten des

Karntner Landesfeuerwehrverbandes gehéren insbesondere:

1. dierechtzeitige Einbringung und Leistung der angeordneten Einzahlungen und Auszahlungen,

2. diemanipulationsgeschitzte und unveranderbar dokumentierte Filhrung des Kassenbuches
und der sonstigen notwendigen Kassenaufzeichnungen,

3. dieVerwahrung und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenbestande, der Wertsachen und
sonstigen sicherungsbediirftigen Sachen.

EEL]  Kassabuch

(1)

(2)
(3)

Seite 3.1.12

Der mit der Durchfliihrung der Hauptkasse betraute Bedienstete hat iber die baren Einnahmen
und Ausgaben ein Kassabuch zu fiihren.

Das Kassabuch ist laufend zu flhren und zumindest einmal monatlich abzuschlieRen.

Das Kassenbuch hat mindestens zu enthalten:

fortlaufende Nummer,

Name des Einzahlers oder des Empfangers,

Tag der Zahlung,

Zahlungszweck,

Zahlungsbetrag.

Der Empfanger hat den Erhalt des Bargeldes auf dem Beleg zu bestéatigen.

o WD

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



(5)

(6)

4. Abschnitt: Kassenwesen

Der fiir die Durchfiihrung der Kassengeschafte betraute Bedienstete hat die rechnerische Richtig-
keit auf den Belegen zu bestatigen.

Die Ubereinstimmung des buchmaRigen Kassenbestandes mit dem tatsachlichen Kassenbestand
ist zumindest monatlich von einem weiteren dazu befahigten Bediensteten der Finanzverwaltung
zu priifen (Vieraugenprinzip).

EEF]  Verwahrung und Verwaltung der Kassenbestinde

(1)

(2)

Zahlungsmittel diirfen nur von dem mit der Durchfiihrung der Kassengeschafte betrauten
Bediensteten in den fiir die Hauptkasse oder die Nebenkassen vorgesehenen Raumlichkeiten
verwaltet werden.

Kassengeschafte diirfen nur von den hiermit standig betrauten Bediensteten abgewickelt wer-
den. Andere Bedienstete diirfen Kassengeschafte nur aufgrund einer besonderen schriftlichen
Anordnung des Landesfeuerwehrkommandanten abwickeln.

Der Bargeldbestand der Kassen ist mdglichst niedrig zu halten. Fur den Barverkehr nicht benétigte
Kassenmittel sind unverziiglich auf ein entsprechendes Bankkonto des Karntner Landesfeuer-
wehrverbandes einzuzahlen.

Bargeldbestande, Wertsachen, Sparbiicher, Verwahrgelder, Schecks und unterschriebene Zahl-
scheine sind in einem entsprechenden Geldschrank oder einem BankschlieRfach zu verwahren.
Gelder der Nebenkassen sind zumindest in einer geeigneten Geldkassette aufzubewahren. Die
Zugangsberechtigungen sind zu dokumentieren, die Zugangsschlissel sind sicher zu verwahren.
Jede Vermengung von Geldern des Karntner Landesfeuerwehrverbandes mit Privatgeldern
und die Verwahrung privater Gelder in der Kasse des Karntner Landesfeuerwehrverbandes ist
unzulassig.

Ergibt die Gegenliberstellung des buchméRigen Kassenbestandes mit dem tatséchlichen Kassen-
bestand einen Kassenfehlbetrag, so ist der Finanzverwalter davon umgehend in Kenntnis zu
setzen. Der Kassenfehlbetrag ist von dem verantwortlichen Bediensteten des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes nachweislich zu ersetzen.

[Pl Abwicklung des Zahlungsverkehrs

(1)

Einzahlungen sind nach dem rechtlichen Grund zu priifen und bei der in Betracht kommenden
Verrechnungsstelle (Haushaltskonto) zu verbuchen.

Einzahlungen, die endgultig nicht zugeordnet werden kdnnen, sind in der voranschlagsunwirk-
samen Gebarung zu verbuchen und in voller Hohe an die einzahlende Stelle zu iberweisen.
Die Barzahlungen sind auf das unbedingt notwendige Ausmaf’ zu beschranken.

Der Auszahlungszeitpunkt ist grundsatzlich so zu wahlen, dass angebotene Preisnachlasse
(Skonto) nicht verfallen.

Im Fall eines automationsunterstiitzten Zahlungsverkehrs ist tGiber die Abwicklung eine Daten-
tragernachweisliste mit mindestens folgendem Inhalt zu erstellen:

fortlaufende Nummer,

Name des Einzahlers oder Empfangers,

Zahlungsreferenz oder Verwendungszweck,

internationale Bankkontonummer (IBAN),

o kr N

Zahlungsbetrag.
Die fiir die Zahlung erstellte Datentragernachweisliste ist vom Landesfeuerwehrkommandanten
und dem Finanzverwalter zu unterfertigen (Vieraugenprinzip).
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(7) Die Uberweisung des auszuzahlenden Betrages an den Zahlungsempfinger hat durch die Finanz-
verwaltung zu erfolgen. Barauszahlungen sind nur in Ausnahmeféllen erlaubt. Jede Barauszahlung
ist vom Zahlungsempfanger zu bestatigen.

EEE]  Zahlungsmittelreserven und Riicklagen

(1) Zahlungsmittelreserven sind so weit anzusammeln, als es die finanzielle Lage des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes ermdglicht. Riicklagen sind so weit anzusammeln, als es die
finanzielle Lage des Karntner Landesfeuerwehrverbandes erfordert.

(2) DerLandesfeuerwehrausschuss darf die Zweckwidmung einer Zahlungsmittelreserve oder Riick-
lage ganz oder teilweise andern, wenn sie fliir den vorgesehenen Zweck oder in der vorhandenen
Hohe nicht mehr benétigt wird.

(3) Zahlungsmittelreserven sind bis zu ihrer Verwendung so anzulegen, dass sie den héchst-mog-
lichen Ertrag erzielen. Die Veranlagung hat dabei nach MaRRgabe der Bestimmungen des Gesetzes
liber dierisikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung des 6ffentlichen Sektors in Kérnten, LGBL.
Nr. 25/2018 (Karntner Spekulationsverbotsgesetz - K-SpvG) zu erfolgen.

(4) Zahlungsmittelreserven sind im Nachweis der liquiden Mittel anzufiihren.

EEZ]  Innere Darlehen

Der Landesfeuerwehrausschuss darf aus finanzwirtschaftlichen Griinden beschliefien, dass Zahlungs-
mittelreserven voriibergehend zur Zwischenfinanzierung von Mittelverwendungen fiir investive Einzel-
vorhaben oder zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes in Anspruch genommen werden
(innere Darlehen). Durch eine derartige Entnahme diirfen sich fiir den Zweck der in Anspruch genommenen
Zahlungsmittelreserve keine nachteiligen Auswirkungen in finanzieller Hinsicht ergeben. Die in Anspruch
genommene Zahlungsmittelreserve ist so rechtzeitig wieder aufzufiillen, dass dadurch die zweckgemaRe
Verwendung im Bedarfsfall gewahrleistet bleibt. Im jeweiligen Investitions- und Finanzierungsplan des
investiven Einzelvorhabens ist die Refinanzierung des inneren Darlehens vorzusehen.

5. Abschnitt: Verrechnungswesen

EEE Gegenstand und Grundsitze
(1) Das Verrechnungswesen hat nach den Grundsatzen der VRV 2015 zu erfolgen.
(2) Jede Verrechnung oder allféllige Berichtigung muss durch Unterlagen, welche die Buchung
begriinden, belegt sein.
(3) Alle Geschéftsfalle sind mit ihrem Geldwert in Euro zu verrechnen.
(4) Einnahmen und Ausgaben in ausldndischer Wahrung sind nach ihren Euro-Werten, zum jeweiligen
Tageskurs, zu verrechnen.
(5) Alle Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen sind
1. zeitgeordnetin der Reihenfolge ihres Vorkommens (zeitfolgemaRig) und
2. sachgeordnet in der im Voranschlag sowie fiir die nicht voranschlagswirksame Gebarung
vorgesehenen Ordnung
unter Bertcksichtigung jener Merkmale zu verrechnen, die eine Auswertung im Sinne der
VRV 2015 (Rechnungsabschluss) ermdglicht.
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5. Abschnitt: Verrechnungswesen

EEld  Aufgaben des Verrechnungswesens

(1)

Aufgaben im Rahmen der Fiihrung der Buchhaltung sind insbesondere:

1. die Prifung, ob die freigegebenen Mittelverwendungen den formellen Erfordernissen ent-
sprechen,

die laufende und unmittelbare Verrechnung aller Geschaftsfalle,

die Erstellung der Buchungsjournale,

die Verwahrung der Belege und Buchungsjournale,

o s e

die Vorbereitung des Entwurfs des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses, sodass
die Beschlussfassung im Landesfeuerwehrausschuss moglich ist.

Bei der Priifung nach Abs. 1 Z 1 ist insbesondere auf die Einhaltung der haushaltsrechtlichen
Bestimmungen zu achten. Ergibt die Priifung Mangel, ist der Beleg der Mittelverwendung an die
fachlich zustandige Organisationseinheit zuriickzustellen. Wird ein Mangel nicht behoben oder
ist er nicht behebbar und ist die Vollziehung aufgrund einer dienstrechtlichen Weisung durch-
zufiihren, so ist darauf mit einem entsprechenden Vermerk (Beharrungsvermerk) hinzuweisen.
Die Ermittlung aller Daten, die zur Verbuchung von Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen
notwendig sind, obliegt der anweisenden Organisationseinheit. Dabei ist vor allem auf den
genauen Firmenwortlaut und die Bankverbindung zu achten.

Jede Abanderung der Anweisung - ausgenommen eine Abanderung im Sinne von Abs. 2 - darf
nur im Einvernehmen mit dem Anweisungsberechtigten erfolgen. Das Einvernehmen ist zu ver-
merken.

[Efl  Umfang des Verrechnungswesens

(1)

Die Verrechnung umfasst:
1. dievoranschlagswirksame Verrechnungin Form der Finanzierungsrechnung und der Ergeb-
nisrechnung,
die Verrechnung im Rahmen der nicht voranschlagswirksamen Gebarung,
die Vermogensrechnung,
die sonstige Verrechnung.

EEL]  Voranschlagswirksame Verrechnung

(1)

Die voranschlagswirksame Verrechnung ist dem Aufbau und der Gliederung des Voranschlages
anzupassen und hat alle Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen, die im Zuge der Aus-
fihrung des Voranschlages anfallen, zu umfassen.

Im Voranschlag nicht vorgesehene Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen sind, wenn
sie ihrer Natur nach endgiiltig voranschlagswirksam sind, unter den ihrem Verwendungszweck
entsprechenden Voranschlagsstellen zu verrechnen. AufRer- und liberplanmafRige Mittelver-
wendungen sind in voller Hohe bei den sachlich in Betracht kommenden Voranschlagsstellen
auszuweisen.

EEE]  Vermégensrechnung

(1)

Die vermdgenswirksamen Zu- und Abgénge des Finanzjahres sowie die sonstigen Anderungen
derVermdogensbestande sind in der Vermoégensrechnung aufzuzeichnen. Darin sind der Bestand
des Vermodgens und der Fremdmittel sowie des Nettovermdgens zu Beginn des Finanzjahres,
dessen Veranderungen wahrend des Finanzjahres und der Bestand am Ende des Finanzjahres
nachzuweisen.
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(2)

(3)

Ist die Vermdgensrechnung nicht unmittelbar von der voranschlagswirksamen Verrechnung
abzuleiten, so ist dies entsprechend zu dokumentieren.
Die Vermogensrechnung ist nach den Bestimmungen des § 44 zu gliedern.

EXI]  Ssonstige Verrechnung

(1)

(2)

Zur sonstigen Verrechnung gehort jene Verrechnung, die zur Unterstltzung, Auswertung oder
Erganzung der voranschlagswirksamen oder nicht voranschlagswirksamen Verrechnung geftihrt
wird.

Fiihrung von Personenkonten (Lieferanten und Kunden) zur Erfassung von Belegen der Mittel-
aufbringung und Mittelverwendung.

EXS]  Buchungsjournal

(1)

(2)

Samtliche Geschaftsfalle sind fortlaufend zu erfassen und getrennt voneinander im Buchungs-
journal auszuweisen.

Im Buchungsjournal sind jedenfalls aufzunehmen:

1. fortlaufende Nummer und die Belegnummer aller Geschaftsfalle,

Name des Einzahlungspflichtigen oder des Empfangers,

Buchungsdatum,

Angabe des Haushaltskontos,

o~ e

Betrag.

7] Buchungsabschluss

(1)

Seite 3.1.16

Der Buchungsabschluss hatin regelmaRigen Abstanden - zumindest jedoch einmal im Monat - zu
erfolgen.

Die Buchungsjournale sind chronologisch abzulegen.

Buchungsjournale kdnnen digital erstellt werden. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass sie
jederzeit digital reproduzierbar und nicht nachtraglich veranderbar sind.

Im Buchungsabschluss sind die Bestdnde an liquiden Mitteln einzeln und nach der folgenden
Gliederung darzustellen:

1. Kassen-/Barbestinde

Kontokorrentkonten

Zahlungsmittelreserven

Termineinlagen

o~ e

Festgelder
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6. Abschnitt: Vermogensverwaltung

EXE]  Vermégenshaushalt
(1) Im Vermogenshaushalt werden das lang- und kurzfristige Vermégen und die lang- und kurz-

fristigen Fremdmittel des Karntner Landesfeuerwehrverbandes dargestellt.

(2) Die Erstellung eines Voranschlages fiir den Vermégenshaushalt ist nicht erforderlich.

EXI]  Vermégensrechnung
(1) Die Vermogensrechnung gemaR § 39 ist auf der Aktivseite wie folgt zu gliedern:

a.

Langfristiges Vermogen

ok W

Immaterielle Vermogenswerte

Sachanlagen

Aktive Finanzinstrumente / Langfristiges Finanzvermogen
Beteiligungen

Langfristige Forderungen

Kurzfristiges Vermogen

Hw N

5.

Kurzfristige Forderungen

Vorrate

Liquide Mittel

Aktive Finanzinstrumente / Kurzfristiges Finanzvermoégen
Aktive Rechnungsabgrenzung

(2) Die Vermogensrechnung auf der Passivseite ist wie folgt zu gliedern:

a.

Nettovermdgen (Ausgleichsposten)

o WD e

Saldo der Eroéffnungsbilanz

Kumuliertes Nettoergebnis

Haushaltsriicklagen

Neubewertungsriicklagen (Umbewertung Skonto)
Fremdwahrungsumrechnungsriicklagen

Sonderposten Investitionszuschisse (Kapitaltransfers)

1.

Investitionszuschiisse

Langfristige Fremdmittel

1.
2.
3.

Langfristige Finanzschulden, netto
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Rickstellungen

Kurzfristige Fremdmittel

Hw DN

Kurzfristige Finanzschulden, netto
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Riickstellungen
Passive Rechnungsabgrenzung
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B Vermégenserfassung

(1)

(4)

Fir die Erfassung der aktivierungspflichtigen Vermogenswerte gelten die Bestimmungen der
VRV 2015. Insbesondere sind bei der Aktivierung neuer Vermogenswerte die entsprechenden
Vorgaben der VRV 2015 hinsichtlich der Nutzungsdauer zu beachten (siehe Anhang 7, VRV 2015).
Alle Anlagegiiter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten brutto 400,00 Euro nicht tiber-
steigen, sind nicht in das Vermégen aufzunehmen. In den Bereichen mit Vorsteuerabzugs-
berechtigung liegt die Grenze bei 400,00 Euro netto.

Die fachlich zustandigen Organisationseinheiten haben

1. derFinanzverwaltung alle fiir die Aktivierung neuer Vermogenswerte notwendigen Unter-
lagen zeitgerecht beizubringen,

2. das Ausscheiden von Vermégen sowie Anderungen des Standortes von Vermogensgegen-
standen der Finanzverwaltung zur Kenntnis zu bringen,

3. zumindest einmal innerhalb von drei Finanzjahren anhand der von der Finanzverwaltung
zur Verfigung gestellten Aufzeichnungen das vorhandene Vermdégen zu prifen und
Abweichungen mit einer entsprechenden Begrindung zu dokumentieren.

Ein Abweichen von der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 ist zu begriinden und zu dokumen-

tieren.

EXH  Verwaltung von Vorriten

(1)

Seite 3.1.18

Sowohl der Wert und die Menge als auch alle Zu- und Abgange der vorhandenen Vorrate, welche
in den betroffenen Bereichen (Landesfeuerwehrschule, Atemschutz- und Funkwerkstatte etc.)
zum Zweck des Wiederverkaufs gelagert werden, sind elektronisch aufzuzeichnen.

Die betroffenen Organisationseinheiten haben dafiir zu sorgen, dass grundsétzlich nur die fir
einen reibungslosen Betriebsablauf erforderlichen Vorrate auf Lager liegen.

Einmal jahrlich ist gemaf der geltenden Inventurrichtlinien eine Inventur dieser Vorréte durch-
zuflihren und entsprechend zu dokumentieren.
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7. Abschnitt: Rechnungsabschluss

7. Abschnitt: Rechnungsabschluss

Beschluss iiber den Rechnungsabschluss
(1) Der Landesfeuerwehrausschuss hat gemaR § 36 Abs. 2 Z 3 K-FWG 2021 bis spatestens 30. April
jeden Finanzjahres den Rechnungsabschluss des Vorjahres zu beschlief3en.

(2) DerRechnungsabschlussist einschlieilich des Lageberichtes und der textlichen Erlduterungen

den (stimmberechtigten) Mitgliedern des Landesfeuerwehrausschusses eine Woche vor Beschluss-

fassung in elektronischer Form zu Gibermitteln. Auf Verlangen eines Mitgliedes des Landes-

feuerwehrausschusses ist diesem ein Ausdruck des Entwurfes des Rechnungsabschlusses zu

libermitteln.

EXE]  Bestandteile des Rechnungsabschlusses
(1) Der Rechnungsabschluss besteht aus:

1.

2
3.
4

o o

der Ergebnisrechnung,

der Finanzierungsrechnung,

der Vermoégensrechnung,

derVoranschlagsvergleichsrechnung fiir den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, in Form
des Detailnachweises auf Kontenebene,

der Nettovermdgensanderungsrechnung,

den Beilagen gemal} § 37 VRV 2015, sofern sie fiir den Karntner Landesfeuerwehrverband
sinngemal zur Anwendung kommen kdénnen.

EXE]  Beilagen zum Rechnungsabschluss
(1) Dem Rechnungsabschluss sind folgende Anhange beizufiigen:

1.

X NN

o
= o

Nachweis Uber Transferzahlungen von Tragern und an Trager des 6ffentlichen Rechts
Nachweis Uber Haushaltsricklagen und Zahlungsmittelreserven
Nachweis Uber den Finanzschulden- und Schuldendienst
Nachweis Uber haushaltsinterne Vergiitungen

Anlagenspiegel

Leasingspiegel

Beteiligungsspiegel

Ruckstellungsspiegel

Haftungsnachweis

Nachweis tber Personalaufwand

Einzelnachweis liber die nicht voranschlagswirksame Gebarung

]  Sonstige Anhinge zum Rechnungsabschluss
(1) Dem Rechnungsabschluss sind ebenfalls beizufiigen:

1.

ok wN

Nachweis der liquiden Mittel

Erlduterungen Einnahmen und Ausgaben auf Ebene Haushaltskonten
Nachweis der Investitionstatigkeit

Nachweis Uber Transferzahlungen

Stellenplan fiir den Gesamthaushalt
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(2)

Nachweis Kundenforderungen
Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
Nachweis Uber verwaltete Einrichtungen

o N o

Finanzierungssaldo gemaR ESVG 2010
Dem Rechnungsabschluss sind textliche Erlauterungen anzuschliel3en.

Y Bericht des Landesfeuerwehrkommandanten
Der Bericht des Landesfeuerwehrkommandanten als Ergdnzung zum Rechnungsabschluss stellt einen

eigenstandigen Bestandteil des Rechnungsabschlusses dar, der folgenden Inhalt hat:

(1)

(2)

Gesetzliche Grundlagen: In diesem Teil werden die relevanten Gesetze fiir die Erstellung des
Rechnungsabschlusses dargestellt.

Ergebnis: In diesem Teil werden der Geschéftsverlauf und das Geschéftsergebnis des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes dargestellt. Eine gesonderte Analyse des Férderhaushaltes ist durch-
zuftihren.

7] Priifung des Rechnungsabschlusses

(1)

Seite 3.1.20

Gemal § 37 Abs. 5 K-FWG 2021 haben die gewahlten Rechnungspriifer die Gebarung des Karntner
Landesfeuerwehrverbandes auf ihre ziffernmaRige Richtigkeit, ZweckméaRigkeit und Sparsamkeit

zu priifen.

Folgende Bestandteile des Rechnungsabschlusses sind durch einen Wirtschaftspriifer zu priifen:

1. Ergebnisrechnung, Finanzierungsrechnung, Vermogensrechnung

2. Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt - Vergleich Rechnungsabschluss und Vor-
anschlag auf Gesamthaushaltsebene

3. Nettovermoégensanderungsrechnung

4. Beilagen zum Rechnungsabschluss gemal § 49

5. Bericht des Landesfeuerwehrkommandanten gemaf} § 51

Auf die Abschlussprifung des Wirtschafspriifers sind die §§ 269 Abs. 1,271 sowie die §§ 272 bis

273 sowie 275 bis 276 UGB sinngemal anzuwenden.

Der Bericht des Landesfeuerwehrkommandanten ist durch den Wirtschaftspriifer darauf zu

priifen, ob der Bericht des Landesfeuerwehrkommandanten mit den Rechnungsabschluss-

bestandteilen laut § 52 Abs. 2 in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Bericht des

Landesfeuerwehrkommandanten nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Karntner

Landesfeuerwehrverbandes erwecken.

Der Bericht tiber die Abschlusspriifung gemal § 52 Abs. 2 ist dem Rechnungsabschluss laut § 42

Abs. 3 K-FWG 2021 anzuschlieRen.

Die mit der Finanzverwaltung betrauten Bediensteten haben den Prifungsorganen die zur

Prifung des Rechnungsabschlusses erforderlichen Unterlagen vollstandig und umgehend in
papier- oder elektronischer Form zur Verfligung zu stellen. Ebenso haben die Bediensteten die
fur die Prifung des Rechnungsabschlusses erforderlichen Auskiinfte nach bestem Wissen und
Gewissen zu erteilen (siehe § 54 Abs. 1 Z 13).

Im Falle von Beanstandungen durch die Priifungsorgane hat der Landesfeuerwehrausschuss
die zur Herstellung eines geordneten Haushaltes erforderlichen MaRnahmen unverziiglich zu
beschlielten.
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8. Abschnitt: Organisation

8. Abschnitt: Organisation

EEE]  Finanzverwaltung

(1)

ERGRC)

Zur Abwicklung der Finanzverwaltung hat der Karntner Landesfeuerwehrverband einen dafir
geeigneten und entsprechend ausgebildeten Bediensteten zu bestellen (Finanzverwalter). Die
Bestellungist zu widerrufen, wenn die Voraussetzung wegfallt oder die Aufgaben nicht ordnungs-
gemal erfillt werden.

Dem Finanzverwalter obliegt neben den ihm zur selbststandigen Erledigung vorbehaltenen Auf-
gaben die Koordinierung und Kontrolle der den Mitarbeitern der Finanzverwaltung zugewiesenen
Aufgaben.

Istin der Finanzverwaltung mehr als ein Bediensteter beschaftigt, so sind die Kassengeschafte
und die Verrechnungsgeschafte unter der Leitung des Finanzverwalters nach Moglichkeit von
verschiedenen Bediensteten wahrzunehmen.

Fur den Fall der Verhinderung des Finanzverwalters ist ein Stellvertreter zu bestellen.

Die Bediensteten in der Finanzverwaltung sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die Bediensteten in der Finanzverwaltung diirfen Auskiinfte an Funktionare und Bedienstete des
Karntner Landesfeuerwehrverbandes nur dann erteilen, insoweit diese fiir die Empfanger zur
Wahrnehmung der ihnen lbertragenen Aufgaben erforderlich sind. Ausnahmen bediirfen der
Genehmigung des Landesfeuerwehrkommandanten.

L] Aufgaben der Finanzverwaltung

(1)

Die Aufgaben der Finanzverwaltung umfassen insbesondere

1. diePlanung, Budgetierungund Erstellung des Voranschlages bzw. der Nachtragsvoranschlage
und die fachliche Unterstiitzung der davon betroffenen Organisationseinheiten,

die Erstellung des Rechnungsabschlusses,

die Erstellung des Lageberichtes als Bestandteil des Rechnungsabschlusses,

die laufende Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs,

die laufende Verbuchung der Geschaftsfalle,

ok W

die fristgemalfie Vorschreibung gesetzlicher Beitrage (Hilfsschatz, Stiitzpunkt- und Organi-

sationsbeitrag etc.),

7. dieunmittelbare Verrechnungvon Leistungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes an
Dritte (Atemschutz- und Funkwerkstatte, Brandverhiitungsstelle etc.),
die Erstellung der Betriebskostenabrechnungen,

Durchfiihrung und Evidenzhaltung gesetzlicher Mitteilungspflichten,

10. diejahrliche Durchfiihrung der Inventur,

11. das operative Controlling (laufende Haushaltsiiberwachung),

12. die Ablage und Aufbewahrung der Buchungsbelege, Biicher und Aufzeichnungen, Vor-
anschlage, Rechnungsabschliisse und sonstigen einschlagigen Schriftstiicke der Finanz-
verwaltung,

13. die Berichterstattung in allen finanziellen Angelegenheiten, insbesondere gegeniiber dem

Landesfeuerwehrkommandanten, dem Dienstvorgesetzten sowie bei Priifhandlungen der

Rechnungspriifer und des Wirtschaftspriifers sowie der Aufsichtsbehérde,
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14. alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Filhrung der Personalunterlagen der Mitarbeiter
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes.

9. Abschnitt: Schlusshestimmungen

EEE Verweisungen
Soweit auf Landes- oder Bundesgesetze sowie andere Rechtsquellen verwiesen wird, ist die jeweils
geltende Fassung heranzuziehen.

B4 Inkrafttreten
Die vorliegende Haushaltsordnung 2021 tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehrfachzeitschrift
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten der Haushaltsordnung 2021 tritt die Haushaltsordnung 2004 laut Beschluss des
Landesfeuerwehrausschusses vom 15.12.2004 auRRer Kraft. Die Haushaltsordnung 2021 ist - mit Aus-
nahme des § 16 Abs. 3 und 4 - jedenfalls auf die Priifung des Rechnungsabschlusses 2021 anzuwenden.

Klagenfurt am Wérthersee, am 23.11.2021

Fir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

ANHANGE

» AnhangA - Anweisungsberechtigte gem. § 16 Haushaltsordnung 2021
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HILFSSCHATZ-BESTIMMUNGEN
uber die Leistung von Unterstiitzungs-
beitragen an verungliickte oder
unverschuldet in Not geratene
Feuerwehrmitglieder

KARNTNER LANDESFEUERWEHRVERBAND

Beschluss im Landesfeuerwehrausschuss am: 23.11.2021
In Kraft getreten am: 01.06.2022




3.2 | Hilfsschatz-Bestimmungen

INHALT

3.1
3.2
3.3

5.1
5.2

6.1
6.2

8.1

8.2

10

Seite 3.2.2

Rechtsgrundlagen
Hilfsschatz
Verwaltung
Mittelaufbringung
Jahresmitgliedsbeitrag
Spenden

Sonstiges
Vorschreibung des Jahresmitgliedsbeitrages
Leistungen
Leistungsanspruch
Leistungsarten

Hohe der Leistungen
Taggeld

Einmalige Zuwendungen

Leistungsablehnung

Antragstellung (Unfallmeldung)

Antragstellung nach Punkt 5.2.1 bis 5.2.4 dieser Bestimmungen

RN

Antragstellung nach Punkt 5.2.5 bis 5.2.7 dieser Bestimmungen

Gebarung
Inkrafttreten

Anhange

Beidenin dieser Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form,

aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.
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Rechtsgrundlagen

RECHTSGRUNDLAGEN

Gemal} § 32 Abs. 3 Z 8 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) hat der Karntner Landesfeuer-
wehrverband die Aufgabe, verungliickte Mitglieder oder deren Hinterbliebene sowie unverschuldet
in Not geratene Feuerwehrmitglieder von verbandsangehdrigen Feuerwehren zu unterstitzen.

GemaR § 40 Abs. 1 Z 4 K-FWG 2021 hat die Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes jeden-
falls nahere Bestimmungen liber diese Unterstlitzung zu enthalten.

HILFSSCHATZ

Der Hilfsschatz hat im Rahmen der Wahrnehmung und Forderung der allgemeinen Interessen der
Feuerwehren den Zweck, im Falle eines Unfalles, des Todes oder einer sonstigen Notlage rasch finan-
zielle Hilfe zu leisten. Die Bestimmungen fiir den Hilfsschatz gelten ungeachtet bestehender anderer
Versicherungsvertrage (Zusatzversicherungen).

VERWALTUNG

Der Hilfsschatz wird vom Karntner Landesfeuerwehrverband verwaltet. Verantwortlich fiir die laufende
Verwaltung des Hilfsschatzes unter Anwendung der vom Landesfeuerwehrausschuss beschlossenen
Hilfsschatz-Bestimmungen ist der Hauptausschuss. Die Kosten fiir die Verwaltung sind aus den Mitteln
des Hilfsschatzes zu tragen.

MITTELAUFBRINGUNG

EE]  Jahresmitgliedsbeitrag

Die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Betriebs- bzw. Berufsfeuerwehren leisten einen jahrlichen
Mitgliedsbeitrag. Die Hohe des Mitgliedsbeitrages (siehe Anhang A) ist durch Beschluss des Landes-
feuerwehrausschusses festzusetzen.

EF]  Spenden

EE]  Sonstiges

VORSCHREIBUNG DES JAHRESMITGLIEDSBEITRAGES

Der Jahresmitgliedsbeitrag ist fiir jedes Feuerwehrmitglied bis spatestens 31. Marz des jeweiligen Jah-
res an den Karntner Landesfeuerwehrverband zu entrichten. Stichtag fiir die jahrliche Vorschreibung
des Mitgliedsbeitrages durch den Kérntner Landesfeuerwehrverband ist der 31. Janner eines jeden
Jahres. Nachmeldungen sind fiir die wahrend des Kalenderjahres in die Feuerwehr aufgenommenen
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Mitglieder moglich. Die Nachmeldung hat binnen acht Tagen bei gleichzeitiger Entrichtung des Mit-
gliedsbeitrages zu erfolgen.

Fir die fristgerechte Entrichtung des Jahresmitgliedsbeitrages sowie fiir die Vollstandigkeit und

Richtigkeit der bis zum 31. Janner eines jeden Jahres zu aktualisierenden Namensliste (Hilfsschatz-
liste) ist der Feuerwehrkommandant verantwortlich.

LEISTUNGEN

5.2.1

Seite 3.2.4

Leistungsanspruch

Anspruchsberechtigt fiir den Erhalt einer Leistung aus dem Hilfsschatz sind Feuerwehrmitglieder von
verbandsangehdrigen Freiwilligen Feuerwehren, Betriebs- und Berufsfeuerwehren mit folgendem
Mitgliedsstatus:

» Mitglied auf Probe

» Aktives Mitglied

» Mitglied der Reserve

Leistungsarten
Die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Hilfsschatz wird in folgende Leistungsarten unter-
schieden:

Unfall eines Feuerwehrmitgliedes im Rahmen des Feuerwehrdienstes

Dazu zahlen insbesondere nachstehende Tatigkeiten:

» Bekampfung und Verhitung von Branden sowie im Rahmen des technischen Einsatzes

» Ubungen und Schulungen aller Art, Dienstbesprechungen sowie die Aus- und Weiterbildung,

» Sicherungsarbeiten, Aufsichts- und Absperrdienste im Rahmen des Einsatz- und Ubungsdienstes
sowie bei Veranstaltungen,

» Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Risthausern, Fahrzeugen und Geraten sowie im Zuge
des Baues von Riisthausern,

» Fahrten auf direktem Weg zum Einsatz-, Ubungs- oder Veranstaltungsort bzw. zum Risthaus und
zurtick; dies im Einsatzfall bzw. im Rahmen einer angeordneten feuerwehrdienstlichen Tatigkeit,

» Ubungen fiir bzw. Teilnahme an Feuerwehrleistungsbewerben, welche vom Karntner Landesfeuer-
wehrverband oder vom Bezirksfeuerwehrkommandanten genehmigt wurden, sowie die durch den
Karntner Landesfeuerwehrverband genehmigte Teilnahme an den Bundes- und internationalen
Leistungsbewerben,
Feuerbeschau und Kommissionsdienst,
Brandwache bei diversen Veranstaltungen,
angeordnete Teilnahme an Jubildums- und sonstigen Feierlichkeiten, Prozessionen, Gottesdiensten
und Begrabnissen flir die Dauer des offiziellen Teiles,

» Veranstaltung und Durchfiihrung von Feuerwehrfesten (Béllen etc.).
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5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

Leistungen

Einmalige Zuwendung Todesfall

Verungliickt ein anspruchsberechtigtes Feuerwehrmitglied wahrend der Ausiibung des Feuerwehr-
dienstes todlich, so leistet der Karntner Landesfeuerwehrverband aus den Mitteln des Hilfsschatzes
eine einmalige Zuwendung.

Einmalige Zuwendung Invaliditdt

Verungliickt ein anspruchsberechtigtes Feuerwehrmitglied wahrend der Ausiibung des Feuerwehr-
dienstes und wird er durch einen solchen dauernd erwerbsunfahig, so leistet der Karntner Landes-
feuerwehrverband aus den Mitteln des Hilfsschatzes eine einmalige Zuwendung. Die Hohe der ein-
maligen Zuwendung richtet sich nach dem von der AUVA bescheidmaRig festgelegten Prozentsatz
der Invaliditat.

Einmalige Zuwendung Herzinfarkt

Erleidet ein anspruchsberechtigtes Feuerwehrmitglied wahrend der Ausiibung des Feuerwehrdienstes
einen Herzinfarkt, so wird dies insofern als Unfall anerkannt, dass aus Mitteln des Hilfsschatzes anstelle
des Taggeldes eine einmalige Zuwendung gewahrt wird.

Einmalige Zuwendung an unverschuldet in Not geratene Feuerwehrmitglieder

Im Falle eines aufierordentlichen sozialen oder existenzgefdhrdenden Notstandes eines anspruchs-
berechtigten Feuerwehrmitgliedes kann diesem eine einmalige Zuwendung aus den Mitteln des
Hilfsschatzes gewahrt werden. Uber die Hohe der einmaligen Zuwendung entscheidet - unter Bertick-
sichtigung des festgelegten Richtwertes - der Hauptausschuss liber Vorschlag des Fachausschusses
Mitgliederentwicklung (Unterausschuss Verwaltungs- und Versicherungswesen).

Einmalige Zuwendung an Hinterbliebene von tédlich verungliickten Feuerwehrmitgliedern
Verungliickt ein anspruchsberechtigtes Feuerwehrmitglied aufierhalb des Feuerwehrdienstes todlich,
so kann in Verbindung mit einem aulRerordentlichen sozialen oder existenzgefahrdenden Notstand
den Hinterbliebenen des Verunfallten eine einmalige Zuwendung aus den Mitteln des Hilfsschatzes
gewahrt werden. Uber die Hohe der einmaligen Zuwendung entscheidet - unter Beriicksichtigung
des festgelegten Richtwertes - der Hauptausschuss liber Vorschlag des Fachausschusses Mitglieder-
entwicklung (Unterausschuss Verwaltungs- und Versicherungswesen).

Einmalige Zuwendung an Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen

Fur Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen kann fir besondere Hartefélle eine einmalige Zuwendung
aus den Mitteln des Hilfsschatzes gewahrt werden. Uber die Héhe der einmaligen Zuwendung ent-
scheidet - unter Berticksichtigung des festgelegten Richtwertes - der Hauptausschuss tiber Vorschlag
des Fachausschusses Mitgliederentwicklung (Unterausschuss Verwaltungs- und Versicherungswesen).
Die Auszahlung der einmaligen Zuwendung erfolgt im Falle der Minderjahrigkeit an einen Erziehungs-
berechtigten.
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3.2 | Hilfsschatz-Bestimmungen

HOHE DER LEISTUNGEN

Taggeld

Fiir die Dauer der arztlich bescheinigten Gesundheitsbeeintrachtigung bzw. Arbeitsunfahigkeit gebiihrt
dem gemaR Punkt 5.2.1 der Bestimmungen verunfallten Feuerwehrmitglied ein Taggeld. Die Hohe
des Taggeldes wird nach der Dauer der Gesundheitsbeeintrachtigung bzw. Arbeitsunfahigkeit unter-
schieden. Handelt es sich um einen Tauchunfall im Rahmen des Feuerwehrdienstes (ab Anlegen der
Tauchausriistung), so gebiihrt dem verunfallten Feuerwehrmitglied ein Zuschlag in der Hohe von
100 % auf das jeweils fiir die entsprechende Dauer festgelegte Taggeld.

Die Hohe der Taggelder wird vom Landesfeuerwehrausschuss beschlossen und istim Anhang A dieser
Bestimmungen angefiihrt.

Einmalige Zuwendungen

Die Hohe bzw. der Richtwert der einmaligen Zuwendungen gemaft Punkt 5.2.2 bis 5.2.7 der
Bestimmungen werden vom Landesfeuerwehrausschuss beschlossen und sind im Anhang A dieser
Bestimmungen angefiihrt.

LEISTUNGSABLEHNUNG

Seite 3.2.6

Als Feuerwehrunfalle gelten insbesondere nicht bzw. es besteht kein Anspruch auf Leistungen aus

dem Hilfsschatz:

» bei Unfallen im Zusammenhang mit Ausfliigen und diversen Sportveranstaltungen,

» bei Unfallen von Mitgliedern, die hauptberuflich Feuerwehrdienst verrichten, sofern es sich um
Tatigkeiten im Zuge der Instandhaltung und Wartung von Risthausern, Fahrzeugen und Geraten
sowie der Ausbildung wahrend der Dienstzeit handelt,
wenn grobe Fahrlassigkeit (z. B. Trunkenheit) vorliegt,
bei allen Fahrten, die nicht im Rahmen des Feuerwehrdienstes durchgefiihrt werden,
wenn das verunfallte Feuerwehrmitglied zum Zeitpunkt des Unfalles nicht im Mitgliederver-
waltungsprogramm des Karntner Landesfeuerwehrverbandes evident ist,

» wenn der Jahresmitgliedsbeitrag gemaf Punkt 3.1 dieser Bestimmungen nicht zeitgerecht ent-
richtet wurde,

» wenn das Nichtbeibringen von erforderlichen Unterlagen eine Erledigung des Unfallaktes inner-
halb von 12 Monaten unméglich macht.

Ebenfalls kein Anspruch auf Leistungen aus dem Hilfsschatz besteht bei nachfolgenden, taxativ
angefiihrten Kosten:

Krankheiten

Therapien

Honorare

Hubschraubertransporte

Brillen und

vV v v v VY

Zahnersatz
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Antragstellung (Unfallmeldung)

Abgegolten werden ausschliellich Personenschaden.

E ANTRAGSTELLUNG (UNFALLMELDUNG)

EEY  Antragstellung nach Punkt 5.2.1 bis 5.2.4 dieser Bestimmungen
Der zustandige Feuerwehrkommandant ist verpflichtet, einen Feuerwehrunfall binnen acht Tagen -
unterVerwendung ausgefiillter und ordnungsgemaR unterfertigter Formblatter (siehe Anhang B) - dem
Karntner Landesfeuerwehrverband zu melden. Der Meldung ist ein arztliches Attest anzuschliel3en,
aus welchem die Art der Verletzung und die Dauer der Gesundheitsbeeintrachtigung bzw. der Arbeits-
unfahigkeit hervorgehen. Das verunfallte Feuerwehrmitglied hat innerhalb von drei Tagen arztliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Fir die Endabrechnung ist dem Karntner Landesfeuerwehrverband ein arztlicher Schlussbericht
(Gesundmeldung) vorzulegen.

]  Antragstellung nach Punkt 5.2.5 bis 5.2.7 dieser Bestimmungen
Die Antragstellung um Gewdhrung einer einmaligen Zuwendung an den Karntner Landesfeuerwehr-
verband hat formlos, jedoch unter genauer Schilderung des sozialen oder existenzgefahrdenden
Notstandes durch den Bezirksfeuerwehrkommandanten zu erfolgen.

Der Feuerwehrkommandant tragt die Verantwortung dafir, dass die Abwicklung bzw. Vorlage von

erforderlichen Unterlagen fir die Zuerkennung einer Leistung aus dem Hilfsschatz vollstandig und
zeitgerecht erfolgt.

ﬂ GEBARUNG

Die finanziellen Mittel des Hilfsschatzes sind Bestandteil des Vermdgens des Karntner Landesfeuer-
wehrverbandes. Sowohl die Gebarung als auch der Geldbestand des Hilfsschatzes sind in den biicher-
lichen Aufzeichnungen des Karntner Landesfeuerwehrverbandes jedoch getrennt und nachvollziehbar
darzustellen. Die jahrlichen Mittelaufbringungen sowie die voraussichtlichen Mittelverwendungen
(Leistungen etc.) sind gemeinsam mit dem Gesamtbudget zu veranschlagen und das Jahresergebnis
im Rechnungsabschluss des Karntner Landesfeuerwehrverbandes auszuweisen und vom Landes-
feuerwehrausschuss zu beschliefRen. Ein ausgeglichener Haushalt ist anzustreben.

m INKRAFTTRETEN

Die vorliegenden Bestimmungen fiir den Hilfsschatz treten in Verbindung mit den Satzungen des
Karntner Landesfeuerwehrverbandes an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeitschrift
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft.
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3.2 | Hilfsschatz-Bestimmungen

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

ANHANGE

» AnhangA - Hilfsschatz-Bestimmungen

» Antragstellung bzw. Meldeformulare (Unfallmeldung) finden Sie auf der Homepage des KLFV

Seite 3.2.8 Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Anhang A - Hilfsschatz-Bestimmungen

Anhang A - Hilfsschatz-Bestimmungen

Gemalt Beschluss des Landesfeuerwehrausschusses vom 23.11.2021

Pkt. 3 Mittelaufbringung
3.1 | Jahresmitgliedsbeitrag
Jahresmitgliedsbeitrag
Pkt. 6 Hohe der Leistungen
6.1 Taggeld
Arbeitsunfahigkeit
Arbeitsunfahigkeit
Arbeitsunfahigkeit - Tauchunfall
Arbeitsunfahigkeit - Tauchunfall
6.2 Einmalige Zuwendung
Todesfall
Invaliditat
Herzinfarkt

an unverschuldet in Not geratene
FW-Mitglieder

an Hinterbliebene von-
verungliickten FW-Mitgliedern

an Mitglieder von
Feuerwehrjugendgruppen
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5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

1.-42.Tag
43.-180. Tag
1.-42.Tag

43.-180. Tag

jeKind

3,50 €

20,00 €
30,00 €
40,00 €

60,00 €

7.500,00 €

15.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

pro Mitglied

Zuschlag 100 %

Zuschlag 100 %

100 %

Richtwert

Richtwert

Richtwert
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Aufbauorganisation der Organe

AUFBAUORGANISATION DER ORGANE

Korperschaft 6ffentlichen Rechts (§ 32 Abs. 2 K-FWG 2021)

Landesfeuerwehrausschuss

Beschlussfassendes Organ (§ 36 K-FWG 2021)

Landesfeuerwehrkommandant Fachausschisse Rechungspriifer
Oberstes vollziehendes Organ (§36 Abs. 228 K-FWG 2021) vollziehendes Organ

(837 Abs. 1 K-FWG 2021) o (§ 35 Abs. 1 K-FWG 2021)
Katastrophenhilfsziige

(§ 21 Abs. 2 K-FWG 2021)

(]
C
©
(oY)
S
O . .
() Bezirksfeuerwehrkommandant Bezirksfeuerwehrausschuss
-g vollziehendes Organ (§ 37 Abs. 2 K-FWG 2021) beratende Funktion (§ 37 Abs. 4 Z 1 K-FWG 2021) 1)
(] [
5 5
Q2 o
N S
o Abschnittsfeuerwehrkommandant Abschnittsfeuerwehrausschuss (]
= vollziehendes Organ (§ 37 Abs. 3 K-FWG 2021) beratende Funktion (§ 37 Abs. 4 Z 2 K-FWG 2021) -g
(O]
+
©
—
&
Gemeindefeuerwehrkommandant Gemeindefeuerwehrausschuss
vollziehendes Organ (§ 19 Abs. 4 K-FWG 2021) beratende Funktion (§ 19 Abs. 6 K-FWG 2021)
Ortsfeuerwehrkommandant .
. : Orts-/Betriebsfeuerwehrausschuss
Betriebsfeuerwehrkommandant
(§ 6 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 K-FWG 2021)
(§ 6 Abs. 3 und § 16 Abs. 1 K-FWG 2021)
Seite 3.3.1
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Organigramm gem. § 5 Satzung KLFV

ORGANIGRAMM GEM. § 5 SATZUNG KLFV

Landesfeuerwehrausschuss

Beschlussfassendes Organ (§ 36 K-FWG 2021)

Landesfeuerwehrkommando Landesfeuerwehrkommandant
Landesfeuerwehrschule Oberstes vollziehendes Organ
Brandverhiitungsstelle (§ 35 Abs. 1 K-FWG 2021)

Beratende Dienste Recht und Organisation

Hauptausschuss

Einsatz, Ausbildung

Feuerwehrtechnik .
und KAT-Dienst

Mitgliederentwicklung

Aus- und Fortbildung

) . . Feuerwehrmedizinischer Dienst
(inkl. Leistungspriifungen)

Fahrzeuge, Gerate und Ausriistung

Atem- und Korperschutz

(inki. Gefahrgutdienst) Katastrophenbhilfsdienst Feuerwehrseelsorge, SVE

Funk- und Nachrichtendienst Stabsarbeit Feuerwehrjugend

Informationstechnologie Flugdienst Offentlichkeitsarbeit

Verwaltungs- und
Wasserdienst Leistungsbewerbe Versicherungswesen
(inkl. Veranstaltungen)

Arbeits- und/oder Projektgruppen (Leiter: Arbeitsgruppenleiter bzw. Projektleiter):
Aktuelle Arbeitsgruppen: Verkehrsanlagen und -wege (Tunnel), Dienst- und Einsatzbekleidung,
Stiitzpunktfeuerwehren, Auszeichnungen, Gefahrenstoffe

Projektgruppe: wird bei interdisziplindren Themenaufarbeitungen eingesetzt

- Fachausschuss - Unterausschuss - Stabsstelle (beratend)
Leiter: Vorsitzender Leiter: Vorsitzender als Leiter: Leiter der

des Fachausschusses Landesbeauftragter Stabsstelle
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Aufbauorganisation der Katastrophenhilfsziige

AUFBAUORGANISATION DER KATASTROPHENHILFSZUGE

gemal § 21 K-FWG 2021

Landesfeuerwehrkommandant

Vollziehendes Organ (§ 37 Abs. 1 K-FWG 2021)

Verordnung des
Landesfeuerwehrausschusses
(gem. § 21 Abs. 2 K-FWG 2021)

Koordinator KAT-Hilfsziige Karnten

KAT-Zug |

KDT
1. KDTSTV, 2. KDTSTV

ZGTRP

Logistik und
Versorgung
Einsatzfahrzeuge,
Geratschaften,
Mannschaften

(Hermagor,
Villach-Stadt,
Villach-Land)

Die Planung der fiir den Einsatz der im jeweiligen KAT-Zug vorgesehenen Einsatzfahrzeuge,

KAT-Zug Il

KDT
KDTSTV

ZGTRP

Logistik und
Versorgung
Einsatzfahrzeuge,
Geratschaften,
Mannschaften

(Spittal an der Drau)

KAT-Zug Ill

KDT
KDTSTV

ZGTRP

Logistik und
Versorgung
Einsatzfahrzeuge,
Geratschaften,
Mannschaften

(Klagenfurt-Stadt,
Klagenfurt-Land)

KAT-Zug IV

KDT
KDTSTV

ZGTRP

Logistik und
Versorgung
Einsatzfahrzeuge,
Geratschaften,
Mannschaften

(Feldkirchen,
St. Veit an der Glan)

Gerdtschaften und Mannschaften erfolgt durch die zusténdigen BFK
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KAT-Zug V

KDT
KDTSTV

ZGTRP

Logistik und
Versorgung
Einsatzfahrzeuge,
Geratschaften,
Mannschaften

(Volkermarkt,
Wolfsberg)
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4 | Wahlordnung 2021
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4 | Wahlordnung 2021

1. Abschnitt Allgemeines

EF]  Grundlagen

(1)

(2)

Die Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr auf Orts-, Gemeinde-, Abschnitts-, Bezirks- und Landes-
ebene sind im 7. Abschnitt (§§ 56 bis 66) des Karntner Feuerwehrgesetzes 2021 (K-FWG 2021)
geregelt. Gemal § 66 K-FWG 2021 hat der Karntner Landesfeuerwehrverband (KLFV) in Durch-
fihrung der Bestimmungen dieses Abschnittes eine Wahlordnung zu erlassen.

Beiden in dieser Wahlordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewdahlte
Form fiir alle Geschlechter.

[F]  Wahlabschnitt und Funktionsperiode

(1)

Nach § 56 K-FWG 2021 entspricht der Wahlabschnitt fiir die Wahl der Orts-, Gemeinde-, Abschnitts-,
Bezirks- und des Landesfeuerwehrkommandanten (Kommandanten aller Ebenen) sowie der
Rechnungspriifer und die jeweiligen Stellvertreter dem Wahlabschnitt fiir allgemeine Gemeinde-
ratswahlen gemaR § 19 der Karntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO) zuziiglich vier
Monate. Das bedeutet, dass die Wahlen auf allen Ebenen innerhalb von l[dngstens vier Monaten
nach dem Gemeinderatswahltermin zu erfolgen haben, und zwar beginnend mit den Wahlen
auf Ortsebene, gefolgt von jener auf Gemeindeebene, jener auf Abschnitts- und Bezirksebene

und zuletzt jener auf Landesebene.
Die Funktionsperiode der gewdhlten Kommandanten aller Ebenen und ihrer jeweiligen Stellver-
treter dauert vom Zeitpunkt ihrer Wahl bis zur erfolgten darauffolgenden Wahl.

2. Abschnitt Wahlen auf Orts- und Gemeindeebene

] wahlausschreibung auf Ortsebene

Seite 4.4

(1)

Die Wahlen der Ortsfeuerwehrkommandanten und ihrer Stellvertreter bei Auslaufen des Wahl-
abschnittes (ordentliche Wahl) sind vom Landesfeuerwehrkommandanten so auszuschreiben,
dass sie friihestens vier Wochen nach dem Gemeinderatswahltermin und spatestens am letzten
Tag des Wahlabschnitts stattfinden kdnnen, wobei vom Landesfeuerwehrkommandanten fiir die
ordentlichen Wahlen nur der Zeitraum festzulegen ist, in dem die Wahlen stattzufinden haben.
Die eigentliche Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ort-
lichkeit der Wahlhandlung) obliegt der Gemeinde, sobald der Landesfeuerwehrkommandant
den Zeitraum fiir die Ausschreibung an die Gemeinde Gbermittelt hat. Die Wahlausschreibung
(Kundmachung) durch die Gemeinde ist spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen
und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen. Der Landesfeuerwehrkommandant und der
Bezirksfeuerwehrkommandant sind von der Gemeinde zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung
der eigentlichen Wahlausschreibung (Kundmachung) zu verstandigen.

Der Wahltag ist von der Gemeinde im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss so fest-
zulegen, dass die Wahl spatestens am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kann.*
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(4)

2. Abschnitt Wahlen auf Orts- und Gemeindeebene

Die zur Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters aktiv wahlberechtigten
Feuerwehrmitglieder sind von der Gemeinde spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich
zur Wahl einzuladen.

Y] wahlbehérde

(1)

Fiir die Durchfiihrung der Wahlen auf Orts- und Gemeindeebene ist von der Gemeinde spatestens
vier Wochen vor dem ersten Wahltag (zeitlich erster Wahltermin, wenn in der Gemeinde mehrals
eine Ortsfeuerwehr besteht) eine Wahlbehorde zu bilden, die bis zur Bildung der Wahlbehorde
vor den Wahlen bei Auslaufen des ndchsten Wahlabschnitts (ndchste ordentliche Wahl) im Amt
bleibt.?

Die Wahlbehdrde besteht aus dem Biirgermeister oder einem von ihm bestellten Vertreter
(Gemeinderatsmandatar) als Vorsitzendem und zwei aktiv wahlberechtigten Mitgliedern der
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde als Beisitzer, die am (ersten) Wahltag das 59. Lebens-
jahr noch nicht Gberschritten haben.? Die Beisitzer sind vom Gemeindefeuerwehrausschuss zu
bestellen und dem Biirgermeister vom Gemeindefeuerwehrkommandanten spatestens sechs
Wochen vor dem (geplanten ersten) Wahltermin namhaft zu machen. Fiir jeden Beisitzer ist in
gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Ist ein Beisitzer an der Austibung seiner Funktion
nachweislich gehindert oder scheidet er aus der Feuerwehr aus, so tritt das Ersatzmitglied an
seine Stelle. Sodann ist vom Gemeindefeuerwehrausschuss innerhalb von vier Wochen ein neues
Ersatzmitglied zu bestellen und dem Biirgermeister namhaft zu machen, damit gewahrleistet
ist, dass die Wahlbehorde fiir die Dauer des gesamten Wahlabschnittes handlungsfahig ist.

Die Wahlbehorde ist beschlussfahig, wenn der Vorsitzende und zwei Beisitzer anwesend sind.
Zu einem Beschluss der Wahlbehorde ist die einfache Mehrheit erforderlich.

Dem Vorsitzenden der Wahlbehdrde obliegt die Leitung der Wahl. Zur Administration wahrend
der Wahl kann er geeignete Wahlhelfer (z. B. Gemeindebedienstete) beiziehen. Der Vorsitzende
(Wahlleiter) hat fiir die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung wahrend der Wahl und fiir die
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen dieser Wahlordnung Sorge
zu tragen. Den Anordnungen des Vorsitzenden ist von allen bei der Wahl Anwesenden unbedingt
Folge zu leisten.

Der Vorsitzende hat bei Antritt seines Amtes in die Hand des Burgermeisters oder in die Hand
eines von ihm bestellten Beauftragten das Gelobnis strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter
Erfiillung seiner Pflichten abzulegen. Ubernimmt der Biirgermeister das Amt des Vorsitzenden
der Wahlbehorde selbst, hat die Angelobung des Vorsitzenden zu entfallen.

Die Beisitzer und die Ersatzmitglieder der Wahlbehérde haben bei Antritt ihres Amtes in die Hand
des Vorsitzenden der Wahlbehorde das Gelbnis strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter
Erfiillung ihrer Pflichten abzulegen.

Der Wahlbehorde obliegt auch die Priifung, ob ein Bewerber bzw. zur Wahl Vorgeschlagener
die Voraussetzungen nach dem K-FWG 2021 sowie dieser Wahlordnung erfillt und somit passiv
wahlberechtigt ist.

[J5  wahldes Ortsfeuerwehrkommandanten

(1)

Der Ortsfeuerwehrkommandant und der Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter werden von
den aktiven Mitgliedern und den Mitgliedern der Reserve der Freiwilligen Feuerwehr in einer Mit-
gliederversammlung fiir die Dauer des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) mit mehr als der Halfte der
StimmenderanwesendenWahlberechtigtenin geheimerWahlgewahlt. DieWahlist mit einheitlich
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Seite 4.6

gestalteten, von der Gemeinde zur Verfligung gestellten Stimmzetteln durchzufiihren (Muster
siehe Anhang). Gibt es fiir die Wahl nur einen Bewerber, ist nur ein Wahlgang vorzunehmen.
Gibtesfiirdie Wahlzumindest zwei Bewerber und erhéltim ersten Wahlgang niemand mehrals die
Hélfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten, ist ein zweiter Wahlgang vorzunehmen.
Dies gilt auch dann, wenn es fiir die Wahl nur zwei Bewerber gibt und im ersten Wahlgang auf
beide Bewerber gleich viele Stimmen entfallen (Stimmengleichheit im ersten Wahlgang). Auch in
diesem Fall ist ein zweiter Wahlgang vorzunehmen (kein Losentscheid im ersten Wahlgang).
Beim zweiten Wahlgang sind nur Stimmen giiltig, die flir eine der beiden Personen abgegeben
werden, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen flr sich hatten (engere Wahl). Gibt es fir
die Wahl mehr als zwei Bewerber und kommen zufolge Stimmengleichheit im ersten Wahlgang
mehr als zwei Personen fiir die engere Wahl in Betracht, so entscheidet das vom an Lebens-
jahren jlingsten Mitglied der Wahlbehorde zu ziehende Los, wer in die engere Wahl kommt.
Im zweiten Wahlgang ist derjenige Bewerber gewahlt, der mehr Stimmen auf sich vereinigt.
Bringt der zweite Wahlgang zufolge Stimmengleichheit kein Ergebnis, so entscheidet das vom
an Lebensjahren jiingsten Mitglied der Wahlbehorde zu ziehende Los. Ein dritter Wahlgang ist
jedenfalls nicht vorzunehmen.*
Die Wahl darf nur durchgefiihrt werden, wenn mehr als die Halfte der Wahlberechtigten anwesend
ist. Ist diese Voraussetzung bei Beginn der Wahl nicht gegeben, ist die Wahl nach Ablauf einer
halben Stunde durchzufiihren, wenn mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten anwesend
ist. Ist dies nach Ablauf einer halben Stunde nicht der Fall, ist die Wahl durch die Gemeinde neu
auszuschreiben. § 3 Abs. 2 und 4 gilt sinngemal.
Weiters darf die Wahl nur durchgefiihrt werden, wenn zumindest finf aktive Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr die nach § 5 Abs. 5 Z 1-4 geforderten Voraussetzungen erfullen.®
Ist dies nicht der Fall, ist die Wahl durch die Gemeinde neu auszuschreiben, sobald die erforder-
liche Anzahl an passiv wahlberechtigten Feuerwehrmitgliedern gegeben ist. § 3 Abs. 2 und 4 gilt
sinngemal. Kann die Wahl mangels erforderlicher Anzahl an passiv wahlberechtigten Feuer-
wehrmitgliedern nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Ablauf des Zeitraums nach § 3
Abs. 1 (vom Landesfeuerwehrkommandant festgelegter Zeitraum fiir die ordentlichen Wahlen)
ausgeschrieben werden, hat sich der Gemeinderat mit dieser Sache zu befassen. § 5 Abs. 9 gilt
dann hinsichtlich der ,kommandantenlosen Zeit“ sinngemaR.
Das Wahlergebnis ist vom Vorsitzenden der Wahlbeh6rde dem Landesfeuerwehrkommandanten
mittels des vom KLFV aufgelegten Formulars binnen einer Woche schriftlich mitzuteilen.
Zum Ortsfeuerwehrkommandanten ist jedes aktive Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr wahlbar,
das am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht tiberschritten hat;
2. mindestens drei Jahre Mitglied einer Feuerwehr war, wobei die Zeit als Mitglied auf Probe
einzuberechnen ist;
3. zumindest den Gruppenkommandantenlehrgang (ehemals Chargenlehrgang) erfolgreich
abgeschlossen hat;
4. nach §8Abs. 2,3 oder5K-FWG 2021 - nach Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 jedoch nur insoweit, als
sie jeweils Voraussetzung fiir die Aufnahme waren - von der Aufnahme als Mitglied in die

Freiwillige Feuerwehr nicht ausgeschlossen ist und
5. gegebenenfalls die fiir eine Wiederwahl erforderlichen Ausbildungen in dem hierfiir vor-
gesehenen Zeitraum erfolgreich abgeschlossen hat (siehe § 5 Abs. 11).
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Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr, die gleichzeitig Mitglieder einer Betriebsfeuerwehr sind,
sind dariiber hinaus zum Stellvertreter eines Ortsfeuerwehrkommandanten nur wahlbar, wenn
der gewahlte Ortsfeuerwehrkommandant kein Angehdriger einer Betriebsfeuerwehr ist.

(6) DieBestimmungdes§5Abs.5Z2istfiir die erstmalige Wahl eines Ortsfeuerwehrkommandanten
nach der Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr nicht anzuwenden.

(7) Mitdem Verlust der Wahlbarkeit ist das Ausscheiden aus der Funktion verbunden.

(8) Ein aktives Feuerwehrmitglied wird nur dann zum Bewerber (Kandidaten) flir die Wahl, wenn
es sich selbst bewirbt oder fiir die Wahl vorgeschlagen wird. Ein Wahlvorschlag kann durch ein
oder durch mehrere aktiv wahlberechtigte Feuerwehrmitglieder gemeinsam erfolgen, wobei
der (die) Vorschlagende(n) am Tag der Unterfertigung des Wahlvorschlages das 18. Lebensjahr
vollendet haben missen. Wahlbewerbungen und Wahlvorschlage (Muster siehe Anhang) sind
spatestens eine Woche vor dem Wahltag der Wahlbehorde schriftlich vorzulegen, was bedeutet,
dass sie spatestens eine Woche vor dem Wahltag bei der Wahlbehdérde einlangen miissen, wobei
die Einbringung auch per E-Mail oder Fax méglich ist. Die Wahlbewerbung ist vom Bewerber
jedenfalls zu unterschreiben (ordnungsgemale Fertigung). Wird ein Wahlvorschlag eingebracht,
ist diesem jedenfalls die Erklarung des Vorgeschlagenen anzuschliefien, dass er der Aufnahmein
den Wahlvorschlag zustimmt, wobei hierfiir die Beisetzung der Unterschrift des Vorgeschlagenen
auf dem Wahlvorschlag geniigt. Wird diese Erklarung nicht fristgerecht beigebracht, gilt der Wahl-
vorschlag als nicht eingebracht. Verspatet eingelangte Wahlbewerbungen oder Wahlvorschlage
finden ausnahmslos keine Beriicksichtigung. Sie gelten somit als nicht eingebracht. Innerhalb der
Wochenfrist kann weder eine Wahlbewerbung noch ein Wahlvorschlag zurlickgezogen werden.
Die Zuriickziehung eines Wahlvorschlags bedarf (iberdies der Zustimmung des Vorgeschlagenen.

(9) Wird weder eine Wahlbewerbung noch ein Wahlvorschlag fristgerecht vor dem Wabhltag ein-
gebracht, ist die Wahl dennoch zu er6ffnen, vom Vorsitzenden der Wahlbehdrde festzustellen,
dass es keinen Bewerber gibt, und danach die Wahl zu schlief3en. Der Vorsitzende sollte diese
Mitgliederversammlung nach Méglichkeit dazu nitzen, die anwesenden Wahlberechtigten
auf die moglichen Folgen fiir die Freiwillige Feuerwehr hinzuweisen, wenn es weiterhin kei-
nen Bewerber geben sollte. Sodann ist die Wahl durch die Gemeinde neu auszuschreiben. § 3
Abs. 2 und 4 gilt sinngemaf’. Kann die Wahl trotz zweimaliger Neuausschreibung, also nach
dem dritten Wahlversuch, mangels Bewerber nicht durchgefiihrt werden, so hat sich der
Gemeinderat mit dieser Sache zu befassen. Eine abermalige Neuausschreibung der Wahl nach
der Befassung des Gemeinderates liegt im Ermessen der Gemeinde. Selbiges gilt sinngemalf fiir
den Fall, dass es nur einen Bewerber fiir die Funktion des Ortsfeuerwehrkommandanten gibt
und dieser nicht mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalt.
Fir den Zeitraum zwischen der ersten - mangels Bewerber oder mangels erforderlicher Mehrheit
erfolglosen - Wahl und der tatsachlichen (erfolgreichen) Wahl (kommandantenlose Zeit) obliegt
die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr dem bereits gewahlten Ortsfeuerwehrkommandantstell-
vertreter. Gibt es mangels Bewerber oder mangels erforderlicher Mehrheit noch keinen gewahlten
Stellvertreter, gilt die Stellvertreterregelung des § 22 Abs. 3 K-FWG 2021.

(10) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 bis 9 gelten sinngemaf auch fiir die Wahl des Ortsfeuerwehr-

kommandantstellvertreters.
(11) Nach der (ordentlichen) Wahl sind der Ortsfeuerwehrkommandant und der Ortsfeuerwehrkom-
mandantstellvertreter verpflichtet, bis sechs Monate vor dem Ende des Wahlabschnittes
» den Zugskommandantenlehrgang,
» den Einsatzleiterlehrgang,
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» den Kommandantenlehrgang und

» das Seminar ,Vorbeugender Brandschutz - Grundlagen“
als Folgeausbildungen im Sinne des § 59 Abs. 2 Z 5 K-FWG 2021 (§ 5 Abs. 5 Z5) erfolgreich zu
absolvieren (nachzuholen), sofern sie diese Lehrgénge bzw. Seminare nicht schon vor der Wahl

erfolgreich absolviert haben.

Diese Bestimmung gilt riickwirkend auch fiir alle anlasslich der ordentlichen Wahlen 2021
gewahlten (wiedergewahlten) Kommandanten und Kommandantstellvertreter.®

Erfolgt die Wahl im Zuge einer Nachwahl (§ 65 Abs. 3 K-FWG 2021) oder einer vereinfachten
Nachwahl (§ 65 Abs. 4 K-FWG 2021), so ist die vorgesehene Folgeausbildung bis sechs Monate
vor dem Ende des nachsten Wahlabschnittes erfolgreich zu absolvieren, sodass eine Wiederwahl

bei Auslaufen des Wahlabschnittes (ordentliche Wahl) bei zuvor erfolgter Nachwahl auch bei
Nichtabsolvierung der vorgesehenen Folgeausbildungen wahrend des laufenden Wahlabschnitts
moglich ist.”

(§6] Nachwahl des Ortsfeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

Scheidet ein Ortsfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter vor Ablauf des Wahlabschnittes
aus seiner Funktion aus, so sind fiir den verbleibenden Wahlabschnitt Nachwahlen durchzu-
fuhren. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach dem
Ausscheiden durchgefiihrt werden kdnnen. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen, wenn
die Funktion vakant ist.®

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt der Gemeinde. Die Wahlausschreibung (Kundmachung) durch die Gemeinde ist
spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Der Landesfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant sind von
der Gemeinde zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung (Kundmachung)
zu verstandigen.

Die zur Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten bzw. seines Stellvertreters aktiv wahlberechtigten
Feuerwehrmitglieder sind von der Gemeinde spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich
zur Wahl einzuladen.

Bei der Nachwahl sind die Bestimmungen (iber die Wahlbehérde (§ 4) und die Wahl des Orts-
feuerwehrkommandanten (§ 5) sinngemafl anzuwenden.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der ndchsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

Vereinfachte Nachwahl des Ortsfeuerwehrkommandanten

Seite 4.8

(1)

Scheidet ein Ortsfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter innerhalb eines Jahres vor dem
Ablauf des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) aus seiner Funktion aus, so sind fiir den verbleibenden
Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den Ortsfeuerwehr-
ausschuss durchzufiihren. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen, wenn die Funktion vakant
ist.®

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt der Gemeinde. Die Wahlausschreibung (Kundmachung) durch die Gemeinde ist
spatestens drei Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Der Landesfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant sind von
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der Gemeinde zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung (Kundmachung
zu verstandigen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses (aktiv Wahlberechtigte) sind
von der Gemeinde spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen.
Bei der vereinfachten Nachwabhl sind, mit Ausnahme der Wahlberechtigten, die Bestimmungen
Uber die Wahlbehorde (§ 4) und die Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten (§ 5) sinngemaf}
anzuwenden.

Die einer Nachwabhl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EX]  Abberufung des Ortsfeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

(6)

Der Ortsfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter bediirfen des Vertrauens der flir ihre Wahl
wahlberechtigten Personen. Diese Personen konnen ihnen mit zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimmberechtigten
anwesend ist. Mit der Verkiindung des Misstrauensvotums endet die Funktion.

Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch den Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt
wird.

Der Ortsfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter sind vom Gemeinderat abzuberufen,
wenn sie die ihnen nach dem K-FWG 2021 obliegenden Pflichten wiederholt vorséatzlich oder
grob fahrlassig verletzt haben.

Eine Abberufung hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwerwiegende Griinde, wie etwa eine
schwere Schadigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine
beharrliche Verletzung der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen.

Ist aus sonstigen schwerwiegenden Griinden eine Abberufung erfolgt, ist dieses Mitglied aus der
Freiwilligen Feuerwehr auszuschlief3en.

Nach der Abberufung hat eine - allenfalls vereinfachte - Nachwahl stattzufinden.

EE]  wahlausschreibung auf Gemeindeebene

(1)

Die Wahlen der Gemeindefeuerwehrkommandanten und ihrer Stellvertreter bei Auslaufen
des Wahlabschnittes (ordentliche Wahl) sind vom Landesfeuerwehrkommandanten so auszu-
schreiben, dass sie friihestens vier Wochen nach dem Gemeinderatswahltermin und spatestens am
letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden konnen, wobei vom Landesfeuerwehrkommandanten
fiir die ordentlichen Wahlen nur der Zeitraum festzulegen ist, in dem die Wahlen stattzufinden
haben.

Die eigentliche Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ort-
lichkeit der Wahlhandlung) obliegt der Gemeinde, sobald der Landesfeuerwehrkommandant
den Zeitraum fiir die Ausschreibung an die Gemeinde libermittelt hat. Die Wahlausschreibung
(Kundmachung) durch die Gemeinde ist spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen
und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen. Der Landesfeuerwehrkommandant und der
Bezirksfeuerwehrkommandant sind von der Gemeinde zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung
der eigentlichen Wahlausschreibung (Kundmachung) zu verstandigen.

Der Wahltag ist von der Gemeinde im Einvernehmen mit dem Gemeindefeuerwehrausschuss so
festzulegen, dass einerseits die Wahl spatestens am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden
kann* und andererseits zwischen der zeitlich letzten Ortsfeuerwehrkommandantenwahlin der
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(5)

Gemeinde und dem Wahltag fiir die Gemeindefeuerwehrkommandantenwahl ein Zeitraum von
zumindest zwei Wochen liegt.?

Die zur Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten und Kommandantstellvertreter sind von der Gemeinde spatestens
zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen.

Fiir die Durchfiihrung der Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters
ist die Wahlbehdrde nach § 4 zustandig.

EFL]  wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten

(1)

LS
L

Besteht in einer Gemeinde mehr als eine Freiwillige Feuerwehr, so sind der Gemeindefeuer-
wehrkommandant und der Gemeindefeuerwehrkommandantstellvertreter von den Ortsfeuer-
wehr- und den Betriebsfeuerwehrkommandanten sowie ihren Stellvertretern aus der Mitte der
Ortsfeuerwehrkommandanten fiir die Dauer des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) in geheimer Wahl
mit mehr als der Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten zu wahlen. Die Wahl
ist mit einheitlich gestalteten, von der Gemeinde zur Verfligung gestellten Stimmzetteln durch-
zufiihren (siehe Anhang).

Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1,2, 4, 7, 8,9 und 10 gelten sinngemal.

Besteht in einer Gemeinde nur eine Freiwillige Feuerwehr, so ist der gewahlte Ortsfeuerwehr-
kommandant gleichzeitig Gemeindefeuerwehrkommandant und der gewahlte Ortsfeuerwehr-
kommandantstellvertreter gleichzeitig Gemeindefeuerwehrkommandantstellvertreter. Eine
eigene Gemeindefeuerwehrkommandantenwahlist daher nicht erforderlich. In diesem Fall hat
der Ortsfeuerwehrausschuss auch die Aufgaben des Gemeindefeuerwehrausschusses wahrzu-
nehmen (§ 19 Abs. 3 K-FWG 2021).

In den Stadten Klagenfurt am Worthersee und Villach ist der gewahlte Bezirksfeuerwehr-

kommandant gleichzeitig Gemeindefeuerwehrkommandant und der gewahlte Bezirksfeuer-
wehrkommandantstellvertreter gleichzeitig Gemeindefeuerwehrkommandantstellvertreter
(§ 60 Abs. 3 K-FWG 2021). Eine eigene Gemeindefeuerwehrkommandantenwahl ist daher nicht
erforderlich.

Scheidet ein Gemeindefeuerwehrkommandant oder ein Gemeindefeuerwehrkommandants-
tellvertreter als Ortsfeuerwehrkommandant aus, endet zeitgleich (automatisch) seine Funktion
als Gemeindefeuerwehrkommandant bzw. als Gemeindefeuerwehrkommandantstellvertreter,
zumal Gemeindefeuerwehrkommandant bzw. Gemeindefeuerwehrkommandantstellvertreter
nur ein amtierender Ortsfeuerwehrkommandant sein kann. Davon ausgenommen ist lediglich
der Zeitraum zwischen der Ortsfeuerwehrkommandantenwahl und der zeitlich danach liegen-
den Gemeindefeuerwehrkommandantenwahl bei Auslaufen des Wahlabschnittes (ordentliche
Wahl).*®

EFE]  Nachwahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten

Seite 4.10

(1)

Scheidet ein Gemeindefeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter vor Ablauf des Wahl-
abschnittes aus seiner Funktion aus, so sind Nachwahlen fiir den verbleibenden Wahlabschnitt
durchzufiihren. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach
dem Ausscheiden durchgefiihrt werden kénnen. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.®
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Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt der Gemeinde. Die Wahlausschreibung (Kundmachung) durch die Gemeinde ist
spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Der Landesfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant sind von
der Gemeinde zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der eigentlichen Wahlausschreibung
(Kundmachung) zu verstandigen.

Die zur Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten bzw. seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten und Kommandantstellvertreter sind von der Gemeinde spatestens
zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen.

Bei der Nachwahl sind die Bestimmungen tiber die Wahlbehdrde (§ 4) und die Wahl des Gemeinde-
feuerwehrkommandanten (§ 10) sinngemaR anzuwenden.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EFF]  Vereinfachte Nachwahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

Scheidet ein Gemeindefeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter innerhalb eines Jahres
vor dem Ablauf des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) aus seiner Funktion aus, so sind fiir den ver-
bleibenden Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den
Gemeindefeuerwehrausschuss durchzufiihren. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.?

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt der Gemeinde. Die Wahlausschreibung (Kundmachung) durch die Gemeinde ist
spatestens drei Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Der Landesfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant sind von
der Gemeinde zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung (Kundmachung)
zu verstandigen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des Gemeindefeuerwehrausschusses (aktiv Wahlberechtigte)
sind von der Gemeinde spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen.
Bei der vereinfachten Nachwabhl sind, mit Ausnahme der Wahlberechtigten, die Bestimmungen
Uber die Wahlbehorde (§ 4) und die Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten (§ 10) sinn-
gemal anzuwenden.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschrei-
bung der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EFE]  Abberufung des Gemeindefeuerwehrkommandanten

(1)

Der Gemeindefeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter bediirfen des Vertrauens der
fir ihre Wahl wahlberechtigten Personen. Diese Personen kdnnen ihnen mit zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimm-
berechtigten anwesend ist. Mit der Verkiindung des Misstrauensvotums endet die Funktion.
Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch den Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt
wird.

Der Gemeindefeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter sind vom Gemeinderat abzube-
rufen, wenn sie die ihnen nach dem K-FWG 2021 obliegenden Pflichten wiederholt vorséatzlich
oder grob fahrlassig verletzt haben.
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Eine Abberufung hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwerwiegende Griinde, wie etwa eine
schwere Schadigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine
beharrliche Verletzung der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen.

Ist aus sonstigen schwerwiegenden Griinden eine Abberufung erfolgt, ist dieses Mitglied aus der
Freiwilligen Feuerwehr auszuschlief3en.

Nach der Abberufung hat eine - allenfalls vereinfachte - Nachwahl stattzufinden.

3. Abschnitt Wahlen auf Abschnitts- und
Bezirksebene

EFYZ]  wahlausschreibung auf Abschnittsebene

(1)

Die Wahlen der Abschnittsfeuerwehrkommandanten und ihrer Stellvertreter bei Auslaufen
des Wahlabschnittes (ordentliche Wahl) sind vom Landesfeuerwehrkommandanten so auszu-
schreiben, dass sie friihestens vier Wochen nach dem Gemeinderatswahltermin und spatestens
am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kdnnen. Die Ausschreibung der Wahlen durch
den Landesfeuerwehrkommandanten hat so zu erfolgen, dass die Wahlen der Abschnittsfeuer-
wehrkommandanten und ihrer Stellvertreter nach den Wahlen der Gemeindefeuerwehr-
kommandanten stattfinden kénnen. Finden die Wahlen auf Abschnitts- und auf Bezirksebene
am selben Tag statt (§ 20 Abs. 3), kann eine gemeinsame Ausschreibung dieser Wahlen erfolgen.
Die Wahlausschreibung des Landesfeuerwehrkommandanten (Kundmachung des Wahltages,
der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahlhandlung) ist von den Biirgermeistern der von der Wahl
beriihrten Gemeinden durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung
durch die Gemeinden ist spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis
zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen. Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist schriftlich durch
Ubermittlung der Wahlausschreibung (Kundmachung) zu verstiandigen.

Der Wahltag ist vom Landesfeuerwehrkommandanten so festzulegen, dass die Wahl spétestens
am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kann.*

Die zur Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten sind vom Landesfeuerwehrkommandanten spatestens zwei
Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahl-
berechtigt sind, sind spatestens innerhalb der Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl
einzuladen.

EFE  wahlbehérde

Seite 4.12

(1)

Fur die Durchfiihrung der Wahlen auf Abschnitts- und Bezirksebene ist vom KLFV spatestens vier
Wochen vor dem Wahltag eine Wahlbehorde je Feuerwehrbezirk zu bilden, die bis zur Bildung der
Wahlbehorde vor den Wahlen bei Auslaufen des nachsten Wahlabschnitts (ndchste ordentliche
Wahl) im Amt bleibt.**

Die Wahlbehorde besteht aus dem Landesfeuerwehrkommandanten oder einem von ihm
bestellten Vertreter (Feuerwehrfunktionar) als Vorsitzendem und zwei Beisitzern. Die Bei-
sitzer sind vom Landesfeuerwehrkommandanten aus dem Kreis der aktiven Mitglieder der
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verbandsangehodrigen Feuerwehren des jeweiligen Feuerwehrbezirkes auf Vorschlag des
Bezirksfeuerwehrkommandanten zu bestellen. Die Beisitzer diirfen am (ersten) Wahltag das
59. Lebensjahr noch nicht Gberschritten haben.? Fiir jeden Beisitzer ist in gleicher Weise ein
Ersatzmitglied zu bestellen. Ist ein Beisitzer an der Ausliibung seiner Funktion nachweislich
gehindert, oder scheidet er aus der Feuerwehr aus, so tritt das Ersatzmitglied an seine Stelle.
Sodann ist vom Landesfeuerwehrkommandanten innerhalb von vier Wochen ein neues Ersatz-
mitglied zu bestellen, damit gewahrleistet ist, dass die Wahlbehdrde fiir die Dauer des gesamten
Wahlabschnittes handlungsfahig ist.

Die Wahlbehorde ist beschlussfahig, wenn der Vorsitzende und zwei Beisitzer anwesend sind.
Zu einem Beschluss der Wahlbehérde ist die einfache Mehrheit erforderlich.

Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der Wahl. Zur Administration wahrend der Wahl kann er
geeignete Wahlhelfer (z. B. Bedienstete des KLFV) beiziehen. Der Vorsitzende (Wahlleiter) hat
fur die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung wéahrend der Wahl und fiir die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen dieser Wahlordnung Sorge zu tragen.
Den Anordnungen des Vorsitzenden ist von allen bei der Wahl Anwesenden unbedingt Folge zu
leisten.

Der Vorsitzende hat bei Antritt seines Amtes in die Hand des Landesfeuerwehrkommandanten
oder in die Hand eines von ihm bestellten Beauftragten das Gel6bnis strenger Unparteilichkeit
und gewissenhafter Erfillung seiner Pflichten abzulegen. Ubernimmt der Landesfeuerwehr-
kommandant das Amt des Vorsitzenden der Wahlbehorde selbst, hat die Angelobung des Vor-
sitzenden zu entfallen.

Die Beisitzer und die Ersatzmitglieder der Wahlbehérde haben bei Antritt ihres Amtes in die Hand
des Vorsitzenden der Wahlbehorde das Gelbnis strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter
Erfiillung ihrer Pflichten abzulegen.

Der Wahlbehdorde obliegt auch die Priifung, ob ein Bewerber bzw. zur Wahl Vorgeschlagener
die Voraussetzungen nach dem K-FWG 2021 sowie dieser Wahlordnung erfiillt und somit passiv
wahlberechtigt ist.

EFTd  wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten

(1)

Der Abschnittsfeuerwehrkommandant und der Abschnittsfeuerwehrkommandantstellvertreter
werden von den Ortsfeuerwehrkommandanten und den Betriebsfeuerwehrkommandanten jener
Mitgliedsfeuerwehren des Karntner Landesfeuerwehrverbandes, die dem Feuerwehrabschnitt
zugehoren, fiir die Dauer des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) mit mehr als der Halfte der Stimmen der
anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl gewahlt. Die Wahlist mit einheitlich gestalteten,
vom KLFV zur Verfiigung gestellten Stimmzetteln durchzufiihren (siehe Anhang).

Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1,2, 7, 8,9, 10 und 11 gelten sinngemaR. § 5 Abs. 5 gilt sinn-
gemaR mit der MaRRgabe, dass als Abschnittsfeuerwehrkommandant bzw. Abschnittsfeuerwehr-
kommandantstellvertreter tGiberdies nur wahlbar ist, wer Kommandant einer Feuerwehr des
Abschnitts ist oder war.

Ist ein Wahlberechtigter Kommandant (bzw. Stellvertreter eines Kommandanten) von mehr als
einer Feuerwehr, so hat er dennoch nur eine Stimme. Ist dieser Kommandant verhindert, an
der Wahl teilzunehmen, so tritt sein Stellvertreter in der hochsten Funktion an seine Stelle, und
wenn auch dieser verhindert ist, sein Stellvertreter in der jeweils nachstniedrigeren Funktion
(Stellvertreterregelung des & 22 Abs. 3 K-FWG 2021).*2
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EFEd  Nachwahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

Scheidet ein Abschnittsfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter vor Ablauf des Wahl-
abschnittes aus seiner Funktion aus, so sind fiir den verbleibenden Wahlabschnitt Nachwahlen
durchzufiihren. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach
dem Ausscheiden durchgefiihrt werden kénnen. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.?

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt dem Landesfeuerwehrkommandanten. Die Wahlausschreibung des Landes-
feuerwehrkommandanten ist von den Biirgermeistern der von der Wahl beriihrten Gemeinden
durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist
spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist schriftlich durch Ubermittlung der Wahlaus-
schreibung (Kundmachung) zu versténdigen.

Bei der Nachwabhl sind die Bestimmungen (iber die Wahlbehorde (§ 15) und die Wahl des
Abschnittsfeuerwehrkommandanten (§ 16) sinngemaR anzuwenden.

Die zur Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten bzw. seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten sind vom Landesfeuerwehrkommandanten spatestens zwei
Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt
sind, sind spatestens innerhalb der Wochenfrist des § 5 Abs. 7 schriftlich zur Wahl einzuladen.
Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EFE]  Vereinfachte Nachwahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten

Seite 4.14

(1)

Scheidet ein Abschnittsfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter innerhalb eines Jahres
vor dem Ablauf des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) aus seiner Funktion aus, so sind fiir den ver-
bleibenden Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den
Abschnittsfeuerwehrausschuss durchzufiihren. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.?

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt dem Landesfeuerwehrkommandanten. Die Wahlausschreibung des Landes-
feuerwehrkommandanten ist von den Biirgermeistern der von der Wahl beriihrten Gemeinden
durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist
spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Der Bezirksfeuerwehrkommandant ist schriftlich durch Ubermittlung der Wahlaus-
schreibung (Kundmachung) zu verstandigen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des Abschnittsfeuerwehrausschusses (aktiv Wahlberechtigte)
sind vom Landesfeuerwehrkommandanten spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich
zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt sind, sind spatestens innerhalb
der Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.

Bei der vereinfachten Nachwahl sind, mit Ausnahme der Wahlberechtigten, die Bestimmungen
Uber die Wahlbehorde (§ 15) und die Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten (§ 16) sinn-
gemal anzuwenden.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.
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EFE]  Abberufung des Abschnittsfeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

(6)

Der Abschnittsfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter bedurfen des Vertrauens der
fir ihre Wahl wahlberechtigten Personen. Diese Personen kdnnen ihnen mit zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimm-
berechtigten anwesend ist. Mit der Verkiindung des Misstrauensvotums endet die Funktion.
Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch den Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt
wird.

Der Abschnittsfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter sind von der Landesregierung
abzuberufen, wenn sie die ihnen nach dem K-FWG 2021 obliegenden Pflichten wiederholt vor-
satzlich oder grob fahrlassig verletzt haben.

Eine Abberufung hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwerwiegende Griinde, wie etwa eine
schwere Schadigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine
beharrliche Verletzung der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen.

Ist aus sonstigen schwerwiegenden Griinden eine Abberufung erfolgt, ist dieses Mitglied aus der
Freiwilligen Feuerwehr auszuschlief3en.

Nach der Abberufung hat eine - allenfalls vereinfachte - Nachwahl stattzufinden.

EFI]  wahlausschreibung auf Bezirksebene

(1)

Die Wahlen der Bezirksfeuerwehrkommandanten und ihrer Stellvertreter bei Auslaufen des
Wahlabschnittes (ordentliche Wahl) sind vom Landesfeuerwehrkommandanten so auszu-
schreiben, dass sie friihestens vier Wochen nach dem Gemeinderatswahltermin und spatestens
am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden konnen. Die Ausschreibung der Wahlen durch den
Landesfeuerwehrkommandanten hat so zu erfolgen, dass die Wahlen der Bezirksfeuerwehr-
kommandanten und ihrer Stellvertreter vor den Wahlen auf Landesebene stattfinden kénnen.
Finden die Wahlen auf Abschnitts- und auf Bezirksebene am selben Tag statt (§ 20 Abs. 3), kann
eine gemeinsame Ausschreibung dieser Wahlen erfolgen.

Die Wahlausschreibung des Landesfeuerwehrkommandanten (Kundmachung des Wahltages,
der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahlhandlung) ist von den Biirgermeistern der von der Wahl
beriihrten Gemeinden durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung
durch die Gemeinde ist spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur
Durchflihrung der Wahl zu erfolgen.

Der Wahltag ist vom Landesfeuerwehrkommandanten so festzulegen, dass die Wahl spatestens
am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kann,* wobei die Wahlen auf Bezirksebene am
selben Tag wie die Wahlen auf Abschnittsebene stattfinden kdnnen. Die Wahlen sind jedoch so
durchzufiihren, dass zuerst die Wahlen auf Abschnittsebene und danach die Wahlen auf Bezirks-
ebene erfolgen.

Die zur Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten sind vom Landesfeuerwehrkommandanten spatestens zwei
Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt
sind, sind spatestens innerhalb der Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.
Firr die Durchfiihrung der Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten ist die Wahlbehérde nach
§ 15 zustandig.
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EFE]  Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten

(1)

Der Bezirksfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter wer-
den von den Ortsfeuerwehrkommandanten und den Betriebsfeuerwehrkommandanten jener
Mitgliedsfeuerwehren des Karntner Landesfeuerwehrverbandes, die dem Feuerwehrbezirk
zugehoren, fiir die Dauer des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) mit mehr als der Halfte der Stimmen der
anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl gewahlt. Die Wahlist mit einheitlich gestalteten,
vom KLFV zur Verfiigung gestellten Stimmzetteln durchzufiihren (siehe Anhang).

Die Bestimmungen des § 5Abs. 1,2,7,8,9,10 und 11 gelten sinngemal. § 5 Abs. 5 gilt sinngemaf}
mit der MalRgabe, dass als Bezirksfeuerwehrkommandant bzw. Bezirksfeuerwehrkommandant-
stellvertreter Giberdies nur wahlbar ist, wer mindestens wahrend sechs Jahren Kommandant
einer Feuerwehr war.*®

Ist ein Wahlberechtigter Kommandant (bzw. Stellvertreter eines Kommandanten) von mehr als
einer Feuerwehr, so hat er dennoch nur eine Stimme. Ist dieser Kommandant verhindert, an
der Wahl teilzunehmen, so tritt sein Stellvertreter in der hochsten Funktion an seine Stelle, und
wenn auch dieser verhindert ist, sein Stellvertreter in der jeweils nachstniedrigeren Funktion
(Stellvertreterregelung des § 22 Abs. 3 K-FWG 2021).*2

EFF]  Nachwahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

Scheidet ein Bezirksfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter vor Ablauf des Wahl-
abschnittes aus seiner Funktion aus, so sind fiir den verbleibenden Wahlabschnitt Nachwahlen
durchzufiihren. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach
dem Ausscheiden durchgefiihrt werden kdnnen. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.?

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt dem Landesfeuerwehrkommandanten. Die Wahlausschreibung des Landes-
feuerwehrkommandanten ist von den Biirgermeistern der von der Wahl beriihrten Gemeinden
durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist
spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen.

Bei der Nachwahl sind die Bestimmungen tber die Wahlbehdrde (§ 15) und die Wahl des Bezirks-
feuerwehrkommandanten (§ 21) sinngemaR anzuwenden.

Die zur Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten bzw. seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten sind vom Landesfeuerwehrkommandanten spatestens zwei
Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt
sind, sind spatestens innerhalb der Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.
Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der ndchsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EPE]  Vereinfachte Nachwahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten

Seite 4.16

(1)

Scheidet ein Bezirksfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter innerhalb eines Jahres
vor dem Ablauf des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) aus seiner Funktion aus, so sind fiir den ver-
bleibenden Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den
Bezirksfeuerwehrausschuss durchzufiihren. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen, wenn
die Funktion vakant ist.®
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(5)

4, Abschnitt Wahlen auf Landesebene

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt dem Landesfeuerwehrkommandanten. Die Wahlausschreibung des Landes-
feuerwehrkommandanten ist von den Biirgermeistern der von der Wahl beriihrten Gemeinden
durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist
spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des Bezirksfeuerwehrausschusses (aktiv Wahlberechtigte) sind
vom Landesfeuerwehrkommandanten spétestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur
Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt sind, sind spatestens innerhalb der
Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.

Bei der vereinfachten Nachwabhl sind, mit Ausnahme der Wahlberechtigten, die Bestimmungen
Uber die Wahlbehorde (§ 15) und die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten (§ 21) sinngemaf
anzuwenden.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EFZ]  Abberufung des Bezirksfeuerwehrkommandanten

(1)

Der Bezirksfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter bedlrfen des Vertrauens der fiir
ihre Wahl wahlberechtigten Personen. Diese Personen kénnen ihnen mit zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimm-
berechtigten anwesend ist. Mit der Verkiindung des Misstrauensvotums endet die Funktion.
Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch den Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten ver-
langt wird.

Der Bezirksfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter sind von der Landesregierung abzu-
berufen, wenn sie die ihnen nach dem K-FWG 2021 obliegenden Pflichten wiederholt vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt haben.

Eine Abberufung hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwerwiegende Griinde, etwa eine schwere
Schadigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine beharrliche
Verletzung der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen.

Ist aus sonstigen schwerwiegenden Griinden eine Abberufung erfolgt, ist dieses Mitglied aus der
Freiwilligen Feuerwehr auszuschlief3en.

Nach der Abberufung hat eine - allenfalls vereinfachte - Nachwahl stattzufinden.

4. Abschnitt Wahlen auf Landesebene

EFE  wahlausschreibung

(1)

Die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters sowie der Rechnungs-
prifer und ihrer Stellvertreter bei Auslaufen des Wahlabschnittes (ordentliche Wahl) sind vom
Landesfeuerwehrausschuss so auszuschreiben, dass sie friihestens vier Wochen nach dem
Gemeinderatswahltermin und spatestens am letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kénnen.
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Die Ausschreibung der Wahl durch den Landesfeuerwehrausschuss hat so zu erfolgen, dass die
Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters sowie der Rechnungs-
prifer und ihrer Stellvertreter nach der zeitlich letzten Bezirksfeuerwehrkommandantenwahl
stattfinden kénnen.

Die Wahlen auf Landesebene haben in der Reihenfolge zu erfolgen, dass zuerst der Landes-
feuerwehrkommandant, danach der Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter und zuletzt
die Rechnungsprifer und ihre Stellvertreter gewahlt werden.

Die Wahlausschreibung des Landesfeuerwehrausschusses (Kundmachung des Wahltages, der Uhr-
zeit und der Ortlichkeit der Wahlhandlung) ist von den Blirgermeistern der Karntner Gemeinden
durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist
spatestens vier Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl
zu erfolgen. Die Wahlausschreibung fiir die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten und seines
Stellvertreters hat jedenfalls in der Karntner Landeszeitung zu erfolgen. Das Amt der Karntner
Landesregierung ist zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung (Kund-
machung) zu verstandigen.

Der Wahltag ist vom Landesfeuerwehrausschuss so festzulegen, dass die Wahl spatestens am
letzten Tag des Wahlabschnitts stattfinden kann.*

Die zur Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters sowie der Rechnungs-
prufer und ihrer Stellvertreter aktiv wahlberechtigten Kommandanten bzw. der Vertreter der
Betriebsfeuerwehren sind vom Landesfeuerwehrausschuss spatestens zwei Wochen vor dem
Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt sind, sind
spatestens innerhalb der Wochenfrist des & 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.

EFIHd  wahlbehérde

Seite 4.18

(1)

Fur die Durchfiihrung der Wahlen auf Landesebene ist von der Landesregierung spatestens vier
Wochen vor der Wahl eine Wahlbehdrde zu bilden, die bis zur Bildung der Wahlbehorde vor den
Wahlen bei Auslaufen des ndchsten Wahlabschnitts (ndchste ordentliche Wahl) im Amt bleibt.

Die Wahlbehorde besteht aus einem von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen und
mit der Durchfiihrung von Wahlen vertrauten Bediensteten als Vorsitzendem und zwei weiteren
von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen Landesbediensteten als Beisitzer. Fiir
jedes Mitglied der Wahlbehorde ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen.

Die Wahlbehorde ist beschlussfahig, wenn der Vorsitzende und die zwei Beisitzer anwesend sind.
Zu einem Beschluss der Wahlbehérde ist die einfache Mehrheit erforderlich.

Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der Wahl. Zur Administration wahrend der Wahl kann er
geeignete Wahlhelfer (z. B. Landesbedienstete) beiziehen. Der Vorsitzende (Wahlleiter) hat fiir
die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung wahrend der Wahl und fiir die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen dieser Wahlordnung Sorge zu tragen.
Den Anordnungen des Vorsitzenden ist von allen bei der Wahl Anwesenden unbedingt Folge zu
leisten.

Der Vorsitzende hat bei Antritt seines Amtes in die Hand desjenigen, der seine Bestellung vor-
genommen hat, oder in die Hand eines von ihm bestellten Beauftragten das Gelbnis strenger
Unparteilichkeit und gewissenhafter Erfillung seiner Pflichten abzulegen.

Die Beisitzer und die Ersatzmitglieder der Wahlbehdrde haben bei Antritt ihres Amtes in die Hand
des Vorsitzenden der Wahlbehdrde das Gel6bnis strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter
Erfillung ihrer Pflichten abzulegen.
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4, Abschnitt Wahlen auf Landesebene

Der Wahlbehorde obliegt auch die Priifung, ob ein Bewerber bzw. zur Wahl Vorgeschlagener
die Voraussetzungen nach dem K-FWG 2021 sowie dieser Wahlordnung erfillt und somit passiv
wahlberechtigt ist.

[FXd  Wwahldes Landesfeuerwehrkommandanten

(1)

Der Landesfeuerwehrkommandant und der Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter wer-
den von den Gemeindefeuerwehrkommandanten, den Bezirksfeuerwehrkommandanten, den
Berufsfeuerwehrkommandanten und dem Vertreter der Betriebsfeuerwehren (Vorsitzender des
Betriebsfeuerwehrverbandes) fiir die Dauer des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) mit mehr als der
Hélfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten in geheimer Wahl gewahlt. Die Wahl ist
mit einheitlich gestalteten, vom KLFV zur Verfiigung gestellten Stimmzetteln durchzufiihren
(siehe Anhang).

Die Bestimmungen des § 5Abs. 1,2,7,9, 10 und 11 gelten sinngemaf3. § 5 Abs. 5 gilt sinngemal}
mit der MaRgabe, dass als Landesfeuerwehrkommandant bzw. Landesfeuerwehrkommandants-
tellvertreter Giberdies nur wahlbar ist, wer mindestens wahrend sechs Jahren Kommandant einer
Feuerwehr war.*®* § 5 Abs. 8 gilt sinngemaR mit der MaRgabe, dass die Wahlbewerbungen bzw.
die Wahlvorschlage beim Amt der Karntner Landesregierung einzubringen sind.

Ist ein Wahlberechtigter Kommandant (bzw. Stellvertreter eines Kommandanten) von mehr als
einer Feuerwehr, so hat er dennoch nur eine Stimme. Ist dieser Kommandant verhindert, an
der Wahl teilzunehmen, so tritt sein Stellvertreter in der hochsten Funktion an seine Stelle, und
wenn auch dieser verhindert ist, sein Stellvertreter in der jeweils nachstniedrigeren Funktion
(Stellvertreterregelung des & 22 Abs. 3 K-FWG 2021).**

EPX]  Nachwahl des Landesfeuerwehrkommandanten

(1)

Scheidet der Landesfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter vor Ablauf des Wahl-
abschnittes aus seiner Funktion aus, so sind fiir den verbleibenden Wahlabschnitt Nachwahlen
durchzufiihren. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach
dem Ausscheiden durchgefiihrt werden kdnnen. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.?

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der
Wahlhandlung) obliegt dem Landesfeuerwehrausschuss. Die Wahlausschreibung des Landes-
feuerwehrausschusses ist von den Blirgermeistern der Karntner Gemeinden durch Anschlag
an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist spatestens vier
Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen.
Die Wahlausschreibung fiir die Nachwahl des Landesfeuerwehrkommandanten bzw. seines
Stellvertreters hat jedenfalls in der Karntner Landeszeitung zu erfolgen. Das Amt der Karntner
Landesregierung ist zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung (Kund-
machung) zu verstandigen.

Bei der Nachwahl sind die Bestimmungen tiber die Wahlbehorde (§ 26) und die Wahl des Landes-
feuerwehrkommandanten (§ 27) sinngemaR anzuwenden.

Die zur Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten bzw. seines Stellvertreters aktiv wahl-
berechtigten Kommandanten bzw. der Vertreter der Betriebsfeuerwehren sind vom Landes-
feuerwehrausschuss spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen.
Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt sind, sind spatestens innerhalb der Wochenfrist des
§ 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.
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(5)

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EFE]  Vereinfachte Nachwahl des Landesfeuerwehrkommandanten

(1)

(5)

Scheidet der Landesfeuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter innerhalb eines Jahres
vor dem Ablauf des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) aus seiner Funktion aus, so sind fiir den ver-
bleibenden Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den
Landesfeuerwehrausschuss durchzufiihren, wobei den zwei von den Interessensvertretungen
der Gemeinden entsandten Vertretern sowie dem mit den Angelegenheiten der Feuerwehren
und dem mit den Angelegenheiten der Gemeinden betrauten Mitglied der Landesregierung oder
den von ihnen jeweils bestimmten Vertretern (§ 36 Abs. 1 Z 5 und 6 K-FWG 2021) kein Wahlrecht
zukommt. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen, wenn die Funktion vakant ist.®

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der
Wahlhandlung) obliegt dem Landesfeuerwehrausschuss. Die Wahlausschreibung des Landes-
feuerwehrausschusses ist von den Biirgermeistern der Karntner Gemeinden durch Anschlag
an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist spatestens zwei
Wochen vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen. Die
Wahlausschreibung fiir die vereinfachte Nachwahl des Landesfeuerwehrkommandanten bzw.
seines Stellvertreters hat jedenfalls in der Kérntner Landeszeitung zu erfolgen. Das Amt der
Karntner Landesregierung ist zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung
(Kundmachung) zu versténdigen.

Die aktiv wahlberechtigen Mitglieder des Landesfeuerwehrausschusses sind vom Vorsitzenden
des Landesfeuerwehrausschusses spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur
Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt sind, sind spatestens innerhalb der
Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.

Bei der vereinfachten Nachwahl sind, mit Ausnahme der Wahlberechtigten, die Bestimmungen
Uber die Wahlbehorde (§ 26) und die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten (§ 27) sinngemaf
anzuwenden.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EEL]  Abberufung des Landesfeuerwehrkommandanten

Seite 4.20

(1)

Der Landesfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter bediirfen des Vertrauens der fiir
ihre Wahl wahlberechtigten Personen. Diese Personen kénnen ihnen mit zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimm-
berechtigten anwesend ist. Mit der Verkiindung des Misstrauensvotums endet die Funktion.
Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch den Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt
wird.

Der Landesfeuerwehrkommandant und sein Stellvertreter sind von der Landesregierung abzu-
berufen, wenn sie dieihnen nach dem K-FWG 2021 obliegenden Pflichten wiederholt vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt haben.

Eine Abberufung hat auch zu erfolgen, wenn sonstige schwerwiegende Griinde, etwa eine schwere
Schadigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr oder eine beharrliche
Verletzung der Aus- und Fortbildungsbestimmungen, vorliegen.
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(6)

4, Abschnitt Wahlen auf Landesebene

Ist aus sonstigen schwerwiegenden Griinden eine Abberufung erfolgt, ist dieses Mitglied aus der
Freiwilligen Feuerwehr auszuschlief3en.
Nach der Abberufung hat eine - allenfalls vereinfachte - Nachwahl stattzufinden.

EEF]  wahl der Rechnungspriifer

(1)

Die zwei Rechnungspriifer und ihre Stellvertreter werden von den Gemeindefeuerwehr-

kommandanten, den Bezirksfeuerwehrkommandanten, den Berufsfeuerwehrkommandanten

und dem Vertreter der Betriebsfeuerwehren (Vorsitzender des Betriebsfeuerwehrverbandes) fiir

die Dauer des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) mit mehr als der Halfte der Stimmen der anwesenden

Wahlberechtigten in geheimer Wahl gewahlt. Die Wahl ist mit einheitlich gestalteten, vom KLFV

zur Verfigung gestellten Stimmzetteln durchzufiihren (siehe Anhang), wobei auch die Wahl der

Rechnungspriifer und ihrer Stellvertreter in einem gemeinsamen Wahlgang erfolgen kann, sofern

es fur jede Funktion nur einen Bewerber gibt und sich jeder Bewerber nur fiir eine Funktion

bewirbt (§ 36 Abs. 10).

Zum Rechnungspriifer ist jedes aktive Mitglied einer verbandsangehorigen Feuerwehr wahlbar,

das am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht tiberschritten hat;

2.  mindestens drei Jahre Mitglied einer Feuerwehr war;

3. nach § 8 Abs. 2,3 oder 5 K-FWG 2021 - nach Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 jedoch nur insoweit, als
sie jeweils Voraussetzung fiir die Aufnahme waren - von der Aufnahme als Mitglied in die

Freiwillige Feuerwehr nicht ausgeschlossen ist und
4. imKarntner Landesfeuerwehrverband keine Funktion bekleidet, die ihrem Wesen nach mit
der Ausliibung von Kontrollfunktionen unvereinbar ist.
Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1, 2, 7, 9 und 10 gelten sinngemal. § 5 Abs. 8 gilt sinngemaf
mit der MalRgabe, dass die Wahlbewerbungen bzw. die Wahlvorschlage beim Amt der Karntner
Landesregierung einzubringen sind.
Ist ein Wahlberechtigter Kommandant (bzw. Stellvertreter eines Kommandanten) von mehr als
einer Feuerwehr, so hat er dennoch nur eine Stimme. Ist dieser Kommandant verhindert, an
der Wahl teilzunehmen, so tritt sein Stellvertreter in der hochsten Funktion an seine Stelle, und
wenn auch dieser verhindert ist, sein Stellvertreter in der jeweils nachstniedrigeren Funktion
(Stellvertreterregelung des § 22 Abs. 3 K-FWG 2021).%

[Pl Nachwahl der Rechnungspriifer

(1)

Scheidet ein Rechnungspriifer oder ein Rechnungspriiferstellvertreter vor Ablauf des Wahl-
abschnittes aus seiner Funktion aus, so sind fiir den verbleibenden Wahlabschnitt Nachwahlen
durchzufiihren. Die Nachwahlen sind so auszuschreiben, dass sie innerhalb von acht Wochen nach
dem Ausscheiden durchgefiihrt werden konnen. Die Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen,
wenn die Funktion vakant ist.®

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-
handlung) obliegt dem Landesfeuerwehrausschuss. Die Wahlausschreibung des Landesfeuer-
wehrausschusses ist von den Biirgermeistern der Karntner Gemeinden durch Anschlag an der
Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist spatestens vier Wochen
vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfilhrung der Wahl zu erfolgen. Das Amt der
Karntner Landesregierung ist zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung
(Kundmachung) zu verstandigen.
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(5)

Bei der Nachwahl sind die Bestimmungen tber die Wahlbehérde (§ 26) und die Wahl der
Rechnungspriifer (§ 31) sinngemaf’ anzuwenden.

Die zur Wahl der Rechnungsprifer bzw. ihrer Stellvertreter aktiv wahlberechtigten Kommandanten
bzw. der Vertreter der Betriebsfeuerwehren sind vom Landesfeuerwehrausschuss spatestens
zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahl-
berechtigt sind, sind spatestens innerhalb der Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl
einzuladen.

Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EEE]  Vereinfachte Nachwahl der Rechnungspriifer

(1)

(5)

Scheidet ein Rechnungspriifer oder ein Rechnungspriiferstellvertreter innerhalb eines Jahres vor
dem Ablauf des Wahlabschnittes (§ 2 Abs. 1) aus seiner Funktion aus, so sind flir den verbleibenden
Wahlabschnitt innerhalb von vier Wochen vereinfachte Nachwahlen durch den Landesfeuer-
wehrausschuss durchzufiihren, wobei den zwei von den Interessensvertretungen der Gemeinden
entsandten Vertretern sowie dem mit den Angelegenheiten der Feuerwehren und dem mit den
Angelegenheiten der Gemeinden betrauten Mitglied der Landesregierung oder den von ihnen
jeweils bestimmten Vertretern (§ 36 Abs. 1 Z 5 und 6 K-FWG 2021) kein Wahlrecht zukommt. Die
Ausschreibung hat erst dann zu erfolgen, wenn die Funktion vakant ist.?

Die Wahlausschreibung (Kundmachung des Wahltages, der Uhrzeit und der Ortlichkeit der Wahl-

handlung) obliegt dem Landesfeuerwehrausschuss. Die Wahlausschreibung des Landesfeuer-
wehrausschusses ist von den Blirgermeistern der Karntner Gemeinden durch Anschlag an der
Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung durch die Gemeinden ist spatestens zwei Wochen
vor dem Wahltag vorzunehmen und hat bis zur Durchfiihrung der Wahl zu erfolgen. Das Amt der
Karntner Landesregierung ist zeitgerecht schriftlich durch Ubermittlung der Wahlausschreibung
(Kundmachung) zu verstandigen.

Die aktiv wahlberechtigten Mitglieder des Landesfeuerwehrausschusses sind vom Vorsitzenden
des Landesfeuerwehrausschusses spatestens zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich zur
Wahl einzuladen. Bewerber, die nicht aktiv wahlberechtigt sind, sind spatestens innerhalb der
Wochenfrist des § 5 Abs. 8 schriftlich zur Wahl einzuladen.

Bei der vereinfachten Nachwabhl sind, mit Ausnahme der Wahlberechtigten, die Bestimmungen
Uber die Wahlbehorde (§ 26) und die Wahl der Rechnungspriifer (§ 31) sinngemal anzuwenden.
Die einer Nachwahl folgende Wahlausschreibung hat gemeinsam mit der nachsten Ausschreibung
der Wahlen dieser Art (ordentliche Wahl) zu erfolgen.

EEZ]  Abberufung der Rechnungspriifer

Seite 4.22

(1)

Die Rechnungspriifer und ihre Stellvertreter bediirfen des Vertrauens der fiir ihre Wahl wahl-
berechtigten Personen. Diese Personen konnen ihnen mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen
das Misstrauen aussprechen, wenn mindestens die Halfte der Stimmberechtigten anwesend ist.
Mit der Verkiindung des Misstrauensvotums endet die Funktion.

Die Einberufung der wahlberechtigten Personen hat unverziiglich durch den Vorsitzenden der
Wahlbehorde zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Wahlberechtigten verlangt
wird.

Nach der Abberufung (Misstrauensvotum) hat eine - allenfalls vereinfachte - Nachwahl stattzu-
finden.
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EEE wihlerverzeichnis

(1)

Die Wahlbehdrde nach § 4 hat fiir die Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten und seines Stell-
vertreters zeitgerecht dafiir Sorge zu tragen, dass die aktiv wahlberechtigten Feuerwehrmitglieder
(aktive Mitglieder und Mitglieder der Reserve) in einer Liste (Wahlerverzeichnis) erfasst werden.
Weiters ist eine alphabetische Liste jener aktiven Feuerwehrmitglieder zu erstellen, die die Vor-
aussetzungen fiir die Wahlbarkeit (passives Wahlrecht) erfiillen (§ 5 Abs. 5).

Die zur Erstellung der Verzeichnisse erforderlichen Informationen sind der Gemeinde vom Orts-
feuerwehrausschuss zeitgerecht zur Verfliigung zu stellen. Die Gemeinde ist auch berechtigt,
beim KLFV diesbeziigliche Informationen einzuholen, insbesondere im Zusammenhang mit der
Feststellung, ob der amtierende Kommandant und sein Stellvertreter die fiir eine Wiederwahl
geforderte Voraussetzung nach § 5Abs. 57 5 (§ 5 Abs. 11) erfiillen.

Das Wahlerverzeichnis und die Liste der passiv Wahlberechtigten sind im Gemeindeamt wahrend
der Amtsstunden zumindest zwei Wochen vor dem Wahltag (die letzten beiden Wochen vor dem
Wabhltag) zur Einsichtnahme aufzulegen. Darauf ist in der Kundmachung hinzuweisen.
Einspriiche gegen das Wahlerverzeichnis bzw. die Liste sind von der Wahlbehérde zu
behandeln. Kommt einem Einspruch zwar Berechtigung zu, kann der Einspruch jedoch vor
dem Wahltag nicht abschlieRend geklart werden, so ist die Wahl abzusetzen und nach der
abschlieflenden Klarung des Einspruchs neu auszuschreiben. § 3 Abs. 2 und 4 gilt sinngemaR.
Im Fall einer vereinfachten Nachwahl nach § 7 hat der Gemeindefeuerwehrkommandant der
Wahlbehorde zeitgerecht eine Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Ortsfeuerwehraus-
schusses zu Gibermitteln.

Die Wahlbehdrde nach § 4 hat fiir die Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten und seines
Stellvertreters zeitgerecht dafiir Sorge zu tragen, dass die aktiv wahlberechtigten Kommandanten
und Kommandantstellvertreter in einer Liste (Wahlerverzeichnis) erfasst werden. Weiters ist eine
alphabetische Liste der Ortsfeuerwehrkommandanten (passives Wahlrecht) zu erstellen.

Das Wahlerverzeichnis und die Liste der passiv Wahlberechtigten sind im Gemeindeamt wahrend
der Amtsstunden zumindest eine Woche vor dem Wahltag (die letzte Woche vor dem Wahltag)
zur Einsichtnahme aufzulegen. Darauf ist in der Kundmachung hinzuweisen.

Einspriiche gegen das Wahlerverzeichnis bzw. die Liste sind von der Wahlbehérde zu
behandeln. Kommt einem Einspruch zwar Berechtigung zu, kann der Einspruch jedoch vor
dem Wahltag nicht abschlieRend geklart werden, so ist die Wahl abzusetzen und nach der
abschlieflenden Klarung des Einspruchs neu auszuschreiben. § 9 Abs. 2 und 4 gilt sinngemaR.
Im Fall einer vereinfachten Nachwahl nach § 12 hat der Gemeindefeuerwehrkommandant
der Wahlbehdrde zeitgerecht eine Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinde-
feuerwehrausschusses zu Gibermitteln.

Die Wahlbehdrde nach § 15 hat fiir die Wahl der Abschnittsfeuerwehrkommandanten und ihrer
Stellvertreter zeitgerecht dafiir Sorge zu tragen, dass die aktiv wahlberechtigten Kommandanten
in einer Liste (Wahlerverzeichnis) erfasst werden. Die Erstellung dieser Liste obliegt dem KLFV.
Das Wahlerverzeichnis ist am Sitz des KLFV wahrend der Amtsstunden zumindest zwei Wochen
vor dem Wabhltag (die letzten beiden Wochen vor dem Wahltag) zur Einsichtnahme aufzulegen.
Darauf ist in der Kundmachung hinzuweisen.
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(6)

Einspriiche gegen das Wahlerverzeichnis sind von der Wahlbehorde zu behandeln. Kommt einem
Einspruch Berechtigung zu, kann der Einspruch jedoch vor dem Wahltag nicht abschlieend
geklart werden, so ist die Wahl abzusetzen und nach der abschlielenden Klarung des Einspruchs
neu auszuschreiben. § 14 Abs. 2 und 4 gilt sinngemalR.

Im Fall einer vereinfachten Nachwahl nach § 18 hat der Bezirksfeuerwehrkommandant
der Wahlbehorde zeitgerecht eine Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Abschnitts-
feuerwehrausschusses zu Gbermitteln.

Die Wahlbehdrde nach § 15 hat fiir die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten und seines
Stellvertreters zeitgerecht dafiir Sorge zu tragen, dass die aktiv wahlberechtigten Kommandanten
in einer Liste (Wahlerverzeichnis) erfasst werden. Die Erstellung dieser Liste obliegt dem KLFV.

Das Wahlerverzeichnis ist am Sitz des KLFV wahrend der Amtsstunden zumindest zwei Wochen
vor dem Wabhltag (die letzten beiden Wochen vor dem Wahltag) zur Einsichtnahme aufzulegen.
Daraufist in der Kundmachung hinzuweisen.

Einspriiche gegen das Wahlerverzeichnis sind von der Wahlbehorde zu behandeln. Kommt einem
Einspruch zwar Berechtigung zu, kann der Einspruch jedoch vor dem Wahltag nicht abschliefend
geklart werden, so ist die Wahl abzusetzen und nach der abschlielenden Klarung des Einspruchs
neu auszuschreiben. § 20 Abs. 2 und 4 gilt sinngemaR.

Im Fall einer vereinfachten Nachwahl nach § 23 hat der Bezirksfeuerwehrkommandant der
Wahlbehorde zeitgerecht eine Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Bezirksfeuerwehr-
ausschusses zu tbermitteln.

Die Wahlbehdrde nach § 26 hat fiir die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten und seines
Stellvertreters sowie der Rechnungspriifer und ihrer Stellvertreter zeitgerecht dafiir Sorge zu
tragen, dass die aktiv wahlberechtigten Kommandanten und der Vertreter der Betriebsfeuer-
wehren in einer Liste (Wahlerverzeichnis) erfasst werden. Die Erstellung der Liste obliegt dem
KLFV.

Das Wahlerverzeichnis ist im Amt der Karntner Landesregierung wahrend der Amtsstunden
zumindest zwei Wochen vor dem Wahltag (die letzten beiden Wochen vor dem Wabhltag) zur
Einsichtnahme aufzulegen. Darauf ist in der Wahlausschreibung (Kundmachung) hinzuweisen.
Einspriiche gegen das Wahlerverzeichnis sind von der Wahlbehorde zu behandeln. Kommt einem
Einspruch zwar Berechtigung zu, kann der Einspruch jedoch vor dem Wahltag nicht abschlieRend
geklart werden, so ist die Wahl abzusetzen und nach der abschlieffenden Klarung des Einspruchs
neu auszuschreiben. § 25 Abs. 3 und 5 gilt sinngemal.

Im Fall einer vereinfachten Nachwahl nach § 29 oder § 33 hat der KLFV der Wahlbehérde zeit-
gerecht eine Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Landesfeuerwehrausschusses zu tiber-
mitteln.

Als Stichtag im Sinne dieser Wahlordnung gilt der jeweilige Wahltag.

EEld  wahlhandlung

Seite 4.24

(1)

Der Vorsitzende der Wahlbehérde hat nach der Eroffnung der Wahl die Anwesenheit der Wahl-
berechtigten festzustellen. Zur Verlesung (Aufruf) der Namen kann er sich eines Beisitzers oder
eines Wahlhelfers bedienen.

Es ist nicht erforderlich, dass ein Bewerber bzw. ein fiir die Wahl Vorgeschlagener bei der Wahl
personlich anwesend ist.

Ist die erforderliche Anzahl an Wahlberechtigten anwesend, hat der Vorsitzende die fiir die
Wabhl einschlagigen Bestimmungen der Wahlordnung laut Wahlprotokoll (vom KLFV aufgelegtes
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Formular) vorzulesen. Danach gibt der Vorsitzende bekannt, welche Bewerbungen bzw. Wahl-
vorschldge eingelangt und welche Bewerber bzw. Vorgeschlagenen zur Wahl stehen (welche
Bewerber die Voraussetzungen fiir die Wahl erfiillen).

(4) VorBeginn der eigentlichen Wahl (Stimmabgabe) hat sich die Wahlbehdrde davon zu liberzeugen,
dass die Wahlurne leer ist. Die Stimmabgabe erfolgt durch die im Wahllokal anwesenden aktiv
wahlberechtigten Feuerwehrmitglieder, wobei verspatet zur Wahl eintreffende Wahlberechtigte
ihre Stimme bis zum Schluss des jeweiligen Wahlganges abgeben kénnen.

(5) Dieeigentliche Wahl (Stimmabgabe) beginnt damit, dass der Vorsitzende, sofern er selbst wahl-
berechtigt ist, seine Stimme abgibt. Sodann ruft der Vorsitzende, ein Beisitzer oder ein Wahl-
helfer die Wahlberechtigten anhand des Wéhlerverzeichnisses einzeln zur Abstimmung auf. Die
Wahlberechtigten erhalten zur Stimmabgabe einen Stimmzettel und ein Kuvert. Die eigentliche
Stimmabgabe hat in einer Wahlzelle zu erfolgen (geheime Wahl). Nach der Stimmabgabe hat der
Wahlberechtigte den Stimmzettel in das Kuvert zu geben und dieses in die Wahlurne einzuwerfen.
Das Einwerfen (die Wahlurne) ist vom Vorsitzenden zu beaufsichtigen.

(6) Nach dem Abschluss der Stimmabgabe ist die Wahlurne vom Vorsitzenden oder von einem der
Beisitzer durchzuschitteln und dann vom Vorsitzenden zu 6ffnen. Danach sind die abgegebenen
Stimmen von der Wahlbehorde auszuzahlen. Dies kann in einem eigenen Raum erfolgen.

(7) Ein Stimmzettel ist dann giiltig ausgefiillt, wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist, welchem
Kandidaten der Wahler seine Stimme geben will bzw. fiir den Fall, dass es nur einen Kandidaten
gibt, welche Entscheidung der Wahler treffen wollte. Dies ist dann der Fall, wenn der Wahler in
einem auf dem Stimmzettel links vor dem Namen des jeweiligen Kandidaten vorgedruckten Kreis
mit einem Schreibgerat (Kugelschreiber, Filzstift etc.) ein Kreuz oder ein anderes Zeichen anbringt,
aus dem unzweideutig hervorgehen muss, dass der Wahler dem in derselben Zeile angefiihrten
Kandidaten seine Stimme geben will. Die Kandidaten sind in alphabetischer Reihenfolge ihres
Nachnamens auf dem Stimmzettel anzuftihren.

(8) DieWahlbehérde hat nach jedem Wahlgang die Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen, die
Summe der ungiiltigen Stimmen, die Summe der giiltigen Stimmen und die Summe der auf die
einzelnen Kandidaten entfallenden giiltigen Stimmen festzustellen und im Wahlprotokoll fest-
zuhalten. Das Wahlprotokoll kann vom Vorsitzenden selbst, von einem Beisitzer oder von einem
Wabhlhelfer erstellt werden. Das Ergebnis ist vom Vorsitzenden zu verkiinden.

(9) Uberdie Wahlist ein Protokoll zu erstellen, wobei dafiir das vom KLFV jeweils aufgelegte Formular
zu verwenden ist. Das Protokoll ist nach dem Abschluss der Wahl vom Vorsitzenden und von den
beiden Beisitzern zu unterschreiben. Das Protokoll verbleibt bei der Wahlbehorde.

(10) Zuerst ist der Kommandant zu wahlen, dann der Stellvertreter. Die Wahl des Stellvertreters ist
daher grundsatzlich erst dann durchzufiihren, wenn die Wahl des Kommandanten abgeschlossen
ist. Davon kann abgewichen werden, wenn es fiir jede Funktion nur einen Bewerber (Kandidaten)
gibt und sich jeder Bewerber nur fiir eine Funktion bewirbt. Gibt es fiir jede Funktion nur einen
Bewerber und bewirbt sich jeder Bewerber nur flir eine Funktion, kann die Wahl des Komman-
danten und des Kommandantstellvertreters in einem gemeinsamen Wahlgang erfolgen. Die
diesbeziigliche Entscheidung obliegt der Wahlbehdrde. Wird von dieser Moglichkeit (Abweichung)
Gebrauch gemacht, sind verschiedenfarbige Stimmzettel zur Verfligung zu stellen (z. B. furr die
Wahl des Kommandanten weifte Stimmzettel und fiir die Wahl des Stellvertreters griine Stimm-
zettel). In diesem Fall erhalt der Wahlberechtigte zur Stimmabgabe zwei verschiedenfarbige
Stimmzettel und ein Kuvert. Nach der Stimmabgabe hat der Wahlberechtigte beide Stimmzettel
in das Kuvert zu geben und dieses in die Wahlurne einzuwerfen. Die Wahlbehorde hat zuerst die
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Stimmen fiir den Kommandanten und danach die Stimmen fiir den Stellvertreter auszuzahlen.
In dieser Reihenfolge hat auch die Feststellung der abgegebenen Stimmen und die Verkiindung
des Ergebnisses (§ 36 Abs. 8) zu erfolgen.

(11) Der Vorsitzende der Wahlbehérde und der Kommandant kdnnen auch nicht wahlberechtigte

Personen, wie etwa Feuerwehrfunktionare und Personen des 6ffentlichen Lebens, dazu einladen,
der Wahl beizuwohnen.

(12) Die Wahlbehérde kann die Wahl (Wahltag, Uhrzeit und/oder Ortlichkeit) aus wichtigem Grund

kurzfristig verlegen, wenn gewahrleistet ist, dass alle aktiv Wahlberechtigten von der Verlegung
verstandigt werden konnen und der Wahltag um hochstens eine Woche nach hinten (spater) oder
die Uhrzeit am Wahltag nach vor (friiher) oder nach hinten (spater) verlegt wird. Ansonsten ist
die Wahl neu auszuschreiben. Eine Vorverlegung des Wahltages ist ausgeschlossen.

6. Abschnitt Schlusshestimmungen

Verweisungen
Soweit auf Landesgesetze sowie andere Rechtsquellen verwiesen wird, ist die jeweils geltende Fassung

Seite 4.26

heranzuziehen.

Ubergangsbestimmungen

(1)

(2)

Die anlasslich der ordentlichen Wahlen im Jahr 2021 fiir den laufenden Wahlabschnitt (2021 bis
2027) gebildeten Wahlbehdrden aller Ebenen gelten als nach dieser Verordnung gebildet.

Die Verpflichtung zur Absolvierung der Folgeausbildungen nach § 5 Abs. 11 (§ 59 Abs. 2 Z 5
K-FWG 2021) gilt riickwirkend auch fiir alle anlasslich der ordentlichen Wahlen im Jahr 2021, also
vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung, gewéhlten (wiedergewahlten) Kommandanten und
Kommandantstellvertreter. Fir Kommandanten und Kommandantstellvertreter, die zwischen
den ordentlichen Wahlen im Jahr 2021 und dem Inkrafttreten dieser Verordnung im Zuge einer
Nachwahl gewahlt wurden, gilt § 5 Abs. 11 letzter Satz.

Die Wahlordnung des KLFV laut Beschluss des Landesfeuerwehrausschusses vom 24.02.2009
(,Wahlordnung 2009“) ist noch auf jene Nachwahlen anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten
der ,Wahlordnung 2021“ ausgeschrieben werden. Die ,Wahlordnung 2021“ ist auf alle Wahlen
(Nachwahlen) anzuwenden, die nach ihrem Inkrafttreten ausgeschrieben werden.

. Inkrafttreten

Diese Verordnung (,Wahlordnung 2021¢) tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeit-
schrift des KLFV (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser
Verordnung tritt die Wahlordnung des KLFV laut Beschluss des Landesfeuerwehrausschusses vom
24.02.2009 (,Wahlordnung 2009“) - soweit im § 38 nicht Abweichendes bestimmt wird - auf3er Kraft.
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6. Abschnitt Schlussbestimmungen

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

Anhdinge:

Muster Stimmzettel mit einem Bewerber

v

Muster Stimmzettel mit mehreren Bewerbern

v

Muster fiir Wahlbewerbung

v

Muster fiir Wahlvorschlag

Die entsprechenden Formulare (Wahlbewerbung, Wahlvorschlag, Wahlmeldung und Wahlniederschrift)
finden Sie auf der Homepage des KLFV.
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Erlauterungen (Beispiele)

Seite 4.28

Erfolgte die ordentliche Wahlim Jahr2021 am 15. April, so hat sieim Jahr 2027 spatestens am 14. April
zu erfolgen.

Es gibt je Gemeinde nur eine Wahlbehorde, die fiir sémtliche Wahlen auf Orts- und Gemeindeebene
im gesamten Wahlabschnitt zustandig ist, unabhangig davon, wie viele Ortsfeuerwehren in der
Gemeinde bestehen.

Die Wahlbehorde besteht fiir den gesamten Wahlabschnitt und ein Ausscheiden eines Feuerwehrmit-
gliedes aus dem Kreis der aktiv Wahlberechtigten ist bereits am 31.12. jenes Jahres, in dem es das
65. Lebensjahr vollendet, moglich.

Beispiele:

Ein Bewerber, 30 Wahlberechtigte:

Der Bewerber gilt als gewahlt, wenn er im ersten Wahlgang zumindest 16 Stimmen erhalt (mehr als
die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten). Erhalt er weniger Stimmen, sind also
zumindest 15 Stimmen ungliltig (,,leere“ Stimmzettel), ist die Wahl neu auszuschreiben. Gibt es nur
einen Bewerber, ist ein zweiter Wahlgang ausgeschlossen.

Zwei Bewerber, 35 Wahlberechtigte:

1. Bewerber,1“ erhaltim ersten Wahlgang 18 Stimmen, Bewerber ,,2“ 17 Stimmen. Bewerber ,,1¢
gilt als gewahlt, weil er im ersten Wahlgang mehr als die Hélfte der Stimmen der anwesenden
Wahlberechtigten erhalten hat (18 von 35).

2. Bewerber ,1erhaltim ersten Wahlgang 16 Stimmen, Bewerber ,2“ 17 Stimmen, 2 Stimmen sind
unglltig. Es ist ein zweiter Wahlgang (engere Wahl) durchzufiihren, da keiner der Bewerber im
ersten Wahlgang mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten
hat. Im zweiten Wahlgang erhalt Bewerber ,,1“ wiederum 16 Stimmen, Bewerber ,,2“ erneut
17 Stimmen, 2 Stimmen sind wieder ungiultig. Bewerber ,,2“ gilt als gewahlt, da im zweiten
Wahlgang nur jene Stimmen giiltig sind, die fiir einen der beiden Bewerber abgegeben werden,
in diesem Beispiel also 33, und Bewerber ,,2“ mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte (17 zu
16). Bewerber ,,2“ hat somit im zweiten Wahlgang mehr als die Halfte der giltigen Stimmen (17
von 33) erhalten.

3. Bewerber,1“ und Bewerber ,2“ erhalten im ersten Wahlgang jeweils 17 Stimmen, 1 Stimme ist
ungiiltig. Esist ein zweiter Wahlgang durchzufiihren, da keiner der Bewerber im ersten Wahlgang
mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Im zweiten
Wahlgang erhalten Bewerber ,,1“ und Bewerber ,,2“ wiederum jeweils 17 Stimmen, 1 Stimme ist
ungiltig. Da der zweite Wahlgang zufolge Stimmengleichheit kein Ergebnis brachte, entscheidet
dasvom an Lebensjahren jlingsten Mitglied der Wahlbehdrde zu ziehende Los. Ein dritter Wahl-
gang ist ausgeschlossen.
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3. Drei Bewerber, 43 Wahlberechtigte:

1. Imersten Wahlgangerhalt Bewerber ,1“ 13 Stimmen, Bewerber ,,2“ 22 Stimmen und Bewerber ,,3“
8 Stimmen. Bewerber ,,2“ gilt als gewahlt, weil er im ersten Wahlgang mehr als die Halfte der
Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat (22 von 43).

2. Imersten Wahlgang erhalt Bewerber,,1“ 13 Stimmen, Bewerber ,,2“ 21 Stimmen und Bewerber ,,3“
5 Stimmen, 4 Stimmen sind ungiiltig. Es ist ein zweiter Wahlgang durchzufiihren, da keiner der
Bewerberim ersten Wahlgang mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten
erhalten hat. In den zweiten Wahlgang kommen Bewerber ,1“ und Bewerber ,,2 da sie im ers-
ten Wahlgang die meisten Stimmen fiir sich hatten. Im zweiten Wahlgang erhalt Bewerber ,,1¢
15 Stimmen, Bewerber ,,2“ wiederum 21 Stimmen, 7 Stimmen sind ungultig. Bewerber ,,2“ gilt
als gewahlt, da im zweiten Wahlgang nur jene Stimmen gultig sind, die fir einen der beiden
Bewerber abgegeben werden, in diesem Beispiel also 36, und Bewerber ,,2“ mehr Stimmen auf
sich vereinigen konnte (21 zu 15). Bewerber ,2“ hat somit im zweiten Wahlgang mehr als die
Halfte der giiltigen Stimmen (21 von 36) erhalten.

3. Imersten Wahlgang erhalt Bewerber,,1“ 13 Stimmen, Bewerber ,,2“ 21 Stimmen und Bewerber ,,3“
9 Stimmen. Es ist ein zweiter Wahlgang durchzufiihren, da keiner der Bewerber im ersten Wahlgang
mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. In den zweiten
Wahlgang kommen Bewerber ,,1“ und Bewerber ,,2% da sie im ersten Wahlgang die meisten
Stimmen fiir sich hatten. Im zweiten Wahlgang erhalten Bewerber ,,1“ und Bewerber ,,2“ jeweils
21 Stimmen, 1 Stimme ist ungiltig. Da auch der zweite Wahlgang zufolge Stimmengleichheit kein
Ergebnis brachte, entscheidet das vom an Lebensjahren jiingsten Mitglied der Wahlbehérde zu
ziehende Los. Ein dritter Wahlgang ist ausgeschlossen.

4. Imersten Wahlgang erhalt Bewerber ,,1“ 17 Stimmen, Bewerber ,,2“ und Bewerber ,,3“ erhalten
jeweils 10 Stimmen, 6 Stimmen sind ungiiltig. Es ist ein zweiter Wahlgang durchzufiihren, da
keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden
Wahlberechtigten erhalten hat. Da zufolge Stimmengleichheit der Bewerber ,2“ und ,,3“ mehr
als zwei Personen fiir den zweiten Wahlgang (engere Wabhl) in Betracht kommen, entscheidet
das vom an Lebensjahren jiingsten Mitglied der Wahlbehorde zu ziehende Los. Dieses entfallt
auf Bewerber ,,2“ In den zweiten Wahlgang kommen somit Bewerber ,,1“ und Bewerber ,,2% Im
zweiten Wahlgang erhalt Bewerber ,,1“ wiederum 17 Stimmen und Bewerber ,,2“ 15 Stimmen,
11 Stimmen sind ungiiltig. Bewerber ,,1“ gilt als gewahlt, da im zweiten Wahlgang nur jene
Stimmen giiltig sind, die fiir einen der beiden Bewerber abgegeben werden, in diesem Beispiel
also 32, und Bewerber ,,1“ mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte (17 zu 15). Bewerber ,,1¢
hat somit im zweiten Wahlgang mehr als die Halfte der gliltigen Stimmen (17 von 32) erhalten.

4, Fiinf Bewerber, 22 Wahlberechtigte:

1. Imersten Wahlgang erhalt Bewerber ,,1“ keine Stimme, Bewerber ,,2% ,,3“ und ,,4“ erhalten jeweils
3 Stimmen und Bewerber ,,5“ 12 Stimmen, 1 Stimme ist ungultig. Bewerber ,,5“ gilt als gewahlt,
weil erim ersten Wahlgang mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten
erhalten hat (12 von 22).

2. Imersten Wahlgang erhalt Bewerber ,1“ 11 Stimmen, Bewerber ,,2% ,3“ und ,,4“ jeweils 3 Stimmen
und Bewerber ,,5“ 2 Stimmen. Es ist ein zweiter Wahlgang durchzufiihren, da keiner der Bewerber
im ersten Wahlgang mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten
hat. Da zufolge Stimmengleichheit der Bewerber 2% ,,3“ und ,,4“ mehr als zwei Personen fiir den
zweiten Wahlgang (engere Wahl) in Betracht kommen, entscheidet das vom an Lebensjahren
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jungsten Mitglied der Wahlbehdrde zu ziehende Los. Dieses entfallt auf Bewerber ,3“ In den
zweiten Wahlgang kommen somit Bewerber ,, 1“ und Bewerber ,,3% Im zweiten Wahlgang erhalt
Bewerber ,,1“ nur mehr 10 Stimmen, Bewerber ,,3“ hingegen 11 Stimmen, 1 Stimme ist ungiltig.
Bewerber ,,3“ gilt als gewahlt, da im zweiten Wahlgang nur jene Stimmen giiltig sind, die fiir einen
der beiden Bewerber abgegeben werden, in diesem Beispiel also 21, und Bewerber ,,3“ mehr
Stimmen auf sich vereinigen konnte (11 zu 10). Bewerber ,3“ hat somit im zweiten Wahlgang
mehr als die Halfte der giiltigen Stimmen (11 von 21) erhalten.

3. Imersten Wahlgang erhalt Bewerber ,1“ 11 Stimmen, Bewerber ,,2% ,3“ und ,,4“ jeweils 3 Stimmen
und Bewerber ,,5“ 2 Stimmen. Es ist ein zweiter Wahlgang durchzufiihren, da keiner der Bewerber
im ersten Wahlgang mehr als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten
hat. Da zufolge Stimmengleichheit der Bewerber ,,2% ,,3“ und ,,4“ mehr als zwei Personen fiir
den zweiten Wahlgang (engere Wahl) in Betracht kommen, entscheidet das vom an Lebens-
jahren jiingsten Mitglied der Wahlbehorde zu ziehende Los. Dieses entfallt auf Bewerber ,,3% In
den zweiten Wahlgang kommen somit Bewerber ,,1“ und Bewerber ,,3“ Im zweiten Wahlgang
erhalt Bewerber ,,1“ wiederum 11 Stimmen und auch Bewerber ,,3“ erhalt 11 Stimmen. Da auch
der zweite Wahlgang zufolge Stimmengleichheit kein Ergebnis brachte, entscheidet das vom
an Lebensjahren jiingsten Mitglied der Wahlbehdérde zu ziehende Los. Ein dritter Wahlgang ist
ausgeschlossen.

Um die Wahl durchfiihren zu kénnen, muss es in der Feuerwehr zumindest fiinf passiv Wahlberechtigte
geben.

Fir die Absolvierung der vorgesehenen Folgeausbildungen - soweit nicht schon vorhanden - steht
somit ein Zeitraum von etwa 5 Y2 Jahren zur Verfiigung; um bei der nachsten Wahl wieder fir die
Funktion kandidieren zu kénnen, sind die als Folgeausbildung vorgesehenen Lehrgdange/Seminare
innerhalb des vorgesehenen Zeitraums zu absolvieren, und zwar unabhangig davon, ob der Kom-
mandant bzw. der Kommandantstellvertreter bei der ordentlichen Wahl 2021 erstmals (neu) oder
wiedergewahlt wurde.

Der vorgesehene Zeitraum zur Absolvierung der Folgeausbildungen verlangert sich somit um den
Zeitraum zwischen der Nachwahl und der darauffolgenden ordentlichen Wahl (Wiederwahl), also
um die Dauer des verbleibenden Wahlabschnitts.

Die Wahlausschreibung kann erst dann erfolgen, wenn der Kommandant bzw. Stellvertreter tatsach-
lich aus der Funktion ausgeschieden ist. Legt etwa ein Kommandant seine Funktion zuriick, kann die
Ausschreibung (Kundmachung) fiir die Nachwahl erst dann erfolgen, wenn der Riicktritt wirksam ist.
Erfolgt der Riicktritt nicht mit sofortiger Wirkung, sondern erst z. B. zum 15.09., kann die Nachwahl
nicht schon fiir den 15.09. ausgeschrieben werden, da der Riicktritt erst am 15.09. wirksam wird und
die Ausschreibung fiir die Nachwahl friihestens am darauffolgenden Tag unter Einhaltung der Fristen
(z. B.fiir die ordentliche Nachwahl zumindest vier Wochen) erfolgen kann. Scheidet ein Kommandant
aufgrund des Erreichens der Altersgrenze mit 31.12. aus der Funktion aus, kann die Ausschreibung
(Kundmachung) fiir die Nachwahl friihestens am 01.01. bzw. am ersten Werktag des Folgejahres unter
Einhaltung der Fristen erfolgen.
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Erlduterungen (Beispiele)

Fir die Wahl zum Gemeindefeuerwehrkommandanten sind die Ortsfeuerwehrkommandanten
passiv wahlberechtigt. Die Bewerbung bzw. der Vorschlag fiir die Wahl zum Gemeindefeuerwehr-
kommandanten kann daher erst nach der erfolgten Wahl bzw. Wiederwahl zum Ortsfeuerwehr-
kommandanten erfolgen und es ist auch fiir die Bewerbung bzw. den Vorschlag fiir die Wahl zum
Gemeindefeuerwehrkommandanten die Wochenfrist des § 5 Abs. 8 einzuhalten.

Scheidet der Gemeindefeuerwehrkommandant bei der ordentlichen Ortsfeuerwehrkommandanten-
wahl als Ortsfeuerwehrkommandant aus, bleibt er als Gemeindefeuerwehrkommandant noch bis
zur ordentlichen Gemeindefeuerwehrkommandantenwahl, die ja zeitlich spater erfolgt (§ 9 Abs. 3),
im Amt.

Es gibt je Feuerwehrbezirk nur eine Wahlbehdrde, die fiir samtliche Wahlen auf Abschnitts- und
Bezirksebene im gesamten Wahlabschnitt zustandig ist.

Ist ein Wahlberechtigter etwa zugleich Orts- und Betriebsfeuerwehrkommandant hat er bei der Wahl
nur eine Stimme. Ist er verhindert, wird er einerseits vom Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter
und andererseits vom Betriebsfeuerwehrkommandantstellvertreter vertreten, was zur Folge hat, dass
esin diesem Fall einen aktiv Wahlberechtigten mehr gibt. Wenn aber nun der Betriebsfeuerwehrkom-
mandantstellvertreter auch Ortsfeuerwehrkommandant ist, hat er wiederum nur eine Stimme. Ist
auch erverhindert, wird er einerseits vom ranghdchsten Zugskommandanten der Betriebsfeuerwehr
und andererseits vom Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter vertreten.

Als Bezirks- bzw. Landesfeuerwehrkommandant ist nur wahlbar, wer mindestens wahrend sechs
Jahren Kommandant einer Feuerwehr war (§§ 62 Abs. 2,63 Abs. 2 K-FWG 2021). Diese Voraussetzung
ist fiir einen Kommandanten mit einer Funktionsdauer von nur einem Wahlabschnitt dann gegeben,

wenn die ndchste ordentliche Wahl am letzten Tag des Wahlabschnittes erfolgt. (Beispiel: Die Wahl
des Kommandanten erfolgte am 15. April 2021. Er bewirbt sich bei der ordentlichen Wahl 2027 nicht
mebhr flir diese Funktion. Der vom Gesetz geforderte Zeitraum von sechs Jahren ist nur dann erfiillt,
wenn die Wahl am 14. April 2027, somit am letztmoglichen Tag, stattfindet.)

Ist ein Wahlberechtigter etwa zugleich Gemeinde- und Bezirksfeuerwehrkommandant hat er bei der
Wahl nur eine Stimme. Ist er verhindert, wird er einerseits vom Gemeindefeuerwehrkommandants-
tellvertreter und andererseits vom Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter vertreten, was zur
Folge hat, dass es in diesem Fall einen aktiv Wahlberechtigten mehr gibt.
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Wahlbewerbung Karntner

Landesfeuerwehrverband

Eingangsstempel der Gemeinde

Vor- & Familienname, Dienstgrad

Geburtsdatum

An die Wahlbehorde der Gemeinde

BEWERBUNG FUR DIE WAHL DES ORTSFEUERWEHRKOMMANDANTEN
UND DES ORTSFEUERWEHRKOMMANDANTSTELLVERTRETERS

Fiir dieam

geplante Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten und des Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreters
der Freiwilligen Feuerwehr

bewerbe ich mich um die Funktion des

|| ortsfeuerwehrkommandanten

|| ortsfeuerwehrkommandantstellvertreters

* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Ort, Datum

Unterschrift, Dienstgrad

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Rosenegger SralBe 20 | 9020 Klagenfurt am Worthersee | Tel. 0463/36477-0 | Fax Dw 19 | E-Mail: fkdo@feuerwehr-ktn.at | www.feuerwehr-ktn.at






Wahlvorschlag Kérntner

Landesfeuerwehrverband

An die Wahlbehorde der Gemeinde

Eingangsstempel der Gemeinde

Freiwillige Feuerwehr:

u WAHLVORSCHLAG

Fiir dieam

geplante Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten und des Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreters

der Freiwilligen Feuerwehr

schlage(n) ich/wir* flr die Funktion des

| | ortsfeuerwehrkommandanten | | ortsfeuerwehrkommandantstellvertreters
* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Vvor.

Vor- & Familienname, Dienstgrad, Geburtsdatum

Ort, Datum

Nr. Vor- & Zuname (BLOCKSCHRIFT) Unterschrift

m ZUSTIMMUNGSERKLARUNG

Ich stimme der Aufnahme in den Wahlvorschlag fiir die Wahl der unter Punkt | angefiihrten Funktion zu.

Ort, Datum

Vor- & Zuname (BLOCKSCHRIFT) Unterschrift

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Rosenegger SralBe 20 | 9020 Klagenfurt am Worthersee | Tel. 0463/36477-0 | Fax Dw 19 | E-Mail: fkdo@feuerwehr-ktn.at | www.feuerwehr-ktn.at
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Rechtsgrundlage

E RECHTSGRUNDLAGE

§§ 45, 46 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021)

E ALLGEMEINES

Diese Richtlinien gelten fiir Beférderungen (Ernennungen) von Mitgliedern Freiwilliger Feuerwehren
und Betriebsfeuerwehren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung, wobei die Voraus-
setzungen Mindesterfordernisse darstellen und die Beférderungen sowie Ernennungen (Funktion) im
Ermessen des jeweiligen Kommandanten liegen.

Die Dienstgrade (Kragenspiegel bzw. Aufschiebeschlaufen) sind sowohl auf der Dienst- als auch auf der
Einsatzbekleidung, sofern das Tragen von Dienstgradabzeichen auf dem jeweiligen Bekleidungsstiick
vorgesehen ist (Schulterklappen etc.), zu tragen. Es sind ausschliefRlich jene Dienstgrade zu tragen,
die in dieser Verordnung angefiihrt sind.

Die aus Gewebe hergestellten Aufschiebeschlaufen geben die nachstehend beschriebenen Dienst-
grade (Kragenspiegel) in verkleinerter Form wieder.

Die Berechtigung zum Tragen von funktionsabhangigen Dienstgraden erlischt mit Beendigung der
jeweiligen Funktion.

Feuerwehrmitgliedern, denen aufgrund ihrer Funktion auf Landes-, Bezirks- oder Abschnittsebene
ein Dienstgrad verliehen wird, kdnnen den ihnen verliehenen Dienstgrad auch im Dienst bei einer
Freiwilligen Feuerwehr bzw. einer Betriebsfeuerwehr, unabhangig von der dort ausgetlibten Funktion,

tragen.

Bei den in dieser Dienstgradordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die
gewahlte Form fiir alle Geschlechter.

Die Bestimmungen dieser Dienstgradordnung gelten nicht fiir Bedienstete des KLFV.

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 5.3
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E DIENSTGRADE

FEN  Mannschaftsdienstgrade

Probefeuerwehrmann (PFM) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch
Dienstverwendung:
» inderLoschgruppe eingeteilt
Voraussetzung;:
» Aufnahme als Mitglied auf Probe; vollendetes 15. Lebens-
jahr

Feuerwehrmann (FM) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer Stern-

rosette aus Weillmetall
Dienstverwendung:
» inderLoschgruppe eingeteilt
* Voraussetzung:
» mindestens einjahrige Dienstzeit ab der Aufnahme auf
Probe sowie Angelobung

Oberfeuerwehrmann (OFM) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei Stern-

rosetten aus WeilBmetall

Hauptfeuerwehrmann (HFM) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei Stern-

BB

Dienstverwendung:
» inder Loschgruppe eingeteilt

Voraussetzung;:

» sechsjahrige Dienstzeit ab der Aufnahme auf Probe
sowie sowie erfolgreich absolvierte Grundausbildung auf
Bezirksebene

rosetten aus WeiBmetall

Dienstverwendung:
» inderLoschgruppe eingeteilt

Voraussetzung;:

» sechsjahrige Dienstzeit als Oberfeuerwehrmann

Seite 5.4 Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Dienstgrade

F¥]  Verwaltungsdienstgrade
Zur Besorgung von Verwaltungsaufgaben kann der Kommandant nachstehende Verwaltungsdienst-
grade einrichten. Anstelle des Verwaltungsdienstgrades kann das Funktionsabzeichen ,Verwaltungs-
funktion® getragen werden. Verwaltungsdienstgrade tragen auf der Dienstbluse dunkelblau keine
Schulterspange.

Ab dem Dienstgrad Loschmeister diirfen keine Verwaltungsdienstgrade getragen werden. Die Ver-
waltungsfunktion kann dann durch das Tragen des Funktionsabzeichens gekennzeichnet werden.

Verwalter (V) Dunkelblauer Blusenaufschlag aus Tuch mit einer silber-
gestickten Sternrosette; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Silberschnur

Dienstverwendung:

» Schriftflihrer, Kassier, Kameradschaftsfiihrer oder Gerate-
wart

Voraussetzung;:
» Bestellung durch den Kommandanten; nach der
Bestellung spezieller Schulungsnachweis

Oberverwalter (OV) Dunkelblauer Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei silber-
gestickten Sternrosetten; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Silberschnur

Voraussetzung;:

» wie Verwalter, jedoch sechsjahrige Dienstzeit in einer Ver-
waltungsfunktion

Dunkelblauer Blusenaufschlag aus Tuch mit drei silber-
gestickten Sternrosetten; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Silberschnur

Voraussetzung;:
» wie Verwalter, jedoch zwolfjahrige Dienstzeit in einer Ver-
waltungsfunktion

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 5.5
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FE]  Chargendienstgrade

Loschmeister (LM)

Oberléschmeister (OLM)

Hauptloschmeister (HLM)

Brandmeister (BM)

Seite 5.6

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer Stern-
rosette aus WeiRmetall und einer 15 mm breiten Silberborte
am unteren Rand des Aufschlages

Dienstverwendung:
» Kommandant einer Loschgruppe

Voraussetzung:

» Planposten; mindestens dreijahrige Dienstzeit ab der
Aufnahme auf Probe und erfolgreich besuchter Gruppen-
kommandantenlehrgang

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei Stern-
rosetten aus WeiBmetall und einer 15 mm breiten Silberborte
am unteren Rand des Aufschlages

Dienstverwendung:
» Kommandant einer Loschgruppe

Voraussetzung;:

» Planposten; sechsjadhrige Dienstzeit als Gruppen-
kommandant sowie erfolgreich besuchter Zugskomman-
dantenlehrgang

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei Stern-
rosetten aus WeiBmetall und einer 15 mm breiten Silberborte
am unteren Rand des Aufschlages

Dienstverwendung:
» Kommandant einer Ldschgruppe

Voraussetzung;:
» wie Oberloschmeister, jedoch zwdlfjahrige Dienstzeit als
Gruppenkommandant

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer silber-
gestickten Sternrosette und einer 15 mm breiten Silberborte
sowie parallel dariiber in einem Abstand von 2 mm, einer 7
mm breiten Silberborte am unteren Rand des Aufschlages

Dienstverwendung:
» Kommandant eines Loschzuges

Voraussetzung;:
» Planposten; vorheriger Dienstgrad mindestens Losch-
meister, erfolgreich besuchter Zugskommandantenlehrgang

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Oberbrandmeister (OBM)

Hauptbrandmeister (HBM)

NANAANANY,

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022

Dienstgrade

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei silber-
gestickten Sternrosetten und einer 15 mm breiten Silber-
borte sowie parallel dariiber in einem Abstand von 2 mm,
einer 7 mm breiten Silberborte am unteren Rand des Auf-
schlages

Dienstverwendung:
» Kommandant eines Loschzuges

Voraussetzung;:

» wie Brandmeister, jedoch sechsjahrige Dienstzeit als
Zugskommandant sowie erfolgreich besuchter Einsatz-
leiterlehrgang

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei silber-
gestickten Sternrosetten und einer 15 mm breiten Silber-
borte sowie parallel dariiber in einem Abstand von 2 mm,
einer 7 mm breiten Silberborte am unteren Rand des Auf-
schlages

Dienstverwendung:
» Kommandant eines Loschzuges

Voraussetzung;:
» wie Oberbrandmeister, jedoch zwolfjahrige Dienstzeit als
Zugskommandant

Seite 5.7
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Seite 5.8

Offiziersdienstgrade

Brandinspektor (BI)

Oberbrandinspektor (OBI)

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer gold-
gestickten Sternrosette; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Goldschnur

Dienstverwendung:
1. Kommandantstellvertreter einer Ortsfeuerwehr oder
einer Stltzpunktfeuerwehr der Rangordnung il
2. Kommandantstellvertreter einer im Feuerwehrbuch
eingetragenen Betriebsfeuerwehr

Voraussetzung:
zu Pkt. 1: Wahl gemal} § 59 K-FWG 2021; erfolgreich
besuchter Gruppenkommandantenlehrgang und nach der
Wahl Zugskommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Seminar ,Vorbeugender
Brandschutz - Grundlagen*“
zu Pkt. 2: Bestellung durch die Betriebsleitung mit
Zustimmung des LFK; erfolgreich besuchter Gruppen-
kommandantenlehrgang und nach der Bestellung
Zugskommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Brandschutzbeauftragten-
lehrgang

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei gold-
gestickten Sternrosetten; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Goldschnur

Dienstverwendung:
1. Kommandant einer Ortsfeuerwehr oder einer Stiitz-
punktfeuerwehr der Rangordnung il
2. Kommandantstellvertreter einer Stlitzpunktfeuerwehr
der Rangordnung | oder I
3. Kommandant einer im Feuerwehrbuch eingetragenen
Betriebsfeuerwehr

Voraussetzung:
zu Pkt. 1 und 2: Wahl gemal’ § 59 K-FWG 2021; erfolgreich
besuchter Gruppenkommandantenlehrgang und nach der
Wahl Zugskommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Seminar ,Vorbeugender
Brandschutz - Grundlagen“
zu Pkt. 3: Bestellung durch die Betriebsleitung und Zustim-
mung des LFK; erfolgreich besuchter Gruppenkommandan-
tenlehrgang und nach der Bestellung Zugskommandanten-
lehrgang, Einsatzleiterlehrgang, Kommandantenlehrgang
sowie Brandschutzbeauftragtenlehrgang

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Dienstgrade

Hauptbrandinspektor (HBI) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei gold-
gestickten Sternrosetten; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Goldschnur

Dienstverwendung:

1. Kommandant einer Stiitzpunktfeuerwehr der Rang-
ordnung | oder I
2. Gemeindefeuerwehrkommandant, wenn in der

Gemeinde eine Stutzpunktfeuerwehr der Rangordnung
| oder Il besteht
3. Abschnittsfeuerwehrkommandantstellvertreter

Voraussetzung:
zu Pkt. 1: Wahl gemaR § 59 K-FWG 2021, erfolgreich
besuchter Gruppenkommandantenlehrgang und nach der
Wahl Zugskommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Seminar ,Vorbeugender
Brandschutz - Grundlagen*“
zu Pkt. 2: Wahl gemaR § 60 K-FWG 2021
zu Pkt. 3: Wahl gemal § 61 K-FWG 2021; nach der Wahl
Zugskommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Seminar ,Vorbeugender
Brandschutz - Grundlagen®; laufende Lehrgange (Semi-
nare) fiir hhere Feuerwehrfunktionare sind zu besuchen.

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 5.9
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FIE  Hohere Offiziersdienstgrade

Seite 5.10

Abschnittsbrandinspektor (ABI)

Brandrat (BR)

Oberbrandrat (OBR)

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer silber-
gestickten Sternrosette auf Goldbrokatfeld

Dienstverwendung:
» Kommandant eines Feuerwehrabschnittes

Voraussetzung:

» WahlgemaR § 61 K-FWG 2021; nach der Wahl Zugs-
kommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Seminar ,Vorbeugender
Brandschutz - Grundlagen“; laufende Lehrgange
(Seminare) fiir hohere Feuerwehrfunktionare sind zu
besuchen.

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei silber-
gestickten Sternrosetten auf Goldbrokatfeld

Dienstverwendung:
1. Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter
2. Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsfeuer-
wehrverbandes

Voraussetzung:
zu Pkt. 1: Wahl gemaR § 62 K-FWG 2021; nach der Wahl
Zugskommandantenlehrgang, Einsatzleiterlehrgang,
Kommandantenlehrgang sowie Seminar ,Vorbeugender
Brandschutz - Grundlagen®; laufende Lehrgange
(Seminare) fur hohere Feuerwehrfunktionare sind zu
besuchen.
zu Pkt. 2: Gewahlter Vertreter der Betriebsfeuerwehren
(§ 18 K-FWG 2021), Kommandant einer Betriebsfeuer-
wehr; laufende Lehrgange fiir hohere Feuerwehr-
funktionare sind zu besuchen.

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei silber-
gestickten Sternrosetten auf Goldbrokatfeld

Dienstverwendung:
1. Bezirksfeuerwehrkommandant
2. Vorsitzender des Betriebsfeuerwehrverbandes

Voraussetzung;:
zu Pkt. 1: wie Brandrat
zu Pkt. 2: Gewahlter Vertreter der Betriebsfeuerwehren
(§ 18 K-FWG 2021), Kommandant einer Betriebsfeuer-
wehr; laufende Lehrgange fiir hohere Feuerwehr-
funktionare sind zu besuchen.

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



P4  stabsoffiziersdienstgrade

Landesbranddirektor-
stellvertreter (LBDS)

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022

Dienstgrade

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer silber-
gestickten Sternrosette, halbkreisformig, mit einem silber-
gestickten Eichenlaubkranz umgeben, auf Goldbrokatfeld
und 1 cm breitem rotem Tuchvorstol3; Aufschlag eingefasst
mit gedrehter Goldschnur

Dienstverwendung:
» Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter

Voraussetzung:
» wie Brandrat und Wahl gemaR § 63 K-FWG 2021

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei silber-
gestickten Sternrosetten, halbkreisférmig, mit einem silber-
gestickten Eichenlaubkranz umgeben, auf Goldbrokatfeld
und 1 cm breitem rotem Tuchvorstol3; Aufschlag eingefasst
mit gedrehter Goldschnur

Dienstverwendung:
» Landesfeuerwehrkommandant

Voraussetzung;:
» wie Brandrat und Wahl gemaR § 63 K-FWG 2021

Seite 5.11
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B DIENSTGRADE FUR BESTELLTE FEUERWEHRFUNKTIONARE

EE]  chargendienstgrade

Loschmeister (LM)

Brandmeister (BM)

Seite 5.12

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer Sternrosette
aus Weillmetall, einer 15 mm breiten Silberborte am unteren
Rand des Aufschlages und dem Zahnrad-Flammen-Symbol des
Feuerwehr-Korpsabzeichens aus WeiBmetall

Dienstverwendung:

1. Hauptmaschinist, Funkbeauftragter, Atemschutzbeauf-
tragter, Jugendbeauftragter, Wasserdienstbeauftragter
oder Beauftragter firr Offentlichkeitsarbeit auf Orts- bzw.
Betriebsebene

2. Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung:
zu Pkt. 1: Bestellung durch den Kommandanten und erfolg-
reich besuchter Fachlehrgang
zu Pkt. 2: Ernennung durch den LFK

Schulterspange:

» Fir die Schulterspange auf der Dienstbluse dunkelblau gilt
fiir diesen Dienstgrad die diesbeziigliche Bestimmung fiir
Verwaltungsdienstgrade nach Punkt 2.2 (keine Schulter-
spange).

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer silber-
gestickten Sternrosette, einer 15 mm breiten Silberborte sowie
parallel dariiber, in einem Abstand von 2 mm, einer 7 mm brei-
ten Silberborte am unteren Rand des Aufschlages und dem
Zahnrad-Flammen-Symbol des Feuerwehr-Korpsabzeichen aus
Weillmetall

Dienstverwendung:

1. Abschnittsbeauftragter fiir Atem- und Korperschutz,
Feuerwehrjugend, Offentlichkeitsarbeit, Feuerwehr-
technik oder Feuerwehrfunk

2. Bewerter fiir Leistungsbewerbe oder Leistungsprifungen

3. Bezirksausbilder

4. spezialisiertes Unterstlitzungspersonal (Fiihrungs-Fach-
gruppe)

5. Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung:
zu Pkt. 1: Bestellung durch den LFK auf Vorschlag des
zustandigen AFK; erfolgreich besuchter Gruppen-
kommandantenlehrgang sowie Fachlehrgange
zu Pkt. 2-4: Bestellung durch den LFK auf Vorschlag
des zustandigen BFK; erfolgreich besuchter Gruppen-
kommandantenlehrgang sowie Fachlehrgange
zu Pkt. 5: Ernennung durch den LFK

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



EF]  Offiziersdienstgrade

Brandinspektor (BI)

Oberbrandinspektor (OBI)

Hauptbrandinspektor (HBI)

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022

Dienstgrade fiir bestellte Feuerwehrfunktionare

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer gold-
gestickten Sternrosette und dem Zahnrad-Flammen-Symbol
des Feuerwehr-Korpsabzeichens aus Goldmetall; Aufschlag
eingefasst mit gedrehter Goldschnur

Dienstverwendung:
1. Mitglied in einem Unterausschuss des KLFV (Bezirks-
beauftragter)
2. Bezirksschriftfuhrer
3. Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung;:
zu Pkt. 1 und 2: Bestellung durch den LFK auf Vorschlag
des zustandigen BFK; erfolgreich besuchter Gruppen-
kommandantenlehrgang sowie Fachlehrgange
zu Pkt. 3: Ernennung durch den LFK

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei gold-
gestickten Sternrosetten und dem Zahnrad-Flammen-
Symbol des Feuerwehr-Korpsabzeichens aus Goldmetall;
Aufschlag eingefasst mit gedrehter Goldschnur

Dienstverwendung:
1. Kommandantstellvertreter eines KAT-Hilfszuges
2. Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung;:
zu Pkt. 1: Bestellung durch den LFK; erfolgreich besuchter
Gruppenkommandantenlehrgang sowie Filhrungs- und
Fachlehrgange
zu Pkt. 2: Ernennung durch den LFK

Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei gold-
gestickten Sternrosetten und dem Zahnrad-Flammen-
Symbol des Feuerwehr-Korpsabzeichens aus Goldmetall;
Aufschlag eingefasst mit gedrehter Goldschnur

Dienstverwendung:
1. Vorsitzender eines Unterausschusses des KLFV
(Landesbeauftragter)
2. Kommandant eines KAT-Hilfszuges
3. Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung;:
zu Pkt. 1 und 2: Bestellung durch den LFK; erfolgreich
besuchter Gruppenkommandantenlehrgang sowie Fiih-
rungs- und Fachlehrgange
zu Pkt. 3: Ernennung durch den LFK

Seite 5.13
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EE]  Hohere Offiziersdienstgrade

Abschnittsbrandinspektor (ABI) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit einer silber-
gestickten Sternrosette auf Goldbrokatfeld und dem Zahn-
rad-Flammen-Symbol des Feuerwehr-Korpsabzeichens aus
WeiRmetall

Dienstverwendung:
V AN » Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung
RGVK

&

W2\

Voraussetzung:
» Ernennungdurch den LFK

Brandrat (BR) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit zwei silber-
gestickten Sternrosetten auf Goldbrokatfeld und dem Zahn-
rad-Flammen-Symbol des Feuerwehr-Korpsabzeichens aus
Weillmetall

Dienstverwendung:
1. Vorsitzender eines Fachausschusses des KLFV
2. Leiter einer Stabsstelle des KLFV
3. Funktiondr nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung:
zu Pkt. 1 und 2: Bestellung durch den LFK; erfolgreich
besuchter Gruppenkommandantenlehrgang sowie Fiih-
rungs- und Fachlehrgange
zu Pkt. 3: Ernennung durch den LFK

Oberbrandrat (OBR) Zinnoberroter Blusenaufschlag aus Tuch mit drei silber-
gestickten Sternrosetten auf Goldbrokatfeld und dem Zahn-
rad-Flammen-Symbol des Feuerwehr-Korpsabzeichens aus
Weillmetall

Dienstverwendung:
» Funktionar nach Punkt 3.5 der Dienstgradordnung

Voraussetzung:
» Ernennung durch den LFK

Seite 5.14 Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Dienstgrade fiir bestellte Feuerwehrfunktionare

3.4 Dienstgrade fiir Feuerwehrseelsorger und Feuerwehrarzte

Feuerwehrkurat (FKUR)

Bezirksfeuerwehrkurat
(BFKUR)

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022

Violetter Blusenaufschlag aus Samt mit einem goldgestickten
Kreuz; Aufschlag eingefasst mit gedrehter Goldschnur

Dienstverwendung:
» Feuerwehrseelsorger
Voraussetzung;:

» Bestellung durch den Kommandanten mit Zustimmung
des Ordinariats bzw. der Superintendentur

Schwarzer Blusenaufschlag aus Samt mit einem gold-
gestickten Askulapstab; Aufschlag eingefasst mit gedrehter
Goldschnur

Dienstverwendung:
» Feuerwehrarzt
Voraussetzung;:

» Bestellung durch den Kommandanten; ius practicandi

Violetter Blusenaufschlag aus Samt mit silbergesticktem
Kreuz auf Goldbrokatfeld

Dienstverwendung:

» Bezirksfeuerwehrseelsorger

Voraussetzung;:

» Bestellung durch den LFK auf Vorschlag des zustéandigen
BFK mit Zustimmung des Ordinariats bzw. der Super-
intendentur

Schwarzer Blusenaufschlag aus Samt mit silbergesticktem
Askulapstab auf Goldbrokatfeld

Dienstverwendung:
» Bezirksfeuerwehrarzt
Voraussetzung;:

» Bestellung durch den LFK auf Vorschlag des zustandigen
BFK; ius practicandi
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5 | Dienstgradordnung

Landesfeuerwehrkurat- Violetter Blusenaufschlag aus Samt mit silbergesticktem Kreuz
stellvertreter (LFKURS) auf Goldbrokatfeld und 1 cm breitem violettem SamtvorstoRR

Dienstverwendung:
» Landesfeuerwehrseelsorgerstellvertreter

Voraussetzung;:

>

.

Landesfeuerwehrarzt- Schwarzer Blusenaufschlag aus Samt mit silbergesticktem
stellvertreter (LFAS) Askulapstab auf Goldbrokatfeld und 1 cm breitem schwar-
zem SamtvorstoR

» Bestellung durch den LFK mit Zustimmung des Ordina-
riats bzw. der Superintendentur

Dienstverwendung:
» Landesfeuerwehrarztstellvertreter
Voraussetzung;:

» Bestellung durch den LFK; ius practicandi

Landesfeuerwehrkurat Violetter Blusenaufschlag aus Samt mit silbergesticktem
(LFKUR) Kreuz auf Goldbrokatfeld und 1 cm breitem violettem Samt-
vorstoly; Aufschlag eingefasst mit gedrehter Goldschnur

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Y
7

AN/

Dienstverwendung:

» Landesfeuerwehrseelsorger

Voraussetzung;:

» Bestellung durch den LFK mit Zustimmung des Ordina-
riats bzw. der Superintendentur

i

g

/ CLLTLILLTILTALILLTLL LU LA AL LA

Schwarzer Blusenaufschlag aus Samt mit silbergesticktem
Askulapstab auf Goldbrokatfeld und 1 cm breitem schwar-
zem Samtvorstol’; Aufschlag eingefasst mit gedrehter Gold-
schnur

Dienstverwendung:
» Landesfeuerwehrarzt

Voraussetzung;:

» Bestellung durch den LFK; ius practicandi

E}El  Dienstgrade fiir Sonderfunktionen im Rahmen des KLFV
Feuerwehrmitgliedern, die auf Landes-, Bezirks- oder Abschnittsebene eine Sonderfunktion austiben,
kann vom Landesfeuerwehrkommandanten ein der Funktion entsprechender Dienstgrad fir bestellte
Feuerwehrfunktionare verliehen werden.

Hinsichtlich des Armelwappens (Landesfeuerwehrkommando bzw. Bezirksfeuerwehrkommando)
wird auf die Bekleidungsvorschrift des KLFV verwiesen.
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Dienstgrade fiir die Feuerwehrjugend

DIENSTGRADE FUR DIE FEUERWEHRJUGEND

1. Erprobung Zinnoberroter Grund mit einem 3 mm breiten weiRen Strei-
fen; nur als Aufschiebeschlaufe ausgefiihrt

Voraussetzung;:
» erfolgreich absolvierte erste Erprobung

2. Erprobung Zinnoberroter Grund mit zwei 3 mm breiten weillen Streifen;
nur als Aufschiebeschlaufe ausgefiihrt

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierte zweite Erprobung

3. Erprobung Zinnoberroter Grund mit drei 3 mm breiten weilRen Streifen;
nur als Aufschiebeschlaufe ausgefiihrt

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierte dritte Erprobung

4, Erprobung Zinnoberroter Grund mit einem 10 mm breiten weil3en Strei-
fen; nur als Aufschiebeschlaufe ausgefiihrt

Voraussetzung;:
» erfolgreich absolvierter Wissenstests in Silber sowie die

vierte Erprobung

Gruppenkommandant Zinnoberroter Aufschlag (2 cm), der Giber der Aufschiebe-
schlaufe zusatzlich getragen wird.

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierter Wissenstest in Gold; Bestellung

durch den Kommandanten
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DIENSTGRADE IM RAHMEN DES OBFV

Fur Stabsoffiziersdienstgrade sowie fiir Feuerwehrmitglieder, denen aufgrund ihrer Funktion im
Rahmen des OBFV ein Dienstgrad verliehen wird, gelten die einheitlichen Bestimmungen des OBFV.

EHRENDIENSTGRADE

Feuerwehrmitgliedern, die sich um das Feuerwehrwesen besonders verdient gemacht haben, kann
vom Landesfeuerwehrkommandanten ein der Funktion entsprechender Ehrendienstgrad verliehen
werden.

Dies gilt insbesondere fiir jene Feuerwehrmitglieder, die aus ihren Funktionen ausscheiden, wobei
diese Ehrendienstgrade (ab BI) (iber Antrag im Dienstweg oder liber Veranlassung des Landesfeuer-
wehrkommandanten von diesem verliehen werden. Bei Weiterbestand der aktiven Mitgliedschaft
kann der Ehrendienstgrad nicht verliehen werden.

Wechselt ein Feuerwehrmitglied, welchem ein Ehrendienstgrad verliehen wurde, von Neuem in die
Gruppe der aktiven Mitglieder, erlischt der Anspruch auf den Ehrendienstgrad.

Hinsichtlich der Kennzeichnung eines Ehrendienstgrades wird auf die Bekleidungsvorschrift des
KLFV verwiesen.

FUNKTIONSABZEICHEN

Seite 5.18

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren, die im Rahmen des Feuer-
wehrdienstes flir bestimmte Funktionen ausgebildet sind (erfolgreich absolvierter Lehrgang), tragen
fir die Dauer der entsprechenden Dienstverwendung die nachstehend dargestellten, vom jeweiligen
Kommandanten verliehenen Funktionsabzeichen.

Unbeschadet der Anzahl der ausgeiibten Funktionen diirfen auf der Dienstbluse dunkelblau und der
Einsatzbluse K1 griin bzw. dem Einsatzoverall K1 griin jeweils nur zwei Funktionsabzeichen gleich-
zeitig getragen werden.

Die Funktionsabzeichen sind aus schwarzem Tuch angefertigt, kreisrund (Durchmesser 45 mm)
und mit Futterstoff unterlegt. In das Tuch ist mit Aluminiumgespinst das Verwendungssymbol ein-
gestickt. Das Verwendungssymbol ist von einem 4 mm breiten, aus Aluminiumgespinst gestickten
Ring umschlossen, der vom Rand des Funktionsabzeichens 2 mm entfernt ist.

Die Funktionsabzeichen fiir Beauftragte (Ort/Betrieb, Abschnitt, Bezirk und Land) werden vom jeweili-
gen Beauftragten bzw. Vorsitzenden des Unterausschusses, nicht jedoch von einem allenfalls bestellten
Stellvertreter getragen. Dies gilt sinngemaR fiir das Tragen des Funktionsabzeichens ,,Gemeinde-
feuerwehrkommandant®.

Hinsichtlich der Anbringung des (der) Funktionsabzeichen(s) wird auf die Bekleidungsvorschrift des
KLFV verwiesen.
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Funktionsabzeichen
Funktionsabzeichen (in Silber)

® ®

Atemschutz- Strahlenschutz- Funker
trager spiirer

Maschinist Kraftfahrer Maschinist & Technischer

®

Kraftfahrer Dienst

Zillenfiihrer Taucher Flughelfer
Verwaltungs- Jugendbetreuer
funktion

Funktionsabzeichen fiir Beauftragte auf Orts- und Betriebsebene (in Silber)

sﬁEAUFT'Mc’

oqf\l /////4—_{“4:

§

Offentlichkeitsarbeit Wasserdienst Feuerwehrjugend
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Funktionsabzeichen fiir Abschnittsbeauftragte (in Silber)

Atem- und Feuerwehrtechnik Feuerwehrfunk Feuerwehrjugend
Korperschutz

Offentlichkeitsarbeit

Funktionsabzeichen fiir Bezirksausbilder und Bewerter (in Silber)

Bezirksausbilder Bewerter fiir Leistungs-
bewerbe oder Leistungs-
priifungen

Funktionsabzeichen fiir Gemeindefeuerwehrkommandanten (in Gold)

Gemeindefeuerwehr-
kommandant
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Funktionsabzeichen

Funktionsabzeichen fiir Bezirks- und Landesbeauftragte
(Unterausschiisse des KLFV) (in Gold)

Atem- und Korperschutz Fahrzeuge, Gerate und Verwaltungs- und Funk- und
Ausriistung Versicherungswesen Nachrichtendienst

.
P (SBEAUF Th, N

PN

Offentlichkeitsarbeit Katastrophen- Informations- Stabsarbeit
hilfsdienst technologie

Leistungsbewerbe
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DIENSTALTERSABZEICHEN (ARMELSTREIFEN)

Zur Kennzeichnung der zuriickgelegten Dienstzeit (Mitglied in einer Feuerwehrjugendgruppe, Mitglied
auf Probe, aktives Mitglied und nicht aktives Mitglied) konnen am linken Armel der Dienstbluse dunkel-
blau folgende Dienstaltersabzeichen (farbige Armelstreifen mit Zickzackmuster) getragen werden:

> 5Dienstjahre.....ccovveneneneneccncnnnn 1 roter Armelstreifen..........ccoeeeeerevereecerereeeennenn, 1cm breit
> 10 Dienstjahre.....cccoveeveevenenceenenennnn, 2 rote Armelstreifen ........ooceveeeeveveeevereeeennerennns 1 cm breit
> 15Dienstjahre.....ccccvvevevenenceccncnnenn 3 rote Armelstreifen ........cooeeeeeveeeeeeveeeeeereeenens 1cm breit
> 20 Dienstjahre.....cccovevveevenenceenenennnn, 1silberner Armelstreifen .......ccocoevvevvevereerennnenn. 1 cm breit
> 25Dienstjahre.....ccccvevenenennccncnnenn 2 silberne Armelstreifen ..........cooceveveveverererenenne, 1cm breit
> 30 Dienstjahre......coceeveevenerceenenennen, 3 silberne Armelstreifen .......cccceeeeveveereerereeennn. 1 cm breit
> 35Dienstjahre.....ccccvevenenieneccnennnn 1 goldener Armelstreifen........ccceeeevereeeereveeennnnen, 1cm breit
> 40 Dienstjahre.....ccccevevevevennencnnenn 2 goldene Armelstreifen .........ccocevevvecvreevrcnennen. 1cm breit
> 45 Dienstjahre.....cccocvevenenencnccnennnn 3 goldene Armelstreifen ......oceeeeeveveeeeerereennnnn. 1cm breit
> 50 Dienstjahre.....ccccvevevevennencnnenn 1 goldener Armelstreifen.........ccoueeeeveecvererernennns 2 cm breit

Hinsichtlich der Anbringung der (des) Dienstaltersabzeichen(s) (Armelstreifen) wird auf die Bekleidungs-
vorschrift des KLFV verwiesen.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Seite 5.22

Zusammentreffen von Dienstgraden

Ware ein Feuerwehrmitglied berechtigt, aufgrund der von ihm ausgeiibten Funktionen (mehrere)
verschiedene Dienstgrade zu tragen, ist nur der jeweils hochste Dienstgrad zu tragen. (Beispiel: Ein
Ortsfeuerwehrkommandant mit dem Dienstgrad ,,Oberbrandinspektor” wird zum Bezirksbeauftragten
bestellt und ware daher grundsatzlich berechtigt, den Dienstgrad ,,Brandinspektor fiir bestellte
Feuerwehrfunktionare zu tragen. Da der Dienstgrad ,,Oberbrandinspektor® der héhere der beiden
Dienstgrade ist, ist nur dieser Dienstgrad zu tragen.)

Ware ein Feuerwehrmitglied berechtigt, aufgrund der von ihm ausgetibten Funktionen denselben
Dienstgrad auch als bestellter Feuerwehrfunktionar zu tragen, muss sich dieses Feuerwehrmitglied bei
Ubernahme der zweiten Funktion unwiderruflich entscheiden, welchen Dienstgrad es tragt. (Beispiel:
Ein Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter mit dem Dienstgrad ,,Brandinspektor” wird zum Bezirks-
beauftragten bestellt und ware daher grundsétzlich berechtigt, den Dienstgrad ,,Brandinspektor
fir bestellte Feuerwehrfunktionare zu tragen. Er hat bei der Bestellung zum Bezirksbeauftragten die
unwiderrufliche Entscheidung zu treffen, welchen der beiden Dienstgrade er zukiinftig tragen wird.)
Scheidet dieses Feuerwehrmitglied aus einer Funktion aus, so ist der der verbleibenden Funktion
entsprechende Dienstgrad zu tragen.

Ubergangsbestimmung

Ein Feuerwehrmitglied, dem aufgrund seiner Funktion auf Landes-, Bezirks- oder Abschnittsebene
vom Landesfeuerwehrkommandanten vor dem Inkrafttreten dieser Dienstgradordnung ein Dienstgrad
verliehen wurde, der nicht dieser (neuen) Dienstgradordnung entspricht, kann diesen Dienstgrad auch
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Schlussbestimmungen

weiterhin tragen, sofern ihm vom Landesfeuerwehrkommandanten nicht ein (neuer bzw. anderer)
Dienstgrad nach dieser (neuen) Dienstgradordnung verliehen wird.

Bezirks- und Abschnittsbeauftragte, Bezirksausbilder sowie Bewerter fiir Leistungsbewerbe oder
Leistungspriifungen, die bei Inkrafttreten dieser (neuen) Dienstgradordnung aufgrund dieser Funktion
bereits den Dienstgrad ,,Bl nach Punkt 2.4 bzw. ,BM nach Punkt 2.3“ tragen (amtierende Funktionare
auf Bezirks- und Abschnittsebene mit der Funktion entsprechendem Dienstgrad), tragen ab dem
Inkrafttreten dieser (neuen) Dienstgradordnung fiir die Dauer der Funktion den jeweiligen Dienstgrad
fur bestellte Feuerwehrfunktionare (,,Bl nach Punkt 3.2 bzw. ,,BM nach Punkt 3.1%).

Feuerwehrmitglieder, die bei Inkrafttreten dieser (neuen) Dienstgradordnung bereits mit der Funktion
des Bezirksausbilders und/oder Bewerters flr Leistungsbewerbe oder Leistungspriifungen betraut
waren und dies auch nach dem Inkrafttreten dieser (neuen) Dienstgradordnung bleiben (bestehende,
weiterhin tatige Bezirksausbilder bzw. Bewerter), denen jedoch aufgrund dieser Funktion vor dem
Inkrafttreten dieser (neuen) Dienstgradordnung nie der Dienstgrad ,,BM nach Punkt 2.3“ verliehen
wurde (amtierende Bezirksausbilder bzw. Bewerter ohne der Funktion entsprechendem Dienstgrad),
sind ab dem Inkrafttreten dieser (neuen) Dienstgradordnung berechtigt, fiir die Dauer der Funktion
den Dienstgrad ,,BM nach Punkt 3.1“ zu tragen.

EE] Inkrafttreten

Diese Verordnung (,Dienstgradordnung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes®) tritt an dem
der Kundmachung in der Feuerwehrfachzeitschrift des KLFV (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden
Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Dienstgradvorschrift des

Kérntner Landesfeuerwehrverbandes vom 25.05.2005 (Punkt 16 der Verordnungen & Richtlinien der
Karntner Feuerwehren 2005) - soweit in Punkt 9.2 nichts Abweichendes bestimmt wird - auRer Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 26.04.2022

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

I

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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Dienstgradtafel
der Karntner Feuerwehren

Rechtsgrundlage: § 46 Abs. 1 K-FWG 2021

Dienstgrade der Feuerwehrjugend

1. Erprobung

2. Erprobung

3. Erprobung

4. Erprobung

Gruppenkommandant

Mannschaftsdienstgrade

Chargendienstgrade

Probefeuerwehrmann

Feuerwehrmann

Oberfeuerwehrmann

Hauptfeuerwehrmann

Loschmeister

Oberléschmeister

Hauptléschmeister

Brandmeister

Oberbrandmeister

Hauptbrandmeister

PFM

FM

OFM

HFM

LM

OLM

HLM

OBM

HBM

Offiziersdienstgrade

Hohere Offiziersdienstgrade

Stabsoffiziersdienstgrade

e

)

Brandinspektor Oberbrandinspektor Hauptbrandinspektor Abschnittsbrandinspektor Brandrat Oberbrandrat Landesbranddirektor-Stv. Landesbranddirektor
-]} OBI HBI ABI BR OBR LBDS LBD
Verwaltungsdienstgrade Feuerwehrkuraten Feuerwehrarzte
3 d 4@
$
Verwalter Oberverwalter Hauptverwalter Feuerwehrkurat Bezirksfeuerwehrkurat Landesfeuerwehrkurat- Landesfeuerwehrkurat Feuerwehrarzt Bezirksfeuerwehrarzt Landesfeuerwehrarzt- Landesfeuerwehrarzt
Stv. Stv.
Vv ov HV FKUR BFKUR LFKURS LFKUR FA BFA LFAS LFA

ade fiir bestellte Feuerwehrfun

{ § : :

— —— % 9%

Léschmeister Brandmeister Brandinspektor Oberbrandinspektor Hauptbrandinspektor Abschnittsbrandinspektor Brandrat Oberbrandrat Funktionar des OBFV Mitarbeiter des KLFV
LM BM Bl OBI HBI ABI BR OBR z.B.BR z.B. Bl
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INHALT

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Seite 6.2

Rechtsgrundlage
Allgemeines

Dienstbekleidung (Ausgehuniform)
Dienstbluse dunkelblau

Dienstbluse dunkelblau fiir Feuerwehrfrauen
Diensthose schwarz

Diensthose schwarz flir Feuerwehrfrauen
Dienstrock schwarz flir Feuerwehrfrauen
Leibriemen (Leder)

Hosengilirtel schwarz

Dienstmutze dunkelblau

Diensthemd weil}

Diensthemd weil mit Aufschrift und Armelwappen
Krawatte (Binder)

Dienstpullover dunkelblau

Socken und Striimpfe

Dienstschuhe

Dienstmantel grau

Feuerwehranorak dunkelblau (friiher: Uniformjacke dunkelblau)
Fleecejacke / Softshelljacke dunkelblau
Diensthandschuhe grau/schwarz/weif}

Sonstiges zur Dienstbekleidung

Armelwappen

Namensschild

Dienstaltersabzeichen (Armelstreifen)

Funktionsabzeichen

Kennzeichnung von Ehrendienstgraden

Kennzeichnung von nicht aktiven Mitgliedern mit Chargendienstgrad

Trageweise der Dienstbekleidung

Einsatzbekleidung
Einsatzbluse K1 griin

Einsatzhose K1 griin

Einsatzoverall K1 griin

Hosengiirtel griin

Textile Schutzbekleidung dunkelblau
Feuerwehrhelm

W W W W W W W ~N ~N oo ol ;tn;n ;b DB

=
o

10
10
12
12
12
13
13

13

14
14
15
15
15
15
17
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5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

6.1
6.2
6.3
6.4

10
11

12

Karntner Einsatzhelm KE1 (auslaufend)
Karntner Feuerwehrhelm DIN 14940
Feuerwehrsicherheitsstiefel schwarz
Feuerwehrsicherheitshandschuhe
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Arbeitsbergmutze

Schirmmiitze (Baseballmiitze)
Strickhaube

Schutzhaube

Diensthemd lichtgrau

Poloshirt/T-Shirt marineblau

Pullover griin

Sonstiges zur Einsatzbekleidung
Feuerwehrgurt und Feuerwehrbeil
Helmstreifen

Helmwappen

Uberwiirfe fiir besondere Funktionen

Trageweise der Einsatzbekleidung

Einsatzbekleidung der Betriebsfeuerwehren

Bekleidung der Feuerwehrjugend
Sonderbekleidung
Toleranzen

Anhange

RECHTSGRUNDLAGE

§ 25 Karntner Feuerwehrgesetz 1990 (K-FWG 1990)
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ALLGEMEINES

Die Mitglieder der Feuerwehren, die uniformierten Bediensteten des KLFV sowie die dem KLFV
zugewiesenen Zivildiener sind verpflichtet, im Dienst und bei sonstigen Tatigkeiten, die mit der Feuer-
wehr in direktem Zusammenhang stehen (wie z. B. Veranstaltungen etc.), die nach der Bekleidungs-
vorschrift vorgeschriebene Bekleidung sowie die entsprechenden Dienstgradabzeichen, sofern die
Moglichkeit zum Tragen von Dienstgradabzeichen auf dem jeweiligen Bekleidungsstlick vorgesehen
ist (Schulterklappen etc.), zu tragen.

Das Dienstkleid fiir die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, der Betriebsfeuerwehren und der
uniformierten Bediensteten des KLFV besteht aus der Dienstbekleidung und der Einsatzbekleidung.
Die Ausfiihrung und die Qualitit haben den jeweils giiltigen Vorschriften des OBFV bzw. des KLFV
unter Berlicksichtigung der jeweils gliltigen EN-Normen zu entsprechen.

Das Anbringen von Werbeaufschriften - dies gilt fiir alle Arten von Bekleidungsstiicken, Helmen etc.
- ist nicht gestattet.

Derzeit in Verwendung stehende Bekleidungsstlicke, Helme etc., die auf Basis friiherer Bekleidungs-
vorschriften angeschafft wurden, kdnnen ausgetragen werden.

Geschlechtsspezifische Ausdriicke in dieser Vorschrift beziehen sich auf Frauen und Manner gleicher-
malien.

DIENSTBEKLEIDUNG (AUSGEHUNIFORM)

Die Dienstbekleidung besteht aus:
2.1 Dienstbluse dunkelblau
2.2 Dienstbluse dunkelblau fiir Feuerwehrfrauen
2.3 Diensthose schwarz
2.4 Diensthose schwarz fiir Feuerwehrfrauen
2.5 Dienstrock schwarz flir Feuerwehrfrauen
2.6 Leibriemen (Leder)
2.7 Hosengirtel schwarz
2.8 Dienstmutze dunkelblau
2.9 Diensthemd weil}
2.10 Diensthemd weif mit Aufschrift und Armelwappen
2.11 Krawatte (Binder)
2.12 Dienstpullover dunkelblau
2.13 Socken und Striimpfe
2.14 Dienstschuhe
2.15 Dienstmantel grau
2.16 Feuerwehranorak dunkelblau
2.17 Fleecejacke / Softshelljacke dunkelblau
2.18 Diensthandschuhe grau/schwarz/weil}

FE]  Dienstbluse dunkelblau

Seite 6.4

Die Dienstbluse dunkelblau hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen.
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Dienstbekleidung (Ausgehuniform)

Schulterspange: Auf der linken Schulter entlang der Schulternaht ist diese in die Armelnaht ein-
genaht und durch einen Knopf mit 13 mm Durchmesser (Farbe laut Abb. 4) an der Kragenseite
festgehalten. Die Kordelschlaufe ist in der Mitte der Schulterspange zu befestigen. Fir die Mann-
schaftsdienstgrade ist die Schulterspange in roter Farbe, fir Chargendienstgrade in silberner Farbe
und fiir samtliche Offiziersdienstgrade in goldener Farbe auszufiihren. Die Verwaltungsdienstgrade
tragen keine Schulterspange.

Das Armelwappen (siehe Punkt 3.1) ist auf dem linken Armel der Dienstbluse 11 cm unter der Armel-
naht (Oberkante des Armelwappens) aufzunihen (siehe Abb. 4). Andere Wappen, wie Gemeinde-
oder Firmenwappen und dergleichen, diirfen nicht, Staatswappen nur von Funktionaren des OBFV
getragen werden.

Das bisherige Wappen / der Ortsname bzw. eine Sonderbezeichnung (BFKdo etc.) kann noch bis zum
31.12.2025 getragen werden (Ubergangsregelung).

F¥)]  Dienstbluse dunkelblau fiir Feuerwehrfrauen
Die Dienstbluse dunkelblau fir Feuerwehrfrauen hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00)
zu entsprechen.

FX]  Diensthose schwarz
Die Diensthose schwarz hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen. Die Off-
nung der Gurtelschlaufen, durch die der Lederleibriemen durchzuziehen ist, hat 45 mm zu betragen.

FI]  Diensthose schwarz fiir Feuerwehrfrauen
Die Diensthose schwarz fiir Feuerwehrfrauen hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu
entsprechen. Die Offnung der Giirtelschlaufen, durch die der Lederleibriemen durchzuziehen ist, hat
45 mm zu betragen.

FI5  Dienstrock schwarz fiir Feuerwehrfrauen
Der Dienstrock schwarz fiir Feuerwehrfrauen, knielang, hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV
(RL KS-00) zu entsprechen.

P34  Leibriemen (Leder)
Dieser hat gemal} Vorschrift des KLFV aus schwarz gedecktem Leder zu bestehen. Die Breite hat
45 mm zu betragen.

Ausfiihrung der Schnalle:

» Mannschaftsdienstgrade: Eindornschnalle - verchromt

» Chargen- und Verwaltungsdienstgrade: silberfarbene Zweidornschnalle - gekdrnt
» samtliche Offiziersdienstgrade: goldfarbene Zweidornschnalle - gekdrnt

2.7 Hosengiirtel schwarz

Der Hosengiirtel (Baumwolle oder Chemiefaser) schwarz hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL
KS-00) zu entsprechen.
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Ausfiihrung der Klemmschnalle und des Spitzenschoners:
» Mannschaftsdienstgrade: schwarz

» Chargen- und Verwaltungsdienstgrade: silber

» samtliche Offiziersdienstgrade: gold

FXJ  Dienstmiitze dunkelblau

Seite 6.6

Die Dienstmiitze dunkelblau (Bergmitze) hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu
entsprechen.

Der Nacken- bzw. Ohrenschutz ist vorne mit zwei gekdrnten Kndpfen fixiert. Die gekdrnten Knopfe
haben einen Durchmesser von 13 mm und sind fir alle Mannschafts-, Verwaltungs- und Chargen-
dienstgrade sind silberfarben, fir sémtliche Offiziersdienstgrade goldfarben auszufiihren.

Daruber, in der Mitte der vorderen Naht, 10 mm vom oberen Rand, ist aus Metall eine Miitzenkokarde
mit den Karntner Farben Gelb-Rot-Weil} (von oben nach unten) aufgesteckt (siehe Abb. 1). Fiir die
Mannschafts-, Verwaltungs- und Chargendienstgrade ist die Kokarde silberfarben, fiir die Offiziers-
dienstgrade Bl bis HBI sowie FKUR und FARZT goldfarben und fir die Dienstgrade ab ABI goldgestickt
auszufiihren.

Auf der linken Seite ist ein Edelweifd aus Metall (55 x 38 mm), mit dem Stangel zum Mitzenschirm
zeigend (10 mm Abstand), schrag aufgenaht.

Ab dem Dienstgrad ABI ist ein Goldpassepoil entlang des oberen Miitzenrandes vorzusehen.

Abb. 1
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Dienstbekleidung (Ausgehuniform)

F¥]  Diensthemd weiB
Das Diensthemd weil (Lang- bzw. Kurzarm) hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu
entsprechen. Zur Dienstbekleidung ist ausschlieflich das Diensthemd weif} oder das Diensthemd
weil mit Aufschrift und Armelwappen zu tragen. Bis zum 31.12.2025 kann zur Dienstbekleidung auch
noch das Diensthemd lichtgrau getragen werden (Ubergangsregelung).

FEL] Diensthemd wei mit Aufschrift und Armelwappen
Das Diensthemd weif (Lang- bzw. Kurzarm) mit Aufschrift und Armelwappen hat grundsatzlich der
Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen.

10 mm mittig Gber der linken Brusttasche ist in Groflbuchstaben der Schriftzug ,FEUERWEHR* ein-
zusticken (Hohe der Buchstaben 15 mm, Lange des Schriftzuges: 100 bis 110 mm, Schriftart der
Buchstaben: Arial, Farbe des Schriftzuges: Gelb - gleicher Farbton wie beim Armelwappen). Der Stick
des Schriftzuges hat so zu erfolgen, dass keine Verzerrung des Schriftzuges (der Buchstaben) erfolgt
(z. B. durch Verwendung einer entsprechenden Unterlage, wie etwa eines weilRen Stoffstreifens auf
der Innenseite des Hemdes).

Auf dem linken Armel des Langarmhemdes ist 10 cm unter der Armelnaht (Oberkante des Armel-
wappens) und auf dem linken Armel des Kurzarmhemdes mittig zwischen der Armelnaht und dem
Ende des Armels folgendes Armelwappen (méglichst weicher Tragerstoff) mittig zur Schulterklappe
aufzunahen oder einzusticken:

Breite & Hohe des Armelwappens: 70 mm x 90 mm

Breite & Hohe des Schriftzuges ,FEUERWEHR®: 55 mm x 6 mm
Schriftart der Buchstaben des Schriftzuges: Arial

Breite & Hohe des Landeswappens: 50 mm x 65 mm

Farbton des Tragerstoffes: Weif}

Farbton des Schriftzuges und der Umrandung: Gelb

Farbtone des Landeswappens: Schwarz, Weil3, Gelb, Rot

vV V. vV v vV VY

Wird das Armelwappen in den linken Armel eingestickt, hat der Stick so zu erfolgen, dass keine
Verzerrung des Schriftzuges bzw. des Landeswappens erfolgt (z. B. durch Verwendung einer ent-
sprechenden Unterlage an der Innenseite des Armels).

Das Diensthemd weil mit Aufschrift und Armelwappen kann auch zu offiziellen Anléssen als oberstes
Bekleidungsstiick - wahrend des offiziellen Teils von Feuerwehrveranstaltungen jedoch nur auf ent-
sprechenden Befehl - getragen werden.

Wird das Diensthemd weil mit Aufschrift und Armelwappen als oberstes Bekleidungsstiick getragen,
ist dazu zumindest wahrend des offiziellen Teils die Krawatte (schwarz, ungemustert und ohne Sti-
ckereien) zu tragen.

Wird das Diensthemd weil mit Aufschrift und Armelwappen als oberstes Bekleidungsstiick getragen,

kann ober der rechten Brusttasche des Hemdes das Namensschild (Aluminium) getragen werden
(analog zur Dienstbluse dunkelblau).
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FEE]  Krawatte (Binder)

Die Krawatte (Binder), schwarz ungemustert und ohne Stickereien, hat der Bekleidungsvorschrift
des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen. Die Krawatte ist so zu binden, dass die Spitze knapp tiber der
Schnalle des Leibriemens bzw. Hosengiirtels schwarz zum Liegen kommt.

FEF]  Dienstpullover dunkelblau

Der Dienstpullover dunkelblau hat grundsatzlich der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu
entsprechen. Der Pullover ist jedoch als Strickpullover mit langen Armeln und V-Ausschnitt auszu-
fihren. Die Ellenbogen- und Schulterbereiche sind aufien stoffverstarkt. Im Schulterbereich sind
Schulterklappen fiir Aufschiebeschlaufen anzubringen.

Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens wird auf die Ausfiihrungen zur Dienstbluse dunkel-
blau verwiesen.

FEE]  Socken und Striimpfe

Zur Dienstbekleidung sind schwarze Socken oder schwarze Striimpfe - jeweils ungemustert - in
handelsiiblicher Ausflihrung zu tragen. Zum Dienstrock schwarz fiir Feuerwehrfrauen kdnnen haut-
farbene Nylonstriimpfe getragen werden.

FPEY] Dienstschuhe

Zur Dienstbekleidung sind ausschlieBlich handelsiibliche schwarze, glatte Halbschuhe ohne Muste-
rung zu tragen.

Weibliche Feuerwehrmitglieder kdnnen auch Dienstschuhe mit halbhohem Absatz tragen.

FELE  Dienstmantel grau

Der Dienstmantel grau hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen, wobei
jedoch die Mantelparoli entfallen.

FET] Feuerwehranorak dunkelblau (friiher: Uniformjacke dunkelblau)

Seite 6.8

Der Feuerwehranorak dunkelblau kann anstelle des Dienstmantels getragen werden. Bei sonstigen
Dienstverrichtungen, wie Innendienst, Inspektionen, theoretischen Schulungen usw., kann er auch
in Kombination mit der Einsatzbekleidung K1 griin getragen werden.

Auf dem Feuerwehranorak sind Schulterklappen fiir Aufschiebeschlaufen, je zwei Brust- und Aulien-
taschen sowie zwei Innentaschen (alternativ mit ReilRverschluss) anzubringen. Auf der linken Brust-
taschenpatte ist ein Flauschband zur Anbringung eines Namensstreifens vorzusehen. Weiters ist
ein innenliegender Kordelzug zur Verstellung der Taillenweite einzuarbeiten. Der Feuerwehranorak
dunkelblau kann mit und ohne Innenjacke ausgefiihrt werden. Die Innenjacke des Feuerwehranoraks
dunkelblauist als Fleecejacke auszufiihren und mittels ReilRverschluss im Feuerwehranorak dunkel-
blau zu fixieren. Wird er ohne Innenjacke ausgefiihrt, ist er an der Innenseite zu fiittern (steppen).

Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens wird auf die Ausfihrungen zur Dienstbluse dunkel-
blau verwiesen.
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Dienstbekleidung (Ausgehuniform)

Wird das Armelwappen auf dem Feuerwehranorak dunkelblau angebracht, ist auf der linken Brust-
taschenpatte (Flauschband) ausschlieRlich der Name des Tragers mittels Klettstreifen anzubringen,
und zwar (zuerst) der Familienname in GroRbuchstaben und wahlweise danach der erste Buchstabe
desVornamens. Akademische Grade (dem Familiennamen vor- oder nachgestellt) sowie die Standes-
bezeichnung ,Ing.“ kdnnen angefliihrt werden, nach Moglichkeit jedoch nur eine(r).

Wird das Armelwappen nicht angebracht, kann die Beschriftung auf dem Klettstreifen zweizeilig
erfolgen, und zwar in der oberen Zeile der Schriftzug ,,FEUERWEHR* und danach der Name der Feuer-
wehr bzw. die Sonderbezeichnung ,,BFKDO“ und danach der Name des Feuerwehrbezirks jeweils
in GroRbuchstaben bzw. die Sonderbezeichnung ,LFKDO“ oder ,,LFV“ und danach der Schriftzug
LKARNTEN“ und in der unteren Zeile mittig der Name des Tragers (wie oben beschrieben) oder in
der oberen Zeile der Schriftzug ,,FEUERWEHR® bzw. die Sonderbezeichnung ,BEZIRKSFEUERWEHR-
KOMMANDO“ bzw. die Sonderbezeichnung ,,LANDESFEUERWEHRKOMMANDO" oder ,,LANDESFEUER-
WEHRVERBAND® und in der unteren Zeile mittig der Name der Feuerwehr bzw. des Feuerwehrbezirks
jeweils in GroRbuchstaben bzw. der Schriftzug ,KARNTEN®.

Die Beschriftung des dunkelblauen Klettstreifens ist geradlinig entweder zur Génze in Weil oder zur
Génze in Gelb gestickt auszufiihren. Die Schrifth6he darf maximal 14 mm betragen.

Beispiele mit Armelwappen:

MUSTERMANN Dipl.-Ing. MUSTERMANN S.
MUSTERMANN H. MUSTERMANN MSc
Mag. MUSTERMANN MUSTERMANN A. MSc

Beispiele ohne Armelwappen:

FEUERWEHR MUSTERSTADT BEZIRKSFEUERWEHRKOMMANDO
MUSTERMANN V. WOLFSBERG
FEUERWEHR LFKDO KARNTEN
MUSTERSTADT Ing. MUSTERMANN R.
BFKDO SPITTAL AN DER DRAU LANDESFEUERWEHRVERBAND
Dr. MUSTERMANN KARNTEN

FPER]  Fleecejacke / Softshelljacke dunkelblau
Diese Jacken sind aus Fleece oder Softshell-Stoff in dunkelblauer Farbe auszufiihren. An diesen Jacken
sind Schulterklappen fiir Aufschiebeschlaufen, zwei Seitentaschen und auf der linken Vorderseite
auf Brusthéhe ein Flauschband anzubringen. Am Armel (grundsétzlich am rechten) kann eine Ober-
armtasche fiir Schreibgerate und auf der linken Vorderseite eine Brusttasche angebracht werden.

Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens wird auf die Ausfiihrungen zur Dienstbluse dunkelblau
und hinsichtlich der Beschriftungsweise auf die Ausfiihrungen zum Feuerwehranorak dunkelblau
verwiesen, dies jedoch mit der Abweichung, dass die Beschriftung nicht nur gestickt, sondern auch
gedruckt und neben der Vorderseite auch die Riickseite - analog zum Polo- und T-Shirt marineblau
- beschriftet werden kann. In der Mitte der linken Brusttasche kann das Feuerwehrkorpsabzeichen
oder das Logo des KLFV eingestickt oder aufgedruckt werden (GroRe wie beim Polo- bzw. T-Shirt). Ist

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.07.2020 Seite 6.9



6 | Bekleidungsvorschrift

die Oberarmtasche fiir Schreibgerate am linken Armel angebracht, darf auf dieser Jacke kein Armel-
wappen angebracht werden, da das Armelwappen ausschlieRlich links zu tragen ist.

Wird der Name des Tragers nicht mittels dunkelblauen Klettstreifens auf der linken Seite der Jacke
(Flauschband) getragen, kann das Namensschild (Aluminium) auf der rechten Seite der Jacke, und
zwar mittig in Brusthdhe (gleiche Hohe wie das Flauschband links) getragen werden.

Die Fleece- bzw. Softshelljacke dunkelblau darf bei Einsatzen und praktischen Ubungen sowie bei
offiziellen Anlassen nicht als oberstes Bekleidungsstiick getragen werden. Ansonsten kann sie in
Kombination mit der Dienst- oder Einsatzbekleidung getragen werden. Wird die Fleece- bzw. Soft-
shelljacke dunkelblau zur Dienstbekleidung getragen, ist dazu die Krawatte (Binder) zu tragen.

FPEY] Diensthandschuhe grau/schwarz/weil

Die Diensthandschuhe grau oder schwarz haben der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu ent-
sprechen. Sie sind bei Bedarf zum Dienstmantel grau bzw. zum Feuerwehranorak dunkelblau zu tragen.

Bei besonderen Anlassen werden weifde Fiinffingerhandschuhe aus Zwirn oder Trikot getragen.

SONSTIGES ZUR DIENSTBEKLEIDUNG

EEY]  Armelwappen

Seite 6.10

Einheitliche Armelwappen gibt es in den Ausfiihrungen ,Ortsfeuerwehr*, ,Betriebsfeuerwehr,
,Bezirksfeuerwehrkommando®, ,,Landesfeuerwehrkommando® und , Landesfeuerwehrverband®.

Das Armelwappen ist auf folgende Bekleidungsstiicke aufzundhen: Dienstbluse dunkelblau und Ein-
satzbluse bzw. Einsatzoverall K1 griin.
Das Armelwappen kann auf folgende Bekleidungsstiicke aufgenaht werden: Feuerwehranorak dunkel-

blau, Fleecejacke/Softshelljacke dunkelblau, Dienstpullover dunkelblau und Pullover griin.

Andere Wappen, wie Gemeinde- oder Firmenwappen und dergleichen (z. B. Eigenkreationen), dlirfen
nicht, Staatswappen nur von Funktiondren des OBFV getragen werden.

Aussehen und Beschreibung:

Armelwappen fiir die Ortsfeuerwehr:

FREIWILLIGE
FEUERWEHR

> Breite & Hohe des Armelwappens: 70 mm x 90 mm

> Breite & Hohe des Schriftzuges ,,FREIWILLIGE FEUERWEHR*:
60 mm x 17 mm, Arial, 25 pt

Hohe des Feuerwehrnamens: proportional zu dessen Lange
im gegenstandlichen Beispiel: Arial, 19 pt

Breite & Hohe des Landeswappens: 37 mm x 47 mm
Farbton des Tragerstoffes: Zinnoberrot

Farbton des Schriftzuges & der Umrandung: Gelb

vV v vV v vY

Farbtone des Landeswappens: Schwarz, Weil, Gelb, Rot
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Sonstiges zur Dienstbekleidung

Armelwappen fiir die Betriebsfeuerwehr:

>
>

vV v v v VY

Breite & Hohe des Armelwappens: 70 mm x 90 mm BETRIEBS-
Breite & Hohe des Schriftzuges ,,BETRIEBS-FEUERWEHR": FEUERWEHR
60 mm (max. Breite) x 17 mm, Arial, 25 pt

Hohe des Feuerwehrnamens: proportional zu dessen Lange
im gegenstdndlichen Beispiel: Arial, 14 pt

Breite & Hohe des Landeswappens: 37 mm x 47 mm
Farbton des Tragerstoffes: Zinnoberrot

Farbton des Schriftzuges & der Umrandung: Gelb

Farbtone des Landeswappens: Schwarz, Weil, Gelb, Rot

Armelwappen fiir das Bezirksfeuerwehrkommando:

>
>

vV v vV v VY

Breite & Hohe des Armelwappens: 70 mm x 90 mm BEZIRKS-
. ; . FEUERWEHR-
Breite & Hohe des Schriftzuges ,,BEZIRKS-FEUERWEHR- KOMMANDO

KOMMANDO®: 50 mm (max. Breite) x 19 mm, Arial, 21 pt
Hohe des Bezirksnamens: proportional zu dessen Lange
im gegenstandlichen Beispiel: Arial, 17,8 pt

Breite & Hohe des Landeswappens: 37 mm x 47 mm
Farbton des Tragerstoffes: Zinnoberrot

Farbton des Schriftzuges & der Umrandung: Gelb
Farbtone des Landeswappens: Schwarz, Weil3, Gelb, Rot

Die Schreibweise der Bezirke hat zu lauten:

>

vV v vy

HERMAGOR » KLAGENFURT-LAND
SPITTAL an der DRAU » FELDKIRCHEN
VILLACH-STADT » ST.VEIT an der GLAN
VILLACH-LAND » VOLKERMARKT
KLAGENFURT-STADT » WOLFSBERG

Das Armelwappen fiir das jeweilige Bezirksfeuerwehrkommando wird von den Mitgliedern des Bezirks-

feuerwehrkommandos, den Vertretern des Bezirkes in den Fach- und Unterausschiissen des KLFV

sowie den Bezirksbeauftragten getragen.

Armelwappen fiir das Landesfeuerwehrkommando: LANDES-

>
>

vV v v v .Yy

Breite & Hohe des Armelwappens: 70 mm x 90 mm FEUERWEHR-
Breite & Hohe des Schriftzuges ,LANDES-FEUERWEHR-: ( )

60 mm (max. Breite) x 17 mm, Arial, 26 pt

Breite & Hohe des Schriftzuges ,,KOMMANDO“: Arial, 26 pt
Breite & Hohe des Landeswappens: 37 mm x 47 mm
Farbton des Tragerstoffes: Zinnoberrot

Farbton des Schriftzuges & der Umrandung: Gelb
Farbtone des Landeswappens: Schwarz, Weil, Gelb, Rot

Das Armelwappen fiir das Landesfeuerwehrkommando wird vom LFK, dem LFK-Stv., den Vorsitzenden

der Fachausschiisse des KLFV, dem Vorsitzenden des Betriebsfeuerwehrverbandes sowie dessen

Stellvertreter und den sonstigen Mitgliedern des Landesfeuerwehrkommandos getragen.
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Armelwappen fiir den Landesfeuerwehrverband:

LANDES-
FEUERWEHR-

> Breite & Héhe des Armelwappens: 70 mm x 90 mm

> Breite & Hohe des Schriftzuges ,,LANDES-FEUERWEHR-“:
60 mm (max. Breite) x 17 mm, Arial, 26 pt

Breite & Hohe des Schriftzuges ,VERBAND“: Arial, 26 pt
Breite & Hohe des Landeswappens: 37 mm x 47 mm
Farbton des Tragerstoffes: Zinnoberrot

Farbton des Schriftzuges & der Umrandung: Gelb
Farbtone des Landeswappens: Schwarz, Weil, Gelb, Rot

vV v . v.v .Yy

Das Armelwappen fiir den Landesfeuerwehrverband wird von den uniformierten Bediensteten des
KLFV getragen.

EF]  Namensschild

Das Namensschild ist schwarz in Aluminium gefertigt mit alufarbiger Schrift. Die Lange betragt 80 mm,
die Breite 16 mm. Bei langeren Namen ist eine Lange von 120 mm zulassig. Das Namensschild ist an
den Ecken leicht abzurunden. Die Befestigung des Namensschildes erfolgt mit Stiften und Klemm-
kappen oder mit einer Metallspange (Sicherheitsnadel).

Vor dem Namen (am linken Rand) ist das Feuerwehrkorpsabzeichen (farbig) und danach der Familien-
name des Feuerwehrmitgliedes in alufarbigen, 10 mm hohen Grof3buchstaben und wahlweise danach
der erste Buchstabe des Vornamens einzugravieren. Akademische Grade (dem Familiennamen vor-
oder nachgestellt) sowie die Standesbezeichnung ,Ing.“ kdnnen eingraviert werden, nach Moglichkeit
jedoch nur eine(r).

Das Namensschild kann auf der Dienstbluse dunkelblau und auf dem Diensthemd weiR mit Aufschrift
und Armelwappen getragen werden, und zwar oberhalb der rechten Brusttasche. Weiters kann das
Namensschild auf der rechten Seite der Fleecejacke/Softshelljacke dunkelblau getragen werden,
sofern der Name des Tragers nicht auf dem dunkelblauen Klettstreifen (linke Vorderseite der Jacke)
angefiihrt ist.

EX]  Dienstaltersabzeichen (Armelstreifen)

Zur Kennzeichnung der zuriickgelegten Dienstzeit kénnen am linken Armel der Dienstbluse dunkelblau
Dienstaltersabzeichen (Armelstreifen) laut Dienstgradvorschrift des KLFV getragen werden.

Diese Armelstreifen haben eine Breite von 1 cm (fiir 50 Dienstjahre: 2 cm) und eine Lange von 8 cm
und sind 8 cm vom linken unteren Armelrand parallel zu diesem mit einem Abstand von 3 mm iiber-
einander aufzunahen (siehe Abb. 4).

EX]  Funktionsabzeichen

Seite 6.12

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehren, welche im Rahmen des
Feuerwehrdienstes flir bestimmte Funktionen ausgebildet sind (erfolgreich absolvierter Lehrgang),
konnen fir die Dauer der entsprechenden Dienstverwendung die Funktionsabzeichen laut Dienst-
gradvorschrift des KLFV tragen.
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Trageweise der Dienstbekleidung

Unbeschadet der Anzahl der Funktionen diirfen auf der Dienstbluse dunkelblau und der Einsatzbluse
K1 griin bzw. dem Einsatzoverall K1 griin - nicht jedoch auf der Fleece- bzw. Softshelljacke dunkel-
blau - jeweils nur zwei Funktionsabzeichen gleichzeitig getragen werden.

Funktionsabzeichen sind 8 cm vom rechten unteren Armelrand aufzunihen, wobei der Abstand
zwischen den Funktionsabzeichen 3 mm betrégt (siehe Abb. 4).

Eld  Kennzeichnungvon Ehrendienstgraden

Zur Kennzeichnung eines Ehrendienstgrades ist direkt
unter dem Armelwappen ein 15 mm hoher, der unte-
ren Rundung des Armelwappens angepasster, in Gelb
gestickter Eichenlaubkranz auf zinnoberrotem Stoff (glei-
che Farbe wie das Armelwappen) zu tragen (siehe Abb. 2),

und zwar sowohl auf der Einsatz- als auch auf der Dienst-
bekleidung (einschlieRlich Feuerwehranorak dunkelblau,  Abb. 2

Fleecejacke/Softshelljacke dunkelblau, Dienstpullover

dunkelblau und Pullover griin, sofern auf diesen Bekleidungsstiicken ein Armelwappen getragen wird).

EXd Kennzeichnung von nicht aktiven Mitgliedern mit Chargendienstgrad

Zur Kennzeichnung von nicht aktiven Mitgliedern mit
Chargendienstgrad (LM bis HBM) ist direkt unter dem
Armelwappen ein 15 mm hoher, der unteren Rundung
des Armelwappens angepasster, in Silberweil gestickter
Eichenlaubkranz auf zinnoberrotem Stoff (gleiche Farbe
wie das Armelwappen) zu tragen (siehe Abb. 3), und zwar

sowohl auf der Einsatz- als auch auf der Dienstbekleidung
(einschliellich Feuerwehranorak dunkelblau, Fleece- Abb. 3

jacke/Softshelljacke dunkelblau, Dienstpullover dunkel-

blau und Pullover griin, sofern auf diesen Bekleidungsstiicken ein Armelwappen getragen wird).

TRAGEWEISE DER DIENSTBEKLEIDUNG

Die Dienstbekleidungist vollstandig und stets sauber zu tragen. Oberstes Bekleidungsstiick ist grund-
satzlich entweder das Diensthemd weil (Lang- bzw. Kurzarm) mit Aufschrift und Armelwappen, die
Dienstbluse dunkelblau, der Feuerwehranorak dunkelblau, die Fleece- bzw. Softshelljacke dunkelblau
oder der Dienstmantel grau.

Bei Beerdigungen, Ehrenwachen, Veranstaltungen mit Fahnentragern sowie Verleihungen von Aus-
zeichnungen gibt es grundsatzlich keine Marscherleichterung. In allen anderen Fallen kann der
ranghdchste verantwortliche Feuerwehrfunktionar eine Marscherleichterung erteilen.

Wird bei Beerdigungen, Ehrenwachen, Veranstaltungen mit Fahnentragern - fiir diese gibt es keine
Marscherleichterung - oder nach besonderer Anordnung der Feuerwehrhelm zur Dienstbekleidung
getragen, ist der Leibriemen tiber der Dienstbluse, und zwar zwischen dem dritten und vierten Knopf
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(von oben), zu tragen. Ehrenwachen, Kranz- und Fahnentrager tragen zusatzlich weifte Diensthand-
schuhe (Punkt 2.18).

Wird das Diensthemd - (Langarm, weil mit Aufschrift und Armelwappen bzw. lichtgrau) als obers-
tes Bekleidungsstiick getragen, dirfen die Armel bis zu dreimal umgeschlagen werden, wobei die

umgeschlagenen Teile eine gleichmaRige Flache zu bilden haben.

Sowohl das Diensthemd weil} (Lang- bzw. Kurzarm) als auch das Diensthemd weif} mit Aufschrift und
Armelwappen (Lang- bzw. Kurzarm) ist ausschlieRlich zur Dienstkleidung (Ausgehuniform) zu tragen.

Der blaue Dienstpullover kann zum einen unter der Dienstbluse und zum anderen bei Tatigkeiten im
Innendienst (Schulungen, Vortrage etc.) als oberstes Bekleidungsstiick getragen werden.

Wird zur Dienstbekleidung die Dienstbluse dunkelblau, der Dienstpullover dunkelblau oder die Fleece-
bzw. Softshelljacke dunkelblau getragen, ist dazu die Krawatte (Binder) zu tragen.

EINSATZBEKLEIDUNG

Die Einsatzbekleidung besteht aus:
5.1 Einsatzbluse K1 griin
5.2 Einsatzhose K1 griin
5.3 Einsatzoverall K1 griin
5.4 Hosengilrtel griin
5.5 Textile Schutzbekleidung dunkelblau
5.6 Feuerwehrhelm
5.7 Karntner Einsatzhelm KE1
5.8 Karntner Feuerwehrhelm DIN 14940
5.9 Feuerwehrsicherheitsstiefel schwarz
5.10 Feuerwehrsicherheitshandschuhe
5.11 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
5.12 Arbeitsbergmutze
5.13 Schirmmiitze (Baseballmiitze)
5.14 Strickhaube
5.15 Schutzhaube
5.16 Diensthemd lichtgrau
5.17 Poloshirt / T-Shirt marineblau
5.18 Pullover griin

¥l Einsatzbluse K1 griin

Seite 6.14

Die Einsatzbluse K1 griin hat grundsatzlich der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-03) zu ent-
sprechen. Die Bekleidungsvorschrift des OBFV wird ergénzt durch die Einsatzbekleidungsvorschrift
des KLFV (Anhang 1), die einen integrierenden Bestandteil dieser Vorschrift bildet und die zur Génze
zu erflllen ist.
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Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens wird auf die Ausfihrungen zur Dienstbluse dunkel-
blau verwiesen.

]  Einsatzhose K1 griin
Die Einsatzhose K1 griin hat grundsétzlich der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-03) zu ent-
sprechen. Die Bekleidungsvorschrift des OBFV wird ergénzt durch die Einsatzbekleidungsvorschrift
des KLFV (Anhang 1), welche einen integrierenden Bestandteil dieser Vorschrift bildet und die zur
Génze zu erfillen ist.

%] Einsatzoverall K1 griin
Der Einsatzoverall einteilig K1 griin hat grundséatzlich der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-03)
zu entsprechen. Die Bekleidungsvorschrift des OBFV wird ergénzt durch die Einsatzbekleidungsvor-
schrift des KLFV (Anhang 1), welche einen integrierenden Bestandteil dieser Vorschrift bildet und die
zur Ganze zu erfiillen ist.

Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens wird auf die Ausfiihrungen zur Dienstbluse dunkel-
blau verwiesen.

Beschriftung der Einsatzbluse bzw. des Einsatzoveralls und der Einsatzhose:

Auf der Einsatzbluse K1 griin und auf dem Einsatzoverall K1 griin ist am oberen Rand der linken
Brusttaschenpatte ein Namensstreifen aus griinem Band mit geradlinig gestickter, 14 mm hoher
schwarzer Schrift zu tragen, wobei (zuerst) der Familienname in Grofbuchstaben und wahlweise
danach der erste Buchstabe des Vornamens anzubringen ist. Akademische Grade (dem Familien-
namen vor- oder nachgestellt) sowie die Standesbezeichnung ,,Ing.“ kénnen angefiihrt werden, nach
Moglichkeit jedoch nur eine(r).

Auf der Einsatzhose K1 griin kann der Namensstreifen am oberen Rand der linken Schenkeltaschen-
patte aufgenaht werden.

EZ]  Hosengiirtel griin
Der Hosengiirtel grin (Baumwolle oder Chemiefaser) hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00)
zu entsprechen.

Hinsichtlich der Ausfiihrung der Klemmschnalle und des Spitzenschoners wird auf die Ausfiihrungen
zum Hosenglrtel schwarz verwiesen.

5 Textile Schutzbekleidung dunkelblau
Die textile Schutzbekleidung dunkelblau besteht aus der textilen Schutzjacke mit Thermofutter und
der textilen Schutzhose.

Die textile Schutzjacke dunkelblau mit Thermofutter sowie die textile Schutzhose haben grundsatzlich
der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-04) zu entsprechen. Die Bekleidungsvorschrift des OBFV
wird erganzt durch die Schutzbekleidungsvorschrift des KLFV (Anhang 2), welche einen integrierenden
Bestandteil dieser Vorschrift bildet und die zur Ganze zu erfiillen ist.
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Auf der linken Seite der Schutzjacke (Flauschband) ist der Name des Tragers mittels dunkelblauen
Klettstreifens anzubringen, und zwar (zuerst) der Familienname in Grof3buchstaben und wahlweise
danach der erste Buchstabe des Vornamens. Akademische Grade (dem Familiennamen vor- oder
nachgestellt) sowie die Standesbezeichnung ,,Ing.“ kdnnen angefiihrt werden, nach Moglichkeit
jedoch nur eine(r).

Die Beschriftung des dunkelblauen Klettstreifens ist geradlinig, entweder zur Ganze in Weil} oder zur
Ganze in Gelb gestickt, auszufuhren. Die Schrifthohe darf maximal 14 mm betragen.

Die textile Schutzjacke und die textile Schutzhose kdnnen im Einsatz sowohl alleine als auch in
Kombination mit der Einsatzbluse und der Einsatzhose bzw. dem Einsatzoverall K1 griin getragen
werden, wobei das Tragen einer schweilsaugenden Unterbekleidung empfohlen wird.

Auf der Riickseite der textilen Schutzjacke ist iber dem obersten Reflexstreifen geradlinig in reflektie-
rendem Silber der Schriftzug ,FEUERWEHR® in 50 mm hohen GrofRbuchstaben anzubringen. Zusatzlich
kann mittig unter dem Schriftzug ,FEUERWEHR® - also ebenfalls noch liber dem obersten Reflex-
streifen - der Name der Feuerwehr in 50 mm hohen GrofRbuchstaben angebracht werden.

Zur Ersichtlichmachung der Funktion des Tragers kann fiir nachstehende Feuerwehrfunktionare
anstelle des Schriftzuges ,FEUERWEHR“ die Funktion in abgekurzter Form in 50 mm hohen GrofRbuch-
staben und mittig darunter - also ebenfalls noch Gber dem obersten Reflexstreifen - der Name der
Feuerwehr, der Name der Gemeinde, der Name des Feuerwehrabschnitts, der Name des Feuerwehr-
bezirks jeweils in 50 mm hohen GroRbuchstaben bzw. der Schriftzug ,KARNTEN“ in 50 mm hohen
GroRbuchstaben angebracht werden.

Abkiirzungen:

» Orts- u. Betriebsfeuerwehrkommandantstellvertreter: KDTSTV

» Orts- u. Betriebsfeuerwehrkommandant: KDT

» Gemeindefeuerwehrkommandantstellvertreter: GFKSTV

» Gemeindefeuerwehrkommandant: GFK

» Abschnittsfeuerwehrkommandantstellvertreter: AFKSTV

» Abschnittsfeuerwehrkommandant: AFK

» Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter: BFKSTV

» Bezirksfeuerwehrkommandant: BFK

» Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter: LFKSTV

» Landesfeuerwehrkommandant: LFK

» Landesfeuerwehrverband: LFV

Beispiele:
KDTSTV BFK

SIEBENBRUNN-RIEGERSDORF ST. VEIT AN DER GLAN
GFK L'FKSTV
LURNFELD KARNTEN

AFKSTV

VOLKERMARKT-WALLERSBERG
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Einsatzbekleidung

Feuerwehrhelm

Der Feuerwehrhelm hat grundsatzlich der Richtlinie des OBFV (RL KS-01) zu entsprechen. Weiters
kénnen samtliche vom OBFV zugelassenen Feuerwehrhelme in den Farben Gelb/Griin nachleuchtend
oder tagesleuchtgelb getragen werden.

Je nach Erfordernis ist der Nacken- und Gesichtsschutz zu tragen.

Karntner Einsatzhelm KE1 (auslaufend)

Dieser Feuerwehrhelm hat der Richtlinie des KLFV (KE1) zu entsprechen.

Karntner Feuerwehrhelm DIN 14940

Dieser Feuerwehrhelm hat der DIN 14940 zu entsprechen. Die Helmschale besteht aus Kunststoff
(Duroplast) und ist gelb/griin nachleuchtend oder tagesleuchtgelb mit Nackenschutz, jedoch ohne
eingebauten, Gesichtsschutz. Der Kinnriemen ist als Kinn- und Nackenriemen auszufiihren.

Je nach Erfordernis ist der Nackenschutz bzw. der Gesichtsschutz, welcher auRen am Helm mit
abgedecktem Federzug angebracht werden kann, zu tragen.

Feuerwehrsicherheitsstiefel schwarz
Die Feuerwehrsicherheitsstiefel schwarz haben der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-06) zu
entsprechen und kénnen auch in der Ausflihrung als Schniirstiefel getragen werden.

Feuerwehrsicherheitshandschuhe

Die Feuerwehrsicherheitshandschuhe haben der EN 659 sowie der Bekleidungsvorschrift des OBFV
(RL KS-00) zu entsprechen. Unter diesen Feuerwehrsicherheitshandschuhen sind, je nach Einsatz-
erfordernis, zur Vermeidung von Infektionen nach Méglichkeit Einweglatexhandschuhe zu tragen. Dies
gilt auch fiir Modelle mit integriertem Virenschutz, da die Wirkung des Virenschutzes aufgrund der
mechanischen Beanspruchung der Handschuhe bereits nach kurzer Nutzungsdauer nachlassen kann.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken (technische Hilfeleistung) haben der EN 388 zu ent-
sprechen, jedoch mindestens Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 2, WeiterreiRfestigkeit 3 und Durch-
stichfestigkeit 3 aufzuweisen. Unter diesen Schutzhandschuhen sind, je nach Einsatzerfordernis, zur
Vermeidung von Infektionen nach Méglichkeit Einweglatexhandschuhe zu tragen. Dies gilt auch fiir
Modelle mitintegriertem Virenschutz, da die Wirkung des Virenschutzes aufgrund der mechanischen
Beanspruchung der Handschuhe bereits nach kurzer Nutzungsdauer nachlassen kann.

Arbeitsbergmiitze

Die Arbeitsbergmiitze aus schwarzem Diolen oder einem gleichwertigen Stoff hat in ihrer Form der
Dienstmitze dunkelblau - jedoch ohne Deckelfiitterung - zu entsprechen. Als SchweiRband ist Leder
zu verwenden.

Hinsichtlich der Kokarde, den Knopfen, dem Goldpassepoil und dem Edelweild wird auf die Aus-
flhrungen zur Dienstmiitze dunkelblau verwiesen.
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EEM

Seite 6.18

Schirmmiitze (Baseballmiitze)

Die Schirmmiitze hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen, wobei jedoch der
Schriftzug ,,Feuerwehr“ und der Ortsname in Weif} auszufiihren sind. Andere Wappen, wie Gemeinde-
oder Firmenwappen und dergleichen, diirfen nicht angebracht werden.

Die Schirmmutze ist nur zur Einsatzbekleidung zu tragen.

Strickhaube
Die Strickhaube ist als dunkelblaue Rollhaube mit einem in Weif} oder in Gelb eingestickten Schriftzug
»FEUERWEHR* auszufiihren.

Die Strickhaube ist nur zur Einsatzbekleidung zu tragen.

Schutzhaube
Die Schutzhaube hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen. Sie dient als
Hitzeschutz bei Brandeinsatzen sowie auch als Kalteschutz und ist unter dem Feuerwehrhelm zu tragen.

Diensthemd lichtgrau

Das Diensthemd lichtgrau (Lang- bzw. Kurzarm) hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu
entsprechen. Das Diensthemd lichtgrau (Lang- bzw. Kurzarm) ist ausschlieBlich zur Einsatzbekleidung
zu tragen. Bis zum 31.12.2025 kann das Diensthemd lichtgrau auch noch zur Dienstbekleidung getragen
werden (Ubergangsregelung).

Auf dem Diensthemd lichtgrau (Lang- bzw. Kurzarm) darf weder eine Aufschrift noch ein Armelwappen
angebracht werden.

Poloshirt/T-Shirt marineblau

Das Polo- bzw. T-Shirt in der Farbe marineblau (Lang- bzw. Kurzarm) ist in handelsublicher Ausfiihrung
(Mischgewebe) zu verwenden. Auf der linken Vorderseite ist in Brusthdhe geradlinig der Schriftzug
+~FEUERWEHR“ und darunter ebenfalls geradlinig der Name der Feuerwehrin GroRbuchstaben einzu-
sticken oder aufzudrucken. Unter dem Namen der Feuerwehr oder zwischen dem Schriftzug ,,FEUER-
WEHR“ und dem Namen der Feuerwehr kann mittig das Feuerwehrkorpsabzeichen oder das Logo
des KLFV in einer maximalen Hohe von 50 mm und entsprechend proportionaler Breite zusatzlich
angebracht werden. Andere Wappen, wie Gemeinde- oder Firmenwappen und dergleichen, dlrfen
nicht angebracht werden.

Anstelle des Schriftzuges ,FEUERWEHR® kann auch die Sonderbezeichnung ,,BEZIRKSFEUER-
WEHRKOMMANDO" bzw. ,,BFKDO*, die Sonderbezeichnung ,,LANDESFEUERWEHRKOMMANDO* bzw.
»LFKDO“ oder die Sonderbezeichnung ,LANDESFEUERWEHRVERBAND“ bzw. ,LFV“ und anstelle des
Namens der Feuerwehr der Name des Feuerwehrbezirks in Grolbuchstaben bzw. der Schriftzug
LKARNTEN“ angebracht werden. Werden die Abkiirzungen ,BFKDO*, ,LFKDO* bzw. ,,LFV“ verwendet,
kann der Name des Feuerwehrbezirks bzw. der Schriftzug ,KARNTEN“ auch nach der Abkiirzung,
also in derselben Zeile, angebracht werden (Beispiel: BFKDO FELDKIRCHEN und mittig darunter das
Feuerwehrkorpsabzeichen oder das Logo des KLFV).
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Auf der Riickseite des Polo- bzw. T-Shirts kann geradlinig der Schriftzug ,,FEUERWEHR" und darunter
ebenfalls geradlinig der Name der Feuerwehr oder die Sonderbezeichnung (wie auf der Vorderseite)
eingestickt oder aufgedruckt werden.

Fur Mitglieder der Katastrophenhilfsziige kann eine abweichende Beschriftung erfolgen, und zwar
auf der linken Vorderseite in Brusthohe entweder das Feuerwehrkorpsabzeichen oder das Logo
des KLFV und dartiber geradlinig der Schriftzug ,,KAT-Zug 1, ,KAT-Zug 11*, ,KAT-Zug IlI%, ,,KAT-Zug IV“
oder ,,KAT-Zug V*“ und unter dem Feuerwehrkorpsabzeichen bzw. dem Logo des KLFV geradlinig der
Schriftzug ,,KARNTEN“ sowie auf der Riickseite derselbe geradlinige Schriftzug wie auf der Vorderseite
und darunter der Schriftzug ,KARNTEN“ oder das ,,Karnten-Logo*.

Abweichende Beschriftungen anderer Art (z. B. Flughelfer, MRAS, Eigenkreationen etc.) sind nicht
zulassig.

Die Farbe der Beschriftung hat am gesamten Shirt (Vorder- und Riickseite) einheitlich, und zwar
entweder zur Ganze in Weil oder zur Ganze in Gelb, zu erfolgen. Die Schrifthdhe auf der Vorderseite
darf maximal 12 mm, jene auf der Riickseite maximal 40 mm betragen.

Sowohl zum Poloshirt als auch zum T-Shirt werden keine Dienstgrade getragen, weshalb auf diesen
Bekleidungsstiicken keine Schulterklappen anzubringen sind.

EEY]  Pullover griin

Der Pullover griin hat grundséatzlich der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen.
Der Pullover ist jedoch als Strickpullover mit langen Armeln und Rundkragenschnitt auszufiihren. Die
Ellenbogen- und Schulterbereiche sind aulRen stoffverstarkt. Im Schulterbereich sind Schulterklappen
fur Aufschiebeschlaufen anzubringen.

Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens wird auf die Ausfiihrungen zur Dienstbluse dunkel-
blau verwiesen.

SONSTIGES ZUR EINSATZBEKLEIDUNG

[¥]  Feuerwehrgurt und Feuerwehrbeil

Der Feuerwehrgurt hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen (ONORM F-4030).

Als Beil ist ein Feuerwehrbeil nach DIN-15924 zu verwenden. Die Beiltasche ist aus schwarzem Blank-
leder zu fertigen.

[¥]  Helmstreifen

Am Feuerwehrhelm konnen Helmstreifen aus reflektierendem Material - Form des Streifens und
Anbringungsstelle jeweils abhangig vom Modell - getragen werden.
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Farbe:
» samtliche Chargendienstgrade: Silber
» samtliche Offiziersdienstgrade: Gelb

Von Mannschafts- und Verwaltungsdienstgraden sowie von nicht aktiven Mitgliedern - dies unabhangig
vom (Ehren-)Dienstgrad - sind keine Helmstreifen zu tragen.

Andere Helm- bzw. Reflexstreifen und dergleichen (z. B. rote Helmstreifen) diirfen nicht angebracht
werden.

Anbringung bei den Karntner Helmen (KE1 u. DIN 14940):
Der Helmstreifen mit einer Breite von 15 mm ist Giber dem Knick des Helmes anzubringen.

[75]  Helmwappen

Bei den Karntner Helmen (KE1 u. DIN 14940) ist das Karntner Landeswappen in Originalfarbe mit
einer Grofe von b =40 mm, h = 45 mm auf der linken Seite der Helmschale mittig tiber dem Knick
des Helmes bzw. Giber dem Helmstreifen anzubringen.

Bei den sonstigen vom OBFV zugelassenen Feuerwehrhelmen ist das Karntner Landeswappen - sofern
dies moglich ist - am Helm vorne mittig anzubringen.

Andere Wappen, wie Gemeinde- oder Firmenwappen und dergleichen, diirfen nicht angebracht werden.

Eine Beschriftung der AulRenseite des Feuerwehrhelms (z. B. Feuerwehrfunktion, Name des Helm-
tragers, Name der Feuerwehr etc.) ist nicht zulassig.

[3Z]  Uberwiirfe fiir besondere Funktionen

Seite 6.20

Die Uberwiirfe haben der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen.

» ,,Einsatzleiter (Farbe: fluoreszierendes Gelb)
Auf dem Rickenteil ist die Aufschrift ,EINSATZLEITER“ und darunter die Aufschrift ,,FEUERWEHR*
in mind. 50 mm hohen schwarzen Buchstaben aufzudrucken.

» ,,Feuerwehrarzt* (Farbe: fluoreszierendes Gelb)
Auf dem Riickenteil ist die Aufschrift ,ARZT“ und darunter die Aufschrift ,FEUERWEHR“ in mind.
50 mm hohen schwarzen Buchstaben aufzudrucken.

» ,,Feuerwehr* (Farbe: fluoreszierendes Gelb oder hochsichtbares Orange)
Auf dem Riickenteil ist die Aufschrift ,,FEUERWEHR* in mind. 50 mm hohen schwarzen Buchstaben
aufzudrucken.

Andere Uberwiirfe diirfen nicht verwendet (getragen) werden.
Wichtige Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Verwendung von Uberwiirfen in Kombination mit der

textilen Schutzbekleidung die Funktion der Schutzbekleidung beeintrachtigt werden kann, dies
unabhangigvon der Einsatzart. Die Verwendung von Uberwiirfen kann insbesondere bei Brandeinsatzen
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(Hitzeeinwirkung) ein Sicherheitsrisiko fiir den Trager darstellen, weshalb das Tragen von Uberwiirfen
bei derartigen Einsatzen zu unterbleiben hat.

Nachdem die einschléagige Richtlinie des OBFV derzeit tiberarbeitet wird (voraussichtliche zukiinftige
Bezeichnung: Richtlinie zur Kennzeichnung von Fihrungskraften und Sonderfunktionen, KS-05),
erfolgt eine Anpassung des Punktes 6.4 (Uberwiirfe fiir besondere Funktionen) nach Vorliegen der
neuen OBFV-Richtlinie.

TRAGEWEISE DER EINSATZBEKLEIDUNG

Grundsatzlich ist auf eine den Einsatzerfordernissen entsprechende Bekleidung zu achten.

Bei Brand- und technischen Einsatzen sind je nach Einsatzerfordernis die Einsatzbluse K1 griin und
die Einsatzhose K1 griin bzw. der Einsatzoverall K1 griin oder die textile Schutzbekleidung, der Feuer-
wehrhelm, die Feuerwehrsicherheitshandschuhe bzw. die Schutzhandschuhe gegen mechanische
Risiken (nach Méglichkeit in Kombination mit Einweglatexhandschuhen) und die Feuerwehrsicher-
heitsstiefel zu tragen.

Die Einsatzbluse K1 griin wird in der Einsatzhose K1 griin getragen, die Einsatzhose K1 griin bzw. der
Einsatzoverall K1 griin (iber den Stiefeln. Grundsatzlich ist der Feuerwehrgurt mit Beil vom Angriffs-
und Atemschutztrupp zu tragen.

Polo- oder T-Shirts kdnnen im Einsatzdienst unter der Einsatzbluse K1 griin bzw. dem Einsatzoverall
K1 griin bzw. unter der textilen Schutzbekleidung getragen werden. Wenn es die Einsatz- bzw. Wetter-
verhaltnisse zulassen, kdnnen Polo- oder T-Shirts mit der Einsatzhose K1 griin oder der textilen
Schutzhose dunkelblau als oberstes Bekleidungsstiick kombiniert werden. Zur Einsatzbekleidung
durfen keine weiflen Diensthemden getragen werden.

Im Brandsicherheitswachdienst, bei Suchaktionen, bei Einsdtzen des Wasserdienstes und bei Schulun-
gen kann anstelle des Feuerwehrhelms die Arbeitsbergmiitze, die Schirmmiitze oder die Strickmitze
getragen werden. Der Feuerwehrhelm ist jedoch im Fahrzeug mitzufiihren.

Uberwiirfe kénnen von Feuerwehrmitgliedern mit besonderen Funktionen (siehe Punkt 6.4) getragen
werden.

Bei sonstigen Dienstverrichtungen, wie Innendienst, Inspektionen, theoretischen Schulungen usw.,
kann die Einsatzbluse K1 griin und die Einsatzhose K1 griin bzw. der Einsatzoverall K1 griin sowie
der Feuerwehranorak dunkelblau verwendet werden. Als Oberbekleidung kdnnen auch die Fleece-
bzw. Softshelljacke dunkelblau und der Pullover griin getragen werden. Dazu kdnnen auch schwarze
Halb- bzw. Funktionsschuhe mit schwarzen Socken verwendet werden.

Bei Dienstfahrten mit Einsatzfahrzeugen (Werkstattenbesuch, Besorgungsfahrt, Fahrten zur Landes-
feuerwehrschule etc.) ist die Einsatzbekleidung - wie oben beschrieben - zu tragen. Die librige Schutz-
ausrustung ist jedoch mitzufiihren.
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6 | Bekleidungsvorschrift

EINSATZBEKLEIDUNG DER BETRIEBSFEUERWEHREN

Abweichend von den Bestimmungen der Bekleidungsvorschrift ist es Mitgliedern der Betriebsfeuer-
wehr - wenn es die Besonderheit der Situation erfordert - gestattet, im Einsatz die Arbeitsbekleidung
zu tragen, sofern sie den Arbeitnehmerschutzvorschriften entspricht.

BEKLEIDUNG DER FEUERWEHRJUGEND

Die Bekleidung fur die Feuerwehrjugend hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV-RL KS 05 zu ent-
sprechen. Auf der linken Brusttasche wird das Emblem der Feuerwehrjugend getragen. Am linken
Armel ist das Armelwappen analog zur Dienstbluse dunkelblau anzubringen.

Nahere Bestimmungen zur Bekleidung fiir die Feuerwehrjugend sind der Richtlinie fiir die Feuer-
wehrjugend zu entnehmen.

SONDERBEKLEIDUNG

Fir die Sonderdienste (z. B. Wasserdienst, Flugdienst) sind von dieser Bekleidungsvorschrift
abweichende bzw. zusétzliche Bekleidungsstiicke (Sonderbekleidung) und Trageweisen zulassig.

Die ndheren Bestimmungen zu den Sonderbekleidungen und den Trageweisen sind den Richtlinien
fur den jeweiligen Sonderdienst zu entnehmen.

TOLERANZEN

Bei Langen, Breiten und Hohen gelten fiir die Ausflihrung (Anfertigung) folgende Toleranzen:

» Bis 100 mm: +/- 1 mm
» Bis 200 mm: +/- 2mm
» Bis 500 mm: +/- 5mm
» Bis 1.000 mm: +/- 10 mm
ANHANGE

Seite 6.22

» Anhang 1: Erganzende Vorschrift zur Einsatzbekleidung K1 Ausfiihrung Karnten

» Anhang 2: Erganzende Vorschrift zur textilen Schutzbekleidung Ausfiihrung Kérnten
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Anhénge

Diese Vorschrift tritt mit dem Ersten jenes Monats in Kraft, der ihrer Kundmachung in der Feuer-
wehr-Fachzeitschrift folgt. Sie ersetzt die bisherige Bekleidungsvorschrift des KLFV (Punkt 15 der
Verordnungen & Richtlinien der Karntner Feuerwehren vom 25.05.2005).

Klagenfurt am Worthersee, am 26.05.2020

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

Knopf weilt - gekdrnt: PFM bis HBM
gold - gekdrnt: Bl bis LFARZT

Die Kordelschlaufe wird in der Mitte
/ der Schulterspange getragen.

Schulterspange:

PFM bis HFM rot*
LM bis HBM  ,silber”
Bl bis LFARZT ,gold”

«~erwalter” tragen keine Schulterspange.

Namensschild

11 cm

2 "‘-—-—-_.__________-- %
Armelwappen in der entsprechenden
Ausfiihrung siehe Punkt 3.1

Auszeichnungen sind ausschlieBlich
auf der Dienstbluse zu tragen!

Funktionsabzeichen '

Abb. 4
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6.1 | Anhang 1 - Ergédnzende Vorschrift - Einsatzbekleidung K1
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Bei den in dieser Vorschrift verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form,
aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.

E RECHTSGRUNDLAGE

§ 25 Karntner Feuerwehrgesetz 1990 (K-FWG 1990)
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Allgemeines

ALLGEMEINES

Die Einsatzbekleidung K1 griin wurde speziell fir die Brandbekdampfung im freien Geléande, Wald-
brandbekampfung und den technischen Einsatz entwickelt. Die Bekleidung ist aus flammhemmenden
Materialien gefertigt, nicht gefiittert und bietet einen begrenzten Schutz gegen Flammen, Hitze,
Wasserdampf und Chemikalien.

Die Einsatzbekleidung K1 griin besteht entweder aus der Einsatzbluse K1 griin und der dazugehérigen
Einsatzhose K1 griin oder dem Einsatzoverall einteilig K1 griin.

Die Einsatzbekleidung K1 griin hat grundsatzlich der Bekleidungsvorschrift des OBFV (Richtlinie
KS-03) und der Bekleidungsvorschrift des KLFV zu entsprechen. Die Bekleidungsvorschriften des OBFV
und des KLFV werden erganzt durch diese Einsatzbekleidungsvorschrift (Anhang 1 zur Bekleidungs-
vorschrift des KLFV), welche einen integrierenden Bestandteil dieser Vorschrift bildet und die zur
Ganze zu erfullen ist.

EE]  Zuerfiillende Normen und Richtlinien

» OBFV-Richtlinie KS-03 (in der letztgiiltigen Fassung)
Bekleidungsvorschrift des KLFV (in der letztgliltigen Fassung)
Einsatzbekleidungsvorschrift des KLFV (in der letztglltigen Fassung)
EN 15614 (in der letztgiiltigen Fassung)

vV v vy

CE 534 (in der letztgiiltigen Fassung)

F¥]  Obermaterial

1.2.1

» Obermaterial lt. Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-03)
» FC-Ausriistung (schmutz-, 6l-, wasser- und chemikalienabweisend impragniert)

Farbe des Obermateriales
Das Obermaterial fiir die Einsatzbekleidung K1 griin ist in der Farbe Olivgriin laut OBFV-Richtlinie
KS-03 auszufiihren.

FE]  GréRen

Die entsprechenden Gréfen sind aus der GréRentabelle der OBFV-Richtlinie KS-03 zu entnehmen.

E]  Kennzeichnung

Die Einsatzbekleidung K1 griin ist mit der Bezeichnung und der Priifnummer entsprechend der
Vorschrift zur Anfertigung von Einsatzbekleidung sowie weiterer Kennzeichnung entsprechend der
Textilkennzeichnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu kennzeichnen.

5 Anbringen des Armelwappens

Hinsichtlich des Anbringens des Armelwappens auf der Einsatzbluse K1 griin sowie dem Einsatzoverall
einteilig K1 griin wird auf die Ausfiihrungen zur Dienstbluse dunkelblau in der Bekleidungsvorschrift

des KLFV verwiesen.
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6.1 | Anhang 1 - Ergédnzende Vorschrift - Einsatzbekleidung K1

1.6 Beschriftung der Einsatzbluse bzw. des Einsatzoveralls und der Einsatzhose

Hinsichtlich der Beschriftung (Namensstreifen) wird auf die diesbeziiglichen Bestimmungen der
Bekleidungsvorschrift des KLFV verwiesen.

EINSATZBLUSE K1 GRUN

FEN  standardausstattung

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Seite 6.1.4

Die Standardausstattung der Einsatzbluse K1 griin umfasst 2 grof3e Brusttaschen mit Patten,
Bewegungsfalten am Riicken sowie jeweils einen Reflexstreifen in Silber mit einer Breite von 5 cm
umlaufend auf Héhe der Brust (brusttaschenmittig) auf den Armeln (unter dem Ellenbogen).

Anfertigung

Die Einsatzbluse K1 griin ist aus oben angefiihrtem Obermaterial anzufertigen. Sie besteht aus den
zwei Vorderteilen samt Taschen inklusive Patten, Reflexstreifen in Silber, dem einteiligen Riicken mit
Golffalten, den Armeln und Kragen.

Vorderteile
Die Vorderteile haben zwei aufgesetzte Taschen und einen angeschnittenen Besatz. An der linken
Besatzinnenseite ist eine verstiirzte Knopfleiste zu fertigen.

Taschenpatten

Die Taschenpatten werden auf dem Vorderteil in Brusthéhe zickzack oder kantig aufgesteppt. Die
Taschenpatte ist - je nach GréRe - 21 bis 26 cm von der Halslochspitze und 5 bis 9,5 cm von der vor-
deren Kante entfernt aufgenaht. Die Patte ist jeweils 17 cm lang, in der Mitte 7 cm und an den Seiten
5,5 cm breit, die Seiten verlaufen auf 3 cm gerade und verengen sich danach auf die Taschenbreite.
An der Innenseite der Patte ist ein Klettverschluss aufgenaht.

Brusttaschen

Die Brusttaschen sind 2 cm unter den Patten angesetzt. Die Taschen haben eine Hohe von 18 cm
und eine Breite von 15 cm. Die unteren Taschenecken sind 2 cm abgeschragt, der Tascheneingriff
ist auf jeder Seite 1 cm zugenaht, sodass die Taschenpatte den Tascheneingriff auf jeder Seite 2 cm
Uberlappt. Auf der Tasche ist das Gegenstiick des Klettverschlusses so aufgenaht, dass es mit der
Patte Ubereinstimmt.

Riicken
Der Riicken hat rechts und links eine Golffalte, die 3 cm tief zur Rlickenmitte eingelegt wird. Die Golf-
falte reicht von der Achselnaht bis auf ca. 35 cm vom unteren Saum.

Kragen

Der Kragen besteht aus dem Ober- und Unterkragen. Der Kragen kann mittels flammhemmenden
Klettverschlusses geschlossen werden.
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2.2.6

2.2.7

Einsatzhose K1 griin

Armel

Der Armelschlitz ist mit einem Besatz aus dem gleichen Material verstiirzt und mit einem Stoffkeil
hinterlegt. Am unteren Rand ist der Armel mit einer doppelt gelegten, 5 cm breiten und je nach GréRe
29 bis 32 cm langen Manschette versehen. In der Mitte der Manschette, direkt an der Schlitzkante
am Oberarmel, ist ein Klettband 8 x 2 cm und am Unterdrmel ein Flauschband 8 x 2 cm aufgenaht.

Schulterklappen

Die Schulterklappen sind genau in der Mitte der Achselnaht aufgenaht. Sie haben eine Lange von 14
c¢m und eine Breite von 4,5 cm. Die Schulterklappe ist mit dem gleichen Material gefiittert, hat an
einem Ende eine Dreispitzform und wird mit einem Klett- und Flauschband verschlossen.

EINSATZHOSE K1 GRUN

EF]  standardausstattung

Die Standardausstattung der Einsatzhose K1 griin umfasst 2 Einschubtaschen mit Zipp, 2 Schenkel-
taschen mit Patten, Girtelschlaufen sowie jeweils einen Reflexstreifen in Silber mit einer Breite von
5 cm umlaufend auf den Hosenbeinen (unter dem Knie).

EF]  Anfertigung

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Die Einsatzhose K1 griin ist aus oben angefiihrtem Obermaterial anzufertigen. Sie besteht aus den
beiden Vorder- und den beiden Hinterhosen samt den zwei Vordertaschen mit angeschnittenen
Gurtelschlaufen, Reflexstreifen in Silber und den beiden Schenkeltaschen inklusive Patten.

Vorderhose und Hinterhose

Auf jederVorderhose befindet sich eine aufgesteppte Tasche mit angeschnittener Giirtelschlaufe. Sie
ist im fertigen Zustand vorne 30 cm, hinten 20 cm hoch und 19 cm breit. Die Girtelschlaufe ist 6 cm
lang und 3 cm breit. Der Tascheneingriff befindet sich 3 cm unter der Oberkante und ist mit einem
flammhemmenden Reiftverschluss zu schlieRen.

Schenkeltaschen

Die Schenkeltasche istim fertigen Zustand ohne Patte 23 cm hoch und 19 cm breit. Die dazugehdrende
Patte ist 21 cm lang, in der Mitte 7 cm, an den Seiten 5,5 cm breit und wird 5 mm breit gesteppt, die
Seiten verlaufen auf 3 cm gerade und verengen sich danach auf die Taschenbreite. Die Schenkeltasche
hat unten und riickwarts einen 5,5 cm tiefen Blasbalg, der schmal aufgesteppt ist. Die vordere und die
beiden oberen Ecken der Tasche sind dreieckig, ca. 5 mm breit, gut ausgeheftet oder mit einer Riegel-
maschine verriegelt. Der Tascheneingriff ist auf jeder Seite 1 cm zugenaht, sodass die Taschenpatte
den Tascheneingriff auf jeder Seite 2 cm Uberlappt.

Die Patte wird auf der Tasche mit einem Klett- und Flauschband verschlossen.
Hosenschlitz

Der Hosenschlitz ist mit einer Schlitzleiste verarbeitet und mit einem starken flammhemmenden
Reilverschluss verschlossen.
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3.2.4

Giirtelschlaufen
Die Glirtelschlaufen sind im fertigen Zustand 6 cm lang und 3 cm breit.

EINSATZOVERALL EINTEILIG K1 GRUN

Standardausstattung

Die Standardausstattung des Einsatzoveralls einteilig K1 griin umfasst 2 grof3e Brusttaschen mit
Patten, Bewegungsfalten am Riicken, 2 Einschubtaschen mit Zipp, 2 Schenkeltaschen mit Patten,
Gurtelschlaufen sowie jeweils einen Reflexstreifen in Silber mit einer Breite von 5 cm umlaufend auf
Héhe der Brust (brusttaschenmittig), auf den Armeln (unter dem Ellebogen) und den Hosenbeinen
(unter dem Knie).

[¥]  Anfertigung

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Seite 6.1.6

Der Einsatzoverall einteilig K1 griin ist aus oben angefiihrtem Obermaterial anzufertigen. Er besteht
aus den zwei Vorderteilen samt Taschen inklusive Patten, Reflexstreifen in Silber, dem einteiligen
Riicken mit Golffalten, den Armeln und dem Kragen, den beiden Vorder- und Hinterhosen samt den
zwei Vordertaschen mit angeschnittenen Girtelschlaufen und den beiden Schenkeltaschen inklusive
Patten.

Vorderteile
Die Vorderteile haben zwei aufgesetzte Taschen.

Taschenpatten

Die Taschenpatten werden am Vorderteil in Brusthohe zickzack oder kantig aufgesteppt. Die Taschen-
patte ist - je nach GréRe - 21 bis 26 cm von der Halslochspitze und 5 bis 9,5 cm von der vorderen
Kante entfernt aufgenaht. Die Patte ist jeweils 17 cm lang, in der Mitte 7 cm und an den Seiten 5,5
cm breit, die Seiten verlaufen auf 3 cm gerade und verengen sich danach auf die Taschenbreite. Auf
der Innenseite der Patte ist ein Klettverschluss aufgenaht.

Brusttaschen

Die Brusttaschen sind 2 cm unter den Patten angesetzt. Die Taschen haben eine Hohe von 18 cm
und eine Breite von 15 cm. Die unteren Taschenecken sind 2 cm abgeschragt, der Tascheneingriff
ist auf jeder Seite 1 cm zugenaht, sodass die Taschenpatte den Tascheneingriff auf jeder Seite 2 cm
Uberlappt. Auf der Tasche ist das Gegenstiick des Klettverschlusses so aufgenaht, dass sie mit der
Patte Ubereinstimmt.

Riicken
Der Riicken hat rechts und links eine Golffalte, die 3 cm tief zur Riickenmitte eingelegt ist. Die Golffalte
reicht von der Achselnaht bis zur Taillennaht.

Kragen

Der Kragen besteht aus dem Ober- und Unterkragen. Der Kragen kann mittels flammhemmenden
Klettverschlusses geschlossen werden.
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

Einsatzoverall einteilig K1 griin

Armel

Der Armelschlitz ist mit einem Besatz aus dem gleichen Material verstiirzt und mit einem Stoffkeil
hinterlegt. Am unteren Rand ist der Armel mit einer doppelt gelegten, 5 cm breiten und je nach GréRe
29 bis 32 cm langen Manschette versehen. In der Mitte der Manschette, direkt an der Schlitzkante
am Oberarmel, ist ein Klettband 8 x 2 cm und am Unterdrmel ein Flauschband 8 x 2 cm aufgenaht.

Schulterklappen

Die Schulterklappen sind genau in der Mitte der Achselnaht aufgenaht. Sie haben eine Lénge von
14 cm und eine Breite von 4,5 cm. Die Schulterklappe ist mit dem gleichen Material gefiittert, hat an
einem Ende eine Dreispitzform und wird mit einem Klettband verschlossen.

Vorderhose und Hinterhose

Auf jederVorderhose befindet sich eine aufgesteppte Tasche mit angeschnittener Girtelschlaufe. Sie
istim fertigen Zustand vorne 30 cm, hinten 20 cm hoch und 19 ¢cm breit. Die Giirtelschlaufe ist 6 cm
lang und 3 cm breit. Der Tascheneingriff befindet sich 3 cm unter der Oberkante und ist mit einem
flammhemmenden ReiRverschluss zu schlieRen.

Schenkeltasche

Die Schenkeltascheistim fertigen Zustand ohne Patte 23 cm hoch und 19 cm breit. Die dazugehérende
Patte ist 21 cm lang, in der Mitte 7 ¢cm, an den Seiten 5,5 cm breit und wird 5 mm breit gesteppt, die
Seiten verlaufen auf 3 cm gerade und verengen sich danach auf die Taschenbreite. Die Schenkeltasche
hat unten und rlickwarts einen 5,5 cm tiefen Blasbalg, der schmal aufgesteppt ist. Die vordere und die
beiden oberen Ecken der Tasche sind dreieckig, ca. 5 mm breit, gut ausgeheftet oder mit einer Riegel-
maschine verriegelt. Der Tascheneingriff ist auf jeder Seite 1 cm zugenéht, sodass die Taschenpatte
den Tascheneingriff auf jeder Seite 2 cm tberlappt.

Die Patte wird auf der Tasche mit einem Klett- und Flauschband verschlossen.

ReiRverschluss

Der Einsatzoverall kann mit einem vom Kragen bis in die rechte Vorderhose verlaufenden, ca. 95 cm
langen flammhemmenden GegenlaufreiRverschluss (aus Metall) oder mit einem vom Kragen bis in
die Hosenmitte verlaufenden, ca. 70 cm langen flammhemmenden GegenlaufreiRverschluss (aus
Metall) geschlossen werden.

Giirtelschlaufen
Die Glirtelschlaufen sind im fertigen Zustand 6 cm lang und 3 cm breit.
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INHALT
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Bei den in dieser Vorschrift verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form,
aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.

RECHTSGRUNDLAGE

Seite 6.2.2

§ 25 Karntner Feuerwehrgesetz 1990 (K-FWG 1990)
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Allgemeines

ENTSTEHUNGSVERLAUF DER SPEZIFIKATIONEN
ZUR TEXTILEN SCHUTZBEKLEIDUNG

Die erganzende Vorschrift gilt gemaf Beschluss des Landesfeuerwehrausschusses vom 26.11.2007.

Beschlusskonform wurden in der Informationsveranstaltung am 29.02.2008 beim Karntner Landes-
feuerwehrverband den namhaften Anbietern von Feuerwehrschutzbekleidungen die nachstehenden
erganzenden Vorschriften erlautert und in der Folge auch per E-Mail Ubermittelt.

Erganzend zu genannter Informationsveranstaltung wurden am 10.06.2008 alle namhaften Anbieter
von Feuerwehrschutzbekleidung via Mail tiber Erganzungen zur textilen Schutzbekleidung informiert.

Informationen Uber die Toleranzen bei der Anbringung der Reflexstreifen wurden den namhaften
Anbietern von Feuerwehrschutzbekleidung via Mail am 28.06.2008 iibermittelt.

Erganzend zu den 2008 beschlossenen Merkmalen wurden mit Schreiben vom 13.03.2017 Anderungen

und weitere Ergédnzungen festgelegt und den namhaften Anbietern von Feuerwehrschutzbekleidung
Ubermittelt.

ALLGEMEINES

Die textile Schutzbekleidung besteht aus der textilen Schutzjacke mit Thermofutter und der textilen
Schutzhose.

Die textile Schutzjacke mit Thermofutter sowie die textile Schutzhose haben grundsatzlich der
Bekleidungsvorschrift des OBFV (Richtlinie KS-04 und KS-04a) zu entsprechen. Diese Bekleidungs-
vorschriften des OBFV und KLFV werden ergénzt durch diese Schutzbekleidungsvorschrift des KLFV
(Anhang 2 der Bekleidungsvorschrift des KLFV), welche einen integrierenden Bestandteil dieser Vor-
schrift bildet und die zur Ganze zu erfiillen ist.

EE]  Zuerfiillende Normen, Richtlinien und Priifungen

OBFV-Richtlinie KS-04 (in der letztgiiltigen Fassung)
OBFV-Richtlinie KS-04a (in der letztglltigen Fassung)
Bekleidungsvorschrift des KLFV (in der letztglltigen Fassung)

Schutzbekleidungsvorschrift des KLFV (in der letztgiiltigen Fassung)

EN 469 Leistungsstufe 2 (in der letztgiiltigen Fassung)

vV v vV v VY

Gultige OBFV-Prifung mit Prifnummer
Das Zertifikat ist bei jeder Auslieferung an die Feuerwehr in Kopie beizulegen!
Zusatzlich zum Prifzertifikat sind die nachstehend angeflihrten Priifwerte gemaf EN 469 anzugeben:

» Wasserdichtigkeit
» Wasserdampfdurchgangswiderstand
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Zugfestigkeit (AuRenmaterial)
WeiterreiRfestigkeit (Auflenmaterial)
Warmelbergang - Flamme HT(24

vV v vy

Warmelbergang - Strahlung RHTI

Farbe des Obermateriales
Die Farbe des fertig ausgeriisteten Stoffes fiir die textile Schutzbekleidung hat der OBFV-Richtlinie
KS-04 (Schwarzblau RAL 5004) zu entsprechen.

GrofRen
Die entsprechenden GréRen sind der GréRen- bzw. MaRtabelle der OBFV-Richtlinien KS-04 und
KS-04a zu entnehmen.

Kennzeichnung

Die textile Schutzbekleidung ist mit der Bezeichnung und der Priifnummer entsprechend der Vorschrift
zur Anfertigung von Einsatzbekleidung sowie weiterer Kennzeichnung entsprechend der Textilkenn-
zeichnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu kennzeichnen.

Reflexstreifen

Zur besseren Sichtbarkeit ist die textile Schutzbekleidung mit jeweils 50 mm breiten gelben und
silbernen Reflexstreifen auszustatten, wobei der gelbe immer lGiber dem silbernen Reflexstreifen in
einem Abstand von 5 mm zueinander anzubringen ist.

Die genaue Positionierung ist den Punkten , Textile Schutzjacke“ und , Textile Schutzhose“ zu ent-
nehmen!

TEXTILE SCHUTZJACKE

Die textile Schutzjacke ist abweichend von der OBFV-Richtlinie KS-04 mit einer Riickenlédnge von
85 cm zu fertigen.

FEN  Ausstattung

Seite 6.2.4

Die Ausstattung der textilen Schutzjacke umfasst:
Reflexstreifen

Flauschband fiir die Anbringung eines Namensstreifens
Rickenaufschrift

Panikreifdverschluss

Funkgeratetasche

zwei Auflentaschen

Haltevorrichtung fiir Feuerwehrsicherheitshandschuhe
mindestens eine Innentasche

Lampenhalterung

Schlaufe fir Handmikrofon

vV V.V VvV V. Y VvV VvV V%%

Daumenschlaufen und Strickblindchen
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Textile Schutzjacke

NICHT vorgesehen sind:
» Bergeschlaufen
» Dienstgradschlaufen

F¥]  Reflexstreifen
Auf der textilen Schutzjacke sind, in einem Abstand von 5 mm zueinander, 5 cm oberhalb der Jacken-
unterkante (= Abstand zwischen der Jackenunterkante und der Unterkante des silbernen Reflex-
streifens) horizontal umlaufend ein 50 mm breiter Reflexstreifen in Gelb (oberhalb) und ein 50 mm
breiter Reflexstreifen in Silber (unterhalb) anzubringen.

Weiters ist auf der linken Vorderseite der textilen Schutzjacke unmittelbar (iber der Oberkante der
Patte der Funkgeratetasche und auf der rechten Vorderseite auf derselben Hohe wie auf der linken
Vorderseite jeweils horizontal ein 50 mm breiter Reflexstreifen in Gelb und in einem Abstand von 5 mm
darunter ein 50 mm breiter Reflexstreifen in Silber anzubringen, sodass sich der silberne Reflexstreifen
auf der linken Vorderseite der textilen Schutzjacke auf der Patte der Funkgeratetasche befindet.

Weiteres sind auf der Rickseite der textilen Schutzjacke in einem Abstand von 5 mm zueinander jeweils
horizontal ein 50 mm breiter Reflexstreifen in Gelb (oberhalb) und ein 50 mm breiter Reflexstreifen in
Silber (unterhalb) anzubringen, und zwar so, dass die Oberkante des gelben Reflexstreifens (= oberer
der beiden Reflexstreifen) 20 bis 25 cm unterhalb der Kragennaht (Naht zwischen dem Jackenriicken-
teil und dem Kragen) zum Liegen kommt.

Dariiber hinaus sind auf beiden Armeln in einem Abstand von 5 mm zueinander 10 cm iiber dem Armel-
saum (= Abstand zwischen Armelsaum und der Unterkante des silbernen Reflexstreifens) horizontal
umlaufend ein 50 mm breiter Reflexstreifen in Gelb (oberhalb) und ein 50 mm breiter Reflexstreifen
in Silber (unterhalb) anzubringen.

Zusatzlich ist noch auf beiden Armeln im Bereich der Oberarme ein 50 mm breiter Reflexstreifen in
Gelb horizontal umlaufend anzubringen, und zwar so, dass die Unterkante des Reflexstreifens 35 bis
40 cm Giber dem Armelsaum zum Liegen kommt.

Die Reflexstreifen auf der Vorderseite der Schutzjacke (jene im Bereich der Jackenunterkante und
jene im Brustbereich) kdnnen auch liber die Patte des Reilverschlusses gezogen werden.

FE]  Beschriftung der textilen Schutzjacke
Auf der linken Vorderseite der textilen Schutzjacke ist in einem Abstand von maximal 5 mm oberhalb
des gelben Reflexstreifens ein dunkelblaues oder schwarzes Flauschband aufzunahen, auf welchem
der Namensstreifen des Tragers anzubringen ist. Die Ldnge und die Positionierung des Flauschbandes
hat der Lange der Oberkante der Patte der Funkgeratetasche zu entsprechen.

Hinsichtlich der Beschriftung der textilen Schutzjacke (Namensstreifen und Riickseite) wird auf die
diesbeziiglichen Bestimmungen in der Bekleidungsvorschrift des KLFV verwiesen.

Die Beschriftung der Riickseite der textilen Schutzjacke hat jedenfalls direkt und nicht mittels Kletts-
treifen oder dgl. zu erfolgen.
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6.2 | Anhang 2 - Ergédnzende Vorschrift - Textile Schutzbekleidung

P  PanikreiBverschluss

Der ReilBverschluss der textilen Schutzjacke ist mit einer Paniksicherung auszufiihren.

FJ  Funkgeritetasche

Die Brusttasche auf der linken Vorderseite ist als Funkgeratetasche auszufiihren.

P4  AuRentaschen

Die textile Schutzjacke ist mit zwei AuRentaschen auszustatten.

2.7 Haltevorrichtung fiir Feuerwehrsicherheitshandschuhe

Seite 6.2.6

Im Bereich der Aufientaschen ist die textile Schutzjacke mit einer Haltevorrichtung fiir Feuerwehr-
sicherheitshandschuhe auszustatten.

Innentasche

Die textile Schutzjacke ist mit mindestens einer Innentasche auszustatten. Diese ist auf der linken
Brustseite zwischen Aufientasche und Funkgeratetasche auf das Futter aufzusetzen und mittels
Klett- und Flauschband zu verschlief3en.

Lampenhalterung
Die textile Schutzjacke ist auf Brusthohe, in der Mitte der Reilverschlusspatte, mit einer Schlaufe zur
Halterung einer Knicklampe auszustatten.

Schlaufe fiir Handmikrofon
Auf der textilen Schutzjacke ist im Bereich der linken Schulter eine Schlaufe zur Fixierung eines
Handmikrofones anzubringen.

Daumenschlaufen

An den Armeln kann die textile Schutzjacke zusatzlich zu den Strickbiindchen mit Daumenschlaufen
ausgestattet werden, wobei die Daumenschlaufen auch in die Strickbiindchen integriert werden
konnen.
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Textile Schutzhose

TEXTILE SCHUTZHOSE

Die textile Schutzhose ist als Bundhose auszufiihren und mit Hosentragern auszustatten.

EE]  Ausstattung

Die Ausstattung der textilen Schutzhose umfasst:
Reflexstreifen

Bundweitenverstellung

zwei Durchgriffe

zwei Schenkeltaschen

Abriebschutz

Kantenschutz

vV v v v VY

NICHT vorgesehen sind:
» FulRweitenverstellung mittels Reilverschluss

Die FuRweite hat der OBFV-Richtlinie KS-04a zu entsprechen!

EF]  Reflexstreifen

Auf der textilen Schutzhose sind auf beiden Hosenbeinen, in einem Abstand von 5 mm zueinander, 15
bis 20 cm (groRenabhangig) Giber der Hosenunterkante (= Abstand zwischen Hosenunterkante und
der Unterkante des silbernen Reflexstreifens) horizontal umlaufend ein 50 mm breiter Reflexstreifen
in Gelb (oberhalb) und ein 50 mm breiter Reflexstreifen in Silber (unterhalb) anzubringen.

EE]  Bundweitenverstellung

Die textile Schutzhose istim Bereich des Hosenbundes mit einer Bundweitenverstellung auszustatten.

EX]  Durchgriffe

Anstelle von seitlichen Einschubtaschen ist die textile Schutzhose mit Durchgriffen auszustatten,
welche mittels Klett- und Flauschband oder ReiRverschluss zu verschlieRen sind.

EJEl  Schenkeltaschen

Die textile Schutzhose ist mit zwei Schenkeltaschen auszustatten. Die Schenkeltaschen werden mittels
Patten und eines Klett- und Flauschbands verschlossen.

ENd  Abriebschutz

An beiden Knien ist vorne ein gerade aufgesetzter, nicht vorgeformter Abriebschutz anzubringen.

Weiters ist am unteren Ende der Hosenbeine innenliegend ein Abriebschutz anzubringen.

3.7 Kantenschutz

An den unteren Hosenenden (Hosenunterkante) ist ein durchgehender Kantenschutz anzubringen.
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Gemalh § 45 Abs. 1 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) hat der Karntner Landesfeuerwehr-

verband (KLFV) unter Bedachtnahme auf die Aufgaben einer Feuerwehrjugendgruppe und das Alter

ihrer Mitglieder die fiir die Ausbildung einer Feuerwehrjugendgruppe maRgeblichen Regelungen

festzulegen.

Diese Regelungen sind in der gegenstandlichen Richtlinie festgehalten. Dariiber hinaus sind die fiir

den Betrieb und Erhalt einer Feuerwehrjugendgruppe wesentlichen Vorgehensweisen definiert.

Bei denin dieser Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form

fur alle Geschlechter.
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RAHMENBEDINGUNGEN

GemaR § 1 Abs. 176 K-FWG 2021 obliegt der Feuerwehr die Sicherstellung ihrer Schlagkraft. Der § 11
K-FWG 2021 raumt der Feuerwehr die Moglichkeit ein, eine Feuerwehrjugendgruppe zur Aufrecht-

erhaltung und Sicherstellung der Schlagkraft einzurichten.

Eine Feuerwehrjugendgruppe hat die Aufgabe, ihre Mitglieder friihzeitig mit den Aufgaben der Feuer-
wehr bekannt zu machen, altersgerecht in Sicherheitsbelangen auszubilden und ihre persénlichen
und sozialen Kompetenzen zu fordern. Die Feuerwehrjugendgruppe ist von mindestens zwei aktiven
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam zu leiten (§ 11 Abs. 2 K-FWG 2021).

GRUNDUNG EINER FEUERWEHRJUGENDGRUPPE

Die Bildung einer Feuerwehrjugendgruppe zur erforderlichen Nachwuchssicherung obliegt dem
Ortsfeuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Ortsfeuerwehrausschuss und bedarf der
Bewilligung des Gemeinderates.

Mit dem Griindungsansuchen der Feuerwehr sind der Gemeinde neben der fiir die Leitung erforder-
lichen und den Voraussetzungen entsprechenden Feuerwehrmitgliedern auch die Anzahl der bei der
Griindung bestehenden Feuerwehrjugendmitglieder bekannt zu geben. Die empfohlene Ausstattung
einer Feuerwehr wird unter Punkt 4 dieser Richtlinie naher ausgefiihrt.

Der Gemeinderat hat vor seiner Entscheidung den Landesfeuerwehrkommandanten zu horen. Ist
die Stellungnahme positiv, kann die Feuerwehrjugendgruppe eingerichtet werden und darf die
Bezeichnung ,Feuerwehrjugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr ... flihren.

Der Gemeinderat hat die Bewilligung zur Fiihrung einer Feuerwehrjugendgruppe durch eine Freiwillige
Feuerwehr zu widerrufen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder wahrend mehr als sechs Monaten weniger
als vier betragt oder wenn die erforderlichen Voraussetzungen nach dem K-FWG nicht mehr gegeben
sind (§ 11 Abs. 4 K-FWG 2021).

AUSSTATTUNG

Seite 7.4

Gebaudebestand

Bei bestehenden Risthausern ist die Feuerwehrjugend je nach anzutreffender Situation einzu-
gliedern. Der Raumbedarfrichtet sich hier nach den bestehenden Méglichkeiten. Auch die funktionelle
Zusammenfassung von Raumlichkeiten sollte in Erwagung gezogen werden.

Riisthausneubau

Fur einen etwaigen Neubau eines Rusthauses gelten die Regelungsvorschlage der einschlagigen
OBFV-Richtlinien (Bereich Feuerwehrjugend). Bei der Planung von neuen Feuerwehrhausern sollte
unter MaRRgabe der gesamtheitlichen Situation in der jeweiligen Gemeinde Riicksicht auf eine etwaige
bestehende oder kiinftig geplante Einrichtung einer Feuerwehrjugend genommen werden. Das
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Funktionen in der Feuerwehrjugend

bedeutet auch, dass der funktionelle gemeinsame Gebrauch von Raumlichkeiten, insbesondere die
Schulungsraume betreffend, in Erwdgung gezogen werden sollte.

Vor allem ist eine Trennung der Feuerwehrjugend von dem fiir Feuerwehreinsétze vorgesehenen
Bereich in einem Riisthaus anzudenken.

FUNKTIONEN IN DER FEUERWEHRJUGEND

Der Ortsfeuerwehrkommandant hat den Feuerwehrjugendbeauftragten und dessen Stellvertreter zu
bestellen. Die hierflr erforderlichen Voraussetzungen sind einzuhalten. Die Funktionsdauer beginnt
mit der Bestellung und endet entweder auf eigenen Wunsch, durch Enthebung oder unterbliebene
Wiederbestellung durch den Ortsfeuerwehrkommandanten. Die Enthebung hat zu erfolgen, wenn
der Funktionstrager seine Aufgaben erheblich vernachlassigt. Der Ortsfeuerwehrkommandant hat
die Dienstaufsicht flir die Feuerwehrjugendgruppe wahrzunehmen.

Die erfolgte Bestellung des Jugendbeauftragten bzw. seines Stellvertreters ist in der Verwaltungs-
software der Karntner Feuerwehren zu hinterlegen (Funktion ,,ORT-Jugendbeauftragter* bzw. ,ORT-
JugendbeauftragterStv*).

Der Feuerwehrjugendbeauftragte und dessen Stellvertreter haben die tGibertragenen Aufgaben
gewissenhaft zu erfiillen und handeln in Eigenverantwortung. Dabei sind alle einschlagigen gesetz-
lichen Bestimmungen sowie Verordnungen und Richtlinien des Karntner Landesfeuerwehrverbandes
einzuhalten und umzusetzen.

Der Feuerwehrjugendbeauftragte ist, bei bestehender Feuerwehrjugendgruppe in der Feuerwehr,
Mitglied des Ortsfeuerwehrausschusses.

4.1 Feuerwehrjugendbeauftragter (bzw. -stellvertreter)

4.1.1

Als Feuerwehrjugendbeauftragte sind volljahrige, vorzugweise erfahrene aktive Mitglieder der Feuer-
wehr zu bestellen, die sich vor allem durch vorbildliches Auftreten und einen verantwortungsvollen
Umgang mit Kindern und Jugendlichen auszeichnen. Eine giiltige Lenkberechtigung fiir Feuerwehr-
fahrzeuge ist vorteilhaft.

Der Feuerwehrjugendbeauftragte und sein Stellvertreter haben innerhalb von zwei Jahren ab ihrer
Bestellung die fiir diese Funktion vorgesehenen Lehrveranstaltungen an der Landesfeuerwehrschule
zu absolvieren. Ist diese Bereitschaft nicht gegeben, sind die vorgesehenen Personen abzuberufen.

Zielsetzung der Funktion

Der Feuerwehrjugendbeauftragte und sein Stellvertreter unterstiitzen den Ortsfeuerwehr-
kommandanten bei der gewissenhaften Erledigung aller gesetzlich libertragenen und die Feuer-
wehrjugend betreffenden Aufgaben.

Er verfligt Uber die Kompetenzen, den Dienstbetrieb unter Einbeziehung fachkundiger Kameraden
nach den geltenden Vorschriften zu planen, zu gestalten und abzuhalten. Er verfligt iiber Fertigkeiten,
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4.1.2

4.1.3

die Ausbildung im padagogischen Sinne entsprechend der Altersstruktur auszurichten. Einbezogen
sind dabei weitgehende Kenntnisse zur Gewahrleistung der Sicherheit der Jugendlichen. Der Feuer-
wehrjugendbeauftragte verfiigt iber das notwendige Wissen, Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen.

Fachliche Kompetenzen

Ein Feuerwehrjugendbeauftragter bzw. sein Stellvertreter miissen Fachkompetenzen im Feuerwehr-
wesen, im Speziellen in der Feuerwehrjugendarbeit mitbringen bzw. entwickeln. Die Bereitschaft zur
laufenden Weiterbildung muss gegeben sein.

Aufgabenbereich
Dem Feuerwehrjugendbeauftragten und seinem Stellvertreter obliegen im Besonderen:

» die Fihrung der Feuerwehrjugendarbeit in der Feuerwehr in Abstimmung mit dem Ortsfeuer-
wehrkommandanten;

» die Erstellung und Umsetzung der Jahresplanung fiir die Feuerwehrjugend (inkl. Jahresbericht,
Mitgliederverzeichnis, Stundenaufzeichnung);
die Organisation und Umsetzung der Ausbildung fiir die Feuerwehrjugend;
die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sowie Arbeitssitzungen;
die Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zu den Eltern der Mitglieder der Feuerwehrjugend
(Ansprechperson) sowie

» die Durchfiithrung bzw. Organisation der Offentlichkeitsarbeit im Sinne der Feuerwehrjugend.

[¥]  Feuerwehrjugendhelfer

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Seite 7.6

Als Feuerwehrjugendhelfer sind vorzugweise erfahrene aktive Mitglieder der Feuerwehr zu bestellen,
die sich vorallem durch vorbildliches Auftreten und einen verantwortungsvollen Umgang mit Kindern
und Jugendlichen auszeichnen.

Der Feuerwehrjugendhelfer hat zur bestmoglichen Unterstiitzung des Feuerwehrjugendbeauftragten
diefiir die Funktion vorgesehenen Lehrveranstaltungen an der Landesfeuerwehrschule zu absolvieren.

Zielsetzung der Funktion

Der Feuerwehrjugendhelfer unterstiitzt den Feuerwehrjugendbeauftragten. Er erledigt die ihm
Ubertragenen Aufgaben zuverlassig und gewissenhaft. Der Feuerwehrjugendhelfer verfiigt iiber das
erforderliche Hintergrundwissen, um mit den vom Feuerwehrjugendbeauftragten zur Verfligung
gestellten Unterlagen bzw. Vorgaben einzelne Ausbildungseinheiten in Theorie und Praxis sicher umzu-
setzen,und istin der Lage, auf die Mitglieder der Feuerwehrjugendgruppen entsprechend einzugehen.

Fachliche Kompetenzen

Feuerwehrjugendhelfer miissen Fachkompetenzen im Feuerwehrwesen, im Speziellen in der Feuer-
wehrjugendarbeit mitbringen bzw. entwickeln. Die Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung muss
gegeben sein.

Aufgabenbereich

Der Feuerwehrjugendhelfer unterstiitzt den Feuerwehrjugendbeauftragten und dessen Stellvertreter
laufend in der Umsetzung der vorgesehenen und libertragenen Aufgaben.
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Feuerwehrjugendmitglieder

I[%]  Feuerwehrjugend-Bewerbstrainer

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Zur Zielerreichung am Bewerbssektor kann ein Feuerwehrjugend-Bewerbstrainer zur Unterstitzung
des Feuerwehrjugendbeauftragten bestellt werden.

Zielsetzung der Funktion

Der Feuerwehrjugend-Bewerbstrainer ist eigenverantwortlich zustandig, Feuerwehrjugendmitglieder
bei der Vorbereitung auf Einzelbewerbe zu unterstlitzen sowie die Feuerwehrjugendgruppe team-
orientiert auf die Teilnahme an Bewerben vorzubereiten, zu motivieren und zu begleiten. Auf Team-
arbeit ist besonderer Wert zu legen.

Dariiber stellt der Bewerbstrainer die Funktionalitat von Bewerbsgeraten sicher und ist fiir die Sicher-
heit bei Trainings verantwortlich. Als Trainer ist er Giber das Gruppenverhalten informiert und kann
entsprechend der Bediirfnisse das Training ausrichten und planen.

Fachliche Kompetenzen

Feuerwehrjugend-Bewerbstrainer miissen Fachkompetenzen im Feuerwehrwesen, im Speziellen
im Feuerwehrjugend-Bewerbswesen, mitbringen bzw. entwickeln. Die Bereitschaft zur laufenden
Weiterbildung muss gegeben sein.

Aufgabenbereich
Dem Feuerwehrjugend-Bewerbstrainer obliegen im Besonderen:

die Sicherstellung der Funktionsfahigkeit der Bewerbsgerate;
die Planung und Durchfiihrung der Trainings;
die Ausrichtung von Trainingseinheiten nach den Bedirfnissen der Teilnehmer sowie

vV v vy

die Teilnahme an Bewerben mit den Feuerwehrjugendmitgliedern

E¥1  Unterstiitzung durch die Feuerwehr

Nach dem § 11 K-FWG 2021 ist die Feuerwehrjugendarbeit durch die gesamte Feuerwehr zu unter-
stiitzen.

E¥d  Weibliche Ansprechpersonen

Sind in einer Feuerwehrjugendgruppe weibliche Feuerwehrjugendmitglieder vorhanden, soll nach
Moglichkeit eine weibliche Ansprechperson im Betreuerteam vorgesehen werden.

FEUERWEHRJUGENDMITGLIEDER

Feuerwehrjugendmitglieder sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, werden jedoch in der ,,Feuer-
wehrjugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr ... gefiihrt.

Aufgrund ihrer Minderjahrigkeit ist von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten jedenfalls eine
schriftliche Einverstandniserklarung bei Eintritt einzuholen. Dariiber hinaus ist die gesundheitliche
Eignung durch ein arztliches Attest (Niveau Schuluntersuchung) nachzuweisen (entsprechende
Schutzimpfungen liegen im Verantwortungsbereich der Eltern).
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Sind die Voraussetzungen nach dem Punkt 5.1 dieser Richtline fir die Aufnahme erfiillt, ist das Feuer-
wehrjugendmitglied in der Verwaltungssoftware der Karntner Feuerwehr (Jugend) anzulegen und ein
Antrag auf die Ausstellung einer Feuerwehrcard einzubringen.

EF]  Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft

Die Aufnahme in eine Feuerwehrjugendgruppe kann nur ab dem vollenden 10. und bis zum voll-
endeten 15. Lebensjahr erfolgen, wenn die gesundheitliche Eignung gegeben ist und nicht bereits
eine Mitgliedschaft in einer anderen Freiwilligen Feuerwehr besteht. Mit der Aufnahme von Feuer-
wehrjugendmitgliedern muss gewahrleistet sein, dass diese auch in den aktiven Dienst ibernommen
werden konnen.

]  Pflichten der Feuerwehrjugendmitglieder

Mit dem Eintritt in die Feuerwehrjugend Gibernehmen Feuerwehrjugendmitglieder die Verpflichtung,
den Anordnungen ihrer Vorgesetzten in der Freiwilligen Feuerwehr Folge zu leisten, an den angesetzten
Gruppentreffen, insbesondere den Ausbildungsveranstaltungen, teilzunehmen, die ihnen anvertraute
Ausriistung zweckentsprechend zu verwenden und sorgfaltig zu behandeln sowie eine gute Kamerad-
schaft zu den tbrigen Feuerwehrmitgliedern zu pflegen.

Die Mitglieder der Feuerwehrjugendgruppe halten Selbstdisziplin, griiRen sich gegenseitig und achten
ihre Vorgesetzten in der Freiwilligen Feuerwehr, die Feuerwehrmitglieder und alle Erwachsenen.
Feuerwehrjugendmitglieder diirfen nur fiir Tatigkeiten herangezogen werden, die ihrer kdrperlichen
und geistigen Entwicklung entsprechen.

] Anrechnung von Dienstzeiten

Die Mitgliedschaft in einer Feuerwehrjugendgruppe (vollendetes 10. bis zum vollendeten 15. Lebens-
jahr) gilt als Vordienstzeit. Diese kann daher auf Beférderungen oder Auszeichnungen angerechnet
werden.

7]  Uberstellung

Feuerwehrjugendmitglieder sind mit dem 15. Geburtstag in den Mitgliederstatus ,Mitglied auf Probe®
zu Uiberstellen. Durch diese Uberstellung sind diese Mitglieder versichert (,Hilfsschatz*) und genieRen,
wenn sie bei der Austibung ihres Dienstes das Dienstkleid tragen, den besonderen Schutz, den das
Strafgesetzbuch Beamten einrdumt.

Im Sinne eines kontinuierlichen Uberganges ist es diesen Mitgliedern auf Probe weiterhin gestattet,
die Ausbildung in der Feuerwehrjugend abzuschliefen oder an Leistungsbewerben der Feuerwehr-
jugend teilzunehmen.

B Einsatztatigkeit

Feuerwehrjugendmitglieder diirfen zu Einsatzen nicht herangezogen werden.

3 Jugendschutzgesetz

Seite 7.8

Bei Zusammenkiinften ist auf die unbedingte Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu achten. Das
bedeutet unter anderem, dass das Rauchen sowie der Genuss von alkoholischen Getranken und
Drogen aller Art verboten sind. Erwachsene haben eine Vorbildrolle einzunehmen.
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Feuerwehrdienst in der Feuerwehrjugend

5.7 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Feuerwehrjugend

Mitglieder der Feuerwehrjugend, die vom Ortsfeuerwehrkommandanten in Abstimmung mit dem
Feuerwehrjugendbeauftragten nominiert werden, kénnen an Besprechungen oder Arbeitssitzungen
(ortlich und iberortlich), die der Weiterentwicklung dienen, teilnehmen (,,Feuerwehrjugendsprecher®).
Derartige Besprechungen verfolgen das Ziel, im Besonderen die Bedirfnisse und Wiinsche der Feuer-
wehrjugendmitglieder besser zu erfassen und zu beriicksichtigen.

FEUERWEHRDIENST IN DER FEUERWEHRJUGEND

Unter Feuerwehrdienst in der Feuerwehrjugend sind alle Tatigkeiten und Verrichtungen zu verstehen,
die mit den Obliegenheiten der Feuerwehrjugendarbeit in direktem Zusammenhang stehen und zur
Zielerreichung dienen (§ 11 K-FWG 2021).

[¥]  Angelobung

Nach erfolgreicher erster Erprobung hat das Feuerwehrjugendmitglied gegeniiber dem Ortsfeuer-
wehrkommandanten nachfolgendes Gelobnis abzulegen (es soll dabei auf einen moglichst feierlichen
Rahmen geachtet werden):

slch gelobe, meine freiwillig ibernommenen Pflichten als Feuerwehrjugendmitglied piinktlich und
gewissenhaft zu erfiillen, die Anordnungen meiner Vorgesetzten zu befolgen, an den Ausbildungs-
veranstaltungen teilzunehmen, die mir anvertraute Ausriistung zweckentsprechend zu verwenden
und sorgfaltig zu behandeln sowie allen Mitgliedern ein guter Kamerad zu sein.”

[%]  Jahresplan

Um die Ziele der Feuerwehrjugendarbeit zu erreichen (§ 11 K-FWG 2021) ist vom Feuerwehrjugend-
beauftragten ein Jahresplan auszuarbeiten und hierbei auf eine ausgewogene Mischung zwischen
feuerwehrfachlicher Ausbildung, Teilnahme an Feuerwehrjugendleistungsbewerben und allgemeiner
Jugendarbeit zu achten.

Zur Zielerreichung ist standiger Kontakt zu den Organen der Feuerwehr und ein gutes Einvernehmen
zu den Eltern der Feuerwehrjugendmitglieder zu pflegen.

[35]  Feuerwehrfachliche Ausbildung

Die feuerwehrfachliche Ausbildung erfolgt gemal den Richtlinien des KLFV fiir die Truppmannaus-
bildung (TRM). Dariiber hinaus sind die Richtlinien und Empfehlungen des KLFV fiir die Durchfiithrung
von Ubungen und Schulungen in der Feuerwehrjugend zu beachten und zur Verfligung gestellte
Unterlagen heranzuziehen.

Die feuerwehrfachliche Ausbildung ist durch den Feuerwehrjugendbeauftragten der Feuerwehr zu
koordinieren und zu Giberwachen. Fachkundige Feuerwehrmitglieder, die tiber die erforderlichen
sozialen Kompetenzen fiir die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen verfiigen, kdnnen ein-
gebunden werden.
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7 | Richtlinie Feuerwehrjugend

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Die feuerwehrfachliche Ausbildung erfolgt gestaffelt (aufbauend) und umfasst grundsatzlich folgende
Elemente:

» Erprobung (in der Feuerwehr)

> Wissenstest (Wissensspiel, Wissenstest in Bronze, Silber und Gold)

Bundeseinheitliche Ausbildungs- und Qualifizierungsmoglichkeiten fiir Feuerwehrjugendmitglieder
kdnnen zur Weiterentwicklung und bei Bedarf vom KLFV angeboten werden.

Erprobung

Zur Uberprifung der Erreichung der Ausbildungsziele erfolgt in der Regel einmal jahrlich die
»Erprobung® in der Feuerwehr. Die Zielerreichung wird durch verantwortliche Funktionstrager der
(eigenen) Feuerwehr vorgenommen.

Die erfolgreiche Absolvierung dieser Priifung ermdglich dem Feuerwehrjugendmitglied die Teilnahme
am jahrlichen Wissenstest (Zulassungsvoraussetzung).

Die Inhalte der Erprobung entsprechen den Themen der jeweiligen anstehenden Priifungskategorie
auf Bezirksebene.

Als Zeichen der positiven Absolvierung der Erprobung erhalt das Feuerwehrjugendmitglied die ent-
sprechenden Aufschiebeschlaufen.

Wissenstest

Zur Sicherstellung der Weiterentwicklung und Motivation der Feuerwehrjugendmitglieder sowie zur
Uberprifung des Wissensstandes hat das jeweilige Bezirksfeuerwehrkommando einen jihrlichen
Wissenstest fir die Feuerwehrjugend durchzufiihren.

Der Wissenstest wird in den Kategorien Wissensspiel (WS) Bronze (WTB), Silber (WTS) und Gold
(WTG) zur Durchfiihrung kommen, wobei nur Feuerwehrjugendmitglieder teilnehmen kénnen, die
die Voraussetzungen gemaf der Richtlinie ,Organisation und Durchfiihrung von Wissenstests der
Feuerwehrjugend“ des KLFV erfiillen.

Dieser Wissenstest ist eine Leistungsiliberpriifung, die nach den Bestimmungen des KLFV durchzu-
flhren ist.

Bei positiver Absolvierung ist ein sichtbares Abzeichen auszuhandigen.

Anrechnung der Feuerwehrjugendausbildung

Die abgeschlossene feuerwehrfachliche Ausbildung (h6chste Feuerwehrjugend-Ausbildungsstufe)
fir Feuerwehrjugendmitglieder erreicht die Kompetenzstufe ,Truppmann® und ist dquivalent zur
Ausbildung zum ,, Truppmann® fiir aktive Feuerwehrmitglieder.

6.4 Feuerwehrjugendleistungsbewerbe

6.4.1

Seite 7.10

Feuerwehrjugendleistungsbewerbe unterstiitzen den Erwerb von Fertigkeiten im feuerwehrfach-
lichen Segment.

Kérntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen
Der Bewerb um das Karntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen ist ein Einzelbewerb, welcher nach
den Bestimmungen des KLFV auf Abschnitts-, Bezirks- und Landesebene zur Austragung gelangen

kann.
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6.4.2

6.4.3

Feuerwehrdienst in der Feuerwehrjugend

Feuerwehrjugendmitglieder kdnnen (je nach Voraussetzung) in den Kategorien Bronze (KFJBA Bronze)
und Silber (KFJBA Silber) antreten. Nach erfolgreicher Absolvierung erwirbt der Teilnehmer das
jeweilige Karntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen.

Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sowie die Qualifikationsrichtlinien zu den Landes-
meisterschaften fiir den Bewerb um das Karntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen nach den
Bestimmungen des KLFV sind einzuhalten.

Feuerwehrjugendleistungsbewerb
Der Feuerwehrjugendleistungsbewerb ist ein Gruppenbewerb, welcher nach den Bestimmungen des
OBFV auf Abschnitts-, Bezirks-, Landes-, Bundesebene und international zur Austragung gelangen kann.

Feuerwehrjugendgruppen kdnnen (je nach Voraussetzung) in den Kategorien Bronze (FJLA-Bronze)
und Silber (FJLA-Silber) antreten. Nach erstmaliger erfolgreicher Absolvierung (grundsatzlich auf
Bezirksebene) erhalten die Feuerwehrjugendmitglieder das entsprechende Bewerbsabzeichen.

Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fiir den Bewerb sowie die Qualifikationsrichtlinien
zu den Landes- und Bundesmeisterschaften fiir das Karntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen
nach den Bestimmungen des KLFV sind einzuhalten.

Bewerbsteilnahmen in anderen Bundesléndern oder im Ausland

Eine Teilnahme an Bewerben in anderen Bundeslandern ist gestattet, sofern eine Genehmigung des
KLFV eingeholt wurde. Diese wird dann erteilt, wenn die betreffende Feuerwehrjugendgruppe an den
landeseigenen Feuerwehrjugendleistungsbewerben aktiv teilgenommen hat. Die Feuerwehrjugend-
gruppe hat die im jeweiligen Bundesland geltenden Richtlinien zu beachten. Anfallende Kosten sind
von der jeweiligen Feuerwehr zu tragen.

[35  Aligemeine Jugendarbeit

Neben der feuerwehrfachlichen Ausbildung ist zur Férderung und Weiterentwicklung sozialer und
personlicher Kompetenzen der Feuerwehrjugendmitglieder (§ 11 K-FWG 2021) in der Jahresplanung
im ausreichenden Umfang die allgemeine Jugendarbeit abzubilden.

Diese umfasst Bereiche der sinnvollen Freizeitgestaltung (u. a. Schwimmen, Leichtathletik, Skifahren,
Wandern, Spiel, Musik, Kultur, Ausfliige, Exkursionen, Zeltlager usw.), die Vernetzung mit anderen
Feuerwehrjugendgruppen oder Jugendorganisationen sowie die Teilnahme an Entwicklungsmoglich-
keiten fiir Feuerwehrjugendgruppen.

Die Umsetzung erfolgt nach MaRgabe der Méglichkeiten der jeweiligen Feuerwehr selbststdndig.
Der allgemeinen Jugendarbeit soll ein zentraler Stellenwert eingeraumt werden.
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DIENSTGRADE

Folgende Dienstgrade (Aufschiebeschlaufen) sind fiir die Feuerwehrjugend geregelt:

1. Erprobung

2. Erprobung

3. Erprobung

4. Erprobung

Gruppenkommandant

Seite 7.12

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierte erste Erprobung

Ausfiihrung:
» zinnoberroter Grund mit einem 3 mm breiten weiflen
Streifen

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierte zweite Erprobung

Ausfiihrung:
» zinnoberroter Grund mit zwei 3 mm breiten weilen Strei-
fen

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierte dritte Erprobung

Ausfiihrung:
» zinnoberroter Grund mit drei 3 mm breiten weilRen Strei-
fen.

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierter Wissenstests in Silber sowie die
vierte Erprobung

Ausfiihrung:
» zinnoberroter Grund mit einem 10 mm breiten weiften
Streifen

Voraussetzung:
» erfolgreich absolvierter Wissenstest in Gold, Bestellung
durch den Ortsfeuerwehrkommandanten

Ausfiihrung:
» zinnoberroter Aufschlag (2 cm), dieser wird iber den
Aufschiebeschlaufen zusatzlich getragen
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Bekleidung

BEKLEIDUNG

Die Mitglieder der Feuerwehren sind verpflichtet im Dienst und bei sonstigen Tatigkeiten, die mit
der Feuerwehr in direktem Zusammenhang stehen, die nach der Bekleidungsvorschrift des KLFV

vorgeschriebene Bekleidung sowie die zugewiesenen Dienstgradabzeichen zu tragen.

EE]  Feuerwehrjugenduniform

Die aus olivgriinem Bekleidungsstoff angefertigte Feuerwehrjugenduniform besteht aus einer Dienst-
hose und einer Dienstbluse. Hinsichtlich der Beschriftung (Namensstreifen) und des Anbringens des
Armelwappens wird auf die aktuelle Bekleidungsvorschrift des KLFV verwiesen.

Auf der linken Brusttasche der Dienstbluse befindet sich das Feuerwehrjugendkorpsabzeichen. Die
Dienstbluse ist in die Hose eingesteckt zu tragen.

EF]  Poloshirt/T-Shirt

Das Polo- bzw. T-Shirt in der Farbe Marineblau kann in Lang- bzw. Kurzarmausfiihrung getragen werden.
Die Beschriftungsvorgaben sind in der Bekleidungsvorschrift des KLFV (Poloshirt/T-Shirt marineblau)
geregelt. Der Wortlaut ,,FEUERWEHR“ ist durch ,,FEUERWEHRJUGEND® zu ersetzen.

[¥E]  Uberbekleidung

Als Uberbekleidung zum Schutz vor Ndsse und Kalte dient ein roter Feuerwehranorak. Am Riicken
istder Schriftzug ,FEUERWEHRJUGEND" und der Ortsname anzubringen. Die Beschriftungsvorgaben
sind der Bekleidungsvorschrift des KLFV zu entnehmen. Die liberwiegend in roter Farbe gehaltene

Feuerwehrjugendjacke mit blauen Schulterbelegen besitzt zur besseren Sichtbarkeit der Feuerwehr-
jugendmitglieder auch Reflektorstreifen.

Eventuelle Fleece-Innenjacken dlrfen, wenn sie in Blau ausgefiihrt sind, auch im Innendienst bzw.
als Ubergangsjacke getragen werden.

EX]  Hosengiirtel

Der Hosengiirtel ist aus Baumwolle oder Chemiefaser ausgefiihrt und mit einer schwarzen Klemm-
schnalle mit eingepragtem Staatswappen versehen.

5  Baseballmiitze

Die schwarze Baseballmitze hat der Bekleidungsvorschrift des OBFV (RL KS-00) zu entsprechen,
jedoch ist die gesamte Beschriftung in weiRer Farbe auszufiihren. Der Wortlaut ,FEUERWEHR" ist
durch ,FEUERWEHRJUGEND" zu ersetzen.

X4 strickhaube

Die Strickhaube ist als dunkelblaue Rollhaube mit dem in weilser oder in gelber Farbe eingestickten
Schriftzug ,,FEUERWEHR“ auszufiihren.
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8.7 Feuerwehrjugendhelm

Der weile Feuerwehrjugendhelm ist der Arbeitshelm der Feuerwehrjugend und hat der ONORM 5115
zu entsprechen. Auf der groRen Stirnflache ist das Feuerwehrjugendkorpsabzeichen anzubringen. Des
Weiteren ist der Helm mit einer Gurtbandinnenausstattung, einer stufenlosen KopfgréRenverstellung,
einem umlaufenden Lederschweiflband, einem Schaumpolsterstreifen sowie einer Kinnriemen-
halterung auszufiihren. Der Kinnriemen ist stufenlos langenverstellbar und mit einer Schnellabriss-
vorrichtung ausgestattet.

8.8 Arbeitshandschuhe

Vor allem in der praktischen Ausbildung wird das Tragen von Arbeitshandschuhen empfohlen. Dabei
ist auf die richtige GroRe zu achten, um Unfallgefahren zu vermeiden.

Xl Aufschiebeschlaufen

Die roten Aufschiebeschlaufen sind auf der Bluse der Feuerwehrjugenduniform beidseitig zu tragen.

EET]  FuBRbekleidung

Als Fulibekleidung zur Jugenduniform kdnnen Schuhe oder Sportschuhe in einer dezenten Farbe
getragen werden. Nicht erlaubt sind Spikes- und Stollenschuhe.

ABZEICHEN

EEN  Feuerwehrjugendkorpsabzeichen

EF]  Wissensspiel

Seite 7.14

Abzeichen dokumentieren die Zugehdrigkeit zur Feuerwehrjugend, sind Symbole des Zusammen-
gehorens sowie Ausdruck und Auszeichnung fiir erbrachte Leistungen im Rahmen der Feuerwehr-
jugendarbeit.

Die jeweilige Trageweise ist in der ,,Auszeichnungsvorschrift des KLFV* geregelt.
Tragevoraussetzung:
Mitglied einer Feuerwehrjugendgruppe

Das FJ-Korpsabzeichen wird auf der linken Brusttasche der Bluse von Feuer-
wehrjugendmitgliedern bis zur Uberstellung in die Gruppe der Mitglieder auf

Probe getragen.

Tragevoraussetzung:
erfolgreiche Absolvierung der Priifungskategorie Wissensspiel
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EX Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (Bronze, Silber)

Allgemeines

Wissenstest (Bronze, Silber, Gold)
Tragevoraussetzung: erfolgreiche Absolvierung des Wissenstests (Kategorien: Bronze, Silber, Gold)

Karntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen
(Bronze, Silber)

Tragevoraussetzung:

erfolgreiche Teilnahme am Bewerb um das Karntner
Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen (Bronze, Silber)

Tragevoraussetzung:
erfolgreiche Teilnahme am Bewerb um das Feuerwehrjugend-
leistungsabzeichen (Bronze, Silber)

EXd  Bundeseinheitliche Feuerwehrleistungsabzeichen

Bundeseinheitliche Feuerwehrleistungsabzeichen nach den Richtlinien des OBFV kénnen nach erfolg-
reicher Absolvierung getragen werden.

Gleiches gilt fiir Leistungsabzeichen, die nach erfolgreicher Absolvierung von Leistungsbewerben
oder Leistungspriifungen fiir die Feuerwehrjugend in anderen Bundesldndern erworben werden.

ALLGEMEINES

FL¥Y  Versicherung

Im Rahmen der Wahrnehmung und Férderung der allgemeinen Interessen der Feuerwehren ist beim
KLFV der Hilfsschatz eingerichtet, mit dem Zweck, im Falle eines Unfalles, Todes oder einer sonstigen
Notlage finanzielle Hilfe zu leisten.

Hilfsschatzzahlungen sind grundsétzlich Mitgliedern auf Probe, aktiven Mitgliedern und Mitgliedern
der Reserve vorbehalten. Flr Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen kann fiir besondere Hartefille
eine Sonderzuwendung aus den Mitteln des Hilfsschatzes gewahrt werden.

Der Abschluss von Zusatzversicherungen fiir Feuerwehrjugendgruppen obliegt der jeweiligen
Gemeinde.
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FIF]  wimpel
Der Wimpel der Feuerwehrjugendgruppe einer Freiwilligen Feuer-
wehr hat eine Lange von 65 cm und eine Breite von 40 cm. Die
rechte Seiteist (ldngsseitig) in den Farben der Gemeinde gehalten,
tragt das Gemeindewappen oder ein Symbol der Gemeinde,
Pfarre oder des Ortsteiles und den Namen der Feuerwehr. Die
Farbe der Schrift richtet sich nach der Farbe des Untergrundes.

Die linke Seite ist (langsseitig) in den Landesfarben Gelb-Rot- Dranoitlge Fenerool
Weil} gehalten, weist das Feuerwehrjugendabzeichen aufundin st
schwarzer Schrift die Bezeichnung ,,Feuerwehrjugend®. I

F[¥] Formulare
Die die Feuerwehrjugend betreffenden Drucksorten des KLFV und des OBFV kénnen vom Download-
bereich der jeweiligen Website geladen werden.

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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Allgemeines

E ALLGEMEINES

Diese Richtlinie im Sinne des § 19 Abs. 3 lit. a K-FWG 1990 regelt die Organisation, Struktur und Auf-
gabenstellung des Wasserdienstes der Karntner Feuerwehren.

E AUFGABENSTELLUNG

Dem Wasserdienst im Land Karnten obliegen die im § 1 K-FWG 1990 geregelten Aufgaben. Demnach
istdieser fiir die Bekampfung und VerhUltung von Branden und zur Abwehr sonstiger Gefahren, die der
Allgemeinheit, Menschen, Tieren oder Sachen drohen zustandig, und hat die nach § 5 Abs. 2 K-FWG
1990 (Einsatzbereich) zustdndige Feuerwehr mit Fachkraften und Geratschaften des Wasserdienstes
Zu unterstutzen.

a ORGANISATION DES WASSERDIENSTES

Feuerwehren mit Wasserdienst sind Feuerwehren nach den §§ 5 und 7 K-FWG 1990 und stehen somit
im Verantwortungsbereich der jeweiligen Gemeinde.

Zur Sicherstellung einer strukturierten Organisation des Wasserdienstes werden Feuerwehren mit
Wasserdienst liber das zustandige Bezirksfeuerwehrkommando zu einer Einheit zusammengefasst.
Diese (liberortliche) Einheit wird durch den zustandigen Bezirksfeuerwehrkommandanten mit Unter-
stltzung des Bezirkswasserdienstbeauftragten gefiihrt.

Ihnen obliegen insbesondere:
1. die Koordination des erforderlichen Fachpersonals;
2. die Sicherstellung der strukturierten Weiterbildung des Fachpersonals;
3. die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und
4. die Unterstiitzung des nach § 43 K-FWG 1990 zustandigen Einsatzleiters fiir die besonderen
Belange des Wasserdienstes im Einsatzfalle.

Dem Landeswasserdienstbeauftragten obliegen diese Aufgaben sinngemal’ und ausgedehnt auf den
Wirkungsbereich des Karntner Landesfeuerwehrverbandes.

Das Einsatzboot ,Karnten“ kann auf Anordnung des Landesfeuerwehrkommandanten fiir Giberértliche

Einsatze herangezogen werden. Die erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen sind durch den
Karntner Landesfeuerwehrverband zu treffen.
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EEN  Bezirkswasserdienststiitzpunkte
Die Bezirkswasserdienststiitzpunkte halten besondere Ausriistung vor und sind wie folgt definiert:

Bezirk Spittal an der Drau Stitzpunktfeuerwehr Il Seeboden

Bezirk Villach-Stadt Stiitzpunktfeuerwehr | Hauptfeuerwache Villach
Bezirk Villach-Land Stiitzpunktfeuerwehr Il Velden

Bezirk Klagenfurt-Stadt Stutzpunktfeuerwehr | Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Bezirk Klagenfurt-Land Stiutzpunktfeuerwehr Il Krumpendorf

Bezirk Feldkirchen Stiitzpunktfeuerwehr i Bodensdorf-Tschoran
Bezirk St. Veit an der Glan Stiitzpunktfeuerwehr | St. Veit an der Glan

Bezirk Wolfsberg Stitzpunktfeuerwehr II Lavamiind

Bezirk Volkermarkt Stitzpunktfeuerwehr Il Peratschitzen

EF]  Ausriistung
Nach § 25b Abs. 3 K-FWG 1990 erfolgt die Regelung der Férderung der Anschaffung von Ausriistungs-

gegenstanden unter Bertlicksichtigung der Besonderheiten in den Einsatzbereichen der Feuerwehren,
bezogen auf den Wasserdienst und unter Wahrung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und ZweckmaRigkeit, wie folgt:

Definition Boote:

» A-Boote: Arbeitsboot (z. B. Alu- oder Kunststoffboot ,,gro3“ mit Bugklappe)
» RTB: Rettungsboot (z. B. Zille, Kunststoff- oder Aluboot ,,klein“ mit Bugklappe)
» BT: Begleitboot Tauchen (z. B. Schlauchboot, RIB)
Bereich Bezirk Wolfsberg 2 RTB Unteres Lavanttal
Ost Bezirk Volkermarkt 1A-Boot, 1 BT Volkermarkt-Wallersberg
1 A-Boot, 1 RTB, 1 BT Jauntal
Bezirk St. Veit an der Glan | 1 RTB Krappfeld-Metnitztal
1RTB Glantal
Bereich Bezirk Klagenfurt-Land 1 A-Boot Grafenstein
Mitte 1A-Boot, 1RTB,1BT  Rosental
1 A-Boot, 2 RTB Worthersee

Bezirk Klagenfurt-Stadt 1 A-Boot Berufsfeuerwehr Klagenfurt

1RTB Freiwillige Feuerwehr

Bezirk Feldkirchen 1A-Boot, 1 RTB, 1 BT Feldkirchen-Ossiachersee
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Bereich Bezirk Villach-Land 1 A-Boot, 1 RTB, 1 BT Worthersee West
West 1 A-Boot, 3 RTB Unteres Drautal
Bezirk Villach-Stadt 1A-Boot, 1 RTB, 1 BT
Bezirk Hermagor 1RTB
Bezirk Spittal an der Drau | 1 A-Boot, 1 RTB Millstatt-Radenthein
1 A-Boot, 1 RTB Spittal-Lurnfeld
2 RTB Oberes Drautal

EE]  Einsatzdienst
Der Einsatz des Wasserdienstes ist durch die Alarmplane des LAWZ-Leitstellenverbundes geregelt.
Unter Bezugnahme auf die im LAWZ-Leitstellenverbund geltenden Ablaufe (z. B. Alarmstichworter,
Alarmpléne) wird die Alarmstufe (z. B. Kleinereignis, vermisste Person, Umweltgefahr) ermittelt.

Die Gliederung des Wasserdienstes fiir den Einsatzfall erfolgt dabei in die Bereiche Ost (Bezirke
Wolfsberg, Volkermarkt und St. Veit an der Glan), Mitte (Bezirke Klagenfurt-Land, Klagenfurt-Stadt
und Feldkirchen) und West (Bezirke Villach-Stadt, Villach-Land, Hermagor und Spittal an der Drau).
Die mit dieser Richtlinie im Zusammenhang stehenden Feuerwehren sowie die definierten
Organisationsstrukturen sind nach § 42 Abs. 2 und 3 K-FWG 1990 uiber die Alarmplane im LAWZ-Leit-
stellenverbund ermachtigt, Hilfeleistungen tiber den eigenen Einsatzbereich hinaus zu erbringen.

Die Anzahl der Einsatztaucher ist mit 80 Einsatztauchern (ohne die Berufsfeuerwehr Klagenfurt) fiir
Karnten definiert und gliedert sich wie folgt:
» Bereich Ost (Wolfsberg, Volkermarkt und St. Veit an der Glan)
24 Taucher
» Bereich Mitte (Klagenfurt-Land, Klagenfurt-Stadt und Feldkirchen)
27 Taucher (ohne Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
» Bereich West (Villach-Land, Villach-Stadt, Hermagor und Spittal an der Drau)
27 Taucher
» Drei Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die sich grundsatzlich im Einsatzdienst befinden,
werden bei entsprechender Anzeige durch den LAWZ-Leitstellenverbund alarmiert (z. B. Menschen-
leben in Gefahr).

EX]  Ausbildungs- und Ubungsdienst
Die Wasserdienstausbildung ist nach § 41 Abs 4. K-FWG 1990 durch den Landesfeuerwehrausschuss
zuregeln und erfolgt an der Landesfeuerwehrschule. Dabei sind die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit
und ZweckmaRigkeit zu beachten. Die Darstellung der Wasserdienstausbildung an der Landesfeuer-
wehrschule erfolgt im jéhrlichen Lehrveranstaltungsprogramm.

Zur Sicherstellung der Einsatzaufgaben ist die erforderliche Anzahl an Fachpersonal auszubilden.
Dies erfolgt liber das Lehrveranstaltungskontingent der Landesfeuerwehrschule.
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8 | Richtlinie Wasserdienst

Die besondere Fortbildung bzw. der Ubungsdienst des Fachpersonals ist nach § 41a Abs. 1 K-FWG
1990 durch die Feuerwehren mit Wasserdienst zu organisieren. Zur fachlichen Unterstitzung und
Koordination ist der jeweils zustandige Bezirkswasserdienstbeauftragte bei Bedarf einzubinden.

l] AUSRUSTUNG

Die Ausfiihrung und Ausrichtung der erforderlichen Ausriistung fiir den Wasserdienst sind in den
einschlagigen Richtlinien des OBFV bzw. des KLFV geregelt.

E INKRAFTTRETEN

Die Richtlinie tritt mit dem der Kundmachung in der Karntner Feuerwehr-Fachzeitschrift folgenden
Monatsersten in Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 30.04.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

ANHANGE

» Definition Bootstypen lt. Richtlinie liber den Wasserdienst im Land Karnten

» Definition Mindestausriistung je Bootstype lt. Richtlinie Giber den Wasserdienst im Land Karnten
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8.1 | Definition Bootstypen
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Definition Bootstypen laut Richtlinie Wasserdienst
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8.2 | Definition Mindestausriistung

DEFINITION MINDESTAUSRUSTUNG
JE BOOTSTYP LAUT RICHTLINIE WASSERDIENST

Ausriistung A-Boot RTB BT

§ 30. An Bord von Sportfahrzeugen, die Motorfahrzeuge sind, muss sich, sofern in der
Zulassungsurkunde nichts anderes angegeben ist, folgende Mindestausriistung befinden:

Ausriistung von Sportfahrzeugen

1. Anker- und Verheftausriistung:

a) ein oder zwei Anker mit einer Gesamtmasse MA [kg] von min- X X X
destens 1,5 mal der Lénge Uber alles; auf Fahrzeugen, die mit
zwei Ankern ausgeriistet sind, darf die Masse jedes Ankers
nicht weniger als 45 vH der Gesamtankermasse betragen;

b) bei einer Lange liber alles bis zu 8 m entweder eine oder zwei X X X
Ankerketten mit einer Lange [m] von mindestens 0,5 mal der
Lange uber alles und einer Bruchlast [kN] von mindestens
0,35 mal der Ankermasse und eine oder zwei Ankerleinen mit
einer Lange [m] von mindestens 4 mal der Lange Uber alles
und einer Bruchlast [kN] von mindestens 0,35 mal der Anker-
masse oder eine oder zwei Ankerleinen mit einer Lange [m]
von mindestens 5 mal der Lange Uber alles und einer Bruch-
last [kN] von mindestens 0,35 mal der Ankermasse;

d) zwei Festmacherleinen mit einer Lange [m] von mindestens X X X
1,5 mal der Lange uber alles und einer Bruchlast [kN] von
mindestens 0,5 mal der Lange Uber alles;

e) ein Bootshaken. X X X

2. Feuerloschausriistung:

angemessene Feuerldschausriistung gemaft Anhang | Abs. X
5.6.2 der Sportbooteverordnung 2015 - SpBV 2015, BGBI. Il Nr.
41/2016, mindestens jedoch ein, bei Innenbordmotoren zwei
von Deck leicht zugangliche(r) tragbare(r) Feuerloscher gemal
Art. 13.03 der Anlage 2 der Schiffstechnikverordnung fir die
Brandklassen A, B und C mit einer Flllmasse von mindestens a)
2 kg bei Fahrzeugen mit einer Lange uber alles bis zu 10 m mit
Verbrennungsmotor, Heiz-, Koch- oder Kiihleinrichtungen;

1 Stk. 6-kg-ABC-Feuerloscher X X
1 Stk. Bioversalloscher

bei Innenbordmotoren muss die Einbringung des Loschmittels
ohne Offnen des Motorraums méglich sein, der Ersatz eines
Feuerléschers durch eine Loschanlage fiir den Motorraum ist

zulassig;
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Definition Mindestausriistung je Bootstyp laut Richtlinie Wasserdienst

Ausriistung

3. Rettungsmittel und Erste-Hilfe-Ausriistung:

a) ein Rettungsring oder ein gleichwertiges Einzelrettungs-
mittel; Kissen, Balle, Fender oder Ahnliches gelten nicht als
gleichwertig;

b) eine Rettungsweste flr jede Person an Bord;

c) eine Erste-Hilfe-Ausriistung;
(wasserdichter EH-Kasten/Koffer)

d) eine Einstiegshilfe.

selbstlenzende Decksausfiihrung zum Ableiten
von Spritz- und Regenwasser

seitlich umlaufende Gummifenderleiste
(Ausnahme Schlauchboot)

seitlich umlaufende Festhaltemdglichkeit wasserseitig
mind. 4 x Festmacherklampen (je 2 x Steuerbord und Backbord)
Betriebsstundenzahler

Feuerwehrfunkgerat
(Fix oder Vorkehrung fiir die Aufnahme eines Handfunkgerates)

Stabiler sowie rutschfester Boden

Positionsbeleuchtung
(Backbord, Steuerbord und Anker/360-Grad-Laterne)

Arbeitsscheinwerfer/Suchscheinwerfer
Blaulicht und Martinshorn

1 Stiick Osfass (Bootsschopfer)

2 Stiick Stechpaddel mit Halterung

4 Stiick Bootsfender mit Befestigungsleinen
(Ausnahme Schlauchboot)

1 Stiick Wurfsack

1 Stiick Schleppseil

1 Stiick Rettungsmesser (zum Leinenkappen)
Bordwerkzeug

Beschriftung ,,Feuerwehr

seitlich umlaufende Farbkennzeichung in RAL 3000
(wenn materialtechnisch moglich)

A-Boot

RTB

BT

In ROT die derzeitigen Gesetzlichen Vorgaben laut der ,Seen- und Fluss-Verkehrsordnung (SFVO)“
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8.3 | Richtlinie Tauchen

INHALT
Begriffserklarung: 2
1 Allgemeines 3
2 Tauchdienstpersonal
2.1 Personal
2.2 Uberértliches Personal
3 Ausriistung im Tauchdienst
31 Personlichen Mindest-Tauchausriistung
3.2 Erste-Hilfe-Ausrlistung in Feuerwehren mit Feuerwehr-Einsatz-Tauchern
4 Aus- und Weiterbildung 7
Der Taucheinsatz
5.1 Einsatzpersonal fiir den Taucheinsatz 7
6 Grundsatze im Tauchdienst 8
7 Inkrafttreten 9

Beiden in dieser Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form,
aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.

BEGRIFFSERKLARUNG:

» geringe Tiefe ca. 10m
> mittlere Tiefe ca.20m
> groRe Tiefe ca.40m
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Allgemeines

ALLGEMEINES

Taucheinsatze der Feuerwehren sind im Allgemeinen bei 6ffentlichen Notstanden und besonderen
Notlagen nach § 1 des Landesfeuerwehrgesetzes (LGBL 32/2021 iddgF) zu leisten.

EW¥]  FirEinsatze gemaR Pkt. 1.1. diirfen nur Feuerwehr-Einsatz-Taucher eingesetzt werden. (siehe Punkt

1.3.1

2.1.2)

Ausbildungsstatte fiir die Taucherausbildung ist die Landesfeuerwehrschule Karnten, die tiber ge-
eignete Einrichtungen, Lehrmittel und entsprechende Fachliteratur verfligt, die es dem Ausbildungs-
personal ermdglichen, Taucherlehrgangsteilnehmern die erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln.
Eine Teilnahme an den hierfiir vorgesehenen Lehrgangen ist nur im Einvernehmen mit dem Bezirks-
feuerwehrkommando (Bezirkswasserdienstbeauftragten) und bei Vorliegen der Voraussetzungen
gemal Pkt. 4. moglich.

Zusatzlich zur Landesfeuerwehrschule kann die Berufsfeuerwehr Klagenfurt fiir deren Mitglieder,

unter Einhaltung der Voraussetzungen gemaf’ Pkt. 4., Feuerwehr-Taucher und Feuerwehr-Einsatz-
Taucher aus- und weiterbilden.

TAUCHDIENSTPERSONAL

Zur Durchfiihrung der Aufgaben des Tauchdienstes bei den Karntner Feuerwehren sind folgende
ausgebildete Feuerwehrmitglieder zustandig.

FEY  Personal

2.1.1

2.1.1.1

Die Anzahl der ausgebildeten Feuerwehr-Einsatz-Taucher in Karnten, sind in der ,Richtlinie Gber den
Wasserdienst im Land Karnten“ iddgF definiert.

Feuerwehr-Taucher

Nach positivem Abschluss des Taucherlehrganges | erhalt der Feuerwehr-Taucher das Feuerwehr-
Taucherlogbuch sowie den Feuerwehr-Taucherpass des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes
und ist berechtigt, in Begleitung und unter Aufsicht eines Tauchgruppenleiters Tauchgange in geringer
Tiefe (ca. 10m) durchzufiihren.

Voraussetzungen:
» Positiver Abschluss der Ausbildung zum Feuerwehr-Taucher entsprechend den Aus- und Weiter-
bildungsplan Tauchen iddgF an der Landesfeuerwehrschule Karnten.
» Laufende arztliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung:
> Die jahrliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung muss mind. alle 14 Monate erfolgen.
> Zwischenuntersuchungen im Zweifelsfall (z.B. nach schweren Erkrankungen oder Tauch-
unféllen).
> Die regelmaRigen Tauchtauglichkeitsuntersuchungen sind im Feuerwehr-Taucherlogbuch
bestatigen zu lassen.
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8.3 | Richtlinie Tauchen

2.1.1.2

2.1.2
2.1.2.1.

2.1.2.2

2.1.2.3

Seite 8.3.4

Verantwortlichkeit und Aufgaben:

| 4
| 2

Pflege und Wartung der Tauchausriistung.

Fihren des Feuerwehr-Taucherlogbuches, alle Tauchgdnge missen eingetragen und bestatigt
werden.

Meldung an den Wasserdienstbeauftragten bzw. Tauchbeauftragten bei festgestellten Mangeln
an der Tauchausrustung.

Meldung an den Wasserdienstbeauftragten bzw. Tauchbeauftragten bei beeintrachtigter Gesund-
heit.

Feuerwehr-Einsatz-Taucher

Mit Befristung:

>

Nach positivem Abschluss des Taucherlehrganges Il ist der Feuerwehr-Taucher berechtigt, mit
einem Taucher derselben Ausbildungsstufe oder einen Tauchgruppenleiter, Ubungstauchginge
in mittlerer Tiefe (ca. 20m) durchzufiihren.

Weiters erhalt der Feuerwehr-Taucher die Einsatzbefahigung fiir die mittlere Tiefe (ca. 20m). Diese
Einsatzbefahigung ist auf max. 6 Jahre befristet.

Einsatztauchgénge diirfen ausschlieRlich mit Feuerwehr-Einsatz-Tauchern (d.h. Absolventen des
Taucherlehrgangs lll oder Feuerwehr Lehrtauchern) durchgefiihrt werden.

Unbefristet:

| 2

Nach positivem Abschluss des Taucherlehrganges Il ist der Feuerwehr-Taucher berechtigt, mit
einem Taucher derselben Ausbildungsstufe, Ubungs- und Einsatztauchgénge in groRen Tiefen
(ca. 40m) durchzufiihren bzw. mit Absolventen niedrigerer Ausbildungsstufen bis zur max. Tiefe
der jeweiligen Ausbildungsstufe Ubungs- bzw. Einsatztauchgange durchzufiihren.

Weiters erhalt der Absolvent die Einsatztauglichkeit fiir die GroRRe Tiefe (ca. 40m).

Ein unbefristeter Feuerwehr-Einsatz-Taucher kann als Unterstiitzung des Feuerwehr-Lehrtauchers
bei der Aus- und Weiterbildung im Tauchdienst eingesetzt werden.

Voraussetzungen:

>

Positiver Abschluss der Ausbildung zum Feuerwehr-Einsatz-Taucher entsprechend den Aus- und
Weiterbildungsplan Tauchen iddgF an der Landesfeuerwehrschule Karnten.

RegelmaRige Teilnahme am Taucher-Weiterbildungs-Seminar, welches mind. alle 2 Jahre an der
Landesfeuerwehrschule Karnten besucht werden muss.

Bei nicht Besuchen des Taucher-Weiterbildungs-Seminars an der Landesfeuerwehrschule Karnten
in den vorgeschriebenen Abstanden, verliert der Feuerwehr-Einsatz-Taucher die Einsatztauglich-
keit.

Die Einsatztauglichkeit kann innerhalb von 5 Jahren im Rahmen eines Taucher-Weiterbildungs-
Seminars an der Landesfeuerwehrschule Kérnten wieder erlangt werden. Hierflir muss eine theo-
retische und praktische Wissenstiberpriifung abgelegt werden.

Jahrlich muissen mind. 10 Unterwasserstunden davon 5 Unterwasserstunden in einem Binnen-
gewasser, durchgefiihrt werden. Mindestens 5 Tauchgange in einem Binnengewasser miissen
bei einem Feuerwehr-Einsatz-Taucher mit Befristung eine Tiefe von ca. 20m aufweisen bzw. bei
einem unbefristeten Feuerwehr-Einsatz-Taucher eine Tiefe von Giber 20m aufweisen. Die Tauch-
gange und Unterwasserstunden mussen im Zuge der Eintragungen im Feuerwehr-Taucherlogbuch
nachgewiesen werden.

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



2124

2.1.3

2.13.1

2.1.3.2

>

Tauchdienstpersonal

Laufende arztliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung:

> Die jahrliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung muss mind. alle 14 Monate erfolgen.

> Zwischenuntersuchungen im Zweifelsfall (z.B. nach schweren Erkrankungen oder Tauch-
unféllen).

> Die regelmaRigen Tauchtauglichkeitsuntersuchungen sind im Feuerwehr-Taucherlogbuch
bestatigen zu lassen.

Verantwortlichkeit und Aufgaben:

>

Feuerwehr-Einsatz-Taucher sind fir die Durchfiihrung von moglichen und vom Einsatzleiter und
Taucheinsatzleiter angeordneten Einsatzen mitverantwortlich.

Pflege und Wartung der Tauchausriistung.

FUhren des Feuerwehr-Taucherlogbuches, alle Tauchgange und Unterwasserstunden missen
eingetragen und bestatigt werden.

Das Feuerwehr-Taucherlogbuch muss stets mitgefiihrt und auf Verlangen dem Einsatzleiter oder
dem Taucheinsatzleiter vorgelegt werden.

Meldung an den Wasserdienstbeauftragten bzw. Tauchbeauftragten bei festgestellten Mangeln
an der Tauchausriistung.

Meldung an den Wasserdienstbeauftragten bzw. Tauchbeauftragten bei beeintrachtigter Gesund-
heit.

Feuerwehr-Tauchbeauftragter

Grundsatzlich ist der Wasserdienstbeauftragte auch fiir den Tauchdienst in der Feuerwehr verantwort-

lich. Bei Feuerwehren mit Feuerwehr-Einsatz-Tauchern wird empfohlen, dem Wasserdienstbeauf-

tragten einen Feuerwehr-Tauchbeauftragten zur Seite zu stellen.

Voraussetzungen:

>

Der Feuerwehr-Tauchbeauftragte muss die Ausbildung zum Feuerwehr-Taucher positiv absolviert
haben.

Verantwortlichkeit und Aufgabenverteilung:

>

Uberprifung der vorgeschriebenen regelméaRigen Tauchtauglichkeitsuntersuchungen der Feuer-
wehr-Taucher und Feuerwehr-Einsatz-Taucher.

Er hat fiir die Einsatzbereitschaft sémtlicher Tauchausriistungen in der Feuerwehr Sorge zu tragen,
insbesondere hat er die gesetzlichen und vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- und Prif-
intervalle (z.B. Flaschen-TUV, Grundiiberholung der Atemregler, etc.) zu organisieren und dariber
Aufzeichnung zu fihren.

Kontrolle der Fiihrung der Feuerwehr-Taucherlogbiicher.
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F¥]  Uberértliches Personal

2.2.1
2.2.1.1.

2.2.1.2

Feuerwehr-Lehrtaucher
Voraussetzungen:
> Positiver Abschluss der Ausbildung zum Feuerwehr-Lehrtaucher nach den Richtlinien des Oster-
reichischen Bundesfeuerwehrverbandes.
» Laufende arztliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung:
> Die jahrliche Tauchtauglichkeitsuntersuchung muss mind. alle 14 Monate erfolgen.
> Zwischenuntersuchungen im Zweifelsfall (z.B. nach schweren Erkrankungen oder Tauch-
unfallen).
> Die regelmaRigen Tauchtauglichkeitsuntersuchungen sind im Feuerwehr-Taucherlogbuch
bestatigen zu lassen.

Verantwortlichkeit und Aufgaben:

» Uberprifung der Anwarter fiir den ABC-Freitauchlehrgang auf ihre Eignung.

» Mitarbeit bei der Ausbildung und Erfolgskontrolle nach Pkt. 4. bei Anforderung durch den Karntner
Landesfeuerwehrverband.

» Teilnahme an diversen Spezialausbildungen im Auftrag des Karntner Landesfeuerwehrverbandes.

Nach Erreichen der Altersobergrenze oder nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Tauchdienst aus
gesundheitlichen Griinden, konnen Lehrtaucher aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung bei
Tauchaus- und Weiterbildungen im Theorieunterricht eingesetzt werden.

Die Ernennung und Abberufung zum Feuerwehr-Lehrtaucher erfolgt durch den Landesfeuerwehr-

kommandanten tuber Vorschlag des Schulleiters der Landesfeuerwehrschule und des Landeswasser-
dienstbeauftragten.

AUSRUSTUNG IM TAUCHDIENST

Im Tauchdienst der Karntner Feuerwehren dirfen nur Ausriistungen verwendet werden, die den
gesetzlichen Bestimmungen, Richtlinien und Normen sowie den Richtlinien des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes entsprechen.

EEN  Personlichen Mindest-Tauchausriistung

Seite 8.3.6

» Tauchermaske, Flossen, Schnorchel

» Presslufttauchgerat, mind. 2000 |/bar mit 2 getrennten Abgangen; mit Atemregler (1. und 2. Stufe)
entsprechend der ONORM EN 250

> Alternative Luftversorgung, autonomer 2. Atemregler (1. und 2. Stufe) entsprechend der ONORM
EN 250
Taucherschutzanzug mit Haube, FiiRlinge und Handschuhe aus mind. 6mm Neopren
Geeignetes Tariermittel, welches den Taucher an der Oberflache in einer stabilen ,Kopf tGiber
Wasser“ Lage halt.
Ballastsystem mit Schnellabwurfeinrichtung
Tauchermesser
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Aus- und Weiterbildung

geeignetes Gerat zur Tiefenmessung

geeignetes Gerat zur Zeitmessung

Druckmesser flr die Kontrolle des Luftvorrates mit analoger Anzeige (Finimeter)
Unterwasser-Kompass

vV v . v.v Yy

Unterwasser-Handlampe, Brenndauer mind. 45min., mind. 20W oder vergleichbare LED-Lichtstarke

EX) Erste-Hilfe-Ausriistung in Feuerwehren mit Feuerwehr-Einsatz-Tauchern

» In Feuerwehren mit Feuerwehr-Einsatz-Tauchern ist ein geeigneter Sauerstoff-Notfallkoffer mit
einem konstanten Sauerstofffluss von mind. 15 Litern pro Minute flir zwei Taucher erforderlich.

AUS- UND WEITERBILDUNG

Die Ausbildung zum » Feuerwehr-Taucher

und zum » Feuerwehr-Einsatz-Taucher

erfolgt entsprechend dem Aus- und Weiterbildungsplan Tauchen des Karntner Landesfeuerwehrver-
bandes in der jeweils geltenden Fassung an der Landesfeuerwehrschule Karnten bzw. fiir Mitglieder
der Berufsfeuerwehr Klagenfurt durch die Lehrtaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

DER TAUCHEINSATZ

Der Einsatzleiter fordert die Krafte fiir den Taucheinsatz an. Er hat seine Entscheidungen mit dem
Verantwortlichen Taucheinsatzleiter abzustimmen.

Der Taucheinsatzleiter koordiniert den Taucheinsatz und stimmt diesen auf die gegebenen Beddirf-
nisse mit dem Einsatzleiter ab.

Je nach GroRe des Einsatzes ist der Bezirks- bzw. Landeswasserdienstbeauftragte zu verstandigen.

EF]  Einsatzpersonal fiir den Taucheinsatz

5.1.1

Taucheinsatzleiter:

» DerTaucheinsatzleiteristim Zuge eines Taucheinsatzes fiir die Koordinierung, Fiihrung, Sicherung,
Verwaltung und Leitung aller die Taucher betreffenden Belange zustandig und verantwortlich. Er
dient dem jeweiligen Feuerwehr-Einsatzleiter als fachlicher Berater.

Der Taucheinsatzleiter ist dem Einsatzleiter verantwortlich.

Der Taucheinsatzleiter muss ausgebildeter Feuerwehr-Taucher sein.

Der Taucheinsatzleiter hat die Erkundung und Beurteilung des Gewassers vorzunehmen bzw. zu
veranlassen.

Weiters hat er die Absicherung der Einsatzstelle gegen Stérungen und Gefahren zu veranlassen.
Der Taucheinsatzleiter muss die Rettungskette vom Einsatzort zur nachstgelegenen ortsfesten
Druckkammer planen.

» Der Taucheinsatzleiter hat die Moglichkeit der Anordnung, dass bei besonderen Einsatzvoraus-
setzungen auf das Tragen von Teilen der Ausrlistung nach Pkt. 3.1. verzichtet werden kann.
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5.1.2

5.1.3

Feuerwehr-Einsatz-Taucher:

>

>

Feuerwehr-Einsatz-Taucher sind flir die Durchfiihrung von méglichen und vom Einsatzleiter und
Taucheinsatzleiter angeordneten Einsatzen mitverantwortlich.

Ein Feuerwehr-Einsatz-Taucher des Tauchtrupps (in der Regel der Erfahrenste) ist als Tauchtrupp-
flhrer zu definieren.

Signalmann:

>

Als Signal- Leinenmann wird derjenige Helfer an Land bezeichnet, der die Kommunikation (mittels
Leine) mit dem Taucher aufrechterhalt.

Der Signalmann soll nach Méglichkeit zumindest Feuerwehr-Taucher sein.

Er fihrt auf Befehl des Taucheinsatzleiters die Sicherungsleine.

GRUNDSATZE IM TAUCHDIENST

Seite 8.3.8

Der zur Durchfiihrung einer bestimmten Aufgabe mit dem Presslufttauchgerat einzusetzende
Tauchtrupp hat bei Taucheinsatzen aus mind. zwei Feuerwehr-Einsatz-Tauchern zu bestehen.
Ein Feuerwehr-Einsatz-Taucher darf bei Taucheinsatzen nur in begriindeten Ausnahmefallen allein
eingesetzt werden. Die Sicherung Uber eine Leine muss vorgenommen werden.

Der zur Durchfiihrung einer bestimmten Aufgabe mit dem Presslufttauchgerat einzusetzende
Tauchtrupp hat bei Ubungstauchgangen aus mind. zwei Tauchern zu bestehen.

Der Tauchtrupp bleibt wihrend des Taucheinsatzes bzw. Ubungstauchgangs eine Einheit.

Bei einem Taucheinsatz ist zur Sicherung des eingesetzten Tauchpersonals ein Rettungs-Tauch-
trupp erforderlich. Die Einsatzfreigabe erfolgt, wenn der Rettungs-Tauchtrupp alarmiert wurde.
Ein Taucheinsatz bei Wehranlagen im ,,Ober- sowie Unterwasserstrombereich“ ist nur dann zulassig,
wenn nachweislich sichergestellt ist, dass alle Offnungen geschlossen und die Turbine abgestellt ist.
Bei einem Taucheinsatz sind lber den Einsatz selbst, insbesondere aber liber die Tauchzeiten
und Tauchtiefen, Aufzeichnungen zu fiihren (Tauchklade).

Bei Bedarf sind bei einem Taucheinsatz weitere Tauchtrupps anzufordern.

Die maximale Tauchtiefe betragt ca. 40m (groRe Tiefe).

Bei jedem Tauchgang muss ein geeigneter Sauerstoff-Notfallkoffer mit einem konstanten Sauer-
stofffluss von mind. 15 Liter pro Minute fiir zwei Taucher sowie Material zur Ersten-Hilfe vor Ort sein.
Tauchtiefe und Grundzeit sind in der Regel so zu planen, dass keine verlangerten Austauchzeiten
(siehe Dekompressionstabelle) beachtet werden miissen! D.h. Tauchen in der Nullzeit!

Der Feuerwehr-Einsatz-Taucher bzw. Feuerwehr-Taucher ist fiir sich und seinen Tauchpartner ver-
antwortlich, er entscheidet selbst, ob er physisch und psychisch in der Lage ist, den Anforderungen
des Taucheinsatzes oder Ubungstauchgangs zu entsprechen!

Falls der Feuerwehr-Einsatz-Taucher bzw. Feuerwehr-Taucher sich nicht in der Lage sieht, den
Anforderungen des Taucheinsatzes oder Ubungstauchgangs zu entsprechen, ist er verpflichtet,
dies dem Einsatz- bzw. Ubungsleiter sowie dem Taucheinsatz- bzw. Tauchiibungsleiter zu melden.
Der Feuerwehr-Einsatz-Taucher bzw. Feuerwehr-Taucher fithrt den Taucheinsatz oder Ubungs-
tauchgang gemaf den Anweisungen und Befehlen des lGibergeordneten Personals durch und ist
diesem verantwortlich.

Vor Beginn der Aus- bzw. Weiterbildung ist vom Lehrgangsteilnehmer der einwandfreie betriebliche
Zustand des eingesetzten Tauchgerats nachzuweisen bzw. zu bestatigen.
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Inkrafttreten

» Vor Beginn der Aus- bzw. Weiterbildung ist vom Lehrgangsteilnehmer zu bestatigen, dass er
psychisch und physisch in der Lage ist, an dieser teilzunehmen.

INKRAFTTRETEN

Die Richtlinie tritt mit dem der Kundmachung in der Karntner Feuerwehr-Fachzeitschrift folgenden
Monatsersten in Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 26.04.2022

Flir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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§ 47 Abs. 1 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021)
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I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

(§1] Rechtsgrundlagen

(1)

Gemal § 47 Abs. 1 K-FWG 2021 hat der Landesfeuerwehrausschuss durch Verordnung nahere

Bestimmungen lber die Normausriistung von Freiwilligen Feuerwehren unter Bedachtnahme
aufihre Aufgaben als Stutzpunktfeuerwehren, Feuerwehren mit Sonderaufgaben oder als Orts-
feuerwehr festzulegen.

GemaR § 47 Abs. 2 K-FWG 2021 hat der Kdrntner Landesfeuerwehrverband (KLFV) das Gefahren-
potenzial jeder einzelnen Gemeinde zu erheben und zu bewerten. Auf der Basis des festgestellten

Gefahrdungspotenzials und unter Bedachtnahme auf

» die Normausriistung,

» die geografische Lage,

» die Zahl der Feuerwehren im Gemeindegebiet und

» den Ausrlstungsstand der Feuerwehren in den benachbarten Gemeinden
istdurch den KLFV ein Ausristungskonzept (Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans)
Uber den Bedarf an Fahrzeugen und Ausriistungsgegenstanden der Freiwilligen Feuerwehren in
der Gemeinde zu erstellen.
In Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde, den Feuerwehren dieser Gemeinde sowie den
Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommandanten ist im Zuge der Gefahrenabwehr- und Aus-

ristungsplanung Karnten (GAP Karnten) ein Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan, zu erlassen.

(§2] Geltungsbereich
Die Normausristungsverordnung gilt fiir alle Freiwilligen Feuerwehren Karntens.

§ 3] Begriffsbestimmungen

(1)

(2)

Fahrzeugtypen:
TLFA xxxx Tankloschfahrzeug Allrad (xxxx entspricht der Wassermenge in Liter)

> RLFA xxxx Rustléschfahrzeug Allrad (xxxx entspricht der Wassermenge in Liter)
» LFAW Loschfahrzeug Allrad mit 1.000 | Wasser
» LFA Léschfahrzeug Allrad

> KLFA Kleinléschfahrzeug Allrad

» MZFA Mehrzweckfahrzeug Allrad

» DLK Drehleiter

» TMB Teleskopmastbiihne

» SRF Schweres Rustfahrzeug

» GSF Gefahrliche-Stoffe-Fahrzeug

» KDO Kommandofahrzeug

> KRF Kleinriistfahrzeug

» MTF Mannschaftstransportfahrzeug

Gewichtsangaben:
Bei samtlichen Gewichtsangaben in dieser Normausriistungsverordnung handelt es sich um das
hochstzulassige Gesamtgewicht des jeweiligen Fahrzeuges.
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EX]  Grundsitze und Festlegungen

Seite 9.4

(1)

=
o
=

(11)

(12)

Die Fahrzeuge fiir die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde kénnen grundsatzlich nur auf
Basis des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanes angeschafft werden.
Bei der Erstellung des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanes ist auf die Normausriistungs-
verordnung Bedacht zu nehmen.
Samtliche Fahrzeuge sind norm- und richtlinienkonform auszufiihren* und haben die fir die
jeweilige Fahrzeugtype definierte Pflichtbeladung mitzufiihren.
Das Standardtankloschfahrzeug ist ein TLFA 2000 auf einem 16-t-Fahrgestell.
Das TLFA 2000 ist auch das Standardtankloschfahrzeug fiir die Stiitzpunktfeuerwehren der
Rangordnung lll, der einzigen Ortsfeuerwehr oder derjenigen Ortsfeuerwehr einer Gemeinde,
die mit einem TLFA ausgestattet ist.
In begriindeten Fallen und auf Basis des Gefahrenabwehr- und Ausristungsplanes kann fiir
Stutzpunktfeuerwehren der Rangordnung Ill und Ortsfeuerwehren ein TLFA 3000 auf einem
16-t-Fahrgestell angeschafft werden.
Ein TLFA 4000 mit einem Fahrgestell bis maximal 18 t kann nur fiir Stiitzpunktfeuerwehren der
Rangordnung | und Il angeschafft werden.
In begriindeten Fallen (Topografie, Wegesituation etc.) kdnnen KLFA und LFA bis 7,5t mit einem
gelandegangigen und den Gegebenheiten angepasstem Fahrgestell ausgestattet werden.
Auf Basis des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanes kann in begriindeten Fallen

» beim Erfordernis eines LFAW (LFA mit 1.000 | Wasser) und

» beim Austausch von zwei Fahrzeugen und Ersatz durch ein Fahrzeug
fur Stutzpunktfeuerwehren der Rangordnung Ill und fiir Ortsfeuerwehren ein Loschfahrzeug
(LFA) mit 15 t (Sonderfahrzeug) angeschafft werden.
Liegt das Erfordernis eines hochgeldandegangigen Fahrzeuges auf Basis des Gefahrenabwehr- und
Ausriistungsplanes vor, so kann ein solches mit einem Fahrgestell bis maximal 15 t angeschafft
werden.
Der Einbau von Loscheinrichtungen in Loschfahrzeugen (LFA) ist nur

» auf Basis des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanes,

» in Fahrzeugen mit einem hochstzulassigen Gesamtgewicht iiber 7,5 t und

> in begriindeten Féllen
moglich.
Der Einbau von Loscheinrichtungen (Wassertanks, UHPS-Anlagen etc.) in Kleinldschfahrzeuge
(KLFA) und Léschfahrzeuge (LFA) bis 7,5 tist nicht zulassig.
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Il. Abschnitt Normausriistung

[ stiitzpunktfeuerwehren der Rangordnung |
(1) Die Normausriistung der Stiitzpunktfeuerwehren der Rangordnung | umfasst unter Berlck-
sichtigung ihrer Aufgaben folgende Fahrzeugausstattung:
» 1Tankl6schfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
TLFA 3000 bis 18 t
TLFA 4000 bis 18 t
» 1 Tankloschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
RLFA 2000 bis 16 t
TLFA 2000 bis 16 t
» 1Sonderfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
TLFA 1000 bis 15 t
LFAW bis 15t
» 1 Loschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
LFA bis 15t
KLFA bis 5,5 t
MZFA bis 15t
» 1 Hubrettungsfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
DLK
TMB
1 SRF
1 GSF
1 KDO oder KRF bis 5,5t
1 MTF oder MZFA bis maximal 5,5 t
Dieses MTF stellt das 1. gefdrderte MTF in der Gemeinde dar. Die weiteren geférderten MTF

vV v v .Yy

ergeben sich gem. § 9 der Normausriistungsverordnung.

EXd stiitzpunktfeuerwehren der Rangordnung I
(1) Die Normausriistung der Stutzpunktfeuerwehren der Rangordnung Il umfasst unter Beriick-
sichtigung ihrer Aufgaben folgende Fahrzeugausstattung:
» 1Tankléschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
TLFA 3000 bis 18 t
TLFA 4000 bis 18 t
» 1 Loschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
LFA bis 15t
KLFA bis 5,5 t
MZFA bis 15t
» 1 MTF oder MZFA bis maximal 5,5 t
Dieses MTF stellt das 1. geférderte MTF in der Gemeinde dar. Die weiteren geférderten MTF
ergeben sich gem. § 9 der Normausriistungsverordnung.
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In Abhangigkeit der geografischen Lage, der 6rtlichen Gegebenheiten und der Einsatzerforder-
nisse kann die Fahrzeugausstattung um nachstehende Fahrzeuge erweitert werden:
» 1 Tankloschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
RLFA 2000 bis 16 t
TLFA 2000 bis 16 t
» 1Sonderfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
TLFA 1000 bis 15 t
LFAW bis 15t
» 1 Hubrettungsfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
DLK
TMB

[  stiitzpunktfeuerwehren der Rangordnung lll oder
eine einzige Ortsfeuerwehr in der Gemeinde
(1) Die Normausristung der Stiitzpunktfeuerwehren der Rangordnung Ill bzw. einer einzigen Orts-
feuerwehr einer Gemeinde umfasst unter Bertiicksichtigung ihrer Aufgaben folgende Fahrzeug-
ausstattung:
» 1Tankléschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
RLFA 2000 bis 16 t (wenn Hydraulisches Rettungsgeréat vorgesehen)
TLFA 2000 bis 16 t
» 1Loschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
LFAbis 7,5t
KLFA bis 5,5 t
MZFA bis 7,5t
» 1 MTF oder MZFA bis maximal 5,5 t
Dieses MTF stellt das 1. geférderte MTF in der Gemeinde dar. Die weiteren geférderten MTF
ergeben sich gem. § 9 der Normausriistungsverordnung.

EX]  ortsfeuerwehren
(1) Die Normausristung der Ortsfeuerwehren umfasst folgende Fahrzeugausstattung:
» 1Loschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
LFAbis 7,5t
KLFA bis 5,5 t
MZFA bis 7,5t
(2) Jede Freiwillige Feuerwehr ist zumindest mit einem KLFA auszustatten.
(3) Bei mehreren Ortsfeuerwehren innerhalb einer Gemeinde ist eine Ortsfeuerwehr zusatzlich mit
folgendem Fahrzeug auszustatten:
» 1Tankléschfahrzeug, wahlbar aus den Fahrzeugtypen
RLFA 2000 bis 16 t (wenn Hydraulisches Rettungsgeréat vorgesehen)
TLFA 2000 bis 16 t

Seite 9.6 Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Il. Abschnitt Normausriistung

(§9] Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

(1)

(2)

(3)

Jede Gemeinde kann ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) oder ein Mehrzweckfahrzeug
(MZF) bis maximal 5,5 t anschaffen, wofiir der KLFV auch eine Férderung gewahrt.

Ab fiinf Freiwilligen Feuerwehren in einer Gemeinde kann bei Bedarf ein weiteres forderfahiges
MTF, nicht jedoch ein zweites forderfahiges MZF, angeschafft werden.?

Die Standorte der MTF bzw. MZFA werden auf Basis des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanes
festgelegt.

EFL]  standortplan TLFA 5000 / Trupp

(1)

(2)

Der Standortplan TLFA 5000/ Trupp 1: 2 wurde vom Landesfeuerwehrausschuss am 26.05.2020
beschlossen und bildet einen integrierenden Bestandteil der Normausriistungsverordnung.
Dieser Standortplan verfolgt das Ziel, eine bestmdgliche Flachenabdeckung liber das Bundesland
Karnten mit TLFA 5000 bzw. TLFA 4000 mit einem Einsatzradius von 12,5 km sicherzustellen.
Als Basisfahrzeug ist ein TLFA 5000 mit Trupp-Kabine vorgesehen, wodurch am Standort ein
zweites Tankloschfahrzeug mit Mannschaftskabine vorhanden sein muss. Ist kein zweites TLFA
am Standort vorhanden, so ist dort ein TLFA 4000 mit Mannschaftskabine zu stationieren.
Dieser Standortplan basiert auf dem Schutzziel, mit dem Tankloschfahrzeug TLFA 5000 bzw. TLFA
4000 als ,,zweite Welle* in 30 Minuten am Einsatzort unterstiitzend tatig zu werden. Dies deshalb,
weil bei groReren Gebauden eine Unterteilung der Nutzungsgrenzen mit der Feuerwiderstands-
dauer von 30 Minuten erfolgt. Daraus leitet sich der Einsatzradius von 12,5 km ab.

EFE]  standortplan Hubrettungsfahrzeuge

(1)

(2)

Der Standortplan ,Hubrettungsfahrzeuge” wurde vom Landesfeuerwehrausschuss am 26.05.2020
beschlossen und bildet einen integrierenden Bestandteil der Normausrlstungsverordnung.
Der Standortplan verfolgt das Ziel, eine bestmdgliche Flachenabdeckung iiber das Bundesland
Karnten mit Hubrettungsfahrzeugen (Drehleiter bzw. Teleskopmastbiihne) mit einem Einsatz-
radius von 12,5 km sicherzustellen.

Dieser Standortplan basiert auf dem Schutzziel, mit dem Hubrettungsfahrzeug in 30 Minuten
am Einsatzort unterstiitzend tatig zu werden. Dies deshalb, weil bei groReren Gebauden eine
Unterteilung der Nutzungsgrenzen mit der Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten erfolgt. Daraus
leitet sich der Einsatzradius von 12,5 km ab.

EFP]  Fahrzeuge ohne Forderung des KLFV

(1)

Um der Autonomie der Gemeinden Rechnung zu tragen, kdnnen gemaf § 26 Abs. 2 K-FWG 2021

Fahrzeuge und Geratschaften tber den Gefahrenabwehr- und Ausristungsplan hinausgehend
angekauft werden, wenn der Landesfeuerwehrausschuss bestétigt, dass
» die Verwendung solcher Ausriistungsgegenstande im Hinblick auf die geografische Lage
und Besiedlung zu einer Verbesserung der Einsatzmoglichkeit fiihrt,
» die gemeinsame Verwendung solcher Ausriistungsgegenstande mit den lbrigen Aus-
ristungsgegenstanden (§ 47 K-FWG 2021) méglich ist und
» das gemeinsame Vorgehen von Feuerwehren bei Einsatzen durch die Verwendung dieser
Ausrustungsgegenstande nicht erschwert oder verhindert wird.
Die Gemeinden kénnen Uber die Normausristungsverordnung (§ 9) hinausgehend zusatzliche
MTF bis 3,5 t ankaufen, wofiir der KLFV jedoch keine Férderung gewahrt.
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Seilwinden

(1) Jede Gemeinde kann eine Seilwinde anschaffen, woflr der KLFV auch eine Foérderung gewahrt,
dies unabhangig vom Ergebnis des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanes.?

(2) Gefordert werden ausschlief8lich Seilwinden mit hydraulischem oder mechanischem Antrieb.
Elektroseilwinden werden ausnahmslos nicht geférdert.

(3) Das Fahrzeug, auf dem die Seilwinde aufgebaut wird, muss zumindest Uber ein 8-t-Fahrgestell
verfligen und mit einer 4-Rad-Feststellbremse ausgestattet sein.

EFYZ]  Hydraulische Rettungsgerite

Die Grundlage fiir ein hydraulisches Rettungsgerat ist das Ergebnis des Gefahrenabwehr- und Aus-
ristungsplanes. In Ausnahmefallen kann, unter Betrachtung der Befundergebnisse der angrenzenden
Gemeinden und der verkehrstechnischen Gegebenheiten, zur Sicherstellung der raumlichen Abdeckung
unabhangig vom Befundergebnis ein hydraulisches Rettungsgerat angeschafft und vom KLFV geférdert
werden.

EFYE  Ausriistung von Feuerwehren mit Sonderaufgaben

(1) DerLandesfeuerwehrausschuss kann Feuerwehren gemaR § 20 Abs. 4 K-FWG 2021 nach MalRgabe

der sachlichen Erforderlichkeit Sonderaufgaben zuteilen.

(2) Werden den Feuerwehren Sonderaufgaben zugeteilt, so ist die dafiir erforderliche Ausriistung
durch die zustandigen Gremien zu definieren und darauf beim Gefahrenabwehr- und Ausriistungs-
plan Bedacht zu nehmen.

EFTH Inkrafttreten

Seite 9.8

Diese Normausriistungsverordnung tritt an dem der Kundmachungin der Feuerwehr-Fachzeitschrift
des KLFV (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser
Verordnung tritt die Mindestausriistungsverordnung vom 25.05.2005 (Punkt 12. der Verordnungen
& Richtlinien 2005) auRer Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

q.

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

Anhéange
» Standortplan Tankloschfahrzeuge TLFA 5000 / Trupp
» Standortplan Hubrettungsfahrzeuge
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Erlduterungen (Beispiele)

Erlauterungen (Beispiele)

1 Sowohl jene Fahrzeuge, die gemaft dem Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan angekauft und
somit vom Karntner Landesfeuerwehrverband (KLFV) geférdert werden, als auch jene, die Giber den
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan hinausgehend und somit ohne Foérderung durch den KFLV
angekauft werden (gem. § 12), miissen den jeweils geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.

2 Je Gemeinde wird jedoch ab dem 01.01.2018 die Neuanschaffung eines MTFs oder MZFs bis max.
5,5t bzw. in Gemeinden mit zumindest 5 Freiwilligen Feuerwehren bei Bedarf die Anschaffung eines
weiteren MTFs gefordert. Dies gilt auch flir Gemeinden, in denen eine Stutzpunktfeuerwehr der Rang-
ordnung | besteht.

Das bedeutet, dass der Austausch von bereits vor dem 01.01.2018 vorhandenen MTFs oder MZFs bis
max. 5,5t nur dann geférdert wird, wenn dadurch die mit Beschluss des LFAvom 28.11.2017 festgelegte
Anzahlvon geférderten MTFs bzw. MZFs bis max. 5,5t pro Gemeinde (1 bzw. 2) nicht iberschritten wird.

Beispiele:
1. Gemeinde mit 1-4 Freiwilligen Feuerwehren:

a) Esist noch kein MTF vorhanden:
Die Anschaffung eines MTFs oder MZFs bis max. 5,5 t wird seit 01.01.2018 gefordert, in weiterer
Folge auch der Austausch dieses Fahrzeuges.

b) Esist bereits ein MTF vorhanden:
Die Anschaffung eines zweiten MTFs oder eines MZFs bis max. 5,5 t wird seit 01.01.2018 geférdert.
Ist das vor dem 01.01.2018 bereits vorhandene MTF zu tauschen, wird dieser Austausch nicht
gefordert, da die festgelegte Anzahl der geférderten MTFs bzw. MZFs (1) Gberschritten wird.

c¢) Esistbereits ein geférdertes MTF vorhanden:
Die Anschaffung eines zweiten MTFs oder eines MZFs bis max. 5,5 t wird seit 01.01.2018 nicht
gefordert.

2. Gemeinde mit 5 oder mehr Freiwilligen Feuerwehren:

a) Esist noch kein MTF vorhanden:
Die Anschaffung eines MTFs oder MZFs bis max. 5,5 t sowie bei Bedarf eines zweiten MTFs wird
seit 01.01.2018 gefordert, in weiterer Folge auch der Austausch dieser beiden Fahrzeuge.

b) Esistbereits ein nicht geférdertes MTF vorhanden:
Die Anschaffung eines zweiten MTFs oder des ersten MZFs bis max. 5,5 t sowie bei Bedarf eines
dritten MTFs wird seit 01.01.2018 geférdert. Ist das vor dem 01.01.2018 bereits vorhandene MTF zu
tauschen, wird dieser Austausch nur dann geférdert, wenn die festgelegte Anzahl der geforderten
MTFs (2) nicht Giberschritten wird, was im konkreten Beispiel nur dann moglich ist, wenn nach
dem 01.01.2018 nur eines der beiden moglichen (geférderten) MTFs angeschafft wurde.

¢) Esistbereits ein gefordertes MTF vorhanden:
Die Anschaffung eines zweiten MTFs oder des ersten MZFs bis max. 5,5 t wird seit 01.01.2018
gefordert. Ist das vor dem 01.01.2018 bereits vorhandene MTF zu tauschen, wird dieser Austausch
nur dann geférdert, wenn die festgelegte Anzahl der geférderten MTFs (2) nicht tberschritten
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wird, was im konkreten Beispiel nur dann moglich ist, wenn nach dem 01.01.2018 nur eines der
beiden moéglichen (geférderten) MTFs angeschafft wurde. Ein drittes MTF wird nicht gefordert.

3 Die Moglichkeit, dass jede Gemeinde eine forderfahige Seilwinde unabhéngig vom GAP Kérnten

anschaffen kann, wurde aufgrund der wiederkehrenden Unwetter in Folge der Klimaerwarmung
geschaffen.
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Allgemeines

E ALLGEMEINES

Dieser Standortplan beriicksichtigt eine bestmégliche Flachenabdeckung mit TLFA 5000 bzw. TLFA 4000
mit einem Einsatzradius von 12,5 km.

Als Basisfahrzeug ist ein TLFA 5000 mit Trupp-Kabine vorgesehen, wodurch am Standort ein zweites
Tankldschfahrzeug mit Mannschaftskabine vorhanden sein muss!

Ist kein zweites TLFA am Standort vorhanden, so wird dort ein TLFA 4000 mit Mannschaftskabine
stationiert.

E SCHUTZZIEL

Dieser Standortplan basiert auf dem Schutzziel, mit dem Tankléschfahrzeug TLFA 5000 bzw. TLFA 4000
als ,zweite Welle® in 30 Minuten am Einsatzort unterstiitzend tatig zu werden. Dies deshalb, weil bei
grofReren Gebaduden eine Unterteilung der Nutzungsgrenzen mit einer Feuerwiderstandsdauer von
30 Minuten erfolgt.

Diesem Schutzziel liegen folgende Annahmen zugrunde:
60 km/h durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit

8 Minuten Ausriickezeit
12,5 Minuten Anfahrtszeit
5 Minuten  Entwicklungszeit am Einsatzort

25,5 Minuten Zeitraum von der Alarmierung bis zum Tatigwerden am Einsatzort

Hiermit ist der angenommene Einsatzradius von 12,5 km begriindbar.
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B ERLAUTERUNGEN

EEFY  TLFA 5000
Grundsatzlich hat jede Stitzpunktfeuerwehr der Rangordnung | die Moglichkeit, ein TLFA 5000 mit
Trupp-Kabine anzuschaffen.

EF]  standorte TLFA 5000
Jedenfalls mit einem TLFA 5000 / Trupp sind folgende Feuerwehren auszustatten:

Bez. Hermagor: Bez. Klagenfurt-Land:
» FF Hermagor (Stp. 1) » FF Ferlach (Stp. 1)
» FF Kotschach-Mauthen (Stp. 2)

Bez. Feldkirchen:

Bez. Spittal an der Drau: » FF Feldkirchen (Stp. 1)
FF Spittal an der Drau (Stp. 1)
» FF Greifenburg (Stp. 2) Bez. St. Veit an der Glan:
» FF Mollbriicke (Stp. 3) » FF St. Veit an der Glan (Stp. 1)
» FFGmind (Stp. 2) » FF Althofen (Stp. 2)
Bez. Villach-Stadt: Bez. Volkermarkt:
» HFW Villach (Stp. 1) » FFVolkermarkt (Stp. 1)

» FF Bleiburg (Stp. 2)
Bez. Villach-Land:

» FF Arnoldstein (Stp. 1) Bez. Wolfsberg:
» FF Feistritz/Drau (Stp. 2) » FF Wolfsberg (Stp. 1)

» FF Bad St. Leonhard (Stp. 2)
Bez. Klagenfurt-Stadt: » FF St. Andrd im Lavanttal (Stp. 2)

» BF Klagenfurt (Stp. 1)

3.2.1 Standorte TLFA 4000
Folgende Feuerwehren sind mit einem TLFA 4000 mit Mannschaftskabine auszustatten:

Bez. Spittal an der Drau: » FF Weitensfeld (Stp. 3)

» FF Heiligenblut (Stp. 3)

» FF Winklern/Mélltal (Stp. 2) Bez. Volkermarkt:

» FF Obervellach (Stp. 2) » FF Bad Eisenkappel (Stp. 3)

Bez. Villach-Land:
» FF St. Jakob im Rosental (Stp. 3)

Bez. Feldkirchen:
» FF Patergassen (Stp. 3)

Bez. St. Veit an der Glan:
» FF StraBburg (Stp. 3)
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UBERSICHT (TABELLARISCH)
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Bezirk

Hermagor

Spittal an der Drau
Villach-Stadt
Villach-Land
Klagenfurt-Stadt
Klagenfurt-Land
Feldkirchen

St. Veit an der Glan
Volkermarkt
Wolfsberg

Summe

TLFA 5000

19

Ubersicht (tabellarisch)

TLFA 4000
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Allgemeines

E ALLGEMEINES

Dieser Standortplan beriicksichtigt eine bestmdogliche Flachenabdeckung tiber das Bundesland
Kérnten mit Hubrettungsgeraten (Drehleiter bzw. Teleskopmastbiihne) mit einem Einsatzradius von
12,5 km.

E SCHUTZZIEL

Dieser Standortplan basiert auf dem Schutzziel, mit dem Hubrettungsgerat in 30 Minuten am Ein-
satzort unterstiitzend tatig zu werden. Dies deshalb, weil bei grofReren Gebauden eine Unterteilung
der Nutzungsgrenzen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten erfolgt.

Diesem Schutzziel liegen folgende Annahmen zu Grunde:
60 km/h durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit

8 Minuten Ausriickezeit
12,5 Minuten Anfahrtszeit
5 Minuten  Entwicklungszeit am Einsatzort

25,5 Minuten Zeitraum von der Alarmierung bis zum Tatigwerden am Einsatzort

Hiermit ist der angenommene Einsatzradius von 12,5 km begriindbar.

a ERLAUTERUNGEN

EEY  Hubrettungsgerite
Grundsatzlich ist jede Stuitzpunktfeuerwehr der Rangordnung 1 gemal Normausristungsverordnung
2021 mit einem Hubrettungsgerat ausgestattet.

3.1.1 Standorte von Hubrettungsgerdten
Folgende Feuerwehren sind mit Hubrettungsgeraten ausgestattet:

Bez. Hermagor:
» FF Hermagor (Stp. 1) DLK 30

» FF Kotschach-Mauthen (Stp. 2) Hubrettungsgerat ware zur Flachenabdeckung erforderlich

Bez. Spittal an der Drau:

» FF Spittal an der Drau (Stp. 1) DLK 30
FF Greifenburg (Stp. 2) TMB 32
» FF Heiligenblut (Stp. 3) DLK 24
» FF Flattach-Fragant TMB 32
» FF Bad Kleinkirchheim DLK 30
» FFGmind (Stp. 2) Hubrettungsgerat ware zur Flachenabdeckung erforderlich
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Bez. Villach-Stadt:
» HFW Villach (Stp. 1) DLK 30
HUB 32

Bez. Villach-Land:

» FF Arnoldstein (Stp. 1) DLK 24
» FFVelden am Wérthersee (Stp.2) TMB 32
» FF Feistritz/Drau (Stp. 2) DLK 30

Bez. Klagenfurt-Stadt:
» BF Klagenfurt (Stp. 1) DLK 30
» FF Viktring-Stein-Neudorf DLK 30

Bez. Klagenfurt-Land:
» FF Ferlach (Stp. 1) TMB 32

Bez Feldkirchen:
» FF Feldkirchen (Stp. 1) DLK 30

Bez. St. Veit an der Glan:
» FF St. Veit an der Glan (Stp. 1) DLK 30
TMB16  gemal GAP Karnten,
ohne Forderung des KLFV moglich

» FF Althofen (Stp. 2) DLK 24

Bez. Volkermarkt:

» FFVolkermarkt (Stp. 1) DLK 30

» FF Bleiburg (Stp. 2) DLK 18 Eigenankauf, ohne Férderung des KLFV
Bez. Wolfsberg:

» FF Wolfsberg (Stp. 1) TMB 37

Zusatzlich zu den oben angefiihrten Fahrzeugen steht eine weitere DLK 30 zu Ausbildungszwecken
am Areal des KLFV.
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Ubersicht Giber die aktuellen Hubrettungsgeréte (tabellarisch)

UBERSICHT UBER DIE AKTUELLEN HUBRETTUNGSGERATE (TABELLARISCH)
Bezirk Drehleiter Teleskopmastbiihne
Hermagor 1
Spittal an der Drau 3 2
Villach-Stadt 1 1
Villach-Land 2 1
Klagenfurt-Stadt 2
Klagenfurt-Land 1
Feldkirchen 1
St. Veit an der Glan 2 1
Volkermarkt 2
Wolfsberg 1
Summe 14 7

UBERSICHT UBER DIE ZUSATZLICH ERFORDERLICHEN HUBRETTUNGSGERATE
ZUR FLACHENABDECKUNG (TABELLARISCH)

Bezirk Hubrettungsgerat Feuerwehr
Hermagor 1 Kotschach-Mauthen
Spittal an der Drau 1 Gmind

Summe 2
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Beidenin dieser Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form,
aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.
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Rechtsgrundlagen

E RECHTSGRUNDLAGEN

(1) GemaR §47 Abs. 2 K-FWG 2021 hat der Karntner Landesfeuerwehrverband (KLFV) das Gefahren-
potenzial jeder einzelnen Gemeinde zu erheben und zu bewerten. Auf der Basis des festgestellten

Gefahrdungspotenzials und unter Bedachtnahme auf
» die Normausrustung,
» die geografische Lage,
» die Zahl der Feuerwehren im Gemeindegebiet und
» den Ausristungsstand der Feuerwehren in den benachbarten Gemeinden
ist durch den KLFV ein Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan tiber den Bedarf an Fahrzeugen
und Ausriistungsgegenstanden der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde zu erstellen.
(2) InAbstimmung mit der jeweiligen Gemeinde, den Feuerwehren dieser Gemeinde, dem Bezirks-
und dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten ist ein Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan,
der die Ausstattung der Feuerwehren definiert, zu erarbeiten (§ 47 Abs. 3 K-FWG 2021).
(3) Dervom KLFV erlassene Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan hat eine Giiltigkeit von 10 Jahren.

Erist der Gemeinde und den Feuerwehren der Gemeinde zu libermitteln und in der Feuerwehr-
Fachzeitschrift des KLFV kundzumachen (§ 47 Abs. 3 K-FWG 2021).
(4) Der Gefahrenabwehr- und Ausristungsplan ist auf Antrag der Gemeinde vor Ablauf seiner

Geltungsdauer anzupassen, wenn sich die im Datenerhebungsformular festgestellten Voraus-
setzungen wesentlich andern (§ 47 Abs. 4 K-FWG 2021).

(5) Nach§47 Abs.5 K-FWG 2021 hat der KLFV die Einhaltung des Gefahrenabwehr- und Ausriistungs-
plans fiir die einzelnen Feuerwehren zu tiberpriifen und bei VerstoRen die gewahrte Férderung

zurtickzufordern.
(6) Die Erlassung der gegensténdlichen Richtlinie obliegt gemaf} § 36 Abs. 2 Z 4 K-FWG 2021 dem
Landesfeuerwehrausschuss.

n ZIELSETZUNG

Die Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung Karnten (GAP Karnten) verfolgt das Ziel, den Aus-
riistungsstand der Freiwilligen Feuerwehr(en) einer Gemeinde transparent und sachlich nachvollzieh-
bar zu evaluieren. Dadurch soll die Ausriistung der Feuerwehr(en) dem Gefahrenpotenzial der jewei-
ligen Gemeinde (Pflichtbereich nach § 5 Abs. 2 K-FWG 2021) unter Einbindung der nachbarlichen und
uberortlichen Einsatzmittel angepasst, strukturiert und optimiert werden.

E ABLAUF DES GEFAHRENABWEHR- UND AUSRUSTUNGSPLANS

FEY  Vorantrag
Jede Anschaffung von Fahrzeugen, Wasserfahrzeugen (Boote), Hydraulischen Rettungsgeraten und

Seilwinden (Neuanschaffung oder Austausch) wird durch das vom KLFV zur Verfligung gestellte Form-
blatt ,Vorantrag“ initiiert. Dieser Vorantrag ist bis zum 31.01. eines jeden Jahres fiir das Folgejahr
beim KLFV einzubringen.
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Datenerhebung

Nach dem Einlangen des Vorantrages beim KLFV werden die zur Durchflihrung der Risikoanalyse
erforderlichen Daten der betreffenden Gemeinde mit dem vom KLFV zur Verfiigung gestellten Formblatt
sDatenerhebungsformular” samt den dazugehdrigen Erlduterungen im Wege der Gemeinde erhoben.

Daruiber hinaus werden die benétigten Einsatzdaten der Feuerwehren aus dem Einsatzleitrechner
und dem Verwaltungsprogramm des KLFV herangezogen.

Risikomatrix

Die Matrix zur Risikoanalyse der Gemeinde und zur Ermittlung des Gefahrenpotenzials umfasst die
Analyse der

» Feuerwehr(en) innerhalb der Gemeinde und deren Einsatze,

» Einwohner, Gebdude und Flachennutzung,

» Betriebe im Gemeindegebiet,

» besonderen Risiken,

» Ausrlistung der umliegenden Feuerwehren (auRerhalb der Gemeinde) und

» der Verkehrsflachen.

P11  Befund

Das Ergebnis der Risikoanalyse ist der Befund. Der Befund dokumentiert den im Wege der Risiko-
matrix ermittelten Ausriistungsstand der Freiwilligen Feuerwehr(en) der betreffenden Gemeinde,
der erforderlich ist, um das vorhandene Gefahrenpotenzial erfolgreich, sowohlim Brandeinsatz als
auch im technischen Einsatz, bewaltigen zu kdnnen.

Auf Basis des Befundes wird vom KLFV ein Ausriistungskonzept (Entwurf des Gefahrenabwehr- und
Ausriistungsplans) erarbeitet.

Der Befund und das Ausriistungskonzept stellen die Diskussionsgrundlage fiir die Befundbesprechung
im KLFV mit Vertretern der Gemeinde und der Feuerwehr(en) dar.

Der Befund, das Ausriistungskonzept und das Protokoll der Befundbesprechung wird der jeweiligen
Gemeinde, den Feuerwehren dieser Gemeinde sowie dem zustandigen Abschnitts- und Bezirksfeuer-
wehrkommandanten zur Anhérung Gbermittelt (§ 47 Abs. 3 K-FWG 2021).

2.5 Ausriistungskonzept (Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans)

Seite 10.4

Auf Basis des Befundes und des erdrterten Ausriistungskonzeptes ist die betreffende Gemeinde auf-
gefordert, in Abstimmung mit der (den) Freiwilligen Feuerwehr(en) der Gemeinde einen Vorschlag des
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans vorzulegen (Anhdrung im Sinne des § 47 Abs. 3 K-FWG 2021).

Die Ubermittlung des abgestimmten Vorschlags des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans an den
KLFV sollte zeitnahe, spatestens jedoch drei Monate nach der Befundbesprechung erfolgen.

Sollten zwischen dem Entwurf und dem Vorschlag des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans
Abweichungen bestehen bzw. Einwande erhoben werden, so hat ein Abstimmungsgesprach mit
dem Teilnehmerkreis der Befundbesprechung stattzufinden (Auseinandersetzung im Sinne des § 47
Abs. 3 K-FWG 2021).

Kérntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022



Beschaffung & Fordergewahrung

P4  Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan

Auf den Grundlagen des Befundes, des Entwurfs des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans, der
Befundbesprechung, des Vorschlages der Gemeinde und des allfalligen Abstimmungsgespraches
erlasst der KLFV den ,,Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan® der jeweiligen Gemeinde, der eine
Gultigkeitsdauer von 10 Jahren hat.

Dervom KLFV erlassene Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan ist der Gemeinde und den Feuerwehren
im Gemeindegebiet zu (ibermitteln und in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV kundzumachen.

Forderantrag

Fir das im Vorantrag angeflihrte Fahrzeug, Wasserfahrzeug (Boot), Hydraulische Rettungsgerat und
die Seilwinde ist, sofern der Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan den Bedarf bestatigt, mittels
des vom KLFV zur Verfiigung gestellten Formblattes ,,Forderantrag” bis zum 30.09. d. J. der definitive
Forderantrag beim KLFV einzubringen.

Diesem Forderantrag sind verpflichtend ein Beschluss des Gemeinderates tiber die grundsatzliche
Umsetzung des Vorhabens sowie der dazugehorige Finanzplan beizuschlief3en.

BESCHAFFUNG & FORDERGEWAHRUNG

Fir die Beschaffung und die Gewahrung der Forderung fiir das beantragte Fahrzeug ist die jeweils gel-
tende ,Richtlinie fiir die Forderung von Fahrzeugen und Geratschaften durch den KLFV* anzuwenden.

Das beantragte Fahrzeug ist durch die Gemeinde aus der Rahmenvereinbarung des KLFV abzurufen
und bei der Lieferfirma (Bestbieter) zu beauftragen.

Wird das Fahrzeug nicht aus der Rahmenvereinbarung abgerufen oder der Konkretisierungsrahmen
Uberschritten, so wird keine Forderung gewahrt (génzlicher Verlust der Férderung).

Werden nach der Endabnahme Anderungen am Fahrgestell oder am feuerwehrtechnischen Aufbau

vorgenommen, so wird die gewahrte Férderung vom KLFV zur Ganze zuriickgefordert und ist von der
Gemeinde zuriickzuzahlen.

ERLAUTERUNGEN

Der detaillierte Ablauf des GAP Karnten ist den Erlduterungen zu dieser Richtlinie samt Beilagen, die

einen integrierenden Bestandteil zu dieser Richtlinie darstellen, zu entnehmen.
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10 | Richtlinie zur Durchfiihrung und zum Ablauf der GAP Kérnten

INKRAFTTRETEN

Diese Richtlinie tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV (§ 39 Abs.
4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richt-
linie zur Durchfiihrung und zum Ablauf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans (GAP Karnten)
vom 27.11.2018 auRer Kraft.

Die vor dem Inkrafttreten des K-FWG 2021 zwischen dem KLFV und den Gemeinden vereinbarten
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplane gelten fiir die vereinbarte Laufzeit (10 Jahre) als Gefahren-
abwehr- und Ausriistungspldne im Sinne des K-FWG 2021 (§ 74 Abs. 6 K-FWG 2021).

Klagenfurt am Wérthersee, am 23.11.2021

Flr den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

ANHANGE

Seite 10.6

» Erlduterung zur Richtlinie zur Durchfiihrung und zum Ablauf der Gefahrenabwehr- und

Ausristungsplanung Karnten (GAP Karnten)

» Datenerhebungsformular
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ERLAUTERUNGEN

zur Richtlinie zur Durchfilhrung
und zum Ablauf der
GEFAHRENABWEHR- und
AUSRUSTUNGSPLANUNG

(GAP Karnten)

KARNTNER LANDESFEUERWEHRVERBAND

Stand: 01.06.2022



10.1 | Erladuterungen zur Richtlinie zur Durchfihrung und zum Ablauf der GAP Karnten

INHALT

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Ausgangssituation
Ziele

Rahmenbedingungen
Schutzziele

Prozessablauf

Vorantrag

Datenerhebung

Risikomatrix

Befund

Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans
Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan
Forderantrag

Anhange:

© W W o o N oo o U»n

Beidenin diesen Erlauterungen verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte

Form, aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fir alle Geschlechter.

Seite 10.1.2
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Ausgangssituation

AUSGANGSSITUATION

Die Mindestausristungsverordnung stammt aus dem Jahr 1990. Seit damals hat sich die Ausriistung
der Feuerwehren aufgrund der technischen Weiterentwicklung in starkem AusmaR verandert und auch
die Aufgaben der Feuerwehren sind vielfaltiger geworden. Dies dokumentieren auch die Einsatzzahlen:
» 1990 8.300 Einsatze

> aktuell rund 21.000 Einsatze

Davon sind rund ein Drittel Brandeinsatze und zwei Drittel technische Einsatze.

Diese Mindestausriistungsverordnung beriicksichtigte zwar das in Karnten vorhandene Stltzpunkt-
system der Feuerwehren, nicht aber das Gefahren- bzw. Risikopotenzial der jeweiligen Gemeinde.
Daher erschien es angebracht, den Ausriistungsstand der Feuerwehren zu evaluieren, was vom
Landesfeuerwehrreferenten im Jahr 2015 angeregt wurde.

EEl  Ziele

Im Zuge dieser Evaluierung soll der Ausriistungsstand der Freiwilligen Feuerwehr(en) unter Wahrung
der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und ZweckmaBigkeit dem Gefahrenpotenzial
der jeweiligen Gemeinde angepasst werden.

Dies wird erreicht durch

» die Schaffung eines transparenten und sachlich nachvollziehbaren Verfahrens zur Ermittlung der
erforderlichen Ausriistung der Freiwilligen Feuerwehren der jeweiligen Gemeinde,

» dieBeriicksichtigung des Gefahrenpotenzials der Gemeinde unter Einbindung (Beriicksichtigung)
nachbarschaftlicher und tiberértlicher Einsatzmittel,

» die Anpassungdes Gerate- und Ausriistungsstandes der Freiwilligen Feuerwehren an das Gefahren-
potenzial des jeweiligen Pflichtbereiches mit Ausblick in die Zukunft,

» die Strukturierung, Optimierung, Schaffung von Schwerpunkten, Findung und Nutzung von Syner-
gien mit anderen Gemeinden und Feuerwehren und

> ein zeitgemalRes Qualitdtsmanagement mit laufender Reflexion.

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgte durch die Einflihrung der Gefahrenabwehr- und Ausriistungs-
planung Karnten (GAP Karnten) und die damit einhergehende Anderung des Karntner Feuerwehr-

gesetzes 2021 ((K-FWG 2021 (LGBI Nr. 21/2021)).
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10.1 | Erladuterungen zur Richtlinie zur Durchfihrung und zum Ablauf der GAP Karnten

RAHMENBEDINGUNGEN

Von den Projektpartnern, dem Land Karnten, dem Karntner Gemeindebund, dem Osterreichischen
Stadtebund / Landesgruppe Karnten und dem KLFV, wurden als Rahmenbedingungen festgelegt, dass
> keine Feuerwehr eingespart wird,
» die Normausriistung einer Ortsfeuerwehr ein Kleinléschfahrzeug (KLFA) ist,
» die Normausriistung einer Ortsfeuerwehr, sofern nur eine Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde
besteht,
> ein Tankléschfahrzeug 2000 (TLFA 2000) und
> ein Kleinléschfahrzeug (KLFA) oder ein Loschfahrzeug (LFA) bis 7,5 t
istund
» je Gemeinde ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) oder ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) bis 5,5 t
und ab fiinf Feuerwehren in der Gemeinde bei Bedarf ein weiteres MTF, nicht jedoch ein weiteres
MZF, angeschafft werden kann.

SCHUTZZIELE

Seite 10.1.4

Die Freiwillige(n) Feuerwehr(en) einer Gemeinde sollte(n) in der Lage sein, nachstehende Standard-
einsatzmaRnahmen (SEM) gemaRk dem ,Heft 122 - Der Feuerwehreinsatz® des Osterreichischen
Bundesfeuerwehrverbands, selbst zu bewaltigen:

» Zimmerbrand mit zu rettender Person

» Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
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Prozessablauf

n PROZESSABLAUF

Die nachstehende Grafik veranschaulicht den Prozessablauf zur Ermittlung des Gefahrenpotenzials

der Gemeinde.

VORANTRAG Bis 31.1.d. J.

Erhebung der Gefahren und Risiken in der
Gemeinde (Datenerhebungsformular)

Feber &
Marz

BEFUND

Ausarbeitung des BEFUNDES mittels RISIKOMATRIX
(durch KLFV)

Analyse und Bewertung des BEFUNDES
(durch Gemeinde, OFK, GFK, AFK, BFK, LFK)

April & Mai

Bis 30.06. d. J.

Ausarbeitung Ausriistungsvorschlag bow. 3 Monate

(durch Gemeinde, GFK und alle OFK) nach Befundbespr.

Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan
fir die Gemeinde
10 Jahre Giiltigkeit

(erarbeitet und gemeinsam abgestimmt mit Land Karnten,
Karntner Gemeindebund, KLFV, Gemeinde, Feuerwehr)

Bis 31.08.d. J.

FORDERANTRAG
mit GR-Beschluss des Vorhabens und Bis 30.09. d. J.
dazugehorigem Finanzierungsplan
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10.1 | Erladuterungen zur Richtlinie zur Durchfihrung und zum Ablauf der GAP Karnten

E¥Y  Vorantrag
Jede Anschaffung von Fahrzeugen, Wasserfahrzeugen (Boote), Hydraulischen Rettungsgeraten oder

Seilwinden (Neuanschaffung oder Austausch) wird durch das vom KLFV zur Verfligung gestellte Form-
blatt ,Vorantrag” (Anhang 1 und/oder 2) initiiert.

Dieser Vorantragist bis zum 31.01. des laufenden Jahres fiir das Folgejahr beim KLFV einzubringen.

Beispiel:
Die Neuanschaffung bzw. der Austausch des Fahrzeuges soll im Jahr 2023 erfolgen. Der Vorantrag ist
daher bis zum 31.01.2022 beim KLFV einzubringen.

Mit der Einbringung des Vorantrages wird fiir die betreffende Gemeinde die GAP Karnten in Gang
gesetzt, sofern es flir diese Gemeinde noch keinen Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan (Punkt 2.6)
gibt bzw. ein vorhandener Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan bereits abgelaufen oder aufgrund
einer gravierenden Anderung des Gefahrenpotenzials (iberholt ist.

Es besteht aber auch die Méglichkeit, unabhdngig von einer Fahrzeuganschaffung eine Evaluierung
durch die GAP Karnten durchzufiihren. Dafiir ist ein formloser Antrag der betreffenden Gemeinde an
den KLFV erforderlich.

IE¥]  Datenerhebung
Nach dem Einlangen des Vorantrages beim KLFV werden die erforderlichen Daten zur Durchfiihrung
der Risikoanalyse mittels Datenerhebungsformular und der dazugehoérigen Beschreibungen
(Anhang 3) im Wege der Gemeinde erhoben.

Eckdaten der Gemeinde:
Hauptwohnsitze
Nebenwohnsitze
Nachtigungen pro Jahr
Haushalte

Flache

Betriebe

Besondere Risiken

vV V. Vv vV vV VY

Verkehrsflachen

Weiters werden durch den KLFV die benétigten Einsatzdaten der Feuerwehren aus dem Einsatzleit-
rechner und aus dem Verwaltungsprogramm des KLFV erhoben (herangezogen).

Eckdaten der Feuerwehr:

» Anzahlder Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde

» Anzahl der Feuerwehrmitglieder (aktive Mitglieder und Mitglieder der Reserve)

» durchschnittliche Anzahl der Brandeinsatze und der technischen Einsatze innerhalb der letzten
flinf Jahre

Darlber hinaus wird durch den KLFV die Ausristung der umliegenden Feuerwehren (aufRerhalb der
betreffenden Gemeinde) erhoben (herangezogen).
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%]  Risikomatrix

Prozessablauf

Die Matrix zur Risikoanalyse der Gemeinde und zur Ermittlung des Gefahrenpotenzials beriicksichtigt

nachstehende Risikodetails:

Teilrisiko-
faktoren

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Risikoart

Analyse der Feuerwehren
und ihrer Einsatze

Analyse nach Einwohner,
Gebaude und Flachennutzung

Analyse der Betriebe im
Gemeindegebiet

Analyse der besonderen Risiken

Analyse der Ausristung der
umliegenden Feuerwehren

Analyse der Verkehrsflachen

Risikodetails

Brand- und technische Einsatze

Anzahl der Haupt- und Nebenwohnsitze,
Nachtigungen

Anzahl der Gebaude, Haushalte
Flachen von Bauland, Landwirtschaft,

Wald, Gewasser, Sonstige

Art der Betriebe und deren GréRe
(klein, mittel, groR)

Schienenverkehr, Luftverkehrsplatze,
Wasserwege

Gebaude mit Giberdurchschnittlichem
Gefahrenpotenzial

Gebaude mit hoher Menschen-
konzentration

besonders gefahrgeneigte Produktions-
bereiche

Berticksichtigung der Ausriistung

Gemeinde- u. LandesstraRen, Auto-
bahnen und SchnellstraRen usw.

Die detaillierten Informationen sind der Beschreibung der Teilrisikofaktoren (Anhang 4) zu entnehmen.
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10.1 | Erladuterungen zur Richtlinie zur Durchfihrung und zum Ablauf der GAP Karnten

E¥1  Befund

Das Ergebnis der Risikoanalyse ist der Befund. Der Befund dokumentiert den im Wege der Risikomatrix
ermittelten Ausriistungsstand der Feuerwehr(en) der betreffenden Gemeinde, der erforderlich ist,
um das vorhandene Gefahrenpotenzial erfolgreich, sowohlim Brandeinsatz als auch im technischen
Einsatz, bewaltigen zu kénnen.

Dieser Befund stellt die Diskussionsgrundlage fiir die Befundbesprechung des KLFV mit Vertretern der
Gemeinde, dem Bezirks-, Abschnitts- und Gemeindefeuerwehrkommandanten und allen Ortsfeuer-
wehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehren der betreffenden Gemeinde dar.

Im Zuge dieses Gesprachs wird, unter Beriicksichtigung der nachbarschaftlichen und Giberértlichen
Einsatzmittel, die erforderliche Ausriistung der Feuerwehren besprochen und mogliche Ausriistungs-
varianten im Rahmen der Normausriistungsverordnung werden erértert. Uber die Befundbesprechung
ist vom KLFV ein Protokoll anzufertigen.

Jene Fahrzeuge, deren Austausch in den nachsten 10 Jahren moglich ist (Normnutzungsdauer), sind
in der Fahrzeugiibersicht farblich zu kennzeichnen.

Das Ergebnis der Befundbesprechung ist ein Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans,
der gemeinsam mit dem Befund und dem Protokoll der Befundbesprechung an

» die betreffende Gemeinde,

» die zustdndigen Feuerwehrfunktionare (BFK, AFK u. GFK) und

» den (die) OFK der Freiwilligen Feuerwehr(en) der betreffenden Gemeinde

geht.

¥  Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans
Sollte in der Befundbesprechung noch kein tibereinstimmendes Ergebnis erzielt werden kdnnen, ist
die betreffende Gemeinde auf Basis des Befundes aufgefordert, in Abstimmung mit der (den) Frei-
willigen Feuerwehr(en) der Gemeinde einen Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans,
der dem Ergebnis der Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung (GAP Karnten) zu entsprechen
hat, vorzulegen.

Die Ubermittlung des Vorschlag des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans an den KLFV sollte tun-
lichst bis zum 30. 06. des laufenden Jahres bzw. spatestens drei Monate nach der Befundbesprechung
erfolgen.

Sollten zwischen dem Entwurf und dem Vorschlag des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans
Abweichungen bestehen, so hat ein Abstimmungsgesprach mit dem Teilnehmerkreis der Befundbe-

sprechung stattzufinden.

Das Ergebnis der Befundbesprechung bzw. des Abstimmgespraches stellen die Grundlage fiir die
Erstellung des Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans durch den KLFV dar.
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Prozessablauf

E¥d  Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan
Nach der Befundbesprechung bzw. dem Abstimmungsgesprach erstellt der KLFV einen Gefahren-
abwehr- und Ausriistungsplan mit der Giiltigkeitsdauer von 10 Jahren.

Der Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan beinhaltet
> eine allgemeine Einleitung,

» die Ziele,

die Rahmenbedingungen,

die Eckdaten der Gemeinde,

die Eckdaten der Feuerwehr(en),

vV v vy

eine Gegenuberstellung des Fahrzeugstandes nach der Normausriistungsverordnung und dem
Ist-Stand,

die Ausristung der umliegenden Feuerwehren,

den Befund,

das Protokoll der Befundbesprechung,

vV v vy

die Fahrzeugiibersicht (innerhalb der Gliltigkeitsdauer austauschbare Fahrzeuge farblich gekenn-

zeichnet),

» den Entwurfdes Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplans der Gemeinde (falls im Zuge der Befund-
besprechung noch kein Gibereinstimmendes Ergebnis erzielt werden konnte),

» das Protokoll des Abstimmungsgespraches (sofern stattgefunden) und

» den Gefahrenabwehr- und Ausristungsplan.

4.7 Forderantrag
Fur dasim Vorantrag angefiihrte Fahrzeug ist, sofern die GAP Karnten den Bedarf bestatigt, ein defi-
nitiver Forderantrag (Anhang 5 oder 6) bis zum 30.09. des laufenden Jahres beim KLFV einzubringen.

Diesem Forderantrag sind verpflichtend ein Beschluss des Gemeinderates liber die grundsatzliche
Umsetzung des Vorhabens sowie der dazugehérige Finanzplan beizuschliefien.

Anhédnge:

1 - Vorantrag Fahrzeugbeschaffung

2 - Vorantrag Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerat

3 - Beschreibung und Beispiele zu den Wirtschaftszweigen (Datenerhebungsformular)
4 - Beschreibung der Teilrisikofaktoren

5 - Forderantrag Fahrzeugbeschaffung

vV v v v VY

6 - Forderantrag Hydraulisches Rettungsgerat oder Seilwinden

Die aktuellen Anhdnge finden Sie auf der Website des KLFV.
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Datenerhebungsformular

ZUR ERMITTLUNG DES GEFAHRENPOTENZIALS DER GEMEINDE
FUR DEN GEFAHRENABWEHR- & AUSRUSTUNGSPLAN KARNTEN

Bezirk:

Gemeinde:

DATEN DER FEUERWEHREN

\

Kéarntner
Landesfeuerwehrverband

Formulardrucken

Datum:

Anzahl der aktiven und

Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren
im Gemeindegebiet

EINWOHNERZAHL, GEBAUDE UND NUTZUNGSFLACHEN

Hauptwohnsitze:

Nebenwohnsitze:

Nachtigungen:

Gebaude:

Haushalte:

BETRIEBE IN DER GEMEINDE

Reserve-Mitglieder der
Feuerwehren der Gemeinde

Bauland:

Landwirtschaftlich genutzte Flache:

Wald:
Gewasser:

Sonstige Flachen:

Angaben in Hektar

. . klein mittel rof
Wirtschaftszweig ) e ) I & s
bis 20 Beschéftigte | 21 bis 200 Beschéftigte | liber 200 Beschéftigte
Hier bitte die Anzahl der Betriebe in der betreffenden Gréle und Sparte angeben, z. B.: 24 2 0

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Industrie & Verarbeitendes Gewerbe (Sachgiitererzeugung)

Energie- und Wasserversorung

Bauwesen

Handel; Reparatur von KFZ und Gebrauchtgiitern

Beherbergungs- und Gaststattenwesen

Verkehr und Nachrichteniibermittlung

Kredit- und Versicherungswesen

Realitatenwesen, Unternehmensdienstleistung

Offentliche Verwaltung, Sozialversicherung

Unterrichtswesen

Gesundheits-, Veterinar- und Sozialwesen

Erbringung von sonst. 6ffentl. und persénl. Dienstleistungen

Betriebe nach Seveso-lI- & -llI-Richtlinie




n BESONDERE RISIKEN

4.1 Schienenverkehr, Luftverkehrspliatze bzw. Wasserwege
|| groRe Bahnhofe (mehr als drei Bahngleise) || Militar-, Agrar-, Motorsport- und Segelflugplatze,
Flugfelder
|| Verschiebe- bzw. Rangierbahnhofe
(mehr als 5 Gleise) || seeflachen mit Personenschifffahrt
|| normale Bahnstrecke || Fliisse mit Personenschifffahrt

|| GroBflugplatze mit Einflugschneisen

4.2 ] Gebaude mit iiberdurchschnittlichem Gefahrenpotenzial

[] Tunnelanlagen flir Schiene oder StralRe (ab 500 m) [] Logistikzentren (Speditionen)

[] Tiefgaragen, Parkhauser (mehr als 100 Stellplétze) || Autobahnraststatten

inkl. Tankstelle und Gastgewerbe
|| Kirchen und andere Sakralbauten

|| Burgen und Schldsser
| Museen, Bibliotheken (Touristisch genutzt und/oder bewohnt)

tihlen Wohnanlagen (mehr als 50 Wohnungen
| Miihl | Wohnanlagen (mehral hnungen)

%]  Ortlichkeiten mit hoher Menschenkonzentration

|| Krankenh&user || Schwimmbéder, Freibader und Sporthallen

= (ohne Schulen)
Kuranlagen

|| Schulen & Ausbildungsstatten
|| Pflege- und Altenheime (ab 20 Betten) (Uni, FH, Akademien), Kindertagesstatten und

-horte (bis 500 Schiiler)
|| Justizanstalten, Gefangenenhauser

|| Schulen & Ausbildungsstatten
|| Hotels (ab 200 Betten) (Uni, FH, Akademien) (ab 500 Schiiler)

| Hotels (bis 200 Betten), Pensionen, Gaststétten "] Einkaufszentren (mehr als 20 Betriebe)
mit Gdstebetten

|| Wochenendsiedlungen, Gartenanlagen
| Klsster

|| campingplatze (mehr als 100 Stellplatze)
D Theater, Kinos, Konzertsale, Kulturhauser,

Diskotheken

4.4 Besonders gefahrgeneigte Produktionsbereiche (auch in Land- und Forstwirtschaft)

|| Kerntechnische und biotechnologische Anlagen || Tankstellen, Tanks mit gefahrlichen Fliissigkeiten

(ab5.0001)

|| Sprengstofffertigun
breng gHne || Biogasanlagen

D Chemieanlagen (Verarbeitung und Erzeugung)
& & ging | Reifenlager, Bitumenmischanlagen

|| Umspannanlagen (ab 110 kv)
P & || Mast- bzw. Milchviehanlagen (mehr als 150 Tiere)

|| Betriebe nach Seveso-II- &-llI-Richtlinie )
|| Truppeniibungsplatze

|| Umfiill- und Verdichterstationen, Pipelines



E VERKEHRSFLACHEN

Lange
der Verkehrswege in km

Straftenart

GemeindestralRen & ortliches Wegenetz
(Zufahrten & VerbindungsstraRen zu dauerhaft bewohnten Objekten)

Landesstraften

Landesstralten B

Autobahnen und SchnellstraRen

»Rennstrecken” (6ffentliche Verkehrsflachen, die als Raserstrecken bekannt sind!)

Passstraften, Bergstrecken

Kontaktdaten fiir eventuelle Riickfragen

Sachbearbeiter/in:

Telefonnummer:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift der Biirgermeisterin / des Burgermeisters

Karntner Landesfeuerwehrverband | Rosenegger Srafte 20 | 9020 Klagenfurt am Worthersee | Tel. 0463/36477-0 | Fax Dw 19
E-Mail: Ifkdo@feuerwehr-ktn.at | www.feuerwehr-ktn.at
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RECHTSGRUNDLAGEN

Gemal} § 48 Abs. 1 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) hat der Landesfeuerwehrausschuss
Richtlinien fiir die Forderung der Anschaffung der Normausriistung von Freiwilligen Feuerwehren zu
erlassen. Nach § 48 Abs. 2 K-FWG 2021 hat die Forderung der Anschaffung von Ausriistungsgegen-
standen von Freiwilligen Feuerwehren auf Antrag der Gemeinde zu erfolgen, wenn

» diein den Forderungsrichtlinien festgelegten Voraussetzungen erfiillt sind,
» der Stand der im Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan (§ 47 Abs. 2 K-FWG 2021) vorgesehenen

Ausriistung nicht Gberschritten wird und

» eine feuerwehrtechnische Uberpriifung durch den Landesfeuerwehrausschuss oder durch eine
einschlagige akkreditierte Prif- und Uberwachungsstelle die Eignung der anzukaufenden Aus-
rustungsgegenstande oder Fahrzeuge bestatigt.

Der Forderbetrag ist fiir alle in der Normausriistungsverordnung nach § 47 Abs. 1 K-FWG 2021

angefiihrten Ausriistungsgegenstande und Fahrzeuge gleicher Art in gleicher Hohe festzusetzen.

Die Forderungsrichtlinien gewahrleisten, dass Freiwillige Feuerwehren mit gleichen Aufgaben unter
Bertcksichtigung von Besonderheiten im Einsatzbereich einzelner Feuerwehren und unter Wahrung
der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und ZweckmaRigkeit eine mdoglichst gleichwertige
Ausristung erhalten.

Weiters regelt diese Forderungsrichtlinie

» die Beschaffenheit und die grundlegenden Eigenschaften der zu fordernden Ausristungsgegen-
stande und Fahrzeuge,
die durchschnittliche Verwendungsdauer und
die Vorgangsweise bei der Gewahrung von Férderungen.

FORDERSATZE

Die Fordersatze gemaft dem Anhang 2 werden jahrlich festgelegt und durch den Landesfeuerwehr-
ausschuss (LFA) beschlossen.

GemaR dem Grundsatzbeschlussin der 51. Sitzung des LFAvom 29.05.2018 wird die Hohe der Forder-
satze fir Forderungen jahrlich in Abhangigkeit der zur Verfiigung stehenden Finanzmittel und des
aufgrund der Forderantrage gegebenen Fordervolumens dynamisch angepasst (Dynamisierung der
Fordersatze). Die jahrlich beschlossenen Fordersatze sind im Anhang 2 - Férdersatze (des jeweiligen
Jahres) dieser Richtlinie gelistet.

FORDERUMFANG

Seite 11.4

Der Kérntner Landesfeuerwehrverband (KLFV) férdert nach dem gesetzlichen Auftrag Ausriistungs-
gegenstdande und Fahrzeuge gemaR der Normausristungsverordnung und auf Basis des Gefahren-
abwehr- und Ausriistungsplans.
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Einteilung der Fahrzeuge und Normnutzungsdauern

Darliber hinaus gewahrt der KLFV Forderungen gemal den Beschliissen des Landesfeuerwehr-

ausschusses.
Forderungen gemafR K-FWG 2021 Forderungen gemafR
(unterliegen der Dynamisierung) derzeitigen LFA-Beschliissen
(unterliegen nicht der Dynamisierung)
» Fahrzeuge » Textile Schutzbekleidung
» Wasserfahrzeuge (Boote) » Erwerb von Flihrerscheinen
» Geratschaften und » Feuerwehrjugend

Ausriistungsgegenstande
» Atemschutzgeratschaften

» Stadtebeitrage

E EINTEILUNG DER FAHRZEUGE UND NORMNUTZUNGSDAUERN

Kategorie Fahrzeugtype Normnutzungsdauer
A MIT Rahmenfahrgestell 28 Jahre
B OHNE Rahmenfahrgestell 25 Jahre
C Sonstige (z. B. MTF und MZF bis 3,5 t) 18 Jahre
D Sonderfahrzeuge individuelle Festlegung
E Dienstfahrzeuge der BFK 8 Jahre
F Wasserfahrzeuge (Boote) 28 Jahre

FORDERUNG VON FAHRZEUGEN

E¥Y  Grundsitze der Forderung
4.1.1 Das beantragte Fahrzeug ist durch die Gemeinde aus der Rahmenvereinbarung des KLFV abzurufen
und bei der Lieferfirma (Bestbieter) zu beauftragen.

4.1.2 Im Zuge der Fahrzeugaufbaubesprechung (Konkretisierung) kdnnen Zusatzausriistungen im Ausmaf}
von maximal 10,0 % des Angebotspreises definiert werden.
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Seite 11.6

Nicht in die Konkretisierung zahlen die Mehrkosten fiir:
» Automatikgetriebe

Retarder/Intarder

gelandegangiges Fahrgestell

Schneeketten

vV v vy

StralRenwaschanlage

Die daraus resultierenden Mehrkosten und die Kosten der Zusatzausriistungen im Rahmen der Kon-
kretisierung bleiben bei der Ermittlung der Férderung unberticksichtigt.

Wird das Fahrzeug nicht aus der Rahmenvereinbarung abgerufen oder der 10%ige Konkretisierungs-
rahmen Uberschritten, so wird keine Férderung gewahrt (ganzlicher Verlust der Forderung).

Werden nach der Endabnahme Anderungen am Fahrgestell oder am feuerwehrtechnischen Aufbau
vorgenommen, so wird die gewahrte Forderung vom KLFV zur Ganze zurlickgefordert und ist von der

Gemeinde zuriickzuzahlen.

Bei einer Uberausriistung der Gemeinde gemaR Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplanung Karnten

(GAP Karnten) gewahrt der KLFV nur fir jene Fahrzeuge die Férderung, die zuklnftig gemaRk GAP
Karnten erforderlich sind und im Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan enthalten sind.

Die beschlossene Forderung fiir Fahrzeuge und Geratschaften gilt nur fiir das beantragte Forderjahr.
Das bedeutet, dass die Fahrzeuge/Geratschaften im gleichen Jahr beauftragt werden miissen, und
zwar bis zum 31.12.

Beispiel:

Der Férderantrag fiir ein Fahrzeug wird fiir das Jahr 2022 eingebracht. Die Forderung wird im Dezember
2021 im LFA beschlossen. Das Fahrzeug muss somit im Jahr 2022, und zwar bis spétestens 31.12.2022
beauftragt bzw. das Gerdt bis 31.12.2022 angekauft werden.

Ist dies nicht der Fall, so verfallt die Forderung und es ist ein neuerlicher Vorantrag und in der Folge
ein neuerlicher Forderantrag mit dem Beschluss des Gemeinderates und dem Finanzierungsplan
beim KLFV einzubringen.

Die Hohe der Férderung wird jahrlich neu ermittelt (Dynamisierung).

Das Fahrzeug muss gemaf} dem Gefahrenabwehr- und Ausriistungsplan und der Normausristungs-
verordnung erforderlich sein.

Die Forderung wird fiir das beantragte Fahrzeug nur gewahrt, wenn es den jeweiligen Normen und
Richtlinien entspricht.

Die maximale Forderung betragt 50 % der tatsachlichen Anschaffungskosten.
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Forderung von Fahrzeugen

E¥]  Forderfestlegungen
4.2.1 Kategorie A

100 % Basisforderung bei 28-jahriger Nutzungsdauer

5% Malus je Jahr geringerer Nutzungsdauer, maximal 10 Jahre,
das entspricht minus 50 % der Basisforderung

Die Malusfoérderung wird aufgrund des Fahrzeugalters zum Austauschzeitpunkt errechnet. Der
Austauschzeitpunkt ist das Forderjahr plus ein Jahr.

Beispiel:
Férderjahr 2022, Austauschzeitpunkt somit 2023.

4.2.2 Kategorie B

100 % Basisforderung bei 25-jahriger Nutzungsdauer

5% Malus je Jahr geringerer Nutzungsdauer, maximal 10 Jahre,
das entspricht minus 50 % der Basisforderung

Die Malusférderung wird aufgrund des Fahrzeugalters zum Austauschzeitpunkt errechnet. Der
Austauschzeitpunkt ist das Forderjahr.

4.2.3 Kategorie C

Sockelbetrag ab dem Erreichen der Normnutzungsdauer
(z. B.MTF und MZF von 18 Jahren
bis 3,51)
5% Malus je Jahr geringerer Nutzungsdauer, maximal 10 Jahre,

das entspricht minus 50 % der Basisforderung

4.2.4 Kategorie D

individuelle fahrzeugspezifische Festlegung
Forderung

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 11.7
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

Seite 11.8

Kategorie E

100 % Anschaffungskosten ab dem Erreichen der Normnutzungsdauer
von 8 Jahren

Kategorie F

30 % Anschaffungskosten ab dem Erreichen der Normnutzungsdauer
von 28 Jahren

5% Malus je Jahr geringerer Nutzungsdauer, maximal 10 Jahre,
das entspricht minus 50 % der Basisforderung

Sonderfall - Austausch von zwei Fahrzeugen

Werden von einer Freiwilligen Feuerwehr zeitnahe zwei Fahrzeuge ausgetauscht und stattdessen nur
ein Neufahrzeug angekauft, so wird das Neufahrzeug vom KLFV mit 50 % des Angebotspreises (ohne
Konkretisierung) gefordert.

Fahrzeugsanierung

Zur Verlangerung der Nutzungsdauer werden Fahrzeugsanierungen wie folgt gefordert:

» 1/3 der tatsdchlichen Kosten der Sanierungsmafnahmen (keine tGblichen InstandhaltungsmaRk-
nahmen)
Maximalbetrag: 30.000 Euro
Voraussetzung: Vorliegen von mindestens 2 Angeboten gemaR dem Leistungsverzeichnis des KLFV

Auflagen:
» mindestens 10 Jahre weitere Nutzung des Fahrzeuges und
» Fahrzeugaustausch friihestens bei Erreichen der Normnutzungsdauer

Bei vorzeitigem Ausscheiden bzw. Austausch des Fahrzeuges wird die gewahrte Sanierungsférderung
aliquot berechnet und von der beantragten Férderung fiir das Neufahrzeug in Abzug gebracht.

Serviceleistungen von Hubrettungsfahrzeugen

Das 10-, 20- und 30-Jahresservice von Hubrettungsfahrzeugen wird vom KLFV mit einem Drittel der
tatsachlichen Kosten, maximal jedoch mit 30.000 Euro, gefordert.

Forderung von Gebrauchtfahrzeugen

Grundsatzlich wird die Forderung des KLFV nur fiir Neufahrzeuge gewahrt.

Fur Gebrauchtfahrzeuge wird die Forderung gewahrt, wenn

a) das Fahrzeug nur auf die jeweilige Verkaufsfirma angemeldet war (Vorfiihrfahrzeug) und

b) bei NOVA-pflichtigen Fahrzeugen (z. B. MTFs) die NOVA noch auf der Rechnung ausgewiesen
werden kann.
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Férderung von Geratschaften und Ausriistungsgegenstanden

4.6 | Voraussetzungen fiir die Auszahlung der Forderung durch den KLFV

Fir die Auszahlung der Férderung miissen nachstehende Voraussetzungen erfiillt sein:

» Das Fahrzeug muss der Forderzusage entsprechen.

» DasFahrzeug muss den einschlagigen Normen und Fahrzeugrichtlinien entsprechen (Uberprifung
im Zuge der Endabnahme des Fahrzeuges durch den KLFV).
Die Rechnung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.
Die Einzahlungsbestatigung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.
Die Gemeinde und die Feuerwehr missen die ordnungsgeméafe Ubernahme des Fahrzeuges
bestatigen.

» BeiAustauschfahrzeugen muss das Altfahrzeug dauerhaft abgemeldet werden und dem KLFV die
Abmeldebestatigung vorliegen.

FORDERUNG VON GERATSCHAFTEN UND AUSRUSTUNGSGEGENSTANDEN

] Forderfestlegungen

Die grundsatzliche Forderwiirdigkeit von Geratschaften und Ausriistungsgegenstanden wird vom
Fachausschuss ,Feuerwehrtechnik® gepriift, dem Hauptausschuss vorgeschlagen und vom Landes-
feuerwehrausschuss beschlossen.

Jene Geratschaften und Ausriistungsgegenstande, die vom KLFV geférdert werden, sind in Anhang 1
- Forderkatalog dieser Richtlinie gelistet.

Das angekaufte Gerat ist dem Bezirksmaschinenmeister (Mitglied im Unterausschuss ,Fahrzeuge,
Gerate und Ausriistung®) zur Bestatigung, dass es den einschlagigen Normen entspricht und mit

einem im Forderkatalog gelisteten Gerat ident ist, vorzufiihren.

Die maximale Férderung fiir ein Gerat betragt 40 % der tatsachlichen Anschaffungskosten.

] Voraussetzung fiir die Auszahlung der Férderung durch den KLFV

Fir die Auszahlung der Férderung missen nachstehende Voraussetzungen erfiillt sein:
> Die Bestatigung des Bezirksmaschinenmeisters muss muss dem KLFV vorliegen.

» Die Rechnung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.

» Die Einzahlungsbestatigung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.

FORDERUNG VON ATEMSCHUTZGERATSCHAFTEN

[F]  Férderfestlegungen

Vom KLFV werden nur jene Atemschutz-Basisgerate OHNE Flaschen gefordert, die auf Basis der Aus-
schreibung des KLFV und aus der daraus resultierenden Rahmenvereinbarung abgerufen werden.

Die Basisforderung fiir das Atemschutz-Basisgerat OHNE Flaschen betragt 40 % der tatsachlichen
Anschaffungskosten.
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nie fiir die Férderung von Fahrzeugen und Geratschaften

Das Atemschutz-Basisgerat besteht aus:
1 St. Grundgerat

2 St. Lungenautomaten (LA)

1 St. Halterung fiir LA

2 St. Atemschutzmasken

vV v vy

1 St. Totmannwarner

Die tatsachliche Forderung errechnet sich im Wege der Dynamisierung.

[¥]  Voraussetzung fiir die Auszahlung der Férderung durch den KLFV

Fir die Auszahlung der Forderung missen nachstehende Voraussetzungen erfiillt sein:

» Mangelfreie Prifung der Geratschaften durch die Atemschutzwerkstétte.

» Die Rechnung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.

» Die Einzahlungsbestatigung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.

» Beim Austausch von Geratschaften sind die Altgerate mit dem kompletten Zubehér beim KLFV
abzugeben.

» Inder Feuerwehr muss ein Atemschutzpriifkoffer oder in der Gemeinde ein entsprechendes Priif-
system vorhanden sein.

> Die Gemeinde oder die Feuerwehr miissen die ordnungsgeméfe Ubernahme der Geratschaften
bestatigen.

STADTEBEITRAGE

Bei den Stadtebeitragen handelt es sich um Pauschalbetrage fiir die Statutarstadte Klagenfurt am
Worthersee und Villach, die im Zuge der jahrlichen Festlegung und Dynamisierung der Férdersatze
durch den LFA beschlossen werden.

STUTZPUNKTBEITRAG

Bei der Anschaffung von einem Tankldschfahrzeug (TLFA) oder Riistloschfahrzeug (RLFA) flr eine
Stitzpunktfeuerwehr der Rangordnung |, Il oder Ill gewahrt der KLFV einen pauschalen Stiitzpunkt-
beitrag, der im Zuge der jahrlichen Festlegung und Dynamisierung der Fordersatze durch den LFA
beschlossen wird.

FORDERSATZE

Seite 11.10

Die Fordersatze der Punkte 4 bis 8 werden in Abhangigkeit der Anzahl der zu férdernden Fahrzeuge und
Geratschaften jahrlich an die verfliigbaren Férdermittel angepasst (Dynamisierung der Férdersatze).
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Textile Schutzbekleidung

TEXTILE SCHUTZBEKLEIDUNG

FL¥Y  Férderfestlegungen

Zur Erhéhung der Sicherheit des Feuerwehrmitgliedes wird eine Férderung fiir
> die textile Schutzjacke und

> die textile Schutzhose

gewahrt.

EI0¥] Voraussetzung fiir die Auszahlung der Férderung durch den KLFV

Fir die Auszahlung der Férderung miissen nachstehende Voraussetzungen erfiillt sein:

» Die Rechnung muss dem KLFV in Kopie vorliegen (Feuerwehr, Anzahl, Bezeichnung der Be-
kleidung).
Die Einzahlungsbestatigung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.
Vorlage von Fotos der Schutzjacke und -hose gemaf} dem , Leitfaden Musterfotos“ der Schutz-
bekleidung.

» Die Bekleidungsvorschrift des KLFV ist einzuhalten, d. h., die Schutzjacke und -hose hat der
Bekleidungsvorschrift zu entsprechen.

Besonderheit:

Die Abberufung der Forderung fiir die textile Schutzbekleidung kann jahresdurchgangig erfolgen.
Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass die geforderte textile Schutzbekleidung nicht der
Bekleidungsvorschrift des KLFV entspricht, so wird die gewahrte Férderung vom KLFV zur Génze
zurlickgefordert und ist von der Gemeinde zuriickzuzahlen.

ERWERB VON LENKBERECHTIGUNGEN

FEFEY  Forderfestlegungen

Zur Sicherstellung, dass ausreichend Kraftfahrer mit der Lenkberechtigung C1 bzw. C und E zur Ver-
figung stehen, wird der Erwerb von Lenkberechtigungen der Klassen C1, C und E geférdert.

Die Fordersatze fiir die einzelnen Lenkberechtigungen werden jahrlich durch den LFA beschlossen.
Die maximale Forderung betragt 50 % der tatsachlichen Kosten.

Wird die Lenkberechtigung beim Osterreichischen Bundesheer erworben und umgeschrieben, wird
keine Forderung gewahrt, da fiir das Feuerwehrmitglied keine Ausbildungskosten anfallen.

EF¥)]  Voraussetzung fiir die Auszahlung der Férderung durch den KLFV

Fir die Auszahlung der Férderung miissen nachstehende Voraussetzungen erfiillt sein:
Die Rechnung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.

v

Die Einzahlungsbestatigung muss dem KLFV in Kopie vorliegen.

v

Vorlage einer Kopie des zivilen Fiihrerscheines.

v

Vorlage von 2 Passfotos.
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FEUERWEHRJUGEND

FEFPEY  Forderfestlegungen

Die Jugendarbeit der Feuerwehren wird geférdert. Fir jedes Feuerwehrjugendmitglied, das den
Wissenstest in Bronze, Silber oder Gold ablegt, gewahrt der KLFV eine Forderung.

Die Fordersatze werden jéhrlich durch den LFA beschlossen (siehe Punkt 2).

EF¥)]  Voraussetzung fiir die Auszahlung der Férderung durch den KLFV

Fir die Auszahlung der Férderung miissen nachstehende Voraussetzungen erfiillt sein:
» Teilnehmerliste vom Wissenstest im jeweiligen Bezirk, aus der zumindest der Name der Feuer-
wehr und der Name des Feuerwehrjugendmitgliedes hervorgehen muss.

INKRAFTTRETEN

Diese Richtlinie tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV (§ 39
Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die
Richtlinie Uber die Forderung von Fahrzeugen und Geratschaften durch den KLFV vom 29.05.2019

auBer Kraft. Bereits erteilte Forderzusagen behalten ihre Giiltigkeit.

Klagenfurt am Wérthersee, am 26.04.2022

Flr den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

ANMERKUNG

Seite 11.12

Den aktuellen Forderkatalog sowie die aktuellen Fordersatze finden Sie auf der Website des KLFV.
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E RECHTSGRUNDLAGEN

§21 Abs. 2, § 36 Abs. 2 Z 6 Kérntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021)
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Allgemeines

ALLGEMEINES

Diese Verordnungim Sinne der §§ 21 Abs. 2 und 36 Abs. 2 Z 6 K-FWG 2021 regelt die Einrichtung sowie
die Kommando- und Flihrungsstruktur der Katastrophenhilfsziige (KAT-Zlige) des Karntner Landes-

feuerwehrverbandes (KLFV).

AUFGABENSTELLUNG

Der Zweck eines KAT-Zuges besteht darin, mit den in den Feuerwehren zur Verfligung stehenden
Mannschaften, Einsatzfahrzeugen und Geréten die 6rtlichen Feuerwehrkréfte (erste und zweite Welle)
bei Giberdrtlichen GroRschadensereignissen oder Katastrophenfallen zu unterstiitzen, abzulésen oder
notwendige Reserven vor Ort zu bilden.

EINSATZGEBIETE

Das Einsatzgebiet der KAT-Zlige umfasst

» dasBundesland Karnten,

» die weiteren Bundeslander Osterreichs,

» die angrenzenden Staaten und

> Beteiligungen an internationalen Einsatzen.

Samtliche KAT-Zug-Einsatze und Beteiligungen an internationalen Einsatzen erfolgen in Abstimmung
mit dem Land Karnten.

BILDUNG DER KAT-ZUGE

Zur Gewahrleistung einer geografisch gleichméaRigen Einsatzmoglichkeit im Land werden nach-
stehende KAT-Ziige eingerichtet:

KAT-Zug 1 alle verbandsangehorigen Feuerwehren der Bezirke
Hermagor, Villach-Stadt und Villach-Land
KAT-Zug 2 alle verbandsangehdérigen Feuerwehren des Bezirkes Spittal an der Drau

KAT-Zug 3 alle verbandsangehorigen Feuerwehren der Bezirke
Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land

KAT-Zug 4 alle verbandsangehdérigen Feuerwehren der Bezirke
Feldkirchen und St. Veit an der Glan

KAT-Zug 5 alle verbandsangehorigen Feuerwehren der Bezirke
Vélkermarkt und Wolfsberg
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12 | Verordnung Katastrophenhilfsziige

Jeder KAT-Zug umfasst 10 bis 15 Einsatzfahrzeuge und besteht aus 60 bis 80 aktiven Feuerwehrmit-
gliedern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Bei der Zusammensetzung der KAT-Zlige ist auf die organisatorischen und geografischen Gegeben-
heiten (Anzahl und Dichte der Feuerwehren, Stiitzpunktfeuerwehren, verfiighbare Ressourcen etc.)
Bedacht zu nehmen. Dabei istinsbesondere darauf zu achten, dass durch die Entsendung von Mann-
schaften, Einsatzfahrzeugen und Geréaten in die KAT-Zlige die Einsatzbereitschaft in der jeweiligen
Gemeinde gewahrleistet bleibt.

ZUSAMMENSETZUNG EINES KAT-ZUGES

Seite 12.4

Ein KAT-Zug setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
» Fuhrungselement,

» Logistik- und Versorgungselement sowie

» Basiselement (abhangig vom Einsatzszenario).

Die Elemente des KAT-Zuges bestehen aus taktischen Einheiten, deren Gliederung aus dem Anhang1,
der einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, ersichtlich ist (Mindestanforderung).
Die taktischen Einheiten sind, je nach Einsatzart und Schadenslage, entsprechend anzupassen.

Fithrungselement
Das Fiihrungselement besteht aus dem KAT-Zug-Kommandanten, seinem Stellvertreter (beim KAT-
Zug | zwei Stellvertreter) und dem Zugtrupp.

Die KAT-Zlige selbst haben keine Stabsarbeit zu leisten. Diese obliegt dem Einsatzleiter gemaR
§ 24 K-FWG 2021 mit seinem Stab.

Die organisatorischen Aufgaben eines KAT-Zuges iibernimmt - im Auftrag des KAT-Zug-Kommandan-
ten - der Zugtrupp.

Der KAT-Zug-Kommandant flihrt den KAT-Zug und ist Ansprechpartner flir alle Belange des KAT-Zuges
und wird von seinem Stellvertreter unterstiitzt (Einsatz- und Flihrungsunterstiitzung).

Der KAT-Zug-Kommandant und sein Stellvertreter werden vom Landesfeuerwehrkommandanten
bestellt. Die zustandigen Bezirksfeuerwehrkommandanten sind vorab zu héren bzw. verfligen tGiber

ein Vorschlagsrecht.

Die sonstigen Funktionen im Fihrungselement sind von den zustandigen Bezirksfeuerwehr-
kommandanten im Einvernehmen zu besetzen, wobei eine Doppelbesetzung moglich ist.
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Inkrafttreten

5.2 Logistik- und Versorgungselement
Dem Logistik- und Versorgungselement obliegt insbesondere

die Verpflegung,

vV v . v.v Yy

des KAT-Zuges.

]  Basiselement

die Unterbringung (sofern erforderlich),

die Beschaffung der Betriebsmittel,

die Abdeckung des Material- und Geratebedarfs sowie
der Transport der Mannschaft und des Gerates

Das Basiselement ist von der jeweiligen Einsatzart abhangig und umfasst die dafur erforderlichen

Mannschaften, Einsatzfahrzeuge und Geratschaften.

E INKRAFTTRETEN

Diese Verordnung tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV (§ 39 Abs. 4

K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Ver-

ordnung liber die Einrichtung sowie die Kommando- und Fiihrungsstruktur der Katastrophenhilfsziige

im Land Karnten vom 27.05.2015 auRer Kraft. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung

bereits gebildeten (bestehenden) Katastrophenhilfsziige gelten als nach dieser Verordnung gebildet.
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Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:

Der Vorsitzende:

I

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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12.1 | Richtlinie zur Verordnung Katastrophenhilfszlige

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

K-KHG Karntner Katastrophenhilfegesetz
K-FWG 2021 Karntner Feuerwehrgesetz 2021
VERORDNUNG Uber die Einrichtung sowie die Kommando- und Flihrungsstruktur der Katastrophen-

hilfsziige im Land Karnten in der jeweils geltenden Fassung.

ALLGEMEINES

Diese Richtlinie regelt erganzend zum § 21 K-FWG 2021 und zur ,Verordnung Uber die Einrichtung
sowie die Kommando- und Flhrungsstruktur der Katastrophenbhilfsziige im Land Kadrnten“ die
Befehlsstruktur, die Anforderung und Alarmierung, die Kommunikation und Dokumentation, die
Anforderungen an die Mannschaft und die Aufgabenstellung sowie die Kostenverrechnung und die
Versicherung der KAT-Zug-Mitglieder und der in den KAT-Ziigen zum Einsatz kommenden Fahrzeuge.

AUFGABENSTELLUNG

Der Zweck eines KAT-Zuges liegt darin, mit den in den Feuerwehren zur Verfligung stehenden Mann-
schaften, Einsatzfahrzeugen und Geraten und bei Bedarf mit diversen Fahrzeugen und Geratschaften
des KLFV die ortlichen Feuerwehrkrafte abzuldsen, zu unterstiitzen oder selbststandig mit Spezial-
geratschaften zu operieren.

ANFORDERUNG AN DIE MANNSCHAFT DER KAT-ZUGE

Die KAT-Zug-Mitglieder miissen nachstehende Voraussetzungen erfiillen:
» aktives Feuerwehrmitglied und
» vollendetes 18. Lebensjahr.

Auf die erforderlichen Qualifikationen (kdrperliche Eignung und Ausbildungsstand) der KAT-Zug-Mit-
gliederist Bedacht zu nehmen, wobei die Vorbereitung auf den KAT-Zug-Einsatz durch entsprechende

Ubungen sicherzustellen ist. Die Ubungsteilnahmen sind KAT-Zug-intern zu dokumentieren.

Jedem Feuerwehrmitglied obliegt es in Eigenverantwortung zu beurteilen, ob es liber die ent-
sprechende kdrperliche und gesundheitliche Eignung verfligt, um im KAT-Zug tatig zu werden.

KAT-ZUG-UBUNGEN

Die Planung der KAT-Zug-Ubungen (Anzahl, Inhalt und geschétzte Kosten) fiir das Folgejahr ist jeweils
im 2. Quartalim Zuge einer Sitzung des Unterausschusses ,,Katastrophenhilfsdienst“ durchzufiihren.
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Befehlsstruktur

BEFEHLSSTRUKTUR

Die KAT-Ziige sind nach dem K-FWG 2021 dem Landesfeuerwehrkommandanten unterstellt. Im Zuge
der Einsatzbewiltigung sind diese dem jeweiligen BFK bzw. dem 6rtlichen Einsatzleiter unterstellt und
werden vom jeweiligen KAT-Zug-Kommandanten, in seiner Abwesenheit von seinem Stellvertreter,
gefiihrt. Bei allen anderen KAT-Zug-Einsatzen ist die Unterstellung vom LFK anzuordnen.

Die KAT-Zlige sind grundsatzlich zugsweise und nur in Ausnahmefallen halbzugsweise einzusetzen.

ANFORDERUNG

Die Anforderung eines KAT-Zuges hat immer lber Ersuchen des behordlichen Einsatzleiters vom
ortlich zustdndigen BFK durch die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) beim LFK zu erfolgen. Der
Einsatz von KAT-Ziigen ist vom LFK mit dem Land Karnten abzustimmen.

ALARMIERUNG

Die Alarmierung eines KAT-Zuges durch die LAWZ erfolgt ausschlieflich Gber Auftrag des LFK in
Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Unterausschusses ,,Katastrophenhilfsdienst“ (Landesbeauf-
tragter fiir den Katastrophenhilfsdienst). Dem LFK obliegt auch die Auswahl des jeweils zu alarmie-
renden KAT-Zuges.

KAT-Zug-Teile des vom Ereignis betroffenen Bezirkes sind von der Alarmierung ausgeschlossen.

Der jeweilige KAT-Zug hat nach dem Voralarm (Anklndigung des KAT-Zug-Einsatzes) die Einsatz-
bereitschaft herzustellen. Nach dem definitiven Alarm hat sich der KAT-Zug zu seinem Sammelplatz
zu begeben und in der Folge in das Einsatzgebiet abzuriicken.

Voralarm

Die Mitglieder des KAT-Zug-Fiihrungselements erhalten mittels SMS eine Vorinformation mit den
Grundinformationen (KAT-Einsatz, Gebiet [Land, Region], Einsatzart [Waldbrand, Hochwasser etc.],
geschatzte Dauer, evtl. bereits Treffpunkt/Uhrzeit), um erforderliche Vorbereitungen treffen zu kdnnen.

Vorankiindigungsalarm

Sofern zeitlich moglich, erhalten alle Mitglieder des jeweiligen KAT-Zuges mittels SMS folgende
Vorinformation: KAT-Einsatz, Gebiet (Land, Region), Einsatzart (Waldbrand, Hochwasser etc.),
geschatzte Dauer, eventuell bereits Treffpunkt/Uhrzeit.

Die Mitglieder des KAT-Zuges antworten auf die SMS ausschlief3lich mit JA oder NEIN. Der zusténdige
Zugtruppkommandant wertet die Riickmeldungen aus und gelangt so zur ersten Ausriickestarke
des KAT-Zuges.
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12.1 | Richtlinie zur Verordnung Katastrophenhilfszlige

Alarm

Alle Mitglieder des jeweiligen KAT-Zuges erhalten mittels SMS folgende Information: KAT-Einsatz,
Gebiet (Land, Region), Einsatzart (Waldbrand, Hochwasser etc.), geschétzte Dauer, Treffpunkt/Uhrzeit
sowie eventuelle Zusatzinformationen.

Sollte kein ,Vorankiindigungsalarm“ erfolgt sein, antworten die Mitglieder des KAT-Zuges auf diese SMS
ausschliefllich mit JA oder NEIN. Der zustandige Zugtruppkommandant wertet die Riickmeldungen
aus und gelangt so zur definitiven Ausriickestarke des KAT-Zuges.

Einsatzbereitschaft

Die Einsatzbereitschaft des alarmierten KAT-Zuges, der bereits organisatorisch gegliedert und personell
zusammengesetzt ist, ist innerhalb von 12 Stunden sicherzustellen.

E KOMMUNIKATION, LAGEKARTEN

Grundsatzlich verwenden die KAT-Zlige die vorhandenen Funkgerate in den Fahrzeugen bzw. die
mitgefiihrten Handfunkgerate. Darliber hinaus stellt der KLFV durch die LAWZ Giber Anforderung
nachstehende Verbindungsmittel bereit:

» 1KAT-Funkkiste bestehend aus 15 Handfunkgeraten und einer Funk-Fix-Station zur Verbesserung
der internen Kommunikation

» 1 KAT-Funkerelais zur Verbesserung der Funkverbindung im Einsatzgebiet

» 4 Schulungsfunkkisten, jeweils bestehend aus 13 Handfunkgeraten und je einer Funk-Fix-Station
(programmiert mit sdmtlichen Funkfrequenzen des KLFV)

Lagekarten
In der LAWZ stehen fiir ganz Osterreich OK-Karten im MaRstab 1 : 50.000 zur Verfiigung.

ﬂ VERSORGUNG

Die Art der Versorgung ist sowohl im Einsatz- als auch im Ubungsfall durch den KAT-Zug-Komman-
danten festzulegen. Dies kann

» vor Ort durch eine vorhandene Infrastruktur oder

» durch die KAT-Versorgungseinheit (KAT-Kiiche) des KLFV

erfolgen.

Die KAT-Versorgungseinheit (KAT-Kiiche) steht grundsatzlich fir
» Einsatze und Ubungen der KAT-Zlige und

» flrVeranstaltungen des KLFV

zur Verfiigung.

Die Anforderung der KAT-Versorgungseinheit sowie samtlicher weiterer KAT-Gerate (KAT-Lager) hat
immer im Wege der LAWZ zu erfolgen.
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Dokumentation

Versorgung durch die KAT-Versorgungseinheit (KAT-Kiiche) des KLFV

Erfolgt die Versorgung des KAT-Zuges durch die KAT-Versorgungseinheit, so sind im Zuge der ,Vor-
ankiindigung - Alarm“ auch die

» Verantwortlichen der ,KAT-Versorgungseinheit (KAT-Kiiche)“ per SMS und

» die HFW Villach (Tragerfahrzeug flr die KAT-Kiiche)

zu verstandigen.

m DOKUMENTATION

Uber den Personalstand, die Fahrzeuge des KAT-Zuges und die Geratschaften sind folgende Auf-
zeichnungen zu fihren, wobei daflir Formulare zur Verfligung stehen:

» Einsatztagebuch (Anhang 1)

» Personalstandsliste (Anhang 2)

> Gerateliste (Anhang 3)

Der Personalstand sowie der Fahrzeug- und Geratestand ist taglich bis 07:00 Uhr der LAWZ zu iber-
mitteln (Tagesmeldung).

Das Einsatztagebuch ist taglich mit Stichzeit 21:00 Uhr ebenfalls an die LAWZ zu (ibermitteln.

m KOSTENTRAGUNG

Die Kostentragung ist in der jeweils geltenden ,Vereinbarung liber die Kostentragung bei Einsatzen
und Ubungen der Katastrophenhilfsziige®, abgeschlossen zwischen dem Land Karnten und dem KLFV,
geregelt und umfasst die Kosten fiir Unterkiinfte, Verpflegung, Betriebsmittel und Treibstoffe sowie
die Kosten fiir Beschadigungen an Einsatzfahrzeugen und defekten Geratschaften und Ausriistungen.

Die Kosten eines KAT-Zug-Einsatzes bei einem Waldbrandeinsatz sind gemaf der geltenden ,Richtlinie
fiir Waldbrandkostenersatz“ der jeweiligen Gemeinde in Rechnung zu stellen.

m BESCHADIGUNGEN AN EINSATZFAHRZEUGEN UND GERATSCHAFTEN

Beschadigungen an sowie Verluste von Fahrzeugen und Geratschaften sind unverziiglich im Einsatz-
tagebuch zu dokumentieren und ebenfalls unmittelbar nach Beendigung des Einsatzes bzw. der
Ubung mittels Schadensmeldung (Anhang 4) dem KLFV zu melden.

Die nachstehende Grafik dokumentiert die Vorgangsweise der Abwicklung von Beschadigungen an
Einsatzfahrzeugen und Geratschaften.
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12.1 | Richtlinie zur Verordnung Katastrophenhilfszlige

Kostentragung bei Schaden

Offizieller KAT-Zug-Einsatz bzw. Ubung gem. § 21 K-FWG 2021
(Veranlassung durch LFK in Absprache mit dem Land Karnten und BFK)

Gegenseitige Hilfeleistung
(Veranlassung in Absprache mit BFK)

Versicherungsmeldung Deckung durch
(Abwicklung durch Gemeinde) Versicherung?
Kostentragung Gemeinde

(Kostenlibernahme Versicherung)

Kostentragung durch das Land Karnten
(gemaR Vereinbarung vom Juni 2014)

Voraussetzungen bei Fahrzeugen:

Voraussetzungen bei Geratschaften:

« Erhebung des Schadens durch die Exekutive
« Dokumentation und Fotos vor Ort

« Dokumentation und Fotos vor Ort
« Unterschrift des Einsatzleiters

« Unterschrift des Einsatzleiters . )
« eheste Ubermittlung an den KLFV

« eheste Ubermittlung an den KLFV

Bearbeitung durch den KLFV
mit dem Land Karnten

Bei KAT-Zug-Einsatzen und Ubungen gem. § 21 K-FWG 2021 erfolgt die Kostentragung
a) durch die Versicherung des Einsatzfahrzeuges (Abklarung mit der Gemeinde) oder
b) durch das Land Karnten aufgrund der bestehenden Vereinbarung (Punkt 12).

Vorgehensweise bei Beschadigungen an Einsatzfahrzeugen
Erhebung des Vorfalles durch die Exekutive

Dokumentation und Fotos vor Ort

Ausfiillen der Schadensmeldung

Unterschrift des Einsatzleiters

eheste Ubermittlung an den KLFV

vV v vy
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Abwicklung Zahlungsverkehr

Vorgehensweise bei Beschadigungen von Geratschaften
» Dokumentation und Fotos vor Ort

» Unterschrift des Einsatzleiters

» eheste Ubermittlung an den KLFV

Die weitere Bearbeitung mit dem Land Karnten erfolgt durch den KLFV.

Uber diese grundsatzlichen Festlegungen hinausgehend, sind individuelle Vorgehensweisen nach
Vereinbarung zwischen dem KAT-Zug-Kommandanten und dem KLFV méglich.

m ABWICKLUNG ZAHLUNGSVERKEHR

Grundsatzlich sind alle Ausgaben im Rahmen der Vorbereitung fiir Einsatze und Ubungen ausschlieR-
lich mittels Rechnungslegung an den Karntner Landesfeuerwehrverband, Rosenegger Straf3e 20,
9020 Klagenfurt am Wérthersee mit dem Zusatz ,,KAT-Zug-Einsatz xxxxx* bzw. ,,KAT-Zug-Ubung
XxXxxx* zu verrechnen.

KAT-Zug-Ubungen

Die Anzahl, der Inhalt und die geschatzten Kosten der KAT-Zug-Ubungen werden zeitgerecht festgelegt
(siehe Punkt 4). Rechtzeitig (zumindest eine Woche vor Ubungsbeginn) ist mit dem KLFV Kontakt
aufzunehmen, um die Zahlungsmodalitaten abzustimmen.

Fir Ausgaben wahrend der KAT-Zug-Ubung (Unterkiinfte, Verpflegung, Betriebsmittel, Treibstoffe)
stellt der KLFV in Absprache mit dem KAT-Zug-Kommandanten Bargeld zur Verfligung.

KAT-Zug-Einsatze

KAT-Zug-Einsatze haben eine Vorlaufzeit von bis zu 12 Stunden. Fiir Ausgaben wahrend der KAT-Zug-
Einsatze (Unterkiinfte, Verpflegung, Betriebsmittel, Treibstoffe) stellt der KLFV nach Vereinbarung
mit dem KAT-Zug-Kommandanten ebenfalls Bargeld zur Verfiigung.

Abrechnung der Kosten

Samtliche ersatzfahigen Kosten sind unmittelbar nach Beendigung des Einsatzes bzw. der Ubung
mit dem Originalbeleg und der Einzahlungsbestéatigung zu belegen und dem KLFV zur Priifung und
weiteren Verrechnung mit dem Land Karnten vorzulegen.

m VERSICHERUNGEN

Personenversicherung
Die Feuerwehrmitglieder sind im Regelfall durch die jeweilige Gemeinde im Rahmen einer Kollektiv-
Unfallversicherung fiir den Feuerwehrdienst versichert.

Fahrzeugversicherung
Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren sind im Regelfall durch die jeweilige Gemeinde versichert.
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DATENPFLEGE

Die Basis der Datenkorrekturen sind sowohl fiir die LAWZ als auch fiir den Kommandanten des KAT-
Zuges die Daten der Mitgliederverwaltung des KLFV, die von den Feuerwehren verwaltet werden.

Samtliche Anderungen sind daher vom Ortsfeuerwehrkommandanten mittels aktualisierten Stamm-
blattes an den Zugtruppkommandanten des KAT-Zuges zu (ibermitteln. Dieser leitet die Anderungen
an die LAWZ weiter, die letztendlich die Anderung im Blaulicht-SMS-LAWZ vornimmt. Die LAWZ nimmt
Anderungen nur mehr vom Zugtruppkommandanten des KAT-Zuges nach Priifung des Stammblattes
entgegen.

Die Liste der KAT-Zug-Mitglieder mit deren Kontaktdaten (Mobiltelefonnummer) ist stets vom jeweiligen
Zugtruppkommandanten des Bezirkes auf dem aktuellen Stand zu halten. Sdmtliche Anderungen,
insbesondere Anderungen der Telefonnummern fir die Benachrichtigung, sind an die LAWZ zu Giber-
mitteln.

Die Zugriffsberechtigungen fiir Auswertungen auf Landes-, Bezirks-, Abschnitts- oder Gemeindeebene
sind gemaf der Zuordnung gewahrleistet.

INKRAFTTRETEN

Diese Richtlinie tritt an dem der Kundmachungin der Feuerwehr-Fachzeitschrift des KLFV (§ 39 Abs. 4
K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie
zur Verordnung Giber die Einrichtung sowie die Kommando- und Flihrungsstruktur der Katastrophen-
hilfsziige im Land Karnten vom 26.05.2020 auf3er Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Fiir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

():

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

ANMERKUNGEN

Die jeweils giiltigen Anhange (Einsatztagebuch, Personalstandsliste, Geratestandsliste und Schadens-
meldung) finden Sie auf der Website des KLFV.
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13 | Richtlinie Waldbrandunterstiitzungselemente und Flugfeuerwehrdienst

INHALT
1 Allgemeines 2
2 Aufgabenstellung 2
3 Organisation der Waldbrandunterstiitzungselemente 3
4 Zusammensetzung der Waldbrandunterstiitzungselemente 3
5 Eingliederung in das Fithrungssystem 4
6 Inkrafttreten 4

Beidenin dieser Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form,
aus Griinden der besseren Lesbarkeit, fiir alle Geschlechter.

ﬂ ALLGEMEINES

Diese Richtlinie im Sinne des § 36 Abs. 2 Z 1 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) regelt die
Einrichtung sowie die Kommando- und Fiihrungsstruktur der Waldbrandunterstiitzungselemente
und des Flugdienstes des Karntner Landesfeuerwehrverbandes (KLFV).

E AUFGABENSTELLUNG

Der Zweck der Waldbrandunterstitzungselemente und des Feuerwehrflugdienstes liegt darin, die
ortlichen Feuerwehrkrafte bei der értlichen und tiberértlichen Schadensbewaltigung im Rahmen von
Vegetationsbrandeinsétzen (z. B. Waldbrandeinsatz) oder groReren Schadensereignissen mit spezieller
Ausriistung (z. B. flugfahige Geratschaften) und/oder besonders geschultem Feuerwehrpersonal (z. B.
Flughelfer des KLFV, Waldbrandexperten) zu unterstiitzen.
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Organisation der Waldbrandunterstiitzungselemente

ORGANISATION DER WALDBRANDUNTERSTUTZUNGSELEMENTE

Die Waldbrandunterstiitzungselemente sowie der Flugdienst sind Einheiten des KLFV und unterstehen
dem Landesfeuerwehrkommandanten. Die operative Leitung obliegt dem Landesbeauftragten fiir
den Flugdienst (Vorsitzender des Unterausschusses ,,Flugdienst®).

Die Geratschaften der Waldbrandunterstiitzungselemente und des Feuerwehrflugdienstes werden
zur Sicherstellung einer geografisch gleichmaRigen Aufteilung im Land Kérnten bei hierfiir definierten
Feuerwehren fiir den Bereich ,,Ost“ (Bezirke Feldkirchen, Klagenfurt-Stadt, Klagenfurt-Land, Wolfs-
berg, Volkermarkt und St. Veit an der Glan) und den Bereich ,West“ (Bezirke Hermagor, Spittal an der
Drau, Villach-Land und Villach-Stadt) positioniert.

Diese Feuerwehren haben die Aufgabe, die Geratschaften des jeweiligen Waldbrandunterstiitzungs-
elementes und des Flugdienstes - je nach Anforderung - an den Einsatzort zu verbringen.

Mit der Alarmierung des Waldbrandunterstiitzungselementes erfolgt auch die Alarmierung der erforder-
lichen Flughelfer, wobei das Waldbrandunterstiitzungselement vom ranghdchsten anwesenden Flug-
helfer (Kommandant des Waldbrandunterstiitzungselementes) oder einem vom Landesbeauftragten
fir den Flugdienst nominierten Flughelfer geleitet wird, der die Funktion der Schnittstelle zum Leiter
der Einsatzarbeiten nach § 24 K-FWG 2021 (Einsatzleiter der Feuerwehr) wahrzunehmen hat.

Die Ablaufe und Aufgabenstellungen der Flughelfer sind an das einschlagige Fachschriftenheft (Flug-
dienst Feuerwehr) des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes i. d. g. F. angelehnt.

Die Ausrlickeordnungen sind im ELS des LAWZ-Leitstellenverbund hinterlegt.

ZUSAMMENSETZUNG DER WALDBRANDUNTERSTUTZUNGSELEMENTE

Das Waldbrandunterstlitzungselement ist eine taktische Einheit, welche aus Fahrzeugen, Mannschaft,
Gerat und Mitteln besteht. Die Zusammensetzung sowie das Gerateinventar des Waldbrandunter-
stitzungselementes wird vom KLFV definiert.

Darlber hinaus verfligt das Waldbrandunterstitzungselement Gber spezielle Kommunikationsein-
richtungen (Funkgerate), welche die Kommunikation u. a. mit Luftfahrzeugen erméglichen.

Eine Anpassung der im Waldbrandunterstiitzungselement integrierten Fahrzeuge, Gerate und Mittel
sowie des erforderlichen Fachpersonals ist der jeweiligen Lage entsprechend vorzunehmen, wobei
die diesbezlgliche Entscheidung vom Kommandanten des Waldbrandunterstitzungselementes
gemeinsam mit dem Einsatzleiter herbeizufiihren ist.
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EINGLIEDERUNG IN DAS FUHRUNGSSYSTEM

Der jeweilige Einsatz wird vom Leiter der Einsatzarbeiten nach dem § 24 K-FWG 2021 geleitet. Im
Sinne des Fuhrungssystems ist der Kommandant des Waldbrandunterstiitzungselementes dem
Einsatzleiter untergeordnet.

Der Kommandant des Waldbrandunterstitzungselementes hat in Abstimmung mit dem Einsatzleiter
bei Bedarf einen ,fliegerischen Einsatzleiter“ einzusetzen, welcher Koordinationsaufgaben zwischen
Luftfahrzeugen, den eingesetzten Flughelfern und dem Einsatzstab - sofern eingerichtet - im Auftrage

des Einsatzleiters wahrnimmt.

Waldbrandexperten gelten als Fachberater (Fachgruppe im Einsatzstab) des Einsatzleiters.

INKRAFTTRETEN

Seite 13.4

Diese Richtlinie tritt mit dem der Kundmachung in der Feuerwehr- Fachzeitschrift des KLFV (§ 39
Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die
Richtlinie Uber die Einrichtung sowie die Kommando- und Fiuhrungsstruktur der Waldbrandunter-

stitzungselemente und des Feuerwehrflugdienstes im Land Karnten vom 28.11.2017 auler Kraft.

Klagenfurt am Wérthersee, am 26.04.2022

Fir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant
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Rechtsgrundlagen

RECHTSGRUNDLAGEN

Gemalt § 1 Abs. 1 Z 7 Karntner Feuerwehrgesetz 2021 (K-FWG 2021) ist es Aufgabe der Feuerwehren,
Tradition und Gemeinschaft zu pflegen und zu erhalten. Nach § 5 Abs. 4 K-FWG 2021 kommt den
Freiwilligen Feuerwehren bei der Durchfiihrung von Veranstaltungen und Sammlungen fiir diesen

Zweck Rechtspersonlichkeit zu.
Die in das neue K-FWG 2021 aufgenommene Aufgabe zur Erhaltung von Pflege und Tradition der

Gemeinschaft schafft erstmalig eine rechtliche Grundlage fiir die Abhaltung von Festlichkeiten und
Veranstaltungen durch die Freiwilligen Feuerwehren.

ALLGEMEINES

Begriffshestimmung

Bei denin dieser Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form
aus Griinden der besseren Lesbarkeit fiir beide Geschlechter.

Rechtspersonlichkeit bei Veranstaltungen
Die Konsequenz aus § 5 Abs. 4 K-FWG 2021, wonach den Freiwilligen Feuerwehren bei der Durchfiihrung

von Veranstaltungen Rechtspersonlichkeit zukommt, ist, dass diese Veranstaltungen, sofern sie der
behoérdlichen Bewilligung bedirfen, auch von den Freiwilligen Feuerwehren selbst bei der zustandigen
Behorde angemeldet werden konnen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind dadurch auch fiir die Ein-
haltung der behérdlichen Auflagen und die ordnungsgemale Durchfiihrung der Veranstaltungen
verantwortlich.

Haftung

Weiters hat die Teilrechtsfahigkeit der Freiwilligen Feuerwehren bei der Durchfiihrung von Ver-
anstaltungen und Festlichkeiten zur Folge, dass sie auch selbst fiir Schaden an dritten Personen,
die diesen schuldhaft (fahrlassig oder vorsatzlich) von Feuerwehrmitgliedern oder der Feuerwehr
zurechenbaren Personen zugefiigt werden, haften. Es erscheint daher unumganglich notwendig,
dass die Freiwilligen Feuerwehren zu ihrer Absicherung eine umfassende Haftpflichtversicherung
betreffend die jeweilige Veranstaltung fiir die Feuerwehrmitglieder und die der Feuerwehr zurechen-
baren Personen abschlieflen bzw. durch die Gemeinde abschlieRen lassen.

Versicherungsschutz

Die Tatigkeiten von Feuerwehrmitgliedern anlasslich der Durchfiihrung von Veranstaltungen und
Festlichkeiten sind im Falle von Personenschaden der Feuerwehrmitglieder von der Deckung des Hilfs-
schatzes umfasst, sodass grundsatzlich bei Unfallen von Mitgliedern der veranstaltenden Freiwilligen
Feuerwehr entsprechende Antrdge an den KLFV gestellt werden kdnnen. Dennoch empfiehlt sich auch
der Abschluss einer privaten Unfallversicherung bzw. der Beitritt zur kollektiven Unfallversicherung.

Steuerbegiinstigte Veranstaltungen
Im 6sterr. Kérperschaftssteuergesetz (KOStG) ist normiert, dass Freiwillige Feuerwehren, sofern diese
als Korperschaften 6ffentlichen Rechts organisiert sind, nur fiir 72 Stunden pro Jahr steuerbegiinstigt
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Veranstaltungen durchfihren kénnen, sofern diese entgeltlich erfolgen. Auf die Freiwilligen Feuer-
wehren in Karnten werden diese Bestimmungen des KOStG in der Praxis analog angewendet, zumal
eine dhnliche Bestimmung fiir die Freiwilligen Feuerwehren als Einrichtung der Gemeinde (Karnten)
fehlt. Es ist daher darauf zu achten, dass die Gesamtdauer der Veranstaltungen einer Freiwilligen
Feuerwehr, sofern bei diesen eine entgeltliche Verkdstigung bzw. ein entgeltlicher Ausschank vor-
genommen wird, 72 Stunden pro Jahr nicht liberschreitet. Hingewiesen wird darauf, dass das KOStG
auch weitere Auflagen fiir die Freiwilligen Feuerwehren im Anwendungsbereich dieses Gesetzes enthalt.

VERANSTALTUNGEN DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN

FEY  BegriiBung

Seite 14.4

Bei der Begriilung ist darauf zu achten, dass diese moglichst kurz gehalten und grundsatzlich der
jeweils Hochstanwesende bzw. Delegierte einer Korperschaft, Behorde, Organisation, eines Vereines
usw. namentlich genannt wird. Dem BegriiRenden steht es allerdings frei, annahernd gleichrangige
Vertreter der jeweiligen Institution ebenfalls zu begriiten (z. B. neben dem ersten auch den zweiten
und dritten Landtagsprasidenten; neben dem Blirgermeister auch die Vizebiirgermeister; neben
dem Bezirksfeuerwehrkommandanten auch seinen Stellvertreter bzw. die Abschnittsfeuerwehr-
kommandanten und deren Stellvertreter).

Folgende Reihenfolge wird bei einer gewohnlich im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr in Karnten
durchgefiihrten Veranstaltung empfohlen:

1. Landeshauptmann 16. Landesamtsdirektor

2. Landtagsprasident 17. Bezirkshauptmann

3. 1. LH-Stellvertreter 18. Bezirksfeuerwehrkommandant
4. 2.LH-Stellvertreter 19. Bezirksfeuerwehrkurat

5. Bischof / Superintendent 20. Geistlichkeit (Gemeindeebene)
6. Landesrat 21. Burgermeister

7. Prasident des OBFV 22. Stadt- u. Gemeinderate

8. Landesfeuerwehrkommandant 23. Vertreter der Exekutive und des Militars
9. Landesfeuerwehrkurat 24. Vertreter von Behorden,

10. Nationalratsabgeordnete Organisationen, Vereinen

11. Landtagsabgeordnete 25. Vertreter der regionalen bzw.
12. Bundesrate ortlichen Wirtschaft

13. Militarkommandant 26. Patinnen, Ehrenfunktionare
14. Sicherheitsdirektor und Forderer

15. Landespolizeikommandant 27. Presse und Rundfunk

Die Reihenfolge der zu begriiRenden Personen ist grundsatzlich einzuhalten. Entsendet eine ein-
geladene Person (Ehrengast) an ihrer Stelle einen Vertreter, so ist dieser seinem Rang nach (nicht
nach dem Rang der Person, die er vertritt) in die BegriRungsliste aufzunehmen.

Gaste aus anderen Bundeslandern oder dem Ausland werden ihrem Rang entsprechend nach den
ortlich gleichrangigen Vertretern begriifit.
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2.5.1

2.5.2

Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren

Istanlasslich der BegriiRung auch eine Meldung vorgesehen, so wird diese an den hdchsten anwesenden
Reprasentanten der Feuerwehr erstattet.

Liturgisch-kirchlicher Teil

Bei der Vorbereitung eines liturgisch-kirchlichen Teiles einer Feuerwehrveranstaltung ist zu beachten,
dass einerseits die Geistlichkeit beider christlicher Konfessionen rechtzeitig einzubeziehen ist und
andererseits Geistliche anderer Religionen ebenso Beachtung finden.

Die Durchfiihrung des liturgisch-kirchlichen Teiles (Messe oder Wortgottesdienst) richtet sich nach
der Art der Veranstaltung. Es ist angebracht, dass auch Feuerwehrmitglieder aktiv daran teilnehmen
(Lesung, Fiirbitten etc.).

Ansprachen und Reden, Hymnen, Fahnenhissungen und Kranzniederlegungen

Die Rednerliste ist in der umgekehrten Reihenfolge der BegriiRung zu erstellen, sodass der hochst-
rangige Anwesende als Letzter spricht. Die Ansprachen sind moglichst kurz zu halten, wobei die Zahl
der Redner 3 bis 4 Personen nicht liberschreiten soll.

Sollte im Zuge von Ansprachen auch das Abspielen oder Singen der Bundes- bzw. Landeshymne
vorgesehen sein, ist das Kommando ,,Habt Acht!“ zu geben. Der Kommandant der Formation hat als
Einziger die Ehrenbezeigung durch Salutieren zu leisten.

Bei Fahnenhissungen und Kranzniederlegungen hat der Kommandant der Formation die Kommandos
»Habt Acht!“, ,Zur Fahnenhissung, Zug (Feuerwehr-, Gruppe-, sonstige Formation) Rechts schaut!“
zu geben und selbst die Ehrenbezeigung durch Salutieren zu leisten.

Dauer der Veranstaltung

Auch fiir den Fall, dass zahlreiche Ehrengaste der Veranstaltung beiwohnen, soll die Gesamtdauer
der Veranstaltung eineinhalb Stunden nicht Giberschreiten. Allenfalls kdnnen Festredner und sonstige
Akteure vor der Veranstaltung auf diese beschrankte Dauer hingewiesen werden.

Kirchliche Veranstaltungen
Ist die Feuerwehr zu Veranstaltungen der Kirche eingeladen, sollte sie je nach Platzmdglichkeit auch
in der Kirche prasent sein.

Verhalten in der Kirche
» Beim Sitzen: Kappe ab

keine Kommandos

Sitzen und Stehen wie die anderen Teilnehmer
» In Formation stehend: Kappe (Helm) auf

Kommandos dezent

Grundsdtzliches
Vor jeder Teilnahme der Feuerwehr an kirchlichen Feiern sollte eine Absprache des Kommandierenden
mit dem Geistlichen wegen einer Pause bzw. eines Zeichens zum Geben des Kommandos erfolgen.
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2.5.3

2.5.4

2.5.5

Das ,Habt Acht!“ist die Ehrenbezeigung der Feuerwehrangehdérigen in Uniform an den Hohepunkten
einer kirchlichen Feier.

Die Kommandos lauten: ,Habt Acht!“
,Feuerwehr, ruht!“

Zusatze (wie ,,zum Gebet®) sind nicht zu verwenden.

Wortgottesdienste und Segnungen

Bei Segnungen (z. B. eines neuen Einsatzfahrzeuges) ist das Kommando ,,Habt Acht!“ vor dem Segens-
gebet und beim ,Vaterunser® zu geben. Bei Wortgottesdiensten ohne Segnung ist das Kommando
»Habt Acht!“ beim ,Vaterunser® und vor dem Schlusssegen zu geben.

Begrdbnisse, Verabschiedungen und Totengedenken

Das Kommando ,Habt Acht!“ ist beim Versenken des Sarges, bei einem Urnenbegrabnis beim Ent-
fernen des Sarges und zum Lied ,,Der gute Kamerad“ sowie bei der Kranzniederlegung zu geben. Der
Kommandant der Formation hat gleichzeitig die Ehrenbezeigung durch Salutieren zu leisten.

Fronleichnamsprozessionen

Das Kommando ,,Habt Acht!“ist bei den einzelnen Stationen beim Segen mit der Monstranz zu geben.
Der Kommandant der Formation hat gleichzeitig die Ehrenbezeigung durch Salutieren zu leisten.

BEZIRKS- UND ABSCHNITTSFEUERWEHRTAGE

Seite 14.6

Allgemeines

In Entsprechung der Satzung des Karntner Landesfeuerwehrverbandes sind Bezirksfeuerwehrtage
zumindest alle zwei Jahre durchzufiihren. Die Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrtage sind keine
Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren, sondern der entsprechenden Feuerwehrebene. Ver-
antwortlicher fiir die Planung, die Einladung der Teilnehmer, die Durchfiihrung und die Inhalte ist
der jeweilige Bezirks- bzw. Abschnittsfeuerwehrkommandant.

Die Bezirks- bzw. Abschnittsfeuerwehrtage sind gemal} den einschlagigen Bestimmungen der Satzung
des Karntner Landesfeuerwehrverbandes durchzufiihren. Weder Bezirks- noch Abschnittsfeuerwehr-
tage geniellen Rechtspersonlichkeit.

Berichterstattung

Die Berichterstattung des Bezirksfeuerwehrkommandanten bzw. des Abschnittsfeuerwehr-
kommandanten liber den Berichtszeitraum kann, ebenso wie die Berichte der Beauftragten, in miind-
licher oder schriftlicher Form (Tatigkeitsbericht) erfolgen. Bei der miindlichen Berichterstattung ist
dafiir Sorge zu tragen, dass die einzelnen Berichte in der gebotenen Kiirze ausfallen.
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Schlussbemerkung

EE]  Dauer der Bezirks- bzw. Abschnittsfeuerwehrtage

Die Gesamtdauer eines Bezirksfeuerwehrtages sollte 2 Stunden, die Gesamtdauer eines Abschnitts-
feuerwehrtages 1,5 Stunden nicht tiberschreiten. Allenfalls kdnnen Berichterstatter und Festredner
vor der Veranstaltung auf diese beschrankte Dauer hingewiesen werden.

SCHLUSSBEMERKUNG

Zur Erfillung des Auftrages gemaR § 1 Abs. 1 Z 7 K-FWG 2021 (Pflege und Erhaltung von Tradition
und Gemeinschaft) sind die von den Freiwilligen Feuerwehren durchgefiihrten Veranstaltungen und

Festlichkeiten von offensichtlicher Bedeutung. Um negative Folgen einer solchen Veranstaltung zu
vermeiden, sind die nunmehr geltenden Haftungsregelungen zu beachten und durch entsprechende
Versicherungen abzusichern. Bei Gberlegter Planung und sorgfaltiger Durchfiihrung sind die von
der Freiwilligen Feuerwehr verfolgten Ziele jedenfalls zu erreichen und in diesem Fall wird auch
das positive Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr in der Bevolkerung und bei den politischen Ent-
scheidungstragern beibehalten.

INKRAFTTRETEN

Diese Richtlinie tritt an dem der Kundmachung in der Feuerwehr-Fachzeitschrift des Karntner Landes-
feuerwehrverbandes (§ 39 Abs. 4 K-FWG 2021) folgenden Monatsersten in Kraft. Mit dem Inkrafttreten
dieserVerordnung tritt die Richtlinie ,,Festlichkeiten und Veranstaltungen“ vom 25.05.2005 (Punkt 21
der Verordnungen & Richtlinien der Karntner Feuerwehren 2005) aufter Kraft.

Klagenfurt am Worthersee, am 23.11.2021

Flir den Landesfeuerwehrausschuss:
Der Vorsitzende:

I

Ing. Rudolf Robin, LBD
Landesfeuerwehrkommandant

Karntner Landesfeuerwehrverband | Stand 01.06.2022 Seite 14.7






	1. Abschnitt Allgemeines
	 § 1 	Aufgaben der Feuerwehren
	 § 2 	Einteilung
	 § 3 	Aufgaben der Gemeinde

	2. Abschnitt Feuerwehren
	1. Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr
	 § 4 	Bildung und Auflösung
	 § 5 	Organisation der Freiwilligen Feuerwehr
	 § 6 	Organe der Freiwilligen Feuerwehr 
	 § 7 	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
	 § 8 	Voraussetzungen der Mitgliedschaft
	 § 9 	Rechte und Pflichten der Mitglieder
	 § 10 	Ruhen und Enden der Mitgliedschaft
	 § 11 	Feuerwehrjugendgruppen
	2. Unterabschnitt Berufsfeuerwehren
	 § 12 	Bildung und Ausrüstung
	 § 13 	Mitgliedschaft im Kärntner Landesfeuerwehrverband
	3. Unterabschnitt Betriebsfeuerwehren
	 § 14 	Einrichtung
	 § 15 	Organisation der Betriebsfeuerwehr
	 § 16 	Leitung der Betriebsfeuerwehr
	 § 17 	Hilfeleistung in der Gemeinde
	 § 18 	Zusammenschluss von Betriebsfeuerwehren

	3. Abschnitt Übergreifende Aufgaben
	 § 19 	Organisation der Feuerwehr im Gemeindebereich
	 § 20 	Stützpunktfeuerwehren, Sonderaufgaben
	 § 21 	Katastrophenhilfszüge

	4. Abschnitt Einsatzbereitschaft und Hilfeleistung
	 § 22 	Kommandantenfunktionen und Stellvertretung
	 § 23 	Verpflichtung zur Hilfeleistung
	 § 24 	Leitung der Einsatzarbeiten
	 § 25 	Feuerwehrübungen
	 § 26 	Ausrüstung der Feuerwehren
	 § 27 	Gerätehäuser

	5. Abschnitt Kostentragung
	 § 28 	Kosten für die Hilfeleistung
	 § 29 	Kosten für die Ausrüstung und die Gerätehäuser
	 § 30 	Kostentragung bei Waldbränden
	 § 31 	Verdienstentgang

	6. Abschnitt Kärntner Landesfeuerwehrverband
	1. Unterabschnitt Aufgaben und Organe
	 § 32 	Einrichtung und Aufgaben
	 § 33 	Mitgliedschaft, Feuerwehrbuch
	 § 34 	Organisation und Gliederung
	 § 35 	Organe des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes
	 § 36 	Landesfeuerwehrausschuss
	 § 37 	Aufgaben der sonstigen Organe des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes 
	2. Unterabschnitt Organisation und Finanzierung
	 § 38 	Sitzungen
	 § 39 	Beschlüsse
	 § 40 	Satzung
	 § 41 	Satzung für Freiwillige Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren
	 § 42 	Voranschlag und Rechnungsabschluss
	 § 43 	Aufbringung der Mittel
	 § 44 	Tätigkeitsbericht
	3. Unterabschnitt Weitere Aufgaben
	 § 45 	Ausbildung und Beförderung
	 § 46 	Dienstkleidung
	 § 47 	Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren
	 § 48 	Förderung von Ausrüstungsgegenständen
	4. Unterabschnitt Landesfeuerwehrschule
	 § 49 	Allgemeines
	 § 50 	Führung der Landesfeuerwehrschule
	 § 51 	Besuch der Landesfeuerwehrschule
	 § 52 	Landesbedienstete
	5. Unterabschnitt Brandverhütungsstelle
	 § 53 	Organisation und Aufgaben
	 § 54 	Brandverhütungsbeirat
	 § 55 	Kostenersätze

	7. Abschnitt Wahlen
	 § 56 	Wahlabschnitt
	 § 57 	Wahlausschreibung, Durchführung der Wahlen
	 § 58 	Funktionsperiode
	 § 59 	Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr
	 § 60 	Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten
	 § 61 	Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten
	 § 62 	Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten
	 § 63 	Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten
	 § 64 	Wahl der Rechnungsprüfer
	 § 65 	Abberufung, Nachwahlen
	 § 66 	Wahlordnung

	8. Abschnitt Schlussbestimmungen
	 § 67 	Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
	 § 68 	Übertragener Wirkungsbereich des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes
	 § 69 	Aufsicht über den Kärntner Landesfeuerwehrverband
	 § 70 	Vollziehung
	 § 71 	Verarbeitung personenbezogener Daten
	 § 72 	Strafbestimmungen
	 § 73 	Verweisungen
	 § 74 	Übergangsbestimmungen
	 § 75 	Inkrafttreten
		Anlage (zu § 32 Abs. 5)

	 § 	Rechtsgrundlagen
	1. Abschnitt Allgemeines
	 1 	Begriffsbestimmung 
	 2 	Feuerwehrdienst
	 3 	Rechte und Pflichten
	2. Abschnitt Freiwillige Feuerwehren
	 4 	Feuerwehrmitglieder
	 4.1 	Mitglieder in Feuerwehrjugendgruppen
	 4.2 	Mitglieder auf Probe
	 4.3 	Aktive Mitglieder
	 4.4 	Nicht aktive Mitglieder
	 4.5 	Ehrenmitglieder

	 5 	Gelöbnis
	 6 	Mitgliedschaft
	 6.1 	Aufnahme
	 6.2 	Vordienstzeit
	 6.3 	Ruhen der Mitgliedschaft
	 6.4 	Dienstfreistellung
	 6.5 	Dienstfreistellung/Mutterschutz
	 6.6 	Enden der Mitgliedschaft
	 6.7 	Tätigwerden in einer anderen Freiwilligen Feuerwehr

	 7 	Ortsfeuerwehrausschuss
	 7.1 	Zusammensetzung
	 7.2 	Aufgaben

	 8 	Jahreshauptversammlung und Kassaprüfung
	 8.1 	Jahreshauptversammlung
	 8.2 	Kassaprüfung

	3. Abschnitt Betriebsfeuerwehren
	 9 	Allgemeines
	 10 	Mitgliedschaft
	 11 	Aus- und Weiterbildung
	 12 	Betriebsfeuerwehrausschuss
	 12.1 	Zusammensetzung
	 12.2 	Aufgaben

	4. Abschnitt Gliederung der Feuerwehren
	 13 	Taktische Einheit
	 14 	Löschgruppe
	 15 	Tanklöschgruppe
	 16 	Technische Gruppe
	 17 	Anzahl der Löschgruppen
	 18 	Gruppenkommandant
	 19 	Löschzug 
	 20 	Zugskommandant 
	 21 	Abgesetzte Einheiten
	5. Abschnitt Schlussbestimmung
	 22 	Übergangsbestimmungen
	 23 	Inkrafttreten
		Anhänge
	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Feuerwehrabschnitte 
	 1.1 	Politischer Bezirk Hermagor (01)
	 1.2 	Politischer Bezirk Spittal an der Drau (02) 
	 1.3 	Politischer Bezirk Villach-Stadt (03)
	 1.4 	Politischer Bezirk Villach-Land (04)
	 1.5 	Politischer Bezirk Klagenfurt-Stadt (05)
	 1.6 	Politischer Bezirk Klagenfurt-Land (06)
	 1.7 	Politischer Bezirk Feldkirchen (07)
	 1.8 	Politischer Bezirk St. Veit an der Glan (08)
	 1.9 	Politischer Bezirk Völkermarkt (09)
	 1.10 	Politischer Bezirk Wolfsberg (10)

		Rechtsgrundlagen
		Stützpunktfeuerwehren
		Rangordnung I
		Rangordnung II
		Rangordnung III

	 § 	Rechtsgrundlagen
	1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	 § 1 	Kärntner Landesfeuerwehrverband
	 § 2 	Ehrenmitgliedschaft

	2. Abschnitt Organisation
	 § 3 	Organe
	 § 4 	Gliederung
	 § 5 	Fachausschüsse
	 § 6 	Stabsstellen

	3. Abschnitt Landesfeuerwehrausschuss 
	 § 7 	Allgemeines 
	 § 8 	Sitzungen

	4. Abschnitt Landesfeuerwehrkommandant
	 § 9 	Rechte und Pflichten 
	 § 10 	Vertretung 

	5. Abschnitt Bezirksfeuerwehrausschuss 
	 § 11 	Organisation
	 § 12 	Sitzungen 

	6. Abschnitt Bezirksfeuerwehrtag 
	 § 13 	Allgemeines 

	7. Abschnitt Bezirksfeuerwehrkommandant 
	 § 14 	Allgemeines 
	 § 15 	Aufgaben 
	 § 16 	Vertretung 

	8. Abschnitt Abschnittsfeuerwehrausschuss 
	 § 17 	Organisation 
	 § 18 	Sitzungen

	9. Abschnitt Abschnittsfeuerwehrkommandant 
	 § 19 	Allgemeines
	 § 20 	Vertretung

	10. Abschnitt Gemeindefeuerwehrausschuss 
	 § 21 	Organisation
	 § 22 	Sitzungen

	11. Abschnitt Gemeindefeuerwehrkommandant 
	 § 23 	Allgemeines
	 § 24 	Vertretung

	12. Abschnitt Allgemeine Geschäftsordnung
	 § 25 	Sitzungen

	13. Abschnitt Geschäftsstelle 
(Landesfeuerwehrkommando) 
	 § 26 	Allgemeines 

	14. Abschnitt Haushalt
	 § 27 	Allgemeines 

	15. Abschnitt Unterstützungsbeiträge
	 § 28 	Allgemeines

	16. Abschnitt Schlussbestimmungen
	 § 29 	Inkrafttreten

		Anhänge
	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
	 § 1 	Rechtsgrundlagen 
	 § 2 	Geltungsbereich
	 § 3 	Steuerliche Verhältnisse
	 § 4 	Gebarungsgrundsätze

	2. Abschnitt: Voranschlag
	 § 5 	Grundsätze der Budgetierung
	 § 6 	Beschluss über den Voranschlag
	 § 7 	Gliederung des Voranschlages
	 § 8 	Bestandteile des Voranschlages
	 § 9 	Beilagen zum Voranschlag
	 § 10 	Sonstige Beilagen zum Voranschlag
	 § 11 	Ausnahmen von der Veranschlagung
	 § 12 	Deckungsfähigkeit
	 § 13 	Nachtragsvoranschlag
	 § 14 	Voranschlagsprovisorium
	 § 15 	Investitionen

	3. Abschnitt: Haushaltsführung
	 § 16 	Anweisungsrecht
	 § 17 	Sachliche und rechnerische Prüfung 
	 § 18 	Zeichnungsberechtigungen Bankkonten
	 § 19 	Buchführungssystem
	 § 20 	Voranschlagsvollzug
	 § 21 	Anschaffungen und Leistungseinkäufe
	 § 22 	Eingangsrechnungen, Prüfung
	 § 23 	Ausgangsrechnungen, Vorschreibungen
	 § 24 	Fälligkeit der Ausgangsrechnungen, Vorschreibungen
	 § 25 	Mahnlauf
	 § 26 	Förderhaushalt
	 § 27 	Ablage, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

	4. Abschnitt: Kassenwesen
	 § 28 	Aufbau
	 § 29 	Aufgaben des Kassenwesens
	 § 30 	Kassabuch
	 § 31 	Verwahrung und Verwaltung der Kassenbestände
	 § 32 	Abwicklung des Zahlungsverkehrs
	 § 33 	Zahlungsmittelreserven und Rücklagen
	 § 34 	Innere Darlehen

	5. Abschnitt: Verrechnungswesen
	 § 35 	Gegenstand und Grundsätze
	 § 36 	Aufgaben des Verrechnungswesens
	 § 37 	Umfang des Verrechnungswesens
	 § 38 	Voranschlagswirksame Verrechnung
	 § 39 	Vermögensrechnung
	 § 40 	Sonstige Verrechnung
	 § 41 	Buchungsjournal
	 § 42 	Buchungsabschluss

	6. Abschnitt: Vermögensverwaltung
	 § 43 	Vermögenshaushalt
	 § 44 	Vermögensrechnung
	 § 45 	Vermögenserfassung
	 § 46 	Verwaltung von Vorräten

	7. Abschnitt: Rechnungsabschluss
	 § 47 	Beschluss über den Rechnungsabschluss
	 § 48 	Bestandteile des Rechnungsabschlusses
	 § 49 	Beilagen zum Rechnungsabschluss
	 § 50 	Sonstige Anhänge zum Rechnungsabschluss
	 § 51 	Bericht des Landesfeuerwehrkommandanten
	 § 52 	Prüfung des Rechnungsabschlusses

	8. Abschnitt: Organisation
	 § 53 	Finanzverwaltung
	 § 54 	Aufgaben der Finanzverwaltung

	9. Abschnitt: Schlussbestimmungen
	 § 55 	Verweisungen
	 § 56 	Inkrafttreten

		Anhänge
	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Hilfsschatz 
	 2 	Verwaltung
	 3 	Mittelaufbringung
	 3.1 	Jahresmitgliedsbeitrag
	 3.2 	Spenden 
	 3.3 	Sonstiges

	 4 	Vorschreibung des Jahresmitgliedsbeitrages
	 5 	Leistungen
	 5.1 	Leistungsanspruch
	 5.2 	Leistungsarten 

	 6 	Höhe der Leistungen
	 6.1 	Taggeld
	 6.2 	Einmalige Zuwendungen

	 7 	Leistungsablehnung
	 8 	Antragstellung (Unfallmeldung)
	 8.1 	Antragstellung nach Punkt 5.2.1 bis 5.2.4 dieser Bestimmungen
	 8.2 	Antragstellung nach Punkt 5.2.5 bis 5.2.7 dieser Bestimmungen

	 9 	Gebarung
	 10 	Inkrafttreten
		Anhänge
	 § 	Rechtsgrundlage
	1. Abschnitt Allgemeines
	 § 1 	Grundlagen
	 § 2 	Wahlabschnitt und Funktionsperiode

	2. Abschnitt Wahlen auf Orts- und Gemeinde­ebene
	 § 3 	Wahlausschreibung auf Ortsebene
	 § 4 	Wahlbehörde
	 § 5 	Wahl des Ortsfeuerwehrkommandanten
	 § 6 	Nachwahl des Ortsfeuerwehrkommandanten
	 § 7 	Vereinfachte Nachwahl des Ortsfeuerwehrkommandanten
	 § 8 	Abberufung des Ortsfeuerwehrkommandanten
	 § 9 	Wahlausschreibung auf Gemeindeebene
	 § 10 	Wahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten
	 § 11 	Nachwahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten
	 § 12 	Vereinfachte Nachwahl des Gemeindefeuerwehrkommandanten
	 § 13 	Abberufung des Gemeindefeuerwehrkommandanten

	3. Abschnitt Wahlen auf Abschnitts- und ­Bezirksebene
	 § 14 	Wahlausschreibung auf Abschnittsebene
	 § 15 	Wahlbehörde
	 § 16 	Wahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten
	 § 17 	Nachwahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten
	 § 18 	Vereinfachte Nachwahl des Abschnittsfeuerwehrkommandanten
	 § 19 	Abberufung des Abschnittsfeuerwehrkommandanten
	 § 20 	Wahlausschreibung auf Bezirksebene
	 § 21 	Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten
	 § 22 	Nachwahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten
	 § 23 	Vereinfachte Nachwahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten
	 § 24 	Abberufung des Bezirksfeuerwehrkommandanten

	4. Abschnitt Wahlen auf Landesebene
	 § 25 	Wahlausschreibung
	 § 26 	Wahlbehörde
	 § 27 	Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten
	 § 28 	Nachwahl des Landesfeuerwehrkommandanten
	 § 29 	Vereinfachte Nachwahl des Landesfeuerwehrkommandanten
	 § 30 	Abberufung des Landesfeuerwehrkommandanten
	 § 31 	Wahl der Rechnungsprüfer
	 § 32 	Nachwahl der Rechnungsprüfer
	 § 33 	Vereinfachte Nachwahl der Rechnungsprüfer
	 § 34 	Abberufung der Rechnungsprüfer

	5. Abschnitt Durchführung der Wahlen
	 § 35 	Wählerverzeichnis
	 § 36 	Wahlhandlung

	6. Abschnitt Schlussbestimmungen
	 § 37 	Verweisungen
	 § 38 	Übergangsbestimmungen
	 § 39 	Inkrafttreten

	Erläuterungen (Beispiele)
	 § 	Rechtsgrundlage
	 1 	Allgemeines 
	 2 	Dienstgrade
	 2.1 	Mannschaftsdienstgrade
	 2.2 	Verwaltungsdienstgrade
	 2.3 	Chargendienstgrade
	 2.4 	Offiziersdienstgrade
	 2.5 	Höhere Offiziersdienstgrade
	 2.6 	Stabsoffiziersdienstgrade

	 3 	Dienstgrade für bestellte Feuerwehrfunktionäre
	 3.1 	Chargendienstgrade
	 3.2 	Offiziersdienstgrade
	 3.3 	Höhere Offiziersdienstgrade
	 3.4 	Dienstgrade für Feuerwehrseelsorger und Feuerwehrärzte
	 3.5 	Dienstgrade für Sonderfunktionen im Rahmen des KLFV 

	 4 	Dienstgrade für die Feuerwehrjugend
	 5 	Dienstgrade im Rahmen des ÖBFV
	 6 	Ehrendienstgrade
	 7 	Funktionsabzeichen
	 7.1 	Funktionsabzeichen (in Silber)
	 7.2 	Funktionsabzeichen für Beauftragte auf Orts- und Betriebsebene (in Silber)
	 7.3 	Funktionsabzeichen für Abschnittsbeauftragte (in Silber)
	 7.4 	Funktionsabzeichen für Bezirksausbilder und Bewerter (in Silber)
	 7.5 	Funktionsabzeichen für Gemeindefeuerwehrkommandanten (in Gold)
	 7.6 	�Funktionsabzeichen für Bezirks- und Landesbeauftragte 
(Unterausschüsse des KLFV) (in Gold)

	 8 	Dienstaltersabzeichen (Ärmelstreifen)
	 9 	Schlussbestimmungen
	 9.1 	Zusammentreffen von Dienstgraden
	 9.2 	Übergangsregelung
	 9.3 	Inkrafttreten

		Anhänge
	 § 	Rechtsgrundlage
	 1 	Allgemeines 
	 2 	Dienstbekleidung (Ausgehuniform)
	 2.1 	Dienstbluse dunkelblau
	 2.2 	Dienstbluse dunkelblau für Feuerwehrfrauen 
	 2.3 	Diensthose schwarz
	 2.4 	Diensthose schwarz für Feuerwehrfrauen
	 2.5 	Dienstrock schwarz für Feuerwehrfrauen
	 2.6 	Leibriemen (Leder)
	 2.7 	Hosengürtel schwarz
	 2.8 	Dienstmütze dunkelblau
	 2.9 	Diensthemd weiß
	 2.10 	Diensthemd weiß mit Aufschrift und Ärmelwappen
	 2.11 	Krawatte (Binder)
	 2.12 	Dienstpullover dunkelblau
	 2.13 	Socken und Strümpfe
	 2.14 	Dienstschuhe
	 2.15 	Dienstmantel grau
	 2.16 	Feuerwehranorak dunkelblau (früher: Uniformjacke dunkelblau)
	 2.17 	Fleecejacke / Softshelljacke dunkelblau
	 2.18 	Diensthandschuhe grau/schwarz/weiß

	 3 	Sonstiges zur Dienstbekleidung
	 3.1 	Ärmelwappen
	 3.2 	Namensschild 
	 3.3 	Dienstaltersabzeichen (Ärmelstreifen) 
	 3.4 	Funktionsabzeichen
	 3.5 	Kennzeichnung von Ehrendienstgraden
	 3.6 	 �Kennzeichnung von nicht aktiven Mitgliedern mit Chargendienstgrad

	 4 	Trageweise der Dienstbekleidung
	 5 	Einsatzbekleidung
	 5.1 	Einsatzbluse K1 grün
	 5.2 	Einsatzhose K1 grün
	 5.3 	Einsatzoverall K1 grün
	 5.4 	Hosengürtel grün
	 5.5 	Textile Schutzbekleidung dunkelblau
	 5.6 	Feuerwehrhelm
	 5.7 	Kärntner Einsatzhelm KE1 (auslaufend)
	 5.8 	Kärntner Feuerwehrhelm DIN 14940
	 5.9 	Feuerwehrsicherheitsstiefel schwarz
	 5.10 	Feuerwehrsicherheitshandschuhe
	 5.11 	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
	 5.12 	Arbeitsbergmütze
	 5.13 	Schirmmütze (Baseballmütze)
	 5.14 	Strickhaube
	 5.15 	Schutzhaube
	 5.16 	Diensthemd lichtgrau
	 5.17 	Poloshirt/T-Shirt marineblau
	 5.18 	Pullover grün

	 6 	Sonstiges zur Einsatzbekleidung
	 6.1 	Feuerwehrgurt und Feuerwehrbeil
	 6.2 	Helmstreifen
	 6.3 	Helmwappen
	 6.4 	Überwürfe für besondere Funktionen

	 7 	Trageweise der Einsatzbekleidung
	 8 	Einsatzbekleidung der Betriebsfeuerwehren
	 9 	Bekleidung der Feuerwehrjugend
	 10 	Sonderbekleidung
	 11 	Toleranzen
	 12 	Anhänge
	 § 	Rechtsgrundlage
	 1 	Allgemeines 
	 1.1 	Zu erfüllende Normen und Richtlinien 
	 1.2 	Obermaterial
	 1.3 	Größen
	 1.4 	Kennzeichnung
	 1.5 	Anbringen des Ärmelwappens
	 1.6 	Beschriftung der Einsatzbluse bzw. des Einsatzoveralls und der Einsatzhose

	 2 	Einsatzbluse K1 grün
	 2.1 	Standardausstattung
	 2.2 	Anfertigung

	 3 	Einsatzhose K1 grün
	 3.1 	Standardausstattung
	 3.2 	Anfertigung 

	 4 	Einsatzoverall einteilig K1 grün
	 4.1 	Standardausstattung
	 4.2 	Anfertigung

	 § 	Rechtsgrundlage
	Entstehungsverlauf der Spezifikationen 
zur textilen Schutzbekleidung

	 1 	Allgemeines 
	 1.1 	Zu erfüllende Normen, Richtlinien und Prüfungen
	 1.2 	Farbe des Obermateriales
	 1.3 	Größen
	 1.4 	Kennzeichnung
	 1.5 	Reflexstreifen

	 2 	Textile Schutzjacke
	 2.1 	Ausstattung
	 2.2 	Reflexstreifen
	 2.3 	Beschriftung der textilen Schutzjacke
	 2.4 	Panikreißverschluss
	 2.5 	Funkgerätetasche
	 2.6 	Außentaschen
	 2.7 	Haltevorrichtung für Feuerwehrsicherheitshandschuhe
	 2.8 	Innentasche
	 2.9 	Lampenhalterung
	 2.10 	Schlaufe für Handmikrofon
	 2.11 	Daumenschlaufen

	 3 	Textile Schutzhose
	 3.1 	Ausstattung
	 3.2 	Reflexstreifen
	 3.3 	Bundweitenverstellung
	 3.4 	Durchgriffe
	 3.5 	Schenkeltaschen
	 3.6 	Abriebschutz
	 3.7 	Kantenschutz

	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Rahmenbedingungen 
	 2 	Gründung einer Feuerwehrjugendgruppe
	 3 	Ausstattung
	 3.1 	Gebäudebestand
	 3.2 	Rüsthausneubau 

	 4 	Funktionen in der Feuerwehrjugend
	 4.1 	Feuerwehrjugendbeauftragter (bzw. -stellvertreter)
	 4.2 	Feuerwehrjugendhelfer 
	 4.3 	Feuerwehrjugend-Bewerbstrainer 
	 4.4 	Unterstützung durch die Feuerwehr
	 4.5 	Weibliche Ansprechpersonen 

	 5 	Feuerwehrjugendmitglieder
	 5.1 	Voraussetzungen für die Mitgliedschaft
	 5.2 	Pflichten der Feuerwehrjugendmitglieder
	 5.3 	Anrechnung von Dienstzeiten
	 5.4 	Überstellung
	 5.5 	Einsatztätigkeit
	 5. 6 	Jugendschutzgesetz 
	 5.7 	Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Feuerwehrjugend

	 6 	Feuerwehrdienst in der Feuerwehrjugend
	 6.1 	Angelobung
	 6.2 	Jahresplan
	 6.3 	Feuerwehrfachliche Ausbildung
	 6.4 	Feuerwehrjugendleistungsbewerbe
	 6.5 	Allgemeine Jugendarbeit

	 7 	Dienstgrade
	 8 	Bekleidung
	 8.1 	Feuerwehrjugenduniform
	 8.2 	Poloshirt/T-Shirt
	 8.3 	Überbekleidung
	 8.4 	Hosengürtel
	 8.5 	Baseballmütze
	 8.6 	Strickhaube
	 8.7 	Feuerwehrjugendhelm
	 8.8 	Arbeitshandschuhe
	 8.9 	Aufschiebeschlaufen
	 8.10 	Fußbekleidung

	 9 	Abzeichen
	 9.1 	Feuerwehrjugendkorpsabzeichen
	 9.2 	Wissensspiel
	 9.3 	Wissenstest (Bronze, Silber, Gold)
	 9.4 	�Kärntner Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen 
(Bronze, Silber)
	 9.5 	Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (Bronze, Silber)
	 9.6 	Bundeseinheitliche Feuerwehrleistungsabzeichen 

	 10 	Allgemeines
	 10.1 	Versicherung
	 10.2 	Wimpel
	 10.3 	Formulare

	 1 	Allgemeines
	 2 	Aufgabenstellung
	 3 	Organisation des Wasserdienstes
	 3.1 	Bezirkswasserdienststützpunkte
	 3.2 	Ausrüstung
	 3.3 	Einsatzdienst
	 3.4 	Ausbildungs- und Übungsdienst

	 4 	Ausrüstung
	 5 	Inkrafttreten
		Anhänge
		Begriffserklärung:
	 1 	Allgemeines
	 2 	Tauchdienstpersonal
	 2.1 	Personal
	 2.2 	Überörtliches Personal

	 3 	Ausrüstung im Tauchdienst
	 3.1 	Persönlichen Mindest-Tauchausrüstung
	 3.2 	Erste-Hilfe-Ausrüstung in Feuerwehren mit Feuerwehr-Einsatz-Tauchern

	 4 	Aus- und Weiterbildung
	 5 	Der Taucheinsatz
	 5.1 	Einsatzpersonal für den Taucheinsatz

	 6 	Grundsätze im Tauchdienst
	 7 	Inkrafttreten
	 § 	Rechtsgrundlage
	I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	 § 1 	Rechtsgrundlagen
	 § 2 	Geltungsbereich
	 § 3 	Begriffsbestimmungen
	 § 4 	Grundsätze und Festlegungen

	II. Abschnitt Normausrüstung
	 § 5 	Stützpunktfeuerwehren der Rangordnung I
	 § 6 	Stützpunktfeuerwehren der Rangordnung II
	 § 7 	�Stützpunktfeuerwehren der Rangordnung III oder 
eine einzige Ortsfeuerwehr in der Gemeinde
	 § 8 	Ortsfeuerwehren
	 § 9 	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
	 § 10 	Standortplan TLFA 5000 / Trupp
	 § 11 	Standortplan Hubrettungsfahrzeuge
	 § 12 	Fahrzeuge ohne Förderung des KLFV
	 § 13 	Seilwinden
	 § 14 	Hydraulische Rettungsgeräte
	 § 15 	Ausrüstung von Feuerwehren mit Sonderaufgaben
	 § 16 	Inkrafttreten
		Anhänge

	Erläuterungen (Beispiele)
		Beispiele:

	 1 	Allgemeines 
	 2 	Schutzziel
	 3 	Erläuterungen
	 3.1 	TLFA 5000
	 3.1 	Standorte TLFA 5000

	 4 	Übersicht (tabellarisch)
	 5 	Standortplan für TLFA 5000 / Trupp 1:2
	 1 	Allgemeines 
	 2 	Schutzziel
	 3 	Erläuterungen
	 3.1 	Hubrettungsgeräte

	 4 	Übersicht über die aktuellen Hubrettungsgeräte (tabellarisch)
	 5 	�Übersicht über die zusätzlich erforderlichen Hubrettungsgeräte 
zur Flächenabdeckung (tabellarisch)
	 6 	Standortplan Hubrettungsgeräte
	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Zielsetzung
	 2 	Ablauf des Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplans 
	 2.1 	Vorantrag
	 2.2 	Datenerhebung
	 2.3 	Risikomatrix
	 2.4 	Befund
	 2.5 	Ausrüstungskonzept (Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplans)
	 2.6 	Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplan
	 2.7 	Förderantrag

	 3 	Beschaffung & Fördergewährung
	 4 	Erläuterungen
	 5 	Inkrafttreten
		Anhänge
	 1 	Ausgangssituation
	 1.1 	Ziele

	 2 	Rahmenbedingungen
	 3 	Schutzziele
	 4 	Prozessablauf
	 4.1 	Vorantrag
	 4.2 	Datenerhebung
	 4.3 	Risikomatrix
	 4.4 	Befund
	 4.5 	Entwurf des Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplanes
	 4.6 	Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplan
	 4.7 	Förderantrag
		Anhänge:

	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Fördersätze
	 2 	Förderumfang
	 3 	Einteilung der Fahrzeuge und Normnutzungsdauern
	 4 	Förderung von Fahrzeugen
	 4.1 	Grundsätze der Förderung
	 4.2 	Förderfestlegungen
	 4.3 	Fahrzeugsanierung
	 4.4 	Serviceleistungen von Hubrettungsfahrzeugen
	 4.5 	Förderung von Gebrauchtfahrzeugen
	 4.6 	Voraussetzungen für die Auszahlung der Förderung durch den KLFV

	 5 	Förderung von Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen
	 5.1 	Förderfestlegungen
	 5.2 	Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung durch den KLFV

	 6 	Förderung von Atemschutzgerätschaften
	 6.1 	Förderfestlegungen
	 6.2 	Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung durch den KLFV

	 7 	Städtebeiträge
	 8 	Stützpunktbeitrag
	 9 	Fördersätze
	 10 	Textile Schutzbekleidung
	 10.1 	Förderfestlegungen
	 10.2 	Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung durch den KLFV

	 11 	Erwerb von Lenkberechtigungen
	 11.1 	Förderfestlegungen
	 11.2 	Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung durch den KLFV

	 12 	Feuerwehrjugend
	 12.1 	Förderfestlegungen
	 12.2 	Voraussetzung für die Auszahlung der Förderung durch den KLFV

	 13 	Inkrafttreten
		Anmerkung
	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Allgemeines
	 2 	Aufgabenstellung
	 3 	Einsatzgebiete
	 4 	Bildung der KAT-Züge
	 5 	Zusammensetzung eines KAT-Zuges
	 5.1 	Führungselement
	 5.2 	Logistik- und Versorgungselement
	 5.3 	Basiselement

	 6 	Inkrafttreten
	 § 	Gesetzliche Grundlagen
	 1 	Allgemeines
	 2 	Aufgabenstellung
	 3 	Anforderung an die Mannschaft der KAT-Züge
	 4 	KAT-Zug-Übungen
	 5 	Befehlsstruktur
	 6 	Anforderung
	 7 	Alarmierung
		Voralarm
		Vorankündigungsalarm
		Alarm
		Einsatzbereitschaft

	 8 	Kommunikation, Lagekarten
		Lagekarten

	 9 	Versorgung
		Versorgung durch die KAT-Versorgungseinheit (KAT-Küche) des KLFV

	 10 	Dokumentation
	 11 	Kostentragung
	 12 	Beschädigungen an Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften
		Vorgehensweise bei Beschädigungen an Einsatzfahrzeugen
		Vorgehensweise bei Beschädigungen von Gerätschaften

	 13 	Abwicklung Zahlungsverkehr
		KAT-Zug-Übungen
		KAT-Zug-Einsätze
		Abrechnung der Kosten

	 14 	Versicherungen
		Personenversicherung
		Fahrzeugversicherung

	 15 	Datenpflege
	 16 	Inkrafttreten
		Anmerkungen
	 1 	Allgemeines
	 2 	Aufgabenstellung
	 3 	Organisation der Waldbrandunterstützungselemente
	 4 	Zusammensetzung der Waldbrandunterstützungselemente
	 5 	Eingliederung in das Führungssystem
	 6 	Inkrafttreten
	 § 	Rechtsgrundlagen
	 1 	Allgemeines
	 1.1 	Begriffsbestimmung
	 1.2 	Rechtspersönlichkeit bei Veranstaltungen
	 1.3 	Haftung
	 1.4 	Versicherungsschutz
	 1.5 	Steuerbegünstigte Veranstaltungen

	 2 	Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren
	 2.1 	Begrüßung
	 2.2 	Liturgisch-kirchlicher Teil
	 2.3 	Ansprachen und Reden, Hymnen, Fahnenhissungen und Kranzniederlegungen
	 2.4 	Dauer der Veranstaltung
	 2.5 	Kirchliche Veranstaltungen

	 3 	Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrtage
	 3.1 	Allgemeines
	 3.2 	Berichterstattung
	 3.3 	Dauer der Bezirks- bzw. Abschnittsfeuerwehrtage

	 4 	Schlussbemerkung
	 5 	Inkrafttreten

	Geburtsdatum: 
	Ortsfeuerwehrkommandant: Off
	Datum-Ort: 
	Gemeinde: 
	Feuerwehr: 
	Wahltermin: 
	Feuerwehr 2: 
	Ortsfeuerwehrkommandant-Stv: Off
	Name: 
	Ort-Datum: 
	Zustimmung-Ort-Datum: 
	Zustimmung-Name: 
	Name 1: 
	Name 2: 
	Name 3: 
	Name 4: 
	Name 5: 
	Name 6: 
	Bezirk: 
	Datum: 
	Anzahl Feuerwehren: 
	Anzahl Mitglieder: 
	Hauptwohnsitze: 
	Nebenwohnsitze: 
	Nächtigungen: 
	Gebäude: 
	Haushalte: 
	Bauland: 
	Landwirtschaft: 
	Wald: 
	Gewässer: 
	sonstige: 
	Schaltfläche 1: 
	Land-Forst-klein: 
	Land-Forst-mittel: 
	Land-Forst-gross: 
	Bergbau-klein: 
	Bergbau-mittel: 
	Bergbau-gross: 
	Industrie-klein: 
	Industrie-mittel: 
	Industrie-gross: 
	Energie-klein: 
	Energie-mittel: 
	Energie-gross: 
	Bau-klein: 
	Bau-mittel: 
	Bau-gross: 
	Handel-klein: 
	Handel-mittel: 
	Handel-gross: 
	Gast-klein: 
	Gast-mittel: 
	Gast-gross: 
	Verkehr-klein: 
	Verkehr-mittel: 
	Verkehr-gross: 
	Kredit-klein: 
	Kredit-mittel: 
	Kredit-gross: 
	Real-klein: 
	Real-mittel: 
	Real-gross: 
	Öffentlich-klein: 
	Öffentlich-mittel: 
	Öffentlich-gross: 
	Unterricht-klein: 
	Unterricht-mittel: 
	Unterricht-gross: 
	Gesundheit-klein: 
	Gesundheit-mittel: 
	Gesundheit-gross: 
	Dienstleistung-klein: 
	Dienstleistung-mittel: 
	Dienstleistung-gross: 
	Seveso-klein: 
	Seveso-mittel: 
	Seveso-gross: 
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: Off
	Kontrollkästchen 4: Off
	Kontrollkästchen 5: Off
	Kontrollkästchen 6: Off
	Kontrollkästchen 7: Off
	Kontrollkästchen 8: Off
	Kontrollkästchen 9: Off
	Kontrollkästchen 10: Off
	Kontrollkästchen 11: Off
	Kontrollkästchen 12: Off
	Kontrollkästchen 13: Off
	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 15: Off
	Kontrollkästchen 16: Off
	Kontrollkästchen 17: Off
	Kontrollkästchen 18: Off
	Kontrollkästchen 19: Off
	Kontrollkästchen 20: Off
	Kontrollkästchen 21: Off
	Kontrollkästchen 22: Off
	Kontrollkästchen 23: Off
	Kontrollkästchen 24: Off
	Kontrollkästchen 25: Off
	Kontrollkästchen 26: Off
	Kontrollkästchen 27: Off
	Kontrollkästchen 28: Off
	Kontrollkästchen 29: Off
	Kontrollkästchen 30: Off
	Kontrollkästchen 31: Off
	Kontrollkästchen 32: Off
	Kontrollkästchen 33: Off
	Kontrollkästchen 34: Off
	Kontrollkästchen 35: Off
	Kontrollkästchen 36: Off
	Kontrollkästchen 37: Off
	Kontrollkästchen 38: Off
	Kontrollkästchen 39: Off
	Kontrollkästchen 40: Off
	Kontrollkästchen 41: Off
	Kontrollkästchen 42: Off
	Sachbearbeiter: 
	Telefon: 
	E-mail: 
	Datum-Unterschrift: 
	Gemeindestr: 
	Landesstr: 
	Landesstr B: 
	Autobahn: 
	Rennstrecken: 
	Passstr: 


